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Abklrzungsverzeichnis

Abs.

AG

AGES
GmbH
AHS

AK

Art.
ASFINAG
ASVG

BAO
BFG

BIG

BKA
BMBWF
BMF
BMI
BMLVS
BMVIT
BMWFW
bspw.
BThOG
B—-VG
bzw.

COMET
d.h.

ECTS
EDV

EFRE
ELER

ePV

EStG 1988
etc.

EU

EUR
EURIS
EWR

exkl.

Absatz
Aktiengesellschaft

Osterreichische Agentur fiir Gesundheit und Erndhrungssicherheit

allgemein bildende héhere Schule(n)
Arbeiterkammer(n)

Artikel

Autobahnen— und SchnellstraRen—Finanzierungs—AG
Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Bundesabgabenordnung, BGBI. Nr. 194/1961 i.d.g.F.
Bundesfinanzgesetz

Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.

Bundeskanzleramt

Bundesministerium fir Bildung, Wissenschaft und Forschung
Bundesministerium fir Finanzen

Bundesministerium fir Inneres

Bundesministerium flir Landesverteidigung und Sport
Bundesministerium flr Verkehr, Innovation und Technologie
Bundesministerium fir Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
beispielsweise

Bundestheaterorganisationsgesetz, BGBI. | Nr. 108/1998 i.d.g.F.
Bundesverfassungsgesetz

beziehungsweise

Competence Centers for Excellent Technologies
das heifst

European Credit Transfer System

elektronische Datenverarbeitung

Européischer Fonds fir regionale Entwicklung
Europaischer Landwirtschaftsfonds fur die Entwicklung des
landlichen Raums

(IT-Standardprodukt) elektronische Pensionsversicherung
Einkommensteuergesetz 1988, BGBI. Nr. 400/1988 i.d.g.F.
et cetera

Europaische Union

Euro

Ticket—Vertriebssystem

Européischer Wirtschaftsraum

exklusive
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FWF

G(es)mbH
GmbHG

HBLFA

i.d.(g.)F.
i.d.R.

IKS

inkl.

ISAE 3402
IT

IVK GmbH
IVK KG
i.Z.m.

k.A.

KAV

KG

KStG 1988

LKF
LPD

MA
m.b.H.
Mbit
Mio.
Mrd.

OBB
OeBFA
OECD
OeNB
OH
ONACE

OQMed

0SG
OStP 2012

Fonds zur Forderung der wissenschaftlichen Forschung

Gesellschaft mit beschrankter Haftung
GmbH—-Gesetz

Hohere Bundeslehr— und Forschungsanstalt

in der (geltenden) Fassung

in der Regel

Internes Kontrollsystem

inklusive

Assurance Reports on Controls at a Service Organization
Informationstechnologie

Immobilien Verwaltung Klagenfurt GmbH

Immobilien Verwaltung Klagenfurt GmbH & Co KG

im Zusammenhang mit

keine Angabe; keine Anwendung

Wiener Krankenanstaltenverbund
Kommanditgesellschaft

Korperschaftsteuergesetz 1988, BGBI. Nr. 401/1988

Leistungsorientierte Krankenanstaltenfinanzierung
Landespolizeidirektion(en)

Magistratsabteilung
mit beschrankter Haftung

Megabit
Millionen
Milliarde(n)

Osterreichische Bundesbahnen

Osterreichische Bundesfinanzierungsagentur

Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Oesterreichische Nationalbank

Osterreichische Hochschilerinnen— und Hochschiilerschaft
Osterreichische Version der in allen EU-Mitgliedstaaten zu
verwendenden NACE—Klassifikation

Osterreichische Gesellschaft fir Qualitatssicherung und
Qualitdatsmanagement in der Medizin GmbH
Osterreichischer Strukturplan Gesundheit

Osterreichischer Stabilitatspakt 2012

www.parlament.gv.at
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PartG Parteiengesetz 2012, BGBI. | Nr. 56/2012 i.d.g.F.

PPP Public—Private—Partnership

rd. rund

REK 2007 Raumliches Entwicklungskonzept fir die Stadt Salzburg 2007

RH Rechnungshof

SAP Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung
SE Schlussempfehlung

TEN-V Transeuropaische Netze fur Verkehr

TZ Textzahl(en)

u.a. unter anderem

UID-Nummer Umsatzsteueridentifikations—Nummer

UG Untergliederung

USt. Umsatzsteuer

USW. und so weiter

v.a. vor allem

VfGH Verfassungsgerichtshof

VO Verordnung

VRV Voranschlags— und Rechnungsabschlussverordnung
VZA Vollzeitaquivalente

WEGA Sondereinheit der dsterreichischen Polizei
WHO World Health Organization

z.B. zum Beispiel
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Prifungen wirken durch Empfehlungen

Die Wirksamkeit des Rechnungshofes ergibt sich insbesondere aus der Umsetzung
seiner Empfehlungen. Um seine Wirkung zu messen, aber auch um sie zu verstarken,
fihrt der Rechnungshof ein zweistufiges Verfahren zur Wirkungskontrolle durch. Im
ersten Schritt werden alle im Vorjahr veroffentlichten Empfehlungen bei den Uberprif-
ten Stellen auf ihren Umsetzungsstand nachgefragt. Das Ergebnis der Nachfrage basiert
somit auf den Angaben der Uberpriften Stellen, eine Prifungshandlung des Rech-
nungshofes erfolgt dabei nicht. In einem zweiten Schritt Uberzeugt sich der Rechnungs-
hof bei den Uberpriiften Stellen vor Ort im Rahmen von , Follow—up—Uberpriifungen”
von der Umsetzung ausgewahlter Empfehlungen.

Im Rahmen seiner wirkungsorientierten Steuerung setzt sich der Rechnungshof fiir
beide Wirkungsinstrumente jeweils einen Zielwert, den er erreichen mochte. Bei
der Nachfrage zum Umsetzungsstand der Empfehlungen soll der Anteil der umge-
setzten und zugesagten Empfehlungen bei 75 % liegen, bei den Follow—up-Uber-
prifungen bei 85 %. Der hohere Zielwert zeigt die Erwartungshaltung des Rech-
nungshofes, dass in einem Zeitraum von zwei bis drei Jahren ein groRerer Anteil
seiner Empfehlungen durch die Uberpriften Stellen umgesetzt werden kann.

Nachfrage zum Umsetzungsstand der Empfehlungen 2018

Der Rechnungshof hat 2019 bei 125 Uberpriften Stellen den Umsetzungsstand der
Empfehlungen aus 91 Berichten des Jahres 2018 nachgefragt und 2.666 Empfehlungen
bewertet. Bei 58 Empfehlungen erfolgte keine Riickmeldung bzw. war zwischenzeitlich
kein Anwendungsfall gegeben. Diese sind in den nachfolgenden Tabellen als ,k.A.”
gekennzeichnet.

www.parlament.gv.at
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Gesamtergebnis

Die Nachfrage im Jahr 2019 fir das Jahr 2018 zeigt folgendes Ergebnis
(Zahlen gerundet):

Empfehlungen 2018

B umgesetzt
} Wirkung

zugesagt
Bl offen

(1)
A Wirkungsgrad

Aufgegliedert nach Gebietskérperschaften
zeigt sich folgendes Bild:

Bund 49 %
aller Empfehlungen
29 %
) B

Lénder 36 %
aller Empfehlungen

4

Gemeinden 12 %
aller Empfehlungen

Rundungsdifferenzen moglich;

ohne Kammern

www.parlament.gv.at
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Zentrale Empfehlungen

Der Rechnungshof weist seit 2018 in seinen Berichten die zentralen Empfehlungen
gesondert aus. Bei der Auswertung nach zentralen Empfehlungen kommt man zu
einem dhnlichen Umsetzungsgrad wie bei der Gesamtauswertung (Zahlen gerundet):

zentrale
Empfehlungen 2018

I umgesetzt }
Wirkun
I zugesagt J

offen

o,
A Wirkungsgrad

Aufgegliedert nach Gebietskérperschaften
ergibt sich bei den zentralen Empfehlungen Folgendes:

36 %
39 %
25 %
Léinder 36 %
der zentralen
Empfehlungen
‘ 42 % 34 %
24 %

Gemeinden 10 %
der zentralen
Empfehlungen

4

Bund 52 %
der zentralen
Empfehlungen

Rundungsdifferenzen maglich;
ohne Kammern
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Diese rein quantitative Auswertung zeigt das Bild einer hohen Wirkung. Es blieben
allerdings auch einige wesentliche Empfehlungen des Rechnungshofes offen. Um
das Ergebnis der Nachfrage aussagekraftiger zu machen, finden sich nachfolgend
erstmals auch qualitative Auswertungen zu den Erfolgen und offenen Handlungs-
potenzialen, insbesondere im Hinblick auf die zentralen Empfehlungen. Bei der
Auswahl der Prifthemen, die der Rechnungshof einer qualitativen Beurteilung
unterzog, orientierte er sich insbesondere an der budgetdren Bedeutung und
dem Blrgernutzen.

Zusammenfassendes Ergebnis der qualitativen Auswertung

BILDUNG

Osterreich liegt mit seinen Bildungsaus-
gaben im Spitzenfeld der OECD-Lé&n-
der. Wie zahlreiche Studien zeigen, ist
das Schulwesen in Osterreich durch ver-

gleichsweise hohe Ausgaben und durch-
schnittliche bis unterdurchschnittliche
Schilerleistungen gekennzeichnet. Eine
verfassungsrechtlich komplexe Kompe-
tenzverteilung und die fehlende Uber-
einstimmung von Aufgaben— und Aus-
gabenverantwortung (Lénder) sowie
der Finanzierungsverantwortung (Bund)
bei den Lehrpersonen an den Pflicht-
schulen fihren zu Ineffizienzen, Doppel-
gleisigkeiten und Zielkonflikten.

www.parlament.gv.at

Im Bericht ,Tagesbetreuung von Sch-
lerinnen und Schulern” (Bund 2018/2)
blieb die Empfehlung des Rechnungs-
hofes offen, die Kompetenzzersplit-
terung im Bereich der schulischen

Tagesbetreuung bei einer umfassen-
den Bildungsreform der &sterreichi-
schen Schulverwaltung |6sungsorien-
tiert und im Sinne einer gesamthaften
Betrachtung einzubringen. Bei ganzta-
gigen Schulformen im Pflichtschulbe-
reich waren somit weiterhin der Bund,
die Lander und Gemeinden involviert.

Der Rechnungshof wies weiters auf die
Herausforderung einer nachhaltigen
Finanzierung der ganztagigen Schulfor-
men hin. Das Bildungsministerium sagte
diesinsofern zu, als mit der Verlangerung
des Bildungsinvestitionsgesetzes im Mai
2018 der weitere Ausbau der ganztagi-
gen Schulformen nun jedenfalls bis zum
Schuljahr 2031/32 gesichert war.


https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Tagesbetreuung_SchuelerInnen.pdf
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Tagesbetreuung_SchuelerInnen.pdf
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GESUNDHEIT

Die offentlichen Gesundheitsausgaben

stiegen stetig an. Dem Rechnungshof ist
die Entwicklung einer wirksamen quali-
tativen Versorgung unter Sicherstellung
einer nachhaltigen Finanzierbarkeit ein
hohes Anliegen.

Mit der Umsetzung der Empfehlung
aus dem Bericht ,,Qualitatssicherung fir

niedergelassene Arztinnen und Arzte”
(Bund 2018/37), eine liickenlose Evalu-
ierung der Qualitdt der Ordinationsstat-
ten der niedergelassenen Arztinnen und

Arzte sicherzustellen, kdnnte ein hoher
Nutzen fir die Burgerinnen und Blr-
ger erzielt werden. Der Rechnungshof
hatte festgestellt, dass im Bereich der
Krankenanstalten Informationen Uber
ausgewahlte Eingriffe und Behandlun-
gen auf Webportalen die Transparenz
fir Patientinnen und Patienten erhoh-
ten. Daher hatte er empfohlen, auch
im niedergelassenen Bereich Qualitats-
informationen aus Routinedaten auf
einer neutralen Plattform anzubieten;
diese Empfehlung blieb jedoch offen.
Dadurch besteht weiterhin keine Mog-
lichkeit flr Patientinnen und Patienten,
sich anhand vergleichbarer und bun-
desweit einheitlicher Kriterien Uber die
Behandlungsqualitdt zu informieren.

Wirkung fr die Birgerinnen und Blrger
erzielte der Rechnungshof mit seinen
Empfehlungen aus dem Bericht ,Psy-
chiatrische Versorgung in Krankenan-
stalten in Karnten und Tirol“ (u.a. Bund
2018/57). So setzten die Lander Karnten
und Tirol, die KABEG und die Tirol Kliniken
GmbH MaRnahmen oder sagten solche

zu, die zu einer hoheren Versorgungsqua-
litat psychisch kranker Menschen fihren.

Die Wartezeit auf Strahlentherapie
in Niederosterreich war im Zeitraum
2016/2017 in mehr als der Halfte der
Falle langer als aus medizinischer Sicht
empfohlen. Das Land Niederdsterreich
und die NO Landeskliniken Holding setz-
ten den GrofSteil der Empfehlungen des
Rechnungshofes aus dem Bericht ,War-
tezeiten auf ausgewahlte Therapien

und Eingriffe in Krankenanstalten” (u.a.
Bund 2018/58) zur Kapazitatserhohung
in der Strahlentherapie bereits um.

Diese Mafinahmen kénnen zur Verkir-
zung und Verringerung von Wartezeiten
auf Strahlentherapie flhren.

Das Sozialministerium setzte die Emp-
fehlung aus dem Bericht ,Forde-

rung der 24-Stunden—Betreuung in

Oberosterreich und Wien” (u.a. Bund
2018/21) um, das bestehende Quali-
tatssicherungssystem fiir die geférderte
24-Stunden—Betreuung  auszuweiten
und verpflichtende Hausbesuche durch

diplomierte Pflegefachkrafte unabhan-
gig von der Qualifikationsart der Betreu-
ungskraft vorzusehen. Seine Zusage,
jene Vermittlungsagenturen hervorzu-
heben, die sich zur Einhaltung von Qua-
litdtsstandards verpflichtet haben, wird

www.parlament.gv.at
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kiinftig fur betreuungspflichtige Perso-
nen und deren Angehorige zur Erho-
hung der Transparenz Uber das Angebot
von Vermittlungsagenturen fihren.

PENSIONEN

Die prognostizierte demografische Ent-
wicklung lasst stetig steigende Pensi-

onsausgaben erwarten. Die Sicherstel-
lung der finanziellen Nachhaltigkeit des
Pensionssystems hat einen hohen Stel-
lenwert, weil Reformen nur langfristig
greifen. Eine Harmonisierung der Pensi-
onen fehlt.

Die Struktur des Pensionsrechts der
Bundesbahnbeamtinnen und —beam-
ten mit Dienstantritt vor 1995 entsprach
dem  Bundesbeamtenpensionsrecht.
Das geringere Pensionsantrittsalter, die
fehlenden Abschlage bei vorzeitiger
Pensionierung und der langer wirkende
Verlustdeckel bei der Pensionsberech-
nung fuhrten jedoch zu héheren Pen-
sionen als im Bund. Da das Verkehrs-
ministerium die Empfehlung aus dem
Bericht ,Pensionsrecht der Bedienste-
ten der OBB; Follow—up—Uberpriifung”
(Bund 2018/27) zur Harmonisierung
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weiterhin nicht aufgreift, konnte das
vom Rechnungshof fiir den Zeitraum
2018 bis 2050 berechnete Einsparungs-
potenzial bei Umsetzung seiner Emp-
fehlungen von insgesamt 560 Mio. Euro
bisher nicht gehoben werden.

Zum ,Pensionsrecht der Beschaftigten

der Arbeiterkammern” (Kammer 2018/1)
sprach der Rechnungshof ebenfalls Emp-
fehlungen aus, die kinftig zu Einspa-

rungen fihren wirden. Die Bundesar-
beiterkammer verwies darauf, dass die
Umsetzung dem Gesetzgeber vorbehal-
ten sei. Aufgrund der noch nicht erfolg-
ten Gesetzesanderungen kénnen kinf-
tige Einsparungen —speziell hinsichtlich
der Erhohung der Pensionsbeitrage fir
aktive Beschéftigte der Arbeiterkam-
mern und der Pensionssicherungsbei-
trage fur die Pensionsleistungen der
Kammern fir Arbeiter und Angestellte —
nicht lukriert werden.

Bei der ,Gewahrung von Ausgleichszu-
lagen in der Pensionsversicherung; Fol-
low—up-Uberprifung” (Bund 2018/26)
stellte der Rechnungshof fest, dass die
Pensionsversicherungsanstalt und die

Sozialversicherungsanstalt der Bauern
wesentliche Parameter weiterhin unter-
schiedlich interpretierten. Die Empfeh-
lung zur Harmonisierung blieb offen.
Eine einheitliche Vollziehung insbeson-
dere bei der Anrechnung von Unter-
haltsanspriichen und im Hinblick auf die
Interpretation des Antragsprinzips war
weiterhin nicht sichergestellt.


https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/OBB_Pensionsrecht.pdf
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/OBB_Pensionsrecht.pdf
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Pensionsrecht_Arbeiterkammern.pdf
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Pensionsrecht_Arbeiterkammern.pdf
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Ausgleichszulagen_Pensionsversicherung.pdf
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Ausgleichszulagen_Pensionsversicherung.pdf
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Ausgleichszulagen_Pensionsversicherung.pdf
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BAU UND VERGABE

Offentliche Bauvorhaben und Vergaben

zeichnen sich grundsatzlich durch einen
hohen Budgetmitteleinsatz aus und bil-
den deshalb einen Schwerpunkt bei der
Priftatigkeit des Rechnungshofes. Der
Rechnungshof verfolgt mit seinen Emp-
fehlungen das Ziel, durch ein effekti-
ves und effizientes Management — vor
allem durch Starkung der Bauherrnkom-
petenz — die Wirtschaftlichkeit bei der
Abwicklung von o6ffentlichen Bauvorha-
ben sicherzustellen.

Der Rechnungshof zeigte bei der Pri-
fung ,Stadt Wien — Projekt Neubau

Krankenhaus Nord” (Wien 2018/6) zahl-
reiche Probleme auf und erreichte mit

seinen Empfehlungen eine hohe Wir-
kung fir die Zukunft. Der Wiener Kran-
kenanstaltenverbund Ulbte seine Bau-
herrnfunktion nur unzureichend aus.
Fehlende, spate und falsche Entschei-
dungen bewirkten zeitliche Verzdégerun-
gen und massive Kostensteigerungen.
Deswegen empfahl der Rechnungshof,
alternative Moglichkeiten, wie eine Pro-
jektgesellschaft, an der leistungsfahige
Dritte mit ausreichender Bauerfahrung
und Fachwissen als Bauherr beteiligt
sind, zu prifen. Der Wiener Krankenan-
staltenverbund sagte—nach seinerinter-

nen Evaluierung — die Grindung einer
Projektgesellschaft zur Wahrnehmung
der delegierbaren Bauherrnaufgaben
zu. Auch soll kunftig fir die Abwicklung
von Investitionsvorhaben ein Planungs-
auftrag erstellt und auf eine ausschrei-
bungsreife Planung geachtet werden.

Auf Bundesebene begannen das Bun-
deskanzleramt und das Finanzminis-
terium im Herbst 2018 mit der (Pilot-)
Etablierung eines einheitlichen Beschaf-
fungscontrollings in vier Ministerien.
Damit soll —im Sinne einer Empfehlung
aus dem Bericht , Internes Kontrollsys-

tem bei Direktvergaben; Follow—up—
Uberpriifung” (Bund 2018/41) — in den
bestehenden IT-Systemen eine einheit-

liche und verbindliche Erfassung von
Beschaffungsvorgangen zum Zweck der
besseren Planung, Steuerung und Kon-
trolle sichergestellt werden.

Die mehrfach ausgesprochene Empfeh-
lung des Rechnungshofes, bei Direkt-
vergaben Vergleichsangebote einzuho-
len, wurde von den Uberpriften Stellen
Uberwiegend positiv aufgenommen. Das
zeigt die Nachfrage zu den Berichten
,Stadt Wien — Projekt Neubau Kran-
kenhaus Nord“ (Wien 2018/6), ,Inter-
nes Kontrollsystem bei Direktvergaben”
(Bund 2018/41), , Ausgewahlte Themen

betreffend Stadt Wien — Wiener Wohnen

und Wiener Wohnen Haus— und AufRen-
betreuung GmbH" (Wien 2018/4) und
,Wiener Schulsanierungspaket 2008 bis

2017 (Wien 2018/8).

Der Rechnungshof erreichte weiters,
dass die Stadt Wien bauliche MaRnah-
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men zur Barrierefreiheit kinftig konse-
quent und zielgerichtet umsetzen wird.
Ebenso sagte die Padagogische Hoch-
schule Tirol zu, bei den kommenden
Bautdtigkeiten die Barrierefreiheit in
allen Gebdudeeinheiten sicherzustel-
len, wie vom Rechnungshof im Bericht
,Offentliche Padagogische Hochschu-

len; Follow—up—Uberpriifung” (Bund
2018/50) empfohlen.

DIGITALISIERUNG

Der Umgang mit der voranschreiten-
den Digitalisierung stellt fir die 6ffent-

liche Hand eine wesentliche Herausfor-
derung dar: Einerseits sind die Chancen
und das Potenzial der Digitalisierung zu
nutzen und andererseits sind die damit
einhergehenden Risiken, insbesondere
die Gewahrleistung der Datensicherheit
und des Datenschutzes, zu bewaltigen.
Der Zugang zur digitalen Welt soll fur
alle Blrgerinnen und Blrger offen sein.

Digitalisierung erfordert eine gute Infra-
struktur. Der Rechnungshof hielt in sei-
nem Bericht ,Osterreichische Breit-
bandstrategie 2020 — Breitbandmilli-
arde” (Bund 2018/46) fest, dass das Ziel
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einer nahezu flachendeckenden Versor-
gung der Bevodlkerung mit ultraschnel-
len Breitband—Hochleistungszugangen
—vorallemin den landlichen Regionen —
bei weitem noch nicht erreicht war. Die
Nutzung im Endkundenfestnetzbereich
lag im Jahr 2016 lediglich bei 4,2 %. Das
Verkehrsministerium setzte jene Emp-
fehlungen um oder sagte diese zu, die
eine teilweise Verbesserung der Daten-
basis sowohl Uber die Versorgung als
auch Uber die Nutzung von ultraschnel-
lem Internet unterstitzt. Damit kann
eine Steigerung der Wettbewerbsfa-
higkeit der 6sterreichischen Wirtschaft
bewirkt werden. Es besteht weiters die
Zusage, geeignete Strategien und Pro-
gramme zu erarbeiten, um den Anreiz
zur starkeren Nutzung des ultraschnel-
len Internets durch die Bevdlkerung zu
erhohen.

Der Kompetenzaufbau flr Digitalisie-
rung erfolgt bereits im Schulalter. Der
Rechnungshof konnte mit den Emp-
fehlungen aus dem Bericht ,IT-Betreu-
ung an Schulen” (u.a. Bund 2018/47)
erreichen, dass alle Bildungsdirektio-
nen —mit Ausnahme jener von Salz-
burg — den aktuellen Stand der Inter-
net—Anbindung der Schulen erhoben
oder erheben werden, um MafRnah-
men zur Umsetzung des Masterplans
Digitalisierung zu veranlassen. Weiters
wurde die Entwicklung einer Strategie
flr eine optimierte und kostenglinstige
Internet—Anbindung der Schulstandorte
umgesetzt oder zugesagt.

Mit der fortschreitenden Digitalisierung
muss ein wesentliches Augenmerk auf


https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/home_7/oeffentliche_paedagogische_Hochschulen_followup.pdf
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https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Breitbandmilliarde.pdf
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/IT_Betreuung_Schulen.pdf
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/IT_Betreuung_Schulen.pdf

den Schutz der personenbezogenen
Daten gelegt werden. Daher legt der
Rechnungshof einen hohen Stellenwert
auf die Gewahrleistung des Datenschut-
zes und sprach in einigen Bereichen —
wie ,Ticket—Vertriebssystem der OBB—
Personenverkehr AG” (Bund 2018/66)
und ,,Psychiatrische Versorgung in Kran-

kenanstalten in Karnten und Tirol” (u.a.
Bund 2018/57) — Empfehlungen dazu
aus, die von den Uberpriiften Stellen

aufgegriffen wurden.

Als besonders wichtig erachtet der Rech-
nungshof, dass der Zugang zur digita-
len Welt allen Blrgerinnen und Blrgern
offensteht. Im Bericht ,Ticket—Vertriebs-
system der OBB—Personenverkehr AG”
(Bund 2018/66) verwies er auf eine ein-
fache Bedienbarkeit von offentlichen
Plattformen und Apps. So empfahl er —

auch im Sinne eines effizienten Mitte-
leinsatzes —, den OBB-Ticketshop und
die ,wegfinder” —App als Basis flr eine
einheitliche diskriminierungsfreie Ver-
triebsplattform oder jeweils als indivi-
duelle Vertriebsplattform fur andere
offentliche  Mobilitdtsanbieter nutz-
bar zu machen. Wichtig war dem Rech-
nungshof auch die Bereitstellung einer
fir die jeweiligen Anforderungen opti-
mierten Benutzeroberflache mit einer
fir die Fahrgdste Uber alle Vertriebs-
plattformen dsterreichweit ahnlichen
Bedienlogik. Die Uberpriften Stellen
sagten beides zu.

t - 02 Nachfrageverfahren im Jahr 2019



https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/OEBB_Ticket_Vertriebssystem.pdf
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/OEBB_Ticket_Vertriebssystem.pdf
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Psychiatrische_Versorgung_Ktn_Tirol.pdf
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Psychiatrische_Versorgung_Ktn_Tirol.pdf
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/OEBB_Ticket_Vertriebssystem.pdf
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/OEBB_Ticket_Vertriebssystem.pdf

20 von 332

18

111-78 der Beilagen XXVII. GP - Bericht - 02 Nachfrageverfahren im Jahr 2019

FORDERUNGEN

Das Fordersystem ist durch eine Vielzahl
von Forderstellen, Fordermitteltdpfen,

Forderprogrammen und Forderinstru-
menten gekennzeichnet. Es gibt keinen
Gesamtlberblick Uber die zahlreichen
durch Bund, Ldnder, Gemeinden und
andere offentliche Einrichtungen abge-
wickelten Malnahmen. Die Héhe der
insgesamt ausbezahlten Férdermittel ist
nicht bekannt.

Ein verantwortungsvoller Umgang mit
offentlichen Mitteln erfordert Transpa-
renz im Férderbereich und die Vermei-
dungvon Mehrfachférderungen. Deshalb
ist dem Rechnungshof die Vollstandigkeit
der Transparenzdatenbank ein hohes
Anliegen. Er empfahl wiederholt in ver-
schiedenen Berichten, dass Forderungen
in die Transparenzdatenbank aufzuneh-
men wadren. Einen Erfolg erzielte er bei
der ,Tagesbetreuung von Schilerinnen

und Schilern” (u.a. Bund 2018/2) in Salz-
burg und Wien. Die Leistungsangebote
nach der zweiten Art. 15a—Vereinbarung
wurden in das Transparenzportal nach-
getragen. Offen blieb die Empfehlung
im Bereich des ,Wohlfahrtsfonds des

Bundesministeriums fir Inneres” (Bund
2018/11). Dessen Leistungen finden sich
nicht in der Transparenzdatenbank.
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Strategie, Ziele und messbare Indikato-
ren sind Voraussetzung flir eine bedarfs-
orientierte und wirksame Forderung.
Der Rechnungshof sprach wiederholt
Empfehlungen zur Festlegung von Zie-
len und messbaren Indikatoren aus. Das
Verkehrsministerium sagte zum Bericht
Osterreichischer Verkehrssicherheits-

fonds; Follow—up—Uberpriifung” (Bund
2018/42) zu, dass in den Forderansu-
chen von allen Projektwerberinnen

und —werbern durchgingig messbare
Indikatoren zur Zielerreichung der ein-
zelnen Projekte eingefordert werden,
um die Wirkungen des Projekts mes-
sen zu konnen. Eine Zusage fur die
Festlegung ambitionierter Kennzahlen
und Zielwerte gab es auch vom Wirt-
schafts— und vom Verkehrsministerium
sowie der Osterreichischen Forschungs-
forderungsgesellschaft fir das ,For-
schungsforderungsprogramm COMET

— Competence Centers for Excellent

Technologies” (Bund 2018/38). Wei-
ters wurde vom Wirtschaftsministerium
zugesagt, kinftig verstarkt die Wirkun-
gen des Programms ,Forschungskom-
petenzen fir die Wirtschaft“ anhand
von Indikatoren abzubilden.


https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Tagesbetreuung_SchuelerInnen.pdf
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PERSONAL

Das Personal im 6ffentlichen Sektor stellt
ein zentrales Element eines wirksamen
und modernen Verwaltungshandelns
dar und ist maRgeblich fir die Bewalti-
gung zentraler Herausforderungen eines
sich immer rascher andernden Umfelds
(z.B. Digitalisierung, nachhaltiges Ver-
waltungshandeln). Der kostenintensive
Bereich erfordert Personalstrategien, mit-
telfristige bedarfsorientierte Personalpla-
nungen und eine dem Aufgabenbereich
entsprechende Personalausstattung.

Der Rechnungshof war hinsichtlich der
Evaluierung des Personalbedarfs in
mehreren Bereichen wirksam, wie die

Nachfrage zu den Berichten , Polizeiliche

GroReinsdtze” (Bund 2018/20), ,Gar-
tenbauzentrum Schoénbrunn”  (Bund
2018/39) und ,Bundesamt fir Wasser-
wirtschaft” (Bund 2018/14) ergab.

Zugesagt wurden auch die Empfehlungen
fir die ,Wiener Staatsoper GmbH" (Bund
2018/32), mehrjdhrige und auf Basis
einer mittelfristigen Personalstrategie

basierende Personalziele zu entwickeln
und die Personalkapazitdt zu analysieren.

Besonders wirksam war der Rechnungs-
hof mit seinen Empfehlungen, Vorsorge
fir generelle bzw. individuelle Aus—
und Weiterbildungen der 6ffentlichen
Bediensteten zu treffen. Seiner Ansicht
nach ist dies ein wesentlicher Faktor
fir die Bewadltigung der Herausforde-
rungen, mit denen sich die Verwaltung
insbesondere durch Digitalisierung,
nachhaltige Entwicklung, Complianceer-
fordernisse und die Notwendigkeit funk-
tionierender interner Kontrollen ausein-
anderzusetzen hat.

Im Bund stellte fir Vertrage mit der
Geschaftsfihrung die Bundes—Vertrags-
schablonenverordnung die Basis dar. In
einigen vom Rechnungshof Uberprif-
ten Fallen wichen die abgeschlossenen
Vertrdge von den Vorgaben dieser Ver-
ordnung ab. Einen Erfolg erzielte der
Rechnungshof bei der ,Wiener Staats-
oper GmbH" (Bund 2018/32) und der
LART for ART Theaterservice GmbH*
(Bund 2018/51). Hier wurde zugesagt,
dass die Bundes—Vertragsschablonen-

verordnung durchgehend umgesetzt
werden wird.

Eine Ausgestaltung der Geschaftsfiihrer-
vertrdge anhand der Bundes—Vertrags-
schablonenverordnung fir den ,Wohn-
fonds Wien” (Wien 2018/9) unterblieb,
obwohl eigene Vorschriften fir das Land
Wien fehlten. Ebenso keine Umset-
zung erfuhr diese Empfehlung bei der
L,WIPARK Garagen GmbH" (Wien 2018/3)
sowie den ,Ausgewdhlte Themen betref-
fend Stadt Wien — Wiener Wohnen und

Wiener Wohnen Haus— und AufRenbe-
treuung GmbH“ (Wien 2018/4).
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GLEICHSTELLUNG

[

Seit nunmehr zehn Jahren haben der
Bund, die Lander und die Gemeinden
Osterreichs aufgrund einer verfassungs-
rechtlichen Bestimmung bei ihrer Haus-
haltsfihrung das Ziel der tatsachlichen
Gleichstellung von Frauen und Mannern
anzustreben. Immer wieder zeigt der
Rechnungshof sachlich nicht begrin-
dete Ungleichstellungen auf und tragt
dadurch zur Transparenz und Bewusst-
seinsbildung bei. Vielfach scheitert der
Rechnungshof bei der Uberpriifung, ob
sachlich nicht gerechtfertigte Ungleich-
stellungen von Frauen und Mannern
vorliegen, an den mangelhaften bzw.
fehlenden Datengrundlagen.

Erfolgreich war der Rechnungshof mit
dem Bericht ,Auswirkungen des Kol-
lektivvertrags flr Arbeitnehmerinnen

der Universititen; Follow—up—Uberprii-
fung” (Bund 2018/29). Hier stellte er
fest, dass im Bereich des wissenschaft-
lichen Personals der Anteil der Gber den
Kollektivvertrag hinaus bezahlten Mén-

ner deutlich Gber jenem der Frauen lag.
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Die Empfehlung, der ungleichen Ver-
teilung der Uberzahlungen ein erhoh-
tes Augenmerk zu schenken, wurde
umgesetzt.

In vielen Bereichen sind Frauen in Fih-
rungspositionen nach wie vor unterre-
prasentiert und Entscheidungsgremien
nicht ausgeglichen besetzt. Mehrmals
empfahl der Rechnungshof erfolgreich,
den Frauenanteil in Fihrungsfunktio-
nen zu erhéhen bzw. auf eine Erhdhung
hinzuwirken. Auch zu der Anzahl von
Frauen im Aufsichtsrat und in Kommis-
sionen sprach er erfolgreich Empfehlun-
gen aus.

Die ,Landeshauptstadt Klagenfurt am

Worthersee” (Karnten 2018/3) griff die
Empfehlung des Rechnungshofes auf,
im Sinne einer umfassenden Befassung
mit  Frauengleichbehandlungs— und
Frauenforderthemen die Bereitstellung
der fur die Aufgabenstellung bendtigten
Datenbasis sicherzustellen.
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Ubersicht Wirkungsgrade pro Bericht
BERICHTE BUND 2018

Berichtstitel |Seite| umgesetzt| zugesagt | offen | gesamt| Wirkung

Finanzielle Berichtigungen im Agrarbereich;

()
Follow—up—Uberpriifung 26 1 6 2 9 77.8%

Transparenz von Begiinstigungen im Einkommensteuer-

recht; Follow—up-Uberpriifung 28

7 13 46,2 %

Insolvenz—Entgelt—Fonds und IEF-Service GmbH;

Follow—up—Uberpriifung 31

4 8 50,0 %

5 17 70,6 %
2 5 60,0 %

Bundeskriminalamt; Follow—up—Uberpriifung 33
Gendergesundheit in Osterreich; Follow—up—Uberpriifung 35

Bundespensionskasse AG — Veranlagungsstrategien und

Asset Management 37

16 1 0 17 100,0 %

Wohlfahrtsfonds des Bundesministeriums fur Inneres 40 2 2 9 13 30,8 %
Entwicklung ausgewdhlter Forschungsprogramme des 4 4 3 5 17 70.6 %
Bundes

VERBUND AG — Anteilstausch (Asset Swap 2013) 44 3 3 0 6 100,0%
Bundesamt fir Wasserwirtschaft 46 12 9 7 28 75,0 %

Gesundheit der Schilerinnen und Schiler:
Schuldrztlicher Dienst und Schulpsychologischer Dienst; 49
Follow—up-Uberpriifung

5 9 44,4 %

Oesterreichische Nationalbank — Gold— und Pensionsre-
serven, Jubildumsfonds sowie Sozialleistungen; 51
Follow—up-Uberpriifung

Liegenschaftstransaktionen des BMLVS, der ASFINAG und

2 9 77,8 %

des Stadtentwicklungsfonds Korneuburg; 53 18 20 90,0 %
Follow—up-Uberpriifung

Struktur ostgrrewhl“scher Vertretungen innerhalb der EU; 6 7 ) 3 1 75.0%
Follow—up—Uberprifung

Truppenibungsplatz Allentsteig; Follow—up—Uberpriffung 58 11 8 3 22 86,4 %
Polizeiliche GroRReinsatze 61 22 11 4 37 89,2 %
Osterre|chlsghe Stu.fjentenforderungsstn‘tung; 64 5 0 0 5 1000%
Follow—up—Uberprifung

Neuaufnahmen, Vergabe und Loschung von Steuernum-

mern und Umsatzsteueridentifikations—Nummern; 66 5 3 2 10 80,0 %
Follow—up—Uberpriifung

Versorgung im Bereich der Zahnmedizin 68 4 35 3 42 92,9 %
Un|.f’R - Vgrem zur Ford.erun'g"der Offentlichkeitsarbeit 74 6 1 1 3 87.5%
der 6sterreichischen Universitaten

Qewahrung von Au§gle|chszulagen ) ) 76 0 6 2 2% 231%
in der Pensionsversicherung; Follow—up—Uberprifung

Pensmnsrecht der I%ed|ensteten der OBB; 79 0 0 4 4 0,0%
Follow—up—Uberprifung

Technische Universitat Wien — Finanzsituation; 81 5 ) 1 3 87.5%

o
N

Follow—up—Uberpriifung
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Berichtstitel | Seite| umgesetzt| zugesagt | offen | gesamt | Wirkung
Auswwkunggn d.eﬁ Kollektlvvertrags_.fur Arl?eltnehmerln- 33 7 1 ) 10 80,0 %
nen der Universitdten; Follow—up—Uberprifung

Wiener Staatsoper GmbH 85 . 73 42 . 5 120 95,8 %
Yerkehr5|nfrastruktur des Bundes — Strategien, Planung, 92 I 9 9 I 5 3 783 %
Finanzierung

Nachhaltige Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, o
Umsetzung der Agenda 2030 in Osterreich 9% I 12 B I 14 45 68,9 %
KapltaIt.er.tragsteuer—Ersﬁgttungen 101 36 6 8 50 84,0 %
nach Dividendenausschittungen

Familienbeihilfe — Ziele und Zielerreichung, 107 4 16 9 29 69.0%
Kosten und Kontrollsystem

Qual!‘tatssmherung fur niedergelassene Arztinnen 112 10 4 13 27 51.9%
und Arzte

Forschungsforderungsprogramm COMET w 115 2 14 16 52 69,2 %
— ,Competence Centers for Excellent Technologies

Gartenbauzentrum Schoénbrunn 120 . 50 6 . 13 69 81,2 %
Gewinnung von Orthofotos auf Ebene des Bundes 125 . 1 0 . 0 1 100,0%
FWF — Internes Kontrollsystem; Follow—up—Uberpriifung 126 . 4 2 . 0 6 100,0%
Internes Korltrollsys“tem bei Direktvergaben; 127 5 3 ) 10 80,0 %
Follow—up—Uberprifung

Osterre|ch|s§her Ve"rkehr55|cherhe|tsfonds; 129 3 6 1 10 90,0 %
Follow—up—Uberprifung

Bundesprasidentenwahl 2016 o
(Verschiebung der Wiederholung des zweiten Wahlgangs) 131 I ? / I 3 1 84,2%
Osterreichische Kulturforen 134 . 25 6 . 4 35 88,6 %
Ostgrre|ch|s§h§ Breitbandstrategie 2020 137 10 7 3 20 85,0 %
(Breitbandmilliarde)

Bundesanstalt fur Verkehr 140 . 23 2 . 1 26 96,2 %
Schulversuche; Follow—up—Uberpriifung 143 . 6 3 . 0 9 100,0%
Offentliche I?_adagogsche Hochschulen; 145 11 7 ) 2 90,0 %
Follow—up—Uberprifung

ART for ART Theaterservice GmbH 148 I 31 12 . 10 53 81,1%
ELER: Einrichtung und Betrieb von Clustern 152 12 4 4 2 818 %
und Netzwerken

Beteiligungen von Universitaten an Unternehmen; 0
Medizinische Universitat Wien und Universitat Linz 155 I 24 B I 6 49 87,8%
IT-Projekt ZEPTA 160 . 11 9 . 5 25 80,0 %
Scanpoint GmbH 163 . 6 0 . 0 6 100,0%
Nationaler Aktionsplan Erndhrung 164 . 2 9 . 4 15 73,3 %
Albertina 166 . 11 3 . 10 24 58,3 %
Weinmarketing; Follow—up—Uberpriifung 169 . 7 2 . 3 12 75,0 %
Ausgewahltg Steuerungsbereiche in der ) 171 5 12 0 17 100,0%
Krankenversicherung; Follow—up—Uberprifung

Rolle des Bundes in der osterre|ch|sche_n ) 173 0 ) 7 9 222%
Krankenanstaltenplanung; Follow—up—Uberprifung

Ticket—Vertriebssystem der OBB—Personenverkehr AG 175 . 13 14 . 3 30 90,0 %
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BERICHTE BUND/LANDER 2018

|Seite| umgesetzt| zugesagt | offen | gesamt| Wirkung

Berichtstitel

Standorte der allgemein bildenden Pflichtschulen
in Tirol und Vorarlberg

Tagesbetreuung von Schilerinnen und Schilern

Stadt Salzburg — Meldeverpflichtung
gemald Parteiengesetz 2012

Land Oberosterreich — Meldeverpflichtung
gemaR Parteiengesetz 2012

Forderung der 24-Stunden—Betreuung
in Oberosterreich und Wien

Nationale Anti-Doping Agentur Austria GmbH
Quialitatssicherung der Gemeindehaushaltsdaten

Haushaltsergebnisse 2016
gemaR Osterreichischem Stabilitdtspakt 2012 — Gutachten

|IT-Betreuung an Schulen

Psychiatrische Versorgung in Krankenanstalten
in Karnten und Tirol

Wartezeiten auf ausgewdhlte Therapien und Eingriffe
in Krankenanstalten

Offentlicher Gesundheitsdienst in ausgewahlten Bezirks-
verwaltungsbehdorden in Oberdsterreich und Salzburg

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie im Bereich
Grundwasser im Weinviertel; Follow—up—Uberpriifung
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BERICHTE LANDER 2018

Stiftung Wasser fir Karnten

Operationelles Programm "Europaische Territoriale
Zusammenarbeit Osterreich—Tschechische
Republik 2007-2013"; Follow—up—Uberpriifung

IKS im Schulden— und Veranlagungsmanagement
der Lander Oberdsterreich und Steiermark

Bioenergie Kufstein GmbH

Tiroler Patientenvertretung
und Tiroler Patientenentschadigungsfonds

Julius Gluck=Stiftung fur Eisenbahnbedienstete
WIPARK Garagen GmbH

Ausgewahlte Themen betreffend Stadt Wien
— Wiener Wohnen und Wiener Wohnen Haus— und
AuRenbetreuung GmbH

Stadt Wien — Projekt Neubau Krankenhaus Nord
Wiener Schulsanierungspaket 2008 bis 2017
Wohnfonds Wien
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6 3 17 26 34,6 %
33 21 . 41 95 56,8 %
1 0 I 2 3 33,3%
7 0 I 2 9 77,8 %
17 14 I 6 37 83,8 %
39 3 . 0 42 100,0 %
88 54 . 22 164 86,6 %
55 2 I 60 117 48,7 %
56 45 . 52 153 66,0 %
27 37 I 7 71 90,1 %
16 9 I 4 29 86,2 %
18 18 I 12 48 75,0 %
1 6 I 2 9 77,8 %
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85,7%

94,1 %
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96,0 %
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BERICHTE GEMEINDEN 2018

Berichtstitel Seite | umgesetzt| zugesagt Wirkung

Landeshauptstadt Klagenfurt am Wérthersee 288 . 29 5 . 12 46 73,9 %
Efigttegfnngjibnfr(; Iél;sgilrneuburg und Sportstatten 292 I 45 37 I 0 82 100,0%
t;ltyr']cgcg::;;h; CL;nSGHauptschuIe Bruck an der 297 I 3 6 I 3 1 750 %
St Werer Neustot urd Wiene et sl s off s s saox
Stadt Wels; Follow—up—Uberpriifung 301 . 6 0 . 0 6 100,0%
IKT Linz Infrastruktur GmbH 302 . 20 5 . 0 25 100,0 %
GLV — GruberstraRRe Linz Verwertungsgesellschaft mbH 305 . 10 4 . 0 14 100,0 %
Ordnungsdienst der Stadt Linz GmbH 307 . 8 0 . 1 9 88,9 %
Parkraummanagement Stadt Salzburg 309 . 14 3 . 7 24 70,8 %
Abfallwirtschaftsverband Liezen 312 . 8 2 . 3 13 76,9 %
Dampfschiff ,,Hohentwiel” 314 . 14 13 . 0 27 100,0%
Kulturhaus Dornbirn GmbH 317 . 12 12 . 7 31 77,4 %
Ortsmarketing Lustenau GmbH 320 . 12 9 . 1 22 95,5 %

BERICHT KAMMERN 2018

Berichtstitel Seite | umgesetzt| zugesagt gesamt | Wirkung

Pensionsrecht der Beschéftigten der Arbeiterkammern 322 . 10 21 . 26 57 54,4 %

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Nachfrage zum Umsetzungsstand der Emp-
fehlungen aus 2018 im Detail — gegliedert nach Berichten auf Bundesebene, auf
Ebene Bund/Lander sowie auf Landes—, Gemeinde— und Kammerebene — dargestellt.
Grau hinterlegte Schlussempfehlungsnummern (SE Nr.) markieren die zentralen
Empfehlungen.
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Nachfrage 2019: Bund

Finanzielle Berichtigungen im Agrarbereich;
Follow—up—Uberpriifung

Bund 2018/3

Der RH Uberpriifte im Februar und Marz 2017 beim vormals zustédndigen Bundes-
ministerium fur Land— und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und bei
der Agrarmarkt Austria die Umsetzung von Empfehlungen, die er im Zuge einer
vorangegangenen Gebarungsiberprifung zum Thema , Finanzielle Berichtigungen
im Agrarbereich” abgegeben hatte. Das Bundesministerium fir Nachhaltigkeit und
Tourismus und die Agrarmarkt Austria setzten von 13 Empfehlungen sieben um, drei
teilweise und zwei nicht um. Die Umsetzung einer Empfehlung konnte der RH nicht
mehr beurteilen, weil der Anwendungssachverhalt fur die Empfehlung entfallen war.
Anknilpfend an den Vorbericht sprach der RH sechs Empfehlungen aus.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Agrarmarkt Austria

Klnftig waren bei Rickabwicklungen alle damit verbundenen Kosten der Beteiligten umfassend
zu analysieren und im Rahmen der Risikobewertung und des Risikomanagements praventiv zu zugesagt
beriicksichtigen. (TZ 13)

Bei einer klinftigen Adaptierung des Almleitfadens (nunmehr Pro—rata—System) waren klare,
objektiv messbare und in Anlehnung an bereits bestehende Modelle einfachere Abgrenzungs- offen
kriterien zu schaffen, die das subjektive Ermessen moglichst einschranken. (T2 11)

Es waren unverziglich die erforderlichen MaRBnahmen zur Behebung von Systemmangeln bei

der Feststellung der Almfutterflachen einzuleiten bzw. vollstandig umzusetzen. (TZ 12) zugesagt
Es ware ein standardisiertes Berichtswesen Uber die Vor-Ort—Kontrolltatigkeiten der AMA
einzurichten sowie fir die Entscheidungstrager und Kontrollorgane der Zahlstelle relevante umgesetzt

Kennzahlen (z.B. Umfang der Kontrollen, Ausmal der Beanstandungen, regionale Verteilung)
aufzubereiten und periodisch vorzulegen. (TZ 10)

Bundesministerium fur Nachhaltigkeit und Tourismus
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Kinftig waren bei Rickabwicklungen alle damit verbundenen Kosten der Beteiligten umfassend
zu analysieren und im Rahmen der Risikobewertung und des Risikomanagements praventiv zu zugesagt
beriicksichtigen. (TZ 13)

Bei einer klinftigen Adaptierung des Almleitfadens (nunmehr Pro—rata—System) waren klare,
objektiv messbare und in Anlehnung an bereits bestehende Modelle einfachere Abgrenzungs- offen
kriterien zu schaffen, die das subjektive Ermessen moglichst einschranken. (T2 11)

Es waren unverziglich die erforderlichen MaRnahmen zur Behebung von Systemmangeln bei

der Feststellung der Almfutterflachen einzuleiten bzw. vollstandig umzusetzen. (TZ 12) zugesag
Die Online—Beantragung ware im Hinblick auf Hemmnisse flr Antragstellerinnen und Antrag-
steller zu analysieren und es waren MaRnahmen zu ergreifen, um den Anteil der selbststandig 2ugesagt

beantragenden Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhaber bis zum Jahr 2019 in Richtung der
geplanten 50 % anzuheben und die Kosten fir die technische Hilfestellung zu reduzieren. (TZ 5)
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SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

27

Im Einvernehmen mit dem BMF waren geeignete Modelle zur Beteiligung der Lander an den
Kosten allfélliger Anlastungen im Agrarbereich zu entwickeln, um eine moglichst verursacher-
gerechte, die allgemeinen Budgets des Bundes und der Lander schonende Kostentragung
gewdhrleisten zu konnen. (TZ 14)

zugesagt

Fazit

Die Agrarmarkt Austria und das Bundesministerium fir Nachhaltigkeit und Touris-
mus sagten die Umsetzung eines GrolRteils der Empfehlungen zu. Dies betraf bspw.
die Analyse der Kosten von Rickabwicklungen und deren Bericksichtigung im Rah-
men der Risikobewertung und des Risikomanagements.

Das Ministerium sagte zu, die Empfehlung, Modelle zur Beteiligung der Lander an
den Kosten allfélliger Anlastungen im Agrarbereich zu entwickeln, im Zuge der Um-
setzung der Gemeinsamen Agrarpolitik nach 2020 neuerlich zu behandeln. Es ver-
wies auf die Novelle des Marktordnungsgesetzes im Jahr 2018, wonach zwischen-
zeitig eine Kostenaufteilungsregel fur die erste Sdule der Gemeinsamen Agrarpolitik
gesetzlich verankert sei.

Offen blieb die Empfehlung, die Bestimmungen zur Festlegung der Almfutter-
flachenreferenz (,,Pro—rata—System”) anhand klarer, objektiv messbarer Kriterien zu
adaptieren, um das subjektive Ermessen einzuschranken. Daher bestand weiterhin
ein systembedingtes Anlastungsrisiko im Bereich der Almen.
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Transparenz von Begunstigungen im
Einkommensteuerrecht; Follow—up—Uberpriifung

Bund 2018/4

Der RH Uberprifte von Dezember 2016 bis Janner 2017 beim Bundesministerium
far Finanzen die Umsetzung von Empfehlungen, die er bei einer vorangegangenen
Gebarungslberprifung zum Thema ,Transparenz von Beglinstigungen im Einkom-
mensteuerrecht” abgegeben hatte. Das Ministerium setzte von 16 Empfehlungen
drei um, neun teilweise und vier nicht um. Anknipfend an den Vorbericht sprach
der RH 13 Empfehlungen aus.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Bundesministerium fir Finanzen

Das BMF sollte darauf hinwirken, dass Steuerbegtinstigungen im Einkommensteuerrecht kinftig
nur mehr befristet gewahrt werden, um regelmaRige Erfolgskontrollen zu gewahrleisten und zu
evaluieren, ob die MaRnahmen weiterhin zur Zielerreichung notwendig sind. Bestehende
Beglinstigungen waren ebenso zu evaluieren. (TZ 2)

zugesagt

Das BMF sollte die Wirkungen jeder einzelnen Beglinstigung im Einkommensteuerrecht —im
Sinne einer zu schaffenden Begriffsdefinition — jahrlich nach einer einheitlichen und in sich
konsistenten Systematik auf Basis der tatsachlichen Sachverhalte erheben und im Sinne von
mehr Transparenz dem Nationalrat detailliert berichten. (TZ 3)

offen

Das BMF sollte auch fir die — bereits bestehenden — Beglinstigungen im Einkommensteuerrecht
qualitative und quantitative Zielvorgaben mit messbaren Indikatoren festlegen. Die Ziele waren

3 eindeutig zu formulieren, um die Zielerreichung zu Gberprifen, aktiv zu steuern und um
gegebenenfalls notwendige Anderungen mit sachgerechten Begriindungen herbeifiihren zu
kénnen. (TZ 4)

offen

Das BMF sollte in einem Gesamtkonzept festlegen, wann, wie und mit welchen Instrumenten
die Zielerreichung, die Wirkungen und die Treffsicherheit der Steuerbegtinstigungen zu unter-
suchen sind. Dabei wére regelmaRig und umfassend zu beurteilen, ob die Beibehaltung der
Beglinstigung noch erforderlich ist, ob die beabsichtigten Wirkungen erreicht wurden, ob der
mit dem Vollzug verbundene Verwaltungsaufwand in einem angemessenen Verhaltnis zu den
Ergebnissen steht und wie gegebenenfalls unbeabsichtigte Nebenwirkungen verhindert werden
kénnen. Uber die erzielten Ergebnisse wire dem Nationalrat umfassend Bericht zu erstatten.
(125)

offen

Das BMF sollte die bestehenden Beglinstigungen kritisch durchforsten sowie evaluieren und auf
dieser Grundlage — angesichts des hohen Verwaltungsaufwands und der hohen Einnahmen-
ausfalle — unter Beriicksichtigung der beabsichtigten Wirkungen auf eine deutliche Verringerung
der Beglnstigungsbestimmungen im Einkommensteuerrecht hinwirken. (TZ 5)

zugesagt

Das BMF sollte auf ein transparentes, einfaches und verstandliches Einkommensteuerrecht hin-
wirken. Dies wirde den Blrgerinnen und Birgern die Einhaltung der Rechtsvorschriften erleich-
tern und damit die Steuermoral heben sowie zu einer Vereinfachung fir die Verwaltung fihren.
(TZ6)

offen

Das BMF sollte darauf hinwirken, dass Gesetzesbestimmungen maoglichst klar und eindeutig
7 anwendbar formuliert werden, um aufwendige Verfahren fur die Birgerinnen und Birger und
die Finanzverwaltung zu vermeiden. (TZ 6)

zugesagt

Das BMF sollte aus der Sicht des Risikomanagements eine Vereinfachung des Steuerrechts und

den Wegfall komplexer steuerlicher Beglinstigungen anstreben. (TZ 6) umeesetzt
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Das System der Spendenbeglinstigungen ware zum Zweck der Erhéhung der Transparenz zu
Gberdenken. (TZ 7)
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11

12

13

Das Finanzministerium sollte die Beglinstigung der Absetzbarkeit von Kirchenbeitragen im
Hinblick auf die beabsichtigten Wirkungen evaluieren. (TZ 10)

Das BMF sollte kiinftig die automatisierte Fallauswahl als Instrument der Risikoprifung wieder
aktivieren, um dadurch eine risikoorientierte Kontrolle in Bezug auf die ordnungsgemafRe
Inanspruchnahme des Kinderfreibetrags zu gewahrleisten. (TZ 11)

Das BMF sollte fir eine verpflichtende Angabe der Sozialversicherungsnummern bzw. der
personlichen Kennnummern der Europaischen Krankenversicherungskarte in den Antragen auf
Kinderfreibetrag sorgen. (TZ 11)

Das BMF sollte fiir die Einkommensteuer eine IT-unterstitzte Verlustdatenbank einsetzen, mit
der eine automatische Berechnung des Verlusts moglich ist. (TZ 12)
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umgesetzt

offen

umgesetzt

offen

offen

Fazit

Das Bundesministerium fir Finanzen setzte von 13 Empfehlungen drei um und sagte
bei drei deren Umsetzung zu; mehr als die Halfte der Empfehlungen blieb offen.

Offen blieb insbesondere die zentrale Empfehlung, auf ein transparentes, einfaches
und verstdandliches Einkommensteuerrecht hinzuwirken, um den Birgerinnen und
Bilrgern die Einhaltung der Rechtsvorschriften zu erleichtern, um damit die Steuer-
moral zu heben und zu einer Verwaltungsvereinfachung beizutragen.

Im Hinblick auf eine andere zentrale Empfehlung, namlich die bestehenden Begiins-
tigungen kritisch zu durchforsten sowie auf eine deutliche Verringerung der Steuer-
beglinstigungen im Einkommensteuerrecht hinzuwirken, hatte das Ministerium eine
Umsetzung zugesagt.

Der RH hatte schon mehrfach in seinen Berichten, aber auch in seinen Stellungnah-
men zu Gesetzesentwdirfen auf die Nachteile eines komplexen Steuerrechts mit ei-
ner Vielzahl an Beglinstigungen hingewiesen.

So hatte er in seinem Vorbericht ausgefihrt, dass sich der Rechtsbestand zum Ein-
kommensteuerrecht seit Einflhrung des Einkommensteuergesetzes 1988 betracht-
lich vergroRerte. Zahlreiche Gesetzesnovellen mit immer umfangreicheren und de-
taillierteren Bestimmungen fihrten zu einer wachsenden Verkomplizierung des
Einkommensteuerrechts und damit zu einem zeitaufwendigen und teuren Vollzug.

Auch die Steuerreform—Kommission kam in ihrem Bericht vom Dezember 2014 zum
Ergebnis, dass aufgrund der Komplexitat des Steuerrechts eine Vereinfachung anzu-
streben wére und schlug eine Neukodifizierung des Einkommensteuergesetzes vor.
Ein derartiges Vorhaben war bis dato noch nicht umgesetzt.
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Zudem wirkten sich die zahlreichen und zum Teil komplizierten, aufwendig zu voll-
ziehenden Beglinstigungen im Einkommensteuerrecht auf das Risikomanagement in
der Finanzverwaltung nachteilig aus. Sinkende Personalressourcen und eine Zu-
nahme des Rechtsbestands bewirkten insgesamt eine Verringerung der Kontroll-
dichte. Damit nahm das Ministerium das Risiko zu niedriger Steuerfestsetzungen
und in weiterer Folge ungewollter Steuerausfalle in Kauf.
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Insolvenz—Entgelt—Fonds und IEF=Service GmbH,;
Follow—up—Uberpriifung

Bund 2018/5

Der RH Uberprifte im Februar 2017 beim vormals zustdandigen Bundesministerium
fUr Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz und der |IEF-Service GmbH die Umset-
zung von Empfehlungen, die er bei einer vorangegangenen Gebarungslberprifung
zum Thema , Insolvenz—Entgelt—Fonds und IEF-Service GmbH" abgegeben hatte.
Das Bundesministerium fir Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz
und die IEF-Service GmbH setzten von 15 Empfehlungen neun um, vier teilweise
und zwei nicht um. Anknipfend an den Vorbericht sprach der RH sechs Empfehlun-
gen aus.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad
Bundesministerium fir Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz
1 Die Aufsichtsagenden waren in einer Organisationseinheit zu bindeln. (TZ 3) . offen

Der IEF-Service GmbH sollte eine restriktive Budgetplanung vorgegeben werden, die nur in
2 begrindeten Féllen und unter Einhaltung der Grundsatze der Sparsamkeit und Wirtschaftlich- zugesagt
keit eine Steigerung des Kostenersatzes fir die IEF-Service GmbH zulasst. (TZ 11)

Die Variante zur Reduktion auf sechs Geschéftsstellen aus dem Standortkonzept ware in

3 Anbetracht der moglichen Einsparungseffekte zligig umzusetzen. (TZ 6) 2ugesagt
IEF-Service GmbH
3 Die Variante zur Reduktion auf sechs Geschéftsstellen aus dem Standortkonzept ware in sugesagt
Anbetracht der moglichen Einsparungseffekte zligig umzusetzen. (TZ 6) gesag
Aufbauend auf dem vorliegenden Entwurf vom Dezember 2016 wére das neue Unternehmens-
4 (a) - ) umgesetzt
konzept moglichst rasch in Kraft zu setzen. (TZ 4)
4(b) Das neue Unternehmenskonzept ware um quantifizierte Ziele fur das Fondsmanagement zum offen
Sanierungsverfahren nach dem Insolvenzrechtsanderungsgesetz 2010 zu erganzen. (TZ 4)
5 Die Ressourcen je Bedienstete bzw. Bediensteten sollten laufend erfasst werden. (TZ 8) . offen
Es ware ein Kostentrager , Insolvenz” auf Basis des gesamten Ressourceneinsatzes fir den
6  jeweiligen Insolvenzfall einzufiihren, um darauf aufbauend gesicherte Entscheidungen nach offen
dem Insolvenzrechtsanderungsgesetz 2010 treffen zu kdnnen. (TZ 13)

31

Fazit

Die Umsetzung der zentralen Empfehlung des RH an das Bundesministerium fir
Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz, der IEF-Service GmbH eine
restriktive Budgetplanung vorzugeben, die nur in begriindeten Fallen und unter Ein-
haltung der Grundséatze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit eine Steigerung des
Kostenersatzes fir die IEF-Service GmbH zuliel3, wurde zugesagt. Durch die Umset-
zung der Empfehlung kénnte das Ministerium insbesondere der Ausgabendynamik
im Personalbereich der IEF=Service GmbH entgegenwirken.
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Das Ministerium und die [EF=Service GmbH sagten ferner auch die Umsetzung einer
weiteren zentralen Empfehlung zu, die neun regionalen Standorte der IEF—Ser-
vice GmbH auf sechs Standorte zu reduzieren. Laut einer Szenarioberechnung der
|[EF=Service GmbH kdnnte ein Einsparungseffekt von rd. 300.000 EUR bis 456.000 EUR
pro Jahr ab der Umsetzung erzielt werden. Dem von der IEF=Service GmbH vorge-
legten Standortkonzept stimmte das Ministerium jedoch noch nicht zu.

In Umsetzung einer zentralen Empfehlung des RH trat das neue Unternehmenskon-
zept der IEF-Service GmbH mit Juni 2017 in Kraft. Weiterhin offen blieb die Empfeh-
lung, das neue Unternehmenskonzept um quantifizierte Ziele fiir das Fondsmanage-
ment zum Sanierungsverfahren nach dem Insolvenzrechtsanderungsgesetz 2010 zu
erganzen, um die gesetzlich vorgesehene Erleichterung von Sanierungen im Unter-
nehmenskonzept entsprechend zu bericksichtigen.
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Bundeskriminalamt; Follow—up—Uberpriifung

Bund 2018/6

35von 332

Der RH Uberprifte von Mai bis Juni 2017 beim Bundesministerium fir Inneres und
beim Bundeskriminalamt die Umsetzung von Empfehlungen, die er bei einer voran-

gegangenen Gebarungslberprifung zum Thema ,,Bundeskriminalamt” abgegeben

hatte. Das Ministerium bzw. das Bundeskriminalamt setzten von insgesamt 19 Emp-
fehlungen drei um, sieben teilweise und neun nicht um. Ankntpfend an den Vorbe-

richt sprach der RH 17 Empfehlungen aus.

SE Nr. | Empfehlung

Bundesministerium flr Inneres

33

10

11

12

Es waren bei kiinftigen Organisationsentwicklungen zeitgerecht die Planstellen und das ent-
sprechende Personal bereitzustellen und im Sinne der Transparenz sicherzustellen, dass die
Sollstande im Personalplan des Bundes mit den internen Organisationsplanen des Bundes-
ministeriums fir Inneres Gbereinstimmen. (TZ 2)

Im Bereich der verdeckten Ermittlung waren verstarkt Bedienstete zum Bundeskriminalamt zu
versetzen, anstatt langjahrige (mehr als 30 Jahre dauernde) Dienstzuteilungen aufrechtzuerhal-
ten. (TZ5)

Es ware eine die Interessen des BMI und der jeweiligen Expertinnen und Experten abwédgende
Grundsatzregelung fir die Expertentatigkeit in internationalen Projekten zu schaffen. Darin
sollten die dienstrechtlichen Rahmenbedingungen klar definiert und Sonderregelungen damit
obsolet werden. (TZ 6)

Es sollte ehestmaoglich eine Produktentscheidung beziglich einer Such— und Analysesoftware flr
das Bundeskriminalamt zur Bewaltigung des hohen Datenanfalls bei GroRverfahren getroffen
werden. Damit sollte in Zukunft auch der Einsatz von kostenintensiven Sachverstandigen ver-
mindert werden kdnnen. (TZ 10)

Die notwendigen Planstellen fir das Cybercrime—Competence—Center waren durch Umschich-
tungen zur Verfligung zu stellen und die entsprechenden Rahmenbedingungen fur die
Aufnahme von Personen mit speziellem Know—how fiir Cybercrime zu schaffen. (TZ 11)

Die Fort—und Ausbildungskonzepte im Bereich Cybercrime waren moglichst rasch fertigzu-
stellen und umzusetzen. (TZ 11)

Mogliche Synergieeffekte zwischen dem Cybercrime—Competence—Center des Bundeskriminal-
amts mit dem Cyber Security Center beim Bundesamt fiir Verfassungsschutz und Terrorismus-
bekampfung, wie bspw. gemeinsame Beschaffung, Prozessgestaltung, waren weiterhin zu
verfolgen. (TZ 11)

Es ware auf eine Verknupfung der polizeilichen Kriminalstatistik mit den Statistiken der Straf-
justiz (Erledigungen, Verurteilungen) hinzuwirken. (TZ 13)

Es ware die einheitliche Berichterstattungsvorschrift rasch zu verlautbaren, um deren Aktualitat
wieder herzustellen und den Informationsfluss zu gewahrleisten. (TZ 15)

Es waren Belastungskennzahlen fiir die Personalbemessung und —verteilung zu entwickeln und
auf dieser Basis die Organisation zu evaluieren und Personalressourcen zuzuteilen. (TZ 3)

Far die Erfullung der Kernaufgaben und strategischen Schwerpunkte wéare das Personal zeitnah
und dauerhaft bereitzustellen. (TZ 4)

Unter Bedachtnahme auf die Kernaufgaben des Bundeskriminalamts ware zu evaluieren,
welcher Ressourceneinsatz fiir Projekttatigkeiten strategisch angemessen und zweckmaRig ist,
und es waren entsprechende Vorgaben festzulegen. Um eine effiziente Aufgabenerfillung im
Bundeskriminalamt selbst zu gewédhrleisten, waren Expertentatigkeiten auf das unbedingt
erforderliche zeitliche Ausmal zu beschranken. (TZ 6)
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SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Es ware weiterhin der Anteil an Frauen in Fihrungspositionen und insbesondere im Exekutiv-

13 bereich zu erhéhen. (TZ 8)

zugesagt

Es ware im Zusammenwirken mit dem BMI eine Neustrukturierung der Wirtschaftsermittiungen
14 im Bundeskriminalamt vorzunehmen. Dabei sollten insbesondere der Eigenpersonalanteil zugesagt
erhoht und die freien Planstellen besetzt werden. (TZ 9)

Die vierte Stufe des Ausbildungskonzepts fir Wirtschaftsermittiungen, welche sich an die
15  Spezialistinnen und Spezialisten des Bundeskriminalamts wandte, ware moéglichst rasch fertig- zugesagt
zustellen und es ware mit den SchulungsmaRnahmen zu beginnen. (TZ 9)

16

Die OK—Datenbank ware fir die OK—Koordinatorinnen bzw. OK—Koordinatoren freizuschalten. I
umgesetzt

(TZ 14)

Die OK—Koordinatorinnen bzw. OK—Koordinatoren in den Landeskriminalamtern waren Gber die
17  Moglichkeit, die OK—Datenbank zu nutzen, in Kenntnis zu setzen, um einen moglichst umgesetzt
umfassenden Informationsfluss zu gewahrleisten. (TZ 14)

Fazit

Das Bundesministerium fur Inneres setzte von den 17 Empfehlungen drei um, bei
neun Empfehlungen sagte es die Umsetzung zu, finf blieben offen.

Das Ministerium sagte die Umsetzung wesentlicher Empfehlungen, etwa hinsichtlich
der Bereitstellung des fur die Erfullung der strategischen Aufgaben erforderlichen
Personals oder der Angleichung der Sollstande im Personalplan des Bundes an die
internen Organisationspléane des Ministeriums zwar zu, eine vollstandige Umsetzung
war jedoch weiterhin nicht erfolgt.

Das Bundeskriminalamt hatte nicht umfassend evaluiert, welcher Ressourceneinsatz
fir Projekttatigkeiten strategisch angemessen und zweckmalig war und keine ent-
sprechenden Vorgaben festgelegt. Auch hatte es weiterhin keine Grundsatzregelung
fir die Expertentatigkeit in internationalen Projekten geschaffen. Dies stand einer
effizienten Aufgabenerfillung im Bundeskriminalamt selbst entgegen und es be-
standen somit weiterhin dienstrechtliche Sonderregelungen fiir dessen Bedienstete.

Zusagen traf das Ministerium in Bezug auf die Umsetzung der Empfehlungen in den
Bereichen Cybercrime und Wirtschaftsermittlungen. So will das Bundeskriminalamt
zielgruppenorientierte RekrutierungsmalRnahmen im Bereich Cybercrime forcieren
und verstarkt mit dem Bundesamt fir Verfassungsschutz und Terrorismusbekamp-
fung zusammenarbeiten. Den Bereich Wirtschaftsermittlungen hatte es im Dezem-
ber 2018 organisatorisch neu strukturiert, die offenen Planstellen wirden laufend
mit geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten besetzt und bestehende Dienstzutei-
lungen aufgehoben.
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Gendergesundheit in Osterreich;
Follow—up—Uberpriifung

Bund 2018/7

Der RH Uberprifte im April und Mai 2017 beim vormals zustéandigen Bundesminis-
terium fir Gesundheit und Frauen die Umsetzung von Empfehlungen, die er bei
einer vorangegangenen Gebarungsiberprifung zum Thema ,Gendergesundheit in
Osterreich” abgegeben hatte. Von neun Empfehlungen setzte das Bundesministe-
rium far Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz vier um, zwei teil-
weise und drei nicht um. Anknipfend an den Vorbericht sprach der RH flinf Empfeh-
lungen aus.

Umsetzungsgrad

Bundesministerium fir Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz

Der bereits beauftragte sowie die geplanten weiteren Gendergesundheitsberichte zu Themen-
1 schwerpunkten waren umzusetzen und in der Folge auch die Erstellung eines gesamthaften zugesagt
Gendergesundheitsberichts in Betracht zu ziehen. (TZ 3)

Im Diabetesbericht 2017 ware eine nach Geschlechtern differenzierte Darstellung der Ausgaben
fur Diabetes sicherzustellen. (TZ 6, TZ 7)

Das Disease Management Programm ,Therapie aktiv” ware unter Berlcksichtigung des

zugesagt

Auf eine Erhohung der Teilnehmerzahl am Disease Management Programm , Therapie aktiv”

offen

Genderaspekts zu evaluieren. (TZ 8)

wire hinzuwirken. (TZ 8) I offen

Konkrete MaRRnahmen zur Bekdmpfung der Alkoholsucht wéaren zu erarbeiten und dabei auch

Genderaspekte zu beriicksichtigen. Bei der Festlegung der angestrebten Wirkungen in Form
konkreter Zielwerte (Inhalt, AusmaR, Zeitbezug) ware auf die Verwendung geeigneter

zugesagt

Indikatoren (bspw. durchschnittlicher Alkoholkonsum pro Person) zu achten. (TZ 9)

35

Fazit

Das Bundesministerium fur Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz
setzte keine der Empfehlungen des RH um, sagte jedoch bei drei der finf Empfeh-
lungen eine Umsetzung zu.

Es wirkte nicht auf die Sozialversicherung und die Gesundheitsplattformen ein, um
die Teilnehmerrate des flir an Diabetes erkrankte Personen entwickelten Disease
Management Programms ,Therapie aktiv” zu heben. Diese war weiterhin gering,
obwohl eine Evaluierungsstudie der Medizinischen Universitdt Graz gezeigt hatte,
dass eine Programmteilnahme sowohl die Mortalitat von als auch die Gesamtkosten
fir Diabetes senken konnte. Auch war das Programm weiterhin nicht unter Berlck-
sichtigung des Genderaspekts evaluiert.
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Das Ministerium erarbeitete konkrete Malinahmen zur Bekampfung der Alkohol-
sucht. Allerdings scheiterte deren Umsetzung bisher an Budgetvorgaben. Weiters
analysierte es die bestehenden Daten und identifizierte Entwicklungspotenziale und
Strategien zur Verbesserung der Datenqualitat durch Vergleich mit anderen europa-
ischen Landern im ambulanten Bereich und wollte eine wissenschaftliche Studie
Uber genderspezifische Faktoren fir die Behandlung von Alkoholkranken unterstit-
zen. Eine Forderzusage stand noch aus.
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Bundespensionskasse AG — Veranlagungsstrategien und
Asset Management

Bund 2018/8

Der RH Uberprifte von Juli bis September 2016 die Bundespensionskasse AG mit
dem Ziel, die Aufgaben und Ziele, den Geschaftsplan, die Veranlagungsstrategien
und das Asset Management sowie feststellbare Genderaspekte zu beurteilen.
Weiters flihrte der RH einen auf Kennzahlen basierenden Vergleich der Bundespen-

sionskasse mit anderen Pensionskassen durch. Der Bericht

15 Empfehlungen.

Bundesministerium fir Finanzen

14

15

Im Interesse der Veranlagungs— und Risikogemeinschaft ware auf eine Senkung der Vergltun-
gen fur die Vermogensverwaltung hinzuwirken. (TZ 15)

Es ware auf eine Beibehaltung des Frauenanteils bei den vom Bund entsandten Mitgliedern des
Aufsichtsrats der BPK von 50 % hinzuwirken bzw. zumindest einem Rickgang des Frauenanteils
auf unter 35 % entgegenzuwirken. Dabei ware auch § 87 Abs. 2a Aktiengesetz, der u.a. die
Bericksichtigung der fachlichen und personlichen Qualifikationen der Mitglieder des Aufsichts-
rats und die Vertretung beider Geschlechter vorsieht, zu beachten. (TZ 29)

Bundespensionskasse AG

37

Es ware verbindlich festzulegen, dass das Prasidium des Aufsichtsrats der BPK und die Mitglieder
des Vorstands der BPK die Bonifikationsvereinbarungen mit den Zielsetzungen fir die
Auszahlung variabler Bezugsbestandteile fur die Mitglieder des Vorstands vor Beginn des
jeweiligen Geschaftsjahres abschlieRen. (TZ 4)

Es wére bei den Dienstgebern von Beglinstigten, flr die ein Rechnungszinssatz von 5,5 %
vereinbart ist, weiterhin auf eine Senkung dieses hohen Rechnungszinssatzes hinzuwirken, um
das Risiko von nach Leistungsbeginn jahrlich geringer werdenden Pensionsleistungen fur die
betroffenen Beglnstigten zu verringern. (TZ 7)

Die Bemihungen zu einer weiteren Erhdhung der Deckungsrickstellung bzw. des Pensions-
kapitals waren fortzusetzen. (TZ 14)

Es wadre zu Uberprifen, inwieweit die Benchmark der BPK den Gegebenheiten am Finanzmarkt
und den Veranlagungsmoglichkeiten der BPK entspricht und die Benchmark gegebenenfalls

— unter Berucksichtigung gesetzlicher Veranlagungsvorschriften — an die Marktgegebenheiten
anzupassen, sodass eine Angleichung von Benchmark und tatsachlicher Veranlagung ermdglicht
wird. (T2 17,7222, T2 23, T2 25)

Bei der Benchmark waren die taktisch zuldassigen Maxima fir Veranlagungen in einzelne Asset-
klassen zur Begrenzung des Veranlagungsrisikos beizubehalten, die taktisch zuldssigen Minima
fir Veranlagungen in einzelne Assetklassen jedoch nicht mehr vorzugeben, sofern es sich nicht
um gesetzlich vorgegebene Minima handelt, um unvorteilhafte Rendite—Risiko—Verhéltnisse zu
vermeiden. (TZ 18)

Es ware mit betriebswirtschaftlichen Analysen laufend zu Gberprifen, inwieweit die Kosten—
und Ertragserwartungen der BPK fiir die durchgefiihrte Veranlagung in finnische Forstflachen
eintreffen, um bei etwaigen negativen Abweichungen rechtzeitig KorrekturmaRnahmen
ergreifen zu konnen. (TZ 19)
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SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Vor der Durchfiihrung von Veranlagungen, die mit der Ubernahme von Mehrheitsbeteiligungen
und der Geschaftsfihrung von Unternehmen verbunden sind, ware die Entwicklung bei der
bestehenden Veranlagung in finnische Forstflachen abzuwarten und die Veranlagungsentschei-
dungen erst unter Beriicksichtigung der gewonnenen Erfahrungen zu treffen. (TZ 19)

umgesetzt

Es wére zu Uberprifen, inwieweit das von der BPK zur Steuerung der Veranlagungen aufgebaute
System aus Benchmark, Value at Risk—Limit und Performancevorgaben dahingehend angepasst

8 bzw. flexibler gestaltet werden kann, dass bei einer benchmarkneutralen Veranlagung das Value
at Risk—Limit und die Performancevorgaben auch unter sich andernden Kapitalmarktbedingun-
gen eingehalten werden. (TZ 21, T2 22, TZ 23, TZ 25)

umgesetzt

Far den Fall eines Konflikts zwischen der Einhaltung der Benchmark—, Risiko— und Performance-
9 vorgaben ware eine eindeutige Rangordnung dieser Vorgaben festzulegen. (TZ 21, TZ 22, TZ 23,
TZ 25)

umgesetzt

Die Vergleiche mit den anderen Osterreichischen Pensionskassen wéren fortzufiihren und vor
10  allem aus den Veranlagungen der Pensionskassen mit einer wiederholt hoheren Performance
waren Ruckschlisse fir die eigenen Veranlagungsentscheidungen abzuleiten. (TZ 26)

umgesetzt

Kinftig ware bei den Veranlagungsaktivitaten verstarkt auf die Einhaltung der gesetzlichen und

1 internen Grenzen des Limitwesens zu achten. (TZ 27)

umgesetzt
Es ware eine verpflichtende Berichterstattung des Vorstands der BPK in den Sitzungen des
Aufsichtsrats Uber alle durchgefiihrten Stresstests einzufiihren, um sicherzustellen, dass die
Mitglieder des Aufsichtsrats der BPK Uber die Ergebnisse aller Stresstests informiert werden.
(TZ 28)

12 umgesetzt

Die Bemihungen zur Férderung der Entwicklung von Frauen in Flihrungspositionen in der BPK

13 waren verstarkt fortzusetzen. (TZ 30)

umgesetzt
Im Interesse der Veranlagungs— und Risikogemeinschaft ware auf eine Senkung der Vergitungen

14 fur die Vermogensverwaltung hinzuwirken. (TZ 15)

umgesetzt
Es ware auf eine Beibehaltung des Frauenanteils bei den vom Bund entsandten Mitgliedern des
Aufsichtsrats der BPK von 50 % hinzuwirken bzw. zumindest einem Rickgang des Frauenanteils

15  aufunter 35 % entgegenzuwirken. Dabei ware auch § 87 Abs. 2a Aktiengesetz, der u.a. die
Bericksichtigung der fachlichen und personlichen Qualifikationen der Mitglieder des Aufsichts-
rats und die Vertretung beider Geschlechter vorsieht, zu beachten. (TZ 29)

umgesetzt

Fazit

Das Bundesministerium fur Finanzen setzte beide Empfehlungen, die der RH an das
Ministerium gerichtet hatte, um. Die Bundespensionskasse AG setzte 14 von insge-
samt 15 Empfehlungen um und sagte die Umsetzung einer weiteren Empfehlung zu.

Der Empfehlung des RH folgend, setzte die Bundespensionskasse AG ihre Bemihun-
gen zu einer weiteren Erhdhung ihres Pensionskapitals fort, um so — im Interesse
ihrer Beglinstigten (Bundesbedienstete sowie Landeslehrerinnen und Landesleh-
rer) —den Unterschied zum deutlich hoheren durchschnittlichen Pensionskapital der
anderen betrieblichen Pensionskassen zu verringern.

Weiters Uberprifte die Bundespensionskasse AG, inwieweit ihre Benchmark fur Ver-
anlagungen den Gegebenheiten am Finanzmarkt und ihren Veranlagungsmoglich-
keiten entsprach, um gegebenenfalls die Benchmark anzupassen und so eine Anglei-
chung von Benchmark und tatsachlicher Veranlagung zu erreichen. Laut
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Bundespensionskasse AG wurde dies durch die mittlerweile erfolgte Anderung von
Veranlagungsvorschriften erleichtert.

Wie vom RH empfohlen, Uberprifte die Bundespensionskasse AG mit betriebswirt-
schaftlichen Analysen laufend, inwieweit ihre Kosten— und Ertragserwartungen fr
die durchgefiihrte Veranlagung in finnischen Forstflachen eintrafen. Damit konnte
sie bei etwaigen negativen Abweichungen rechtzeitig Korrekturmafnahmen ergrei-
fen.

Die Bundespensionskasse AG Uberprifte auch, inwieweit das von ihr zur Steuerung
ihrer Veranlagungen aufgebaute System aus Benchmark, Value at Risk—Limit und
Performancevorgaben dahingehend angepasst werden kann, dass bei einer bench-
markneutralen Veranlagung das Value at Risk—Limit und die Performancevorgaben
auch unter sich dndernden Kapitalmarktbedingungen eingehalten werden. Unter
der vom Aufsichtsrat vorgegebenen Beibehaltung des absoluten Value at Risk—Limits
sollen erforderliche Anpassungen Uber das unterjahrige Management—Limit erfol-
gen, das bei Bedarf eine Erhohung des jeweils aktuellen Value at Risk—Limits erlaubt.
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Wohlfahrtsfonds des Bundesministeriums fur Inneres
Bund 2018/11

Der RH Uberprifte von Juni bis August 2016 folgende Wohlfahrtsfonds des Bundes-
ministeriums flr Inneres: Gendarmeriejubilaumsfonds, Wohlfahrtsfonds der
Bundespolizei und Wohlfahrtsfonds fir die Exekutive des Bundes. Ziel der Uberpri-
fung war es, den Bedarf an den angebotenen Unterstltzungsleistungen, die Effizienz
der Fondsadministration und die ZweckmaRigkeit der Wohlfahrtsfonds des Bundes-
ministeriums flr Inneres insgesamt zu beurteilen. Der Bericht enthielt
13 Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Bundesministerium flr Inneres

10

11

12

13

40

Im Zuge der Zusammenlegung der Wohlfahrtsfonds waren die Satzungen zu einer Satzung

zusammenzufihren und es ware eine neue, an die Aufgaben und Befugnisse angepasste, offen
schlankere Organstruktur zu schaffen. (TZ 5)

Bei einer Zusammenfihrung der Wohlfahrtsfonds ware der Ressourceneinsatz fir die Leistungs- offen
abwicklung zu evaluieren und das ausschlieRlich notwendige Personal einzusetzen. (TZ 6)

Im Zuge der Zusammenlegung der Wohlfahrtsfonds waren die Unterstitzungsleistungen hin-

sichtlich Bedarf und Treffsicherheit zu evaluieren und die Fondsmittel insgesamt nutzbringender offen
einzusetzen. (TZ 7)

Im Zuge der Zusammenlegung der Wohlfahrtsfonds sollten objektive und Gberprifbare Kriterien

— bspw. in Anlehnung an § 23 Gehaltsgesetz 1956 — fiir den Erhalt von Unterstltzungsleistungen offen
definiert werden. (TZ 8)

Die Leistungen der Wohlfahrtsfonds wéren in der Transparenzdatenbank zu erfassen. (TZ 8) . offen
Im Zuge der Zusammenlegung der Wohlfahrtsfonds ware eine Nachweispflicht fir Unter-

stitzungsleistungen, wie etwa die Vorlage von Rechnungen, in die Satzung aufzunehmen und offen
die Einhaltung dieser ware in der Folge stichprobenartig zu kontrollieren. (TZ 9)

Beim Wobhlfahrtsfonds der Bundespolizei sollten die gewahrten Unterstitzungsleistungen nach- Jugesat
vollziehbar dokumentiert werden. (TZ 10) gesag
Der Wohlfahrtsfonds fiir die Exekutive des Bundes ware mittelfristig aufzulésen. (TZ 11) . offen
Fir die Wohlfahrtsfonds ware eine formelle Veranlagungsrichtlinie zu erlassen. (TZ 12) . umgesetzt
Der Wohlfahrtsfonds fiir die Exekutive des Bundes sollte bei Anderung der Rechtslage die nicht sugesagt
marktkonformen Mietverhaltnisse auflosen. (TZ 13) gesag
Die im Zuge der Zusammenlegung der Wohlfahrtsfonds entstehenden Synergien im Rechnungs- offen
wesen waren zu nutzen. (TZ 14)

Die Wohlfahrtsfonds sollten unter Abwagung von Kosten—Nutzen—Aspekten die Licken im IKS

schliefen und insbesondere schriftliche Vorgaben (objektive und tUberprifbare Kriterien) und umgesetzt
Handlungsanweisungen zur Leistungsvergabe erstellen. (TZ 15)

Der Gendarmeriejubildumsfonds, der Wohlfahrtsfonds der Bundespolizei und der Wohlfahrts-

fonds fir die Exekutive des Bundes waren aus ZweckmaRigkeits—, Effizienz— und Ressourcener- offen
wagungen zu einem Wohlfahrtsfonds zusammenzufihren und neu zu strukturieren. (TZ 16)
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Fazit

Das Bundesministerium fur Inneres setzte von den 13 Empfehlungen zwei um, bei
zwei Empfehlungen sagte es die Umsetzung zu, neun blieben weiterhin offen.

Das Ministerium setzte die zentrale Empfehlung des RH zur Zusammenfihrung aller
bestehenden Fonds zu einem einheitlichen Wohlfahrtsfonds nicht um. Damit konn-
ten auch die weiteren, daran ankntpfenden Empfehlungen nicht umgesetzt werden.
UnzweckmaéRige Parallelstrukturen bestanden somit weiter fort. Gerade mit der
Umsetzung dieser Empfehlung hatten Synergien gehoben und der Administrations—
und Bearbeitungsaufwand in den Wohlfahrtsfonds erheblich reduziert werden kon-
nen.

Das Ministerium schloss allerdings Licken im Internen Kontrollsystem und erlief3 fir
die Fonds Veranlagungsrichtlinien. Auch hatte es nicht marktkonforme Mietverhalt-
nisse zum Teil schon gekindigt bzw. sagte es dies fur die Zukunft zu. Weiters soll
auch eine elektronische Dokumentation der Geldaushilfen beim Wohlfahrtsfonds
der Bundespolizei eingefihrt werden.
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Entwicklung ausgewahlter Forschungsprogramme
des Bundes

Bund 2018/12

Der RH Uberpriifte von November 2016 bis Februar 2017 beim vormals zustéandigen
Bundesministerium fir Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft sowie bei der
Osterreichischen Forschungsférderungsgesellschaft mbH die Entwicklung ausge-
wahlter Forschungsprogramme des Bundes mit dem Ziel, die Entstehung und Ent-
wicklung bis zur ersten Ausschreibung der Forderung zu Uberprifen. Der Bericht
enthielt 15 Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Bundesministerium fur Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Die Programmlandschaft im Bereich der Forschung und experimentellen Entwicklung wére zu
1 priifen, um thematische Uberschneidungen zu vermeiden und das Férderungsangebot starker offen
zu bindeln. (TZ 3)

Die Dokumentation der Programmentwicklung ware zu verbessern und es sollten insbesondere
2 die wesentlichen Schritte der Bedarfsanalyse sowie Auftrage an Dritte vollstandig und nachvoll- zugesagt
ziehbar dokumentiert werden. (TZ 5)

Die Dokumentation der inhaltlichen Programmentwicklung ware insofern zu verbessern, als die
3 im Prozessverlauf jeweils wesentlichen Uberlegungen aussagekréftig und nachvollziehbar zugesagt
darzulegen waren. (TZ 8)

Beim Programm ,,Forschungskompetenzen fir die Wirtschaft” waren verstarkt die Wirkungen

4 des Programms anhand von Indikatoren abzubilden. (TZ 9) 2ugesagt
Beim Programm ,,Beyond Europe” wéren die ErfolgsmessgrofRen im Zuge der fiir 2018 vorge-

5 ) ) umgesetzt
sehenen Zwischenevaluierung auszubauen. (TZ 9)

Bei der Erlassung von Sonderrichtlinien bzw. Programmdokumenten fiir Forschungsprogramme
6 waren die haushaltsrechtlichen Vorgaben einzuhalten, um die Transparenz und Effizienz der zugesagt
Haushaltsfihrung sicherzustellen. (TZ 11)

Die Auswahl des Intermedidrs fur die Entwicklung und Abwicklung von Forschungsprogrammen
7 ware zu dokumentieren, um die Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Auswahlprozesses zugesagt
sicherzustellen. (TZ 12)

Es ware sicherzustellen, dass die Regelungen zur Ermachtigung der Férderungsentscheidung in
8 den fiir die Ausschreibung maRgeblichen Unterlagen mit den Ausfihrungsvertragen tberein- zugesagt
stimmen. (TZ 14)

Eine nachvollziehbare Berechnung der geplanten Kosten fiir die Abwicklung von Forschungs-

9 N h offen
programmen ware von der FFG einzufordern. (TZ 15)
Bei allen neu entwickelten Forschungsprogrammen waren gemeinsam mit der FFG geeignete

10 MaRnahmen zur Bekanntmachung der Programme zu setzen, um den bestmoglichen Bekannt- Zugesagt

heitsgrad bei den gewlinschten Zielgruppen (potenzielle Férderungsnehmerinnen und
—nehmer) zu erreichen. (TZ 16)

Bei der Ausarbeitung der wesentlichen Dokumente zu den Forschungsprogrammen waren
15  kohérente rechtliche Grundlagen anzugeben, um Rechtssicherheit und Transparenz in der zugesagt
Forderabwicklung sicherzustellen. (TZ 10)
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SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Bundesministerium fiir Verkehr, Innovation und Technologie

Die Programmlandschaft im Bereich der Forschung und experimentellen Entwicklung wére zu
1 priifen, um thematische Uberschneidungen zu vermeiden und das Férderungsangebot starker offen
zu biindeln. (TZ 3)
Osterreichische Forschungsférderungsgesellschaft mbH
Bei Entwicklung von Programmen waren die wesentlichen Eckpunkte des Entscheidungs-
11  prozesses zu dokumentieren, um damit die Nachvollziehbarkeit der zentralen Schritte der umgesetzt
Programmentwicklung zu gewahrleisten. (TZ 8)
1 Bei der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen ware die Ermachtigung zur Forderungs- Umeesetzt
entscheidung in Ubereinstimmung mit den Ausfiihrungsvertragen abzubilden. (TZ 14) &
Bei der Kalkulation der geplanten Kosten fur die Abwicklung von Forschungsprogrammen waren
13 alle wesentlichen Faktoren zu beriicksichtigen und mit konkreten Erfahrungswerten aus bereits offen
getdtigten Ausschreibungen zu erganzen, um die Nachvollziehbarkeit fiir das Bundesministerium
fur Digitalisierung und Wirtschaftsstandort zu erhéhen. (TZ 15)
14 Die Sachkosten fir Forschungsprogramme waren anhand von quantifizierbaren und nachvoll- offen
ziehbaren Faktoren zu kalkulieren und zu dokumentieren. (TZ 15)
Bei der Ausarbeitung der wesentlichen Dokumente zu den Forschungsprogrammen waren
15  kohérente rechtliche Grundlagen anzugeben, um Rechtssicherheit und Transparenz in der umgesetzt
Forderabwicklung sicherzustellen. (TZ 10)
Fazit
An das Bundesministerium fir Digitalisierung und Wirtschaftsstandort waren elf
Empfehlungen gerichtet. Umgesetzt wurde davon eine zentrale Empfehlung, namlich
die Erfolgsmessgrofen beim Programm ,,Beyond Europe” auszubauen. Das Ministerium
sagte die Umsetzung von acht Empfehlungen zu, wie etwa die Dokumentation der
Programmentwicklung und die verstarkte Abbildung der Wirkungen des Programms
,Forschungskompetenzen fir die Wirtschaft” anhand von Indikatoren.
Offen blieben die Empfehlungen an das Bundesministerium fir Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort, die Programmlandschaft zu priifen, um thematische Uber-
schneidungen zu vermeiden und das Forderungsangebot zu bindeln sowie eine
nachvollziehbare Berechnung der geplanten Kosten fur die Abwicklung von For-
schungsprogrammen von der Osterreichischen Forschungsférderungsgesellschaft
mbH einzufordern.
Ebenfalls offen blieb die Empfehlung an das Bundesministerium fur Verkehr, Innova-
tion und Technologie, die Programmlandschaft zu priifen, um thematische Uber-
schneidungen zu vermeiden und das Forderungsangebot zu bindeln.
Die Osterreichische Forschungsférderungsgesellschaft mbH betrafen fiinf Empfehlun-
gen, wovon drei umgesetzt wurden, wie etwa die Dokumentation der wesentlichen
Eckpunkte des Entscheidungsprozesses. Offen blieben zwei Empfehlungen im Bereich
der Kalkulation der geplanten Kosten sowie der Sachkosten der Forschungsprogramme.
43
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VERBUND AG — Anteilstausch (Asset Swap 2013)
Bund 2018/13

Der RH Uberpriifte von Dezember 2016 bis Marz 2017 die Gebarung der VERBUND AG
mit Bezug auf den Anteilstausch (Asset Swap) vom April 2013. Dieser umfasste den
Verkauf der VERBUND AG—Beteiligung in der Turkei an den deutschen Energie-
konzern E.ON und den Kauf von Anteilen der E.ON an Kraftwerken in Bayern mit
Tauschwerten von jeweils rd. 1,9 Mrd. EUR. Ziel der Gebarungstberprifung war die
Beurteilung der Werthaltigkeit sowie der finanziellen und bilanziellen Auswirkungen
des Asset Swap, der Folgekosten und Ertrdge aus den erworbenen Vermdogen in
Deutschland bis 2015, der dem Asset Swap 2013 zugrunde liegenden Strategie fir
Beteiligungen der VERBUND AG in Deutschland sowie ausgewahlter Aspekte der
Corporate Governance der VERBUND AG. Der Bericht enthielt sechs
Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

VERBUND AG

Bei kiinftigen Verkdufen in vergleichbarer GréRenordnung sollte eine Due Diligence—Prifung der
wesentlichen Aspekte der zu verkaufenden Vermdgensobjekte veranlasst werden, um eine
angemessene Vorbereitung der Transaktion zu gewdhrleisten bzw. die Verhandlungsposition als
Verkaufer zu starken. (TZ 8)

umgesetzt

Ausschittungen waéren nur in jener Hohe zu tatigen, fur die auch eine ausreichende finanzielle
2 Grundlage vorliegt. Auch ware eine Verschlechterung der Finanzlage, insbesondere des umgesetzt
Verschuldungsgrades und der Liquiditat, durch Ausschittungen zu vermeiden. (TZ 25)

Die gebotene Berichterstattung sowie die Abstimmung der Strategie zwischen Vorstand und
Aufsichtsrat ware sicherzustellen, wobei das Sitzungs— und Informationsregime des Aufsichts-
3 rats den Schutz des Unternehmensinteresses zu gewahrleisten hatte; Aufsichtsratsmitglieder umgesetzt
mit wettbewerblichen Interessenkonflikten waren von einer Teilnahme an Beratungen oder
Ausschissen erforderlichenfalls ganz oder teilweise auszuschlieRen. (TZ 27)

Die Problematik der Rollen—und Interessenkonflikte bei Doppelmandaten in konkurrierenden
Unternehmen ware auch an die Eigentimerschaft der VERBUND AG heranzutragen, um eine
4 dem Ziel und der Intention der C—Regel 45 OCGK angemessene Handhabung auch in der Praxis zugesagt
sicherzustellen sowie allféllige SorgfaltsverstofRe nach dem Aktiengesetz oder nach dem Wett-
bewerbs— bzw. Kartellrecht zu vermeiden. (TZ 29)

Rollen—und Interessenkonflikte infolge von Doppelmandaten wéaren auch in der Eigentiimer-
5 schaft und Aufsichtstatigkeit der VERBUND AG selbst zu Gberdenken und die angemessene zugesagt
Handhabung der C—Regel 45 OCGK zu gewahrleisten. (TZ 29)

Die Bemihungen um eine zeitgemale Neufassung der Satzung sollten zum Wohle des Unter-
6 nehmens und zur Gewéhrleistung der gebotenen Transparenz, Publizitat und Rechtssicherheit zugesagt
mit Nachdruck fortgesetzt werden. (TZ 30)
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Fazit

Von den sechs Empfehlungen an die VERBUND AG waren drei als umgesetzt und
drei als zugesagt zu qualifizieren.

Die klnftige Durchfihrung von Vendor Due Diligence—Prifungen bei groReren
Transaktionen bewirkt eine Starkung der Verhandlungsposition der Verkauferin.
Wirtschaftlich vertretbare Dividenden—Ausschittungen trugen zu einer soliden Ver-
mogensbasis und zu einer Senkung der Verschuldung bei. Die neu in Kraft gesetzten
Geschaftsordnungen flr Aufsichtsrat und Vorstand sollten das Sitzungsregime und
damit auch die Corporate Governance des Unternehmens verbessern.

Letzteres gilt auch fir drei Empfehlungen, deren Umsetzung vorerst nur zugesagt
wurde. Diese sollten Rollen— und Interessenskonflikte infolge von Doppelmandaten
in konkurrierenden Unternehmen hintanhalten und zu einer zeitgemadfRen Neufas-
sung der Satzung der VERBUND AG fihren.
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Bundesamt fur Wasserwirtschaft
Bund 2018/14

Der RH Uberpriifte von Oktober bis November 2016 das Bundesamt flr Wasserwirt-
schaft, eine nachgeordnete Dienststelle des vormals zustdndigen Bundesministeri-
ums fur Land— und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, mit dem Ziel die
Aufbau— und Ablauforganisation, die Aufgabenerfillung und die Leistungserbrin-
gung, die wirtschaftliche Lage und die Personalsituation des Bundesamts fur
Wasserwirtschaft zu beurteilen. Der Bericht enthielt 24 Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Bundesamt flur Wasserwirtschaft

Die Geschaftsordnung sollte umgehend an die seit 1995 veranderten Organisationsstrukturen

angepasst werden. (TZ 2) umgesetzt

Bezugnehmend auf die Arbeitsprogramme sollten jahrlich Berichte Gber deren Erfillung erstellt

und dem Bundesministerium fir Nachhaltigkeit und Tourismus vorgelegt werden. (TZ 4) umeesetzt

Es waren kinftig regelmaRig Evaluierungsberichte zu erstellen, um die Entwicklung der Kennzah-
3 len im Ressourcen—, Ziel- und Leistungsplan nachvollziehen und diese Informationen in die mit-
telfristige Planung einflieen lassen zu kdnnen. (TZ 5)

zugesagt
Mit der Oberosterreichischen Landwirtschaftskammer sollte eine schriftliche Vereinbarung tber
die Fischereifacharbeiter— und Fischereimeisterausbildung, in der die Aufteilung der Ausbil-
4 dungsmodule zwischen dem Institut fiir Gewdsserdkologie, Fischereibiologie und Seenkunde in
Scharfling und der Land— und forstwirtschaftlichen Lehr—und Fachausbildungsstelle sowie die

Kostentragung flir externe Vortragende zu regeln wéaren, abgeschlossen werden. (TZ 17)

offen

Bei organisatorischer Auslagerung der Weiterbildungskurse sollte eine den gesetzlichen Bestim-
5 mungen entsprechende Losung sowie eine einheitliche Vorgangsweise bei der Vortragstatigkeit
der Mitarbeiter der Okostation Waldviertel angestrebt werden. (TZ 17)

umgesetzt

Die Aufbauorganisation sollte aufbauend auf einer Aufgabenkritik gestrafft werden und gréRRere

Organisationseinheiten sollten geschaffen werden. (TZ 21) offen

Der Ressourcen—, Ziel— und Leistungsplan ware inhaltlich an die spezifischen Bedingungen des
21 Bundesamts anzupassen, um die Qualitdt des verwaltungsinternen Steuerungsinstruments und zugesagt
die praktische Anwendungsmoglichkeit zu verbessern. (TZ 5)

Die Ressourcen—, Ziel— und Leistungspldne sollten kinftig zeitgerecht vereinbart werden, um

22 . . I : . N
diese zur wirkungsorientierten Steuerung der Dienststelle einsetzen zu kénnen. (TZ 5)

zugesagt
Der Beitrag des Bundesamts zur Erreichung der Wirkungsziele des Ressorts sollte in den

23 Ressourcen—, Ziel- und Leistungsplanen transparenter dargestellt werden. (TZ 5)

zugesagt
In der Geschéftsordnung des Bundesamts waren (Vertretungs—)Regelungen fir die Austibung

24 der Funktionen Leitung des Bundesamts und Leitung des IGF im Fall von Interessenskonflikten umgesetzt
vorzusehen. (TZ 23)

Bundesministerium fuir Nachhaltigkeit und Tourismus

Auf Basis einer Aufgabenkritik sollten jene Leistungen des Bundesamts und seiner Institute
festgelegt werden, die fiir das Bundesministerium fiir Nachhaltigkeit und Tourismus zur
Erfallung der hoheitlichen Aufgaben unabdingbar sind. Darliber hinaus sollte definiert werden,
welches Leistungsspektrum mit welcher Prioritat den Gebietskorperschaften, der Wissenschaft
7 und der Fachoffentlichkeit im Rahmen der (inter)nationalen Wasserwirtschaft zur Verfligung umgesetzt
gestellt werden soll. SchlielRlich waren noch jene Leistungsbereiche festzulegen, die jedenfalls
erhalten bleiben sollten, weil diese ausschlieBlich vom Bundesministerium fiir Nachhaltigkeit
und Tourismus abgedeckt werden. Dies betraf z.B. die Erhaltung des Know—hows in der
Fischzucht oder die Weiterfihrung verschiedener Messreihen und Datensammlungen. (TZ 3)
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Die fir die unterschiedlichen Fachabteilungen des Bundesministeriums fir Nachhaltigkeit und
Tourismus notwendigen und erwiinschten Leistungen des Bundesamts waren jéhrlich abzu-
stimmen und in den Arbeitsprogrammen sowohl hinsichtlich des zeitlichen Bedarfs als auch des
Ressourceneinsatzes entsprechend festzulegen. (TZ 4)

Die Zustandigkeit fir die Dienst— und Fachaufsicht des Bundesamts sollte eindeutig geregelt
werden, um eine effiziente Steuerung zu ermoglichen. (TZ 4)

Nach Umsetzung der Reorganisationsmafnahmen sollten diese hinsichtlich ihrer budgetdren,
personellen und ablauforganisatorischen Auswirkungen evaluiert werden und die Ergebnisse in
zukUnftige Reformen einflielen. (TZ 9)

Die noch offene Verwaltungsdienststelle fir die Direktion in Scharfling ware zlgig nachzube-

setzen und es wére fiir eine geordnete Ubergabe der Direktionsagenden unter Wahrung arbeits-

zeitrechtlicher und arbeitnehmerschutzrechtlicher Interessen der betroffenen Bediensteten zu
sorgen. (TZ 11)

Die Einfihrung des Umweltmanagementsystems im Bundesamt sollte abgeschlossen werden
und die Einsparungspotenziale in den Bereichen Verwaltung, Energie und Abfall sollten aus-
geschopft werden. (TZ 13)

Organisatorische MaRnahmen (z.B. Rotationsprinzip) und gegebenenfalls personelle MaRnah-
men waren zu ergreifen, um Unvereinbarkeiten im Bereich der Amtssachverstandigentatigkeit
zu verhindern. (TZ 15)

Aufbauend auf einer Aufgabenkritik sollte ehestmdglich eine Analyse des Personalbedarfs des
Bundesamts und seiner Institute durchgefiihrt werden. (TZ 20)

Die Anzahl der atypisch Beschéftigten sollte auf ein unbedingt notwendiges Mal} reduziert
werden. (TZ 20)

Nach einer Aufgabenkritik und darauf aufbauender Personalbedarfsanalyse sollte die
Akademikerquote bei allfdlligen Nachbesetzungen kiinftig anpasst werden. (TZ 20)

Ein umfassendes schriftliches Personalentwicklungskonzept ware fir das Bundesamt zu
erstellen. (TZ 22)

Eine Rickforderung des vom neuen Direktor beantragten Folgekostenzuschusses ware zu priifen

und ein allfalliger Ubergenuss einzufordern. (TZ 24)

Einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter des Bundesamts sollten in Abstimmung mit dem
Compliance—Verantwortlichen in der Zentralstelle Compliance—Aufgaben tbertragen werden.
(T2 25)

Eine auch fur nachgeordnete Dienststellen anzuwendende Verhaltensrichtlinie sollte erlassen
werden und Schulungen zu diesem Thema sollten fiir diese Bediensteten durchgefiihrt werden.
(TZ 25)

Der Ressourcen—, Ziel- und Leistungsplan ware inhaltlich an die spezifischen Bedingungen des
Bundesamts anzupassen, um die Qualitat des verwaltungsinternen Steuerungsinstruments und
die praktische Anwendungsmoglichkeit zu verbessern. (TZ 5)

Die Ressourcen—, Ziel— und Leistungspldne sollten klnftig zeitgerecht vereinbart werden, um
diese zur wirkungsorientierten Steuerung der Dienststelle einsetzen zu kénnen. (TZ 5)

Der Beitrag des Bundesamts zur Erreichung der Wirkungsziele des Ressorts sollte in den
Ressourcen—, Ziel- und Leistungsplanen transparenter dargestellt werden. (TZ 5)

In der Geschéftsordnung des Bundesamts waren (Vertretungs—)Regelungen fiir die Austibung
der Funktionen Leitung des Bundesamts und Leitung des IGF im Fall von Interessenskonflikten
vorzusehen. (TZ 23)
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Fazit

Das Bundesministerium fiir Nachhaltigkeit und Tourismus und die nachgeordnete
Dienststelle Bundesamt flr Wasserwirtschaft setzten die insgesamt 24 Empfehlun-
gen des RH grol3teils um bzw. sagten deren Umsetzung zu.

So legte das Ministerium auf Basis einer Aufgabenkritik und unter Einbindung der
betroffenen Fachabteilungen des Ressorts jene Leistungen des Bundesamts fir
Wasserwirtschaft und seiner Institute fest, die zur Erflllung der hoheitlichen Aufga-
ben unabdingbar waren und definierte Prioritaten zu den sonstigen erwlinschten
Leistungen. Zudem wurden die Zustandigkeit fur die Dienst—und Fachaufsicht sowie
die haushaltsrechtliche Zustandigkeit fir das Bundesamt flr Wasserwirtschaft bei
einer Fachabteilung des Ministeriums konzentriert, um eine effiziente Steuerung zu
ermoglichen. Auch wurden organisatorische (z.B. Rotationsprinzip) und personelle
Malinahmen ergriffen, um Unvereinbarkeiten im Bereich der Amtssachverstandi-
gentdtigkeit zu verhindern.

Umgesetzt wurde zudem die Empfehlung des RH, aufbauend auf einer Aufgabenkri-
tik ehestmoglich eine Analyse des Personalbedarfs des Bundesamts fir Wasserwirt-
schaft und seiner Institute durchzufthren.

Das Bundesamt fir Wasserwirtschaft teilte mit, dass das empfohlene umfassende
schriftliche Personalentwicklungskonzept in Ausarbeitung war. Zugesagt wurde
auch, den Ressourcen—, Ziel- und Leistungsplan an die spezifischen Bedingungen
des Bundesamts flir Wasserwirtschaft anzupassen und zeitgerecht zu vereinbaren.

Nicht umgesetzt war insbesondere die Empfehlung des RH, die Aufbauorganisation

aufbauend auf einer Aufgabenkritik zu straffen und groere Organisationseinheiten
zu schaffen.
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Gesundheit der Schilerinnen und Schler:
Schularztlicher Dienst und Schulpsychologischer Dienst;
Follow—up-Uberpriifung

Bund 2018/15

Der RH Uberprufte im Mai 2017 bei den vormals zustandigen Ministerien Bundes-
ministerium flir Bildung und Bundesministerium fir Gesundheit und Frauen die
Umsetzung von Empfehlungen, die er bei einer vorangegangenen Gebarungsiber-
prifung zum Thema ,Gesundheit der Schilerinnen und Schiler: Schuldrztlicher
Dienst und Schulpsychologischer Dienst” abgegeben hatte. Das Bundesministerium
far Bildung, Wissenschaft und Forschung setzte von 17 Empfehlungen neun um, vier
teilweise und vier nicht um. Das Bundesministerium fir Arbeit, Soziales, Gesundheit
und Konsumentenschutz setzte von drei Empfehlungen zwei um und eine teilweise
um. Anknipfend an den Vorbericht sprach der RH neun Empfehlungen aus.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Bundesministerium fir Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz

Zur Steigerung der Effizienz des schularztlichen Dienstes ware die strikte Trennung zwischen
Schulgesundheitspflege und Gesundheitsvorsorge aufzuheben und die dafir notwendige zugesagt
Verordnung zu erlassen. (TZ 2)

Von der Verordnungsermachtigung ware Gebrauch zu machen und den Schulérztinnen und
—arzten waren kostenneutral weitere Tatigkeiten (z.B. in der Gesundheitserziehung oder in der offen
Gesundheitsvorsorge) zu Ubertragen. (TZ 3)

In der zu erlassenden Verordnung ware die Art der Durchfiihrung von Reihenuntersuchungen
genauer zu regeln und die daraus gewonnenen Daten waren fir Zwecke der Gesundheitspolitik zugesagt
in anonymisierter Form zuganglich zu machen. (TZ 4)

Bundesministerium fir Bildung, Wissenschaft und Forschung

49

Die Art der Durchfiihrung der Reihenuntersuchung ware genauer zu regeln; die aus den Reihen-
untersuchungen gewonnenen Daten waren fiir Zwecke der Gesundheitspolitik in anonymisierter zugesagt
Form zugdnglich zu machen. (TZ 4)

Die schularztlichen Leistungen an den Bundesschulen waren jahrlich in einem Osterreichweiten umgesetzt
Gesamtbericht darzustellen. (TZ 5) &
Allfdllige Synergiepotenziale zwischen den Schularztinnen und —arzten und den Arbeits-
Lo . R offen

medizinerinnen und —medizinern waren auszuloten. (TZ 6)
Ausgehend von den vorhandenen Anséatzen ware ein systematisches Qualitdtsmanagement fir offen
den schularztlichen Dienst aufzubauen. (TZ 9)
Der Verein Osterreichisches Zentrum fiir psychologische Gesundheitsférderung im Schulbereich

- i offen
ware aufzuldsen. (TZ 10)
Die Vereinspsychologinnen und —psychologen wdren als Schulpsychologinnen und —psychologen offen
in den Bundesdienst zu Uberfuhren. (TZ 11)
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Fazit

Die Empfehlungen, die der RH im Rahmen seiner Gebarungstberprifung an das
Bundesministerium fur Bildung, Wissenschaft und Forschung richtete, blieben zum
Grolteil offen. So setzte das Ministerium die zentralen Empfehlungen, den Verein
Osterreichisches Zentrum fiir psychologische Gesundheitsférderung im Schulbe-
reich aufzulésen und die Vereinspsychologinnen und —psychologen in den Bundes-
dienst zu Gberflhren, nicht um. Auch kam das Ministerium der Empfehlung, ausge-
hend von den vorhandenen Ansatzen ein systematisches Qualitdtsmanagement fir
den schularztlichen Dienst aufzubauen, nicht nach. Die einzige Empfehlung, die das
Ministerium umgesetzt hatte, war die jahrliche Darstellung der schularztlichen Leis-
tungen an den Bundesschulen in einem &sterreichweiten Gesamtbericht, der als
Ausgangspunkt fur das Qualitdtsmanagement dienen sollte.

Das Bundesministerium flr Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz
hatte die Umsetzung der zentralen Empfehlung des RH, zur Steigerung der Effizienz
des schularztlichen Dienstes die strikte Trennung zwischen Schulgesundheitspflege
und Gesundheitsvorsorge aufzuheben und die daflr notwendige Verordnung zu er-
lassen, zugesagt. Das Schulunterrichtsgesetz war durch das Bundesgesetz
BGBI. 1 35/2019 novelliert worden und eine entsprechende Verordnung war im Ent-
wurfsstadium, wobei sich die Aussendung zur Begutachtung durch den Minister-
wechsel verzogert hatte. Der Mitteilung des Ministeriums zufolge werde allerdings
die Empfehlung, den Schularztinnen und —arzten kostenneutral weitere Tatigkeiten
zu Ubertragen, nicht umgesetzt werden kénnen.
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Oesterreichische Nationalbank — Gold— und Pensions-
reserven, Jubilaumsfonds sowie Sozialleistungen;
Follow—up-Uberpriifung

Bund 2018/16

Der RH Uberprifte von Februar bis Marz 2017 bei der Oesterreichischen National-
bank die Umsetzung ausgewahlter, strategisch relevanter Empfehlungen, die er bei
einer vorangegangenen Gebarungsiberprifung zum Thema ,Oesterreichische
Nationalbank — Gold— und Pensionsreserven, Jubiladumsfonds sowie Sozialleistun-
gen” abgegeben hatte. Die Oesterreichische Nationalbank setzte von 22 Uberprif-
ten Empfehlungen 13 um, sieben teilweise und eine nicht um. Bei einer Empfehlung
war mangels Anwendungssachverhalt die Beurteilung der Umsetzung nicht moglich.
Anknipfend an den Vorbericht gab der RH neun Empfehlungen ab.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Oesterreichische Nationalbank

51

1

Die Priifungshandlungen und —ergebnisse von Vor—Ort—Uberpriifungen bei Golddepots wéren

nachvollziehbar zu belegen und zu dokumentieren. (TZ 7) umgesetzt

Die Zutrittsmoglichkeiten zu Lagerstellen waren vertraglich mit allen Goldlagerstellen festzu-

legen. (TZ 8) umgesetzt

Die Beurteilung der ,Jahresmeldung” der Miinze Osterreich AG wére unverziiglich nach deren
Eintreffen durchzufihren, um eventuelle Schwachstellen beispielsweise im IKS oder im Risiko-
management der Miinze Osterreich AG friihzeitig zu erkennen und um zeitnah darauf reagieren
zu kénnen. (TZ9)

umgesetzt

Das System der Beauftragung von Asset Management—Gesellschaften ware zu evaluieren, um so
durch das Erkennen und Heben von etwaigen Verbesserungspotenzialen einen Beitrag zu einer
hoéheren Performance der Veranlagungen zu leisten. (TZ 14)

umgesetzt

Anonymisierte Informationen zu den Anspruchsberechtigten — wie etwa deren Anzahl oder
Gruppenzugehorigkeit (z.B. aktive Beschaftigte, Pensionistinnen bzw. Pensionisten oder Ange-
horige) — waren in die Gesamtlbersicht Uber die Sozialleistungen aufzunehmen. (TZ 16)

umgesetzt

Es ware sicherzustellen, dass Sozialleistungen wie das ,Sozialservice” nach transparenten
sozialen Gesichtspunkten vergeben und die vereinbarten Kontrollrechte umfassend wahrge-
nommen werden. (TZ 18)

zugesagt

Bei der Vergabe von Arbeitgeberdarlehen waren die noch offenen Sparverein—Kredite der
beantragenden Beschéftigten zu berlcksichtigen und die maximal mogliche Hohe der Arbeit-
geberdarlehen um diese zu kirzen. (TZ 19)

offen

In den Auswertungen der OeNB Uber die Personalkosten flir Sozialleistungen waren auch jene
Personalkosten zu berlcksichtigen, die durch die Administration neuer oder angepasster Sozial-
leistungen — beispielsweise von Arbeitgeberdarlehen und Bezugsvorschiissen — entstehen, um
so die Vollstandigkeit der Kostenerfassung und die Vergleichbarkeit mit den Vorjahren zu
gewadbhrleisten. (TZ 19)

umgesetzt

Die Hohe der Vorschisse fir die Beschaftigten der OeNB ware hinsichtlich ihrer Angemessen-

heit zu evaluieren. (TZ 20) offen
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Fazit

Die Oesterreichische Nationalbank teilte eine Uberwiegende Umsetzung der Emp-
fehlungen des RH mit. Von den neun vom RH abgegebenen Empfehlungen setzte die
Oesterreichische Nationalbank sechs Empfehlungen um und sagte die Umsetzung
einer weiteren Empfehlung zu. Bei zwei Empfehlungen war die Umsetzung noch
offen.

Wie vom RH empfohlen, glich die Oesterreichische Nationalbank die Struktur, den
Umfang und den Inhalt der Berichte tber die Prifungen von Golddepots im Inland
an jene Uber die Prifungen von Golddepots im Ausland an. Damit werden nunmehr
auch die Prifungshandlungen und —ergebnisse bei den Prifungen im Inland nach-
vollziehbar belegt und dokumentiert. Weiters setzte die Oesterreichische National-
bank auch die Empfehlung, die Zutrittsmoglichkeiten zu allen Goldlagerstellen ver-
traglich festzulegen, um und verbesserte so die Zugangs— und Kontrollmoglichkeiten
bei ihren Goldbestdnden.

Die Oesterreichische Nationalbank sagte zu, dass Sozialleistungen nach transparen-
ten sozialen Gesichtspunkten vergeben und die vereinbarten Kontrollrechte gegen-
Uber dem Zentralbetriebsrat umfassend wahrgenommen werden.

Die Empfehlung, bei der Vergabe von Arbeitgeberdarlehen die noch offenen Spar-
verein—Kredite der beantragenden Beschéftigten zu bericksichtigen und die maxi-
mal mogliche Hohe der Arbeitgeberdarlehen um diese zu kirzen, setzte die Oester-
reichische Nationalbank allerdings nicht um. Damit war es weiterhin moglich, dass
Beschaftigte — zusatzlich zu ihren noch offenen Sparverein—Krediten (maximale
Hohe von 160.000 EUR) — ein Arbeitgeberdarlehen in Hohe von 100.000 EUR erhal-
ten, obwohl laut Oesterreichischer Nationalbank die Arbeitgeberdarlehen die Spar-
verein—Kredite ersetzen sollten.
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Liegenschaftstransaktionen des BMLVS, der ASFINAG
und des Stadtentwicklungsfonds Korneuburg;
Follow—up-Uberpriifung

Bund 2018/17

Der RH Uberpriifte von September bis November 2016 beim Bundesministerium fir
Finanzen, beim vormals zustandigen Bundesministerium flr Landesverteidigung und
Sport und bei der Autobahnen—und Schnellstralen—Finanzierungs—Aktiengesellschaft
die Umsetzung von Empfehlungen, die er bei einer vorangegangenen Gebarungsiber-
prifung zum Thema , Liegenschaftstransaktionen des BMLVS, der Autobahnen— und
SchnellstralBen—Finanzierungs—Aktiengesellschaft und des Stadtentwicklungsfonds
Korneuburg” abgegeben hatte. Das Bundesministerium fir Finanzen setzte von finf
Empfehlungen des Vorberichts zwei um, eine teilweise und eine nicht um. Die Umset-
zung einer Empfehlung konnte der RH mangels eines Anwendungsfalls nicht beurtei-
len. Das Bundesministerium fir Landesverteidigung setzte von vier Empfehlungen
zwei um, eine teilweise und eine nicht um. Anknlpfend an den Vorbericht sprach der
RH 13 Empfehlungen aus.

Umsetzungsgrad

Autobahnen— und SchnellstraRen—Finanzierungs—Aktiengesellschaft

Bundesministerium fur Finanzen

53

12

13

Im vereinfachten Liegenschaftsverfahren wéaren keine mindlichen Absprachen mit Dritten ohne
vertiefte vorherige Prifung, inwiefern dies auch im wirtschaftlichen Interesse des Bundes liegt,
zu treffen. (TZ 6)

Speziell bei Fragen der AufschlieRung von Liegenschaften des Bundes (Servitute, Begleitstrallen,
Entscheidungen Uber Trassenverlaufe, etc.) waren die Interessen des Bundes ausreichend zu
wahren und verstarktes Augenmerk auf eine rechtzeitige gegenseitige Information zu legen.
Zuerkennungen von Privatstrafen an Dritte, die der Republik Osterreich zum wirtschaftlichen
Nachteil gereichen kénnen, waren durch rechtzeitige Einbindung der betroffenen 6ffentlichen
Grundeigentimer auszuschlieBen. (TZ 6)

Der Grundsatz des einheitlichen Verkehrswerts wére zu beachten und durch ausreichende Plau-
sibilisierungen von Gutachten der Wert zu ermitteln, der der Kostenwahrheit entspricht. (TZ 6)

Zur Vermeidung von Kompetenzkonflikten waren die Durchflihrungsbestimmungen zum BFG
hinsichtlich der Verantwortungsbereiche vom haushaltsleitenden Organ und Bundesministerium
fur Finanzen bei Verfligungen von unbeweglichem Bundesvermogen zu konkretisieren und die
Verantwortung exakter abzugrenzen. Die Vorlage eines Erstgutachtens durch das jeweilige
beantragende haushaltsleitende Organ ware dazu zweckmaRig. (TZ 3)

Bei der Bewertung von Liegenschaftstransaktionen der Republik Osterreich, die auch andere
gebarungswirksame Tatigkeiten des Sektors Staat (Bund, Land, Gemeinden und Unternehmen)
bertihren bzw. von solchen berihrt werden, waren diese staatlichen Einheiten des Bundes nach
Malgabe ihrer Betroffenheit und Zusténdigkeit in den Bewertungsprozess einzubinden. (TZ 6)

In Anbetracht des Ablaufs von Verjahrungsfristen waren zeitnah Entscheidungen beziglich der
weiteren Vorgangsweise zur Geltendmachung von Schadenersatzanspriichen gegen das private
Unternehmen zu treffen. (TZ 9)

umgesetzt

umgesetzt

umgesetzt

umgesetzt

umgesetzt

umgesetzt
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SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Im Zusammenhang mit dem Liegenschaftstausch zwischen der Republik Osterreich und dem
privaten Unternehmen waren die Verantwortlichkeiten der Entscheidungstrager zu prifen.
Konkret ware vom Bundesministerium fir Finanzen zu prifen, ob die befassten Bediensteten
Pflichten vernachlassigten und ob gegeniiber dem vom privaten Unternehmen beauftragten
Gutachter und dem befassten Amtssachverstandigen Schadenersatzanspriiche geltend gemacht
werden kénnen. (TZ 9)

umgesetzt

In der nach Auflésung der SIVBEG definierten Ablauforganisation von Liegenschaftsverwertungen
9 ware auf eine Funktionstrennung zwischen Geschaftsabschluss, Abwicklung und Genehmigung zu
achten und diesbeztglich ein verbindliches Vier—Augen—Prinzip einzurichten. (TZ 4)

umgesetzt

Im Zuge der Auseinandersetzung mit dem privaten Unternehmen waren allfallige Schaden-
10  ersatzanspriiche aufgrund des Verschweigens wesentlicher wertbestimmender Eigenschaften
der Liegenschaft zu priifen. (TZ 7)

umgesetzt

Angesichts des seit dem Jahr 2014 vorliegenden plausibilisierenden Gutachtens ware eine ent-
sprechende Notifikation bei der EU-Kommission durchzufiihren und der Tauschvertrag — auch
unter BerUcksichtigung der von der ASFINAG eingeldsten Grundflachen sowie samtlicher vorge-
nommenen Wertausgleiche — genehmigen zu lassen. (TZ 8)

11 offen

Speziell bei Fragen der AufschlieBung von Liegenschaften des Bundes (Servitute, BegleitstralRen,
Entscheidungen Uber Trassenverlaufe, etc.) waren die Interessen des Bundes ausreichend zu
wahren und verstarktes Augenmerk auf eine rechtzeitige gegenseitige Information zu legen.
Zuerkennungen von PrivatstraBen an Dritte, die der Republik Osterreich zum wirtschaftlichen
Nachteil gereichen kdnnen, waren durch rechtzeitige Einbindung der betroffenen o6ffentlichen
Grundeigentimer auszuschlielRen. (TZ 6)

12 umgesetzt

Der Grundsatz des einheitlichen Verkehrswerts ware zu beachten und durch ausreichende Plau-

sibilisierungen von Gutachten der Wert zu ermitteln, der der Kostenwahrheit entspricht. (TZ 6) umgesetzt

Bundesministerium fiir Landesverteidigung

Hinsichtlich sonstiger prekaristischer Uberlassungen von Grundstiicken an Heeressportvereine
1 waren die in allen Féllen vorgesehenen Meldungen an das Bundesministerium fir Finanzen
gemal den Durchfiihrungsrichtlinien zum BFG zu erstatten. (TZ 4)

umgesetzt

In die neuen ablauforganisatorischen Regelungen waren entsprechende IKS—Regelungen aufzu-
nehmen und eine verbindliche interne rechtliche Prifung von An—und Verkaufsvertragen von
Liegenschaften vor Vertragsabschluss vorzusehen. Dariber hinaus waren die Zustandigkeiten
und die Arbeitsplatzbeschreibungen entsprechend anzupassen. (TZ 9)

umgesetzt

Im Zusammenhang mit dem Liegenschaftstausch zwischen der Republik Osterreich und dem
privaten Unternehmen ware eine vertiefte Priifung der Verantwortlichkeiten der Entscheidungs-
trager im Bundesministerium fir Landesverteidigung und der internen Kontrollsysteme durchzu-
fuhren. (TZ9)

umgesetzt

In der nach Auflésung der SIVBEG definierten Ablauforganisation von Liegenschaftsverwertungen
9 ware auf eine Funktionstrennung zwischen Geschéftsabschluss, Abwicklung und Genehmigung zu
achten und diesbeztglich ein verbindliches Vier—Augen—Prinzip einzurichten. (TZ 4)

umgesetzt

Im Zuge der Auseinandersetzung mit dem privaten Unternehmen waren allfdllige Schaden-
10  ersatzanspriiche aufgrund des Verschweigens wesentlicher wertbestimmender Eigenschaften
der Liegenschaft zu prifen. (TZ 7)

umgesetzt

Angesichts des seit dem Jahr 2014 vorliegenden plausibilisierenden Gutachtens ware eine ent-
sprechende Notifikation bei der EU-Kommission durchzufiihren und der Tauschvertrag — auch
unter Berucksichtigung der von der ASFINAG eingel6sten Grundflachen sowie samtlicher vorge-
nommenen Wertausgleiche — genehmigen zu lassen. (TZ 8)

11 offen

Speziell bei Fragen der AufschlieBung von Liegenschaften des Bundes (Servitute, BegleitstralRen,
Entscheidungen Uber Trassenverlaufe, etc.) waren die Interessen des Bundes ausreichend zu
wahren und verstarktes Augenmerk auf eine rechtzeitige gegenseitige Information zu legen.
Zuerkennungen von PrivatstraRen an Dritte, die der Republik Osterreich zum wirtschaftlichen
Nachteil gereichen kdnnen, waren durch rechtzeitige Einbindung der betroffenen 6ffentlichen
Grundeigenttimer auszuschlieRen. (TZ 6)

12 umgesetzt

Der Grundsatz des einheitlichen Verkehrswerts wére zu beachten und durch ausreichende Plau-

3 sibilisierungen von Gutachten der Wert zu ermitteln, der der Kostenwahrheit entspricht. (TZ 6)

umgesetzt

54
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Fazit

Das Bundesministerium fir Finanzen und das Bundesministerium fir Landesvertei-
digung sowie die Autobahnen—und Schnellstralen—Finanzierungs—Aktiengesell-
schaft setzten die zentralen Empfehlungen der Follow—up—Uberpriifung zu Scha-
denersatzansprichen des Bundes sowie Verantwortlichkeiten der
Entscheidungstrager bei Liegenschaftstransaktionen um.

In Anbetracht des Ablaufs von Verjahrungsfristen bewirkten die Empfehlungen des
RH eine Klage der Finanzprokuratur zur Wahrung von Anspriichen des Bundes aus
einer Liegenschaftstransaktion mit einem privaten Unternehmen. Eine beihilfen-
rechtliche Notifikation der Liegenschaftstransaktion bei der EU-Kommission fand
infolge der Klage bisher nicht statt.

Das Bundesministerium flr Landesverteidigung konkretisierte —auf Empfehlung des
RH — die Verantwortlichkeiten im Liegenschaftsverkaufsprozess in Richtlinien und
legte durch Funktionstrennungen die Verantwortlichkeit fiir Entscheidung, Durch-
fihrung und Kontrolle von MaRnahmen klar fest.

Das Bundesministerium flr Finanzen konkretisierte zur Vermeidung von Kompe-
tenzkonflikten die Durchfihrungsbestimmungen zum Bundesfinanzgesetz hinsicht-
lich der Verantwortungsbereiche vom haushaltsleitenden Organ und Bundesminis-
terium fUr Finanzen bei Verfigungen von unbeweglichem Bundesvermaogen.
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Struktur osterreichischer Vertretungen innerhalb der EU;
Follow—up—-Uberpriifung

Bund 2018/18

Der RH Uberprifte von Oktober bis Dezember 2016 die Umsetzung von Empfehlun-
gen, die er bei einer vorangegangenen Gebarungsiberprifung zum Thema ,Struk-
tur 6sterreichischer Vertretungen innerhalb der EU” abgegeben hatte. Das Bundes-
ministerium fir Europa, Integration und AuReres setzte von 16 Empfehlungen vier
um, neun teilweise und drei nicht um. Anknipfend an den Vorbericht sprach der RH
zwolf Empfehlungen aus.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Bundesministerium fiir Europa, Integration und AuReres

Fur die Botschaften waren konkrete standortbezogene Zielvorgaben fir die Aufgabenerfullung
unter Berucksichtigung der nach dem Bundeshaushaltsgesetz 2013 vorgesehenen wirkungs-

1 orientierten Haushaltsfiihrung festzulegen, auf Basis dieser Vorgaben Arbeitsprogramme der
Botschaften zu erstellen und deren Umsetzung nachvollziehbar einzufordern sowie regelmafig
zu evaluieren. (TZ 4)

offen

Die Bemihungen auf eine Verringerung des Anteils der fir interne Leistungen aufgewendeten
2 Arbeitszeit an den Vertretungen innerhalb der EU, insbesondere bei den Standigen Vertretun-
gen, waren fortzusetzen. (TZ 5)

umgesetzt

Die Kosten— und Leistungsrechnung ware als Steuerungsinstrument zu nutzen und dabei waren
3 insbesondere die Leistungsdaten (Ressourcen) zeitnah, z.B. quartalsweise oder monatlich, zu
erfassen. (TZ 6)

offen

Angesichts der erhohten Auszahlungen und des budgetaren Handlungsbedarfs waren weitere

Einsparungen, auch hinsichtlich der Vertretungen innerhalb der EU, zu realisieren. (TZ 8) umeesetzt

Die Personalausstattung an den Vertretungen, insbesondere betreffend die Verwendungs-

gruppen Al und A2, ware fundiert und nachvollziehbar zu evaluieren. (TZ 9) umgesetzt

MaRnahmen wéren zu setzen, um den Frauenanteil — insbesondere bei Leitungen von Ver-

tretungen —im Sinne des Frauenférderungsplans weiter anzuheben. (TZ 10) umgesetzt

Im Rahmen einer Uberarbeitung des Projekthandbuchs zur Abwicklung von Bauprojekten im
Ausland waren Flachenvorgaben fur Residenzen und Amtswohnungen gemaR den in der

7 Auslandsverwendungsverordnung vorgesehenen Flachenrichtwerten fir objektivierten
Wohnbedarf sowie fiir Amter gemaR den Flichenrichtwerten der Bundesimmobilien GmbH fiir
Verwaltungsobjekte festzulegen. (TZ 12)

offen

Der Auswahl der Wohnversorgung fir entsandtes Personal waren neben objektivierbaren Preis-

angemessenheitsnachweisen auch Wirtschaftlichkeitsberechnungen zugrunde zu legen. (TZ 13) 2ugesagt

Ungenutzte Liegenschaften waren in vertretbarer Zeit einer geeigneten Nutzung zuzufiihren
9 oder zu verwerten; dabei wéaren auch ressortiibergreifend alternative Verwertungsmaglichkei- zugesagt
ten zu prifen. (TZ 15)

Es waren verstarkt Kollokationen mit anderen Staaten mit dem Ziel der Kostenersparnis zu

10 . umgesetzt
betreiben. (TZ 16)
Méglichkeiten zur Erzielung raumlicher, organisatorischer und personeller Synergien auch an

11 Standorten, an denen das Bundesministerium fiir Europa, Integration und AuReres mit zwei umgesetzt
Dienststellen vertreten ist bzw. an denen Auslandsvertretungen raumlich auf mehrere Liegen- &
schaften verteilt sind, waren zu prifen. (TZ 17)
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57

12

Aus Grinden der Wirtschaftlichkeit und der Nutzung von Synergien waren die Standige Vertre-
tung Osterreichs bei der EU und die Osterreichische Botschaft in Briissel in einem gemeinsamen umgesetzt
Gebaude unterzubringen. (TZ 18)

Fazit

Das Bundesministerium fiir Europa, Integration und AuRReres setzte die Empfehlun-
gen des RH mehrheitlich um.

Gemal der Empfehlung, die Bemuihungen auf eine Verringerung des Anteils der fir
interne Leistungen aufgewendeten Arbeitszeit an den Vertretungen innerhalb der
Européischen Union fortzusetzen, senkte das Ministerium diesen Anteil im Zeitraum
von 2015 bis 2017 von 38 % auf 34 %. Weiters setzte es auch MaRnahmen, um den
Frauenanteil weiter anzuheben. So lag insbesondere der Anteil an Frauen in Lei-
tungsfunktionen im August 2019 bei 44 % (im Vergleich zu 34,5 % im Janner 2018).

Das Ministerium setzte weiters die Empfehlungen des RH zur verstarkten Betreibung
von Kollokationen mit anderen Staaten (z.B. in Dublin) sowie der Prifung von Mog-
lichkeiten zur Erzielung raumlicher, organisatorischer und personeller Synergien
auch an Standorten, an denen das Ministerium mit zwei Dienststellen vertreten war
bzw. an denen Auslandsvertretungen raumlich auf mehrere Liegenschaften verteilt
waren (wie etwa in Berlin und Rom), um.

Das Ministerium sagte zu, ungenutzte Liegenschaften in vertretbarer Zeit einer ge-
eigneten Nutzung zuzufiihren oder zu verwerten. In Vorbereitung dessen arbeitete
das Ministerium an der Losung zahlreicher, einer Verwertung entgegenstehender
Probleme.

Offen blieb jedoch die Empfehlung, die Kosten— und Leistungsrechnung als
Steuerungsinstrument zu nutzen und dabei insbesondere die Leistungsdaten
(Ressourcen) zeitnah (z.B. quartalsweise oder monatlich) zu erfassen. Dabei verwies
das Ministerium auf ein letztlich nicht fortgesetztes ressortinternes Pilotprojekt.

www.parlament.gv.at

59 von 332



60 von 332 111-78 der Beilagen XXV 1. GP - Bericht - 02 Nachfrageverfahren im Jahr 2019

Truppenutbungsplatz Allentsteig;
Follow—up-Uberpriifung

Bund 2018/19

Der RH Uberpriifte von Februar bis Mai 2017 beim vormals zustandigen Bundes-
ministerium flr Landesverteidigung und Sport die Umsetzung von Empfehlungen,
die er bei einer vorangegangenen GebarungsUberprifung zum Thema ,Truppen-
Ubungsplatz Allentsteig” abgegeben hatte. Das Bundesministerium fir Landesvertei-
digung setzte von 15 Empfehlungen eine um, vier teilweise und zehn nicht um.
Anknipfend an den Vorbericht sprach der RH 22 Empfehlungen aus.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Bundesministerium fiir Landesverteidigung

Die Wirtschaftsbereiche des Truppenibungsplatzes Allentsteig waren unter Einsatz eines
1 geeigneten Rechnungswesens organisatorisch zusammenzufiihren, um eine Flihrung unter
organisatorisch und fachlich einheitlicher Verantwortung zu erméglichen. (TZ 3)

umgesetzt

Von der militdrisch gepragten Fihrungsstruktur des Truppenlbungsplatzes ware abzugehen und

eine nach fachlichen Gesichtspunkten ausgerichtete Fihrungsstruktur zu implementieren. (TZ 4) otten

In den Anforderungsprofilen an die Flihrungskrafte des Truppentbungsplatzes ware rechtliche

und wirtschaftliche Kompetenz vorzusehen. (TZ 5) offen

Im Sinne einer transparenten Geschaftsgebarung fir den Truppenibungsplatz wére eine nach
Wirtschaftsbereichen (insbesondere Forst, Jagd, Landwirtschaft und Landschaftspflege sowie

4 Steinbruch) getrennte aussagekraftige Kosten— und Leistungsrechnung einzurichten; diese ware
als Steuerungsinstrument zu nutzen, um eine Fiihrung nach betriebswirtschaftlichen Gesichts-
punkten sicherzustellen. (TZ 6)

umgesetzt

Die Auslastung des Truppenibungsplatzes Allentsteig an den SchieR— und Ausbildungsanlagen

nach SchieRstunden wére insbesondere in der Normaldienstzeit zu steigern. (TZ 7) 2ugesagt

Es ware sicherzustellen, dass ein neuer mittelfristiger forstlicher Managementplan (forstliches Ope-

rat) fir den Truppenubungsplatz erstellt und in periodischen Abstédnden aktualisiert wird. (TZ 8) zugesagt

Flr den Truppenibungsplatz ware eine wirtschaftliche und nachhaltige Forstbewirtschaftung

sicherzustellen und die Erreichung der Zielvorgaben regelmaRig zu evaluieren. (TZ 9) 2ugesagt

Bei der Vergabe von Holzschlagerungen wére die Einhaltung der Bestimmungen des Bundes-
vergabegesetzes 2006 sicherzustellen, insbesondere auch bei Vertragen infolge von ,Gefahr im
Verzug”; fur diese Vertrage ware das gesetzlich vorgesehene vereinfachte Vergabeverfahren
durchzufihren. (TZ 10 und TZ 11)

zugesagt

Malnahmen wéren zu setzen, um die im Endbericht der Untersuchungskommission vom

Mérz 2014 aufgezeigten Schwachstellen bei der Vergabe und Abwicklung von Holz-
schlagerungen und Holzverkdufen am Truppeniibungsplatz, wie insbesondere das Fehlen eines
geeigneten Rechnungswesens, zu beseitigen. (TZ 12)

Die Erfullung behérdlicher Abschusspléane ware sicherzustellen, um den Wildbestand und die
damit verbundenen Wildschaden in einem vertretbaren AusmaR zu halten. (TZ 14)

umgesetzt

10 umgesetzt
Auf dem Truppenubungsplatz waren die Bereiche Jagd und Forst personell klar zu trennen, um

11 ) . ) . ) L .
eine Konzentration der Bediensteten auf ihre jeweiligen Kernaufgaben zu erzielen. (TZ 15)

zugesagt

12

Transparente Standards fir die Vergabe von Einzelabschissen und von Gesellschaftsjagden I
umgesetzt

waren festzulegen. (TZ 16)
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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Die Uberstundenpauschale fiir die Bediensteten in den Wirtschaftsbereichen des Truppen-
Ubungsplatzes ware anhand nachvollziehbarer Grundlagen festzulegen und entsprechend zu zugesagt
reduzieren. (TZ 18)

Der Prozess der Ausgliederung der Forst—und Jagdaufgaben des Truppenlbungsplatzes an die
Osterreichische Bundesforste AG wire — insbesondere im Hinblick auf eine wirtschaftliche
Betriebsflihrung und die Sicherung der fachlichen Kompetenz — wieder aufzugreifen; gleichzeitig
ware das in diesen Bereichen eingesetzte Personal des Ministeriums entsprechend zu reduzie-
ren. (TZ 19)

offen

Es ware darauf hinzuwirken, in der Haushaltsverrechnung des Bundes bei der Finanzposition flr
die Einzahlungen aus den Wirtschaftsbereichen weitere Untergliederungen nach einzelnen
Bereichen einzurichten. (TZ 6)

umgesetzt

Holzschlagerungen waren nur auf Basis einer schriftlichen vertraglichen Grundlage zu vergeben.

(TZ10und 7Z 11) zugesagt

Die Grunde fir die Missstande im Zusammenhang mit der Vergabe und Abwicklung von
Holzschlagerungen an private Unternehmen wéren zu analysieren und MalBnahmen zu ihrer
zukinftigen Vermeidung — gegebenenfalls auch unter Einleitung disziplinar— und strafrechtlicher
Schritte — zu setzen. (TZ 10 und TZ 11)

umgesetzt

Im Rahmen der Prifung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit von Belegen wére auch
die allfallige Verjahrung geltend gemachter Anspriiche bei langer zurtickliegenden Sachver-
halten zu prifen; es ware sicherzustellen, dass die Belegpriifung ordnungsgemal erfolgt und
dass die fachlich zustandige Stelle Uber die erforderlichen Unterlagen verfugt. (TZ 11)

umgesetzt

Im Rahmen des Internen Kontrollsystems ware sicherzustellen, dass Weisungen oberster

Dienstbehorden befolgt und allfallige Nichtbefolgungen nachverfolgt werden. (TZ 13) umgesetzt

Organisatorisch und personell ware sicherzustellen, dass die Aufgaben im Bereich Forst
qualifiziert erfillt und die im Untersuchungsbericht aufgezeigten Missstande in Zukunft unter-
bunden werden. (TZ 13)

umgesetzt

Samtliche Nebenbeschaftigungen der Bediensteten des Truppenibungsplatzes Allentsteig
waren auf ihre Zulassigkeit und auf ihre Vereinbarkeit mit den dienstlichen Anforderungen zu
Uberprifen. Die Bediensteten waren darlber hinaus in regelmaRigen Abstdnden auf die
Genehmigungspflicht bei Nebenbeschaftigungen hinzuweisen. (TZ 20)

umgesetzt

Dem Jagdpersonal auf allen vom Ministerium verwalteten Eigenjagden der Republik Osterreich
wiére aus korruptionspraventiven Uberlegungen die Annahme von Trinkgeldern von privaten
Jagdgésten zu verbieten (etwa Uber eine Novellierung der Jagdbetriebsordnung). Dieses Verbot
ware dem gesamten betroffenen Personal nachweislich zur Kenntnis zu bringen. (TZ 21)

zugesagt
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Fazit

Das Bundesministerium fir Landesverteidigung setzte den GroRteil der Empfehlun-
gen des RH um oder sagte deren Umsetzung zu.

So setzte das Ministerium insbesondere die Empfehlung um, die Wirtschaftsbereiche
des Truppenilbungsplatzes Allentsteig organisatorisch zusammenzufiihren, um da-
mit eine Fihrung unter organisatorisch und fachlich einheitlicher Verantwortung zu
ermoglichen.

Die Erstellung eines neuen mittelfristigen forstlichen Managementplans (forstliches
Operat) fur den Truppenibungsplatz sagte das Ministerium fir die Zeit nach dem
Abflauen der Borkenkaferkalamitaten zu.

Mit der Nicht—=Umsetzung der Empfehlung, von der militarisch gepragten Fihrungs-
struktur des Truppenitbungsplatzes abzugehen, verabsaumte das Ministerium hin-
gegen, die Fuhrungsstruktur auf die Aufgaben als Dienstleistungseinrichtung und
Wirtschaftsbetrieb auszurichten.

Offen blieb ebenso die Empfehlung, den Prozess der Ausgliederung der Forst— und
Jagdaufgaben des Truppeniibungsplatzes an die Osterreichische Bundesforste AG
wieder aufzugreifen. Damit lieS das Ministerium Moglichkeiten einer wirtschaftli-
chen Betriebsfihrung, der Sicherung der fachlichen Kompetenz und der Reduktion
des eingesetzten Personals des Ministeriums ungenutzt.
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Polizeiliche GroRReinsatze
Bund 2018/20

Der RH Uberprifte von November 2016 bis Janner 2017 im Bundesministerium fir
Inneres sowie bei den Landespolizeidirektionen Salzburg, Tirol und Wien den Polizei-
einsatz zur Sicherung von (GroR3)Veranstaltungen und Versammlungen mit dem Ziel,
die rechtlichen Rahmenbedingungen, Kosten, Ressourcen (Personal, Ausristung)
sowie Organisation und Abwicklung polizeilicher GroReinsatze zu beurteilen. Der
Bericht enthielt 27 Empfehlungen.

Bundesministerium flr Inneres

61

Im Rahmen der verfassungsrechtlichen Moglichkeiten ware auf eine Angleichung der Veranstal-
1 tungsgesetze hinsichtlich der mafigeblichen Bestimmungen fir das Zusammenwirken mit den offen
Sicherheitsbehdrden und fir den polizeilichen Einsatz bei Veranstaltungen hinzuwirken. (TZ 3)

Die pauschalen Kostensatze fir polizeiliche GroReinsatze waren unter Einbeziehung des Sach-
2 aufwands zu errechnen, um damit eine verbesserte Basis flr interne Kostenberechnungen umgesetzt
sowie die Festlegung kostendeckender Uberwachungsgebiihren zu erhalten. (TZ 5)

Es waren Vorgaben fir eine einheitliche Erfassung der fir polizeiliche GroReinsatze eingesetzten
umgesetzt

Ressourcen durch die LPD zu erteilen. (TZ 6)

Die Héhe der mit Verordnung festgelegten Uberwachungsgebiihren wére regelméRig an die tat-

sdchlichen Kosten anzupassen. (TZ 7) 2ugesagt

Es ware darauf hinzuwirken, den Kostendeckungsgrad fiir die Uberwachung von Veranstaltun-
gen zu erhohen. Zu prifen ware bspw. die Schaffung rechtlicher Moglichkeiten zur Weiterver-
5 rechnung von Kosten fir erforderliche SicherungsmalRnahmen auBerhalb der unmittelbaren zugesagt
Veranstaltungsstdtten und der Veranstaltungsdauer sowie flr die — bei entsprechendem Risiko-
potenzial erforderliche — Vorhaltung von Einsatzreserven. (TZ 8)

Es ware sicherzustellen, dass die LPD die Uberwachungsgebiihrenrechnungen vollstandig und
6 ordnungsgemal? als Forderung an den jeweiligen Veranstalter im Rechnungswesen des Bundes zugesagt
erfassen. (TZ 10)

Eine geeignete Grundlage fir die Bereitstellung systematischer und zuverlassiger Daten zum
Personalressourceneinsatz fur polizeiliche GroReinsdtze ware zu schaffen. Dabei waren die
Erfahrungen aus dem Probebetrieb der geplanten GSOD—Applikation entsprechend zu berick-
sichtigen. (TZ 11)

zugesagt

Es ware sicherzustellen, dass die LPD die polizeilichen GroReinsatze kiinftig vollstandig und ein-
heitlich erfassen. Auf dieser Grundlage sollte neben dem Ressourceneinsatz zur Sicherung
8 konkreter Veranstaltungen auch der Ressourceneinsatz des Ministeriums insgesamt sowie zugesagt
gegliedert nach Bundeslandern, Einsatzkategorien und Zeitraumen umfassend und differenziert
dargestellt werden. (TZ 11)

Im Hinblick auf den verstarkten Einsatz der Ordnungsdienstpolizei und hohe Mehrdienstleistun-
gen waren die Sollstdnde der Einsatzeinheiten und Ordnungsdiensteinheiten zu evaluieren und
Anderungen entsprechend zu dokumentieren. Dabei ware auch auf die zu bewéltigenden Aufga-
ben der jeweiligen LPD individuell einzugehen. (TZ 12, TZ 13)

offen

Im Zuge der geplanten Neubeurteilung der Ordnungsdiensteinheiten wéren die fur die einzel-
nen LPD festgelegten ZielgroRen — auch im Hinblick auf bestehende Uberstande bei den Einsatz-
einheiten, wie bspw. bei den LPD Salzburg und Tirol — zu evaluieren und die Ursachen flr Verzo-
10  gerungen beim Vollausbau der Ordnungsdiensteinheiten zu analysieren. Darauf basierend zugesagt
waren zielgerichtete MaRnahmen, wie z.B. eine Erweiterung der Moglichkeit zur Verpflichtung
von Exekutivbediensteten bei Mangel an freiwilligen Bewerberinnen und Bewerbern, zu setzen,
um den Aufbau in allen LPD ehebaldig abschlielen zu konnen. (TZ 14)
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Angesichts der Entwicklungen von Migration und Terrorgefahr, des steigenden Personal-
ressourceneinsatzes und des sinkenden Deckungsgrads durch Uberwachungsgebiihren wére zu
11  analysieren, inwieweit die bestehenden Vorgangsweisen bei der Organisation polizeilicher offen
GrolRReinsatze den Anforderungen entsprechen. Weiters waren Strategien zu erarbeiten, um auf
kurz—und mittelfristige Phdnomene moglichst kosteneffizient reagieren zu kdnnen. (TZ 15)

Die Grunde fir den hohen Anteil der Mehrdienstleistungen beim GroRRen Sicherheits-
12 polizeilichen Ordnungsdienst sollten (insbesondere im Hinblick auf das Dienstzeitsystem) offen
evaluiert werden. (TZ 16, TZ 29)

Entsprechende MaRnahmen wéren zu setzen, um die Grundausbildung von Kommandantinnen

13 und Kommandanten von Einsatzeinheiten durch die WEGA zu gewahrleisten. (TZ 19)

zugesagt
Der Personalbedarf im Kompetenz— und Informationszentrum der WEGA waére zu evaluieren

14 und entsprechende Arbeitsplatzbeschreibungen waren zu erstellen. (TZ 20)

zugesagt
Malnahmen wdren zu setzen, um ein qualitatsvolles Ausbildungscontrolling fir Einsatzeinheiten

15  und Ordnungsdiensteinheiten durch das Kompetenz— und Informationszentrum der WEGA zu zugesagt
gewahrleisten. (TZ 20)

Es ware sicherzustellen, dass den im GroRen Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienst einge-
16  setzten Exekutivbediensteten entsprechende Schutzausristung zur Verfligung steht, um einen zugesagt
bestmoglichen Schutz zu gewahrleisten. (TZ 21)

Das Handbuch GroRer Sicherheitspolizeilicher Ordnungsdienst ware rasch zu aktualisieren und

17 regelmaRig den aktuellen Entwicklungen anzupassen. (TZ 22) 2ugesagt
Die im Handbuch Sportveranstaltungen fir sportliche GroRveranstaltungen vorgesehenen

18 . N . ) . umgesetzt
Expertinnen und Experten waren zu nominieren und Evaluierungsteams einzusetzen. (TZ 32)

19 Es wadre daflr Sorge zu tragen, dass die Behordenauftrage bei polizeilichen GroReinsatzen ent- umgesetzt
sprechend den Vorgaben der Richtlinie Fihrungssystem Besondere Lagen erteilt werden. (TZ 27) g
Polizeiliche GroReinsatze waren regelmaRig zu evaluieren. Weiters sollten Erkenntnisse von

20  allgemeiner Relevanz bundesweit in die Ausbildung der Einsatzkrafte sowie in die Planung und umgesetzt
Durchfthrung von Einsatzen einflieRen. (TZ 32)

Landespolizeidirektion Salzburg

19 Es ware dafir Sorge zu tragen, dass die Behordenauftrage bei polizeilichen GroReinsatzen ent- umgesetzt
sprechend den Vorgaben der Richtlinie Fihrungssystem Besondere Lagen erteilt werden. (TZ 27) &
Polizeiliche GroReinsadtze waren regelmaRig zu evaluieren. Weiters sollten Erkenntnisse von

20  allgemeiner Relevanz bundesweit in die Ausbildung der Einsatzkrafte sowie in die Planung und umgesetzt
Durchfiihrung von Einsatzen einflieRen. (TZ 32)

1 Einsatze im GroRen Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienst waren durch zielgerichtete Dienst- Umgesetzt
planung verstarkt im Rahmen des Plandienstes wahrzunehmen. (TZ 16, TZ 29) &

2 Die rollierende Uberpriifung zur weiteren Eignung der Exekutivbediensteten der Einsatz- umgesetzt
einheiten ware termingerecht durchzufiihren. (TZ 18) &

Das standardisierte Auswahlverfahren flr Exekutivbedienstete der Einsatzeinheit ware durchzu-

23 . umgesetzt
fuhren. (TZ 18)

2 Es ware darauf hinzuwirken, dass die Einsatzbefehle durchgéngig von der Einsatzkommandantin umgesetzt
bzw. dem Einsatzkommandanten verfasst werden. (TZ 30) &

Landespolizeidirektion Tirol

19 Es ware daflr Sorge zu tragen, dass die Behordenauftrage bei polizeilichen GroReinsatzen ent- umgesetzt
sprechend den Vorgaben der Richtlinie Fihrungssystem Besondere Lagen erteilt werden. (TZ 27) g
Polizeiliche GroReinsatze waren regelmaRig zu evaluieren. Weiters sollten Erkenntnisse von

20  allgemeiner Relevanz bundesweit in die Ausbildung der Einsatzkrafte sowie in die Planung und umgesetzt
Durchfiihrung von Einsatzen einflieRen. (TZ 32)

1 Einsatze im GroRen Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienst waren durch zielgerichtete Dienst- Umeesetzt
planung verstarkt im Rahmen des Plandienstes wahrzunehmen. (TZ 16, TZ 29) &
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2 Die rollierende Uberpriifung zur weiteren Eignung der Exekutivbediensteten der Einsatz- umgesetzt
einheiten ware termingerecht durchzuftihren. (TZ 18) &

% Die fur Exekutivbedienstete in Einsatzeinheiten erlassmaRig vorgesehene Ausbildung wére in umeesetzt
vollem zeitlichen Umfang durchzufihren. (TZ 19) &
Nachvollziehbare Gefdahrdungsanalysen zur Einsatzstrategie des sicherheitspolizeilichen

26  Einsatzes waren zu erstellen, damit eine bessere Bemessung und Planung der Einsatzkrafte umgesetzt
erfolgen kann. (TZ 26)

27 Der Ablauf polizeilicher GroRReinsatze ware zumindest mittels EPS—web zu dokumentieren und umgesetzt
die entsprechenden Protokolle waren aufzubewahren. (TZ 31) &

Landespolizeidirektion Wien
Es ware daflr Sorge zu tragen, dass die Behordenauftrage bei polizeilichen GroReinsatzen

19  entsprechend den Vorgaben der Richtlinie Fiihrungssystem Besondere Lagen erteilt werden. umgesetzt
(T2 27)

Polizeiliche GroReinsadtze waren regelmaRig zu evaluieren. Weiters sollten Erkenntnisse von

20  allgemeiner Relevanz bundesweit in die Ausbildung der Einsatzkréfte sowie in die Planung und umgesetzt
Durchfthrung von Einsatzen einflieen. (TZ 32)

2 Einsdtze im GroRen Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienst waren durch zielgerichtete Dienst- umgesetzt
planung verstarkt im Rahmen des Plandienstes wahrzunehmen. (TZ 16, TZ 29) g

2 Die rollierende Uberpriifung zur weiteren Eignung der Exekutivbediensteten der Einsatz- umgesetzt
einheiten ware termingerecht durchzufihren. (TZ 18) g

Fazit
Das Bundesministerium fur Inneres setzte den GroRteil der Empfehlungen des RH
um oder sagte deren Umsetzung zu; vier von 20 Empfehlungen waren noch offen.
Die Landespolizeidirektionen Salzburg, Tirol und Wien setzten alle an sie gerichteten
Empfehlungen um.
So fuhrten die Landespolizeidirektionen die Einsatze im GroRen Sicherheitspolizeili-
chen Ordnungsdienst verstarkt im Rahmen des Plandienstes durch und nahmen die
vom RH empfohlenen rollierenden Uberpriifungen zur weiteren Eignung der Exeku-
tivbediensteten der Einsatzeinheiten vor.
Entsprechend der Empfehlung des RH nahm das Ministerium standardisiert den
Sachaufwand in die Ressourcenberechnung bei polizeilichen GroReinsatzen auf. Zu-
dem will das Ministerium durch legistische Adaptierungen den Kostendeckungsgrad
fur die Uberwachung von Veranstaltungen erhdhen. Weiters sollen anhand eines zu
entwickelnden , Einsatztools” kiinftig eine gesamtheitliche Ressourcenerfassung ge-
wahrleistet und die polizeilichen GroReinsatze vollstandig und einheitlich erfasst
werden.
Offen blieben insbesondere die Empfehlung zur Entwicklung von Strategien zur
moglichst kosteneffizienten Reaktion auf kurz— und mittelfristige Phdnomene, weil
das Ministerium das bestehende System fiir ausreichend erachtete, sowie die Emp-
fehlung, auf eine Angleichung der Veranstaltungsgesetze hinzuwirken.
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Osterreichische Studentenférderungsstiftung;
Follow—up—-Uberpriifung

Bund 2018/22

Der RH Uberprifte von Mai bis Juni 2017 die Umsetzung von Empfehlungen, die er
bei einer vorangegangenen Gebarungsiberpriifung zum Thema ,Osterreichische
Studentenforderungsstiftung” abgegeben hatte. Von acht Empfehlungen setzte die
Osterreichische Studentenforderungsstiftung finf um, eine teilweise und eine nicht
um. Die Umsetzung einer Empfehlung konnte der RH mangels Anwendungsfall nicht
beurteilen. Anknlpfend an den Vorbericht sprach der RH sechs Empfehlungen aus.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Osterreichische Studentenférderungsstiftung

Eine Anderung des Stiftbriefs ware dahingehend vorzunehmen, dass die Bundesvertretung der
1 OH entsprechend den jeweils aktuellen Mandatsverhéltnissen im Kuratorium vertreten ist.
(T2 3)

umgesetzt

Die Zustimmungserfordernisse des Kuratoriums fur Derivativgeschafte waren, damit sie auch im

AuRenverhaltnis Wirkung entfalten, zusatzlich im Stiftbrief zu verankern. (TZ 5) umgesetzt

Im Falle kiinftiger Derivativgeschafte waren diese ausschlieRlich zu Absicherungszwecken abzu-
3 schlieRen und hinsichtlich Nominalbetrag und Laufzeit an bestehende Grundgeschafte zu bin-
den. (TZ 6)

k.A.

Die von der Osterreichischen Studentenférderungsstiftung definierten risikorelevanten Kern-

R - umgesetzt
prozesse waren laufend zu aktualisieren. (TZ 8) g

Interne Vergaberichtlinien, die insbesondere die Vorgangsweise bei Direktvergaben regeln,

N umgesetzt
waren zu erlassen. (TZ 9) &

Die Anwendung des Bundesvergabegesetzes ware jeweils anlassbezogen zu prifen und dieses
im zutreffenden Fall anzuwenden. Andernfalls erachtete es der RH im Hinblick auf die Findung
des wirtschaftlich bestmaoglichen Angebots fir zweckmaRig, die Regeln des Bundesvergabe-
gesetzes analog anzuwenden. (TZ 9)

umgesetzt
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Fazit

Die Osterreichische Studentenférderungsstiftung setzte alle im Rahmen der
Follow—up—Uberpriifung ergangenen Empfehlungen des RH um. Insbesondere er-
ganzte die Osterreichische Studentenférderungsstiftung ihre interne Vergabericht-
linie fur immaterielle Leistungen um Direktvergaben fir materielle Leistungen und
orientiert sich bei Ausschreibungen am Bundesvergabegesetz, um auch fir diese
Vorgange eine wirtschaftliche Vorgehensweise und eine Wettbewerbssituation
sicherzustellen.

Der Empfehlung Gber den Abschluss von Derivativgeschaften zu Absicherungs-
zwecken lag kein Anwendungsfall zugrunde. Die Osterreichische Studentenférde-
rungsstiftung verwies darauf, dass der Abschluss von neuen Derivativgeschaften
nicht vorgesehen sei. Allerdings entfalteten die Zustimmungserfordernisse des
Kuratoriums fir Derivativgeschafte aufgrund ihrer zuséatzlichen Verankerung im
Stiftsbrief nunmehr auch Wirkung im AufRenverhaltnis.
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Neuaufnahmen, Vergabe und Loschung von Steuer-
nummern und Umsatzsteueridentifikations—Nummern;
Follow—up-Uberpriifung

Bund 2018/23

Der RH Uberprifte im Méarz und April 2017 beim Bundesministerium fur Finanzen
und bei den Finanzamtern Salzburg—Land sowie Salzburg—Stadt die Umsetzung von
Empfehlungen, die er bei einer vorangegangenen Gebarungsiberprifung zum
Thema , Neuaufnahmen, Vergabe und Léschung von Steuernummern und Umsatz-
steueridentifikations—=Nummern” abgegeben hatte. Das Ministerium setzte von
14 Empfehlungen drei um, vier teilweise und sieben nicht um. Es sagte jedoch die
Umsetzung weiterer Empfehlungen zu. Anknlpfend an den Vorbericht sprach der
RH zehn Empfehlungen aus.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Bundesministerium fir Finanzen

Es waren die nationalen Kontrollverfahren im Zusammenhang mit der Vergabe und Begrenzung

1 ) ) ) ;
von UID-Nummern zu evaluieren und bei Bedarf weitere Kontrollverfahren einzusetzen. (TZ 2)

umgesetzt
Die automatisiert ermittelte Anzahl der Neuaufnahmen sollte fiir Zwecke des Controllings und

der Steuerung eingesetzt werden, um dem Abgabenrisiko wirksam begegnen zu kénnen. (TZ 3) umgesetzt

Die Wirkungen der Antrittsbesuche waren zu evaluieren und dementsprechend entweder die

Anzahl der Antrittsbesuche zu erhéhen oder die Zielwerte anzupassen. (TZ 4) umgesetzt

Es wire der ONACE—Code als Datenfeld in den Fragebogen zur steuerlichen Neuaufnahme auf-

zunehmen, um den Mehraufwand fir die Infocenter—Teams zu verringern. (TZ 5) 2ugesagt

Der als Entwurf vorliegende Leitfaden zur Anwendung von Present Observation—MalRnahmen
5 sollte so rasch wie moglich implementiert werden und die Finanzamter waren Uber die zu set-
zenden MaRRnahmen entsprechend zu informieren. (TZ 6)

umgesetzt

Es wére ein automatisierter Informationsfluss aus dem Gewerbeinformationssystem Austria
(GISA) zu den Finanzamtern nicht nur hinsichtlich der Unternehmensgrindungen, sondern auch
hinsichtlich wirtschaftlicher Veranderungen von Unternehmen nach deren Griindung sicherzu-
stellen. (TZ 7)

umgesetzt

An jene Abgabepflichtigen, die trotz einer gesetzlichen Verpflichtung keine Umsatzsteuervoran-
meldungen an das Finanzamt Gbermitteln, sollte ein automatisch erstelltes Erinnerungs-
schreiben gerichtet werden, in dem die beabsichtigte Begrenzung der UID-Nummer unter
Hinweis auf die EU-Vorgaben in Aussicht gestellt wird; falls in weiterer Folge keine aus-
reichenden Grinde fir die Beibehaltung der UID-Nummer bekannt gegeben werden, ware
diese umgehend zu begrenzen. (TZ 9)

zugesagt

Es wadre daflr zu sorgen, dass die UID-Nummern bei der elektronischen Anmerkung von

Todesféllen bzw. Betriebsaufgaben automatisch begrenzt werden. (TZ 9) zugesagt

Es ware darauf hinzuwirken, dass fir alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die zur Abgabe
einer Umsatzsteuervoranmeldung verpflichtet sind, ein einheitlicher Voranmeldungszeitraum
9 von einem Monat gilt, um die Grundlage fur eine wirksame, auf aktuelleren Daten basierende offen
Risikoanalyse zu schaffen, die so zu einer Steigerung der Effizienz der Betrugsbekdmpfung
beitragt. (TZ 10)
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Im Falle der Beibehaltung der bisherigen Rechtslage mit unterschiedlichen Voranmeldungszeit-
raumen sollten steuerlich neu erfasste Unternehmerinnen und Unternehmer (Neuaufnahmen)
zumindest fir das erste Geschaftsjahr zur Abgabe monatlicher Umsatzsteuervoranmeldungen
verpflichtet werden. (TZ 10)

67

10

111-78 der Beilagen XXV 1. GP - Bericht - 02 Nachfrageverfahren im Jahr 2019

offen

Fazit

Das Bundesministerium fur Finanzen setzte von zehn Empfehlungen die Halfte um
und sagte bei drei deren Umsetzung zu. Zwei Empfehlungen blieben offen.

Die Umsetzungen konnten hauptsachlich mit dem Einsatz des ,E-Grindungsverfah-
rens” erfolgen. Damit sollten bei der Vergabe und Begrenzung von UID-Nummern
sowie flr Kontrollen bei Neuaufnahmen u.a. Verbesserungen beim Controlling, bei
der Steuerung sowie der Risikoauswahl erreicht werden.

Offen blieb die Empfehlung, auf einen einheitlichen Umsatzsteuer—Voranmeldungs-
zeitraum fur alle Unternehmerinnen und Unternehmer hinzuwirken. Damit konnte
keine Grundlage fir eine wirksame, auf aktuelleren Daten basierende Risikoanalyse
geschaffen werden, die so zu einer Steigerung der Effizienz der Betrugsbekampfung
beitragen kdnnte. Durch eine Verkirzung des Zeitraums flir die Abgabe von Umsatz-
steuervoranmeldungen kénnte zudem das Zahlungsausfallsrisiko, insbesondere bei
Neuaufnahmen, verringert werden. Allerdings wies das Ministerium auf einen Vor-
schlag des Europaischen Rates aus 2018 fur eine Richtlinie hin, wonach fir nicht von
der Steuer befreite Kleinunternehmer sogar langere Zeitraume fir die Abgabe von
Umsatzsteuervoranmeldungen gelten sollten.
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Versorgung im Bereich der Zahnmedizin
Bund 2018/24

Der RH Uberprifte von November 2016 bis Februar 2017 die Wiener Gebietskranken-
kasse, die Niederosterreichische Gebietskrankenkasse, den Hauptverband der oster-
reichischen Sozialversicherungstrager und das vormals zustandige Bundesministerium
fir Gesundheit und Frauen. Ziele der Gebarungsiberprifung waren die Beurteilung
der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und ZweckmaRigkeit der gesundheitspolitischen
Steuerung (Gesundheitsziele, Iststandserhebungen), des Leistungsspektrums der
Krankenversicherungstrager durch die Gestaltung des Gesamtvertrags und der Sat-
zungen, der Erbringung von Leistungen in den kasseneigenen Zahnambulatorien
sowie der Einfihrung und Implementierung der ,Gratiszahnspange”. Der Bericht

enthielt 14 Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung

Bundesministerium fir Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz

Es waren zeitnah quantifizierbare Ziele fiur die Zahngesundheit bzw. die zahnmedizinische

! Versorgung festzulegen. (TZ 4)

Der Prozess zur Festlegung von Zahngesundheitszielen ware so zu gestalten, dass eine Orientie-
2 rung an den Rahmengesundheitszielen erfolgt, die Verantwortung zur Zielfestlegung klargestellt
ist und Transparenz Uber etwaige Licken in der Zielfestlegung besteht. (TZ 4)

Es ware der Beitrag der Gruppenpravention bei Kindern und Jugendlichen zur Erreichung der
WHO-Ziele zu evaluieren und diese Malknahmen waéren gegebenenfalls auszubauen. (TZ 6)

Es wére ein umfassendes Konzept zur Erhebung der notwendigen Daten zu erstellen, diese
4 wadren systematisch zu erheben und fir die Gestaltung der Vertragsstrukturen und des Ver-
sorgungsangebots zu nutzen. (TZ 3)
Es waren zielgerichtete MaRnahmen zum Abschluss eines aktuellen Gesamtvertrags zu setzen.
Dabei wdren
— thematisch insbesondere Individualprophylaxe, Zahnfleischbehandlungen, moderne Wurzel-
behandlungen und eine zeitgemafke Regelung fur Fullungen zu bertcksichtigen; (TZ 8)
—vorgelagert eine klare und wenn moglich einvernehmliche Definition des Handlungsbedarfs in
Prioritdten anzustreben; (TZ 9)
—wenn moglich evidenzbasierte Annahmen Uber den betroffenen Personenkreis und die
entsprechenden Kosten zu treffen; (TZ 9)
5 — eine geeignete Verhandlungsfiihrung sicherzustellen und eine umfassende Verhandlung tber
alle maRgeblichen Bereiche zu prifen; (TZ 9)
—sicherzustellen, dass die auch formell verantwortlichen Gremien Uber die wesentlichen
Eckpunkte der Verhandlung entscheiden; (TZ 9)
—im Falle eines weiteren Scheiterns der Gesamtvertragsverhandlungen andere MaRRnahmen zur
Sicherstellung einer zeitgemalken Versorgung im Zahnbereich zu setzen (z.B. analog der
Regelung zur Kieferorthopadie durch den Abschluss von Einzelvertragen; (TZ 9)

— zu evaluieren, welche Leistungen als Sachleistung ohne Zuzahlung, als Kassenleistung mit
Zuzahlung und als Zuschuss erbracht werden sollen. (TZ 8)
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SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Es wdre eine analytische Planung der Angebotsstruktur der zahnmedizinischen Versorgung vor-
zunehmen und nach Méglichkeit in die Regionalen Strukturpldne Gesundheit 2018 aufzuneh-
men und dabei

—wadren die mafRgeblichen Planungsparameter flr die Zahnambulatorien klar zu definieren und
die entsprechenden Grundlagen zu schaffen; (TZ 17)

— wadre eine Strategie fur die Rolle der Zahnambulatorien in der Versorgungslandschaft zu
entwickeln und diese in den Regionalen Strukturplanen Gesundheit zu integrieren; (TZ 16)

— wiren die vorgesehenen Prozesse (Osterreichischer Strukturplan Gesundheit, Regionale
Strukturplane Gesundheit) einzuhalten; (TZ 13)

— wadre systematisch vorzugehen und waren Kosten und Nutzen aller wesentlichen Optionen
sorgfaltig zu bewerten; (TZ 13)

6 —wiren die Grundlagen fir die wirtschaftliche Betrachtung der kasseneigenen Zahn- umgesetzt
ambulatorien zu Uberprifen und eine umfassendere Analyse der Kosten und des Nutzens zu
ermoglichen; (TZ 14)

— waren die wirtschaftlichen Grundlagen fur die Tarifbildung flr Privatleistungen in den kassen-
eigenen Zahnambulatorien zu Uberprifen; (TZ 15)

— ware besonderes Augenmerk auf eindeutige und klare Rechtsgrundlagen fir das Bedarfs-
prufungsverfahren zu legen und waren die Verfahren mit besonderer Sorgfalt vorzubereiten;
(TZ 13)

—wadre vor wesentlichen Investitionen die Rechtskraft der jeweiligen Entscheidungen abzu-
warten; (TZ 13)

— ware darauf hinzuwirken, die unterschiedliche Versorgungswirkung von Vertrags— und
Wahlarztinnen bzw. —arzten zu berUcksichtigen. (TZ 12)

Es ware die Neuregelung der Kieferorthopadie, deren Tarifierung und Finanzierung auf Basis der
Erfahrungen der nachsten Jahre (Erreichung der Zielvorstellungen, Inanspruchnahme, Gesamt-
kosten, Ergebnis der Qualitatssicherung) zu evaluieren (TZ 26) und dabei
7 — die Langzeitwirkung der Behandlung im Hinblick auf eine nachhaltige Verbesserung der zugesagt
Kinder— und Jugendzahngesundheit aufzunehmen; (TZ 19)

—auf eine bessere Abstimmung der Alt— und Neuregelung zu Kieferregulierungen hinzuwirken.
(TZ 18)

Eine systematische Qualitatsarbeit im Sinne des Gesundheitsqualitatsgesetzes im zahn-

medizinischen Bereich wére einzufihren. (TZ 30) zugesagt

Es ware eine Prifung vorzunehmen, ob eine Differenzierung des Berufsbilds im Sinne einer

Qualitatssteigerung und 6konomischen Leistungserbringung sinnvoll ware. (TZ 32) zugesagt

Es ware die Einfihrung einer Ausbildung zur Fachzahnarztin bzw. zum Fachzahnarzt fir Kiefer-
14  orthopédie in Osterreich zu priifen und die Schaffung entsprechender Regelungen vorzuberei- zugesagt
ten. (TZ 23)

Hauptverband der Osterreichischen Sozialversicherungstrager

Es waren zeitnah quantifizierbare Ziele fur die Zahngesundheit bzw. die zahnmedizinische

! Versorgung festzulegen. (TZ 4)

zugesagt
Der Prozess zur Festlegung von Zahngesundheitszielen wére so zu gestalten, dass eine

2 Orientierung an den Rahmengesundheitszielen erfolgt, die Verantwortung zur Zielfestlegung zugesagt
klargestellt ist und Transparenz Uber etwaige Licken in der Zielfestlegung besteht. (TZ 4)

Es ware der Beitrag der Gruppenpravention bei Kindern und Jugendlichen zur Erreichung der

WHO-Ziele zu evaluieren und diese Malknahmen waren gegebenenfalls auszubauen. (TZ 6) 2ugesagt

Es wére ein umfassendes Konzept zur Erhebung der notwendigen Daten zu erstellen; diese

4 waren systematisch zu erheben und fir die Gestaltung der Vertragsstrukturen und des offen
Versorgungsangebots zu nutzen. (TZ 3)
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SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Es wdren zielgerichtete MaRnahmen zum Abschluss eines aktuellen Gesamtvertrags zu setzen.
Dabei wéren

— thematisch insbesondere Individualprophylaxe, Zahnfleischbehandlungen, moderne Wurzel-
behandlungen und eine zeitgemélie Regelung fir Fillungen zu bericksichtigen; (TZ 8)

—vorgelagert eine klare und wenn moglich einvernehmliche Definition des Handlungsbedarfs in
Prioritaten anzustreben; (TZ 9)

—wenn moglich evidenzbasierte Annahmen tber den betroffenen Personenkreis und die
entsprechenden Kosten zu treffen; (TZ 9)

5 — eine geeignete Verhandlungsfihrung sicherzustellen und eine umfassende Verhandlung tber zugesagt
alle maRgeblichen Bereiche zu prifen; (TZ9)

— sicherzustellen, dass die auch formell verantwortlichen Gremien tber die wesentlichen
Eckpunkte der Verhandlung entscheiden; (TZ 9)

—im Falle eines weiteren Scheiterns der Gesamtvertragsverhandlungen andere MalRnahmen
zur Sicherstellung einer zeitgeméaRen Versorgung im Zahnbereich zu setzen (z.B. analog der
Regelung zur Kieferorthopadie durch den Abschluss von Einzelvertragen; (TZ 9)

— zu evaluieren, welche Leistungen als Sachleistung ohne Zuzahlung, als Kassenleistung mit
Zuzahlung und als Zuschuss erbracht werden sollen. (TZ 8)

Es wdre eine analytische Planung der Angebotsstruktur der zahnmedizinischen Versorgung
vorzunehmen und nach Moglichkeit in die Regionalen Strukturpléane Gesundheit 2018
aufzunehmen und dabei

—wadren die malgeblichen Planungsparameter fiir die Zahnambulatorien klar zu definieren und
die entsprechenden Grundlagen zu schaffen; (TZ 17)

— wadre eine Strategie fir die Rolle der Zahnambulatorien in der Versorgungslandschaft zu
entwickeln und diese in den Regionalen Strukturplanen Gesundheit zu integrieren; (TZ 16)

— waren die vorgesehenen Prozesse (Osterreichischer Strukturplan Gesundheit, Regionale
Strukturplane Gesundheit) einzuhalten; (TZ 13)

— wadre systematisch vorzugehen und waren Kosten und Nutzen aller wesentlichen Optionen
sorgfaltig zu bewerten; (TZ 13)

6 —waren die Grundlagen fiir die wirtschaftliche Betrachtung der kasseneigenen Zahn- zugesagt
ambulatorien zu Uberprifen und eine umfassendere Analyse der Kosten und des Nutzens zu
ermoglichen; (TZ 14)

—waren die wirtschaftlichen Grundlagen fir die Tarifbildung fir Privatleistungen in den
kasseneigenen Zahnambulatorien zu tGberprifen; (TZ 15)

— ware besonderes Augenmerk auf eindeutige und klare Rechtsgrundlagen fir das Bedarfs-
prufungsverfahren zu legen und waren die Verfahren mit besonderer Sorgfalt vorzubereiten;
(TZ 13)

— wadre vor wesentlichen Investitionen die Rechtskraft der jeweiligen Entscheidungen
abzuwarten; (TZ 13)

— ware darauf hinzuwirken, die unterschiedliche Versorgungswirkung von Vertrags— und
Wahlarztinnen bzw. —arzten zu berUcksichtigen. (TZ 12)

Es ware die Neuregelung der Kieferorthopadie, deren Tarifierung und Finanzierung auf Basis der
Erfahrungen der nachsten Jahre (Erreichung der Zielvorstellungen, Inanspruchnahme,
Gesamtkosten, Ergebnis der Qualitatssicherung) zu evaluieren (TZ 26) und dabei
7 — die Langzeitwirkung der Behandlung im Hinblick auf eine nachhaltige Verbesserung der zugesagt
Kinder— und Jugendzahngesundheit aufzunehmen; (TZ 19)

— auf eine bessere Abstimmung der Alt— und Neuregelung zu Kieferregulierungen hinzuwirken.

(TZ 18)
Eine systematische Qualitatsarbeit im Sinne des Gesundheitsqualitdtsgesetzes im zahn- Jugesast
medizinischen Bereich ware einzufihren. (TZ 30) gesag
Es ware eine Prifung vorzunehmen, ob eine Differenzierung des Berufsbilds im Sinne einer
9 zugesagt

Qualitatssteigerung und 6konomischen Leistungserbringung sinnvoll ware. (TZ 32)

Es waren die gesetzlich vorgesehenen Richttarife fir Leistungen des festsitzenden Zahnersatzes
12 mit der Osterreichischen Zahnarztekammer zu vereinbaren und der Gesamtvertrag abzu- zugesagt
schlieRen. (TZ 31)
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SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Es wdren bei der geplanten Strategie zum Zahnbereich auch die Moglichkeiten zur Beratung,
13 Qualitatssicherung und Information der Patientinnen und Patienten gerade auch hinsichtlich der zugesagt
nicht durch Sachleistungen abgedeckten Bereiche zu berlcksichtigen. (TZ 31)

Niederosterreichische Gebietskrankenkasse

Es waren zeitnah quantifizierbare Ziele fur die Zahngesundheit bzw. die zahnmedizinische

Versorgung festzulegen. (TZ 4) zugesagt

Der Prozess zur Festlegung von Zahngesundheitszielen wére so zu gestalten, dass eine
2 Orientierung an den Rahmengesundheitszielen erfolgt, die Verantwortung zur Zielfestlegung zugesagt
klargestellt ist und Transparenz Uber etwaige Licken in der Zielfestlegung besteht. (TZ 4)

Es wdre der Beitrag der Gruppenpravention bei Kindern und Jugendlichen zur Erreichung der

WHO-Ziele zu evaluieren und diese Malknahmen wéren gegebenenfalls auszubauen. (TZ 6) zugesagt

Es ware ein umfassendes Konzept zur Erhebung der notwendigen Daten zu erstellen; diese
4 waren systematisch zu erheben und fir die Gestaltung der Vertragsstrukturen und des offen
Versorgungsangebots zu nutzen. (TZ 3)

Es waren zielgerichtete MalRnahmen zum Abschluss eines aktuellen Gesamtvertrags zu setzen.

Dabei wéren

— thematisch insbesondere Individualprophylaxe, Zahnfleischbehandlungen, moderne
Wurzelbehandlungen und eine zeitgemaRe Regelung fiir Flllungen zu bericksichtigen; (TZ 8)

— vorgelagert eine klare und wenn moglich einvernehmliche Definition des Handlungsbedarfs in
Prioritaten anzustreben; (TZ 9)

—wenn moglich evidenzbasierte Annahmen Uber den betroffenen Personenkreis und die
entsprechenden Kosten zu treffen; (TZ 9)

5  —eine geeignete Verhandlungsfiihrung sicherzustellen und eine umfassende Verhandlung tber zugesagt
alle maRgeblichen Bereiche zu prifen; (TZ 9)

—sicherzustellen, dass die auch formell verantwortlichen Gremien Uber die wesentlichen
Eckpunkte der Verhandlung entscheiden; (TZ 9)

—im Falle eines weiteren Scheiterns der Gesamtvertragsverhandlungen andere MaRnahmen
zur Sicherstellung einer zeitgemaRen Versorgung im Zahnbereich zu setzen (z.B. analog der
Regelung zur Kieferorthopadie durch den Abschluss von Einzelvertragen; (TZ 9)

—zu evaluieren, welche Leistungen als Sachleistung ohne Zuzahlung, als Kassenleistung mit
Zuzahlung und als Zuschuss erbracht werden sollen. (TZ 8)

Es ware eine analytische Planung der Angebotsstruktur der zahnmedizinischen Versorgung
vorzunehmen und nach Mdoglichkeit in die Regionalen Strukturplane Gesundheit 2018
aufzunehmen und dabei

—wadren die maRgeblichen Planungsparameter fir die Zahnambulatorien klar zu definieren und
die entsprechenden Grundlagen zu schaffen; (TZ 17)

— ware eine Strategie fur die Rolle der Zahnambulatorien in der Versorgungslandschaft zu
entwickeln und diese in den Regionalen Strukturplanen Gesundheit zu integrieren; (TZ 16)

— wiren die vorgesehenen Prozesse (Osterreichischer Strukturplan Gesundheit, Regionale
Strukturplane Gesundheit) einzuhalten; (TZ 13)

— ware systematisch vorzugehen und wéaren Kosten und Nutzen aller wesentlichen Optionen
sorgfaltig zu bewerten; (TZ 13)

6 —waren die Grundlagen fir die wirtschaftliche Betrachtung der kasseneigenen Zahn- zugesagt
ambulatorien zu Uberprifen und eine umfassendere Analyse der Kosten und des Nutzens zu
ermoglichen; (TZ 14)

— waren die wirtschaftlichen Grundlagen fir die Tarifbildung flr Privatleistungen in den
kasseneigenen Zahnambulatorien zu tGberprifen; (TZ 15)

— ware besonderes Augenmerk auf eindeutige und klare Rechtsgrundlagen fir das
Bedarfsprifungsverfahren zu legen und waren die Verfahren mit besonderer Sorgfalt
vorzubereiten; (TZ 13)

— ware vor wesentlichen Investitionen die Rechtskraft der jeweiligen Entscheidungen
abzuwarten; (TZ 13)

— ware darauf hinzuwirken, die unterschiedliche Versorgungswirkung von Vertrags— und
Wahlarztinnen bzw. —arzten zu bertcksichtigen. (TZ 12)
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SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Es ware die Neuregelung der Kieferorthopéadie, deren Tarifierung und Finanzierung auf Basis der
Erfahrungen der nachsten Jahre (Erreichung der Zielvorstellungen, Inanspruchnahme,
Gesamtkosten, Ergebnis der Qualitdtssicherung) zu evaluieren (TZ 26) und dabei
7  —die Langzeitwirkung der Behandlung im Hinblick auf eine nachhaltige Verbesserung der umgesetzt
Kinder— und Jugendzahngesundheit aufzunehmen; (TZ 19)

— auf eine bessere Abstimmung der Alt—und Neuregelung zu Kieferregulierungen hinzuwirken.

(TZ 18)
3 Eine systematische Qualitatsarbeit im Sinne des Gesundheitsqualitatsgesetzes im zahn- offen
medizinischen Bereich ware einzufihren. (TZ 30)
9 Es ware eine Prifung vorzunehmen, ob eine Differenzierung des Berufsbilds im Sinne einer Jugesagt
Qualitatssteigerung und 6konomischen Leistungserbringung sinnvoll ware. (TZ 32) gesag
10 Das Bewilligungsverfahren fir Kieferregulierungen nach § 153 ASVG (Kieferorthopddie alt) ware umgesetzt
transparent und nachvollziehbar durchzufiihren. (TZ 18) g

Bei der Vergabe von Vertragsstellen fiir Kieferorthopadie NEU waren zukiinftig die Nachweise
11  der fachlichen Eignung zu Gberprifen und zuséatzliche fachliche Qualifikationen differenziert zu zugesagt
bewerten. (TZ 24)

Wiener Gebietskrankenkasse

Es wéaren zeitnah quantifizierbare Ziele fur die Zahngesundheit bzw. die zahnmedizinische

. Versorgung festzulegen. (TZ 4)

zugesagt
Der Prozess zur Festlegung von Zahngesundheitszielen ware so zu gestalten, dass eine

2 Orientierung an den Rahmengesundheitszielen erfolgt, die Verantwortung zur Zielfestlegung zugesagt
klargestellt ist und Transparenz Uber etwaige Licken in der Zielfestlegung besteht. (TZ 4)

Es ware der Beitrag der Gruppenpravention bei Kindern und Jugendlichen zur Erreichung der

WHO-Ziele zu evaluieren und diese Malknahmen wdren gegebenenfalls auszubauen. (TZ 6) zugesagt

Es ware ein umfassendes Konzept zur Erhebung der notwendigen Daten zu erstellen; diese
4 waren systematisch zu erheben und fir die Gestaltung der Vertragsstrukturen und des zugesagt
Versorgungsangebots zu nutzen. (TZ 3)

Es waren zielgerichtete MaRnahmen zum Abschluss eines aktuellen Gesamtvertrags zu setzen.
Dabei wéren

—thematisch insbesondere Individualprophylaxe, Zahnfleischbehandlungen, moderne
Waurzelbehandlungen und eine zeitgemaRe Regelung fir Flllungen zu bericksichtigen; (TZ 8)

—vorgelagert eine klare und wenn méglich einvernehmliche Definition des Handlungsbedarfs in
Prioritdten anzustreben; (TZ 9)

—wenn moglich evidenzbasierte Annahmen Uber den betroffenen Personenkreis und die
entsprechenden Kosten zu treffen; (TZ 9)

5 — eine geeignete Verhandlungsfiihrung sicherzustellen und eine umfassende Verhandlung tber zugesagt
alle maRgeblichen Bereiche zu prifen; (TZ 9)

—sicherzustellen, dass die auch formell verantwortlichen Gremien Uber die wesentlichen
Eckpunkte der Verhandlung entscheiden; (TZ 9)

—im Falle eines weiteren Scheiterns der Gesamtvertragsverhandlungen andere MaRnahmen
zur Sicherstellung einer zeitgemaRen Versorgung im Zahnbereich zu setzen (z.B. analog der
Regelung zur Kieferorthopadie durch den Abschluss von Einzelvertragen; (TZ 9)

—zu evaluieren, welche Leistungen als Sachleistung ohne Zuzahlung, als Kassenleistung mit
Zuzahlung und als Zuschuss erbracht werden sollen. (TZ 8)
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73

7

Es wdre eine analytische Planung der Angebotsstruktur der zahnmedizinischen Versorgung
vorzunehmen und nach Méglichkeit in die Regionalen Strukturpldne Gesundheit 2018
aufzunehmen und dabei

—wadren die mafRgeblichen Planungsparameter flr die Zahnambulatorien klar zu definieren und
die entsprechenden Grundlagen zu schaffen; (TZ 17)

— wadre eine Strategie fur die Rolle der Zahnambulatorien in der Versorgungslandschaft zu
entwickeln und diese in den Regionalen Strukturplanen Gesundheit zu integrieren; (TZ 16)

— wiren die vorgesehenen Prozesse (Osterreichischer Strukturplan Gesundheit, Regionale
Strukturplane Gesundheit) einzuhalten; (TZ 13)

— wadre systematisch vorzugehen und waren Kosten und Nutzen aller wesentlichen Optionen
sorgfaltig zu bewerten; (TZ 13)

— waren die Grundlagen fur die wirtschaftliche Betrachtung der kasseneigenen Zahn- zugesagt
ambulatorien zu Uberprifen und eine umfassendere Analyse der Kosten und des Nutzens zu
ermoglichen; (TZ 14)

—waren die wirtschaftlichen Grundlagen fir die Tarifbildung fur Privatleistungen in den
kasseneigenen Zahnambulatorien zu Gberprifen; (TZ 15)

— ware besonderes Augenmerk auf eindeutige und klare Rechtsgrundlagen fir das
Bedarfsprifungsverfahren zu legen und waren die Verfahren mit besonderer Sorgfalt
vorzubereiten; (TZ 13)

—wadre vor wesentlichen Investitionen die Rechtskraft der jeweiligen Entscheidungen
abzuwarten; (TZ 13)

— ware darauf hinzuwirken, die unterschiedliche Versorgungswirkung von Vertrags— und
Wahlarztinnen bzw. —arzten zu berUcksichtigen. (TZ 12)

Es ware die Neuregelung der Kieferorthopadie, deren Tarifierung und Finanzierung auf Basis der
Erfahrungen der nachsten Jahre (Erreichung der Zielvorstellungen, Inanspruchnahme, Gesamt-
kosten, Ergebnis der Qualitatssicherung) zu evaluieren (TZ 26) und dabei

— die Langzeitwirkung der Behandlung im Hinblick auf eine nachhaltige Verbesserung der zugesagt
Kinder— und Jugendzahngesundheit aufzunehmen; (TZ 19)

—auf eine bessere Abstimmung der Alt— und Neuregelung zu Kieferregulierungen hinzuwirken.
(TZ 18)

Eine systematische Qualitatsarbeit im Sinne des Gesundheitsqualitatsgesetzes im zahn-

medizinischen Bereich wére einzufihren. (TZ 30) zugesagt

Es ware eine Prifung vorzunehmen, ob eine Differenzierung des Berufsbilds im Sinne einer

Qualitatssteigerung und 6konomischen Leistungserbringung sinnvoll ware. (TZ 32) zugesagt

Das Bewilligungsverfahren fur Kieferregulierungen nach § 153 ASVG (Kieferorthopadie alt) ware umgesetzt
transparent und nachvollziehbar durchzufihren. (TZ 18) &

Fazit

Auf Basis des RH-Berichts erfolgte eine erneute Diskussion der wesentlichen
Themen (Gesundheitsziele fiir den Zahnbereich, Aktualisierung des Gesamtvertrags,
Aufgaben der eigenen Einrichtungen). Dabei besteht zwischen den beteiligten
offentlichen Stellen im Wesentlichen Konsens lber die ZweckmaRigkeit der Um-
setzung der RH—Empfehlungen. Tatsdchliche Umsetzungsschritte konnte der RH je-
doch nicht feststellen. Insbesondere ist der Gesamtvertrag mit der Arztekammer
noch nicht aktualisiert worden.
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Uni.PR — Verein zur Férderung der Offentlichkeitsarbeit
der dsterreichischen Universitaten

Bund 2018/25

Der RH Uberprufte von Mai bis Juni 2017 den Verein Uni.PR — Verein zur Forderung
der Offentlichkeitsarbeit der dsterreichischen Universitaten mit dem Ziel, die Einhal-
tung gesetzlicher Bestimmungen, die Zielerreichung, die Aufgabenwahrnehmung
durch die Vereinsorgane, die Finanzierung und die Mittelverwendung des Vereins
Uni.PR — Verein zur Férderung der Offentlichkeitsarbeit der dsterreichischen Univer-
sitdten sowie die Zusammenarbeit mit dem vormals zustédndigen Bundesministe-
rium fir Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, der Medizinischen Universitat
Innsbruck und der Wirtschaftsuniversitdt Wien zu beurteilen. Der Bericht enthielt
acht Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Bundesministerium fir Bildung, Wissenschaft und Forschung

Es waren — vorbehaltlich einer gednderten Form der Zusammenarbeit (siehe Schluss-
7 empfehlung 1) — allfallige Synergien mit dem Verein Uni.PR abzuklaren und allenfalls eine
Zusammenarbeit anzustreben. (TZ 11)

umgesetzt

Grundsatzlich waren die Schwachstellen in Bezug auf die AuRenwirkung der Universitaten bzw.

8 des tertiaren Sektors insgesamt zu analysieren. (TZ 4)

zugesagt

Uni.PR — Verein zur Férderung der Offentlichkeitsarbeit der 6sterreichischen Universitiaten

Es ware zu Uberprifen, ob die Form als Verein mit der Verpflichtung zur Einhaltung formaler
Kriterien aus Vereinsgesetz 2002 und Statuten weiterhin die beste Losung zur Umsetzung des
angestrebten Zwecks darstellt; im Falle der Beibehaltung der Rechtsform eines Vereins waren
Vereinsgesetz 2002 und Statuten durchgangig einzuhalten. (TZ 5)

umgesetzt

Vorbehaltlich einer Anderung der Form der Zusammenarbeit (siehe Schlussempfehlung 1) wire
an die weiteren aufgrund der Vereinsstatuten in Frage kommenden Einrichtungen hinsichtlich

2 einer Mitgliedschaft heranzutreten, um durch Verbreiterung der Mitgliederzahl die Vereins-
zwecke, insbesondere die Intensivierung des Informationsaustauschs, besser verfolgen zu
kénnen. (TZ 3)

umgesetzt

Vorbehaltlich einer Anderung der Form der Zusammenarbeit (siehe Schlussempfehlung 1)
3 wadren die Vereinsstatuten dahingehend zu Uberarbeiten, dass diese durchgédngig alle
Einrichtungen des tertidren Sektors umfassen. (TZ 3)

umgesetzt

Vorbehaltlich einer Anderung der Form der Zusammenarbeit (siehe Schlussempfehlung 1)
waren die Bestimmungen Uber den Vereinszweck in den Statuten auf deren Relevanz zu
Uberprifen und danach so zu Uberarbeiten, dass sie nur die von ihm zweckmaRigerweise
wahrnehmbaren Aufgaben enthalten. (TZ 4)

umgesetzt

Durch eine Befragung der wesentlichen Institutionen und Stakeholder des tertidren Sektors
5 sollte erhoben werden, ob und in welcher Form der Verein Uni.PR geeignet ist, das positive
Image der 6sterreichischen Universitaten zu fordern. (TZ 4)

offen

Es waren die notwendigen Schritte zu setzen — bspw. die Fihrung Gbersichtlicher laufender Auf-
zeichnungen —um die Finanzlage des Vereins Uni.PR rechtzeitig und hinreichend erkennbar
abzubilden. Weiters wéren die jahrlichen Einnahmen— und Ausgabenrechnungen rechtzeitig zu
erstellen. (TZ 6, TZ 8, TZ9)

umgesetzt
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Fazit

Von den sechs an den Verein Uni.PR—Verein zur Férderung der Offentlichkeitsarbeit
der osterreichischen Universitaten gerichteten Empfehlungen setzte dieser finf um
und eine nicht um. Das Bundesministerium fir Bildung, Wissenschaft und Forschung
setzte eine Empfehlung um und sagte die Umsetzung der weiteren Empfehlung zu.

Der RH hat erreicht, dass die Uiberarbeiteten Statuten des Vereins Uni.PR—Verein zur
Forderung der Offentlichkeitsarbeit der &sterreichischen Universitaten dessen
Offenheit fir andere Organisationen aus den Bereichen tertidrer Bildungssektor
(Hochschulen) und Forschung bzw. Forschungsforderung noch starker zum Ausdruck
bringen, und dass die Vereinsziele auf Basis der Erfahrung der vergangenen Jahre
nunmehr realistisch bzw. realisierbar formuliert sind. Uberdies setzte der Verein
Uni.PR—Verein zur Férderung der Offentlichkeitsarbeit der dsterreichischen Univer-
sitaten die notwendigen MalBnahmen zur Einfihrung einer klaren sowie nachvoll-
ziehbaren Einnahmen—/Ausgabenrechnung sowie zur Erstellung eines entsprechen-
den Finanzberichts.

Weiters wurde die Zusammenarbeit zwischen dem Verein Uni.PR-Verein zur Forde-
rung der Offentlichkeitsarbeit der dsterreichischen Universitidten und dem Ministe-
rium, u.a. durch eine erste gemeinsame Arbeitssitzung im Laufe des Jahres 2018
ebenso intensiviert wie jene zwischen dem Ministerium und den Universitdten im
Bereich der Offentlichkeitsarbeit.

Offen blieb die Empfehlung, mittels einer Befragung der wesentlichen Institutionen
und Stakeholder des tertiaren Sektors zu erheben, ob und in welcher Form der Ver-
ein Uni.PR—Verein zur Férderung der Offentlichkeitsarbeit der dsterreichischen Uni-
versitaten geeignet ist, das positive Image der Osterreichischen Universitaten zu for-
dern, weil aus seiner Sicht hieflr seine personellen und finanziellen Ressourcen
nicht ausreichen.
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Gewahrung von Ausgleichszulagen in der
Pensionsversicherung; Follow—up—Uberpriifung

Bund 2018/26

Der RH Uberprifte von Mai bis Juni 2017 beim vormals zustandigen Bundesministe-
rium flr Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, beim Hauptverband der 6sterrei-
chischen Sozialversicherungstrager, bei der Pensionsversicherungsanstalt und der
Sozialversicherungsanstalt der Bauern die Umsetzung von Empfehlungen, die er bei
einer vorangegangenen Uberpriifung zum Thema ,Gewahrung von Ausgleichszula-
gen in der Pensionsversicherung” abgegeben hatte. Das Bundesministerium fur
Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz setzte von 13 Empfehlungen
finf um, eine teilweise und sieben nicht um. Der Hauptverband der &sterreichi-
schen Sozialversicherungstrager setzte von neun Empfehlungen finf um, eine teil-
weise und drei nicht um. Die Pensionsversicherungsanstalt setzte von 12 Empfeh-
lungen finf um, eine teilweise und sechs nicht um. Die Sozialversicherungsanstalt
der Bauern setzte von elf Empfehlungen vier um, eine teilweise und sechs nicht um.
Anknipfend an den Vorbericht sprach der RH 12 Empfehlungen aus.

Empfehlung Umsetzungsgrad

Bundesministerium fir Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz

Fir eine einheitliche Vollziehung im Hinblick auf die Interpretation des Antragsprinzips ware zu

e sorgen. (TZ 3) zugesagt

) Eine einheitliche Vollziehung im Hinblick auf die Anrechnung von Unterhaltsansprichen, offen
insbesondere bei Fehlen eines Unterhaltstitels, ware sicherzustellen. (TZ 4)

3 Eine einheitliche Vollziehung im Hinblick auf die Anrechnung von Unterhaltsanspriichen von offen
Kindern gegen den lberlebenden Elternteil ware sicherzustellen. (TZ 5)

Eine einheitliche Vollziehung im Hinblick auf die Anrechnung von Unterhaltsansprichen, dies
4 insbesondere betreffend die Bewertung von Leistungen von Lebensgefahrten, ware sicher- offen
zustellen. (TZ 7)

Es ware auf legistische Klarstellungen hinzuwirken; dies insbesondere bei der Interpretation des
7 Antragsprinzips (TZ 3), bei der Anrechnung von Unterhaltsansprichen (TZ 4) und bei der zugesagt
zeitlichen Wirksamkeit der Anrechnung von weiteren Einkommen. (TZ 9)

8 Es ware dafir vorzusorgen, dass der Prifdienst seinen Aufgaben nachkommen kann. (TZ 16) zugesagt

Es ware eine langerfristige Strategie zur weiteren Entwicklung der Ausgleichszulage zu
9 erarbeiten und die Auswirkungen auf die Gebarung waren in die Berechnungen der langfristigen zugesagt
Aufwendungen im Pensionsbereich miteinzubeziehen. (TZ 17)

Im Sinne einer sachlichen Gleichbehandlung der Betroffenen wire auf eine Anderung der
10  gesetzlichen Regelung der Gewéahrung der Ausgleichszulage bei gleichzeitigem Bezug von offen
mehreren Pensionsleistungen hinzuwirken. (TZ 20)

Hauptverband der Osterreichischen Sozialversicherungstrager

Flr eine einheitliche Vollziehung im Hinblick auf die Interpretation des Antragsprinzips ware zu

! sorgen. (TZ 3) zugesagt

) Eine einheitliche Vollziehung im Hinblick auf die Anrechnung von Unterhaltsansprichen, offen
insbesondere bei Fehlen eines Unterhaltstitels, ware sicherzustellen. (TZ 4)
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Eine einheitliche Vollziehung im Hinblick auf die Anrechnung von Unterhaltsanspriichen von
Kindern gegen den Uberlebenden Elternteil ware sicherzustellen. (TZ 5)

Eine einheitliche Vollziehung im Hinblick auf die Anrechnung von Unterhaltsanspriichen, dies
insbesondere betreffend die Bewertung von Leistungen von Lebensgefahrten, ware sicher-
zustellen. (TZ 7)

Pensionsversicherungsanstalt

1

6

11

Fir eine einheitliche Vollziehung im Hinblick auf die Interpretation des Antragsprinzips ware zu
sorgen. (TZ 3)

Eine einheitliche Vollziehung im Hinblick auf die Anrechnung von Unterhaltsansprichen,
insbesondere bei Fehlen eines Unterhaltstitels, ware sicherzustellen. (TZ 4)

Eine einheitliche Vollziehung im Hinblick auf die Anrechnung von Unterhaltsanspriichen von
Kindern gegen den Uberlebenden Elternteil ware sicherzustellen. (TZ 5)

Eine einheitliche Vollziehung im Hinblick auf die Anrechnung von Unterhaltsansprichen, dies
insbesondere betreffend die Bewertung von Leistungen von Lebensgefahrten, ware sicher-
zustellen. (TZ 7)

Zur Verbesserung der Verwaltungseffizienz waren aussagekraftige Statistiken Gber die Dauer der
Erledigung von Antragen auf Ausgleichszulage zu entwickeln und diese zeitnah zu erstellen.
Tz 12)

Zur Verbesserung der Verwaltungseffizienz waren eine Antrags— und Erledigungsstatistik fur die
Ausgleichszulage einzufiihren. (TZ 13)

Mehrbezlige waren zu dokumentieren und auszuwerten. (TZ 15)

Sozialversicherungsanstalt der Bauern

77

1

12

Fir eine einheitliche Vollziehung im Hinblick auf die Interpretation des Antragsprinzips ware zu
sorgen. (TZ 3)

Eine einheitliche Vollziehung im Hinblick auf die Anrechnung von Unterhaltsanspriichen,
insbesondere bei Fehlen eines Unterhaltstitels, ware sicherzustellen. (TZ 4)

Eine einheitliche Vollziehung im Hinblick auf die Anrechnung von Unterhaltsanspriichen von
Kindern gegen den Uberlebenden Elternteil ware sicherzustellen. (TZ 5)

Eine einheitliche Vollziehung im Hinblick auf die Anrechnung von Unterhaltsanspriichen, dies
insbesondere betreffend die Bewertung von Leistungen von Lebensgefahrten, ware sicher-
zustellen. (TZ 7)

Zur Verbesserung der Verwaltungseffizienz waren aussagekréftige Statistiken Uiber die Dauer der
Erledigung von Antragen auf Ausgleichszulage zu entwickeln und diese zeitnah zu erstellen.
(T2 12)

Zur Verbesserung der Verwaltungseffizienz waren eine Antrags— und Erledigungsstatistik fur die
Ausgleichszulage einzufihren. (TZ 13)

Es ware der Grund fir die im Vergleich zur Pensionsversicherungsanstalt deutlich hohere
Fehlerquote zu analysieren. (TZ 14)
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Fazit

Der RH hatte im Follow—up—Bericht festgestellt, dass es dem Bundesministerium fir
Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz, dem Hauptverband der os-
terreichischen Sozialversicherungstrager und den Pensionsversicherungstragern in
einigen Bereichen gelungen war, eine Vereinheitlichung der Vollzugspraxis zu errei-
chen. Neben einigen zugesagten Empfehlungen waren jedoch vom RH aufgezeigte
Probleme weiterhin ungeldst bzw. nicht umgesetzt.

Dies hatte zur Folge, dass eine einheitliche Vollziehung insbesondere bei der An-
rechnung von Unterhaltsanspriichen und im Hinblick auf die Interpretation des An-
tragsprinzips weiterhin nicht sichergestellt und eine Antrags— und Erledigungsstatis-
tik fur die Ausgleichszulage noch nicht eingefihrt war. Eine Strategie zur
Weiterentwicklung der Ausgleichszulage war jedoch bereits zugesagt.
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Pensionsrecht der Bediensteten der OBB;
Follow—up—Uberpriifung

Bund 2018/27

Der RH Uberprifte von April bis Juni 2017 bei den Osterreichischen Bundesbahnen
(OBB, OBB-Holding AG und OBB—Business Competence Center GmbH) und beim
Bundesministerium fiur Verkehr, Innovation und Technologie die Umsetzung der
Empfehlungen, die er bei einer vorangegangenen Gebarungsiberprifung zum
Thema ,,Pensionsrecht der Bediensteten der OBB“ abgegeben hatte. Das Ministe-
rium setzte von sechs Empfehlungen eine um und funf nicht. Die Osterreichischen
Bundesbahnen setzten die an sie gerichtete Empfehlung um. Anknlpfend an den
Vorbericht sprach der RH vier Empfehlungen aus.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Bundesministerium fir Verkehr, Innovation und Technologie

79

Im Hinblick auf den im Vergleich zu den Bundesbeamtinnen und —beamten deutlich geringeren
Eigendeckungsgrad der Pensionen der Bundesbahnbeamtinnen und —beamten sollten die
jahrlich sinkenden prozentuellen Werte der Pensionssicherungsbeitrage fiir Bundesbahnbeam-
tinnen und —beamte im Ruhestand durch den Wert des Jahres 2018 ersetzt werden. Dazu wdre
eine entsprechende Regierungsvorlage mit dem Ziel einer Novellierung des Bundesbahn—
Pensionsgesetzes vorzubereiten. (TZ 2)

offen

Die jahrliche prozentuelle Anhebung des Nebengebihrendurchschnittssatzes und der Neben-
gebihrenzulage inklusive ihrer jeweiligen Obergrenzen sollten durch deren Werte aus dem
Jahr 2018 (14,32 % des Gehalts inklusive der ruhegenussfahigen Zulagen bzw. der hdchsten
aufgewerteten Beitragsgrundlage bzw. 11,96 % des Gehaltsansatzes der Gehaltsgruppe Vlib,
Gehaltsstufe 8) ersetzt werden. Dazu ware eine entsprechende Regierungsvorlage mit dem Ziel
einer Novellierung des Bundesbahn—Pensionsgesetzes vorzubereiten. (TZ 4)

offen

Eine Anderung des Bundesministeriengesetzes zur Festlegung einer klaren Zustandigkeit in
legistischen Angelegenheiten betreffend das Pensionsrecht der OBB—Bediensteten wire
vorzubereiten. Vor dem Hintergrund der ausgepragten systematischen Ahnlichkeit der Pensions-
rechte der Bundesbahnbeamtinnen und —beamten einerseits und der Bundesbeamtinnen und
—beamten andererseits ware eine Zusammenfihrung der legistischen Angelegenheiten
betreffend das Pensionsrecht der OBB—Bediensteten mit der entsprechenden Zustandigkeit
betreffend das Pensionsrecht der Bundesbeamtinnen und —beamten im Bundeskanzleramt
sinnvoll und zweckmaRig. (TZ 5)

offen

Bei der Ruhegenussberechnung nach der Rechtslage 2003 waren bei vorzeitiger Ruhestands-
versetzung Abschlage von 3,75 % pro Jahr gegenliber einem Pensionsalter von 58 Jahren
vorzusehen und diese mit 15 % zu deckeln. Dazu ware eine entsprechende Regierungsvorlage
mit dem Ziel einer Novellierung des Bundesbahn—Pensionsgesetzes durch das Bundes-
ministerium fur Verkehr, Innovation und Technologie vorzubereiten. (TZ 6)

offen
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Fazit

Laut Mitteilung des Bundesministeriums fir Verkehr, Innovation und Technologie
wurde keine der vier Empfehlungen des RH umgesetzt. Das Ministerium verwies
lediglich auf die inhaltliche Behandlung im Rahmen des RH—Ausschusses vom 7. No-
vember 2018, wonach die bereits eingeleiteten Reformen und die zur langfristigen
Anhebung der Antrittsalter getroffenen Mafinahmen fortzusetzen wdren, aber keine
weiteren legistischen Schritte geplant seien.

Durch die Nichtumsetzung der Empfehlungen des RH aus dem Vorbericht zur Fol-
low—up—Uberpriifung reduzierte sich das mogliche Einsparungspotenzial von rd.
920 Mio. EUR (Geldwert 2013), das gemal dem Geldwert 2017 rd. 1.070 Mio. EUR
entsprach, flr den Zeitraum 2018 bis 2050 auf rd. 560 Mio. EUR (Geldwert 2017).

Durch die Nichtumsetzung der Empfehlungen des RH aus der Follow—up—Uberpri-

fung wird das gegenstandliche Einsparungspotenzial von rd. 560 Mio. EUR weiterhin
nicht realisiert werden.
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Technische Universitat Wien — Finanzsituation;
Follow—up—Uberpriifung

Bund 2018/28

Der RH Uberprifte im Mai und Juni 2017 an der Technischen Universitat Wien die
Umsetzung ausgewahlter Empfehlungen, die er bei einer vorangegangenen Geba-
rungsiberprifung zum Thema ,Technische Universitdt Wien — Finanzsituation”
abgegeben hatte. Die Technische Universitat Wien setzte von 19 Empfehlungen elf
um, finf teilweise und zwei nicht um. Bei einer Empfehlung war kein Anwendungs-
fall gegeben. Anknipfend an den Vorbericht sprach der RH acht Empfehlungen aus.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Technische Universitat Wien

81

1

Es waren MaRkRnahmen mit dem Ziel einer gleichmiRigen Verteilung der Uberzahlungen

zwischen Frauen und Méannern zu ergreifen. (TZ 4) 2ugesagt

Belohnungszahlungen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten nur in einem angemessenen

Verhéltnis zum Grundbezug gewahrt werden. (TZ 6) umgesetzt

Die steigenden Auszahlungen von Mehrleistungszulagen waren einzuschranken. (TZ 8) umgesetzt

Mit dem Betriebsrat fir das wissenschaftliche Universitatspersonal und mit dem Betriebsrat fir
das allgemeine Universitdtspersonal ware die Berechnungsbasis fur die Bemessung des
Dienstgeber—Pensionskassenbeitrags fir die Kollektivvertrags—Bediensteten dahingehend
nachzuverhandeln, dass der Bruttobezug nach dem Kollektivvertrag statt des Ist—Bruttobezugs
als Basis fir die Bemessung des Dienstgeber—Pensionskassenbeitrags gelten sollte. (TZ 11)

offen

Fir den Fall, dass die wirtschaftliche Situation der Technischen Universitat Wien dies in Zukunft
erfordern sollte, ware von der Option, die laufenden Pensionskassenbeitrage voribergehend
auszusetzen oder einzuschranken, Gebrauch zu machen. (TZ 12)

zugesagt

Eine Entscheidung Uber die weitere Nutzung der TU Wien GroRgeradte—Investitions— und

Betriebs GmbH ware herbeizufihren. (TZ 13) umgesetzt

Durch geeignete Mallnahmen ware fir eine Einhaltung der internen Richtlinien in Bezug auf
Anschaffungen durch die TU Wien GroRgerate—Investitions— und Betriebs GmbH zu sorgen.
(T2 14)

umgesetzt

Zielvereinbarungen mit den wissenschaftlichen Organisationseinheiten waren kiinftig moglichst

zeitnah nach Beginn der Leistungsvereinbarungsperiode abzuschlieRen. (TZ 16) umgesetzt
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Fazit

Von den acht an die Technische Universitdt Wien gerichteten Empfehlungen wurden
funf umgesetzt und bei zwei Empfehlungen die Umsetzung zugesagt.

Eine Empfehlung blieb offen, weil das Rektorat der Technischen Universitat Wien
beschloss, mit den Betriebsraten fur das wissenschaftliche und kinstlerische sowie
das allgemeine Universitatspersonal keine Nachverhandlungen beziglich der Be-
messungsgrundlage des Dienstgeber—Pensionskassenbeitrages durchzufihren.

Auf Grundlage einer diesbezlglichen Empfehlung des RH beschloss die Technische
Universitdat Wien nach eingehender Diskussion und unter Bericksichtigung des Prif-
ergebnisses der ,Beteiligungsprifung TU Wien Groligerdte Investitions— und Be-
triebs—GmbH" durch die Interne Revision der Technischen Universitat Wien die wei-
tere Nutzung der TU Wien Groligerate Investitions— und Betriebs—GmbH. Durch die
vom RH empfohlene Einhaltung der internen Richtlinien wurden weiters die Pro-
zesse in Bezug auf Anschaffungen durch diese Gesellschaft verbessert.

Hinsichtlich der Verringerung der Unterschiede in der Hohe der Uberzahlungen zwi-
schen Frauen und Mannern im Bereich des wissenschaftlichen Universitatsperso-
nals setzte die Technische Universitat Wien laufend MaBnahmen: Belohnungszah-
lungen werden nur noch in angemessenem Verhaltnis zum Grundbezug gewahrt.
Die Mehrleistungszulagen sind durch die Professionalisierung vieler Aufgabenberei-
che auf dem gleichen Niveau geblieben. Insgesamt wurden die Themenbereiche
Uberzahlungen, Belohnungen und Mehrleistungszulagen in den Projekten , Karriere-
modell fir das allgemeine Universitatspersonal” sowie ,Pramienmodell fir das wis-
senschaftliche Universitatspersonal” einer umfassenden Neuregelung unterzogen.

SchlieRlich hat der RH auch einen moglichst zeitnahen Abschluss der Zielvereinba-

rungen mit den wissenschaftlichen Organisationseinheiten nach Beginn der Leis-
tungsvereinbarungsperiode erreicht.
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Auswirkungen des Kollektivvertrags flr Arbeitnehmerin-
nen der Universititen; Follow—up—Uberprifung

Bund 2018/29

Der RH Uberprifte im Mai und Juni 2017 bei der Universitat fir Musik und darstel-
lende Kunst Wien und der Veterindrmedizinischen Universitat Wien die Umsetzung
ausgewahlter Empfehlungen, die er bei der vorangegangenen Gebarungsiberpri-
fung zum Thema , Auswirkungen des Kollektivvertrags der Arbeitnehmerinnen der
Universitdten” abgegeben hatte. Die Universitat fir Musik und darstellende Kunst
Wien setzte von neun Empfehlungen drei um, drei teilweise und zwei nicht um. Die
Veterindrmedizinische Universitat Wien setzte von zehn Empfehlungen sechs um,
drei teilweise und eine nicht um. Anknlpfend an den Vorbericht sprach der RH sie-
ben Empfehlungen aus.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Universitat fir Musik und darstellende Kunst Wien

Da ohne Fiihrung von Zeitaufzeichnungen die Einhaltung der gesetzlichen Arbeitszeitregelungen
durch die Universitatsleitung nicht sichergestellt werden kann, wére generell, somit auch fir das
kinstlerische und wissenschaftliche Personal, eine flaichendeckende Zeitaufzeichnungspflicht
vorzusehen. (TZ 5)

Im Hinblick auf die mit dem Wirkungsbereich der tberpriften Universitdten begriindeten
besonderen Aufgaben ware weiterhin bei den Kollektivvertragspartnern die Adaptierung des
Kollektivvertrags im Sinne ihrer Notwendigkeiten anzuregen. (TZ 6)

Die MalRnahmen zur Erhéhung des Anteils an geflihrten Mitarbeitergesprachen waren zu
verstarken. (TZ 13)

In den Dienstvertragen der Assistenzprofessorinnen und —professoren und der Assoziierten
Professorinnen und Professoren ware ein Mindestausmal? an Lehre festzulegen. (TZ 3)

Der Abschluss einer Betriebsvereinbarung zur Regelung der Voraussetzungen und Modalitdten
im Zusammenhang mit der Gewahrung von Studienurlauben ware fir den Fall anzustreben,
dass mit einer Nachfrage nach Studienurlauben zu rechnen ist. (TZ 8)

offen

offen

umgesetzt

umgesetzt

umgesetzt

Veterinarmedizinische Universitat Wien

83

Da ohne Fiihrung von Zeitaufzeichnungen die Einhaltung der gesetzlichen Arbeitszeitregelungen

durch die Universitatsleitung nicht sichergestellt werden kann, ware generell, somit auch fur das
kinstlerische und wissenschaftliche Personal, eine flaichendeckende Zeitaufzeichnungspflicht

zugesagt

vorzusehen. (TZ 5)

Im Hinblick auf die mit dem Wirkungsbereich der tberpriften Universitdten begriindeten
besonderen Aufgaben ware weiterhin bei den Kollektivvertragspartnern die Adaptierung des
Kollektivvertrags im Sinne ihrer Notwendigkeiten anzuregen. (TZ 6)

Die MalRnahmen zur Erhéhung des Anteils an geflihrten Mitarbeitergesprachen waren zu
verstarken. (TZ 13)

Aufgrund der nach wie vor ungleichen Verteilung der Uberzahlungen zwischen Frauen und
Ménnern ware der Thematik weiterhin erhéhtes Augenmerk zu schenken. (TZ 7)

Das Projekt zur Darstellung der Personalstrukturen und der Lehrleistungen ware abzuschlieRen.

(Tz11)

umgesetzt

umgesetzt

umgesetzt

umgesetzt
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Fazit

Von den finf an die Universitat fir Musik und darstellende Kunst Wien gerichteten
Empfehlungen des RH setzte diese drei um, zwei Empfehlungen blieben weiterhin
offen. Die Veterindrmedizinische Universitat Wien setzte vier der flinf an sie gerich-
teten Empfehlungen um und sagte bei einer die Umsetzung zu.

Beide Universitaten ergriffen durch regelmalige im Rahmen der Neuaufnahme er-
folgende Hinweise auf die Verpflichtung zur Fihrung von Mitarbeitergesprachen,
bei Weiterbildungsveranstaltungen sowie den Zielvereinbarungsgesprachen mit den
Flhrungskraften, verstdarkt MaBnahmen, um die Anzahl der gefiihrten Mitarbeiter-
gesprache zu erhohen.

Flr die Veterindrmedizinische Universitat Wien konnte, der Empfehlung des RH ent-
sprechend, seitens der Kollektivvertragspartner eine Adaptierung des Kollektivver-
trags hinsichtlich der Ausdehnung der taglichen bzw. wochentlichen Arbeitszeit bei
mehrschichtiger Arbeitsweise erzielt werden. An der Universitat fir Musik und dar-
stellende Kunst Wien blieb die entsprechende Empfehlung weiterhin offen. Sie ver-
wies auf diesbeziigliche regelmaRige Verhandlungen der Kollektivvertragspartner in
Bezug auf Arbeitszeiten, deren Abgeltung am Wochenende sowie bei Nachtarbeit,
welche jedoch in einem Spannungsfeld mit Abgeltungsregelungen stiinden und
noch zu keiner Losung im Sinne ihrer Notwendigkeiten geflhrt hatten.

Offen blieb bei der Universitat fir Musik und darstellende Kunst Wien weiterhin die
Zeitaufzeichnungspflicht fir das wissenschaftliche/kinstlerische Personal. Die Uni-
versitdt machte ihr weiteres Vorgehen von allfilligen Anderungen der arbeitszeit-
rechtlichen Rahmenbedingungen auf europdischer Ebene abhangig. An der Veteri-
narmedizinischen Universitdt Wien befanden sich Softwaretools fir Zeiterfassung
und Dienstplanung in der Testphase.

Beim wissenschaftlichen Personal an der Veterindrmedizinischen Universitat Wien
zeigte sich 2018 im Vergleich mit 2012 ein Rickgang bei jenem Personal, das tber
die im Kollektivvertrag vorgesehenen Bezugsansatze hinaus entlohnt wurde. Dieser
Rickgang fiel bei den Mannern (-8 %) deutlich hoher aus als bei den Frauen (-2 %).
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Wiener Staatsoper GmbH
Bund 2018/32

Der RH Uberprifte von April bis Juni 2016 die Wiener Staatsoper GmbH mit dem
Ziel, die Aufgaben und Ziele der Wiener Staatsoper GmbH, ihre Organisation, die
finanzielle Lage, die Karten— und Personalgebarung, das Interne Kontrollsystem und
die Kontrolle durch den Aufsichtsrat zu beurteilen. Der Bericht enthielt
115 Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Bundeskanzleramt

114  Die Geschaftsfuhrung ware kinftig auch bei Wiederbestellungen auszuschreiben. (TZ 33) . umgesetzt
Da der Besuch von Vorstellungen zur Wahrnehmung der Aufgaben des Aufsichtsrats (z.B.

115 Uberwachung der Geschaftstatigkeit, des Risikomanagements und der Umsetzung seiner offen
Beschlisse) nicht erforderlich war, wére von der Gewahrung von Regiekarten fur Mitglieder des
Aufsichtsrats abzusehen. (TZ 66)

Bundestheater—Holding GmbH

99 Sicherzustellen ware, dass samtliche Angaben, die fir die Berechnung der Personalrick- umgesetzt
stellungen notwendig sind, an den Versicherungsmathematiker gemeldet werden. (TZ 9) &

100 Bei den elektronisch Ubermittelten Quartalsberichten waren die Fehlerquelle festzustellen und umgesetzt
der Fehler zu beheben. (TZ 67) g
Die Termine der Aufsichtsratssitzungen waren so festzulegen, dass die Quartalsberichte zeitnah

101  im Aufsichtsrat behandelt werden konnen und die Zustimmung zur Planung des folgenden umgesetzt
Geschéftsjahres unter Vorlage aller zweckmaRigen Informationen erfolgt. (TZ 68)

102 Konzernweite Regelungen Uber die Zuordnung der Leistungen zu den Lohnarten sowie zu deren umgesetzt
Uberleitung in die Finanzbuchhaltung wiren zu schaffen. (TZ 19) &
In allen Geschéftsfuhrervertragen wére die Bundes—Vertragsschablonenverordnung durch-

103 umgesetzt
gehend umzusetzen. (TZ 34)
In den Controlling—Vorgaben zur VZA-Berechnung wére vorzusehen, dass alle Beschaftigten im

104  jeweiligen Monats— und Jahresdurchschnitt einzubeziehen sind und ein etwaiger Entfall der zugesagt
Entgeltverpflichtung zu bericksichtigen ist. (TZ 37)

105 Eine Analyse der arbeitsrechtlichen Grundlagen im Konzern ware durchzufiihren; ebenso waren umgesetzt
die geltenden Regelungen zusammenzufassen und Gbersichtlich zu dokumentieren. (TZ 39) &

106 Konzernweit waren zusatzliche Entgeltbestandteile, wie etwa Individualzulagen, Honorare u.a. Jugesast
zu erheben und ableitbare Einsparungspotenziale zu nutzen. (TZ 40) gesag

107 Es ware fUr eine konzernweite Regelung zu sorgen, dass von allen Beschéftigten Nebenbeschaf- Jugesagt
tigungen jedenfalls zu melden sind. (TZ 43) gesag

108 Ferner ware flr eine entsprechende Administration der Meldungen zu Nebenbeschaftigungen sugesagt
zu sorgen, damit etwaige Interessenkonflikte konzernweit erkannt werden kénnen. (TZ 43) gesag

109 Die Umsetzung der Weisungen der Bundestheater—Holding GmbH ware zu verfolgen. (TZ 43) zugesagt
Eine Richtlinie ware zu erlassen, die die Reisen der Beschéftigten und der Gaste konzernweit

110 zugesagt
regelt. (TZ 44)
Ein konzernweit einheitlich ausgestaltetes und ausreichend umschriebenes Berichtswesen wére

111 . ) umgesetzt
einzurichten. (TZ 69)
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SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Die Genehmigungsvorgaben fur Einzelinvestitionen waren so zu formulieren, dass die
kinstlerischen Belange bertcksichtigt werden und der Aufsichtsrat dennoch seinen Kontrollauf-

112 gaben wirksam nachkommen kann; dies kdnnte etwa durch eine Bekanntgabe der von der
Wiener Staatsoper GmbH fir Buhnenproduktionen geplanten Investitionskosten an den
Aufsichtsrat und deren Kenntnisnahme durch den Aufsichtsrat erfolgen. (TZ 70)

umgesetzt

113  Investition die Genehmigung des Aufsichtsrats einzuholen ist, ware zu prifen. Die geltenden
Genehmigungserfordernisse waren strikt einzuhalten. (TZ 70)

umgesetzt

Da der Besuch von Vorstellungen zur Wahrnehmung der Aufgaben des Aufsichtsrats (z.B.
Uberwachung der Geschéftstatigkeit, des Risikomanagements und der Umsetzung seiner
Beschlisse) nicht erforderlich war, wére von der Gewahrung von Regiekarten fir Mitglieder des
Aufsichtsrats abzusehen. (TZ 66)

115 offen

Die ZweckmaRigkeit der vorgesehenen Gesamtinvestitionsgrenze, ab der fir jede weitere I

Wiener Staatsoper GmbH

Zentrale Ziele des Unternehmenskonzepts, die bislang allgemein beschrieben waren, waren

1 durch messbare GréRen zu quantifizieren. (TZ 3)

zugesagt
Sicherzustellen ware, dass vor Beginn des betreffenden Geschéftsjahres eine beschlussfahige

Budgetplanung vorgelegt wird. (TZ 5) umeesetzt

Beim Fehlen eines genehmigten Budgets wdre eine einzuhaltende Vorgangsweise festzulegen.

(1Z5) zugesagt

4 Fir alle wesentlichen Investitionen waren Kostenverfolgungsblatter vollstandig zu fiihren. (TZ 7) umgesetzt

Bei der verlustfreien Bewertung der Biihnenproduktionen waren nur jene Ertrage und
5 Aufwendungen heranzuziehen, die im Zusammenhang mit dieser Produktion stehen; eine
Bewertung ware auch in den Folgejahren vorzunehmen. (TZ 8)

umgesetzt

Zur Sicherstellung einer einheitlichen Vorgangsweise bei der Bewertung der Bihnenproduktio-

nen ware eine schriftliche Anleitung zu verfassen und diese zu befolgen. (TZ 8) umgesetzt

Die Produktionen waren gemal ihrer Spieldauer planmaRig abzuschreiben und sofortige
Abschreibungen aufgrund eines negativen Ergebnisses aus der verlustfreien Bewertung als eine
auRerplanmaRige Abschreibung zu buchen, womit die Abschreibungen in der Gewinn—und Ver-
lustrechnung transparenter dargestellt waren. (TZ 8)

umgesetzt

BUhnenproduktionen mit einer festgelegten Nutzungsdauer von einem Jahr waren schriftlich an
8 die Geschaftsfihrung der Bundestheater—Holding GmbH zu melden und die kurze Nutzungs-
dauer zu begrinden. (TZ 8)

umgesetzt

Fiar samtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einen Anspruch auf zukinftige Zahlungen

haben, wére eine entsprechende Rickstellung zu dotieren. (TZ 9) umgesetzt

Eine Aufstellung sdmtlicher geltender Regelungen hinsichtlich der Anspriiche auf Jubildumsgeld

10 ware zu schaffen. (TZ 10)

umgesetzt

Bei der Auszahlung von Jubildumsgeldern waren die kollektivvertraglichen Vorgaben

1 einzuhalten. (TZ 10)

umgesetzt

Die Dienstvertrage waren so zu formulieren, dass sie nicht im Widerspruch zu den geltenden

12 Kollektivvertragen stehen. (TZ 10)

umgesetzt

Hinsichtlich etwaiger ausldndischer Forderungen zur Nachzahlung von Sozialversicherungs-

13 beitragen ware Rechtssicherheit zu schaffen. (TZ 11)

zugesagt
Uber die finanziellen Konsequenzen einer allfilligen Kiindigung des Kartenvertriebspartners

14 ware Rechtssicherheit zu schaffen. (TZ 12)

zugesagt
Die aus einer allfalligen Kindigung des Kartenvertriebspartners entstehende Hohe einer

15  moglichen zukinftigen Belastung ware zu ermitteln und im Jahresabschluss zumindest im zugesagt
Anhang darzustellen. (TZ 12)

Mit oder ohne Einbindung eines bestehenden Vereins waren Angebote fir Forderinnen und
Forderer mit Jahresbeitragen unter 2.500 EUR zu entwickeln, um damit auch diesen Teil von am
Opern—und Ballett—Theater Interessierten anzusprechen, und auch aus diesem Bereich
Forderbeitrage zu lukrieren. (TZ 14)

16 offen
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Dem bestehenden Verein waren Vorteile, wie z.B. die Vergabe von Kartenkontingenten, kiinftig
nur dann zu gewahren, wenn die Wiener Staatsoper GmbH von diesem Verein einen Zusatz-
nutzen aus Forderbeitragen erhalt. Andernfalls ware die Vorteilsgewahrung einzustellen. (TZ 14)

Die vom Beratungsunternehmen im Juni 2015 aufgezeigten Moglichkeiten fir Optimierungen im
Bereich Drittmittelakquisition waren aufzugreifen. (TZ 14)

Der tatsachliche vom Wiener Biihnenverein erbrachte Leistungsumfang wére mit diesem
vertraglich zu fixieren. Jedenfalls ware sicherzustellen, dass nur die tatsachlich versandten
Exemplare der ,Bihne” der Wiener Staatsoper GmbH in Rechnung gestellt werden. (TZ 15)

Der Lagerbestand an Publikationen wére zu bereinigen. Die frei werdenden Lagerflachen
konnten zur Lagerung der Programmhefte herangezogen werden. (TZ 16)

Ein zentrales Lager fur alle Publikationen ware in den Raumlichkeiten der Wiener Staats-
oper GmbH zu schaffen. (TZ 16)

Samtliche Kosten fir Leistungen, die Beschéftigte der Wiener Staatsoper GmbH fir andere
Gesellschaften des Bundestheater—Konzerns erbrachten, waren im Sinne der Kostentransparenz
auch an diese weiterzuverrechnen. (T2 17)

Die im August 2003 mit der Volksoper Wien GmbH abgeschlossene Vereinbarung tber den
Einsatz des Bihnenorchesters ware so neu zu verhandeln, dass diese die tatsdchlichen
Verhaltnisse abbildet und insbesondere eine an den Ergebnissen der Deckungsbeitragsrechnung
orientierte, kostengerechte Gestaltung der Verrechnungspreise pro Vorstellungsdienst erreicht
wird. (TZ 18)

Uneinheitliche Verbuchungen von Zulagen und Nebengebihren wéaren zu bereinigen. (TZ 19)

Auf den Konten der Finanzbuchhaltung waren nur jene Lohnarten zusammenzufassen, die auch
das jeweilige Konto tatsachlich betreffen. (TZ 19)

Im Sinne der Bilanzklarheit waren die Geschaftsfalle auf moglichst zutreffenden Konten zu
verbuchen. (TZ 19)

Die Grundlagen und der Berechnungsmodus der Deckungsbeitragsrechnung waren zu
Uberarbeiten, potenzielle Fehlerquellen waren auszuschalten und somit die Erstellung der
Deckungsbeitragsrechnung zu erleichtern und deren Aussagekraft zu verbessern. (TZ 20)

Die zur Beurteilung des wirtschaftlichen Erfolgs erforderlichen Kennzahlen wéren zu erheben
und zu analysieren, um damit Uber steuerungsrelevante Daten zu verfiigen und erkennen zu
konnen, welche Preisgruppen bei einzelnen Vorstellungsserien schlecht nachgefragt werden. Die
Ergebnisse dieser Analysen waren bei der fir eine Vorstellungsserie festzulegenden Preisgruppe
sowie bei der Gestaltung kiinftiger Preisanhebungen zu bericksichtigen. (TZ 21)

Die Anzahl der zum Normalpreis verkauften Karten sowie die unterdurchschnittliche Auslastung
in den beiden teuersten Preiskategorien waren zu analysieren; MalRnahmen zur Verbesserung
der ,wirtschaftlichen Auslastung” in diesen Preiskategorien waren zu veranlassen. (TZ 21)

Unter Beachtung des zunehmenden Verkaufs Gber das Internet wére das gesamte System der
Kartenvergabe neu zu ordnen und dabei auch eine Einstellung der Vergabe von Karten-
kontingenten an Reise— und Kartenbiros zu erwagen. (TZ 23)

Richtlinien fir zu vergebende Kartenkontingente wéren zu erlassen und darin insbesondere
Ziele, die Anzahl der Karten, die Preiskategorien und ein Berichtswesen (Aufzeichnungen) zu
regeln. In diesen Richtlinien wéare auch festzulegen, wer derartige Kartenkontingente vergeben
darf und unter welchen Kriterien Vertrage mit Kontingentbeziehern abzuschlieRen waren. In
diesen Richtlinien ware auch die Vergabe von Kartenkontingenten fiir den Opernball zu regeln.
(T2 23)

Bei der Vergabe der Kartenkontingente ware umgehend das Vier—Augen—Prinzip einzufihren.
(TZ 23)

Es ware auch anderen Kartenbiiros die Moglichkeit zu geben, am Beginn eines Geschaftsjahres
Kartenkontingente erwerben zu kénnen. Dabei wére jedoch eine Obergrenze fir die den
Kontingentbeziehern zur Verfligung stehenden Karten festzulegen. (TZ 23)
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Die Vergabe von Karten an Vereine, ohne von diesen eine entsprechende Gegenleistung zu
34 erhalten, ware einzustellen und lediglich auf jene Vereine, die ihre Kartenkontingente umgesetzt
ausschlieBlich an Jugendliche weitergaben, zu beschrénken. (TZ 23)

Die Hohe des Reservierungszuschlags flr die Kontingentbezieher ware mit einer Preiskalkulation
35  im Hinblick auf eine Optimierung der Abschépfung der Preisgrenzen zu prifen und diesbezlg- zugesagt
lich eine Hebung des Einnahmenpotenzials anzustreben. (TZ 24)

Auch im Hinblick darauf, dass die Wiener Staatsoper GmbH durch 6ffentliche Gelder subventio-
niert wird, waren Vertriebsmodelle zu entwickeln, die es bei den besonders nachgefragten
Vorstellungen ermoglichen, die am Markt erreichbaren Kartenpreise selbst zu vereinnahmen.
(TZ 25)

36 umgesetzt

Im Hinblick auf einen weiter ansteigenden Kartenvertrieb Gber das Internet ware mit dem
37  Kartenvertriebspartner ein jahrlicher Maximalbetrag fur die zu zahlende Provision zu zugesagt
vereinbaren. (TZ 26)

Die Anteile der Kartenverkaufe Uber die Vertriebswege Tageskassen, Abendkassen und Internet
wdren genau zu verfolgen; bei einem deutlich abnehmenden Anteil der tber die Tageskassen
verkauften Karten ware zu evaluieren, ob der Kartenvertrieb tber die ART for ART Theater-
service GmbH weiterhin in vollem Umfang erforderlich ist. (TZ 26)

38 zugesagt

Der Anteil der fur den Opernball ausgegebenen verglinstigten Karten ware zu prifen und die
Vergabe derartiger Karten gegebenenfalls zu verringern oder einzustellen, um so die Ertrdge in
39  Zukunft zu erhohen. Auch ware sicherzustellen, dass derartige Karten nicht weitergegeben umgesetzt
werden und nur jene Personen diese nutzen, die auch am Opernball (tatsachlich) arbeiten.
(12 27)

Die durch das BThOG ab dem 1. September 2015 er6ffnete Moglichkeit, Bihnenbilder, Kostime
40  und sonstige Theaterrequisiten von Dritten zu beschaffen, ware bei Kostenvorteilen zu nutzen. umgesetzt
(TZ 28)

Die Ertrége aus den Ubertragungen mit Livestreaming und Aufzeichnungen (etwa durch eine
41  verstérkte Informations— und Offentlichkeitsarbeit) waren zu steigern, um das von der umgesetzt
Geschaftsfiihrung angestrebte Ziel, Gewinne zu erzielen, zeitnah auch zu erreichen. (TZ 29)

42  Die Druckauftrage waren gemaR BVergG 2006 auszuschreiben. (TZ 30) zugesagt

Die Vorgangsweise bei Direktvergaben und die Auswahlkriterien fiir eine Beauftragung von

43 - N X . t
Druckleistungen wéaren vorab nachvollziehbar festzulegen und zu dokumentieren. (TZ 30) zugesag

44 Aus dem Unternehmenskonzept ware eine alle Bereiche umfassende Personalstrategie Jugesat
abzuleiten und die Personalziele waren danach auszurichten. (TZ 31) gesag
Personalziele waren mehrjahrig sowie auf Basis einer mittelfristigen Personalstrategie zu

45 zugesagt

entwickeln. (TZ 32)

Die Ziel- und Leistungsvereinbarung mit der Bundestheater—Holding GmbH ware umzusetzen,
46  die Personalkapazitdten waren zu analysieren sowie weitere Optimierungspotenziale zu zugesagt
identifizieren. (TZ 32)

Zu Uberprifen ware, inwieweit das Bihnenorchester auch bei Vorstellungen der Burgthea-

47  ter GmbH eingesetzt werden kann, um die vorhandenen Kapazitaten besser auszunutzen. zugesagt
(TZ 36)
Dienste waren nur demjenigen Orchestermitglied anzurechnen, das diese tatsdchlich spielte.

48 zugesagt
(TZ 36)
Bei dauernder Unterbeschéftigung des Bihnenorchesters ware der Anstellungsgrad der

49 Musikerinnen und Musiker zu vermindern und damit einhergehend das vorhandene umgesetzt
Einsparungspotenzial — bei einer Reduzierung der Verpflichtungen z.B. um ein Viertel rd. &
700.000 EUR jahrlich — zu nutzen. (TZ 36)

50 Auf Basis einer korrekten Zuordnung der Dienste waren jedenfalls auch die GréRe sowie der Jupesast
Anstellungsgrad des Staatsopernorchesters zu prifen. (TZ 36) gesag

51 Die im Jahr 2016 neu strukturierte Datenlage mit durchschnittlichen Jahresbruttobeziigen je Jugesagt
VZA wiére fiir die Personalplanung zu nutzen. (TZ 37) gesag
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In den Bereichen Technik und Administration waren auch kiinftig keine Individualvertrage
(Buhnendienstvertrage, Technik—Individualvertrage) mit neu eintretendem Personal abzu-
schlieRen und dieses ware grundsatzlich auf Basis der Kollektivvertrage zu entlohnen. (TZ 37)

Die in der Controlling—Richtlinie und der Ziel- und Leistungsvereinbarung formulierten
Vorgaben der Bundestheater—Holding GmbH zum Personalcontrolling waren umzusetzen und
ein Zielsystem basierend auf Personalkennzahlen fir alle Bereiche des Personals zu entwickeln.
(TZ 38)

In den Dienstvertragen waren jedenfalls in Hinkunft die Verwendungsgruppen anzufihren.
(T2 39)

Zeitaufzeichnungen waren einzufordern und Zeitausgleichstage nur fir nachweislich geleistete
Uberstunden zu genehmigen. (TZ 39)

Mit samtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Wiener Staatsoper GmbH waren
schriftliche Dienstvertrage abzuschlieRen. (TZ 39)

Die Gewahrung von , Individualzulagen” wére restriktiv zu handhaben. (TZ 40)

In Arbeitsplatzbeschreibungen waren die regelmaRig anfallenden, flr den Betrieb notwendigen
Tatigkeiten zu definieren. (TZ 41)

Die Beschaftigten waren nicht wahrend des Urlaubs mit Tatigkeiten zu beauftragen, weil eine
Abgeltung des Urlaubs unzuldssig ist und der Urlaub der Erholung zu dienen hat. (TZ 41)

Als Grundlage der Personalentwicklung wdren Arbeitsplatzbeschreibungen zu erstellen, die das
erforderliche Anforderungsprofil der Stellen vollstandig umfassen. (TZ 42)

Strukturierte Mitarbeitergesprache waren zu fiihren, um damit auch den individuellen
Qualifikationsbedarf der Beschaftigten systematisch zu erheben. (TZ 42)

Die im Jahr 2016 abgeschlossene Ziel-und Leistungsvereinbarung ware hinsichtlich des
Personal— und Qualifikationsplans umzusetzen. (TZ 42)

Nach Maligabe der kiinftigen Konzernrichtlinie ware auf Basis entsprechender Daten ein
Reisemanagement und —controlling durchzufihren. (TZ 44)

Bei einer Nutzung und vor Anschaffung von eigenem Eigentum zur Gasteunterbringung waren
Vergleichsrechnungen durchzufihren. (TZ 44)

Der Prufungsausschuss hatte seiner gesetzlich vorgesehenen Aufgabe nachzukommen und die
Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems zu Gberwachen. (TZ 45)

Es waren alle Unternehmensablaufe, die hohe Aufwendungen betrafen oder Korruptions—,
Verlust— oder Verschwendungsrisiken bergen konnten, schriftlich zu dokumentieren sowie eine
Kompetenz— und Pouvoirordnung zu erlassen. (TZ 46)

Fir jede Funktion in den Abldufen der Wiener Staatsoper GmbH waren Stellvertreterinnen und
Stellvertreter zu bestimmen, wie dies auch eine Richtlinie seit Februar 2016 fiir den gesamten
Bundestheater—Konzern vorsah. (TZ 47)

In der schriftlichen Dokumentation des Internen Kontrollsystems der Wiener Staatsoper GmbH
ware der jeweilige Stand zu vermerken und diese Dokumentation ware den Beschaftigten
nachweislich zur Kenntnis zu bringen. (TZ 48)

Wie von der Bundestheater—Holding GmbH angewiesen, waren jegliche Barauszahlungen von
Ansprichen Dritter, wie z.B. von Beschaftigten oder Auftragnehmern, grundsatzlich zu unter-
sagen. (TZ 49)

Die Abldufe der Wiener Staatsoper GmbH waren so zu gestalten, dass die Fihrungskrafte ihrer
Aufgabe, das Interne Kontrollsystem einzurichten und zu Gberwachen, nachkommen kénnen.
Den Fuhrungskraften und den Beschaftigten waren dazu Berechtigungen — beispielsweise Wert-
grenzen im Bestellwesen —im Rahmen von Kompetenz— oder Pouvoirregeln zuzuweisen. (TZ 50)

Ein Berichtswesen Uber erfolgte Kontrollen ware einzufiihren. Da manuelle Kontrollen nur
stichprobenweise Uberprifbar waren und ein Berichtswesen darlber sehr aufwendig ware,
waren entsprechend der Empfehlung der Internen Revision des Bundestheater—Konzerns
verstarkt IT-unterstiitzte Kontrollen einzusetzen. (TZ 51)
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Barauszahlungen waren wegen des damit verbundenen erhéhten Risikos und hohen

2 Verwaltungsaufwands auf das unumganglich notwendige Ausmal} zu beschréanken. (TZ 52)

umgesetzt

Die Weisung der Bundestheater—Holding GmbH aus dem Februar 2014 wére zu befolgen und
73 Anspriche Dritter — wie beispielsweise ,Akonti“ oder Honorare — nicht in bar auszuzahlen.
(TZ53)

umgesetzt

In unvermeidlichen Ausnahmefallen waren bei Barauszahlungen alle Kontrollschritte zu

74 dokumentieren. (TZ 54)

umgesetzt
In den Richtlinien zum Finanz— und Rechnungswesen ware hinsichtlich der Abldufe und
Kontrollschritte zwischen den beiden ,, Akonto“—Arten Barauszahlung und Bezug von
Eintrittskarten zu unterscheiden und die in der Hauptkasse verwahrten Aufzeichnungen so zu
kennzeichnen, dass sie eine Unterscheidung der beiden ,, Akonto“—Arten zulassen. (TZ 55)

75 umgesetzt

Monatlich waren unangekindigte Kontrollen der Hauptkasse durch wechselnde Beschéftigte im
Vier—Augen—Prinzip durchzufihren und der kaufmannische Geschaftsfihrer Gber die Ergebnisse
dieser Kontrollen zu informieren. Die Richtlinien fir das Finanz— und Rechnungswesen waren
entsprechend anzupassen. (TZ 56)

76 umgesetzt

In der Hauptkasse der Wiener Staatsoper GmbH ware nur jenes Bargeld zu verwahren, das in
77  den ndchsten Tagen benotigt wird, hochstens jedoch jener Wert, dessen Verlust die
Versicherung zur Ganze ersetzen wirde. (TZ 57)

umgesetzt

78  Derin der Hauptkasse zu verwahrende Hochstwert ware in Richtlinien festzulegen. (TZ 57) umgesetzt

Spesen Dritter, wie z.B. von Beschaftigten der Wiener Staatsoper GmbH, wéaren nicht in bar

79 auszuzahlen, sondern ausschlieRlich zu Gberweisen. (TZ 58)

umgesetzt
Eine Funktionstrennung zwischen der Anlage von Kreditorenkonten und der Abwicklung von

80 Zahlungen Uber diese Buchhaltungskonten ware vorzusehen. (TZ 59)

umgesetzt
Der Bestellablauf ware zu vereinheitlichen und vollstandig schriftlich zu dokumentieren. Weder
die Art der bezogenen Leistung (z.B. Haustechnik, Kostiime, Dekorationen) noch die
gesellschaftsrechtliche Nahe zum Lieferanten sollte malRgeblichen Einfluss auf die vorgesehenen
Kontrollschritte haben. (TZ 60)

81 umgesetzt

Beim Verkauf der Eintrittskarten fir Fihrungen waren risikominimierende MaRnahmen zu

82 ergreifen. (TZ 61)

umgesetzt
Bei schriftlichen Vertragen ware zu vermeiden, dass die Unterschriften gesondert auf der letzten

83 Seite stehen. (TZ 62)

umgesetzt
Unterschriftsprobenblatter waren anzulegen und damit insbesondere bei unleserlichen

84 Unterschriften nachvollziehbar zu machen, wer eine Unterschrift geleistet hat. (TZ 62)

zugesagt
Unter Hinweis auf das GmbHG sollten Ausschisse des Aufsichtsrats nur in einer GréRe tagen,

85  die es ermoglicht, die Verhandlungen und Beschlisse des Aufsichtsrats effizient vorzubereiten
und dessen Beschlisse zu Uberwachen. (TZ 64)

umgesetzt

86  Der Préasidialausschuss ware aufzulésen. (TZ 64) umgesetzt

Bei der Auszahlung von Anwesenheitsgeldern und der Anerkennung von Reisekosten der

87 Aufsichtsratsmitglieder waren strenge Kriterien anzuwenden. (TZ 65)

umgesetzt
Zur Erhohung der Transparenz ware auf die Darstellung aller den Mitgliedern des Aufsichtsrats

88 gewsdhrten Vorteile in den Corporate Governance Berichten zu achten. (TZ 66)

umgesetzt
Nach der erfolgten Einfiihrungsphase wéren das neue Planungs— und Berichterstattungssystem
fiir den Aufsichtsrat hinsichtlich ZweckmaRigkeit, Aussagekraft und Ubersichtlichkeit zu

89  analysieren, die Anforderungen des Aufsichtsrats an die Planungs— und Berichterstattungs-
unterlagen zu definieren und schlieflich ein klar definiertes, systematisches und aussage-
kraftiges Berichtswesen durch den Aufsichtsrat beschlieRen zu lassen. (TZ 67)

umgesetzt

Die Unterlagen fur den Aufsichtsrat waren zeitgerecht und gesammelt mit den Einladungen zu
den Aufsichtsratssitzungen zu Gbermitteln, damit den Mitgliedern des Aufsichtsrats hinreichend
Vorbereitungszeit zur Verfligung steht und eine tbersichtliche Unterlagentbermittiung
sichergestellt ist. (TZ 68)

90 umgesetzt
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Alle in den internen Regelungen sowie in der Errichtungserklarung vorgesehenen Unterlagen umgesetzt
waren zu erstellen und dem Aufsichtsrat zuzuleiten. (TZ 69) g
Festzulegen wére, welche Unterlagen in Abhangigkeit von der GroRe und Bedeutung der umeesetzt
jeweiligen Investition dem Aufsichtsrat bei der Genehmigungseinholung vorzulegen sind. (TZ 70) g
Im Rahmen der Berichterstattung an den Aufsichtsrat ware die Kostenentwicklung der umgesetzt
Investitionen darzulegen. (TZ 70) &
Beschlisse des Aufsichtsrats waren auf Grundlage ausreichender Unterlagen zu fassen. (TZ 71) . umgesetzt
Fir eine nachvollziehbare Dokumentation von Umlaufbeschlissen wére zu sorgen. (TZ 72) . umgesetzt
Beschlisse im Umlaufverfahren waren vom Aufsichtsrat nur dann vorzunehmen, wenn kein umgesetzt
Diskussionsbedarf zur Willensbildung zu erwarten ist. (TZ 72) g
Bei der Protokollerstellung waren so genau wie moglich die wesentlichen Punkte und auch die
Grinde von Aufsichtsratsmitgliedern gegen Beschlussvorlagen festzuhalten, weil die Kenntnis
- . o ) ) N umgesetzt

der Einwande gegen Antrage dazu beitragt, diese bis zur erneuten Beschlussvorlage ausraumen
zu kénnen. Auf eine genaue Formulierung der Aufsichtsratsprotokolle wére zu achten. (TZ 73)
Auf die Wahrnehmung der Aufgaben durch das Aufsichtsgremium des Wiener Staatsballetts

. ) umgesetzt
ware hinzuwirken. (TZ 74)
Sicherzustellen ware, dass samtliche Angaben, die fur die Berechnung der Personal- umgesetzt
rickstellungen notwendig sind, an den Versicherungsmathematiker gemeldet werden. (TZ 9) &
Bei den elektronisch Gbermittelten Quartalsberichten waren die Fehlerquelle festzustellen und umgesetzt
der Fehler zu beheben. (TZ 67) g
Die Termine der Aufsichtsratssitzungen waren so festzulegen, dass die Quartalsberichte zeitnah
im Aufsichtsrat behandelt werden kénnen und die Zustimmung zur Planung des folgenden umgesetzt
Geschaftsjahres unter Vorlage aller zweckméRigen Informationen erfolgt. (TZ 68)
Da der Besuch von Vorstellungen zur Wahrnehmung der Aufgaben des Aufsichtsrats (z.B.
Uberwachung der Geschaftstatigkeit, des Risikomanagements und der Umsetzung seiner offen
Beschlisse) nicht erforderlich war, wére von der Gewahrung von Regiekarten fur Mitglieder des
Aufsichtsrats abzusehen. (TZ 66)

Fazit

Die insgesamt 115 Empfehlungen des RH wurden vom Bundeskanzleramt, der Bun-
destheater—Holding GmbH und der Wiener Staatsoper GmbH Uberwiegend umge-
setzt (70 Empfehlungen) bzw. deren Umsetzung zugesagt (42 Empfehlungen); die
Umsetzung von drei Empfehlungen blieb offen.

Durch die Umsetzung der Empfehlungen verbesserte die Bundestheater—Hol-
ding GmbH ihre Steuerungs— und Kontrollfunktion. Die Wiener Staatsoper GmbH
erhohte die Transparenz ihrer Buchhaltung und die Effzienz ihrer Abldufe. Ferner
entwickelte sie ihr Internes Kontrollsystem weiter. Die Wiener Staatsoper GmbH
setze mehrere Empfehlungen deswegen noch nicht um, sondern stellte deren Um-
setzung lediglich in Aussicht, weil mit dem Geschaftsjahr 2020/2021 eine neue Ge-
schaftsfiihrung bevorstehe.

Bei der Wiener Staatsoper GmbH blieb u.a. die Verbesserung ihrer Datenlage durch
steuerungsrelevante Kennzahlen offen.
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Verkehrsinfrastruktur des Bundes — Strategien, Planung,
Finanzierung

Bund 2018/33

Der RH Uberprifte von Juni bis September 2016 im Bundesministerium fir Verkehr,
Innovation und Technologie die Strategie zum Ausbau und die Finanzierung der Ver-
kehrsinfrastruktur Schiene, Strale, Wasser. Der RH holte auch Informationen vom
Bundesministerium fur Finanzen, vom vormals zustandigen Bundesministerium fir
Land— und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, von der Autobahnen—
und SchnellstraBen—Finanzierungs—Aktiengesellschaft, der OBB-Infrastruktur AG
sowie der Osterreichischen WasserstraBen—Gesellschaft m.b.H. ein. Der Bericht
enthielt 23 Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Bundesministerium fir Verkehr, Innovation und Technologie

Schritte flr eine EU-rechtskonforme Umsetzung waren zu einem Zeitpunkt zu starten, der eine
1 den Umsetzungsfristen entsprechende Erfillung der EU-rechtlichen Vorgaben ermdglicht.
(TZ 4)

I umgesetzt
Es waren unter Beriicksichtigung des Gesamtfinanzierungsrahmens des OBB—Rahmenplans und
nach vorhergehender Abstimmung mit den betroffenen Nachbarstaaten alle laut TEN-V—Leit-

linien erforderlichen Netzveranderungen mit ihrer Investitionssumme und den Daten zu Bau-
2 beginn und Fertigstellung in den Rahmenplan aufzunehmen und rechtzeitig mit den Planungs-

arbeiten bzw. den Genehmigungsverfahren zu starten, um die Netzveranderungen

entsprechend den Vorgaben der TEN-V-Leitlinien bzw. den ergdnzenden Vereinbarungen mit

der Europaischen Kommission umsetzen zu kénnen. (TZ 5)

offen

Hochrangige StraRen waren nur dann bis zur Staatsgrenze auszubauen, wenn ein dem Ausbau-
grad entsprechendes Verkehrsaufkommen prognostiziert wurde und entsprechende vertrag-
liche Grundlagen mit den Nachbarstaaten hinsichtlich des Ausbaus jenseits der Grenze
bestehen. Der Korridor fir den Grenzibertrittspunkt sollte im Zuge der Planungsgebiets-
verordnung vertraglich vereinbart werden, der tatsachliche Grenzlbertrittspunkt nach
Abschluss der Umweltvertraglichkeitsprifung. (TZ 6)

zugesagt

Die Abstimmung mit den Nachbarstaaten ware jedenfalls verkehrstrageribergreifend vorzu-

nehmen. (TZ 6) offen

In Umsetzung des Ministerratsbeschlusses zur Umsetzung der ,,Agenda 2030 fir nachhaltige
Entwicklung” in Osterreich waren zum Indikator , Fahrgast— und Giitertransportvolumen je
Verkehrstrager” Zielwerte zu definieren (z.B. in Anlehnung an die vorhandene Zielsetzung, einen

5 bestimmten Prozentsatz des Glterverkehrs von der StraRe auf die Schiene zu verlagern) und die offen
fur die Erreichung der gesteckten Ziele erforderlichen MalRnahmen bei der zuklnftigen Planung
und Finanzierung der hochrangigen Verkehrsinfrastruktur —im Rahmen eines gesamthaften,
verkehrstrageribergreifenden Ansatzes — zu setzen. (TZ 7)

Die Verkehrsprognose Osterreich ware regelmaRig (z.B. alle drei bis finf Jahre) zu aktualisieren,
es waren Anpassungen an neue Rahmenbedingungen (z.B. Verdnderungen des prognostizierten
Wachstumspfads, Bevolkerungsprognosen) vorzunehmen, um Auswirkungen auf den Ausbau
der hochrangigen Verkehrsnetze zeitgerecht abschatzen zu kénnen. (TZ 9)

zugesagt

Es ware auch zukunftig bei sich dndernden Rahmenbedingungen (z.B. im Zuge einer
7 Aktualisierung des Verkehrsmodells Osterreich) die Priorisierung geplanter Netzveranderungen zugesagt
im hochrangigen Verkehrsnetz zu iberprifen. (TZ 10)
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16

93

ZukUnftige Priorisierungen waren nach einer einheitlichen Methodik (Uber eine bloRRe Dar-
stellung der Wirkungen hinausgehend) und unter Einbeziehung der zustandigen Fachabteilun-
gen des Bundesministeriums fir Verkehr, Innovation und Technologie durchzufiihren. (TZ 10)

Der Leitfaden der Strategischen Prifung Verkehr wére an den aktuellen Stand der Technik anzu-
passen. Weiters ware auch fir den Schienenbereich auf eine einheitliche Bewertungssystematik
vergleichbar mit jener im StraRenverkehr hinzuwirken und diese dann — analog zum StraRenver-
kehr —als verbindlich zu erklaren. (TZ 11)

Basierend auf dem Verkehrsmodell Osterreich wére verstarkt in Richtung einer durch das
Bundesministerium fir Verkehr, Innovation und Technologie unter einem gesamtstaatlichen
Blickwinkel gesteuerten, verkehrstrageribergreifenden Planung der hochrangigen Verkehrs-
netze in Osterreich zu agieren. Dabei sollte das Bundesministerium fiir Verkehr, Innovation und
Technologie auf einer hohen Aggregationsebene Planungen fir alle Verkehrstrager erstellen, die
zur Erreichung der verkehrspolitischen Zielsetzungen notwendig sind und in weiterer Folge die
jeweiligen Infrastrukturunternehmen mit der Detailplanung — basierend auf diesen Vorgaben —
beauftragen. (TZ 14)

Es ware auf eine langfristige und nachfrageorientierte Netzplanung im hochrangigen StralRen-
netz (analog zum Zielnetz 2025+) hinzuwirken. Die erwarteten Verkehrsmengen sollten aus
einer verkehrstrigeribergreifenden Simulation des Verkehrsmodells Osterreichs resultieren und
die Grundlage fur den Umsetzungszeitpunkt des hochrangigen Stralennetzes bilden. (TZ 14)

Eine langfristige Ausbaustrategie fir das hochrangige StralRennetz wére mit der ASFINAG
abzustimmen und zu veroffentlichen. (TZ 14)

Bei zukiinftigen Screenings ware das SP-V—Gesetz konsistent anzuwenden. (TZ 18)

Der Leitfaden der Strategischen Priifung Verkehr wére zu aktualisieren und eine hohere
Verbindlichkeit des Leitfadens als Steuerungsinstrument sicherzustellen. (TZ 19)

Bei zukiinftigen Netzveranderungen waren folgende Anderungen des Prozesses zu erwégen:

— Der Initiator (z.B. Land) stellt ein Verkehrsproblem fest und tritt an das Bundesministerium fur
Verkehr, Innovation und Technologie mit einem Vorschlag fir eine Netzverdanderung im
hochrangigen Verkehrsnetz (z.B. Bau einer SchnellstraRe) heran.

— Das Bundesministerium fir Verkehr, Innovation und Technologie beauftragt die Infrastruktur-
unternehmen, verschiedene Alternativen (z.B. Bahnstrecken, andere StrafRenverbindungen)
zur vorgeschlagenen Netzverdanderung zu entwerfen und fur diese Kostenschatzungen zu
erstellen.

— Das Bundesministerium fir Verkehr, Innovation und Technologie speist die Alternativen in das
Verkehrsmodell Osterreich ein, das fiir alle Alternativen nach einer einheitlichen Systematik
die verkehrlichen Wirkungen Gber Bundesland— und Staatsgrenzen hinweg errechnet.

— Das Bundesministerium fiir Verkehr, Innovation und Technologie gibt dem Initiator im Rahmen
des Scopings die zu betrachtenden Alternativen, die verkehrlichen Wirkungen der Alternativen
und den raumlichen und zeitlichen Untersuchungsrahmen vor. Der Initiator oder — aus Grin-
den der Unabhéngigkeit — das Bundesministerium fir Verkehr, Innovation und Technologie
(auf Kosten des Initiators) vergibt den Auftrag, die Nutzen der Alternativen nach einer einheit-
lich vorgegebenen Methodik (Leitfaden der Strategischen Prifung Verkehr, Richtlinien und
Vorschriften fur den StraRenverkehr) zu bewerten und die Ergebnisse im Umweltbericht
festzuhalten. Der Leitfaden der Strategischen Prifung Verkehr wére dahingehend zu
prazisieren, in welcher Form die Wertsynthese der Bewertungsbereiche Wirtschaft, Okologie
und Soziales erfolgen soll. (TZ 19)

Im Zusammenhang mit dem Stellenwert der Offentlichkeitsbeteiligung im Sinne eines transpa-
renten Planungsprozesses ware der in der Strategischen Prifung Verkehr zur S 18 — Bodensee
SchnellstralRe eingeschlagene Weg fortzufiihren und in der Zusammenfassenden Erklarung klar
darzulegen, warum das Bundesministerium fir Verkehr, Innovation und Technologie Stellung-
nahmen folgt bzw. nicht folgt. Beim Ausbleiben von Stellungnahmen wichtiger Akteure
(Infrastrukturunternehmen, betroffene Lander) waren diese aktiv zu einer Stellungnahme
aufzufordern. (TZ 19)
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Es wdre bereits im Zuge der weiteren Planungen zu einer Netzveranderung (z.B. nach
Festlegung der Trassen) das Ergreifen der entsprechenden UberwachungsmaRnahmen zu
Uberprifen, um bereits in der Planungsphase neuralgische Punkte (z.B. in Bezug auf negative
Umweltauswirkungen) berlcksichtigen zu kénnen. (TZ 19)

17 offen

Es ware zukUnftig bei der Aufnahme von StraRen(—abschnitten) in das BundesstraRen-
18  gesetz 1971 dem Nachweis der Hochrangigkeit grote Aufmerksamkeit zu schenken, um das umgesetzt
Risiko von spateren Streichungen aus dem BundesstraRengesetz 1971 zu senken. (TZ 20)

Von Abschlagszahlungen an die Lander ware kiinftig von vornherein Abstand zu nehmen, wenn
19  Stralen(—abschnitte) aufgrund der fehlenden Hochrangigkeit aus dem BundesstraRengesetz offen
gestrichen werden. (TZ 20)

Zum Fortschritt jener Projekte, zu denen das Bundesministerium fur Verkehr, Innovation und
Technologie Abschlagszahlungen an die Lander leistete, sollte es sich laufend berichten lassen,
und die Abschlagszahlungen waren in Abhangigkeit vom tatsachlichen Baufortschritt auszu-
zahlen. (TZ 20)

20 zugesagt

Es sollte im Interesse der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes 6ffentlicher Mittel bei der Festlegung
der Investitionsprogramme der ASFINAG den Ergebnissen von Evaluierungen jedenfalls gefolgt

und der Baubeginn von Projekten unabhangig von Zuzahlungen anderer Gebietskdrperschaften
festgelegt werden. (TZ 22)

21 zugesagt

Es ware der gesetzmalRige Zustand llickenlos herzustellen, jahrlich rollierende Rahmenplédne
waéren zu erstellen und darauf aufbauend die Zuschussvertrige mit der OBB—Holding AG und
der OBB—Infrastruktur AG abzuschlieRen. Um den Zeitbedarf fiir den Abschluss der Zuschuss-
vertrage zu beschranken und um Zuschussvertrage moglichst am Beginn der entsprechenden
Periode abschlieRen zu kdnnen, sollte gemeinsam mit dem Bundesministerium fir Finanzen ein
standardisierter, verbindlicher Abstimmungsprozess festgelegt werden. (TZ 23)

22 zugesagt

Die deutschen Erfahrungen mit der neuen Generation von PPP—Projekten zur Finanzierung der
23 hochrangigen Verkehrsinfrastruktur waren zu beobachten und in weiterer Folge wére ein Einsatz umgesetzt
dieser Finanzierungsmoglichkeit fiir Osterreich zu evaluieren. (TZ 28)
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Fazit

Das Bundesministerium fir Verkehr, Innovation und Technologie setzte die zentralen
Empfehlungen hinsichtlich der Planungen, die zur Erreichung verkehrspolitischer
Zielsetzungen notwendig sind sowie jene zu den Prozessdanderungen bei zukinftigen
Netzverdanderungen Uberwiegend um. Insbesondere hervorzuheben ist die ,Ver-
kehrsprognose Osterreich 2040 die vom Ministerium, der OBB—Infrastruktur AG
und der Autobahnen— und SchnellstralBen—Finanzierungs—Aktiengesellschaft ge-
meinsam beauftragt wurde und sich derzeit in Umsetzung befindet. Basierend auf
der neuen Verkehrsprognose sagte das Ministerium eine Uberarbeitung des Zielnet-
zes 2040 zu.

Laut Ministerium wurde — entsprechend den Empfehlungen — der Leitfaden der
Strategischen Prifung Verkehr aktualisiert und an den aktuellen Stand der Technik
angepasst. In Umsetzung der Empfehlung, eine einheitliche Bewertungsmethodik
flr alle hochrangigen Verkehrsprojekte vorzugeben, verwies das Ministerium darauf,
dass fur die Erstellung des Zielnetzes 2040 vorgesehen sei, ein Bewertungstool zu
entwickeln, das nach einer einheitlichen Methodik eine Auswahl von unterschiedli-
chen Infrastrukturszenarien und eine Priorisierung ermdglichen soll.

In Bezug auf die Offentlichkeitsbeteiligung im Sinne eines transparenten Planungs-
prozesses gab das Ministerium an, die Empfehlung dahingehend umgesetzt zu ha-
ben, indem im Rahmen der Zusammenfassenden Erklarung die eingegangenen Stel-
lungnahmen nach Themen gesammelt und dezidiert beantwortet bzw. in die
Gesamtabwagung einbezogen werden.
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Nachhaltige Entwicklungsziele der Vereinten Nationen,
Umsetzung der Agenda 2030 in Osterreich

Bund 2018/34

Der RH Uberprifte von Juni bis September 2017 die Umsetzung der Agenda 2030
der Vereinten Nationen in Osterreich, mit dem Ziel, die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen sowie die nationale Anerkennung der nachhaltigen Entwicklungsziele, der
Verantwortlichkeiten auf Bundesebene sowie der gebietskdrperschaftstibergreifen-
den Koordination, der Erhebung der Ausgangssituation (Bestandsaufnahme und
Lickenanalyse), des Umsetzungsplans sowie des Systems der Uberwachung der
Zielerreichung, der Einbeziehung der Zivilgesellschaft, des Berichtswesens und der
Wirkungen der nachhaltigen Entwicklungsziele zu beurteilen. Die Uberprifung fand
beim Bundeskanzleramt und beim Bundesministerium flir Europa, Integration und
AuReres — als koordinierende Stellen zur nationalen Umsetzung der nachhaltigen
Entwicklungsziele — sowie beim vormals zustandigen Bundesministerium fir Land—
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und Bundesministerium flr
Verkehr, Innovation und Technologie — als vom RH exemplarisch ausgewdahlten Bun-

desministerien — statt. Der Bericht enthielt 25 Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung

Bundeskanzleramt

Es ware darauf hinzuwirken, die nachhaltigen Entwicklungsziele in kiinftigen Arbeitsprogram-
men der Bundesregierung in konkreter Weise zu verankern, um insbesondere auf der Ebene der
Verwaltung das Bewusstsein zur koharenten nationalen Umsetzung der Agenda 2030 zu starken.
(123)

Es sollte darauf hingewirkt werden, die interministerielle Arbeitsgruppe als nationales Lenkungs-
2 gremium zur Umsetzung der Agenda 2030 einzurichten, um dadurch die Steuerung einer
kohdrenten gesamtdsterreichischen Umsetzung zu gewéhrleisten. (TZ 4)

Es ware zu prifen, ob die Leitung der interministeriellen Arbeitsgruppe zur Umsetzung der
Agenda 2030 durch nur ein Bundesministerium wahrgenommen werden kénnte. (TZ 4)

Zur Untermauerung der Wichtigkeit der Umsetzung der Agenda 2030 sowie zu deren besserer
Verortung ware in allen Bundesministerien darauf hinzuwirken, dass nur Vertreterinnen und

4 Vertreter in die interministerielle Arbeitsgruppe entsandt werden, denen in ihrem jeweiligen
Ressort eine zentrale Rolle bei der Koordinierung der Umsetzung der Agenda 2030 zukommt
und die mit den entsprechenden Steuerungskompetenzen ausgestattet sind. (TZ 4)

Im Hinblick auf die besondere Bedeutung der Agenda 2030 und vor dem Hintergrund, dass die
nachhaltigen Entwicklungsziele samtliche Aufgabenbereiche der Politik betreffen, sollte auf die

5 Einsetzung einer Organisationseinheit bzw. Institution — wie etwa eines Ausschusses, eines
Beirats, eines Rates und/oder einer bzw. eines Sonderbeauftragten — zur Beratung der
Bundesregierung und des Parlaments hingewirkt werden. (TZ 5)

Fir die Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele ware auf die Erstellung einer Nachhaltig-
6 keitsstrategie mit einem strukturierten und kohadrenten gesamtstaatlichen Mechanismus unter
Einbeziehung der Lander und Gemeinden sowie der Zivilgesellschaft hinzuwirken. (TZ 6)

Es ware auf eine ergdnzende Bestandsaufnahme und auf eine darauf aufbauende systematische
7 Lickenanalyse hinzuwirken. Dabei waren sowohl die Lander und Gemeinden als auch die
Zivilgesellschaft und die Wissenschaft einzubinden. (TZ 7)
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8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Es sollten sowohl die Bestandsaufnahme als auch die Liickenanalyse veroffentlicht und an das
Parlament berichtet werden. (TZ 7)

Es ware auf die Erstellung eines gesamtstaatlichen, die Wechselwirkungen zwischen den
nachhaltigen Entwicklungszielen bertcksichtigenden Umsetzungsplans mit klar definierten
Verantwortlichkeiten auf Bundes—, Landes— und Gemeindeebene, mit konkreten MalRnahmen
sowie mit einem Zeitplan fir die Umsetzung der Agenda 2030 hinzuwirken. (TZ 8)

Es sollte auf eine systematische, gebietskorperschaftsiibergreifende — und damit gesamt-
staatliche — Koordination bei der Umsetzung der Agenda 2030 hingewirkt werden. Weiters
waren die Lander und die Gemeinden in die Sitzungen der interministeriellen Arbeitsgruppe, in
die Erstellung einer Strategie flir die Umsetzung, in die Durchfiihrung einer ergdnzenden
Bestandsaufnahme und einer systematischen Lickenanalyse, in die Erstellung eines gesamt-
staatlichen Umsetzungsplans sowie in das Berichtswesen miteinzubeziehen. Insbesondere
wéren jeweils auch der Osterreichische Stddtebund und der Osterreichische Gemeindebund bei
der Umsetzung der sie betreffenden nachhaltigen Entwicklungsziele systematisch einzubinden.
(12 9)

Es sollte auf eine systematische Einbeziehung der Zivilgesellschaft in die Umsetzung der

Agenda 2030 hingewirkt werden. Insbesondere waren Vertreterinnen und Vertreter von Dach-
verbanden in die Sitzungen der interministeriellen Arbeitsgruppe, in die Erstellung einer Strate-
gie fir die Umsetzung, in die Durchflihrung einer erganzenden Bestandsaufnahme und einer
systematischen Lickenanalyse, in die Erstellung eines gesamtstaatlichen Umsetzungsplans
sowie in das nationale Berichtswesen miteinzubeziehen. Weiters waren jeweils auch Vertrete-
rinnen und Vertreter der Sozialpartner und der Wissenschaft systematisch in die Umsetzung der
Agenda 2030 einzubinden. (TZ 10)

Es waére unter Berlcksichtigung einer Kosten/Nutzen—Abwagung darauf hinzuwirken, die
Bewusstseinsbildung tber die Agenda 2030 in allen Teilen der Bevolkerung zu starken und die
Transparenz der Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele zu férdern. (TZ 11, TZ 22)

Die Informationswebseite der Bundesregierung Uber die Agenda 2030 sollte als eigene ressort-
Ubergreifende Webseite gestaltet werden. Dabei waren sowohl die veroffentlichten Inhalte und
Dokumente als auch die Verlinkungen — insbesondere zu den ressortspezifischen Informationen
der Bundesministerien und zu den Landern — zu vervollstdndigen. (TZ 11)

Zusatzlich zur jahrlich geplanten Veroffentlichung des nationalen Indikatorensets und der
dazugehérigen Zielwerte durch die Bundesanstalt Statistik Osterreich wére auch ein erljutern-
der Bericht zu publizieren. (TZ 12)

Es sollte zum ehestmaoglichen Zeitpunkt und in der Folge in regelméaRigen Abstdnden — mindes-
tens einmal pro Legislaturperiode — unter Einbeziehung der Lander, Gemeinden, Expertinnen
und Experten sowie der Zivilgesellschaft (Nichtregierungsorganisationen) an das ,Hochrangige
Politische Forum fiir Nachhaltige Entwicklung” der Vereinten Nationen berichtet werden. (TZ 13)

RegelmaRige nationale Fortschrittsberichte, die alle wesentlichen MaRnahmen der Bundes-
ministerien unter Einbeziehung der Beitrage der Lander, Gemeinden, Expertinnen und Experten
sowie der Zivilgesellschaft (Nichtregierungsorganisationen) enthalten, wéren zu veroffentlichen
und dem Parlament vorzulegen. (TZ 14)

Es ware darauf hinzuwirken, dass bei einer Novelle des Bundeshaushaltsgesetzes 2013 die
verpflichtende Berlcksichtigung der nachhaltigen Entwicklungsziele — analog zum Gleich-
stellungsziel —in den Wirkungszielen des Bundes verankert wird. (TZ 15)

Auf Bundesebene sollte im Wege der bereits bestehenden Applikationen eine koordinierte,
effiziente und umfassende Erhebung und Auswertung der wesentlichen Daten zu den nach-
haltigen Entwicklungszielen sichergestellt werden und diese waren in die nationalen
Fortschrittsberichte einzubeziehen, um eine transparente und kontinuierliche Umsetzung der
Agenda 2030 in Osterreich voranzutreiben. (TZ 16)

Bundesministerium fiir Europa, Integration und AuReres

97

Es ware darauf hinzuwirken, die nachhaltigen Entwicklungsziele in kiinftigen Arbeits-
programmen der Bundesregierung in konkreter Weise zu verankern, um insbesondere auf der
Ebene der Verwaltung das Bewusstsein zur koharenten nationalen Umsetzung der Agenda 2030
zu starken. (TZ 3)
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Es sollte darauf hingewirkt werden, die interministerielle Arbeitsgruppe als nationales Lenkungs-
2 gremium zur Umsetzung der Agenda 2030 einzurichten, um dadurch die Steuerung einer
koharenten gesamtosterreichischen Umsetzung zu gewéhrleisten. (TZ 4)

offen

Es ware zu prifen, ob die Leitung der interministeriellen Arbeitsgruppe zur Umsetzung der

Agenda 2030 durch nur ein Bundesministerium wahrgenommen werden kdnnte. (TZ 4) umgesetzt

Verortung ware in allen Bundesministerien darauf hinzuwirken, dass nur Vertreterinnen und

4 Vertreter in die interministerielle Arbeitsgruppe entsandt werden, denen in ihrem jeweiligen
Ressort eine zentrale Rolle bei der Koordinierung der Umsetzung der Agenda 2030 zukommt
und die mit den entsprechenden Steuerungskompetenzen ausgestattet sind. (TZ 4)

offen

Im Hinblick auf die besondere Bedeutung der Agenda 2030 und vor dem Hintergrund, dass die
nachhaltigen Entwicklungsziele samtliche Aufgabenbereiche der Politik betreffen, sollte auf die

5 Einsetzung einer Organisationseinheit bzw. Institution — wie etwa eines Ausschusses, eines
Beirats, eines Rates und/oder einer bzw. eines Sonderbeauftragten — zur Beratung der Bundes-
regierung und des Parlaments hingewirkt werden. (TZ 5)

offen

Fur die Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele wére auf die Erstellung einer Nachhaltig-
6 keitsstrategie mit einem strukturierten und kohdrenten gesamtstaatlichen Mechanismus unter
Einbeziehung der Lander und Gemeinden sowie der Zivilgesellschaft hinzuwirken. (TZ 6)

offen

Zur Untermauerung der Wichtigkeit der Umsetzung der Agenda 2030 sowie zu deren besserer I

Es ware auf eine ergdanzende Bestandsaufnahme und auf eine darauf aufbauende systematische
7 Luckenanalyse hinzuwirken. Dabei waren sowohl die Lander und Gemeinden als auch die zugesagt
Zivilgesellschaft und die Wissenschaft einzubinden. (TZ 7)

Es sollten sowohl die Bestandsaufnahme als auch die Liickenanalyse veroffentlicht und an das

8 Parlament berichtet werden. (TZ 7) 2ugesagt
Es ware auf die Erstellung eines gesamtstaatlichen, die Wechselwirkungen zwischen den
9 nachhaltigen Entwicklungszielen bertcksichtigenden Umsetzungsplans mit klar definierten offen

Verantwortlichkeiten auf Bundes—, Landes— und Gemeindeebene, mit konkreten MalRnahmen
sowie mit einem Zeitplan fir die Umsetzung der Agenda 2030 hinzuwirken. (TZ 8)

Es sollte auf eine systematische, gebietskdrperschaftsiibergreifende — und damit gesamt-
staatliche — Koordination bei der Umsetzung der Agenda 2030 hingewirkt werden. Weiters
waren die Lander und die Gemeinden in die Sitzungen der interministeriellen Arbeitsgruppe, in
die Erstellung einer Strategie flr die Umsetzung, in die Durchflihrung einer ergdnzenden
10  Bestandsaufnahme und einer systematischen Lickenanalyse, in die Erstellung eines gesamt- zugesagt
staatlichen Umsetzungsplans sowie in das Berichtswesen miteinzubeziehen. Insbesondere
waren jeweils auch der Osterreichische Stadtebund und der Osterreichische Gemeindebund bei
der Umsetzung der sie betreffenden nachhaltigen Entwicklungsziele systematisch einzubinden.
(TZ9)

Es sollte auf eine systematische Einbeziehung der Zivilgesellschaft in die Umsetzung der
Agenda 2030 hingewirkt werden. Insbesondere waren Vertreterinnen und Vertreter von Dach-
verbanden in die Sitzungen der interministeriellen Arbeitsgruppe, in die Erstellung einer Strate-
gie fur die Umsetzung, in die Durchfiihrung einer erganzenden Bestandsaufnahme und einer
systematischen Liickenanalyse, in die Erstellung eines gesamtstaatlichen Umsetzungsplans
sowie in das nationale Berichtswesen miteinzubeziehen. Weiters waren jeweils auch
Vertreterinnen und Vertreter der Sozialpartner und der Wissenschaft systematisch in die
Umsetzung der Agenda 2030 einzubinden. (TZ 10)

11 zugesagt

Es ware unter Bericksichtigung einer Kosten/Nutzen—Abwéagung darauf hinzuwirken, die
12 Bewusstseinsbildung lGber die Agenda 2030 in allen Teilen der Bevolkerung zu starken und die umgesetzt
Transparenz der Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele zu férdern. (TZ 11, TZ 22)

Die Informationswebseite der Bundesregierung Uber die Agenda 2030 sollte als eigene ressort-
Ubergreifende Webseite gestaltet werden. Dabei waren sowohl die veroffentlichten Inhalte und
Dokumente als auch die Verlinkungen — insbesondere zu den ressortspezifischen Informationen
der Bundesministerien und zu den Landern — zu vervollstandigen. (TZ 11)

13 zugesagt

Zusatzlich zur jahrlich geplanten Veroffentlichung des nationalen Indikatorensets und der dazu-
14  gehdrigen Zielwerte durch die Bundesanstalt Statistik Osterreich ware auch ein erlduternder zugesagt
Bericht zu publizieren. (TZ 12)
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15

16

17

18

Es sollte zum ehestmaoglichen Zeitpunkt und in der Folge in regelmaRigen Abstdnden — mindes-
tens einmal pro Legislaturperiode — unter Einbeziehung der Lander, Gemeinden, Expertinnen

und Experten sowie der Zivilgesellschaft (Nichtregierungsorganisationen) an das ,,Hochrangige 2ugesagt
Politische Forum fiir Nachhaltige Entwicklung” der Vereinten Nationen berichtet werden. (TZ 13)

RegelmaRige nationale Fortschrittsberichte, die alle wesentlichen MaRnahmen der Bundesmi-

nisterien unter Einbeziehung der Beitrage der Lander, Gemeinden, Expertinnen und Experten Zugesagt

sowie der Zivilgesellschaft (Nichtregierungsorganisationen) enthalten, wéren zu veroffentlichen
und dem Parlament vorzulegen. (TZ 14)

Es ware darauf hinzuwirken, dass bei einer Novelle des Bundeshaushaltsgesetzes 2013 die
verpflichtende Bericksichtigung der nachhaltigen Entwicklungsziele — analog zum Gleichstel- offen
lungsziel —in den Wirkungszielen des Bundes verankert wird. (TZ 15)

Auf Bundesebene sollte im Wege der bereits bestehenden Applikationen eine koordinierte,

effiziente und umfassende Erhebung und Auswertung der wesentlichen Daten zu den nach-

haltigen Entwicklungszielen sichergestellt werden und diese waren in die nationalen zugesagt
Fortschrittsberichte einzubeziehen, um eine transparente und kontinuierliche Umsetzung der

Agenda 2030 in Osterreich voranzutreiben. (TZ 16)

Bundesministerium fuir Nachhaltigkeit und Tourismus

Bundesministerium fiir Verkehr, Innovation und Technologie
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Direkte inhaltlich—operative Bezugnahmen der Strategien, Programme und MaRnahmen auf die
nachhaltigen Entwicklungsziele wéren sicherzustellen, um die Umsetzung der Agenda 2030 auf
der Ebene der Ressorts zu starken. (TZ 18)

umgesetzt

Nach Durchfiihrung einer systematischen Lickenanalyse sowie der Erstellung eines
Umsetzungsplans waren sowohl die themenspezifischen als auch die allgemeinen Kooperatio-
nen mit den Ladndern und Gemeinden zu tUberprifen und in jenen Bereichen einzuleiten, in
denen die Umsetzung der Agenda 2030 noch nicht gewdhrleistet ist. (TZ 20)

umgesetzt

Eine systematische Liickenanalyse sollte fir die Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele
erstellt werden und darauf aufbauend ware ein Umsetzungsplan auszuarbeiten, um die
Erreichung der Ziele der Agenda 2030 im Ressort sicherzustellen. (TZ 19)

umgesetzt

Auf einzelne Werbeanzeigen bzw. einzelne — geférderte — Beitrage in Fachzeitschriften zur

Information Uber die Agenda 2030 sollte verzichtet werden. (TZ 22) umgesetzt

Direkte inhaltlich—operative Bezugnahmen der Strategien, Programme und MaRnahmen auf die
nachhaltigen Entwicklungsziele wéren sicherzustellen, um die Umsetzung der Agenda 2030 auf
der Ebene der Ressorts zu starken. (TZ 18)

umgesetzt

Nach Durchfiihrung einer systematischen Lickenanalyse sowie der Erstellung eines
Umsetzungsplans waren sowohl die themenspezifischen als auch die allgemeinen
Kooperationen mit den Landern und Gemeinden zu Uberprifen und in jenen Bereichen
einzuleiten, in denen die Umsetzung der Agenda 2030 noch nicht gewahrleistet ist. (TZ 20)

zugesagt

Aufbauend auf der Bestandsaufnahme sollte eine Liickenanalyse durchgefiihrt werden und nach
der Feststellung der Diskrepanzen zwischen den Soll- und den Istwerten waére ein Umsetzungs-
plan zu erarbeiten, um die Vorgaben der nachhaltigen Entwicklungsziele zu erfillen. (TZ 19)

umgesetzt

Auf der Webseite ,www.bmvit.gv.at” ware die Agenda 2030 in einem eigenen Themenbereich
deutlich sichtbar einzurichten, um die 6ffentliche Wahrnehmung der Aktivitaten des Ressorts
hinsichtlich der nachhaltigen Entwicklungsziele zu erhéhen. (TZ 22)

umgesetzt

Die Beitrage des Ressorts, die fur die Umsetzung der Agenda 2030 maRgeblich sind, sollten
systematisch und umfassend erhoben werden und es waren alle wesentlichen Malknahmen
dem Bundeskanzleramt und dem Bundesministerium fiir Europa, Integration und AuReres fiir
die Veroffentlichung in kiinftigen nationalen Fortschrittsberichten zu Gbermitteln, um einen
GesamtUberblick Uber die ressortinternen Umsetzungsaktivitaten der Agenda 2030 zu erhalten.
(T2 23)

umgesetzt

www.parlament.gv.at



102 von 332

100

111-78 der Beilagen XXV 1. GP - Bericht - 02 Nachfrageverfahren im Jahr 2019

Fazit

An das Bundeskanzleramt und das Bundesministerium fur Europa, Integration und
AuReres waren 18 Empfehlungen gerichtet. Umgesetzt wurden zwei Empfehlungen,
namlich die Prufung, ob die Leitung der interministeriellen Arbeitsgruppe zur Um-
setzung der Agenda 2030 durch nur ein Bundesministerium wahrgenommen wer-
den kdnnte sowie die Starkung der Bewusstseinsbildung tUber die Agenda 2030 in
allen Teilen der Bevolkerung.

Die beiden Ministerien sagten die Umsetzung von neun Empfehlungen insbeson-
dere in den Bereichen Bestandsaufnahme, Liickenanalyse und Umsetzungsplan so-
wie Berichtswesen zu.

Offen blieben sieben Empfehlungen, wie etwa die Umsetzung der zentralen Empfeh-
lungen betreffend Einsetzung einer Organisationseinheit bzw. Institution zur Bera-
tung der Bundesregierung und des Parlaments sowie die Erstellung einer Nachhal-
tigkeitsstrategie, die Erstellung eines Umsetzungsplans sowie die verpflichtende
Bericksichtigung der nachhaltigen Entwicklungsziele in den Wirkungszielen des
Bundes.

Das Bundesministerium fur Nachhaltigkeit und Tourismus betrafen vier Empfehlun-
gen im Bereich Strategien fir die Umsetzung sowie Bestandsaufnahme, Llcken-

analyse und Umsetzungsplan, die alle umgesetzt wurden.

Das Bundesministerium flr Verkehr, Innovation und Technologie setzte den Groliteil
der Empfehlungen des RH um oder sagte deren Umsetzung zu.
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Kapitalertragsteuer—Erstattungen nach
Dividendenausschittungen

Bund 2018/35

Der RH Uberprifte von November 2016 bis Mai 2017 das Kapitalertragsteuer—Erstat-
tungsverfahren bei Aktiengeschéaften beim Bundesministerium fir Finanzen, beim
Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart und bei der Finanzmarktaufsicht. Die Geba-
rungslberprifung erfolgte gemaR Art. 126b Abs. 4 Bundes—Verfassungsgesetz auf-
grund eines Verlangens gemall § 99 Abs. 2 Geschéaftsordnungsgesetz 1975 der
Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Bruno Rossmann, Dr." Gabriela Moser, Kolle-
ginnen und Kollegen vom 18. Mai 2016 (1680/A) mit dem Ziel, die Verfahren zur
Kapitalertragsteuer—Erstattung an auslandische Antragstellerinnen bzw. Antragstel-
ler im Zusammenhang mit Dividendenausschittungen von 6sterreichischen Aktien-
gesellschaften zu beurteilen. Der Bericht enthielt 50 Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Bundesministerium fir Finanzen

Es ware darauf hinzuwirken, dass der beabsichtigte Zweck der Erstattung von zuvor entrichteter
Kapitalertragsteuer nach Dividendenausschittungen osterreichischer Aktiengesellschaften fir
Antragstellerinnen bzw. Antragsteller und die Steuerbehorden trotz unterschiedlicher Rechts-
anspriiche moglichst einfach erreicht werden kann. Ziel sollte es sein, dass pro Antragstellerin

1 bzw. Antragsteller und Jahr — dhnlich einer Jahresveranlagung — moglichst nur ein gemeinsamer offen
Erstattungsantrag fir alle Antragsarten zeitnah nach dem Ablauf des Kalenderjahres mit den
anspruchsauslésenden Dividendenausschiittungen erforderlich bzw. zulassig ist. Dies wirde die
Kundenfreundlichkeit erhohen, der hohen Komplexitat des Steuerrechts sowie der
Steuerverfahren entgegenwirken und das Abgabenausfallsrisiko minimieren. (TZ 5)

Im Hinblick auf die Gleichbehandlung der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ware zu

Uberprifen,

— ob Osterreich aufgrund von vélkerrechtlich verbindlichen Vereinbarungen mit Luxemburg,
Schweden und der Schweiz Erstattungen zu Unrecht vornahm, weil (Folge—)Antrage als

) unzuldssig zurlckzuweisen gewesen wdren; "
. . ) zugesag
— ob Erstattungen aufgrund von Folgeantragen im Umgang mit den genannten Staaten ab sofort

zu unterbleiben hatten; diesfalls ware das Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart entsprechend
anzuweisen;

—ob i.Z.m. Folgeantragen fir dasselbe Jahr ahnliche volkerrechtlich verbindliche
Vereinbarungen auch mit anderen Staaten bestanden. (TZ 6)

Es ware daflr zu sorgen, dass samtliche auf § 21 Abs. 1 Z 1a KStG 1988 gestiitzte Erstattungen
an Fonds im Rahmen der verfahrensrechtlichen Moglichkeiten und unter Beachtung der

3 Grundsatze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und ZweckmaRigkeit neu Uberprift, allenfalls umeesetzt
neu aufgerollt und die zu Unrecht ausbezahlten Steuern zurtickgefordert werden. (TZ 7)
4 Fir ein transparentes Erstattungsverfahren mit ausreichender IT-Unterstiitzung wére zu sorgen, umgesetzt
um Mehrfacherstattungen jeglicher Art zuverldssig ausschlieRen zu kénnen. (TZ 7) &
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SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Im Hinblick auf die Gleichbehandlung der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ware zu tUber-

prifen,

— ob Osterreich aufgrund von vélkerrechtlich verbindlichen Vertragen mit Deutschland,
Luxemburg, Schweden, der Schweiz und dem Vereinigten Konigreich Erstattungen zu Unrecht

vornahm, weil verspatete Antrage als unzuldssig zurickzuweisen gewesen waren, ot
. . . . . -~ « ! umgesetz
—ob i.Z.m. Antragsfristen dhnliche vélkerrechtlich verbindliche Vertrage auch mit anderen

Staaten bestanden und

— ob Erstattungen aufgrund von verspateten Antragen im Umgang mit den genannten Staaten
ab sofort zu unterbleiben hitten; diesfalls wére das Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart
entsprechend anzuweisen. (TZ 8)

Die Zustandigkeit fur alle Kapitalertragsteuer—Erstattungsverfahren i.Z.m. beschrankt Steuer-
pflichtigen ware bei einem Finanzamt, bspw. beim Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart, zu
konzentrieren, um das Risiko von ungerechtfertigten Erstattungen nach Mehrfachantragen zu
minimieren. (TZ 9)

zugesagt

Es ware zu prifen, ob eine verfassungskonforme Anspruchsverzinsung bei Gutschriften erst ab
dem Tag der Antragstellung moglich ware, um einen von den Antragstellerinnen bzw. Antragstel-

7 lern beeinflussbaren Verzinsungszeitraum zu vermeiden. Auch ware auf eine Verkirzung der
national angewendeten Flinf-Jahres—Frist fir die Antragstellung zur Kapitalertragsteuer—Erstat-
tung hinzuwirken; dies wiirde zu einer Verwaltungsvereinfachung beitragen. (TZ 10)

offen

Im Hinblick auf die Gleichbehandlung der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ware zu tber-

prufen,

—ob Osterreich die Anspruchszinsen in Bezug auf Luxemburg, Schweden und der Schweiz
zu Unrecht bezahlte, weil diese Doppelbesteuerungsabkommen als mafgebliche Rechts-

grundlage ausdricklich keine Verzinsung vorsahen,

— ob die Auszahlung von Anspruchszinsen in Bezug auf die genannten Staaten ab sofort einzu- umgesetzt

stellen ist; diesfalls ware das Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart entsprechend anzuweisen,
—ob zu Unrecht bezahlte Anspruchszinsen zurickgefordert werden kénnen und

—obi.Z.m. der Verrechnung von Anspruchszinsen auch mit anderen Staaten dhnliche vélker-
rechtlich verbindliche Vertrage bestanden. (TZ 11)

Mit jenen Staaten, mit denen keine umfassende Vollstreckungsamtshilfe vereinbart war, waren
9 Verhandlungen aufzunehmen, um bestehende Osterreichische Rechtsanspriiche durchsetzen zu
konnen. (TZ 12)

zugesagt

In der offenkundig komplizierten und umstrittenen Rechtsmaterie i.Z.m. Erstattungen von Kapi-
talertragsteuern ware grofRtmogliche Rechtssicherheit herzustellen. Daflir waren zunachst inter-
nationale Best Practices zu erheben, wie z.B. die neue Regelung zur Mindesthaltedauer in
Deutschland. (TZ 13)

umgesetzt

In weiterer Folge waren gesetzliche Vorschriften vorzubereiten, die auf die korrekte Anwendung

von steuerlichen Grundsatzen, wie z.B. der Einkiinftezurechnung, Bezug nehmen und einen

maéglichst einfachen Vollzug unter Wahrung der finanziellen Interessen Osterreichs sicherstellen

sollen. Auf der Grundlage der Feststellungen dieser Gebarungstberprifung waren folgende

Aspekte zu beachten:

— Eine Kapitalertragsteuer—Erstattung sollte nur fir jene Person moglich sein, welche die
origindre Dividende —im Unterschied zu einer Dividendenersatzzahlung — erhalt.

— Es ware eine Bestatigung jener Bank erforderlich, bei der die originédre Dividende einlangt;

11 diese Bestatigung sollte die Depotnummer und, wenn moglich, weitere Kennzeichen fir die

gehaltenen Aktien enthalten.

offen

—Zudem ware eine Zahlungsbestatigung Gber den Eingang der origindren Dividende
erforderlich.

— Die Bestatigung der Bank hétte die Verhaltnisse ausschlielllich am Ende des Banktages zu
enthalten.

— Es ware weiters eine eindeutige und nachvollziehbare Angabe der Bank erforderlich, ob die
Bestatigung Uber das Verfugungsgeschaft (Einlieferung der Aktien auf das Depot) oder das
Verpflichtungsgeschaft ausgestellt wurde. (TZ 13)
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Es wdre zu prifen, ob eine wechselseitige Amtshilfe zwischen der Finanzmarktaufsicht und den
Organen der Finanzverwaltung vorgesehen werden kénnte. Diesfalls ware eine entsprechende
Gesetzesinitiative zu starten. (TZ 14)

Die Doppelbesteuerungsabkommen mit Bahrain, Katar, Kuwait und den Vereinigten Arabischen
Emiraten waren als Ganzes, insbesondere im Hinblick auf das vereinbarte Ausmal} der Kapitaler-
tragsteuer—Erstattungen, zu evaluieren und entsprechend den Ergebnissen bei Bedarf neu zu
verhandeln. (TZ 15)

Das Bundesministerium fur Finanzen sollte darauf hinwirken, dass — ahnlich wie in Deutschland
— besondere Nachweispflichten in jenen Fallen gelten, in denen die Doppelbesteuerungsabkom-
men eine (nahezu) vollstandige Kapitalertragsteuer—Erstattungsmaoglichkeit vorsehen. (TZ 15)

Die Analysen des RH zur Ermittlung finanzieller Schaden i.Z.m. bereits erfolgten Kapitalertrag-
steuer—Erstattungen waren fortzusetzen, ungerechtfertigte Erstattungen zu identifizieren und im
Rahmen der verfahrensrechtlichen Moglichkeiten —im Sinne der Grundsatze der Sparsamkeit,
Wirtschaftlichkeit und ZweckmaRigkeit — zurlckzufordern. (TZ 16)

Kinftig waren regelmaRige Plausibilitdtskontrollen gemeinsam mit dem Finanzamt Bruck Eisen-
stadt Oberwart durchzufiihren, um derartige Betrugsversuche vorzeitig zu erkennen und ent-
sprechende schadensminimierende MaRnahmen setzen zu kénnen. (TZ 16)

Die vorliegenden Vorschlage zur Verbesserung der Kapitalertragsteuer—Erstattungsverfahren
waren rasch umzusetzen. (T2 17)

Bei Projekten wdren auch fir die Umsetzung klare Zustandigkeiten mit entsprechender Ergeb-
nisverantwortung festzulegen, um zu verhindern, dass Projekte wirkungs— und folgenlos blei-
ben. (TZ 17)

Es ware umgehend eine umfassende Regelung des Verfahrens in elektronischer Form mit klaren
und leicht auffindbaren Richtlinien und Arbeitsanweisungen fir die Bearbeitung von Kapitaler-
tragsteuer—Erstattungsantragen in formaler, inhaltlicher und organisatorischer Hinsicht zu
erstellen und aktuell zu halten, um eine rechtskonforme und einheitliche Rechtsauslegung zu
gewdhrleisten und die Verfahrensabldufe im Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart zu unter-
stitzen. Dies konnte etwa im bestehenden Organisationshandbuch des Bundesministeriums flr
Finanzen erfolgen. Ziel sollte es sein, dass eine Auszahlung von Steuergeldern ins Ausland nur
dann erfolgt, wenn aufgrund entsprechender Nachweise ausreichende Sicherheit fur die
antragsgemaRe Erledigung besteht. (TZ 18)

Die sektionsweise Trennung der Zustdndigkeiten im Bundesministerium fir Finanzen fir die
Steuerlegistik und den Steuervollzug ware zu evaluieren; jedenfalls ware eine wirksame
Abstimmung zwischen beiden Bereichen vorzunehmen, um der steigenden Komplexitat des
Steuerrechts und dem damit verbundenen ressourcenaufwendigen Steuervollzug wirksam
entgegensteuern zu kdnnen. (TZ 20)

Die bestehenden Rechtsunsicherheiten bei Antragsverfahren mit fehlenden Bescheiden waren
gemeinsam mit externen Experten — wie etwa der Finanzprokuratur — aufzuklaren und zu behe-
ben sowie das Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart — zwecks Erleichterung der Ver-
fahrensabwicklung — Giber die Ergebnisse umgehend zu informieren. (TZ 21)

Das Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart ware schriftlich anzuweisen, in allen Kapitalertrag-
steuer—Erstattungsverfahren — unabhéangig von deren Ausgang — Bescheide zu erlassen und die
Umsetzung im Rahmen der Fachaufsicht zu Gberprifen. (TZ 21)

Im Zusammenhang mit der Sonderzustandigkeit des Finanzamts Bruck Eisenstadt Oberwart
ware eine Personalausstattung vorzusehen, die — unter Beachtung einer nach den Grundsatzen
der Risikoorientierung erfolgten Personalbedarfserhebung — eine bestmogliche Erfillung der
gesetzlich vorgesehenen Aufgaben ermoglicht. Vordringlich waren qualifizierte Personal-
ressourcen fur risikoadaquate Kontrollen vor der Auszahlung sowie fur die allfallige Aufrollung
von Verdachtsféllen vor Eintritt der Verjahrung dieser Verfahren. (TZ 22)

Es ware kinftig anlassbezogen und v.a. zeitnah fir Arbeitsplatzbeschreibungen zu sorgen.
(T2 22)
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SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Das entsprechende fachliche Know—how im Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart ware durch
speziell auf die BedUrfnisse abgestimmte Schulungsmalnahmen sicherzustellen und weiter zu
entwickeln. Dabei kdnnte es sich als zweckmaRig erweisen, auch Fachleute bspw. aus der
Finanzmarktaufsicht als Vortragende zu gewinnen. (TZ 23)

25 umgesetzt

Fachlich kompetente Auskunftspersonen fir Kapitalertragsteuer—Erstattungsverfahren i.Z.m.
Dividendenausschittungen Osterreichischer Aktiengesellschaften waren zu benennen und dies

26 inder Finanzverwaltung zu kommunizieren. Dies wéare etwa mit einem virtuellen Know—how—
Center moglich, in dem die in der Finanzverwaltung verteilten Fachexperten fur Rat und Tat zur
Verfugung stehen konnten. (TZ 23)

umgesetzt

Es ware klar und eindeutig festzulegen, welche Unterlagen im Kapitalertragsteuer—Erstattungs-
verfahren erforderlich und welche Nachweise jedenfalls zu erbringen sind. Dabei wéaren Unter-
schiede zu bertcksichtigen je nach
27  —Rechtsgrundlage (Erstattungsantrage nach einem Doppelbesteuerungsabkommen oder gemaR umgesetzt
§§ 6 bzw. 21 KStG 1988 oder gemaR § 94 EStG 1988) und
— antragstellender Person (naturliche Personen, Kérperschaften, Investmentfonds, Pensions-
kassen, Tochtergesellschaften, Holdings etc.). (TZ 24)

Uber die so identifizierten Anforderungen sollte das Bundesministerium fiir Finanzen
28  anschlieRend sowohl auf seiner Homepage als auch in einem Informationsblatt zu den Antrags-
formularen informieren. (TZ 24)

umgesetzt

Die erwartete Qualitat und die Inhalte der erforderlichen Unterlagen und Nachweise fir Antrage

2 zur Kapitalertragsteuer—Erstattung waren transparent, klar und eindeutig darzulegen. (TZ 25)

umgesetzt
Es ware insbesondere ein Nachweis des Geldflusses von Dividendenzahlungen (Zahlungseingang

auf einem Bankkonto) zu verlangen. (TZ 25) offen

30
Es waren Depotbestatigungen zu verlangen, die GUber den Tagesendbestand ausgestellt werden

31 und auch einen entsprechenden Vermerk tragen. (TZ 25)

zugesagt
Es ware eine eindeutige und nachvollziehbare Angabe der Bank zu verlangen, ob die Bestatigung

32 Uber das Verfugungsgeschaft (Einlieferung der Aktien auf das Depot) oder das Verpflichtungs-
geschaft ausgestellt wurde. (TZ 25)

offen

Bei der Umsetzung eines neuen IT-Verfahrens waren verpflichtende elektronische Signaturen
33 bzw. eindeutige Identifikationsmoglichkeiten fur die Verfahrensbeteiligten (ausléandische Steuer-
behorden und Banken) vorzusehen. (TZ 26)

offen

Fir den Fall der (ausnahmsweisen) Unzumutbarkeit einer elektronischen Signatur waren die
34  formalen Erfordernisse im Hinblick auf die Echtheit von Unterlagen zweifelsfrei festzulegen und
allen Verfahrensbeteiligten zu kommunizieren. (TZ 26)

offen

Die in Osterreich geltende Vorgangsweise, Anséssigkeitsbestitigungen vom Finanzamt Bruck
Eisenstadt Oberwart direkt an die zustandige auslandische Behorde weiterzuleiten, ware im
umgekehrten Fall auch fur das 6sterreichische Kapitalertragsteuer—Erstattungsverfahren
verpflichtend vorzusehen. (TZ 27)

35 offen

Es ware zu evaluieren, ob andere Staaten die steuerliche Cum—Ex—Problematik bei Aktiendeals
so Idsten, dass sie fiir Osterreich als Best Practice herangezogen werden kénnten. In diesem

36 Zusammenhang waren Best—Practice—Modelle zu identifizieren und bei Bedarf darauf hinzu-
wirken, dass in Osterreich dhnliche oder gleiche Regelungen getroffen werden, insbesondere in
Abstimmung und im Gleichklang mit den anderen EU—Mitgliedstaaten. (TZ 28)

umgesetzt

Es ware moglichst rasch fir eine moderne und zweckmaRige IT-Unterstlitzung des Kapital-

37 ertragsteuer—Erstattungsverfahrens zu sorgen. (TZ 29)

umgesetzt

38  Das R—Verfahren ware in die allgemeine Grunddatenverwaltung zu integrieren. (TZ 29) umgesetzt

Eine eindeutige Zuordnung und Kennzeichnung der Antragstellerinnen bzw. Antragsteller, auch

39 im Falle von z.B. Adress— oder Namensanderungen, ware sicherzustellen. (TZ 29)

umgesetzt
Es ware eine Erfassung der , International Securities Identification Number” (ISIN) im R—Ver-

40  fahren zu ermdglichen, um damit Mehrfacherfassungen von emittierenden Aktiengesellschaften
zu vermeiden. (TZ 29)

umgesetzt
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Eine elektronische Ubermittlung der Kapitalertragsteuer—Erstattungsantrage wére sicherzu-
stellen. (TZ 29)

Eine durchgangige elektronische Antragsbearbeitung ware sicherzustellen. (TZ 29)

Es ware fur eine durchgangige und vollstandige Nachvollziehbarkeit der Kapitalertragsteuer—
Erstattungsverfahren zu sorgen, insbesondere auch im Falle von fortgesetzten Verfahren (z.B.
bei Rechtsmitteln). (TZ 29)

Eine automatisierte Bescheiderstellung ware sicherzustellen. (TZ 29)

Die eindeutige Zuordnung der Auszahlung von Erstattungs— sowie der Einzahlung von
Rickzahlungsbetrdgen zu den jeweiligen Verfahren ware sicherzustellen. (TZ 29)

Es ware fur risikoorientierte Auswertungen und Controllingdaten fir Steuerungszwecke zu
sorgen. (TZ 29)

Eine risikoorientierte Fallauswahl im Kapitalertragsteuer—Erstattungsverfahren mit Hilfe einer
verbesserten IT-Unterstitzung und nach Festlegung geeigneter Risikokriterien ware zu
ermoglichen. Damit kdnnte das Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart seine Personalressourcen
auf die vertiefte Priifung von risikobehafteten Antragen konzentrieren, bevor es zu einer
Erstattung kommt. (TZ 30)

Spatestens mit der Einfiihrung eines neuen IT-Verfahrens fir die Bearbeitung von Kapital-
ertragsteuer—Erstattungsantragen ware das Interne Kontollsystem an die Standards und Ablaufe
bei den sonstigen IT-Verfahren fir Steuerveranlagungen anzugleichen. (TZ 31)

Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart

49

50

105

Vorzeitig einlangende Kapitalertragsteuer—Erstattungsantrage waren entsprechend der seit
2015 geltenden Rechtslage entweder zeitnah wegen Unzuldssigkeit zurickzuweisen oder erst
nach Ablauf des in § 240a BAO vorgesehenen Zeitraums zu erledigen. (TZ 5)

Risikoorientierte Priifungen und Kontrollen waren schon vor Erledigung der Kapitalertragsteuer—
Erstattungsantrage durchzufiihren, um noch vor der Auszahlung ausreichende Sicherheit im
Hinblick auf die Erfullung der Anspruchsvoraussetzungen erlangen zu kdnnen. (TZ 12)
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umgesetzt

umgesetzt

zugesagt

umgesetzt

umgesetzt

umgesetzt

umgesetzt

umgesetzt

umgesetzt

umgesetzt
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Fazit

Das Bundesministerium fr Finanzen setzte von 50 Empfehlungen 36 um und sagte
bei sechs deren Umsetzung zu. Acht Empfehlungen blieben offen.

Der RH hob die Umsetzung der zentralen Empfehlungen im Hinblick auf eine mo-
derne, ausreichende und zukunftsorientierte IT-Unterstitzung positiv hervor, weil
er eine Modernisierung des veralteten IT-Verfahrens als dringend erforderlich und
zweckméRig erachtet hatte. Durch die Umsetzung dieser zentralen Empfehlungen
erfolgte die seit Jahren erforderliche Verbesserung des IT-Verfahrens. Das neue Ab-
zugssteuerverfahren ermoglicht ab 1. Janner 2019 laut Ministerium eine durchgan-
gige elektronische Bearbeitung — von der Antragstellung bis zur automatisierten Er-
stellung der Bescheide. Damit sollten einerseits ressourcenintensive manipulative
Tatigkeiten und fehlerhafte Eingaben wegfallen. Andererseits kann neben der Ver-
besserung des Internen Kontrollsystems eine elektronische risikoorientierte Fallaus-
wahl anhand im IT-Verfahren hinterlegter Risikokriterien erfolgen. Damit kdnnen
die Personalressourcen auf die vertiefte Prifung von risikobehafteten Antragen kon-
zentriert werden, bevor es zu einer Erstattung kommt. Durch das Verfahren sollen
das Risiko von Mehrfacherstattungen minimiert und eine risikoadaquate Fallbear-
beitung sichergestellt werden.

Die Umsetzung von weiteren Empfehlungen des RH im Hinblick auf eine Vorberei-
tung von klaren gesetzlichen Regelungen fiir die Zurechnung der Dividende — insbe-
sondere beim Handel mit Aktien rund um Dividendenstichtage — und konkrete An-
forderungen an die beizubringenden Nachweise flir Kapitalertragsteuer—Erstattungen
blieb offen bzw. erfolgte nur zum Teil. Nach den Angaben des Ministeriums habe es
Erhebungen im Hinblick auf Best Practices in anderen Staaten durchgefihrt und lege
besonderes Augenmerk auf die Ausgestaltung von technischen Mdglichkeiten zur
Bestatigung des fur die Einkiinftezurechnung notwendigen Depotbestandes und des
Kapitalertragsteuereinbehaltes. Bisher waren noch keine gesetzlichen Regelungen
oder technische Vorkehrungen im Hinblick auf die Zurechnung und die Nachweis-
fuhrung erfolgt, weshalb das Risiko von Mehrfacherstattungen weiterhin nicht aus-
geschlossen werden kann.

www.parlament.gv.at



111-78 der Beilagen XXV 1. GP - Bericht - 02 Nachfrageverfahren im Jahr 2019 109 von 332

Familienbeihilfe — Ziele und Zielerreichung, Kosten und
Kontrollsystem

Bund 2018/36

Der RH Uberprifte von Dezember 2016 bis Mai 2017 das vormals zustandige
Bundesministerium fur Familien und Jugend sowie das Bundesministerium fur
Finanzen hinsichtlich der Familienbeihilfe und des — als fixer ,Zuschlag” zur
Familienbeihilfe konstruierten — Kinderabsetzbetrags, mit dem Ziel, das Gebarungs-
volumen der Familienbeihilfenzahlungen und die Ziele zu analysieren, die Zielerrei-
chung, die Kontrolle der Anspruchsvoraussetzungen und das Risiko eines unrecht-
maligen Familienbeihilfenbezugs zu beurteilen sowie Kontrollprobleme und
Verbesserungspotenziale aufzuzeigen. Der Bericht enthielt 18 Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Bundeskanzleramt

107

Im Rahmen der wirkungsorientierten Haushaltsfiihrung waren fir die Familienbeihilfe (UG 25)
und den Kinderabsetzbetrag (UG 16) ressortibergreifend gemeinsame familienpolitisch rele- zugesagt
vante und/oder kontrollrelevante Ziele und Indikatoren zu entwickeln. (TZ 8)

Die Position Osterreichs zum EU—Koordinierungssystem wére auf EU-Ebene klar und mit Zahlen
zur Entwicklung der Auszahlungen fur im Ausland lebende Kinder unterlegt zu argumentieren.
Insbesondere ware auf eine Vereinfachung des EU—Koordinierungssystems hinzuwirken, ein
klarer Standpunkt zur Frage Wohnsitzland— oder Erwerbslandprinzip zu entwickeln und die
Alternativen zur — administrativ aufwendigen — Differenzzahlungsregelung zu konkretisieren.
(T2 18)

I umgesetzt
Solange kein automatisierter Datenabgleich maoglich ist, ware das bestehende System der
Anspruchsuberpriifung durch gezielte Kontrollroutinen zu erganzen: Aus den vorhandenen
behordlichen Datenbanken wéren in regelmaRigen Abstdanden (z.B. quartalsweise) Indizien fur

einen Wegfall der Anspruchsvoraussetzungen abzufragen (z.B. Abmeldungen im Zentralen
Melderegister, Wegfall der Sozialversicherung, Abbruch des Schulbesuchs trotz Schulpflicht,

Abbruch der Lehrlingsausbildung oder Verhangung von Aufenthaltsverboten). Missbrauchs-

risiken waren regelmaRig zu analysieren und darauf aufbauend waren allfallig notwendige

MaRnahmen zur Hintanhaltung von Missbrauch zu implementieren. (TZ 28)

offen

Fir die Finanzamter waren direkte Abfragemaoglichkeiten fur relevante vorhandene behérdliche
Daten zu schaffen; dies betrifft insbesondere einen Zugang zu Aufenthaltsbewilligungen und
Aufenthaltsverboten sowie fur die Zukunft zu der in Aufbau befindlichen Schuldatenbank.

(TZ 20)

Solange kein automatisierter Datenabgleich méoglich ist, waren anlasslich der erstmaligen
Zuerkennung und jeder weiteren Kontrolle verpflichtende Abfragen von externen Datenbanken
zum Wohnsitz, zum rechtmaRigen Aufenthalt, zur Erwerbstatigkeit und zur Einkommenshohe
bei Volljahrigen vorzusehen sowie die Ergebnisse zu dokumentieren. (TZ 21)

zugesagt

offen

Wegen der héheren Zuverlassigkeit von im unmittelbaren Behdrdenkontakt ausgetauschten
Informationen ware der — fiir den aktuellen Anspruch und fir die Auszahlungshohe relevante —
Sachverhalt moglichst haufig (wenn moglich im Rahmen jeder Kontrolle, d.h. bei Ablauf einer
Befristung) im Wege von Anfragen mit EU-Formularen zu erheben. (TZ 23)

offen

Es waren Vorschlage zur Verbesserung und Beschleunigung des zwischenstaatlichen Informati-
onsaustausches zu erarbeiten; insbesondere ware auf europdischer Ebene auf eine Weiterent-
wicklung des Systems zum Datenaustausch zwischen den nationalen Behérden zu dringen.

(T2 23)

zugesagt
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Es wdre eine bundesweit einheitliche Vorgehensweise fiir geringfligige Rickforderungsbetrage I

von Familienbeihilfenzahlungen festzulegen. (TZ 27) offen

Hinsichtlich der Erstellung und Bearbeitung der Revisionslisten waren Revisionslisten elektro-
nisch bereitzustellen sowie eine systematische Fehlererfassung und zentrale Auswertungs-
moglichkeiten der Revisionsergebnisse vorzusehen und die Revisionsergebnisse zur
Verbesserung der Abldufe und Kontrollprozesse zu nutzen. (TZ 29)

zugesagt

Das Reporting im Bereich Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag ware unter dem Gesichts-
punkt der Beobachtung steuerungsrelevanter Informationen neu aufzusetzen. Ein Kriterien-

katalog fir ein elektronisches Reporting ware vom Bundeskanzleramt zu erstellen; in diesem
waren insbesondere folgende Aspekte vorzusehen:

— ein Reporting auf Basis von Auszahlungsbetragen,

— die Miterfassung aller in die Familienbeihilfe fallenden Zahlungen, also auch der Differenz—

und Ausgleichszahlungen (betrifft Auslandssachverhalte) und des Mehrkindzuschlags,

10 zugesagt

— die Informationsweitergabe betreffend den Kinderabsetzbetrag, der 28 % der Gesamtzahlung
ausmachte und damit einen wesentlichen Anteil des Lastenausgleichs fur Familien darstellte,

— die Erweiterung des Reportings auf Informationen zu Verfahrensdauern, Rickforderungen,
zu Anzeigen bei Betrugsverdacht, Anzahl und Ergebnis von Beschwerde— und Rechtsmittel-
verfahren sowie

— die Umstellung des Reportings auf elektronische Form, um dem Bundeskanzleramt eine
Auswertung der Daten und die Beobachtung von Veranderungen zu erméglichen. (TZ 30)

Es ware rasch eine zeitgemalie IT-Applikation fir die Familienbeihilfe zu entwickeln und zu
implementieren, die einen automatisierten Abgleich mit relevanten Datenbanken ermaoglicht
(dem Zentralen Melderegister — ZMR, Versicherungsdaten des Hauptverbands der Sozial-

11  versicherungstrager, dem Zentralen Personenstandsregister — ZPR, der Integrierten Fremden- zugesagt
administration — IFA, der Datenbank der Schulen und Universitaten, Lehrlingsdatenbanken der
Wirtschaftskammern wie auch mit weiteren kinftig relevanten Datenbanken, wie etwa
Fachhochschulen oder Kindergarten). (TZ 34)

Bei der Entwicklung der IT-Applikation fir die Familienbeihilfe ware sicherzustellen, dass
12 Controllingdaten und steuerungsrelevante Informationen miterfasst werden und automatisiert zugesagt
auswertbar werden. (TZ 9, TZ 34)

Zur Frage der Zweckmaligkeit einer Bereitstellung der Software durch einen Drittanbieter waren

in der Machbarkeitsstudie nicht nur die unmittelbaren Anschaffungskosten mitzubertcksichti-

gen, sondern insbesondere auch die langfristigen Kosten der Wartung und notwendiger

Systemanpassungen. Es ware sicherzustellen, dass

— die nahtlose Zusammenfihrbarkeit der neuen IT-Applikation zur Familienbeihilfe mit der KA

IT-Applikation fur die antragslose Familienbeihilfe (ALF) und allen anderen relevanten
Applikation des Bundesministeriums flr Finanzen gewahrleistet ist und

13

— rechtliche Anderungen, wie auch Anderungen des Kontroll—, Controlling— und Reporting-
bedarfs in der IT-Applikation leicht umsetzbar sind, d.h. eine ausreichende Flexibilitat der
Applikation hinsichtlich des Umbaus des Systems gegeben ist. (TZ 33)

Im Hinblick auf die zu erwartende verscharfte Budgetsituation des Familienlastenausgleichs-
fonds waren MaRnahmen vorzubereiten, um die nachhaltige Finanzierung familienbezogener
Leistungen zu gewahrleisten. Langfristig ware eine ausgeglichene Gebarung des Familienlasten-
ausgleichsfonds und der Abbau der hohen Verbindlichkeiten des Reservefonds gegentiber dem
Bund (2016: 2,542 Mrd. EUR) sicherzustellen. In diesem Sinne wéaren bei der Einfiihrung neuer,
bei der Erhéhung bestehender familienbezogener Leistungen oder bei der Senkung der Beitrage
zum Familienlastenausgleichsfonds entsprechende MaRnahmen zur Deckung des Mittelbedarfs
vorzusehen. (TZ 6)

14 offen

Im Hinblick auf die Auslegungsprobleme in der Praxis ware eine gesetzliche Klarstellung der
15  Anspruchssituation flr langere Aufenthalte eines Kindes in Nicht—EU—/EWR-Staaten zu umgesetzt
Ausbildungszwecken vorzubereiten. (TZ 26)

16 umgesetzt

Auf der Plattform zum Familienlastenausgleichsgesetz ware klarzustellen, ob und inwieweit
frihere Erldsse zur Familienbeihilfe noch gelten. (TZ 21)
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SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Bundesministerium fir Finanzen

Im Rahmen der wirkungsorientierten Haushaltsfiihrung waren fir die Familienbeihilfe (UG 25)
1 und den Kinderabsetzbetrag (UG 16) ressortibergreifend gemeinsame familienpolitisch zugesagt
relevante und/oder kontrollrelevante Ziele und Indikatoren zu entwickeln. (TZ 8)

Die Position Osterreichs zum EU—Koordinierungssystem ware auf EU—-Ebene klar und mit Zahlen
zur Entwicklung der Auszahlungen fiir im Ausland lebende Kinder unterlegt zu argumentieren.
Insbesondere ware auf eine Vereinfachung des EU-Koordinierungssystems hinzuwirken, ein
klarer Standpunkt zur Frage Wohnsitzland— oder Erwerbslandprinzip zu entwickeln und die
Alternativen zur — administrativ aufwendigen — Differenzzahlungsregelung zu konkretisieren.
(TZ 18)

umgesetzt

Solange kein automatisierter Datenabgleich moglich ist, ware das bestehende System der
Anspruchstberprifung durch gezielte Kontrollroutinen zu erganzen: Aus den vorhandenen
behordlichen Datenbanken waren in regelméaRigen Abstanden (z.B. quartalsweise) Indizien fur
einen Wegfall der Anspruchsvoraussetzungen abzufragen (z.B. Abmeldungen im Zentralen
Melderegister, Wegfall der Sozialversicherung, Abbruch des Schulbesuchs trotz Schulpflicht,
Abbruch der Lehrlingsausbildung oder Verhdangung von Aufenthaltsverboten). Missbrauchsrisi-
ken waren regelmaRig zu analysieren und darauf aufbauend waren allfllig notwendige MaR-
nahmen zur Hintanhaltung von Missbrauch zu implementieren. (TZ 28)

offen

Fir die Finanzamter waren direkte Abfragemaoglichkeiten fir relevante vorhandene behérdliche
Daten zu schaffen; dies betrifft insbesondere einen Zugang zu Aufenthaltsbewilligungen und
Aufenthaltsverboten sowie fiir die Zukunft zu der in Aufbau befindlichen Schuldatenbank.

(T2 20)

zugesagt

Solange kein automatisierter Datenabgleich moglich ist, waren anldsslich der erstmaligen
Zuerkennung und jeder weiteren Kontrolle verpflichtende Abfragen von externen Datenbanken
zum Wohnsitz, zum rechtmaRigen Aufenthalt, zur Erwerbstatigkeit und zur Einkommenshohe
bei Volljahrigen vorzusehen sowie die Ergebnisse zu dokumentieren. (TZ 21)

offen

Wegen der hoheren Zuverlassigkeit von im unmittelbaren Behodrdenkontakt ausgetauschten
Informationen ware der — fir den aktuellen Anspruch und fiir die Auszahlungshohe relevante —
Sachverhalt moglichst haufig (wenn moglich im Rahmen jeder Kontrolle, d.h. bei Ablauf einer
Befristung) im Wege von Anfragen mit EU-Formularen zu erheben. (TZ 23)

offen

Es waren Vorschlage zur Verbesserung und Beschleunigung des zwischenstaatlichen Informati-
onsaustausches zu erarbeiten; insbesondere ware auf europaischer Ebene auf eine Weiter-
entwicklung des Systems zum Datenaustausch zwischen den nationalen Behérden zu dringen.
(TZ 23)

zugesagt

Es wdre eine bundesweit einheitliche Vorgehensweise fiir geringfigige Ruckforderungsbetrage I offen

von Familienbeihilfenzahlungen festzulegen. (TZ 27)

Hinsichtlich der Erstellung und Bearbeitung der Revisionslisten waren Revisionslisten elektro-
nisch bereitzustellen sowie eine systematische Fehlererfassung und zentrale Auswertungs-
moglichkeiten der Revisionsergebnisse vorzusehen und die Revisionsergebnisse zur Ver-
besserung der Abldufe und Kontrollprozesse zu nutzen. (TZ 29)

zugesagt

Das Reporting im Bereich Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag ware unter dem Gesichts-
punkt der Beobachtung steuerungsrelevanter Informationen neu aufzusetzen. Ein Kriterienkata-
log fiir ein elektronisches Reporting ware vom Bundeskanzleramt zu erstellen; in diesem waren
insbesondere folgende Aspekte vorzusehen:

— ein Reporting auf Basis von Auszahlungsbetragen,

— die Miterfassung aller in die Familienbeihilfe fallenden Zahlungen, also auch der Differenz—
und Ausgleichszahlungen (betrifft Auslandssachverhalte) und des Mehrkindzuschlags,

— die Informationsweitergabe betreffend den Kinderabsetzbetrag, der 28 % der Gesamtzahlung
ausmachte und damit einen wesentlichen Anteil des Lastenausgleichs fur Familien darstellte,

10 zugesagt

— die Erweiterung des Reportings auf Informationen zu Verfahrensdauern, Riickforderungen,
zu Anzeigen bei Betrugsverdacht, Anzahl und Ergebnis von Beschwerde— und Rechtsmittel-
verfahren sowie

— die Umstellung des Reportings auf elektronische Form, um dem Bundeskanzleramt eine
Auswertung der Daten und die Beobachtung von Veranderungen zu ermdglichen. (TZ 30)
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Es wdre rasch eine zeitgemale IT-Applikation fur die Familienbeihilfe zu entwickeln und zu
implementieren, die einen automatisierten Abgleich mit relevanten Datenbanken erméglicht
(dem Zentralen Melderegister — ZMR, Versicherungsdaten des Hauptverbands der Sozial-

11  versicherungstrager, dem Zentralen Personenstandsregister — ZPR, der Integrierten Fremden- zugesagt
administration — IFA, der Datenbank der Schulen und Universitdten, Lehrlingsdatenbanken der
Wirtschaftskammern wie auch mit weiteren kinftig relevanten Datenbanken, wie etwa
Fachhochschulen oder Kindergarten). (TZ 34)

Bei der Entwicklung der IT-Applikation flr die Familienbeihilfe ware sicherzustellen, dass
12 Controllingdaten und steuerungsrelevante Informationen miterfasst werden und automatisiert zugesagt
auswertbar werden. (TZ 9, TZ 34)

Zur Frage der ZweckmaRigkeit einer Bereitstellung der Software durch einen Drittanbieter waren

in der Machbarkeitsstudie nicht nur die unmittelbaren Anschaffungskosten mitzubertck-

sichtigen, sondern insbesondere auch die langfristigen Kosten der Wartung und notwendiger

Systemanpassungen. Es ware sicherzustellen, dass

— die nahtlose Zusammenfihrbarkeit der neuen IT-Applikation zur Familienbeihilfe mit der KA
IT-Applikation flr die antragslose Familienbeihilfe (ALF) und allen anderen relevanten o
Applikationen des Bundesministeriums fir Finanzen gewahrleistet ist und

13

— rechtliche Anderungen, wie auch Anderungen des Kontroll-, Controlling— und Reporting-
bedarfs in der IT-Applikation leicht umsetzbar sind, d.h. eine ausreichende Flexibilitat der
Applikation hinsichtlich des Umbaus des Systems gegeben ist. (TZ 33)

Unter Gleichheitsgesichtspunkten ware die Verwaltungspraxis der Auszahlung des vollen
Kinderabsetzbetrags in Féllen, in denen die im Ausland bezogene monetare Familienleistung
Uber jener in Osterreich liegt, einzustellen (und falls erforderlich ware eine diesbeziigliche
gesetzliche Klarstellung vorzubereiten). (TZ 16)

17 zugesagt

Bei der Beauftragung der neuen IT-Applikation (und damit in Zusammenhang stehenden

18 Auftragen) ware auf die Einhaltung der vergaberechtlichen Vorschriften zu achten. (TZ 33)

zugesagt
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Fazit

Das Bundeskanzleramt und das Bundesministerium fiir Finanzen sagten fir die
Mehrzahl der Empfehlungen des RH zu, diese umzusetzen und setzten bereits
Schritte zur Professionalisierung des monatlichen Reportings zu den Familienbeihil-
fenzahlungen.

Eine klare Verbesserung in Bezug auf die vom RH aufgezeigten Kontrolldefizite, ins-
besondere automatisierte Datenabgleiche zur Kontrolle der Anspruchsvorausset-
zungen, soll allerdings erst die Implementierung der — seit vielen Jahren in Entwick-
lung befindlichen — neuen IT-Applikation fir die Abwicklung der Familienbeihilfe
(FABIAN) bringen.

Betreffend die in der Administration aufwendige Differenzzahlungsregelung des EU—
Koordinierungssystems betonten das Bundeskanzleramt und das Ministerium, dass
sich Osterreich —im Sinne der Empfehlungen des RH — auf européischer Ebene pro-
aktiv dafir einsetzte, die Koordinierungs—Regelungen sowohl fir Blrgerinnen und
Blrger als auch fur die Verwaltung einfacher und leichter verstandlich zu gestalten.

MaRnahmen zur Gewahrleistung einer ausgeglichenen Gebarung des Familienlas-

tenausgleichsfonds und zum Abbau der hohen Verbindlichkeiten des Reservefonds
gegeniiber dem Bund (2016: 2,542 Mrd. EUR) wurden bislang nicht ergriffen.
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Qualitatssicherung fir niedergelassene Arztinnen und
Arzte

Bund 2018/37

Der RH Uberprifte von Dezember 2016 bis April 2017 ausgewahlte Trager der
Qualitatssicherung fiir niedergelassene Arztinnen und Arzte, namlich das vormals
zustandige Bundesministerium fir Gesundheit und Frauen und die Osterreichische
Arztekammer, die mit der Osterreichischen Gesellschaft fiir Qualitdtssicherung und
Qualitdtsmanagement in der Medizin GmbH im Ubertragenen Wirkungsbereich fur
das Ministerium tatig war. Ziel der Gebarungsiberprifung war die Beurteilung der
Organisation, ausgewahlter Inhalte und der Transparenz der Qualitatsarbeit des
Bundes fir die Gesundheitsversorgung im niedergelassenen Bereich. Der Bericht
enthielt 25 Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Bundesministerium fiir Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz

Qualitatsstandards mit verpflichtenden Kriterien bzw. Vorgaben waren — wie mit den Landern
1 vereinbart — ehebaldig zu entwickeln und deren Einhaltung sicherzustellen, um damit das vom offen
Gesetzgeber mit dem Gesundheitsqualitdtsgesetz verfolgte Ziel umzusetzen. (TZ 12)

Es waren ehestens Nachfolgeregelungen fir die ausgelaufenen Bundesqualitatsleitlinien zu
erarbeiten und der Qualitatsstandard zum Programm Brustkrebs—Friherkennung durch
Mammographie—Screening ware ehebaldig auf der Website des Bundesministeriums fir Arbeit,
Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz als Bundesqualitatsleitlinie zu veroffentlichen.
Klinftig ware bei der Veroffentlichung von Qualitdtsstandards klarzustellen, ob deren
Anwendung verbindlich oder nur empfohlen ist. (TZ 13)

zugesagt

Gemeinsam mit den Ldndern und den Sozialversicherungstragern ware eine zweckmaRige

Kategorisierung von Qualitdtsstandards vorzunehmen. (TZ 14) umgesetzt

Far die Zielsteuerungsperiode 2017 bis 2021 ware sicherzustellen, dass der tatsachliche
4 Umsetzungsstand der im Zielsteuerungsvertrag festgelegten Ziele aus den Monitoringberichten
klar hervorgeht. (TZ 15)

umgesetzt

Der Bundes—Zielsteuerungskommission ware ein Beschlussantrag zur Priorisierung und bundes-
5 weiten Ausrollung weiterer integrierter Versorgungsprogramme vorzulegen und in der Folge
waére die zlgige Entwicklung und Implementierung dieser Programme sicherzustellen. (TZ 17)

offen

Es ware ehestens mit der Entwicklung von berufsgruppenspezifischen Mindestanforderungen
an Qualitdtsmanagementsysteme — zunachst konzentriert auf niedergelassene Arztinnen und
Arzte — zu beginnen, diese in der Folge einzufithren und deren Einhaltung im Wege einer
periodischen Berichterstattung zu tberprifen. (TZ 19)

offen

Auf eine Umsetzung des in der Art. 15a—Vereinbarung Gber die Organisation und Finanzierung
des Gesundheitswesens erneuerten Bekenntnisses zu einer Ergebnisqualitaitsmessung im
ambulanten Bereich auf Grundlage des beschlossenen Konzepts innerhalb der Zielsteuerungs-
periode 2017 bis 2021 ware hinzuwirken. (TZ 26)

offen

Auf eine ehebaldige gesetzliche Verankerung der ambulanten Diagnosendokumentation ware

hinzuwirken. (TZ 27) offen

Die in der Qualitatssicherungsverordnung vorgesehenen Vorgaben hinsichtlich der Gestaltung

des Qualititsberichts der OQMed wéren festzulegen. (TZ 29) umgesetzt
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SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

10

11

12

13

14

25

Die Qualitdtsberichte der OQMed wéren in Zukunft auf Erfiillung der Vorgaben zu (iberpriifen
und danach im Sinne der Transparenz auch auf der eigenen Website zu veréffentlichen. (TZ 29)

Im Sinne der Starkung der Transparenz bei der Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen
waren Vorgaben fir den Aufbau einer bundeseinheitlichen, bundeslander—, berufs— und
sektorenibergreifenden Qualitatsberichterstattung zu machen. (TZ 30)

Auf Grundlage einer kiinftigen Ergebnisqualitdtsmessung im ambulanten Bereich wéren regel-
maRige Berichte Uber die ambulante Ergebnisqualitat zu erstellen. (TZ 30)

Die Portale www.kliniksuche.at und www.spitalskompass.at waren zusammenzufihren und um
Ergebnisqualitatsinformationen fiir weitere Behandlungen und Eingriffe zu ergénzen. (TZ 32)

Qualitatsinformationen aus dem niedergelassenen Bereich aus Routinedaten waren verstandlich
und qualitatsgesichert fur die Bevolkerung im Rahmen einer beim Bundesministerium fur
Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz eingerichteten neutralen Plattform
anzubieten. (TZ 32)

Szenarien zur Etablierung einer finanziell und organisatorisch unabhangigen Qualitats-
sicherungseinrichtung wéaren zu entwickeln. (TZ 8)

Maoglichkeiten zur Erhéhung der Anzahl der Validitatsprifungen waren zu prifen. (TZ 24)

Osterreichische Arztekammer

15

16

17

18

19

24

25

Osterreichische Gesellschaft fiir Qualititssicherung und Qualititsmanagement in der Medizin GmbH

20

21

22

23

113

Die kunftigen Qualitatssicherungsverordnungen waren rechtzeitig vorzubereiten, um diese
nahtlos bei Auslaufen der jeweiligen Vorgangerverordnung in Kraft setzen zu kénnen. (TZ 21)

Das IT-Projekt, das kiinftig eine tagesaktuelle elektronische Verfligbarkeit der zur Fihrung der
Arzteliste notwendigen Daten bundesweit sicherstellen sollte, wire umzusetzen und damit eine
durchgehende Aktualitdt des Qualitatsregisters zu gewahrleisten. (TZ 22)

Im Rahmen des IT-Projekts ware auf eine Erweiterung des Stammdatensatzes um eine
Ordinationsnummer hinzuwirken. (TZ 22)

In Zukunft ware beim Abschluss des Evaluierungsverfahrens transparent zu machen, ob die
Ausstellung des Qualitatszertifikats allein auf der Grundlage der Selbstevaluierung erfolgte oder
ob das Verfahren auch eine Validitatsprifung umfasste. (TZ 25)

Im Interesse der Patientinnen und Patienten ware kinftig eine lickenlose Evaluierung
sicherzustellen. (TZ 25)

Szenarien zur Etablierung einer finanziell und organisatorisch unabhadngigen Qualitats-
sicherungseinrichtung waren zu entwickeln. (TZ 8)

Maglichkeiten zur Erhéhung der Anzahl der Validitatsprifungen waren zu prifen. (TZ 24)

Die Antwortmoglichkeiten in den Fragebogen zur Selbstevaluierung waren neutraler zu gestal-
ten. (T2 23)

Die Einhaltung der Hygieneverordnung wdre anhand konkreter Anforderungen an die Ordinati-
onsstatten zu Uberprifen; zu diesem Zweck wéaren ausgewahlte und fur die jeweilige Fachrich-
tung der betroffenen Arztinnen und Arzte maRgebliche Vorgaben der Hygieneverordnung in die
Fragebdgen zur Selbstevaluierung aufzunehmen. (TZ 23)

In kiinftigen Qualitatsberichten waren sowohl die Mangelquote bei der Selbstbewertung durch
die Arztinnen und Arzte als auch jene bei der Validitdtspriifung durch die Qualitatssicherungsbe-
auftragten auszuweisen und einander gegenlberzustellen. Dartber hinaus ware die Entwicklung
der Abweichungen zu beobachten und es waren MaRnahmen zur Vermeidung von Falschanga-
ben, etwa in Form von Informations— und Beratungsangeboten, zu setzen. (TZ 29)

In kiinftigen Qualitdtsberichten waren die aus den Evaluierungsergebnissen abgeleiteten quali-
tatssichernden MaRRnahmen darzustellen, wie dies die Qualitatssicherungsverordnung vorsieht.
(TZ 29)
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offen

offen
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offen

offen
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umgesetzt

umgesetzt

umgesetzt

umgesetzt

zugesagt
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Fazit

Das Bundesministerium fur Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz
setzte rund die Halfte der Empfehlungen des RH nicht um.

Damit war die Erbringung von Gesundheitsleistungen weiterhin nicht an die ver-
bindliche Einhaltung von Qualitdtsstandards mit verpflichtenden Kriterien bzw. Vor-
gaben gebunden. Die Umsetzung dieses zentralen Ziels des Gesundheitsqualitdtsge-
setzes wdre notig, um die Qualitdt im Gesundheitswesen sicherzustellen bzw. zu
verbessern. Eine Einigung auf verpflichtende Qualitdtsstandards ware von den
Partnern der Zielsteuerung—Gesundheit gemeinsam mit der Bundes—Zielsteue-
rungskommission zu treffen. Dies wurde jedoch bisher in keinem Fall erreicht.

Umgesetzt war hingegen die Empfehlung, die Anzahl der Validitatsprifungen bei der
Qualitatsprifung von Ordinationen zu erhdhen. Damit stieg die Stichprobengroiie
von rd. 7 % auf 10 % und somit die Moglichkeit, Qualitdtsmangel zu beheben. Dies
war erforderlich, da die Osterreichische Gesellschaft fiir Qualitatssicherung und
Qualitatsmanagement in der Medizin GmbH bei rd. 18 % der Ordinationsbesuche
zumindest einen Mangel festgestellt hatte.

Die Osterreichische Gesellschaft fiir Qualitatssicherung und Qualitdtsmanagement
in der Medizin GmbH leistete einen wesentlichen Teil der Qualitdtsarbeit im nieder-
gelassenen Bereich, obwohl sie sowohl finanziell als auch organisatorisch eng mit
der Osterreichischen Arztekammer verflochten war. Dennoch entwickelten das
Ministerium und die Osterreichische Arztekammer keine Szenarien zur Etablierung
einer finanziell und organisatorisch unabhdngigen Qualitdtssicherungseinrichtung.
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Forschungsforderungsprogramm COMET — ,Competence
Centers for Excellent Technologies”

Bund 2018/38

Der RH Uberprifte von Marz bis Juni 2017 das Bundesministerium fir Verkehr,
Innovation und Technologie, das vormals zustandige Bundesministerium fir Wissen-
schaft, Forschung und Wirtschaft sowie die Osterreichische Forschungsférderungs-
gesellschaft mbH hinsichtlich des Forschungsprogramms COMET — ,Competence
Centers for Excellent Technologies” mit dem Ziel, die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen und Ziele, die Aufbau— und Ablauforganisation, die Finanzierung, die Steuerung
und das Monitoring sowie Zielerreichung, Wirkung und Evaluierung zu beurteilen.
Der Bericht enthielt 28 Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Bundesministerium fiir Bildung, Wissenschaft und Forschung

3

In der Wissensbilanz—Verordnung wére eine einheitliche Darstellungsmdglichkeit der Leistungen
und Ergebnisse, die Universitaten im Rahmen von COMET—Zentren erbringen, verbindlich offen
vorzusehen. (TZ 31)

Bundesministerium fiir Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

10

11

115

Die Beauftragung Dritter mit der Entwicklung und Abwicklung von Forschungsprogrammen waére
nachvollziehbar und begriindet zu dokumentieren, um die Transparenz dieser Entscheidungs- zugesagt
prozesse sicherzustellen. (TZ 5)

Werkvertrage waren kinftig vor Beginn der Leistungserbringung zu unterfertigen. (TZ 5) umgesetzt

Das Empfehlungsschreiben bzw. das Einverstandnis der Sitzbundeslander ware im Rahmen des
Begutachtungs— und Juryprozesses zu behandeln, um die inhaltliche Entscheidung den dafir
zustandigen Gremien (Gutachterinnen und Gutachtern, Jury) zu Gberlassen. (TZ 8)

offen

Die Regelungen flr Konsortialpartner der Landesverwaltung waren —im Sinne koharenter

Rahmenbedingungen — jenen fur Konsortialpartner der Bundesverwaltung anzugleichen. (TZ 8) offen

Vor dem Hintergrund der langen Abrechnungszeiten wére bei der Abrechnung der noch aus-
stehenden Ausfiihrungsvertrage auf niedrige Abwicklungskosten des COMET—Programms zu
achten. (TZ 14)

umgesetzt

Insbesondere die Auswahl der Jurymitglieder ware sorgfaltig vorzunehmen, um allfallige
Interessenskonflikte zu vermeiden. Mogliche Befangenheiten waren im Einzelfall offenzulegen
bzw. es hatten sich betroffene Jurymitglieder fur den jeweiligen Antrag der Stimme zu
enthalten. (TZ 16)

umgesetzt

Eine anteilige Kostenbeteiligung der Lander am Controlling und am Monitoring des COMET—

Programms ware zu prifen. (TZ 20) offen

Bei Bedarf wire auch eine Ubermittlung der Priifberichte an den Bund zu vereinbaren, um

denselben Informationsstand zwischen Bund und Landern herzustellen. (TZ 20) umgesetzt

Die Forderungsvertrage waren um eine Informationspflicht des Forderungsnehmers bei
Insolvenzgefdahrdung zu erganzen, um eine entsprechende Reaktionsmoglichkeit des
Forderungsgebers zeitnah zu ermoglichen. (TZ 24)

offen

Es waren keine Landervereinbarungen bzw. Sideletter mit von den Programmdokumenten
abweichenden Férderungsquoten zu vereinbaren, weil die Intentionen des COMET—Programms
von einer ausgewogenen Beteiligung zwischen offentlicher Hand und Wirtschaft sowie
Wissenschaft ausgingen. (TZ 26)

umgesetzt
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SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Flr das COMET—Programm waren ambitionierte Zielwerte festzulegen und diese regelmaRig zu

evaluieren. (TZ 33) zugesagt

Es waren verstarkt Kennzahlen und Indikatoren fir Exzellenz in der Forschung zu definieren und
13  anzuwenden sowie diese —wo moglich und zweckmaRig — mit konkreten Zielwerten zu ver- zugesagt
sehen. (TZ 33)

Es ware darauf zu achten, dass im Rahmen eines ausgewogenen Wettbewerbs auch neue

14 Zentren die Moglichkeit zur Teilnahme am COMET—Programm haben. (TZ 34)

umgesetzt

Bundesministerium fir Verkehr, Innovation und Technologie

Die Beauftragung Dritter mit der Entwicklung und Abwicklung von Forschungsprogrammen wére
1 nachvollziehbar und begriindet zu dokumentieren, um die Transparenz dieser Entscheidungs-
prozesse sicherzustellen. (TZ 5)

offen

2 Werkvertrage waren kiinftig vor Beginn der Leistungserbringung zu unterfertigen. (TZ 5) umgesetzt

Das Empfehlungsschreiben bzw. das Einverstandnis der Sitzbundeslander ware im Rahmen des
4 Begutachtungs— und Juryprozesses zu behandeln, um die inhaltliche Entscheidung den daftr
zustandigen Gremien (Gutachterinnen und Gutachtern, Jury) zu Uberlassen. (TZ 8)

offen

Die Regelungen flr Konsortialpartner der Landesverwaltung waren —im Sinne koharenter

Rahmenbedingungen — jenen fur Konsortialpartner der Bundesverwaltung anzugleichen. (TZ 8) offen

Vor dem Hintergrund der langen Abrechnungszeiten ware bei der Abrechnung der noch
6 ausstehenden Ausfiihrungsvertrage auf niedrige Abwicklungskosten des COMET—Programms zu
achten. (TZ 14)

umgesetzt

Insbesondere die Auswahl der Jurymitglieder ware sorgfaltig vorzunehmen, um allféllige
Interessenskonflikte zu vermeiden. Mogliche Befangenheiten waren im Einzelfall offenzulegen
bzw. es hatten sich betroffene Jurymitglieder fir den jeweiligen Antrag der Stimme zu ent-
halten. (TZ 16)

umgesetzt

Eine anteilige Kostenbeteiligung der Ladnder am Controlling und am Monitoring des COMET—

Programms ware zu prifen. (TZ 20) offen

Bei Bedarf wire auch eine Ubermittlung der Priifberichte an den Bund zu vereinbaren, um

denselben Informationsstand zwischen Bund und Léandern herzustellen. (TZ 20) umgesetzt

Die Forderungsvertrage waren um eine Informationspflicht des Forderungsnehmers bei
10  Insolvenzgefdhrdung zu ergédnzen, um eine entsprechende Reaktionsmoglichkeit des
Forderungsgebers zeitnah zu ermoglichen. (TZ 24)

offen

Es waren keine Landervereinbarungen bzw. Sideletter mit von den Programmdokumenten
abweichenden Férderungsquoten zu vereinbaren, weil die Intentionen des COMET—Programms
von einer ausgewogenen Beteiligung zwischen 6ffentlicher Hand und Wirtschaft sowie
Wissenschaft ausgingen. (TZ 26)

11 umgesetzt

Flr das COMET—Programm waren ambitionierte Zielwerte festzulegen und diese regelmaRig zu

o evaluieren. (TZ 33)

zugesagt
Es waren verstarkt Kennzahlen und Indikatoren fir Exzellenz in der Forschung zu definieren und

13 anzuwenden sowie diese —wo moglich und zweckmalig — mit konkreten Zielwerten zu zugesagt
versehen. (TZ 33)

14 Es wére darauf zu achten, dass im Rahmen eines ausgewogenen Wettbewerbs auch neue umgesetzt

Zentren die Moglichkeit zur Teilnahme am COMET—Programm haben. (TZ 34) g
Osterreichische Forschungsférderungsgesellschaft mbH

Das Empfehlungsschreiben bzw. das Einverstandnis der Sitzbundeslander ware im Rahmen des

4 Begutachtungs— und Juryprozesses zu behandeln, um die inhaltliche Entscheidung den dafir offen
zustandigen Gremien (Gutachterinnen und Gutachtern, Jury) zu Uberlassen. (TZ 8)

5 Die Regelungen fir Konsortialpartner der Landesverwaltung waren —im Sinne koharenter offen
Rahmenbedingungen — jenen fur Konsortialpartner der Bundesverwaltung anzugleichen. (TZ 8)
Vor dem Hintergrund der langen Abrechnungszeiten ware bei der Abrechnung der noch

6 ausstehenden Ausfihrungsvertrage auf niedrige Abwicklungskosten des COMET—Programms zu umgesetzt
achten. (TZ 14)
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Insbesondere die Auswahl der Jurymitglieder ware sorgfaltig vorzunehmen, um allféllige
Interessenskonflikte zu vermeiden. Mogliche Befangenheiten waren im Einzelfall offenzulegen
bzw. es hatten sich betroffene Jurymitglieder fur den jeweiligen Antrag der Stimme zu
enthalten. (TZ 16)

Eine anteilige Kostenbeteiligung der Lander am Controlling und am Monitoring des COMET—
Programms ware zu prifen. (TZ 20)

Bei Bedarf wére auch eine Ubermittlung der Priifberichte an den Bund zu vereinbaren, um
denselben Informationsstand zwischen Bund und Léandern herzustellen. (TZ 20)

Die Forderungsvertrage waren um eine Informationspflicht des Férderungsnehmers bei
Insolvenzgefdahrdung zu erganzen, um eine entsprechende Reaktionsmoglichkeit des
Forderungsgebers zeitnah zu ermoglichen. (TZ 24)

Es wdren keine Landervereinbarungen bzw. Sideletter mit von den Programmdokumenten
abweichenden Forderungsquoten zu vereinbaren, weil die Intentionen des COMET—Programms
von einer ausgewogenen Beteiligung zwischen 6ffentlicher Hand und Wirtschaft sowie Wissen-
schaft ausgingen. (TZ 26)

Fir das COMET—Programm waren ambitionierte Zielwerte festzulegen und diese regelmaRig zu
evaluieren. (TZ 33)

Es waren verstarkt Kennzahlen und Indikatoren fur Exzellenz in der Forschung zu definieren und
anzuwenden sowie diese — wo moglich und zweckmaRig — mit konkreten Zielwerten zu
versehen. (TZ 33)

Es ware darauf zu achten, dass im Rahmen eines ausgewogenen Wettbewerbs auch neue
Zentren die Moglichkeit zur Teilnahme am COMET—Programm haben. (TZ 34)

Bei kiinftigen COMET—-Ausschreibungen waren durch Umsetzung der internen Vorschriften
(Berichts— und Zustimmungspflichten) Interessenskonflikte zwischen leitenden Organen der
COMET—Zentren und der Unternehmenspartner zu vermeiden. (TZ 17)

Werkvertrage waren kiinftig vor Beginn der Leistungserbringung zu unterfertigen und die
Leistungsschritte moglichst genau zu kalkulieren. (TZ 18)

Eine interne Erledigung der an die Christian Doppler Forschungsgesellschaft und den Fonds zur
Forderung der wissenschaftlichen Forschung ausgelagerten Dienstleistungen ware zu prifen,
um Kosteneinsparungsmoglichkeiten auszuloten. (TZ 18)

Kinftig waren fur Evaluierungen von Férderungsprogrammen keine Forderungsnehmer, sondern

—nach Ausschreibungen auf Basis der jeweils geltenden Vergaberegelungen — unabhéngige
Expertinnen und Experten heranzuziehen. (TZ 19)

Bei der Abwicklung von Forderungsprogrammen waére die Trennung zwischen administrativen
und operativen Mitteln zu beachten. (TZ 19)

Es ware eine Vereinfachung des internen Berichtswesens zu prifen. Beispielsweise kénnte bei
COMET—Zentren in einer zweiten Forderungsperiode eine Umstellung auf jahrliche inhaltliche
Berichte erwogen werden. (TZ 21)

Vor dem Hintergrund der Uberarbeitung der Leitfaden wire kiinftig von Sonderregelungen
abzusehen und es waren bei COMET—Zentren weiterhin Informationen Uber die tatsachliche
Kostenstruktur einzuholen (wie z.B. nicht eindeutig den Projekten zurechenbares Personal,
Sach— und Materialkosten, allfallige Sammelkonten etc.), um einen Uberblick tber die
tatsachlichen Kosten der Zentren und die Validitat des Gemeinkostenzuschlags zu erhalten.
(12 22)

Von den COMET—Zentren wdre ein geschlossenes elektronisches Zeiterfassungssystem
einzufordern. (TZ 23)

Die Sonderregelungen tber Doppelanstellungen und In—kind Leistungen bei wissenschaftlichen
Partnern waren dahingehend zu priifen, ob die Ausnahmen zweckmaRig sind; andernfalls waren
diese Regelungen an jene fir Unternehmenspartner anzugleichen. (TZ 23)
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SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Bei der Forderung von Anlagevermdogen sowie Leistungen der Partner wdre restriktiv vorzu-

24

25

26

27

28

118

gehen. Der Schwerpunkt der Férderungen ware auf forschungsunmittelbare Investitionen und

offen

den Wissensaufbau in den COMET—Zentren zu legen und weniger auf Investitionen bei den
Unternehmenspartnern. (TZ 23)

Bei EU-Projekten ware eine klare Trennung von COMET— und ,,Non—K“—Bereich sicherzustellen,
um —im Sinne der Transparenz des Gebarungshandelns — eine Querfinanzierung des ,,Non—K“— zugesagt
Bereichs durch COMET—-F6rdermittel zu vermeiden. (TZ 23)

Fir COMET—-Zentren und COMET—Projekte waren ambitioniertere Kennzahlen und Zielwerte zu
definieren und eine Vergleichbarkeit Gber die gesamten Forderungsperioden zu erméglichen. zugesagt

(TZ 29)

Es ware eine Ubersicht (iber die Umsetzung bzw. die Verwertung von Patenten auszuarbeiten.

(T2 30)

zugesagt

Insbesondere fir Patente und Lizenzen sowie flr die entsprechenden Aufwendungen des
COMET—-Programms ware ein Vergleich mit anderen européischen Forschungsforderungs- zugesagt
programmen vorzunehmen, um Benchmarks zu gewinnen. (TZ 30)

Fazit

Das Bundesministerium fir Verkehr, Innovation und Technologie, das Bundesminis-
terium fir Digitalisierung und Wirtschaftsstandort sowie die Osterreichische
Forschungsforderungsgesellschaft mbH setzten u.a. zentrale Empfehlungen betref-
fend die Programmstruktur von COMET wie z.B. eine sorgféltige Auswahl der Jury-
mitglieder und die Einhaltung der Programmférderungsquoten in den Landerverein-
barungen sowie die Beachtung der Abwicklungskosten und die bedarfsweise
Weiterleitung der Priifberichte an den Bund um und sicherten u.a. zu, Werkvertrage
vor Beginn der Leistungserbringung zu unterfertigen.

Die beiden Ministerien sowie die Osterreichische Forschungsférderungsgesell-
schaft mbH setzten die Empfehlung — aus Wettbewerbsgriinden neuen Zentren die
Moglichkeit zur Teilnahme zu ermoglichen —um, indem sie einen extra Call fir neue
COMET—Zentren im Jahr 2017 durchflhrten; bei der letzten Ausschreibung hatten
ausschlieRlich neue Konsortien Forderungsantrage eingereicht.

Die beiden Ministerien sowie die Osterreichische Forschungsférderungsgesell-
schaft mbH sagten dariber hinaus zu, ambitionierte Zielwerte festzulegen und diese
regelmaRig zu evaluieren. Eine Uberpriifung der derzeit geltenden Kennzahlen und
Indikatoren sei Gegenstand der kommenden Zwischenevaluierung.

Offen blieben Empfehlungen beziiglich der Vereinbarungen mit den Landern wie
z.B. das Einverstandnis der Sitzbundeslander im Rahmen des Begutachtungsprozes-
ses zu behandeln, Regelungen flr Konsortialpartner der Landesverwaltung jenen
der Bundesverwaltung anzugleichen sowie eine anteilige Kostenbeteiligung der Lan-
der am Controlling und am Monitoring des COMET—Programms zu prifen.
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Die Osterreichische Forschungsférderungsgesellschaft mbH setzte Vorschriften zu
Interessenskonflikten sowie eine Vereinfachung des internen Berichtswesens um.
Sie setzte ferner die zentrale RH—Empfehlung, ausgelagerte Dienstleistungen zu pri-
fen, um, weil nunmehr eine interne Erledigung der ausgelagerten Leistungen mog-
lich ist und auch zu Kosteneinsparungen fihrt.

Die Osterreichische Forschungsférderungsgesellschaft mbH sagte dariiber hinaus
zu, auf die Trennung zwischen administrativen und operativen Mitteln bzw. von
COMET- und , Non—K“—Bereichen zu achten sowie beziiglich Patente und Lizenzen
eine Verwertungsibersicht und einen Vergleich mit europaischen Forschungsforde-
rungsprogrammen zu entwickeln.

Offen blieben Empfehlungen zur Erganzung der Forderungsvertrage, zu Ausnahmen
bei Sonderregelungen sowie zur Forderung von Anlagevermogen und Leistungen
der Unternehmenspartner.

Offen blieb auch eine Empfehlung an das Bundesministerium fir Bildung, Wissen-
schaft und Forschung, in der Wissenshilanz—Verordnung fir Leistungen von Univer-
sitaten im Rahmen von COMET—Zentren einheitliche Darstellungsmoglichkeiten vor-
zusehen.
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Gartenbauzentrum Schonbrunn
Bund 2018/39

Der RH Uberprufte im Marz und April 2017 das vormals zustandige Bundesministerium
fir Land— und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft im Zusammenhang mit
der Pflege und Erhaltung historischer Garten und Pflanzensammlungen im Eigentum
des Bundes bei der Hoéheren Bundeslehr— und Forschungsanstalt fir Gartenbau und
Osterreichische Bundesgirten mit dem Ziel, die Zusammenlegung der Héheren
Bundeslehr— und Forschungsanstalt fiir Gartenbau mit den Osterreichischen Bundes-
garten, die Aufgabenerfillung sowie die finanzielle Situation zu bewerten. Der Bericht
enthielt 69 Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Bundesministerium fuir Nachhaltigkeit und Tourismus

Die Arbeitsprogramme sollten kiinftig im Teilnehmerkreis des Forschungs—Jour fixe behandelt
1 werden, um eine Abstimmung und Koordinierung der internen und extern beauftragten
Forschungstatigkeiten des Ressorts bestmaoglich zu gewahrleisten. (TZ 5)

umgesetzt

Die Zuordnung von Projekten zu Forschungsprojekten bzw. wissenschaftlichen Tatigkeiten sollte

durch die Vorgabe eindeutiger Kriterien unterstitzt werden. (TZ 5) otren

Die erforderlichen Anpassungen der Hard— und Software waren umgehend vorzunehmen, um
3 eine ordnungsgemale Funktionalitdt der Forschungsplattform Datenbank fir Forschung und
Nachhaltige Entwicklung (DaFNE) herzustellen. (TZ 5)

offen

Die Vorgaben zum Inhalt der Forschungsberichte und zum Umfang der einzelnen Beitrage waren

schriftlich zu konkretisieren. (TZ 6) umgesetzt

Das Aufgabenspektrum der Bundesgarten sollte genau definiert und in Teilgebiete aufgegliedert

werden, die der Definition Uberprifbarer Zielvorgaben zugénglich sind. (TZ 9) umeesetzt

Vom Bundesministerium fir Digitalisierung und Wirtschaftsstandort sollten moglichst genaue
und aktuelle Planunterlagen der von den Bundesgéarten betreuten Liegenschaften eingefordert
werden. Diese Plane waren dann als Grundlage fiir die Bestimmung der zur Pflege der betreuten
Flachen notwendigen Ressourcen heranzuziehen. (TZ 13)

umgesetzt

Ziele und Umfang der Botanischen Sammlung waren zu definieren und deren Einhaltung zu
kontrollieren. Zudem sollte auch in Anlehnung an das interne Leitbild definiert werden, in
welchem AusmaR die Sammlungen der Erhaltung der Biodiversitdt bzw. der Bewahrung des
historischen Bestands dienen sollen. (TZ 16)

umgesetzt

Der Bewertungsschlissel fur die Botanischen Sammlungen sollte Gberarbeitet werden, sodass

er den Anforderungen der Bundesvermdégensverwaltungsverordnung 2013 entspricht. (TZ 16) zugesagt

Die Dekorationsleistungen durch die Hohere Bundeslehr— und Forschungsanstalt fiir Gartenbau
und die Osterreichischen Bundesgarten waren vollstandig einzustellen und die bisher dafiir
genutzten Flichen entweder zu vermieten oder fiir die Offentlichkeitsarbeit im Sinne der
Prasentation der vorhandenen botanischen Sammlungen zu nutzen. (TZ 17)

umgesetzt

Die Aufgaben der Abteilung Produktion Geholze und Stauden wéren auch in der Geschéafts— und
Personaleinteilung umgehend neu zu definieren und auf die Kernaufgaben (Unterstiitzung der
Historischen Garten und Botanischen Sammlungen durch die Produktion von nicht im Handel
erhéltlichen Pflanzen) zu reduzieren. (TZ 19)

10 umgesetzt

Nach der Evaluierung der Kernaufgaben wére eine Analyse des Personalbedarfs aufbauend auf

1 einer Aufgabenkritik durchzufihren. (TZ 21)

umgesetzt

Eine Schnittstelle der elektronischen Arbeitszeitaufzeichnungen zum SAP ware fir ein wirksames

12 Controlling einzurichten. (TZ 25)

zugesagt
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Bei der Hoheren Bundeslehr— und Forschungsanstalt fiir Gartenbau und den Osterreichischen
Bundesgarten mit rd. 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sollte eine eigene Verantwortliche
bzw. ein eigener Verantwortlicher als Ansprechperson in Compliance—Fragen bestellt werden,
die bzw. der fiir rechtliche Neuerungen im Bereich Compliance sowie Antikorruption und als
Anlaufstelle fir anonyme Hinweise fungieren sollte. (TZ 28)

umgesetzt

Die Schulungen zum Thema Compliance sollten auf alle Bediensteten ausgeweitet und spezifi-

sche Verhaltensrichtlinien erlassen werden. (TZ 28) 2ugesagt

Fir die Kernleistung 1 ,Institut Historische Garten” sollten Kennzahlen in den Ressourcen—, Ziel—
und Leistungspldnen definiert werden, die fir das Institut verstandlich, beeinflussbar und ein-
haltbar sind. (TZ 31)

umgesetzt

Die Einhaltung der definierten Ziele und des angestrebten Umfangs der Botanischen Sammlung

waére auch Uber die Ressourcen—, Ziel- und Leistungsplane zu kontrollieren. (TZ 31) umgesetzt

In Zusammenarbeit mit der Hoheren Bundeslehr— und Forschungsanstalt fir Gartenbau und
den Osterreichischen Bundesgarten waren die offenen Problemfelder der Reorganisation zu
definieren und dafiir ein Umsetzungsplan zu erstellen. (TZ 32)

umgesetzt

Im Sinne einer einheitlichen Vertretung der Bediensteten und zur Vermeidung eines unnétigen
Mehraufwands wdre eine gemeinsame Vertretung der Bediensteten der Hoheren Bundeslehr—
und Forschungsanstalt fir Gartenbau und der Osterreichischen Bundesgérten durch eine
gesetzliche Anderung anzuregen. (TZ 33)

umgesetzt

Ein Konzept fir die Offentlichkeitsarbeit wire zu erarbeiten, um auf dessen Basis die dazu not-

wendigen Ressourcen festlegen zu konnen. (TZ 10) umgesetzt

Die durch saisonale Spitzen anfallenden zusatzlichen Kosten durch Uberstunden und Kollektiv-
vertragsbedienstete waren im Detail zu erheben und allféllige Kosteneinsparungspotenziale
durch flexiblere Arbeitszeitmodelle zu berechnen. Auf Basis dieser Analyse wére die im Hinblick
auf die Pflege und die Kosten optimierte Variante auszuwéahlen und einzufiihren. (TZ 21)

offen

Die Struktur der Ressourcen—, Ziel- und Leistungsplane ware zu bereinigen, um die Qualitat des
verwaltungsinternen Steuerungsinstruments und die praktische Anwendbarkeit zu verbessern.
(TZ 29)

umgesetzt

Es waren kinftig verlassliche Daten zu erheben, um Uber aussagekraftige Zahlen fir die

Steuerung zu verflgen. (TZ 29) offen

Der Beitrag der Héheren Bundeslehr— und Forschungsanstalt fir Gartenbau und der Oster-
reichischen Bundesgarten zur Erreichung der Wirkungsziele des Ressorts sollte in den
Ressourcen—, Ziel- und Leistungsplanen transparenter dargestellt werden. (TZ 29)

umgesetzt

Der Kennzahlenkatalog ware gemeinsam zu tberarbeiten und es waren relevante Kennzahlen

festzulegen, die eine qualitative Steuerung des Forschungsbereichs ermdglichen. (TZ 30) umgesetzt

Im Verwaltungsbereich und in den Stabsstellen sollten vorhandene Synergieeffekte genutzt
werden. Zudem waren die Aufgaben und Verantwortlichkeiten in den Stabsstellen klar zu regeln
und die Einstufung der Bediensteten zu korrigieren. (TZ 33)

umgesetzt

Innerhalb der Dienststelle waren Budgetvorgaben fiir den Forschungsbereich festzulegen. (TZ 2) offen

Ein Forschungskonzept ware zu erstellen, das unter anderem eine Abschatzung der mittel— bis
langerfristigen Forschungsanforderungen sowie entsprechende Zielsetzungen fir die einzelnen
Forschungsabteilungen und insgesamt fir die Forschung der Héheren Bundeslehr—und
Forschungsanstalt fiir Gartenbau und der Osterreichischen Bundesgirten enthalten sollte. (TZ 3)

offen

Die Arbeitsplatzbeschreibung des Forschungskoordinators sollte umgehend aktualisiert werden.

(TZ 4) umgesetzt

Fir die Kalkulation der Projekte waren Standards festzulegen und diese dann liickenlos

anzuwenden. (TZ 4) umgesetzt

Die Arbeitsprogramme waren im Hinblick auf den mit den wissenschaftlichen Tatigkeiten
verbundenen Ressourceneinsatz informativer zu gestalten und alle Tatigkeiten des Forschungs-
bereichs darin abzubilden. (TZ 5)

umgesetzt
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Die Forschung ware zur Verbesserung der internen Steuerungsmaoglichkeiten in einer
31  gesamthaften Prozessbeschreibung (inklusive zeitlichem Ablauf und inhaltlicher Vorgaben, Tatig-
keiten, Terminvorgaben etc.) darzustellen. (TZ 4)

umgesetzt

Die internen Projektlisten waren mit den bisher nicht bericksichtigten Aktivitaten zu
32  vervollstandigen und durch Informationen Uber Laufzeitverlangerungen, Abbruch von Projekten,
Zeitpunkt von Berichtslegungen bzw. Veroffentlichungen zu erganzen. (TZ 5)

umgesetzt

Es sollten klare Regelungen hinsichtlich der anzugebenden Daten in den Neuantragen der
33 Forschung getroffen werden und auch Angaben zu den personellen Ressourcen waren vorzuse-
hen. (TZ 5)

34 Auf die Vollstandigkeit der Berichtslegung zu den Forschungsaktivitdten ware zu achten. (TZ 6)

umgesetzt

umgesetzt

Das Seminarangebot der Schonbrunner Seminare sollte frihzeitig definiert und in einem

35 Jahresprogramm zeitgerecht veroffentlicht werden. (TZ 7)

umgesetzt
Die Entwicklung eines gemeinsamen Veranstaltungsprogramms der HBLFA mit den Bundes-

36 gdrten ware anzustreben. (TZ 7)

umgesetzt
Der Bereich Offentlichkeitsarbeit wire bei der Veranstaltung der Schénbrunner Seminare

37 moglichst rasch und umfassend einzubinden. (TZ 7)

umgesetzt
Die Einnahmen und Ausgaben zu den Schénbrunner Seminaren sollten nachvollziehbar

38 dargestellt werden. (TZ 7)

umgesetzt
Bei der Organisation der Schonbrunner Seminare ware auf eine kostendeckende Abwicklung zu

39 achten. (TZ7)

umgesetzt
Es ware eine schriftliche Regelung dariber zu treffen, in welchen Fallen eine Veranstaltung als

40  Schonbrunner Seminar, als andere eigene Veranstaltung oder als entgeltliche oder
unentgeltliche Schulraumuberlassung gilt. (TZ 7)

umgesetzt

Die entsprechenden Einnahmen und Ausgaben der Schénbrunner Seminare wéren ordnungs-

4l gemal auf getrennten Konten zu verbuchen. (TZ 7)

umgesetzt
Ein laufender Gesamtiberblick Gber die Nutzung der Raumlichkeiten der HBLFA wére zu
gewadhrleisten, die aktuelle und potenzielle Nutzung der Raumlichkeiten zu analysieren und —in

42 Synergie mit dem Bereich Offentlichkeitsarbeit — allenfalls eine stirkere Bewerbung der
Raumlichkeiten der HBLFA zur Forderung von deren Auslastung und der Erzielung zusatzlicher
finanzieller Mittel fur die HBLFA anzustreben. (TZ 7)

offen

Die Schonbrunner Seminare, wenn auch in Kooperation mit einem Verein abgewickelt, waren
43 als eigene Veranstaltungen der HBLFA anzusehen und nicht als Schulraumiberlassung fir
nichtschulische Zwecke an Dritte zu behandeln. (TZ 7)

umgesetzt

Fir das Controlling waren Daten zur Verfligung zu stellen, die nicht bloR auf Schatzungen
44 beruhen, und kiinftig waren flr alle Forschungstatigkeiten regelmaRige Auswertungen aus der
Kostenrechnung vorzunehmen und interne Besprechungen dazu durchzufthren. (TZ 8)

umgesetzt

Die Arbeit der Stabsstelle Offentlichkeitsarbeit sollte auf das gesamte Angebot der Héheren
Bundeslehr— und Forschungsanstalt und der Osterreichischen Bundesgérten (Schule, Forschung,

45  Historische Garten, Botanische Sammlungen) ausgedehnt werden, um einen einheitlichen
Auftritt in der Offentlichkeit und eine bestmégliche Nutzung der Ressourcen zu erméglichen.
(T2 10)

umgesetzt

Von der bloRen Fortflihrung der Jahresprogramme ware abzugehen und die Themen der
46  Fihrungen waren auf der Grundlage des zu erarbeitenden Konzepts fiir die Offentlichkeitsarbeit
zu evaluieren und neu festzulegen. (TZ 10)

umgesetzt

Es wére eine Kosten—Nutzen—Analyse der derzeitigen Aktivitdten der Offentlichkeitsarbeit

47 durchzufiihren und das kinftige Programm entsprechend anzupassen. (TZ 10)

umgesetzt
Die Teilnahme an der Gartenbaumesse Tulln ware zu evaluieren und bei negativem Kosten—

48 Nutzen—Verhaltnis einzustellen. (TZ 10)

offen
Die grundlegenden Daten fir die Auslastung und die Kosten der Zentralwerkstéatte sollten
erhoben und diese einer Schliefung der Zentralwerkstatte (inklusive der Einsparung der
Mietkosten fir die derzeit genutzten Flachen und Gebdude) und einer Vergabe der Leistungen
an externe Anbieter gegenibergestellt werden. (TZ 11)

49 offen
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Die Berechtigungen gemaR § 23 Abs. 2 Bundeshaushaltsverordnung 2013 waren an die aktuelle
Organisation anzupassen und hinsichtlich der Anzahl auf ihre Notwendigkeit hin zu Gberprifen.
Tz 12)

Fir die Bareinnahmen bei den Fihrungen der Bundesgdrten ware ein System (z.B. nummerierte
Eintrittskarten) einzufiihren, das den Erfordernissen der Bundeshaushaltsverordnung 2013
entspricht. (TZ 12)

Die Baumkataster fir alle historischen Garten waren ehestmdglich fertigzustellen. (TZ 13)

Fir die historischen Garten sollten Pflegestufen definiert und dokumentiert werden, die auch
den vom jeweiligen Zielzustand der Anlage ausgehenden Ressourcenbedarf (Personal, Zeit,
Maschinen etc.) enthalten und den einzelnen Flachen zugeordnet sind. (TZ 14)

Die Anzahl der benétigten Reservepflanzen pro Sorte ware festzulegen und eine
durchschnittliche Reserve von unter 10 % anzustreben. (TZ 18)

Auf der Basis der Parkbewirtschaftungspldne ware zu evaluieren, welche Sorten von Pflanzen
zugekauft werden kénnen und welche weiterhin selbst produziert werden missen, und die
Produktion wére entsprechend umzustellen. (TZ 18)

Die Garten und die Produktion Geholze und Stauden sollten auf der Grundlage der Baum-
kataster eng zusammenarbeiten. (TZ 19)

Die Abgabe von Pflanzen ware auf die Verwertung von nicht mehr gebrauchtem Material zu
beschranken und die Produktion speziell fir den Verkauf einzustellen. (TZ 20)

Bei der Preisgestaltung flr den Pflanzenverkauf sollten nicht nur die Kosten der Produktion,
sondern auch die des Verkaufs berlcksichtigt werden. (TZ 20)

Eine elektronische Erfassung der Uberstunden und ein Uberstundencontrolling wiren einzu-
flhren. Dies sollte in weiterer Folge als Grundlage fiir die Entscheidung tber die konkrete
Ausgestaltung der neu einzufiihrenden Arbeitszeitmodelle herangezogen werden. (TZ 22)

Die Sonderdienste wdren zur Nutzung der aufgezeigten Einsparungspotenziale neu zu ver-
handeln und der Einsatz von technischen Neuerungen zur Vermeidung von teuren Uberstunden
ware zu Uberprifen. Es sollten nur noch die fiir den Betrieb unbedingt notwendigen Dienste wie
Kultur— und Portierdienste aufrecht erhalten werden. (TZ 22)

Alle Arbeitsplatzbeschreibungen wéren zu aktualisieren und daran anschliefend die
Einstufungen der Bediensteten im Wege des Bundesministeriums fiir Nachhaltigkeit und
Tourismus durch das Bundeskanzleramt tberprifen zu lassen. (TZ 23)

Es waren kinftig Mitarbeitergesprache durchzufiihren und zu dokumentieren. (TZ 24)

Tagesaktuelle elektronische Arbeitszeitaufzeichnungen und Ressourcenaufzeichnungen aller
Bediensteten waren einzufihren. (TZ 25)

Bei der Frauenférderung sollte der Zeitpunkt der Zielerreichung konkretisiert und der Frauen-
anteil in Fihrungspositionen durch gezielte MaRnahmen schrittweise erhoht werden. (TZ 27)

Bis zur Beendigung des Pachtvertrags sollten die vereinbarten Entgelte sowie allféllige Kosten
flr zuséatzliche Nutzungen durch die ,,City Farm Schonbrunn® korrekt und zeitgerecht verrechnet
werden. (TZ 28)

Schriftliche Regelungen in Bezug auf die Vortragstatigkeiten innerhalb oder auRerhalb der
Dienstzeit waren zu treffen. (TZ 28)

Es waren kinftig regelmaRig Evaluierungsberichte zu erstellen, um die Entwicklung der
Kennzahlen nachvollziehen, gegebenenfalls gegensteuernde MaRRnahmen ergreifen und diese
Informationen in die mittelfristige Planung einflieRen lassen zu kénnen. (TZ 29)

Fir das Controlling sollten Daten hinsichtlich der Arbeitszeiten zur Verfigung gestellt werden,
die nicht bloR auf Schatzungen beruhen. (TZ 29)

Die Validitat der Daten ware zu Uberprifen und eine genaue und eindeutige Zuordnung der
Kosten zu den verursachenden Kostenstellen sowie zu den Kernleistungen vorzunehmen.
(TZ 30)
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Fazit

Das Bundesministerium fur Nachhaltigkeit und Tourismus und die nachgeordnete
Dienststelle Hohere Bundeslehr— und Forschungsanstalt fiir Gartenbau und Osterrei-
chische Bundesgarten setzten die insgesamt 69 Empfehlungen des RH Uberwiegend
um bzw. sagten deren Umsetzung zu. So konnten Verbesserungen in der Organisation
und Aufgabenerfillung sowie im Bereich des Forschungs—Controllings erreicht wer-
den.

Der Beitrag der nachgeordneten Dienststelle zur Erreichung der Wirkungsziele des
Ministeriums wurde bereits im Ressourcen—, Ziel- und Leistungsplan 2018 transpa-
renter dargestellt. Analysiert wurde auch der Personalbedarf.

Im Herbst 2018 startete ein neuer Prozess zur Erstellung der Jahresarbeitspro-
gramme der forschungsaktiven Dienststellen, um eine bessere Abstimmung mit den
inhaltlich zustéandigen Fachabteilungen des Ministeriums bereits in der Projektpla-
nungsphase zu erzielen. Zur Kalkulation der Forschungsprojekte wurden Standards
festgelegt, deren Inhalte in der Forschungsplattform abgebildet sind.

Dekorationsleistungen an Dritte wurden eingestellt; ausgenommen davon waren le-
diglich die Prasidentschaftskanzlei, das Parlament und in Einzelfdllen das Ministerium.

Nicht umgesetzt war die Empfehlung des RH, die durch saisonale Spitzen anfallen-
den zusatzlichen Kosten durch Uberstunden und Kollektivvertragsbedienstete im
Detail zu erheben, allfallige Kosteneinsparungspotenziale durch flexiblere Arbeits-
zeitmodelle zu berechnen und die optimierte Variante einzufthren.

Im Zuge der Konzepterstellung ,Zentralwerkstatte neu” wurden zwar Optionen ge-
prift, wie die Zentralwerkstatte in Zukunft auszurichten ware. Eine signifikante An-
derung (Zusammenlegung der Werkstatte mit dem Fuhrpark) kam jedoch nicht zu-
stande.

Ebenso offen blieben Empfehlungen im Forschungsbereich, etwa hinsichtlich der
Erstellung eines Forschungskonzepts sowie bezlglich der Festlegung von Budgetvor-
gaben. Somit lag weiterhin keine gesamthafte strategische Ausrichtung fir die For-
schungsaktivitdten der Héheren Bundeslehr— und Forschungsanstalt flr Gartenbau
und Osterreichische Bundesgérten vor. Da keine budgetére Zielvorgabe bestand, war
auch kein Soll-Ist=Vergleich méglich. Zudem war kein laufender Uberblick Gber die
der Forschung zur Verfligung stehenden Mittel verfiigbar.
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Gewinnung von Orthofotos auf Ebene des Bundes
Bund 2018/39

Der RH Uberprifte im Oktober 2016 das vormals zustdndige Bundesministerium fir
Land— und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und das Bundesamt fir
Eich— und Vermessungswesen im Zusammenhang mit der Gewinnung von digitalen
Luftbildern und Orthofotos. Ziel der Uberpriifung war die Beurteilung der Beschaf-
fung der digitalen Luftbilder und Orthofotos auf Ebene des Bundes. Der Bericht
enthielt eine Empfehlung.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Bundesministerium fuir Nachhaltigkeit und Tourismus

Zusammenfassend empfahl der RH dem Bundesministerium fiir Nachhaltigkeit und Tourismus,
1 Satellitenbilder nur dann anzukaufen, wenn abzusehen ist, dass eine Aktualitdt der Orthofotos umgesetzt
von drei bis finf Jahren nicht gewahrleistet werden kann. (TZ 4)

Fazit

Das Bundesministerium fur Nachhaltigkeit und Tourismus setzte die Empfehlung des
RH um.
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FWF — Internes Kontrollsystem; Follow—up—Uberpriifung
Bund 2018/40

Der RH Uberpriifte von Dezember 2017 bis Janner 2018 den Fonds zur Forderung
der wissenschaftlichen Forschung und beurteilte die Umsetzung von Empfehlungen,
die er bei der vorangegangenen Uberpriifung zum Thema ,FWF — Internes Kontroll-
system” abgegeben hatte. Der Fonds zur Forderung der wissenschaftlichen
Forschung setzte 21 der 28 Empfehlungen um und sechs teilweise um. Eine Empfeh-
lung war zur Zeit der Follow—up—Uberpriifung obsolet geworden. Ankniipfend an
den Vorbericht sprach der RH sechs Empfehlungen aus.

Umsetzungsgrad

Fonds zur Férderung der wissenschaftlichen Forschung

126

Die Prozesslandkarte ware zlgig fertigzustellen; Prozessbeschreibungen mit klar festgelegten

Die Aufgaben und Zustandigkeiten von strategischen und fachlichen Abteilungen sollten in
Richtung einer deutlicheren Abgrenzung von jeweils eigenen Zustandigkeiten und notwendigen zugesagt
Kooperationsfeldern genauer definiert werden. (TZ 7)

Zustandigkeiten und integrierten Kontrollmechanismen sollten erarbeitet werden. (TZ 17) zugesagt
Vertragsanderungen in den Akten waren nachvollziehbar zu dokumentieren. (TZ 23) . umgesetzt
Bei der Abrechnung der Férderungsprojekte sollten auf Grundlage eines Stichprobenverfahrens umgesetzt
Prufungen vor Ort durchgefihrt werden, wobei Originalbelege zu prifen waren. (TZ 24) &

Nach Einfiihrung von regelmaRigen institutionellen Prifungen des Internen Kontrollsystems in

Bezug auf dessen Wirksamkeit und Funktionsfahigkeit sollte durch Follow—up—Uberpriifungen umgesetzt
die Umsetzung der Empfehlungen Gberwacht werden. (TZ 28)

Die Kosten und Zeitaufwendungen fir IKS—relevante Tatigkeiten sollten erfasst werden und in

weiterer Folge waren die durchgefiihrten Kontrolltdtigkeiten hinsichtlich ihres Nutzens zu umgesetzt
evaluieren. (TZ 29)

Fazit

Die im Rahmen der Follow—up—Uberpriifung ergangenen Empfehlungen des RH
setzte der Fonds zur Férderung der wissenschaftlichen Forschung tberwiegend um.
Die Abgrenzung der Aufgaben und Zustandigkeiten von strategischen und fachlichen
Abteilungen sowie die Fertigstellung einer Prozesslandkarte waren in Umsetzung.
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Internes Kontrollsystem bei Direktvergaben;
Follow—up—Uberpriifung

Bund 2018/41

Der RH Uberprifte im April und Juni 2017 im Bundeskanzleramt, im Bundesministe-
rium flr Finanzen, im Bundesministerium fir Verkehr, Innovation und Technologie
und im vormals zustandigen Bundesministerium fir Wissenschaft, Forschung und
Wirtschaft die Umsetzung jener Empfehlungen, die er bei einer vorangegangenen
Gebarungslberprifung zum Thema , Internes Kontrollsystem bei Direktvergaben in
ausgewadhlten Ressorts BMVIT und BMWFW?* abgegeben hatte. Das Bundes-
ministerium fUr Finanzen und das Bundeskanzleramt setzten die Empfehlung des
Vorberichts betreffend die Einrichtung eines bundeseinheitlichen Beschaffungs-
controllings nicht um. Das Bundesministerium fir Verkehr, Innovation und Techno-
logie setzte von sechs Empfehlungen drei um, eine teilweise und zwei nicht um, das
Bundesministerium fir Digitalisierung und Wirtschaftsstandort setzte von finf
Empfehlungen zwei teilweise und drei nicht um. Anknlpfend an den Vorbericht
sprach der RH sieben Empfehlungen aus.

Empfehlung Umsetzungsgrad

Bundeskanzleramt

Seitens des Bundeskanzleramtes und des Bundesministeriums fir Finanzen (als koordinierende
Stellen) ware eine fur alle Bundesdienststellen verbindliche und einheitliche Erfassung von
1 Beschaffungsvorgingen nach klar definierten Kriterien festzulegen. Damit soll ein Uberblick Gber zugesagt
die Beschaffungen des Bundes sowie die bessere Planung, Steuerung und Kontrolle innerhalb
des jeweiligen Ressorts auf Ebene einzelner Beschaffungsgruppen ermaoglicht werden. (TZ 2)

Bundesministerium fiir Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Zur Sicherstellung der Preisangemessenheit sollten bei Direktvergaben Markt—und Preis-
2 recherchen angestellt sowie Uber einer Bagatellgrenze grundsatzlich (sofern dies im Einzelfall
nicht unzweckmaRig ist) drei Vergleichsangebote eingeholt werden. (TZ 6)

offen

Die Internen Revisionen sollten in regelmaligen Abstanden im Rahmen der nachprifenden
Kontrolle systematische Uberpriifungen von Vergabevorgingen durchfiihren, um allfillige
Schwachstellen und Fehlentwicklungen bei Beschaffungsprozessen zeitnah zu identifizieren.
(TZ 8)

zugesagt

Es ware ein standardisiertes ressortweites Controlling einzurichten, das eine Steuerung und
5 Kontrolle innerhalb des jeweiligen Ressorts auf Ebene einzelner Beschaffungsgruppen zuldsst.
(T2 3)

Zur Erreichung einer Gbersichtlichen und vollstandigen Dokumentation von Vergaben ware die
6 bestehende Checkliste insbesondere um eine Begriindung der Wahl des Vergabeverfahrens
sowie einen Hinweis betreffend die Verwendung von Mustervertragen zu ergénzen. (TZ 4)

offen

umgesetzt

Bei allen Beschaffungen sollte sich das Bundesministerium fur Digitalisierung und Wirtschafts-
7 standort mit dem Bedarf und dem erwarteten Nutzen der beauftragten Leistung auseinander-
setzen und die Erwagungen aktenmaRig festhalten. (TZ 5)

umgesetzt
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Bundesministerium fir Finanzen

Seitens des Bundeskanzleramtes und des Bundesministeriums fiir Finanzen (als koordinierende
Stellen) ware eine fur alle Bundesdienststellen verbindliche und einheitliche Erfassung von
1 Beschaffungsvorgiangen nach klar definierten Kriterien festzulegen. Damit soll ein Uberblick Gber zugesagt
die Beschaffungen des Bundes sowie die bessere Planung, Steuerung und Kontrolle innerhalb
des jeweiligen Ressorts auf Ebene einzelner Beschaffungsgruppen ermoglicht werden. (TZ 2)

Bundesministerium fiir Verkehr, Innovation und Technologie

Zur Sicherstellung der Preisangemessenheit sollten bei Direktvergaben Markt— und Preisrecher-
2 chen angestellt sowie Uber einer Bagatellgrenze grundsatzlich (sofern dies im Einzelfall nicht umgesetzt
unzweckmaRig ist) drei Vergleichsangebote eingeholt werden. (TZ 6)

Die Internen Revisionen sollten in regelmafigen Abstanden im Rahmen der nachpriifenden Kon-
3 trolle systematische Uberpriifungen von Vergabevorgingen durchfiihren, um allféllige Schwach- umgesetzt
stellen und Fehlentwicklungen bei Beschaffungsprozessen zeitnah zu identifizieren. (TZ 8)

Die Datenqualitat (Vollstandigkeit) der auf Sektionsebene gemeldeten Beschaffungsvorgénge
4 ware zu verbessern sowie die ,Vergabe—Controllingliste” fir ein ressortweites Controlling heran- umgesetzt
zuziehen. (TZ 3)

Fazit

Die gepriften Stellen setzten die Empfehlungen des RH weitgehend um bzw. sagten
die Umsetzung zu.

Das Bundeskanzleramt und das Bundesministerium flr Finanzen begannen im
Herbst 2018 mit der (Pilot)Etablierung eines einheitlichen Beschaffungscontrollings
im Bundesministerium fir Finanzen, Bundeskanzleramt, Bundesministerium fir Ver-
kehr, Innovation und Technologie und im Bundesministerium fir Europa, Integration
und AuRBeres. Damit soll in den bestehenden IT-Systemen (insbesondere HV-SAP)
eine einheitliche und verbindliche Erfassung von Beschaffungsvorgangen zum Zweck
der besseren Planung, Steuerung und Kontrolle sichergestellt werden.

Die Empfehlung zur Einholung von Markt— und Preisrecherchen bei Direktvergaben
und zur grundsatzlichen Einholung von drei Vergleichsangeboten tber einer Bagatell-
grenze wird im Bundesministerium fir Verkehr, Innovation und Technologie voll um-
gesetzt, im Bundesministerium fur Digitalisierung und Wirtschaftsstandort nur einge-
schrankt umgesetzt (die Empfehlung zur Einholung von drei Vergleichsangeboten
blieb hinsichtlich Beschaffungen bis 50.000 EUR offen).

Die Mehrzahl der Empfehlungen betreffend die Verbesserung der internen Doku-
mentation (auch der Datenqualitdt) von Vergaben setzten das Bundesministerium
far Digitalisierung und Wirtschaftsstandort und das Bundesministerium fir Verkehr,
Innovation und Technologie um.
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Osterreichischer Verkehrssicherheitsfonds;
Follow—up—Uberpriifung

Bund 2018/42

Der RH Uberprifte im September 2017 beim Bundesministerium fir Verkehr, Inno-
vation und Technologie die Umsetzung von Empfehlungen, die er in der vorangegan-
genen Gebarungsiiberpriifung zum Thema ,Osterreichischer Verkehrssicherheits-
fonds“ ausgesprochen hatte. Das Ministerium setzte von zwolf Empfehlungen sechs
um, zwei teilweise und zwei nicht um. Bei zwei Empfehlungen lag noch kein Anwen-
dungsfall vor. Ankniipfend an den Vorbericht sprach der RH zehn Empfehlungen aus.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Bundesministerium fiir Verkehr, Innovation und Technologie

10

129

Ein Teil der Rucklagen des Verkehrssicherheitsfonds ware risikoavers — unter laufender
Beobachtung der Zinsentwicklung — zu veranlagen, und die dafir erforderliche Herstellung des
Einvernehmens mit dem Bundesministerium fir Finanzen nachdricklich einzufordern. (TZ 2)

umgesetzt

Es ware die erforderliche Herstellung des Einvernehmens mit dem Bundesministerium fir
Finanzen nachdrucklich einzufordern, damit die neuen Foérderungsrichtlinien in Kraft treten
kénnen. (TZ 4)

umgesetzt

Auf eine Gesetzesanderung des Kraftfahrgesetzes ware hinzuwirken, um dem Bundes-
ministerium fur Verkehr, Innovation und Technologie im Falle von widmungswidriger
Verwendung der Landermittel die Moglichkeit zu geben, diese nicht nur aufzuzeigen, sondern
auch entsprechende Sanktionsmoglichkeiten zu ergreifen. (TZ 5)

offen

Landertbergreifende Themenschwerpunkte waren weiterhin festzulegen, deren Bearbeitung
der Umsetzung von MaRkRnahmen der Verkehrssicherheitsprogramme des Bundes und/oder der
Lander dient. (TZ 6)

zugesagt

Das notige Expertenwissen ware durch Insourcing mittels regelmaRiger Teilnahme an nationalen
und internationalen Expertentreffen im Bundesministerium fiir Verkehr, Innovation und
Technologie zu halten bzw. aufzubauen. (TZ 8)

umgesetzt

In den Férderansuchen waren von allen Projektwerberinnen und —werbern durchgangig
messbare Indikatoren zur Zielerreichung der einzelnen Projekte einzufordern, um die Wirkungen zugesagt
des Projekts messen zu kénnen. (TZ 9)

Bei der formalen Prifung der Forderansuchen ware verstarkt das Augenmerk auf die Definition
der Projektziele und die zur Zielevaluation erforderlichen Indikatoren zu legen und bei Bedarf zugesagt
waren entsprechende Nachforderungen zu stellen. (TZ 9)

Den Beiratsmitgliedern ware ein Leitfaden fir die Bewertung der Férderantrage zur Verfigung

zu stellen. (TZ 9) zugesagt

Die Ergebnisse der Férderausschreibungen waren nach Abschluss aller Projekte eines Calls
durch eine Institution, die an der Forderentscheidung nicht beteiligt war und keines der Projekte
bearbeitete, in Hinblick auf die MaRnahmen bzw. Ziele des Verkehrssicherheitsprogramms zu
evaluieren. Ebenso waren auRerhalb von Férderausschreibungen vergebene Férderungen und
Auftrage ab einem bestimmten Projektvolumen, welches im Interesse der VerhaltnismaRigkeit
zu definieren ware, in regelmaRigen Abstanden zu evaluieren. (TZ 10)

zugesagt

Eine Evaluierung der Gesamtheit der aus den Mitteln des Osterreichischen Verkehrssicherheits-
fonds geforderten MaRnahmen ware unter Zuhilfenahme von externen Personen durchzufiih-
ren, wie dies die Richtlinien fir Férderungen und Auftrége zur Steigerung der Verkehrssicherheit
aus Mitteln des Osterreichischen Verkehrssicherheitsfonds vorgesehen hatten. (TZ 10)

zugesagt
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Fazit

Das Bundesministerium fir Verkehr, Innovation und Technologie setzte drei der
neun Empfehlungen um und sagte die Umsetzung von weiteren sechs Empfehlun-
gen zu. Eine Empfehlung blieb offen.

Die Empfehlungen zur Herstellung des Einvernehmens mit dem Bundesministerium
fir Finanzen hinsichtlich der Veranlagung der Ricklagen des Verkehrssicherheits-
fonds sowie zur Erlassung neuer Forderrichtlinien wurden im Marz und April 2019
umgesetzt.

Seit Janner 2018 werden keine ressortfremden Personen zu nationalen und interna-
tionalen Expertentreffen entsandt, um der Empfehlung zum Insourcing von Exper-
tenwissen nachzukommen.

Die Umsetzung von wesentlichen Empfehlungen, die die Ausschreibungen des Ver-
kehrssicherheitsfonds betrafen, sagte das Ministerium im Rahmen der in Vorberei-
tung befindlichen sechsten Verkehrssicherheitsfonds—Ausschreibung zu. Demge-
mal werde das Augenmerk verstarkt auf die Definition der Projektziele und die zur
Zielevaluation erforderlichen Indikatoren gelegt. Betreffend die Zielerreichung der
einzelnen Projekte werden die Indikatoren prazisiert und die Projekte evaluiert. Zu-
dem werden im Rahmen der Projektbetreuung durch Mitarbeiter des Verkehrssi-
cherheitsfonds im Anlassfall Nachforderungen gestellt werden. Damit wird eine
nachvollziehbarere Grundlage fir die Vergabe von Férderungen und deren Beurtei-
lung bei der Zielerreichung geschaffen.

Die Evaluierung der einzelnen Ausschreibungen und der Gesamtheit der aus den
Mitteln des Verkehrssicherheitsfonds geférderten MalRnahmen sagte das Ministe-
rium zeitnah zu. Die Vergabe der Evaluierung war flr Herbst 2019 geplant.

Offen blieb die Empfehlung, auf eine Gesetzesanderung des Kraftfahrgesetzes hin-
zuwirken, um dem Ministerium im Falle widmungswidriger Verwendung der Lander-
mittel die Moglichkeit zu geben, diese nicht nur aufzuzeigen, sondern auch entspre-
chende Sanktionsmaoglichkeiten zu ergreifen.
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Bundesprasidentenwahl 2016 (Verschiebung der
Wiederholung des zweiten Wahlgangs)

Bund 2018/43

Der RH Uberprifte von April bis Juli 2017 im Bundesministerium flr Inneres die
Bundesprasidentenwahl 2016 insbesondere im Hinblick auf die Verschiebung der
Wiederholung des zweiten Wahlgangs, mit dem Ziel, die Aufgabenerfillung des
Bundesministeriums fur Inneres hinsichtlich

der Beschaffung und Bereitstellung der Wahldrucksorten,

der Unterstitzung der Wahlbehdrden bei der Durchfiihrung der Wahl,

des Krisenmanagements nach Bekanntwerden von mangelhaften Wahlkarten und
der Vorbereitungen zur Einfihrung eines Zentralen Wahlerregisters

zU beurteilen.
Ein weiteres Ziel war, die Kosten fiir die Bundesprasidentenwahl 2016 — insbeson-

dere die Mehrkosten aufgrund der Verschiebung des zweiten Wahlgangs — zu erhe-
ben und darzustellen. Der Bericht enthielt 19 Empfehlungen.

Bundesministerium flr Inneres

131

Bei Ausschreibungen von Drucksorten fir Wahlen, Volksabstimmungen und Volksbefragungen

ware verstarkt

vorzusehen, dass die Bieter bereits mit dem Angebot bzw. vor Zuschlagserteilung

moglichst konkrete QualitdtssicherungsmalRnahmen und vertiefte Qualitdtsstandards vorzulegen zugesagt
haben. (TZ 8)

Den Bezirkswahlleitungen ware im Zuge von Wahlen verstarkt die Gelegenheit zur Teilnahme an umeesetzt
vorbereitenden Veranstaltungen zu geben. (TZ 9) &

Das bei der Wiederholung des zweiten Wahlgangs der Bundesprasidentenwahl 2016 erstmals

eingesetzte E—Learning—Programm fir Mitglieder, Vertrauensleute und Hilfskrafte der umgesetzt

Sprengel-, Gemeinde— und Bezirkswahlbehdrden wére fortzufihren und abgestimmt auf die

jeweilige Wahl

anzupassen. (TZ 11)

Den Gemeinden und Wahlbehorden sollten didaktisch aufbereitete, auf den Bedarf der
jeweiligen Nutzergruppe abgestimmte, schriftliche Schulungsunterlagen — analog zu den umgesetzt
Inhalten des E-Learning—Programms — zur Verfligung gestellt werden. (TZ 11)

Im Zusammenwirken mit den Gemeinden bzw. deren Interessenvertretungen (Gemeinde— und
Stadtebund) sollten allféllige Probleme bei der Bearbeitung und Versendung von Wahlkarten zugesagt
verifiziert und gegebenenfalls gesetzliche Anderungen initiiert werden. (TZ 12)

In Zusammena

Osterreichischen Auslandsvertretungen ware auf Losungen hinzuwirken, die eine moglichst

schnelle Zustel
stellen. (TZ 12)

rbeit mit dem Bundesministerium fiir Europa, Integration und AuReres und den

A . : - ) : zugesagt
lung der Wahlkarten an alle Auslandsdsterreicherinnen und —6sterreicher sicher- gesag
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Auf Grundlage der Erfahrungen bei der Wiederholung des zweiten Wahlgangs der Bundes-
prasidentenwahl 2016 ware sicherzustellen, dass bei Wahlen addquate Malnahmen fir eine
gesicherte Verteilung und Zustellung der Wahldrucksorten unter Bericksichtigung der Kosten-
effizienz getroffen werden. (TZ 12)

umgesetzt

Flr den Betrieb des Callcenters bei kiinftigen Wahlen ware ein Standardprozess auf Grundlage
8 der bei der Wiederholung des zweiten Wahlgangs der Bundesprasidentenwahl gemachten
Erfahrungen festzulegen. (TZ 14)

umgesetzt

Die im Projekt Bundesprasidentenwahl 2016 identifizierten Risiken waren bei kiinftigen Wahl-
gangen verstarkt zu beachten und risikomindernde Malinahmen, bspw. Schulungen im Hinblick

9 auf die gesetzmaRige Wahldurchfiihrung, technische Vorsorgen zur Vermeidung eines vor-
zeitigen Informationsflusses am Wahltag oder beztglich der Sicherheit der Wahldrucksorten,
waren standardmaRig zu implementieren. (TZ 15)

umgesetzt

Die Anforderungen an einen qualitdtsvollen Betrieb des Callcenters bei Wahlen wéaren im

10 Rahmen des Projekts Bundeslagezentrum entsprechend zu bertcksichtigen. (TZ 15)

umgesetzt
Bei einem allfalligen Hinwirken auf eine Wahlrechtsreform sollten die Losungsvorschlage der
Osterreichischen Post AG fiir die Verhinderung von Zustellungsmangeln von Wahlkarten
(zentrale Ausstellung und Versendung der Wahlkarten, Vereinheitlichung der Nachverfolgung)
beriicksichtigt werden. (TZ 15)

11 offen

Es sollte darauf hingewirkt werden, dass die Gemeinden die gesetzlichen Regelungen fiir die

12 Entschadigung der Mitglieder von Wahlbehorden beachten. (TZ 16)

offen
Im Rahmen der Weiterentwicklung des Wahlrechts sollte unter Einbindung der Gemeinden auf
eine Losung hingewirkt werden, die sicherstellt, dass Mitglieder von Wahlbehorden — bei

13 gleicher Beanspruchung — moglichst einheitliche Entschadigungen erhalten, die eine
entsprechende Anerkennung fiir die Ubernahme der demokratiepolitisch wichtigen Aufgabe
zum Ausdruck bringen. (TZ 16)

offen

Die Gemeinden waren umfassend und zielgerichtet Gber die fur sie wesentlichen
Funktionalitdten des Zentralen Wahlerregisters zu informieren und es waren mit ihnen
Gesprache zur Klarung und Beseitigung bzw. Vermeidung allfélliger Schwachstellen zu fihren.
(Tz17)

Nach Aufnahme des Echtbetriebs sollten die Funktionalitdten des Zentralen Wahlerregisters
15  unter Einbindung der Gemeinden zeitnah evaluiert werden; darauf basierend waren
gegebenenfalls zweckmaRige Anpassungen vorzunehmen. (TZ 17)

14 umgesetzt

umgesetzt

Bei einem allfélligen Hinwirken auf eine Wahlrechtsreform sollten die mit der Errichtung des
Zentralen Wahlerregisters geschaffenen Méglichkeiten — bspw. zur zentralen Administration der
Wabhlkarten und der Auslandsdsterreicherinnen und —dsterreicher oder zur flichendeckenden
Erfassung der Mitglieder von Wahlbehorden — beriicksichtigt werden. (TZ 17)

16 zugesagt

Es ware abzukladren, ob die bestehende Praxis, den Gbergeordneten Wahlbehorden nur die
Niederschriften und nicht den gesamten Wahlakt laut Nationalrats—Wahlordnung 1992 zu
Ubermitteln, dem Zweck des Gesetzes entspricht. Gegebenenfalls sollte auf eine Klarstellung der
gesetzlichen Regelung hingewirkt werden. (TZ 25)

17 zugesagt

Es wére auf eine gesetzliche Regelung zur Aufbewahrung der Wahlakten und —unterlagen,

s insbesondere hinsichtlich der Aufbewahrungsdauer und Skartierung, hinzuwirken. (TZ 25)

zugesagt
Die im Rahmen der bisherigen Bemihungen flr eine Weiterentwicklung des Wahlrechts

19 gesammelten Vorschldage — vor allem hinsichtlich der bestehenden Wahlkartenproblematik — zugesagt
sollten bei einem allfalligen Hinwirken auf eine Wahlrechtsreform genutzt werden. (TZ 26)
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Fazit

Das Bundesministerium flr Inneres setzte den Grofteil der Empfehlungen des RH
um oder sagte deren Umsetzung zu. Drei von 19 Empfehlungen waren noch offen.

Das Ministerium legte schon bei der turnusmafigen Ausschreibung der Wahldruck-
sorten fUr den Zeitraum 2017 bis 2022 besonderes Augenmerk auf Qualitatssiche-
rungsmalnahmen und —standards. Zusatzlich forderte es anlasslich der Europawahl
und der Nationalratswahl 2019 den konkreten Nachweis der Einhaltung der Malinah-
men ein. Weiters implementierte das Ministerium auf Grundlage der im Projekt Bun-
desprasidentenwahl 2016 identifizierten Risiken standardmaRig risikominimierende
Malnahmen.

Das Ministerium sagte auch zu, auf die Schaffung einer gesetzlichen Regelung zur
Aufbewahrung und Skartierung von Wahlakten und —unterlagen wie auch auf die
Weiterentwicklung des Wahlrechts — vor allem in Bezug auf die Wahlkarten-
problematik —im Rahmen seiner Einbindung in den Willensbildungsprozess des Ge-
setzgebers hinzuwirken.

Offen blieben insbesondere die Empfehlungen bezlglich der Auszahlung einheitlicher
Entschadigungen fur die Mitglieder von Wahlbehdrden. Das Ministerium wies darauf
hin, dass eine Umsetzung dem Gesetzgeber vorbehalten sei und sich eine Gber das
gesetzliche Ausmal® hinausgehende Auszahlung von Gebihren durch die Gemeinden
de facto auch nicht verhindern liel3e.
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Osterreichische Kulturforen
Bund 2018/44

Der RH Uberprufte von Februar bis September 2016 das Bundesministerium fir
Europa, Integration und AuReres hinsichtlich der dsterreichischen Kulturforen mit
dem Ziel, die Entscheidungsgrundlagen fir die Struktur, die Standortwahl, die Ana-
lyse der Aufgaben und Ziele sowie die Abstimmung mit anderen Kultureinrichtungen
zu beurteilen. Ein weiteres Ziel war die Beurteilung des Ressourceneinsatzes des
Ministeriums flr die Kulturforen. Der Bericht enthielt 36 Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad
Bundesministerium fiir Europa, Integration und AuReres
1 Die Entscheidungen fir die Standortwahl von Kulturforen waren transparent zu gestalten. (TZ 2) . offen

Es ware zu kldren, ob eine Anpassung der im Auslandskulturkonzept 2015 bis 2018 definierten

geografischen Schwerpunkte der 6sterreichischen Auslandskulturpolitik notwendig ist. (TZ 2) 2ugesagt

Konkrete Planungen Uber die zukiinftige personelle Ausstattung der Kulturforen und Gber die zu
3 erzielenden Einsparungsmaoglichkeiten waren bereits vor Eingliederung in die jeweilige Bot- umgesetzt
schaft anzustellen. (TZ 3, TZ 13)

umgesetzt

Die organisatorische Integration der selbststandigen Kulturforen in die jeweilige Botschaft ware
konsequent umzusetzen. (TZ 3)

Ein mit den anderen, im Ausland im Bereich Kultur tatigen Bundesministerien (wie insbesondere
Bundeskanzleramt sowie Bundesministerium fir Bildung, Wissenschaft und Forschung)
koordiniertes Gesamtkonzept der 6sterreichischen Auslandskulturpolitik ware zu entwickeln, um
die kulturpolitischen Aktivitdten zu bindeln. (TZ 4)

zugesagt

Die standortlbergreifende Planung und Durchfiihrung von Kulturprojekten ware zwischen den

Kulturforen zu intensivieren. (TZ 5) umgesetzt

Bei den Vertretungen ware auf eine termingerechte Vorlage der kulturellen Arbeitsprogramme
7 und periodischen Programmantrage hinzuwirken und es ware die Einhaltung der Termine zu
Gberwachen. (TZ 5)

umgesetzt

Die Vertretungen sowie das Bundeskanzleramt waren verstarkt Gber Vorzeigeprojekte (,,Best—
8 Practice—Beispiele”) im Rahmen der kulturellen Aktivitaten durch Weiterleitung der
entsprechenden Veranstaltungsberichte zu informieren. (TZ 6)

umgesetzt

Die Vorgaben in der Leitlinie zur Erstellung der statistischen Beiblatter fur die ,Jahreskultur-
bilanz“ waren etwa hinsichtlich der Auszahlungen, des Sponsorings und der (geografischen)
Veranstaltungsorte klar zu regeln, um unterschiedliche Erfassungen weitgehend auszuschlieRen.
(TZ27)

Aus Griinden der Verwaltungsvereinfachung und zur Vermeidung von Fehlerquellen ware in den
statistischen Beiblattern auf die Abfrage von Daten zu verzichten, die aus dem Haushaltsver-
rechnungssystem des Bundes bereits unmittelbar ableitbar sind (z.B. Auszahlungen fir Kultur-
veranstaltungen, direkte Sponsorleistungen). (TZ 7)

umgesetzt

10 umgesetzt

Bei den Vertretungen ware auf eine sorgfaltige und ordnungsgemale Bearbeitung der statisti-
11  schen Beiblatter hinzuwirken. Die Angaben der Vertretungen waren zudem einer Plausibilitats-
prafung zu unterziehen. (T2 7)

umgesetzt

Aus Griinden der Transparenz wéaren die Auszahlungen fir Auslandskultur sowie Férderungen
12 durch andere 6ffentliche Stellen (z.B. Bundeskanzleramt) und erzielte Sponsorleistungen regel-
maRig zu veroffentlichen. (TZ 7)

umgesetzt

Hinsichtlich der Kennzahlen zum Wirkungsziel im Bereich der Auslandskulturpolitik waren ent-

13 sprechend ambitionierte Zielwerte zu setzen. (TZ 8)

umgesetzt
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Die Bemihungen um einen hohen Frauenanteil bei den im Ausland prasentierten
Kunstschaffenden sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern waren im Hinblick auf eine
maoglichst ausgewogene Verteilung zwischen Frauen und Mannern fortzusetzen. (TZ 8)

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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In Ubereinstimmung mit der Revisionsordnung waren die tatsichlichen Priifintervalle bei den
Vertretungen (einschlieRlich Kulturforen) weiter zu verringern. (TZ 9)

Die Steigerungen bei den Auszahlungen fir das Kulturforum in London und die Vertretungen in
Rom waren zu analysieren und allenfalls entsprechende GegenmafRnahmen zu setzen. (TZ 10,

TZ 24)

Im Hinblick auf die generell gestiegene Bedeutung von Sponsormitteln im Rahmen der Erflllung
offentlicher Aufgaben — einschlieRlich der Auslandskultur — wéaren die Ursachen fiir den
deutlichen Rickgang der direkten Sponsorleistungen (Geldleistungen) an den Kulturforen zu

prufen. (TZ 11)

Die Leistungsdaten fir die Kosten— und Leistungsrechnung waren zeitnah (z.B. quartalsweise

oder monatlich) zu erfassen. (TZ 12)

Der hohe Anteil an internen Leistungen insbesondere an den Kulturforen in London, New York
und Rom ware durch organisatorische Malknahmen wie die Reduktion von Verwaltungspersonal

zu senken. (TZ 12)

Die Leitungsfunktionen an den bislang selbststdandigen Kulturforen waren anhand nachvoll-
ziehbarer Kriterien einzustufen; das operativ zur Verfligung stehende Kulturbudget und die
Personalausstattung waren daflr als mafRRgebliche Kriterien heranzuziehen. (TZ 14)

Leitungsfunktionen waren nicht hoher zu bewerten, als in der gesetzlichen Richtverwendung

vorgesehen ist. (TZ 14)

In Anbetracht der besonderen kulturpolitischen Schwerpunktsetzung ware die sachliche
Notwendigkeit des Prealable (Aufnahmeprifung in das Bundesministerium fir Europa,
Integration und AuReres) als Ernennungserfordernis fiir die Leitung von Kulturforen und eine
allfallige Erweiterung der offentlichen Ausschreibung auf Leitungsfunktionen an unselbst-

standigen Kulturforen zu prifen. (TZ 15)

In Zukunft ware bei der Verlangerung befristeter Arbeitsvertrage die rechtliche Zulassigkeit

vorab zu klaren. (TZ 16)

Wohnkostenzuschisse waren nach den Bestimmungen der Auslandsverwendungsverordnung
und entsprechenden ressortinternen Regelungen zu vereinbaren (insbesondere nachweispflich-

tige Abrechnung des Zuschusses). (TZ 16)

Angesichts der spezifischen Aufgabenstellung (Betreuung und Ausbau der Osterreichischen
Beziehungen zum Empfangsstaat auf kulturellem und wissenschaftlichem Gebiet) wére fir die
Leitung von Kulturforen die ZweckméRigkeit einer langeren Verwendungsdauer an einem

Dienstort zu prifen. (TZ 16)

Richtwerte fir den Versetzungsrhythmus zwischen In—und Ausland wéren als Vorgaben auch

fur Bedienstete der Verwendungsgruppe Al festzulegen. (TZ 18)

Aufwendungen fir Offentlichkeitsarbeit und Kontaktpflege waren nur auf Basis einer gesetzli-
chen Grundlage mit Regelungen hinsichtlich der Voraussetzungen zur Erlangung des Zuschlags

sowie dessen Art und Umfang monatlich zu bevorschussen. (TZ 19)

Hinsichtlich der teilweise weit Giber den durchschnittlichen Betragen liegenden Wohnkostenzu-
schisse waren die Anspriiche auf ihre sachliche Notwendigkeit zu prifen. (TZ 21)

Die speziellen volkswirtschaftlichen Effekte (Umwegrentabilitdt) des Kulturforums in New York
fiir Osterreich wéren zu erheben und darauf aufbauend im Rahmen einer Kosten—Nutzen—Ana-
lyse zu evaluieren, ob und wie die vergleichsweise hohen Kosten des Kulturforums gesenkt wer-

den kénnen. (TZ 22)

Ein Konzept zur Liegenschaftsoptimierung ware unter Einbeziehung aller 6sterreichischen Ver-
tretungen in New York und unter Bericksichtigung von Funktionalitats— und Kostenaspekten zu

erstellen. (TZ 23)
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umgesetzt

umgesetzt

umgesetzt

umgesetzt

offen

umgesetzt

umgesetzt

umgesetzt

umgesetzt

k.A.

offen

umgesetzt

umgesetzt

offen

umgesetzt

zugesagt

umgesetzt
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SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Fir die bau— und haustechnische Betreuung des Gebdudes des Kulturforums in New York ware

eine schriftliche Vereinbarung abzuschlieRen und darin der Umfang der Tatigkeit in zeitlicher

und inhaltlicher Hinsicht, Fragen der Haftung und der Honorierung sowie die Art und Weise der zugesagt
Berichtslegung festzulegen. Dabei ware auch das Ausmal} der Beauftragung kritisch zu hinterfra-

31

32

33

34

35

36

136

gen. (TZ 23)

Die Verwertung der Liegenschaften in Rom und Krakau wére unter Beachtung der Grundsatze
der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und ZweckmaRigkeit ehestmoglich abzuschlieRen. (TZ 24)

zugesagt

Die Auslagerung der noch bestehenden Bibliotheken in Kulturforen als Dauerleihgabe an inter-
essierte Facheinrichtungen des Gastlandes (z.B. universitire Einrichtungen, Osterreich—Biblio- umgesetzt
theken bzw. andere Bibliotheken) wére zu prifen. (TZ 25)

Auf die vollstandige und zeitnahe Vorlage von Veranstaltungsberichten ware hinzuwirken.
umgesetzt
(TZ 25)
Zu jedem kulturellen und wissenschaftlichen Projekt ware von den Kulturforen eine Projektiber-
) ; A : ) ) . umgesetzt
sicht anzulegen, in der samtliche projektrelevanten Informationen dokumentiert sind. (TZ 25)
Der kulturpolitische Teil des Handbuchs fur den dsterreichischen auswartigen Dienst ware zu Zugesagt

Uberarbeiten und an das Auslandskulturkonzept 2015 bis 2018 anzupassen. (TZ 25)

Fazit

Das Bundesministerium fiir Europa, Integration und AuReres setzte die Empfehlun-
gen des RH Uberwiegend um oder sagte deren Umsetzung zu.

So setzte das Ministerium mit der 2016/2017 durchgefihrten und mittlerweile ab-
geschlossenen Eingliederung der selbstandigen Kulturforen in London, Budapest,
Rom und Warschau in die jeweilige Botschaft die entsprechende Empfehlung einer
organisatorischen Integration um. Mit dieser administrativen Mitbetreuung durch
die Verwaltung der Botschaft konnten Synergien erzielt werden. Konkrete Einspa-
rungen bei vl—Kraften konnte das Ministerium bei diesen Eingliederungen jedoch
keine erzielen, da die meisten Kulturforen ohnehin nur mit einer entsprechenden
Kraft ausgestattet waren.

Umgesetzt hat das Ministerium weiters die Empfehlung der Erstellung eines Konzepts
zur Liegenschaftsoptimierung unter Einbeziehung aller dsterreichischen Vertretun-
gen in New York unter Bericksichtigung von Funktionalitats— und Kostenaspekten.

Hinsichtlich der Empfehlung, ein mit den anderen im Ausland im Bereich Kultur tati-
gen Bundesministerien koordiniertes Gesamtkonzept der dsterreichischen Auslands-
kulturpolitik zu entwickeln, sagte das Ministerium die Einbindung der betroffenen
Fachressorts sowie der Bundeslander in den Prozess der Aktualisierung des Aus-
landskulturkonzepts zu.

Offen blieb jedoch insbesondere die Empfehlung, Aufwendungen fiir Offentlich-
keitsarbeit und Kontaktpflege nur auf Basis einer gesetzlichen Grundlage mit Rege-
lungen hinsichtlich der Voraussetzungen zur Erlangung des Zuschlags sowie dessen
Art und Umfang monatlich zu bevorschussen.
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Osterreichische Breitbandstrategie 2020
(Breitbandmilliarde)

Bund 2018/46

Der RH tiberpriifte von April bis Juli 2017 die Osterreichische Breitbandstrategie 2020
(Breitbandmilliarde) beim Bundesministerium fur Verkehr, Innovation und Technolo-
gie, bei der Osterreichischen Forschungsférderungsgesellschaft mbH und beim Bun-
deskanzleramt, mit dem Ziel, die Grundlagen, Ziele und rechtlichen Rahmenbedin-
gungen flr die Breitbandmilliarde sowie die Forderverwaltung und die
organisatorische Abwicklung zu beurteilen. Der Bericht enthielt 16 Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Bundeskanzleramt

12

13

Um den Anreiz zur starkeren Nutzung des ultraschnellen Internets durch die Bevélkerung zu

erhéhen, waren geeignete Strategien und Programme zu erarbeiten. (TZ 9) KA.

Die Zustandigkeiten fir die Breitband—Forderprogramme waren zu Gberprifen und gegebenen-
falls neu zu organisieren, damit eine einheitliche strategische Ausrichtung aller Breitband—
Forderprogramme und die optimale Abstimmung unter den beteiligten Ressorts sichergestellt
werden kann. (TZ 10)

k.A.

Bundesministerium fiir Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

12

13

Bundesministerium fiir Verkehr, Innovation und Technologie

1

137

Um den Anreiz zur starkeren Nutzung des ultraschnellen Internets durch die Bevélkerung zu

erhdhen, waren geeignete Strategien und Programme zu erarbeiten. (TZ 9) zugesagt

Die Zustandigkeiten fur die Breitband—Forderprogramme waren zu tberprifen und gegebenen-
falls neu zu organisieren, damit eine einheitliche strategische Ausrichtung aller Breitband—
Forderprogramme und die optimale Abstimmung unter den beteiligten Ressorts sichergestellt
werden kann. (TZ 10)

offen

Mit den verbleibenden Mitteln aus der Breitbandmilliarde ware auch die tatsachliche Nutzung

zu beachten. Dariber hinaus waren Nutzungsziele zu definieren. (TZ 2) zugesagt

Neben den bereits stattfindenden Uberpriifungen aufgrund von Biirgerbeschwerden waren die
Daten des Breitbandatlas regelmaRig zu evaluieren. Dafiir kdnnten bspw. zusatzliche Daten bzw.
Informationen der Lander und der Rundfunk— und Telekom Regulierungs GmbH herangezogen
werden. (TZ5)

umgesetzt

Die Forderkarte ware fur die zukinftigen Ausschreibungen —insbesondere fir die 3. Forder-
phase — auf die laut Breitbandstrategie festgelegte Mindestbandbreite von 100 Mbit/s abzu-
stellen. (TZ 5)

offen

Um eine bessere Ausnutzung des zur Verfligung stehenden Budgets zu erreichen, ware das
Leerverrohrungsprogramm bei den Gemeinden verstarkt zu bewerben. Um die Mitverlegungs-
potenziale voll auszuschopfen, sollte auch die Moéglichkeit der Einfihrung eines offenen Calls
— keine festen Einreichzeitpunkte fir die Forderantrage — geprift werden. (TZ 7)

umgesetzt

Die Planungen der ,Osterreichischen Breitbandinitiative 2020 waren fiir die Jahre 2018 bis
2020 zu erarbeiten. (TZ 7)

Der die Bundeslander betreffende Aufteilungsschlissel fir die Forderungen ware entsprechend
den Ergebnissen der Evaluierungen des Breitbandatlas zu Uberarbeiten und gegebenenfalls zugesagt
anzupassen. (TZ 8)

umgesetzt
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SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Um das Ziel der nahezu flachendeckenden Versorgung der Bevélkerung mit ultraschnellen Breit-
band—Hochleistungszugangen zu erreichen und damit auch die landlichen Regionen zu starken,

waren MaRnahmen, wie z.B. eine Berlicksichtigung der Wohnsitze—Dichten bei der Vergabe der
Forderungen, zu setzen. (TZ 8)

zugesagt

Auf eine Anderung der gesetzlichen Grundlagen hinsichtlich der Abfrageméglichkeiten im
Zentralen Infrastrukturinformationssystem ware hinzuwirken, um eine authentische Uber-
8 prafungsmoglichkeit betreffend die Angaben des Férderwerbers zu den tatsachlichen Infra- umgesetzt
strukturverhaltnissen zu gewahrleisten. Es sollten generell alle verfigbaren Informationen fir
die mit der Forderverwaltung betrauten Stellen zugédnglich sein. (TZ 15)

Es ware auf eine verbesserte Koordination mit den Bundeslandern zu drangen. In Bezug auf die
9 Breitbandforderung waren die Vervollstandigung und Nutzung der Transparenzdatenbank umgesetzt
bezlglich Daten zu den Landesférderungen jedenfalls dringend anzustreben. (TZ 16)

10  Die gewédhrten Férderungen waren in der Transparenzdatenbank zu erfassen. (TZ 17) . offen

Das Erreichen der in der Breitbandstrategie gesetzten Ziele, wie das Forcieren von Betriebs-
ansiedelungen und das Vermeiden von Abwanderung in den landlichen Gebieten, ware laufend
zu evaluieren. Auch die Anwendungen, wie Teleworking, E-Learning und E-Health, zur
Erhéhung der Lebensqualitat der Bevolkerung und der vom Bundesministerium fir Verkehr,
Innovation und Technologie angeflihrte hohe Beschaftigungseffekt durch den Breitbandausbau
sollten bei den kunftigen Evaluierungen nicht auBer Acht gelassen werden. (TZ 18)

11 zugesagt

Um den Anreiz zur starkeren Nutzung des ultraschnellen Internets durch die Bevélkerung zu

12 erhdhen, wéren geeignete Strategien und Programme zu erarbeiten. (TZ 9)

zugesagt
Die Zustandigkeiten fur die Breitband—Forderprogramme waren zu tberprifen und gegebenen-
falls neu zu organisieren, damit eine einheitliche strategische Ausrichtung aller Breitband—
Férderprogramme und die optimale Abstimmung unter den beteiligten Ressorts sichergestellt
werden kann. (TZ 10)

13 zugesagt

In den Fordervertragen ware daflr zu sorgen, dass Evaluierungen zur Nutzungsentwicklung
15  nach einer angemessenen Zeitspanne unter verpflichtender Beteiligung der Férderwerber der
laufenden Programme sanktionsbewehrt gewahrleistet werden. (TZ 13)

umgesetzt

Ein Kostenmonitoring ware aufzubauen, um unter Kontrolle zu haben, ob mit den jeweils zuge-
standenen 2 % des Fordervolumens fiir BegleitmaRnahmen beim Bundesministerium fir Ver-
kehr, Innovation und Technologie bzw. fiir Férderabwicklungskosten bei der Osterreichischen
Forschungsforderungsgesellschaft mbH das Auslangen gefunden werden kann. (TZ 14)

16 umgesetzt

Osterreichische Forschungsférderungsgesellschaft mbH

Die Vertrage mit den Bundeslandern hinsichtlich des Informationsaustauschs im Bereich der

14 Top—up—Forderungen waren ehestmoglich abzuschlieRen. (TZ 17)

umgesetzt
In den Fordervertragen ware dafiir zu sorgen, dass Evaluierungen zur Nutzungsentwicklung

15  nach einer angemessenen Zeitspanne unter verpflichtender Beteiligung der Forderwerber der
laufenden Programme sanktionsbewehrt gewahrleistet werden. (TZ 13)

umgesetzt

Ein Kostenmonitoring ware aufzubauen, um unter Kontrolle zu haben, ob mit den jeweils
zugestandenen 2 % des Fordervolumens flr BegleitmaBnahmen beim Bundesministerium flr
Verkehr, Innovation und Technologie bzw. fiir Férderabwicklungskosten bei der Osterreichischen
Forschungsforderungsgesellschaft mbH das Auslangen gefunden werden kann. (TZ 14)

16 umgesetzt
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Fazit

Aufgrund der Bundesministeriengesetz—Novelle 2017, BGBI. | Nr. 61/2018, verla-
gerte sich die Zustdndigkeit des Bundeskanzleramts zum Bundesministerium fur
Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Daher sind die an das Bundeskanzleramt
ergangenen Empfehlungen mit , keine Anwendung” zu qualifizieren.

Das Bundesministerium flr Verkehr, Innovation und Technologie setzte drei der vier
zentralen Empfehlungen des RH um.

Umgesetzt wurden die Empfehlungen, die Daten des Breitbandatlas regelmaliig zu
evaluieren, auf eine Anderung der gesetzlichen Grundlagen hinsichtlich der Abfrage-
moglichkeiten im Zentralen Infrastrukturinformationssystem durch das Ministerium
hinzuwirken sowie die durch die Bundeslander gewdhrten Top—up—Foérderungen voll-
standig zu erfassen, wodurch die Organisation und Aufgabenerfillung verbessert
und Fordermittel wirksam eingesetzt werden konnten.

Das Bundesministerium fur Digitalisierung und Wirtschaftsstandort sowie das
Bundesministerium flr Verkehr, Innovation und Technologie sagten zu, die Empfeh-
lung, geeignete Strategien und Programme zu erarbeiten, um den Anreiz zur starke-
ren Nutzung des ultraschnellen Internets durch die Bevolkerung zu erhdhen, umzu-
setzen.

Mit der Umsetzung bzw. Zusage dieser Empfehlungen wird eine teilweise Verbesse-
rung der Datenbasis sowohl Uber die Versorgung als auch Uber die Nutzung von
ultraschnellem Internet unterstltzt, um damit eine Steigerung der Wettbewerbs-
fahigkeit der osterreichischen Wirtschaft zu bewirken.
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Bundesanstalt fur Verkehr
Bund 2018/48

Der RH Uberprufte von Janner bis Mai 2017 die Gebarung des Bundesministeriums
far Verkehr, Innovation und Technologie und der Bundesanstalt fur Verkehr. Ziel der
Prifung war die Beurteilung der Rechtmaligkeit, Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit
und Zweckmaligkeit der Bundesanstalt flr Verkehr sowie der diesbezlglichen
Gebarung des Ministeriums. Der Bericht enthielt 26 Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Bundesministerium fiir Verkehr, Innovation und Technologie

Um die dem EU—-Recht widersprechenden Bestimmungen zur Meldestelle von Unfallen
1 abzuédndern, wére auf eine Novellierung des Unfalluntersuchungsgesetzes und des Luftfahrt- offen
gesetzes mit der Einbringung einer Gesetzesanderung in den Nationalrat hinzuwirken. (TZ 4)

Eine Geschéftseinteilung bzw. eine Geschéaftsordnung fir die Sicherheitsuntersuchungsstelle
ware zu erstellen, die u.a. Bestimmungen (z.B. Berlcksichtigung der technischen Ausbildung,
2 Regelung von Befangenheit) bezlglich der Zuteilung von Sicherheitsuntersuchungen enthélt und zugesagt
eine gleichmaRige Zuteilung der Sicherheitsuntersuchungen zu den einzelnen Untersuchungs-
beauftragten gewdhrleistet. (TZ 4)

Das in Planung befindliche standardisierte Verfahren zur kontinuierlichen Nachverfolgung der
Umsetzung der Sicherheitsempfehlungen ware zu etablieren und anzuwenden, um damit
allenfalls auch eine Erhéhung des Umsetzungsgrads der Sicherheitsempfehlungen herbei-
zufthren. (TZ 5)

umgesetzt

Die Grunde fir die lange Verfahrensdauer von Sicherheitsuntersuchungen im Fachbereich
Zivilluftfahrt waren zu evaluieren und aufbauend auf den Ergebnissen ware die Aufarbeitung der
offenen Félle zu beschleunigen; kiinftig waren die fir die Sicherheitsuntersuchung normierten
gesetzlichen Fristen einzuhalten. (TZ 6)

umgesetzt

Die Risiken einer Einflussnahme auf die organisatorische Unabhangigkeit der Sicherheits-
5 untersuchungsstelle waren mittels Risikoanalyse zu ermitteln und entsprechende Malnahmen
abzuleiten, um die geforderte Unabhéangigkeit zu garantieren. (TZ 7)

umgesetzt

Die inhaltliche Unabhangigkeit der Sicherheitsuntersuchungen wére zu garantieren und eine

Einflussnahme auf die Untersuchungsorgane zu verhindern. (TZ 7) umgesetzt

Es waren Kontrollmechanismen bei nachgeordneten Dienststellen vorzusehen, um die
Einhaltung der vergaberechtlichen Bestimmungen sicherzustellen. Beispielsweise ware ab einer

7 bestimmten finanziellen Hohe die Genehmigung durch die Sektionsleitung bzw. durch die
Generalsekretarin bzw. den Generalsekretar vorzusehen und zusatzlich verpflichtend die Interne
Revision einzubinden. (TZ 9, TZ 12)

umgesetzt

Im Hinblick auf die nicht vertragskonformen Abrechnungen waren Regressmoglichkeiten gegen-
8 Uber dem Unternehmen B bzw. dessen Geschéftsfiihrer durch die Finanzprokuratur prifen zu
lassen und gegebenenfalls die nicht gerechtfertigten Zahlungen zuriickzufordern. (TZ 10)

umgesetzt

Die ohne Gegenleistungen erbrachten Zahlungen in Hohe von 348.000 EUR (inkl. USt) wéren
von den beiden Unternehmen A und B bzw. vom gemeinsamen Geschaftsfiihrer zurlckzufor-

9 dern, weil keine Anspriiche auf Zahlung bestanden hatten und die Ubernahme der gesamten
geforderten Kosten der Unternehmen A und B durch die Bundesanstalt fiir Verkehr in keinem
Vertrag vereinbart worden war. (TZ 11)

umgesetzt

Es ware bei nachgeordneten Dienststellen eine begleitende Kontrolle bei Zahlungen Uber einer
10  zu definierenden Hohe — bspw. orientiert an den Wertgrenzen der Genehmigungsbefugnisse in
der Geschaftsordnung des Ministeriums — einzurichten. (TZ 11)

umgesetzt
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SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Es wadre eine mogliche Rickforderung der im Zeitraum von 1. Juli 2015 bis 31. Dezember 2015
far Ausbildungsgutachten verrechneten 13.000 EUR (exkl. USt) durch die Finanzprokuratur
rechtlich prifen zu lassen und gegebenenfalls die nicht gerechtfertigten Kosten zurtickzu-
fordern. (TZ 14)

11 umgesetzt

Kinftig ware die Genehmigung von Geschéftsfallen mit finanzieller Verpflichtung in den
Geschéftsordnungen fur nachgeordnete Dienststellen betraglich zu begrenzen. Das Ministerium
sollte sich die Genehmigung von Uber definierten Wertgrenzen liegenden Geschéftsfallen
vorbehalten. (TZ 18)

12 umgesetzt

13 Externe Beauftragungen nachgeordneter Dienststellen waren zu kontrollieren. (TZ 18) umgesetzt

Die Sonderregelung der Revisionsordnung wdre zu streichen. Stattdessen sollten alle Vergaben
14 —auch jene durch nachgeordnete Dienststellen — ab einer bestimmten Wertgrenze auf Basis
einer geanderten Revisionsordnung durch die Interne Revision tUberprift werden. (TZ 18)

umgesetzt

Bei Vergaben durch nachgeordnete Dienststellen ab einer bestimmten Wertgrenze, z.B. jener in
15  § 12 Bundesvergabegesetz 2006, ware die Rechtsabteilung des Ministeriums zwingend durch
die nachgeordnete Dienststelle einzubinden. (TZ 18)

umgesetzt

Die IKS—Regelungen im Intranet des Ministeriums waren — zur Information aller Bediensteten im
16  Ressort und in nachgeordneten Dienststellen — nachvollziehbar und transparent bereitzustellen.
(TZ 19)

Bei nachgeordneten Dienststellen waren potenzielle Risiken in der Organisation und im
Verwaltungshandeln zu identifizieren, um kiinftig monetdre Schaden infolge mangelhafter
Vergaben und Abrechnungen von Leistungen bei der Aufgabenerfillung zu vermeiden und eine
wirksame Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben sicherzustellen. (TZ 19)

umgesetzt

17 umgesetzt

Klnftig ware in der Zusammenarbeit mit externen Unternehmen auf die Datensicherheit zu

18 achten sowie ein risiko— und kostenbewusstes Verwaltungshandeln sicherzustellen. (TZ 19)

umgesetzt
Die Grundlagen des Qualitdtsmanagementsystems — insbesondere der Weiterbildungsplan —
waren in der Sicherheitsuntersuchungsstelle umzusetzen, um damit das angestrebte Ziel des
laufenden Ausbaus der Mitarbeiterkompetenzen zur Sicherung einer hochstmoglichen Qualitat
der Untersuchungsleistungen zu verwirklichen. (TZ 20)

19 umgesetzt

Der Aufwand der Sicherheitsuntersuchungsstelle ware sachlich zu budgetieren, um der Budget-

20 wahrheit — einer moglichst genauen Veranschlagung der Budgetmittel — zu entsprechen. (TZ 21)

umgesetzt
Fir die Sicherheitsuntersuchungsstelle ware ein effektives Controlling mit entsprechenden

21 Instrumenten (wie z.B. Abweichungsanalysen auf Basis periodischer Soll-Ist—Vergleiche,
vertieften Rechnungsprifungen) einzufiihren und regelmafig anzuwenden. (TZ 22)

zugesagt

Die Sicherheitsuntersuchungsstelle sollte kiinftig Dokumente zur Qualifikation und zum
22 Beschaftigungsausmall der Bediensteten filhren, um diese sowohl qualitativ als auch quantitativ
optimal einsetzen zu kénnen. (TZ 23)

umgesetzt

Vor dem Zukauf von externen Leistungen waren Kosten—Nutzen—Uberlegungen anzustellen und
23 moglichst die Leistungen mit eigenem Personal durchzufiihren; damit ware der Wissensaufbau
im Ressort zu starken. (TZ 23)

umgesetzt

Es waren geeignete Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung bei den Leitungsaufgaben von
24 nachgeordneten Dienststellen, insbesondere bei der Sicherheitsuntersuchungsstelle,
festzulegen, um einen wirkungsorientierten Budgeteinsatz sicherzustellen. (TZ 24)

umgesetzt

Fir den Mitteleinsatz bei Aus— und Weiterbildungen wéaren geeignete Priifmechanismen
25  festzulegen, um eine Doppelfinanzierung von extern beauftragtem Personal zu vermeiden.
(TZ 24)

umgesetzt

Eine neue aussagekraftige Kennzahl ware zu definieren, die fir die Messbarkeit und den
26 Nachweis eines wirkungsorientierten Einsatzes der Budgetmittel und zur Verbesserung der
Verkehrssicherheit geeignet ist. (TZ 25)

umgesetzt
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Fazit

Das Bundesministerium fir Verkehr, Innovation und Technologie setzte — einschliel3-
lich der zentralen Empfehlungen — 23 Empfehlungen des RH um. Die Umsetzung von
zwei weiteren Empfehlungen sagte es zu.

Zu den Empfehlungen des RH, Regressmoglichkeiten durch die Finanzprokuratur
prifen zu lassen bzw. Ruckforderungen gegeniber den Unternehmen A und B bzw.
den gemeinsamen Geschaftsflihrer zu stellen, teilte das Ministerium mit, dass die
Finanzprokuratur entsprechende Untersuchungen durchfihrte und derzeit kein
zwingender Beweis vorldge, demzufolge die Riickforderungen geltend gemacht wer-
den kénnten.

Zur Unabhdngigkeit der Sicherheitsuntersuchungsstelle und deren Untersuchungs-
organen stellte das Ministerium fest, dass mittlerweile durch prozessuale und orga-
nisatorische Malinahmen die Unabhangigkeit der Sicherheitsuntersuchungsstelle
gewahrleistet werde und somit Einflussnahmen kinftig besser verhindert werden
konnten. Jene Empfehlung, die sich auf die Einhaltung der Verfahrensfristen der
Sicherheitsuntersuchungen bezog, setzte das Ministerium durch die Einrichtung ei-
nes neuen Verfahrens fur die Zuteilung von Untersuchungsleitungen sowie durch
die Vorgabe, nur Unfalle und schwere Storungen — wie gesetzlich vorgesehen — zu
untersuchen, um.

Die Empfehlung des RH, die dem EU—-Recht widersprechenden Bestimmungen zur

Meldestelle von Unfallen abzudndern, blieb offen, weil das Ministerium die Meinung
vertrat, dass keine dem EU-Recht widersprechenden Bestimmungen vorlagen.
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Schulversuche; Follow—up—-Uberprifung
Bund 2018/49

Der RH Uberprifte im November und Dezember 2017 die Umsetzung ausgewahlter
Empfehlungen, die er bei der vorangegangenen Gebarungslberprifung zum Thema
,Schulversuche” gegeniber dem vormals zustandigen Bundesministerium fir
Bildung abgegeben hatte. Von den insgesamt 14 Gberpriften Empfehlungen setzte
das Bundesministerium fir Bildung, Wissenschaft und Forschung finf um, drei teil-
weise und sechs nicht um. Anknlpfend an den Vorbericht sprach der RH neun
Empfehlungen aus.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Bundesministerium fiir Bildung, Wissenschaft und Forschung

1

143

Es waren die Grundlagen zur Uberprifung der Einhaltung der Héchstgrenzen zu schaffen. (TZ 3) zugesagt

Die Anzahl der Schulversuche ware auf das gesetzlich vorgesehene AusmafR zu reduzieren. Die

Hochstgrenzen waren bei Genehmigung zu beachten. (TZ 4) 2ugesagt

Fir die erstmalige Genehmigung von Schulversuchen waren einheitliche Vorgaben —vom Ablauf
inklusive Erprobungszeitraum der einzelnen Schulversuche auf Basis vorgegebener Ziele und
Bewertungskriterien — vorzusehen, um der Vollzugspraxis eine taugliche Evaluierungsgrundlage
zu ermoglichen. (TZ 8)

umgesetzt

Bei den Schulversuchsplanen ware insbesondere auf die Angabe messbarer Ziele einschlieflich
geeigneter Bewertungskriterien zu achten und diese als Voraussetzung fiir die Bearbeitung von
Schulversuchsantragen festzulegen. Fir Gruppen von Schulversuchen sollten Giberdies im Sinne
einer Zielhierarchie Ubergeordnete Ziele und Bewertungskriterien vorgegeben werden. Die
verschiedenen Richtlinien waren in dieser Hinsicht anzupassen. (TZ 9)

umgesetzt

Die Grundstruktur und Mindestinhalte von Schulversuchsberichten waren festzulegen, um zu
deren Objektivierung beizutragen und deren Aussagekraft zu erhéhen. Zudem ware klarzu-
stellen, dass die Schulversuchsberichte Aussagen Uber die Erreichung der Ziele laut Schul-
versuchsplan zu enthalten haben. (TZ 10)

umgesetzt

Die Administration der Schulversuche ware abteilungstibergreifend zu vereinheitlichen und
gemeinsam mit den nachgeordneten Dienststellen ware ein einheitlicher, an die jeweilige
Schulart angepasster Workflow zu erarbeiten. Daflir wére die Entwicklung einer webbasierten
Datenbank, die alle Verfahrensschritte vom Antrag bis zum Schulversuchsbericht abbildet, unter
Bericksichtigung von Kosten—Nutzen—Aspekten zu erwagen. (TZ 11)

umgesetzt

In Schulversuchsangelegenheiten wéaren die Abwicklung bei den schulfihrenden Abteilungen
der beiden padagogischen Sektionen (I und Il) sowie die Koordination und Steuerung in der
Prasidialsektion zu konzentrieren, um eine einheitliche Vorgehensweise sicherzustellen und
Synergien zu nutzen. Bei Rechtsfragen ware die Fachexpertise der Abteilung Schulrecht heran-
zuziehen. (TZ 12)

umgesetzt

Auf eine Entscheidung hinsichtlich der Ethik=Schulversuche ware hinzuwirken. Dabei ware unter
Bericksichtigung von Kosten—Nutzen—Aspekten auch zu klaren, ob der Ethikunterricht auf die
Sekundarstufe Il beschrankt bleiben soll. (TZ 14)

zugesagt

Im Sinne einer Verwaltungsvereinfachung ware die Durchfihrung der Ethik—Schulversuche bis

zum Vorliegen einer Entscheidung zu vereinfachen. (TZ 15) umgesetzt
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Fazit

Das Bundesministerium fur Bildung, Wissenschaft und Forschung setzte den Grol3-
teil der Empfehlungen um. Dies betraf auch die zentrale Empfehlung, einheitliche
Vorgaben — vom Ablauf inklusive Erprobungszeitraum der einzelnen Schulversuche
auf Basis vorgegebener Ziele und Bewertungskriterien — fir die erstmalige Geneh-
migung von Schulversuchen vorzusehen, um der Vollzugspraxis eine taugliche
Evaluierungsgrundlage zu ermoglichen. So sah das Ministerium ab 2019/20 Ablaufe,
Kriterien und Vorgaben bereits im Schulversuchsplan bzw. in der Ausschreibung vor.

Betreffend die zugesagte Empfehlung, auf eine Entscheidung hinsichtlich der Ethik—
Schulversuche hinzuwirken, fihrte das Ministerium aus, dass mit dem Schul-
jahr 2020/21 Ethik in den Oberstufen der allgemeinbildenden héheren Schulen ins
Regelschulwesen Gbernommen werden soll, ein Jahr spater in den berufsbildenden
mittleren und hdéheren Schulen.

Noch nicht umgesetzt, aber seitens des Ministeriums zugesagt, war die Empfehlung,
die Grundlagen zur Uberprifung der Einhaltung der Héchstgrenzen fir die Anzahl
der Schulversuche zu schaffen. Hieflir war ein Online—Monitoring—Instrument zur
Einhaltung dieser Grenze in Erprobung bzw. in Teilen bereits umgesetzt. Die Gesamt-
evidenzhaltung der Schulversuche und das Monitoring der Einhaltung der Hochst-
grenzen war mit der Blindelung der Abwicklung der Schulversuche in einer Grund-
satzabteilung der Sektion | maligeblich verbessert. Das ab 2019/20 vorgesehene
Online—Antragssystem soll zahlenmaRige Eingabebeschrankungen enthalten.
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Offentliche Paddagogische Hochschulen;
Follow—up—Uberpriifung

Bund 2018/50

Der RH Uberprifte im November und Dezember 2017 beim vormals zustandigen
Bundesministerium fir Bildung und der Padagogischen Hochschule Tirol die Umset-
zung ausgewahlter Empfehlungen, die er im Zuge einer vorangegangenen Geba-
rungsiiberprifung zum Thema ,Offentliche Padagogische Hochschulen” abgegeben
hatte. Von sieben Empfehlungen setzte das Bundesministerium fur Bildung, Wissen-
schaft und Forschung drei um, drei teilweise und eine nicht um. Die Pddagogische
Hochschule Tirol hatte von 17 Empfehlungen zehn umgesetzt, sechs teilweise und
eine nicht umgesetzt. Ankntpfend an den Vorbericht sprach der RH 20 Empfehlun-

gen aus.

Bundesministerium fir Bildung, Wissenschaft und Forschung

Padagogische Hochschule Tirol

10

145

Da die Kooperation in den Verbundregionen unterschiedlich ausgepragt war und noch weiteres
Entwicklungspotenzial bestand, waren weitere MaRnahmen zum Ausbau der Verbundregionen zugesagt
und zur Vertiefung der Kooperationen zu setzen. (TZ 4)

Vom Einsatz der an der Padagogischen Hochschule Tirol mitverwendeten Landeslehrpersonen
beim Tiroler Bildungsservice ware abzusehen. Flr einen allfalligen Einsatz von Landeslehrperso- offen
nen beim Tiroler Bildungsservice wére eine rechtlich zuldssige Losung zu finden. (TZ 12)

Unter Nutzung der ressortinternen Fachexpertise ware im Bereich Gender Mainstreaming eine
Strategie zu entwickeln, um auf lange Sicht die Diversifizierung des Lehrerberufs sicherzustellen. zugesagt
(TZ 14)

MaRnahmen zur Steigerung der Attraktivitat des Lehramtsstudiums fir den Pflichtschulbereich
flr Ménner sowie zur Erhéhung des Anteils der weiblichen Studierenden in Studiengédngen, in zugesagt
denen Frauen unterreprasentiert sind, waren zu setzen. (TZ 14)

Bei den Rektoraten ware verstarkt auf die Funktion der Gender—Mainstreaming—Beauftragten

hinzuweisen. (TZ 17) umgesetzt

Die Rektorate der Pddagogischen Hochschulen wéaren tber relevante Veranstaltungen aus dem
Spektrum von Gender und Diversitat zu informieren und zumindest einmal jahrlich ware im Rah-
men der Rektorenkonferenz Giber die wichtigsten Ergebnisse im Gender Mainstreaming zu
berichten. (TZ 17)

umgesetzt

Die Abteilung Gender Mainstreaming ware kinftig — unter Sicherstellung ztgiger Verfahrensab-
ldufe —in alle Agenden der Padagogischen Hochschulen einzubinden, die den thematischen
Schwerpunkt Gender und die Abbildung des Gleichstellungsauftrags betreffen. (TZ 18)

umgesetzt

Da noch weiteres Synergiepotenzial in der Verbundregion WEST bestand, waren die Kooperatio-
nen in Hinblick auf die Neuorganisation der Lehrerausbildung im Verbund WEST zu optimieren.
(TZ5)

umgesetzt

EinsparungsmaRnahmen waren zu setzen. (TZ 6) umgesetzt

Aufgrund der steigenden zweckgebundenen Gebarung ware der Aufbau eines Controllings im
Bereich der zweckgebundenen Gebarung voranzutreiben, um dem Rektorat und der Rektorats- zugesagt
direktion ein umfassendes Steuerungsinstrumentarium zur Verflgung zu stellen. (TZ 6)
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SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Im neuen Gebdude ware fir eine optimierte Raumauslastung zu sorgen. Gegebenenfalls waren
11  nicht ausgelastete Raumlichkeiten an Dritte zu vermieten. Die zusatzlich angemieteten Raum- zugesagt
lichkeiten waren nach Abschluss des Um— und Neubaus fristgerecht zu kiindigen. (TZ 7)

Die Sollprozesse fir alle wesentlichen Prozesse waren zu erstellen bzw. bestehende zu Uberar-
12 beiten und sie wéaren in einem digitalen Prozesshandbuch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei- zugesagt
tern zuganglich zu machen. (TZ 8)

13 Die nicht lehrenden Tatigkeiten waren zu analysieren und MaRnahmen zu setzen, um den Lehr— umgesetzt
und Forschungsbereich zu starken. (TZ 11) &
Hinsichtlich der mitverwendeten Landeslehrpersonen beim Tiroler Bildungsservice wéare weiter-

14 hin beim Bundesministerium fur Bildung, Wissenschaft und Forschung auf eine Losung zu drén- offen
gen. (TZ 12)

Die Richtlinie zur Gewahrung von Leistungspramien ware hinsichtlich der Bewertung der Krite-

15  rien zu konkretisieren und mittels Rektoratsbeschlusses unter Einbindung des Arbeitskreises fir umgesetzt
Gleichbehandlungsfragen kundzutun. (TZ 13)

16 Die Satzung ware mit der tatsachlichen Anzahl der Mitglieder des Arbeitskreises fiir Gleichbe- umeesetzt
handlungsfragen in Einklang zu bringen. (TZ 15) &

17 Zur Umsetzung von Gender Mainstreaming in allen Leistungsbereichen waren operationalisierte umgesetzt
und aufeinander abgestimmte Ziele zu definieren. (TZ 19) g
Im Bedarfsfall ware auch fiir das Hochschullehrpersonal eine Behindertenvertrauensperson ein-

18 umgesetzt
zusetzen. (TZ 21)

19 Bei den kommenden Bautatigkeiten ware die Umsetzung der Plane zur Barrierefreiheit in allen sugesagt
Gebaudeeinheiten sicherzustellen. (TZ 22) gesag

20 In Stellenausschreibungen und Lehrbeauftragungen ware die Ausweisung von Gender—und umgesetzt
Diversitatskompetenz als Qualifikationsmerkmal vorzusehen. (TZ 23) g
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Fazit

Das Bundesministerium fir Bildung, Wissenschaft und Forschung und die Padagogi-
sche Hochschule Tirol setzten den Grofsteil der Empfehlungen um bzw. sagten deren
Umsetzung zu.

Die Mehrzahl der Empfehlungen betraf den Bereich der Chancen— und Geschlech-
tergerechtigkeit. Dazu zdhlte unter anderem die zentrale Empfehlung, im Bereich
Gender Mainstreaming eine Strategie zu entwickeln, um auf lange Sicht die Diversi-
fizierung des Lehrerberufs sicherzustellen. Diese Thematik wurde in den Hochschul-
entwicklungsplan der Padagogischen Hochschulen aufgenommen.

Um u.a. eine Diversifizierung bei den Studierendenzahlen an den Padagogischen
Hochschulen zu bewirken, werde derzeit im Rahmen der Arbeitsgruppe fir Rechts-
fragen des Ministeriums das Eignungs— und Aufnahmeverfahren fir alle Lehramts-
studien Uberprift, um einheitliche Standards gewahrleisten zu kdnnen. Der RH wer-
tete diese Empfehlung als zugesagt.

Die zentrale Empfehlung, weitere Manahmen zum Ausbau der Verbundregionen
und zur Vertiefung der Kooperationen ebendort zu setzen, sagte das Ministerium
insofern zu, als im Rahmen seiner Aufsichts— und Steuerungsfunktion weitere Mal3-
nahmen zum Ausbau der Verbundregionen und zur Vertiefung der Kooperationen
zwischen den Pddagogischen Hochschulen und den Universitaten getroffen werden
sollen. Die Padagogische Hochschule Tirol baute die Kooperationen weiter aus, in-
dem sie ab dem Studienjahr 2019/20 die Studienverantwortung fir das Unterrichts-
fach Werken (Sekundarstufe Allgemeinbildung) Gbernimmt. Weiters wurde ein
Quereinsteigestudium bedarfsgerecht umgesetzt (Master Musikerziehung). Im Be-
reich der Berufsbhildung kooperierte die Padagogische Hochschule Tirol mit der
Pdadagogischen Hochschule Oberdsterreich sowohl im Fachbereich Erndhrung als
auch im Fachbereich Information und Kommunikation.

Die zentrale Empfehlung, im neuen Gebaude flr eine optimierte Raumauslastung zu
sorgen, sagte die Padagogische Hochschule Tirol zu.
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ART for ART Theaterservice GmbH
Bund 2018/51

Der RH Uberprifte von November 2016 bis April 2017 die ART for ART Theater-
service GmbH mit dem Ziel, die Aufgabenerfillung und Ziele, die finanzielle Entwick-
lung der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf die Finanzierung des Bundes-
theaterkonzerns, die Leistungserbringung der vier eingerichteten Profitcenter
(Kostimwerkstatten, Dekorationswerkstdtten und Transport, Gebaudetechnik,
Kartenvertrieb und Information) sowie die VerduRerung von Immobilien zu beurtei-
len. Der Bericht enthielt 46 Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

ART FOR ART Kreativ—Werkstatten GmbH

37

Durch die Einholung von Vergleichsangeboten ware eine wirtschaftliche und sparsame Auftrags-
abwicklung sicherzustellen sowie auch nur der Eindruck von Interessenkonflikten zu vermeiden. zugesagt
(TZ 16)

ART for ART Theaterservice GmbH

10

11

12
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Das Unternehmenskonzept ware um die im Bundestheaterorganisationsgesetz vorgesehenen
Plane fir den Personal—und Sachmitteleinsatz, fir die Investitionsvorhaben und fiir die zugesagt
Finanzierung zu ergénzen. (TZ 3)

RegelmaRig ware die Kundenzufriedenheit strukturiert so zu erheben, dass die ART for ART
Theaterservice GmbH die sich aus der Kundenbefragung ergebenden Verbesserungspotenziale zugesagt
in der Leistungserbringung nutzen kann. (TZ 3)

Die in den Stellenbeschreibungen festgelegte Gleichrangigkeit der Leitungsstellen der Profit-

center ware in das Organisationshandbuch zu Gbernehmen. (TZ 5) umgesetzt

Bei Uneinigkeit der Leitungen eines Profitcenters ware durch die Geschaftsfiihrung zu

entscheiden. (TZ 5) umgesetzt

Das Thema Korruptionspravention ware auf allen Ebenen der Organisation aktiv durch

regelmaRige Schulungen zu kommunizieren. (TZ 8) umgesetzt

Die Prozesse waren regelméliig einer Risikoanalyse zu unterziehen, mit der die ART for ART
Theaterservice GmbH korruptionsgefahrdete Aufgabenbereiche und Entscheidungsprozesse
identifiziert. (TZ 8)

umgesetzt

Einladungen von Beschéftigten zu Veranstaltungen, deren Besuch der Privatsphare zuzurechnen

ist, waren nicht mehr auszusprechen. (TZ 9) umgesetzt

Bei der Beschaffung von Fahrzeugen ware auf die dienstlichen Erfordernisse abzustellen und
daflir zu sorgen, dass fiir alle Fahrzeuge, somit auch flr das vom Geschaftsfihrer genutzte,
Fahrtenbucher gefuhrt werden. (TZ 10)

umgesetzt

Die Auftragslage und die erforderlichen Personalkapazitaten waren laufend zu analysieren,

: L : .. ) s : umgesetzt
weitere Optimierungspotenziale waren zu identifizieren und diese zu heben. (TZ 14) g

Es ware eine Regelung zu schaffen, die Kriterien flr die Gewahrung und das Ausmal’ von
Belohnungen festlegt. Dabei waren die im Vertragsbedienstetengesetz 1948 genannten
Begrenzungen — Gesamtsumme aller Belohnungen, Maximalwert der im Einzelfall in einem
Geschéftsjahr zuerkannten Belohnung — nicht zu Gberschreiten. (TZ 15)

umgesetzt

Es waren keine Quersubventionierungen an die ART FOR ART Kreativ—Werkstatten GmbH

R umgesetzt
vorzunehmen und es ware kostenwahr zu verrechnen. (TZ 16) &

Die Grindung von Tochterunternehmen fir anlassbezogene EinzelmalRnahmen und auRRerhalb

des unmittelbaren Einflussbereichs des Geschéftsfihrers ware zu unterlassen. (TZ 17) umgesetzt
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Aus Griinden der Transparenz und Nachvollziehbarkeit waren Gutachten schriftlich zu
beauftragen und damit auch die Rahmenbedingungen und maogliche wertkritische Faktoren
nachvollziehbar und abgestimmt auf den geplanten Verkauf festzulegen. (TZ 20)

Auch bei Direktvergaben waren Vergleichsangebote einzuholen, um die Preisangemessenheit zu
prufen und den Wettbewerb im Vergabeverfahren zu nutzen. (TZ 20)

Beim Verkauf von Liegenschaften ware durch eine umfassende Interessentensuche eine
groRtmaogliche Anzahl von Angeboten zu erzielen und diese ware im Sinne des Wettbewerbs fir
ein optimales wirtschaftliches Ergebnis zu nutzen. Weiters waren Abldufe ausreichend zu

dokumentieren. (TZ 21)

Alle mit den Verkaufen im Zuge der Umsetzung des Immobilienkonzepts vom Juni 2014

verbundenen Kosten waren zu erheben und darzustellen. (TZ 23)

Alle Regelungen des Vertrags mit dem Unternehmen A waren so zu dokumentieren, dass sie
eine valide Grundlage fur die Beurteilung der Richtigkeit der eingegangenen Rechnungen

bieten. (TZ 26)

Mit dem Bundeskanzleramt bzw. der Wiener Hofmusikkapelle ware tber die bestehende
Zusammenarbeit eine schriftliche vertragliche Vereinbarung zu treffen. (TZ 26)

Das Projekt bezlglich der Optimierung der gesellschaftsiibergreifenden Ablauforganisation ware
rasch abzuschlieRen, sodass die ART for ART Theaterservice GmbH eine weitestgehend
gleichmaRige Vollauslastung ihrer Werkstatten erreichen und damit Arbeitsspitzen,
Uberstunden und zusétzliche kurzfristige Beschaftigungen vermeiden kann. (TZ 28)

Die Beschaftigten waren nicht wahrend des Urlaubs mit Tatigkeiten zu beauftragen, weil eine
Abgeltung des Urlaubs unzuldssig ist und der Urlaub der Erholung zu dienen hat. (TZ 28)

Beim dauernden Erfordernis von regelmafigen Reisebewegungen von Bediensteten zwischen
Betriebsstatten ware darzulegen, welches Verkehrsmittel unter Beachtung von Reisedauer und
—kosten am zweckmaRigsten zu verwenden ware. Sollte die Verwendung eines Kraftfahrzeugs
unumganglich sein, ware fir diese Fahrten entweder ein Dienstwagen zur Verfiigung zu stellen
oder Kilometergeld zu zahlen. (TZ 29)

Die Pauschalbetrage je Konzerngesellschaft waren auf Basis der angefallenen Kosten der in
Anspruch genommenen Leistungen festzulegen und nicht von der Hohe der Aufteilung der
Basisabgeltung abhangig zu machen. (TZ 31)

Die Berechnungsgrundlagen, die den festgelegten Pauschalen zugrunde liegen, waren zu

dokumentieren. (TZ 31)

Ressourcenaufzeichnungen waren zu fihren und auf deren Grundlage wéren die erbrachten

Leistungen verursachungsgerecht zu verrechnen. (TZ 32)

Bei externen Auftragen waren zukinftig Stundensatze anzubieten, die zumindest die anteiligen
direkten Kosten decken. (TZ 33)

Angebote, die ohne Vollkostendeckung erstellt werden, waren nachweislich durch die

Geschéftsfihrung genehmigen zu lassen. (TZ 33)

Die Grinde fir nicht vollkostendeckende Preise waren umfassend zu dokumentieren. (TZ 33)

Der Aufsichtsrat ware vom Geschaftsfiihrer Giber die Preisgestaltung der externen Auftriage

genau und umfassend zu informieren. (TZ 33)

Allgemein glltige Mindestpreise waren zu ermitteln und diese waren grundsatzlich nicht zu

unterschreiten. (TZ 33)

Es wdren steuerungsrelevante Kennzahlen einzufihren. (TZ 33)

Jedenfalls ware von Pauschalen abzusehen, wenn zum Zeitpunkt der Angebotslegung noch nicht
alle Anforderungen fir eine realistische Angebotslegung bekannt sind, sowie stets zu verein-
baren, dass zusatzlich anfallende Stunden nachverrechnet werden kénnen. (TZ 34)

Die Theatermalerei ware in das Aufgabengebiet des Leiters der Dekorationswerkstatten
aufzunehmen, um zusatzliche Honorarleistungen zu vermeiden. (TZ 35)

Bestehende Interessenkonflikte waren beispielsweise durch Organisationsanpassungen und

Zustandigkeitsregelungen unverziglich zu l6sen. (TZ 35)
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34 Von Beauftragungen durch Beschaftigte ware abzusehen. (TZ 35) . umgesetzt

Realistische Kalkulationen waren zu erstellen und Subunternehmer waren grundsatzlich nur
35  dann zu beauftragen, wenn deren Preise nicht Uber den kalkulierten und an den Auftraggeber umgesetzt
weiterzuverrechnenden Preisen liegen. (TZ 36)

Die nachstmogliche vertragliche Kiindigungsmaglichkeit gegentber dem Kiinstler—Sozial-
36  versicherungsfonds ware zu nutzen, um eine leistungsgerechte Bezahlung mit dem Kiinstler—
Sozialversicherungsfonds vereinbaren zu kénnen. (TZ 37)

umgesetzt

Da die Verwertung von nicht betriebsnotwendigen Immobilien nicht auf Dauer moglich ist,
40  wadren eine nachhaltige positive wirtschaftliche Entwicklung und die Erfullung der
Verbindlichkeiten sicherzustellen. (TZ 11)

umgesetzt

Es ware zu prifen, ob sich infolge der erfolgten Quersubventionierungen die vergaberechtliche
41  Stellung der ART FOR ART Kreativ—Werkstatten GmbH geandert hat und diese moglicherweise
nicht mehr als Marktteilnehmer anzusehen ist. (TZ 16)

umgesetzt

Derartig weitreichende Entscheidungen, wie etwa den Verkauf sémtlicher Objekte des Betriebs-
42 gebaudesin 1010 Wien im Vergleich zum Verkauf einzelner Objekte, waren auf Grundlage
vollstandiger und nachvollziehbarer Unterlagen zu treffen. (TZ 19)

zugesagt

Die konzernweiten Auswirkungen bestehender, zum Teil historisch gewachsener Regelungen,
wie personalrechtlicher Sondervereinbarungen (z.B. Uberzahlungen, Belohnungen) und der
Verklrzung des Produktionszeitraums um bis zu sechs Wochen (Theaterferien) auf die Kosten-

43  situation des Bundestheaterkonzerns waren zu erheben sowie Kostensenkungspotenziale (z.B.
durch bessere Produktionssteuerung, Verbesserung der Auftragskoordination, konsequente
Planeinhaltung, Zeitausgleichsregelungen im Sommer im Verhaltnis von nur 1:1) zu identifizie-
ren und zu heben. (TZ 28)

umgesetzt

Das bestehende Preisgefiige ware zu evaluieren und die Preise flr die einzelnen Leistungen
waren unter Ausnitzung von Kostensenkungspotenzialen so festzulegen, dass eine nachvoll-

44  ziehbare, auf kalkulatorischen Grundlagen basierende und kostenwahre Verrechnung erfolgt.
Die Hohe der Preise ware auch zukiinftig regelmaRig zu tberprifen und diese waren
gegebenenfalls anzupassen. (TZ 30)

offen

Bundeskanzleramt

Die Stelle des Geschéftsfuhrers ware kiinftig auch bei Wiederbestellungen offentlich

45 auszuschreiben. (TZ 6)

umgesetzt
In allen Geschaftsfuhrervertragen ware die Bundes—Vertragsschablonenverordnung durch-

gehend umzusetzen. (TZ 7) umgesetzt

Bundestheater—Holding GmbH

Um formal einwandfreie Gewinnverteilungsbeschlisse zu gewdhrleisten, ware im Gesellschafts-

38 vertrag eine entsprechende Regelung vorzusehen. (TZ 12)

offen

Die Bestimmungen der Rahmenvereinbarungen waren auf ihre Wirksamkeit zur Kosten-
wirtschaftlichkeit zu analysieren und es waren Regelungen zu treffen, die geeignet waren, in der
ART for ART Theaterservice GmbH eine wettbewerbsfahige Kostensituation zu unterstitzen.

(T2 25)

39 zugesagt

Da die Verwertung von nicht betriebsnotwendigen Immobilien nicht auf Dauer moglich ist,
40  waren eine nachhaltige positive wirtschaftliche Entwicklung und die Erfillung der
Verbindlichkeiten sicherzustellen. (TZ 11)

umgesetzt

Es ware zu prifen, ob sich infolge der erfolgten Quersubventionierungen die vergaberechtliche
41 Stellung der ART FOR ART Kreativ—Werkstatten GmbH geandert hat und diese moglicherweise
nicht mehr als Marktteilnehmer anzusehen ist. (TZ 16)

umgesetzt

Derartig weitreichende Entscheidungen, wie etwa den Verkauf samtlicher Objekte des Betriebs-
42  gebaudesin 1010 Wien im Vergleich zum Verkauf einzelner Objekte, waren auf Grundlage
vollstandiger und nachvollziehbarer Unterlagen zu treffen. (TZ 19)

umgesetzt

150
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Die konzernweiten Auswirkungen bestehender, zum Teil historisch gewachsener Regelungen,

wie personalrechtlicher Sondervereinbarungen (z.B. Uberzahlungen, Belohnungen) und der

Verklrzung des Produktionszeitraums um bis zu sechs Wochen (Theaterferien) auf die Kosten-

situation des Bundestheaterkonzerns waren zu erheben sowie Kostensenkungspotenziale (z.B. zugesagt
durch bessere Produktionssteuerung, Verbesserung der Auftragskoordination, konsequente

Planeinhaltung, Zeitausgleichsregelungen im Sommer im Verhaltnis von nur 1:1) zu identifizie-

ren und zu heben. (TZ 28)

Das bestehende Preisgeflige ware zu evaluieren und die Preise fir die einzelnen Leistungen

waren unter Ausnitzung von Kostensenkungspotenzialen so festzulegen, dass eine nachvoll-

ziehbare, auf kalkulatorischen Grundlagen basierende und kostenwahre Verrechnung erfolgt. offen
Die Hohe der Preise ware auch zukinftig regelmaRig zu tberprifen und diese waren

gegebenenfalls anzupassen. (TZ 30)

Die Stelle des Geschaftsfihrers ware kiinftig auch bei Wiederbestellungen 6ffentlich

R umgesetzt
auszuschreiben. (TZ 6)
In allen Geschéftsfihrervertragen wére die Bundes—Vertragsschablonenverordnung umgesetzt
durchgehend umzusetzen. (TZ 7) &

Fazit

Von den 41 Empfehlungen, die sich an die ART for ART Theaterservice GmbH richte-
ten, waren 24 Empfehlungen als umgesetzt und neun als zugesagt zu qualifizieren.
Damit konnte die ART for ART Theaterservice GmbH ihr Internes Kontrollsystem, ihr
Antikorruptionssystem und die Effizienz ihrer Ablauforganisation verbessern. Offen
blieben u.a. jene Empfehlungen an die ART for ART Theaterservice GmbH bzw. an
die Bundestheater—Holding GmbH, die auf eine kostendeckende Preisgestaltung so-
wie auf die Festlegung von Mindestpreisen und konzerninterne kostenwahre Ver-
rechnung gerichtet waren — hier verwies die ART for ART Theaterservice GmbH dar-
auf, dass im Jahr 2020 ein Geschaftsfihrungswechsel bevorstand und die damit
verbundenen Fragen von der neuen Geschaftsfiihrung entschieden werden muss-
ten. Dies betraf auch die fehlenden Mehrjahresplanungen fir den Personal- und
Sachmitteleinsatz, fir die Investitionsvorhaben und fir die Finanzierung, die im Rah-
men eines neuen Unternehmenskonzepts ausgearbeitet werden sollten.
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ELER: Einrichtung und Betrieb von Clustern und
Netzwerken

Bund 2018/52

Der RH Uberprifte von April bis August 2017 im vormals zustdndigen Bundes-
ministerium fur Land— und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und bei
der Agrarmarkt Austria die Forder—und Auftragsvergabe fir die Einrichtung und den
Betrieb von Clustern und Netzwerken im Rahmen des Osterreichischen Programms
far Landliche Entwicklung 2014-2020 (Programm LE 14—20) mit dem Ziel, die stra-
tegischen Erwadgungen, die Organisation und Verfahren zur Férderabwicklung sowie
die Forder— und Auftragsvergabe anhand ausgewahlter Projekte zu beurteilen. Der
Bericht enthielt 23 Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Agrarmarkt Austria

Vor dem Hintergrund der fortgeschrittenen Programmumsetzung ware die Ubernahme der
1 Finanzplanung des Osterreichischen Programms fiir Lindliche Entwicklung 20142020 in die umgesetzt
Datenbank der Agrarmarkt Austria rasch umzusetzen. (TZ 9)

Bundesministerium fuir Nachhaltigkeit und Tourismus

Vor dem Hintergrund der fortgeschrittenen Programmumsetzung wire die Ubernahme der
1 Finanzplanung des Osterreichischen Programm:s fiir Landliche Entwicklung 2014—2020 in die umgesetzt
Datenbank der Agrarmarkt Austria rasch umzusetzen. (TZ 9)

Kinftig sollten zumindest auf Ebene der (Forder—)MaRnahmen Uber die EU-Mindestvorgaben
hinaus auch ergebnisorientierte Indikatoren festgelegt und mit Zielwerten versehen werden.
2 Daran anknUpfend wéaren die erwarteten Beitrage von TeilmalRnahmen bzw. Vorhabensarten zu k.A.
formulieren, um den Stand der Umsetzung nicht nur in finanzieller Hinsicht beurteilen zu
kénnen, sondern auch dahingehend, ob der Forderzweck erreicht wird. (TZ 4)

Die Forderséatze sollten so gestaltet sein, dass sie Anreize fur Clusterstrukturen bieten, die sich

nach Forderende Uberwiegend selbst tragen. (TZ 8) offen

Die Doppelerfassung von Projektdaten wére zu beseitigen und kiinftig eine einheitliche,
4 revisionssichere IT-L6sung zu entwickeln, um eine — dem Fordervolumen angemessene —
Datenbasis fir das Projektcontrolling sicherzustellen. (TZ 9)

offen

Im Vorfeld der Veroffentlichung von Aufrufen zur Projekteinreichung ware sicherzustellen, dass
5 die Kriterien fur die thematische Schwerpunktsetzung auf sachlichen Grundlagen beruhen und
auch nachvollziehbar dokumentiert sind. (TZ 12)

umgesetzt

Projektaufrufe waren erst zu veroffentlichen, wenn die strategischen Rahmenbedingungen
6 erarbeitet und abgestimmt sind, um einen zielgerichteten und wirksamen Mitteleinsatz sicher-
zustellen. (TZ 12)

umgesetzt

Die Musterformulare fiir Projektantréage waren so zu gestalten, dass redundante Beschreibun-
7 gen vermieden werden kénnen, hingegen die Projektbudgets genauer angegeben werden.
(T2 13)

umgesetzt

Von den Forderwerbern waren auch Auskinfte Gber deren wirtschaftliche Leistungsfahigkeit
8 einzuholen und diese im Rahmen einer Bonitatsprifung in regelmaRigen Absténden zu
bewerten. (TZ 13)

umgesetzt
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Von den Forderwerbern sollten plausible und nachvollziehbare Projektbudgets eingefordert und
die geplanten Projektkosten auf ihre sachliche und betragliche Angemessenheit im Verhaltnis
zum Forderzweck gepruft werden. (TZ 14)

Es ware sicherzustellen, dass die Gremien fir die Beratung und Beschlussfassung tber die
Fordervergaben mit Personen beschickt werden, deren Unbefangenheit zweifelsfrei feststeht.
Daruber hinaus sollten in die Beschreibung des Verfahrensablaufs der Auswahlgremien auch
Regelungen Uber die Wahrnehmung von Befangenheiten aufgenommen werden. (TZ 15)

Mit den Projekttragern waren Gberpriifbare, aussagekréftige, ergebnisorientierte Ziele mit
Indikatoren zur Messung der Zielerreichung zu vereinbaren. Es waren im Verhaltnis zu den
Projektbudgets angemessene Zielwerte festzulegen und Meilensteine vorzusehen. (TZ 17)

Mit den Projekttragern waren Termine fir die Zwischen— und Endberichte zu vereinbaren.
(TZ 19)

Anhand der Zwischen— und Endberichte waren die Projektumsetzung und Zielerreichung
nachvollziehbar zu bewerten; auf die Einhaltung der vereinbarten Ziele und Indikatoren wére zu
achten. (TZ 19)

Forderungen der Vorhabensart ,Einrichtung und Betrieb von Clustern” sollten nur an
Forderwerber vergeben werden, die tragfahige Finanzierungskonzepte fir die Zeit nach Ende
der Férderung vorlegen. (TZ 20)

Die Angaben der Projekttrager zur Projektwirkung waren auf ihre Plausibilitat und Realisier-
barkeit zu priifen, um eine geeignete Grundlage fur Evaluierungen zu schaffen. (TZ 21)

Prufungsfeststellungen der Internen Revision waren kiinftig zeitnah zu analysieren und bei
Hinweisen auf einen ineffizienten Mitteleinsatz auch Schlussfolgerungen fiir eine geeignete
Neuausrichtung von Férderungen zu treffen, um einen effizienten und wirksamen Einsatz der
Fordermittel zu gewahrleisten. (TZ 23)

Die Forderung parallel laufender und einander konkurrierender Vorhaben ware zu vermeiden.
(TZ 23)

Bei der ELER—Abwicklung waren institutionelle Verflechtungen und personelle Naheverhéltnisse
zwischen den beteiligten Akteuren zu vermeiden. Es waren in Hinkunft insbesondere Konstellati-
onen zu vermeiden, bei denen die Agrarmarkt Austria unvereinbare Rollen wahrzunehmen hat.
(T2 24)

Es ware auf die Festlegung und den Beschluss einer Geschéftsordnung fur die strategische
Lenkungsgruppe der Netzwerkstelle Kulinarik hinzuwirken. (TZ 24)

Von der Bietergemeinschaft der Netzwerkstelle Kulinarik ware die erforderliche Gesamtstrategie
einzufordern. (TZ 25)

Klnftig sollten strategische Konzepte vorrangig verwaltungsintern entwickelt werden. Erst nach
Vorlage der Strategie ware Uber deren Umsetzung und allféllige weitere Beauftragungen zu
entscheiden. (TZ 25)

Die Leistungen externer Auftragnehmer wéren erst nach Abruf, tatsachlicher Erbringung und
positiver Abnahme zu vergdten. (TZ 25)

Bei Werkvertragen ware die Rolle als Auftraggeber entsprechend wahrzunehmen. Bei unzu-
reichender bzw. verzogerter Leistungserbringung durch Auftragnehmer ware zeitgerecht und
entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen zu reagieren. (TZ 26)
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Fazit

Die Agrarmarkt Austria setzte die Empfehlung um, die Finanzplanung des Osterrei-
chischen Programms fiur Landliche Entwicklung 2014—2020 in die Datenbank der
Agrarmarkt Austria zu Ubernehmen, wodurch automatisierte Abgleiche zwischen
genehmigten und ausbezahlten Mitteln erfolgen konnten.

Das Bundesministerium fir Nachhaltigkeit und Tourismus setzte den Grofiteil der
Empfehlungen um. Die vom Ministerium bereits umgesetzten Empfehlungen —etwa
die Vereinbarung ergebnisorientierter Projektziele und regelmaRiger Zwischenbe-
richte —koénnen die Forderung von Clusterprojekten in der Programmperiode 2014—
2020 verbessern und die Ziel- und Ergebnisorientierung steigern.

Offen blieb insbesondere die Empfehlung, institutionelle Verflechtungen und perso-

nelle Naheverhaltnisse zwischen beteiligten Akteuren bei der ELER—Abwicklung zu
vermeiden.
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Beteiligungen von Universitaten an Unternehmen;
Medizinische Universitat Wien und Universitat Linz

Bund 2018/53

Der RH Uberprifte von September 2016 bis Marz 2017 die Medizinische Universitat
Wien und die Universitdt Linz hinsichtlich ihrer Beteiligungen sowie die Wahrneh-
mung der Aufsicht durch das vormals zustandige Bundesministerium fir Wissen-
schaft, Forschung und Wirtschaft. Ziele der Uberprifung waren die Beurteilung der
rechtlichen Rahmenbedingungen fir die Begriindung von Beteiligungen, der Grinde
dafir, sowie die Beurteilung der Auslibung der Gesellschafterfunktion. Weiteres Ziel
war die Beurteilung der Bestellung der leitenden Organe der Beteiligungen, des
Beteiligungscontrollings, der Organisation des Beteiligungsmanagements und der
finanziellen Risiken fir die Universitaten bei der Begriindung von Beteiligungen
sowie die Darstellung und Beurteilung der Leistungsbeziehungen und Zahlungs-

strome zwischen Universitditen und Beteiligungen. Der Bericht enthielt

40 Empfehlungen.

Bundesministerium fir Bildung, Wissenschaft und Forschung

40

Der Konsolidierungsbedarf von Beteiligungen der Universitdten ware unter Einbeziehung aller
Universitaten zu erheben und bei entsprechendem Mehrwert und Informationsgewinn wére auf
eine Konsolidierung hinzuwirken. (TZ 10)

Medizinische Universitdt Wien

155

Die Implementierung der Regelungen des Public Corporate Governance Kodex in die
universitatsinternen Regelwerke in Bezug auf ihre Mehrheitsbeteiligungen ware —im Wege
einer Selbstbindung durch Beschlisse der zustandigen Universitatsorgane — voranzutreiben und
auf die Anwendung der Standards hinsichtlich jener Beteiligungsunternehmen, deren Mehrheit
gemeinsam mit anderen Universitdten gehalten werden, ware hinzuwirken. (TZ 4)

Eine Konsolidierung der bestehenden und zu erlassenden universitatsinternen Regelungen ware
anzustreben und zur Erarbeitung eines Beteiligungshandbuchs waren weitere Universitaten,
allenfalls im Rahmen einer Arbeitsgruppe, einzuladen, bzw. wére eine Koordination bspw. durch
die Osterreichische Universitdtenkonferenz anzuregen. (TZ 4)

Es ware die Richtung fur die strategischen Vorgaben fir die jeweiligen Unternehmens-
beteiligungen —im Sinn einer zukunftsorientierten Beteiligungspolitik — zu erarbeiten und
festzulegen. (TZ 5)

Insbesondere bei Beteiligungen an Service—Gesellschaften waren die Vor— und Nachteile
gesamthaft laufend zu evaluieren und dabei streng betriebswirtschaftliche MaRstabe anzulegen.
(TZ5)

Neben der Beurteilung der ZweckmaRigkeit zur Aufgabenerfiillung der Universitat waren auch
die Kriterien der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit bei der Begriindung neuer Beteiligungen
bzw. dem Weiterflihren bestehender Beteiligungen zu berlcksichtigen. (TZ 6)

Die Aufnahme von ,optionalen Kennzahlen” zu Beteiligungen in die Wissensbilanz ware zu pri-
fen. (T2 10)

Sollte der Public Corporate Governance Kodex in Zukunft an den Universitaten implementiert
werden, ware darauf zu achten, dass Aufsichtsrate nicht gleichzeitig Gesellschafter-
vertreterinnen und —vertreter bei einer Gesellschaft sind. (TZ 16)

www.parlament.gv.at

zugesagt

zugesagt

zugesagt

offen

umgesetzt

umgesetzt

zugesagt

zugesagt

157 von 332


https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Beteiligungen_Universitaeten_Unternehmen.pdf
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Beteiligungen_Universitaeten_Unternehmen.pdf

158 von 332 111-78 der Beilagen XXV 1. GP - Bericht - 02 Nachfrageverfahren im Jahr 2019

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Bei einer Implementierung der Regelungen des Public Corporate Governance Kodex waren in
Anlehnung an die Bundes—Vertragsschablonenverordnung entsprechende Festlegungen fir die
Inhalte der Geschaftsfiihrervertrage der von den Universitaten beherrschten Beteiligungs-
unternehmen einzubeziehen. (TZ 22)

zugesagt

Bei der Vereinbarung von Geschéftsfihrerbeziigen und leistungsabhangigen Gehaltsbestand-
9 teilen waren die Grundsatze der sparsamen und wirtschaftlichen Aufgabenerfillung zu beach-
ten und dabei sollten sich die Universitdten am universitdren Umfeld orientieren. (TZ 24, T2 27)

offen

Prozesse und Verantwortlichkeiten in Zusammenhang mit der Begriindung bzw. dem Erwerb
10  von Beteiligungsunternehmen waren transparent darzustellen und diese bspw. in Form einer
Richtlinie verbindlich festzulegen. (TZ 6)

zugesagt

Um den Zuschussbedarf der Universitatszahnklinik Wien GmbH genau zu ermitteln ware das
11  Rechnungswesen des Beteiligungsunternehmens im Sinne einer Kosten— und Leistungsrechnung
weiterzuentwickeln und die Gesellschafterzuschiisse waren gegebenenfalls anzupassen. (TZ 7)

umgesetzt

Die RechtmaRigkeit und ZweckmaRigkeit von Beteiligungen wdren in regelmaRigen Abstanden

12 zu Uberprifen und gegebenenfalls waren die Beteiligungen aufzuldsen. (TZ 7)

umgesetzt
Vor einer Ausgliederung von universitdren Organisationseinheiten ware die Moglichkeit von
Einsparungsmoglichkeiten durch Synergien zu prifen und im Falle der Josephinum — Medizini-
sche Sammlung GmbH ware bspw. eine Eingliederung der Medizinischen Sammlungen in
bestehende Museumsbetriebe zu Uberlegen. (TZ 7)

13 umgesetzt

Die Verrechnungen der Serviceleistungen und Personalbereitstellung mit den Beteiligungs-
unternehmen waren zeitnah zur Leistungserbringung vorzunehmen und wesentliche Eckpunkte
fur die Verrechnung waren festzulegen (z.B. Leistungskatalog, Hohe des Kostenersatzes,
Leistungsempfanger usw.) und in einer Richtlinie zu standardisieren. (TZ 8)

14 zugesagt

Eine fir das Beteiligungsunternehmen potenziell nachteilige Vereinbarung der Abgeltung von
15  Serviceleistungen Uber eine aufwandsneutrale Gewinnausschittung ware in Zukunft im Sinne zugesagt
der Optimierung der Werthaltigkeit der Beteiligung nicht mehr zu treffen. (TZ 8)

Vereinbarungen mit Beteiligungsunternehmen tber die Verrechnung von Serviceleistungen

16 waren in Zukunft stets schriftlich vorzunehmen. (TZ 8)

zugesagt
Bestehende Servicevereinbarungen mit Beteiligungsgesellschaften waren in regelmaRigen

17  Zeitabstidnden auf Angemessenheit zu Uberpriifen und bei Anderungen von Leistungsart oder umgesetzt
—umfang ware die Hohe der Verglitungen anzupassen. (TZ 8)

Ein an die GroRe und Bedeutung der Beteiligungsunternehmen angepasstes Risikomanagement
18  wadre einzufihren und in diesem Rahmen waren Risiken fur die Universitdt zu identifizieren, zu zugesagt
bewerten und soweit moglich Strategien zur Risikominimierung zu entwickeln. (TZ 9)

Fur Veranlagungen durch die Beteiligungsunternehmen waren zuldssige Veranlagungsformen
19  bspw. in einer Veranlagungsrichtlinie zu regeln. Diese ware den Beteiligungsunternehmen im zugesagt
Falle von Mehrheitsbeteiligungen verpflichtend zu Gbertragen. (TZ 9)

Der Beitrag der Beteiligungsunternehmen fur die universitare Leistungserbringung (in Forschung

20 und Lehre) ware in der Wissensbilanz gesondert ersichtlich zu machen. (TZ 10) 2ugesagt
Unter Anwendung einer Kosten— und Nutzenanalyse ware die Zusammenfihrung des

21 s ) . - umgesetzt
Beteiligungsmanagements an einer geeigneten Stelle zu prifen. (TZ 11)

2 Die Notwendigkeit eines umfassenden jahrlichen Beteiligungsberichts ware zu prifen und eine sugesast
diesbezligliche Entscheidung zu treffen. (TZ 12) gesag

»3 Richtlinien fur das Beteiligungsmanagement waren bspw. in einem Beteiligungshandbuch Jugesagt
festzulegen und zu beschlieen. (TZ 13) gesag
Einheitliche Muster fur Geschéftsordnungen fir Aufsichtsorgane waren zu entwickeln und

24 zugesagt

anzuwenden bzw. bei Minderheitsbeteiligungen anzuregen. (TZ 14)

Die Verbindung von universitdren Leitungsfunktionen mit der Geschaftsfuhrung von Mehrheits-
gesellschaften ware in den Organisationsvorschriften ersichtlich zu machen und bei der
25  Bestellung von Leitungsorganen der Mehrheitsbeteiligungen ware — soweit keine spezielleren zugesagt
gesetzlichen Regelungen anzuwenden waren — die Einhaltung des Stellenbesetzungsgesetzes
sicherzustellen. (TZ 19)
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Interessenkonflikte durch die Doppelfunktion des Leiters der Finanzabteilung als Geschafts-
flhrer zweier Beteiligungsunternehmen waren durch eine personelle Entflechtung hintanzu-

26

27

28

29

30
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halten. (TZ 20)

Als Gesellschafterin hatte die MedUni Wien daflr zu sorgen, dass Abfertigungszahlungen kiinftig

erst im Anlassfall vorgenommen werden. (TZ 25)

Im Hinblick auf die wichtigen Funktionen von Aufsichtsraten bei der Uberwachung und
Steuerung von Unternehmen ware im Rahmen einer Kosten— und Nutzenanalyse die Einrich-
tung von Aufsichtsraten bei den Beteiligungsunternehmen ohne Aufsichtsrat zu prifen und im
positiven Fall waren Aufsichtsrate einzurichten bzw. in den Generalversammlungen deren

Einrichtung anzuregen. (TZ 29)

Richtlinien fir die Besetzung von Aufsichtsraten waren zu erstellen und zu beschlieRen und die
Griunde fur die Auswahl der Aufsichtsratsmitglieder waren schriftlich in den Protokollen zu

dokumentieren. (TZ 31)

Beteiligungsbezogene Themen wdren im Universitdtsrat konsequent weiterzuverfolgen bzw. die

Vorlage zugesagter Dokumente zum Termin einzumahnen. (TZ 33)

Universitat Linz

31

32

157

Die Implementierung der Regelungen des Public Corporate Governance Kodex in die
universitatsinternen Regelwerke in Bezug auf ihre Mehrheitsbeteiligungen ware —im Wege
einer Selbstbindung durch Beschlisse der zustandigen Universitatsorgane — voranzutreiben und
auf die Anwendung der Standards hinsichtlich jener Beteiligungsunternehmen, deren Mehrheit
gemeinsam mit anderen Universitaten gehalten werden, ware hinzuwirken. (TZ 4)

Eine Konsolidierung der bestehenden und zu erlassenden universitatsinternen Regelungen ware
anzustreben und zur Erarbeitung eines Beteiligungshandbuchs waren weitere Universitadten,
allenfalls im Rahmen einer Arbeitsgruppe, einzuladen, bzw. wére eine Koordination bspw. durch

die Osterreichische Universitdtenkonferenz anzuregen. (TZ 4)

Es ware die Richtung fur die strategischen Vorgaben fiur die jeweiligen Unternehmens-
beteiligungen —im Sinn einer zukunftsorientierten Beteiligungspolitik — zu erarbeiten und fest-

zulegen. (TZ 5)

Insbesondere bei Beteiligungen an Service—Gesellschaften wéren die Vor— und Nachteile
gesamthaft laufend zu evaluieren und dabei streng betriebswirtschaftliche MaRstdbe anzulegen.

Tz 5)

Neben der Beurteilung der ZweckmaRigkeit zur Aufgabenerfillung der Universitat waren auch
die Kriterien der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit bei der Begriindung neuer Beteiligungen
bzw. dem Weiterfihren bestehender Beteiligungen zu bercksichtigen. (TZ 6)

Die Aufnahme von ,optionalen Kennzahlen” zu Beteiligungen in die Wissensbilanz ware zu

prufen. (TZ 10)

Sollte der Public Corporate Governance Kodex in Zukunft an den Universitaten implementiert
werden, ware darauf zu achten, dass Aufsichtsrate nicht gleichzeitig Gesellschafter-

vertreterinnen und —vertreter bei einer Gesellschaft sind. (TZ 16)

Bei einer Implementierung der Regelungen des Public Corporate Governance Kodex waren in
Anlehnung an die Bundes—Vertragsschablonenverordnung entsprechende Festlegungen fiir die
Inhalte der Geschaftsfihrervertrage der von den Universitaten beherrschten Beteiligungs-

unternehmen einzubeziehen. (TZ 22)

Bei der Vereinbarung von Geschaftsfihrerbeztigen und leistungsabhéngigen Gehaltsbestandtei-
len wéren die Grundsatze der sparsamen und wirtschaftlichen Aufgabenerfillung zu beachten
und dabei sollten sich die Universitaten am universitaren Umfeld orientieren. (TZ 24, TZ 27)

In Zukunft waren keine Ausfallhaftungen fir COMET—Finanzierungsbeitrdge wissenschaftlicher

Partner zu vereinbaren. (TZ 7)

Die vertraglich eingerdaumten Finanzierungsmoglichkeiten fir COMET—Gesellschaften waren zu
nutzen und Finanzierungsbeitrage in Zukunft im hochstmoglichen Ausmal als In—kind—Leistung

zu erbringen. (T2 7)
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SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

33 Die Praxis der Mandatsbetreuung ware bspw. in einem Beteiligungshandbuch schriftlich umgesetzt
festzuhalten. (TZ 13) g
34 Einheitliche Muster fir Gesellschaftsvertrage sowie fir Geschaftsordnungen fir Aufsichtsorgane umeesetzt
waren zu entwickeln und anzuwenden bzw. bei Minderheitsbeteiligungen anzuregen. (TZ 14) &
Die Verbindung von universitaren Leitungsfunktionen mit der Geschaftsfiihrung von Mehrheits-
gesellschaften ware in den Organisationsvorschriften ersichtlich zu machen und bei der Bestel-
35 : : . . ! . o offen
lung von Leitungsorganen in Beteiligungsunternehmen mit Mehrheitsbeteiligungen wére die
Einhaltung des Stellenbesetzungsgesetzes sicherzustellen. (TZ 21)
Das Beteiligungsunternehmen ware anzuhalten, die zu Unrecht bezogenen Bonifikationen
36  zurlckzufordern sowie MaRnahmen hinsichtlich des Internen Kontrollsystems des Beteiligungs- umgesetzt
unternehmens auf Basis des Berichts der Internen Revision zu setzen. (TZ 28)
Das allgemeine Anforderungsprofil von Personen fir die Entsendung bzw. Nominierung in
37  Aufsichtsrate ware formell zu regeln und die Griinde fur die Auswahl der Aufsichtsratsmitglieder umgesetzt
waren schriftlich in den Rektoratsprotokollen zu dokumentieren. (TZ 31)
38 Die einzelnen Beteiligungsunternehmen sollten in Hinkunft wieder einen regelmaRigen offen
Beratungsgegenstand in den Sitzungen des Universitatsrats bilden. (TZ 33)
Die Uberpriifung von Beteiligungsunternehmen wire in die nachsten Priifplane der Internen
39 Revision wieder aufzunehmen. Hinsichtlich Minderheitsbeteiligungen wdre das Einvernehmen umgesetzt
mit den anderen Beteiligten zu suchen, um derartige Uberpriifungen auch bei solchen &
Beteiligungsunternehmen zu erméglichen. (TZ 34)
Fazit
Von den 18 an die Universitat Linz gerichteten Empfehlungen setzte diese 15 um
und drei nicht um. Die Medizinische Universitat Wien setzte von den 30 an sie ge-
richteten Empfehlungen neun um und sagte die Umsetzung von 18 Empfehlungen
zu, drei Empfehlungen blieben offen. Das Bundesministerium fir Bildung, Wissen-
schaft und Forschung sagte die Umsetzung der Empfehlung des RH zu.
Die Empfehlung des RH hat dazu gefiihrt, dass die Universitat Linz erstmals ein
Handbuch Uber ihr Beteiligungsmanagement erarbeitet hat; die Medizinische
Universitat Wien hat die Erstellung eines Handbuchs im Rahmen der Universitaten-
konferenz vorgeschlagen. Weiters erarbeitet sie Veranlagungsrichtlinien.
Wahrend die Medizinische Universitat Wien bei kinftigen Einrichtungen von Auf-
sichtsraten auf eine Trennung der Funktionen achten wird, steht aus Sicht der
Universitdt Linz einer durchgédngigen Trennung von Aufsichtsratsmandaten und der
Funktion als Gesellschaftervertreterin bzw. Gesellschaftervertreter der effiziente
Einsatz der Personalressourcen entgegen.
Der RH bewirkte bei der Vereinbarung von Geschaftsflihrerbeziigen und leistungs-
abhangigen Gehaltsbestandteilen an der Universitat Linz eine sparsame Vorgangs-
weise, weil das Gehaltsniveau von Professorinnen und Professoren eine Referenz fiir
das Gehalt einer wissenschaftlichen Geschaftsfiihrerin bzw. eines wissenschaftlichen
Geschéftsfihrers bildete und leitende kaufméannische Funktionen an der Universitat
Linz die Basis fur das Gehalt einer kaufméannischen Geschaftsfihrerin bzw. eines
158
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kaufmannischen Geschéaftsfihrers waren. Aus Sicht der Medizinischen Universitat
Wien greift hingegen die bloRe Orientierung am universitaren Umfeld als genereller
MaRstab zu kurz, vielmehr ware eine differenzierte Vorgangsweise erforderlich. Sie
teilte jedoch mit, dass sie aufgrund der Uberpriifung durch den RH die Pramien-
regelungen in den Geschéaftsfihrervertragen unter Beachtung der Grundsatze der
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und ZweckmaRigkeit neu gestaltet hat.

Im Rahmen der kommenden Anderung des Organisationsplans wird die Medizini-
sche Universitat Wien eine Verknlpfung der betreffenden universitaren Leitungs-
funktionen mit den Geschaftsfihrungsfunktionen der zugehdrigen Mehrheitsgesell-
schaften herbeifthren.

Die Medizinische Universitat Wien sagte zu, eine flr ein Beteiligungsunternehmen
potenziell nachteilige Vereinbarung der Abgeltung von Serviceleistungen Uber eine
aufwandsneutrale Gewinnausschittung in Zukunft nicht mehr zu treffen und Verein-
barungen mit Beteiligungsunternehmen Uber die Verrechnung von Serviceleistungen
schriftlich vorzunehmen. Bestehende Servicevereinbarungen mit Beteiligungsgesell-
schaften Uberprift sie in regelméaRigen Zeitabstanden auf deren Angemessenheit.
Die Notwendigkeit der Erstellung eines jahrlichen Beteiligungsberichts unter Beriick-
sichtigung von GroRe und Anzahl der Beteiligungen und somit im Sinne einer Kosten—
Nutzen—Abwdgung wird sie prifen.

Der RH bewirkte weiters, dass die Medizinische Universitat Wien nunmehr beteili-
gungsbezogene Themen im Universitatsrat konsequent weiterverfolgt bzw. die Vor-
lage zugesagter Dokumente zum Termin einmahnt. Die Universitat Linz achtet dar-
auf, dass Finanzierungsbeitrage fir COMET—Gesellschaften im hochstmoglichen
Ausmal$ als In—kind—Leistungen erbracht werden. Was die Empfehlung des RH be-
trifft, bei der Bestellung von Leitungsorganen in Beteiligungsunternehmen mit
Mehrheitsbeteiligungen die Einhaltung des Stellenbesetzungsgesetzes sicherzustel-
len, so erfolgt dies an der Universitat Linz durchgangig bis auf aus ihrer Sicht begriin-
dete Ausnahmen. Im Sinne der Empfehlung des RH erfolgt derzeit auch wieder die
Uberpriifung eines Beteiligungsunternehmens durch die Interne Revision.

Das Ministerium hat den Bericht des RH im Leistungsvereinbarungsgesprach mit der
Universitat Linz diskutiert. Was die Empfehlung des RH betrifft, den Konsolidierungs-
bedarf von Beteiligungen der Universitaten unter Einbeziehung aller Universitaten
zu erheben und bei entsprechendem Mehrwert und Informationsgewinn auf eine
Konsolidierung hinzuwirken, prift es derzeit die ZweckmaRigkeit dieser MaRnahme.
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IT—Projekt ZEPTA
Bund 2018/54

Der RH Uberprifte von Juni bis November 2017 die Pensionsversicherungsanstalt
hinsichtlich des IT-Projekts ZEPTA. Ziel der Uberprifung war die Beurteilung der
Projektdurchfiihrung, der Projektkosten und des Projekterfolgs sowie der Fortfiih-
rung der IT-Entwicklung der noch nicht im IT—Projekt ZEPTA umgesetzten Funktio-
nen. Der Bericht enthielt 25 Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Pensionsversicherungsanstalt

In Studien bzw. Analysen, welche die Entscheidungsgrundlage fir die Durchfihrung von umfang-
reichen IT-Projekten bilden, waren die fir die Beurteilung der tatsachlichen Machbarkeit wesent-
lichen Aspekte (z.B. gleichartige Referenzprojekte, Alternativen zur Durchfihrung mit eigenem
Personal) zu beriicksichtigen. (TZ 4)

zugesagt

Bei umfangreichen IT-Projekten ware eine verbindliche zweistufige Kostenplanung vorzusehen.
In der ersten Stufe wéare auf Grundlage eines Grobkonzepts eine Kostenschatzung vorzunehmen
und diese genehmigen zu lassen; die prazise Kostenkalkulation wéare auf Grundlage eines Detail-
2 konzepts auszuarbeiten und genehmigen zu lassen. AuRerdem sollten die veranschlagten zugesagt
Projektkosten auf festzulegende Projektabschnitte (Meilensteine) aufgeteilt werden und durch
ein begleitendes Controlling des Projektfortschritts gegeniiber den Projektkosten Gberprift
werden. (TZ 4)

IT-Projekte waren derart zu strukturieren, dass diese auf inhaltlich und zeitlich begrenzte Einzel-
projekte aufgeteilt werden kdnnen. Auch das Gesamtprojekt ware inhaltlich derart abzugrenzen,
dass es innerhalb eines hochstens dreijdhrigen Zeitraums umgesetzt und unabhangig von
anderen IT-Vorhaben in Betrieb gesetzt werden kann. (TZ 7)

umgesetzt

Bei IT-Projekten ware eine schrittweise Umsetzung in kleineren Einheiten auf Basis von
4 bekannten Softwareentwicklungswerkzeugen und Programmiersprachen vorzusehen und es umgesetzt
waren keine unerprobten Softwarewerkzeuge und Methoden zu verwenden. (TZ 9)

Bei der Vergabe von IT-Pilotprojekten waren die Art, der Umfang und der zeitliche Rahmen der
zu erbringenden Leistungen sowie die entsprechenden Verantwortlichkeiten klar und eindeutig
5 festzulegen, um dadurch insbesondere Unklarheiten bezlglich der Ergebnisverantwortung und umgesetzt
die Verlagerung der Konkretisierung von Leistungen auf den Zeitraum nach Zuschlagserteilung
zu vermeiden. (TZ 10)

Wesentliche Entscheidungen im [T-Vertragsmanagement — insbesondere bei Anderungen von
Vertragen — wdren jedenfalls erst nach der Durchfihrung und Dokumentation entsprechender
(vertrags—)rechtlicher Beurteilungen vorzunehmen, um Risiken und mogliche Konsequenzen in
der Umsetzung der Vertrage abschatzen bzw. minimieren zu kénnen. (TZ 10)

zugesagt

Die technische Machbarkeit und die Kompatibilitat der Softwarekomponenten wéare vor dem
7 Kauf bzw. der Zuschlagserteilung im Vergabeverfahren durch eine Pilotimplementierung abzu- zugesagt
kldren. (TZ 11, TZ 18)

IT-Schulungsmalnahmen fir IT-Projekte wéaren insbesondere bei Einsatz neuer Software—

Produkte zeitgerecht vor Projektbeginn abzuwickeln. (TZ 12) 2ugesagt

Bei der Einrichtung von Steuerungsgremien ware eine Geschaftsordnung zu erlassen, die auch
9 Regelungen zur Entscheidungsfindung enthalt; die Projektunterlagen sollten auch Regelungen offen
betreffend Eskalationen (z.B. Anlassfille, Wege, Kompetenzen) festlegen. (TZ 13)

Steuerungsgremien sollten tatsachlich zur Steuerung eingesetzt werden und auch eine
vergleichende Gesamtbetrachtung von verbrauchtem und noch vorhandenem Projektbudget in
Verbindung mit dem erzielten Leistungsfortschritt und den noch bendétigten Leistungen
durchfiihren. (TZ 13)

10 offen

160

www.parlament.gv.at


https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Zepta.pdf

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

161

111-78 der Beilagen XXV 1. GP - Bericht - 02 Nachfrageverfahren im Jahr 2019

Bei IT-Projekten der GroRenordnung von ZEPTA waren Organisation und Arbeitsabldufe so zu
wahlen, dass das notwendige Zusammenspiel zwischen dem Bereich fachliche Anforderungen
und dem Bereich technische Umsetzung geregelt ist. Beispielsweise waren standardisierte
Verfahren fiir die unmittelbare Zusammenarbeit organisatorisch festzulegen. Anderungen in der
Organisation sollten im Projekthandbuch zeitnah abgebildet werden, weil bei einem IT—
GroRprojekt eine aktuelle Informationsquelle fir alle Projektbeteiligten zweckmaRig und
unerlasslich ist. (TZ 14)

Dem internen Controlling sollten keine zusatzlichen, tber typische Controllingaufgaben
hinausgehenden Aufgaben, insbesondere keine administrativen Aufgaben, bei der Projekt-
durchfihrung zugeteilt werden. (TZ 15)

Flr Projekte dieser GréRe und Bedeutung ware ein standardisiertes Verfahren zur Leistungs-
fortschrittsmessung zu etablieren, das eine Objektivierung des Projektfortschritts nach erzielten
Ergebnissen und vorgegebenen Kriterien beinhaltet. (TZ 16)

Der RH empfahl hinsichtlich der kiinftigen Programmierung im Nachfolgevorhaben ePV, eigenes
Personal in der nunmehr verwendeten Programmiersprache auszubilden bzw. aufzunehmen,
eigene Analytikerinnen und Analytiker im Direktionsbereich IT auszubilden bzw. aufzunehmen
und die Auftrage an externes Personal in abgegrenzten Modulen, unter Einholung vorheriger
Kostenvoranschldge, zu beauftragen. (TZ 20)

Ausschlieflich durch umfassende Abnahmen qualitatsgesicherte Software—Versionen wéaren
produktiv zu setzen. (TZ 21)

Es sollte geprift werden, ob ein stabiler Betrieb des IT-Standardprodukts zur Pensions-
auszahlung (DANTE) mittelfristig gewahrleistet werden kann. (TZ 23)

Fir die Weiterentwicklung des IT-Standardprodukts ePV sollte ein Gesamtkonzept (inhaltlich,
zeitlich und budgetar) im Sinne eines Masterplans erstellt und genehmigt werden. (TZ 25)

Bei mehrjahrigen IT-Vorhaben von besonderer Wichtigkeit und technischer und rechtlicher
Komplexitat sollte eine Projektstruktur eingerichtet werden. Dazu wére ein Auftraggeber mit
Durchgriffsmoglichkeit auf alle betroffenen Bereiche und ein gesamtverantwortlicher Projektlei-
ter auf operativer Ebene zu bestimmen, um die flr eine kontinuierliche Weiterentwicklung not-
wendige Fokussierung auf das Gesamtergebnis zu gewahrleisten. (TZ 26)

Die im Generalsekretariat neu eingerichtete und erst im Aufbau befindliche Stabsstelle Projekt-
biro ware mit dem internen Controlling des IT-Standardprodukts ePV zu beauftragen; die
Projektkoordination sollte hingegen vom Auftraggeber in Zusammenwirken mit dem Projekt-
leiter wahrgenommen werden. (TZ 26, TZ 27)

Die Transparenz der Weiterentwicklung und Neuentwicklung von ePV ware zu erhohen, indem
samtliche anfallende Kosten gesondert und ein Leistungsfortschritt in Bezug auf das (noch zu
planende) Gesamtergebnis laufend erfasst werden. (TZ 27)

Die im vorliegenden Entwurf der Dienstgltevereinbarung festgelegten Eskalationsszenarien
sollten im Hinblick auf Manahmen zur Aufrechterhaltung der IT-Betriebssicherheit ergdnzt
werden; diese erweiterte Dienstglitevereinbarung ware in den zustandigen Gremien zu
ratifizieren. (TZ 28)

Bei der Weiterentwicklung des IT-Standardprodukts ePV sollten die aufgrund kinftiger Risiko-
analysen ausgearbeiteten MaRnahmen hinsichtlich ihres Erfolgs Gberwacht werden.
Gegebenenfalls ware gegenzusteuern. (TZ 29)

Das risikoorientierte Informationssicherheitsmanagement ware auszubauen und regelmaRig
durch externe Kontrollen zu Gberprifen. (TZ 29)

Im Jahr 2018 sollte nochmals eine externe Analyse der nunmehr in ePV eingesetzten
Softwareentwicklungsmethode sowie der Architektur beauftragt werden, um die Zukunfts-
sicherheit der kiinftigen Systeme in ePV sicherzustellen. (TZ 29)

Das Ziel eines in den vier Pensionsversicherungstragern einheitlichen Einsatzes der zugehorigen
IT-Anwendungen von ePV sollte im gewahlten Zeitplan bis Ende 2018 auch umgesetzt werden.
(T2 30)
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Fazit

GemalR ihrer Mitteilung setzte die Pensionsversicherungsanstalt die wichtigsten
Empfehlungen des RH um bzw. sagte deren Umsetzung zu.

Dadurch sollten bei kinftigen IT-Projekten die technische Machbarkeit und die
Kompatibilitat der Softwarekomponenten bereits vor deren Kauf durch eine Pilot-
implementierung abgeklart werden sowie die Personal-SchulungsmaRnahmen bei
Einsatz neuer Software—Produkte zeitgerecht vor Projektbeginn erfolgen.

Das ZEPTA Nachfolgevorhaben ,ePV“ betreffend werde ein Gesamtkonzept erstellt;
weiters wurde im Jahr 2019 eine externe Analyse der Technischen Universitat Graz
durchgefihrt, die die eingesetzte Software—Landschaft im Wesentlichen bestatigte.
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Scanpoint GmbH
Bund 2018/55
Der RH Uberprufte im Juni und Juli 2017 die Scanpoint GmbH mit dem Ziel der Beur-

teilung der Zielvorgaben des Eigentiimers sowie der Strategien und der Entwicklung
der wirtschaftlichen Lage. Der Bericht enthielt sechs Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Osterreichische Post Aktiengesellschaft

Scanpoint GmbH

3

163

Bei zukinftigen Due Diligence Prifungen sollte verstarktes Augenmerk auf umfassende
Prifungsinhalte (bspw. auch die Marktsituation und die technischen Voraussetzungen in der
Produktion) gelegt werden. (TZ 4)

umgesetzt

Aufgrund der gegenlber der Planung abweichenden und teilweise auch negativen Ergebnisse
der Scanpoint GmbH ware deren Beteiligungsansatz anhand der Planung 2018 und der
Mittelfristplanung 2019 bis 2021 zu Uberprifen, gegebenenfalls anzupassen sowie in weiterer
Folge periodisch zu evaluieren. (TZ 14)

umgesetzt

Zur Erreichung der Planwerte ware eine weitere Optimierung der Prozesse und Produktions-

ablaufe voranzutreiben. (TZ 9) umgesetzt

Nicht zuletzt im Hinblick auf die negativen Abweichungen beim Halbjahresergebnis 2017 sollte
ein starkerer Fokus auf striktes Kostenmanagement sowie eine weitere Optimierung und
Automatisierung der Prozesse und Produktionsabldufe gelegt werden, um die notwendige
Kostensenkung zu realisieren. (TZ 10)

umgesetzt

Im Hinblick auf die Bedeutung des IT-Sicherheitsmanagements waren die noch offenen
MalRnahmen aus dem Bericht der Konzernrevision von Anfang 2013 zur Verbesserung der
Sicherheit rasch umzusetzen. (TZ 13)

umgesetzt

Weil die gesteigerten datenschutztechnischen Anforderungen fir die Verarbeitung personen-
bezogener Daten in der neuen EU-Datenschutz—Grundverordnung fir die Scanpoint GmbH
zukUnftig Chancen in Form von Zugewinnen neuer Kunden bieten, sollten daher diese neuen
Anforderungen rasch implementiert werden. (TZ 13)

umgesetzt

Fazit

Die Osterreichische Post Aktiengesellschaft und die Scanpoint GmbH setzten sdmt-
liche Empfehlungen des RH um.

Die regelmalige Prifung des Beteiligungsansatzes bewirkte einen korrekten Aus-
weis in der Bilanz der Osterreichischen Post Aktiengesellschaft.

Die Durchfiihrung von umfassenderen Due Dilligence Prifungen bei groReren Trans-
aktionen kann die Wertfindung des Objekts verbessern.

Die Verbesserung des IT-Sicherheitsmanagements der Scanpoint GmbH unter-
stitzte die gesteigerten datenschutzrechtlichen Anforderungen bei personen-
bezogenen Daten. Die Optimierung der Prozesse und Produktionsabldufe sowie des
Kostenmanagements verbesserte die wirtschaftliche Situation des Unternehmens.
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Nationaler Aktionsplan Ernahrung
Bund 2018/56

Der RH Uberprifte von Mai bis Juli 2017 den Nationalen Aktionsplan Erndhrung des
vormals zustdndigen Bundesministeriums fiir Gesundheit und Frauen und der Oster-
reichischen Agentur fir Gesundheit und Erndhrungssicherheit GmbH mit dem Ziel, die
Grundlagen, Ziele und Inhalte des Nationalen Aktionsplans Erndhrung, seine Umset-
zung (Projekte) und Finanzierung sowie seine Rolle im Rahmen der wirkungsorientier-
ten Haushaltsfiihrung zu beurteilen. Der Bericht enthielt 15 Empfehlungen.

Empfehlung Umsetzungsgrad

Bundesministerium flr Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz

1 Im Sinne von Rechtssicherheit und Transparenz ware kiinftig vor Beauftragung von Werk- umgesetzt
vertragen die Zuldssigkeit einer Direktvergabe abschlieRend zu klaren. (TZ 4) g

) Der Markt sollte im Hinblick auf geeignete alternative Anbieter zur Erstellung des Umeesetzt
Osterreichischen Erndhrungsberichts beobachtet werden. (TZ 4) &
Insbesondere Erwachsene im erwerbsfahigen Alter waren verstarkt in den Fokus des Nationalen

3 zugesagt

Aktionsplans Ernahrung zu stellen. (TZ 5)

In den nachsten Nationalen Aktionsplan Erndhrung waren messbare Indikatoren und Zielwerte
4 aufzunehmen. Auf Grundlage dieser Ergebnisse kdnnten in der Folge sowohl die Strategie als zugesagt
auch die MaBnahmen und weiteren Ziele angepasst oder fortgeschrieben werden. (TZ 6)

Im Nationalen Aktionsplan Ernahrung enthaltene Aktions— bzw. Handlungsfelder, MaRnahmen
5 und Projekte waren zu priorisieren, und es ware eine vollstandige Dokumentation der einzelnen zugesagt
Projekte darin sicherzustellen. (TZ 7)

Daten zur Bewertung eines moglichen Zusammenhangs zwischen Erndhrung und Erkrankungen
waren aufzubauen und laufend zu aktualisieren. Aus den Auswertungen kénnten weitere Ziele
und MaRnahmen zur Verbesserung bzw. Erhaltung der Gesundheit der Bevolkerung erarbeitet
und abgeleitet werden. (TZ 8)

offen

Eine Ubermittlung der beim Bundesministerium fir Bildung, Wissenschaft und Forschung im
7 Rahmen der schulérztlichen Untersuchungen erhobenen Daten zu KérpergroRe und —gewicht zugesagt
waére zu erwirken. (TZ 8)

Die Verdffentlichungsintervalle des Osterreichischen Erndhrungsberichts und des Nationalen
8 Aktionsplans waren zu harmonisieren, und der Nationale Aktionsplan Erndhrung ware jeweils zugesagt
zeitnah nach dem Osterreichischen Erndhrungsbericht zu veréffentlichen. (TZ 9)

Der Jahresbericht der Nationalen Ernahrungskommission ware zu veréffentlichen, um deren

d Tatigkeit — auch im Sinne eines verstarkten Birgernutzens — transparent zu machen. (TZ 10) 2ugesagt
10 Es waren zusatzliche Betreiberinnen und Betreiber fur die gesunden Schulbuffets zu gewinnen offen
und auch bisher nicht teilnehmende Lénder in das Programm einzubinden. (TZ 12)
In Kooperation mit dem Bundesministerium fir Bildung, Wissenschaft und Forschung waren
11 Informationen zur Einhaltung der , Leitlinie Schulbuffet” nach Neuverpachtungen und bei offen

VerstdRen gegen die Leitlinie allenfalls Sanktionen (z.B. die Kindigung bzw. die Nicht-
verlangerung des Pachtvertrags) zu erwirken. (TZ 12)

Gemeinsam mit den Kooperationspartnern (AGES und Hauptverband) waren fir zukinftige
12 Strategien und Arbeitstibereinkiinfte von Projekten quantifizierbare Ziele und messbare Indika- zugesagt
toren aufzunehmen sowie Ausgangs— und Zielwerte festzulegen. (TZ 13)

Der Fokus auf die gesunde Erndhrung alterer Menschen ware auch weiterhin zu legen und MaR-

13 nahmen flr diese Zielgruppe waren im Nationalen Aktionsplan Erndhrung festzuhalten. (TZ 14)

zugesagt
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SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

14

15

Die Aufwendungen zur Erstellung des Nationalen Aktionsplans Ernahrung waren hinkilnftig zu
erheben. (TZ9)

Die Ausgewogenheit der fir das Wirkungsziel 3 der Untergliederung 24 ausgewahlten
Indikatoren ware zu Uberprifen. Der festgelegte Zielzustand ware auf seine Ambitioniertheit hin
zu evaluieren und getrennt nach Frauen und Méannern sowie auch im Hinblick auf
unterschiedliche Zielgruppen wie bspw. Kinder zu erheben. (TZ 17)

offen

zugesagt

Osterreichische Agentur fiir Gesundheit und Erndhrungssicherheit GmbH

15

165

Die Aufwendungen zur Erstellung des Nationalen Aktionsplans Ernahrung waren hinkinftig zu
erheben. (TZ9)

k.A.

Fazit

Das Bundesministerium fur Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz
setzte einen GroRteil der Empfehlungen des RH um oder sagte deren Umsetzung zu.

Eine Aktualisierung des Nationalen Aktionsplans Erndhrung erfolgte zur Zeit der vom
RH durchgefihrten Nachfrage zum Umsetzungsstand der Empfehlungen und es war
geplant, die allgemein formulierten inhaltlichen Ziele um Zielgruppen, messbare
Zielwerte und Indikatoren zu ergénzen.

Weiters sagte das Ministerium zu, die Verdffentlichungsintervalle des Osterreichi-
schen Erndhrungsberichts und des Nationalen Aktionsplans Ernahrung zu harmoni-
sieren und den Nationalen Aktionsplan Erndhrung jeweils zeitnah nach dem Oster-
reichischen Ernahrungsbericht zu ver6ffentlichen. Dies hatte der RH empfohlen, da
der Nationale Aktionsplan Ernahrung auf unveranderten Daten des zuletzt heraus-
gegebenen Osterreichischen Erndhrungsberichts basierte und damit auf keinen
grundlegenden neuen Erkenntnissen beruhte.

Der RH hatte in seiner Uberpriifung festgestellt, dass die Verbrauchsdaten fiir Obst,
Gemduse und Zucker weder getrennt nach Frauen und Madnnern noch ausgerichtet
auf die Zielgruppen (bspw. Kinder) vorlagen und die Zielwerte wenig ambitioniert
waren. Das Ministerium setzte die Empfehlung, den Pro—Kopf—Verbrauch nach Ziel-
gruppen und Frauen und Mannern aufzuschlisseln, nicht um, da diese Daten seiner
Ansicht nach nur sehr aufwendig und kostspielig erhoben werden konnten. Allerdings
wolle es die Zielwerte kinftig héher und somit ambitionierter ansetzen.
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Albertina
Bund 2018/60

Der RH Uberprifte von Mai bis Oktober 2017 die Gebarung der Albertina. Ziel der
Uberpriifung war es, die Sammlungstatigkeit, das Bewahren, Dokumentieren, Erfor-
schen, die Vermittlung und Prdsentation der Sammlungsbestande, die Entwicklung
des Vermogens, der Finanzierung, der Ertrdage und Aufwendungen sowie die
Kontrolle und Aufsicht zu beurteilen. Der Bericht enthielt 24 Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Albertina

Das Projekt zur Erfassung der Druckgrafiken ware vollstandig durchzufiihren und die Finanzie-

rung auch fur die Jahre nach 2018 sicherzustellen. (TZ 4) 2ugesagt

Die noch nicht inventarisierten Objekte der Architektursammlung waren bis zu dem von der

Albertina genannten Jahr 2020 im Sammlungsverwaltungssystem zu erfassen. (TZ 5) umgesetzt

Bei Erwerbungen waren Abstimmungen, wie in der Museumsordnung fir die Albertina vorge-
sehen, durchzufihren; diese waren schriftlich zu dokumentieren und die Erwerbungen den
anderen Bundesmuseen in der Direktor/innenkonferenz zur Kenntnis zu bringen, um zu einer
transparenten und effizienten Sammlungspolitik der Bundesmuseen beizutragen. (TZ 8)

umgesetzt

Jene Inhalte fur Dauerleihgaben, denen sich die Albertina selbst verpflichtet fuhlt, waren in alle

Dauerleihvertrage aufzunehmen. (TZ 10) offen

Die Versicherung der Dauerleihgaben ware, wie im Bundesvergabegesetz 2006 vorgesehen,

spdtestens alle finf Jahre auszuschreiben. (TZ 11) umgesetzt

Unter Hinweis auf den nach wie vor aufrechten Leihvertrag zwischen der Ludwig—Stiftung und
6  der Republik Osterreich aus dem Jahr 1983 wéren die Dauerleihgaben der Ludwig—Stiftung nicht
zu versichern. (TZ 12)

offen

Es waren nur Dauerleihgaben zu Gbernehmen, die eine wirtschaftliche Erganzung der Sammlun-
gen der Albertina darstellen kénnen, wie bspw. die im Jahr 2007 als Dauerleihgabe tibernom-
mene Sammlung Batliner. Insbesondere waren nur Dauerleihgaben zu Gbernehmen, die zu
keiner Abhadngigkeit von Mitteln Dritter fihren. (TZ 13)

offen

Der Differenzbetrag aus den theoretischen Erlésen zum Vollpreis und den Erlésen aus den Ein-
trittskarten sowie der Deckungsgrad waren in Zukunft regelmaRig zu erheben, um somit steue-
rungsrelevante Daten zu erhalten und beurteilen zu kdnnen, ob bspw. Kooperationen einen
wirtschaftlichen Erfolg bringen. (TZ 15)

umgesetzt

Der einem Verein gewahrte Gratiseintritt ware zu analysieren und gegebenenfalls einzustellen,
9 wenn eine entsprechende Gegenleistung nicht gegeben ist. Derartige Kooperationen waren
schriftlich zu vereinbaren und diese dem Kuratorium zum Beschluss vorzulegen. (TZ 15)

umgesetzt

Die verschiedenen Marketingaktivitdten waren in einem ganzheitlichen Konzept zusammenzu-
10  fassen sowie die Strategien und Ziele fiir das Marketing zu formulieren, um letztlich Gber einen
langfristigen und nachhaltigen Entwicklungsplan zum Marketing zu verfligen. (TZ 16)

umgesetzt

Gemeinsam mit den anderen Bundesmuseen ware gegenliber dem umsatzstarksten Anbieter

far Plakatwerbung aufzutreten, um glinstigere Konditionen zu erhalten. (TZ 17) KA.

11
Kinftig ware eine etwaige Zustimmungspflicht des Kuratoriums zu bertcksichtigen und vor

12 Abschluss von Rechtsgeschaften ein Beschluss Gber eine erforderliche Zustimmung einzuholen. zugesagt
(TZ 24)

13

Das Kuratorium der Albertina sollte kiinftig seine Geschéaftsordnung einhalten und eine direkte
umgesetzt

Berichterstattung der Internen Revision an den Vorsitzenden einfordern. (TZ 25)
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SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Bundeskanzleramt

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

167

Die Arbeiten an der Erstellung eines Organisationshandbuchs und eines Risikohandbuchs wéaren
weiter voranzutreiben und abzuschlieRen. (TZ 26)

Nach der Vereinbarung von Zielen wére kinftig der Grad der Zielerreichung zu messen und zu
analysieren. (TZ 23)

Der Begriff ,Dauerleihgabe” ware verbindlich zu definieren. (TZ 9)

Auf der Einhaltung des nach wie vor aufrechten Leihvertrags zwischen der Ludwig—Stiftung und
der Republik Osterreich wire zu bestehen. (TZ 12)

Mit der Albertina waren schriftliche Verleihbedingungen fiir die dauerhafte Uberlassung von
Sammlungsobjekten aus der Sammlung Essl an 6sterreichische Bundes— oder Landesmuseen zu
vereinbaren und diese Verleihbedingungen offentlich zugédnglich zu machen. (TZ 14)

Auf einen Austausch und eine vergleichende Analyse von Kennzahlen des Marketings,
insbesondere in Bezug auf die Werbeausgaben, zwischen den Bundesmuseen ware hinzu-
wirken; daraus waren entsprechende Schlisse zu ziehen und es wére so die Moglichkeit zu
schaffen, Einsparungspotenziale bei den Bundesmuseen zu heben. (TZ 17)

In Geschaftsfihrervertragen waren nur fixe Bezlige bei einer festen Laufzeit und leistungs-
bezogene Zuschlage nur auf Basis operativer Ziele vorzusehen. (TZ 21)

Der gesetzlich vorgesehenen Aufgabe, den kulturpolitischen Auftrag zu prazisieren, ware kinftig
so nachzukommen, dass Rahmenzielvereinbarungen zeitnah verhandelt und rechtzeitig
abgeschlossen werden. (TZ 22)

Die (rechtzeitige) Umsetzung der Rahmenzielvereinbarung und die Erreichung der darin
vereinbarten Ziele waren zu Gberwachen. (TZ 23)

Das Projekt einer gemeinsamen Internen Revision der Bundesmuseen ware weiterzuverfolgen
und diesbeziglich eine Kosten—Nutzen—Analyse durchzufiihren. (TZ 25)

Die Geschaftsordnung fiir das Kuratorium ware dahingehend zu erganzen, dass die Geschafts-
fihrung dem Kuratorium vollstandige, schriftliche Berichte der Internen Revision zu Gbermitteln
hat. (TZ 25)

Nach der Vereinbarung von Zielen ware kiinftig der Grad der Zielerreichung zu messen und zu
analysieren. (TZ 23)
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Fazit

Die Albertina setzte die 15 an sie gerichteten Empfehlungen mehrheitlich um (acht
Empfehlungen) oder sagte deren Umsetzung zu (drei Empfehlungen). Damit konnte
sie u.a. ihre Aufgabenwahrnehmung bei der Inventarisierung und bei der Erhebung
steuerungsrelevanter Daten verbessern. Die Umsetzung von vier Empfehlungen
blieb offen. Dies betraf u.a. die Umsetzung der Empfehlungen im Zusammenhang
mit Dauerleihgaben und mit der Versicherung der Leihgaben der Ludwig—Stiftung.
Da sich mittlerweile beim umsatzstarksten Anbieter fir Plakatwerbung eine neue
Situation ergeben hat — dieser hat zwischenzeitig ein Tochterunternehmen nur fir
Kunstmuseen gegriindet — qualifizierte der RH den Umsetzungsgrad der diesbezlg-
lichen Empfehlung als ,kein Anwendungsfall”.

Das Bundeskanzleramt setzte von zehn Empfehlungen drei um, sieben Empfehlun-
gen blieben offen. Durch die Umsetzung der Empfehlungen verbesserte es seine
Steuerung durch den Abschluss einer Zielvereinbarung und deren Uberwachung.
Handlungsbedarf bei der Steuerung bestand jedoch insbesondere in rechtlichen Be-
langen: Unter anderem war die Einhaltung der Vertragsschablonenverordnung bei
der Gestaltung der Geschaftsfihrervertrage nicht vollstdndig umgesetzt, auerdem
waren die Definition des Begriffs der Dauerleihgabe sowie die Durchsetzung des
nach wie vor aufrechten Leihvertrags mit der Ludwig—Stiftung offen.
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Weinmarketing; Follow—up—Uberpriifung
Bund 2018/62

Der RH Uberpriifte im September 2017 bei der Osterreich Wein Marketing GmbH
und im vormals zustdndigen Bundesministerium fir Land— und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft die Umsetzung von 21 Empfehlungen, die er bei einer
vorangegangenen Gebarungstberprifung zum Thema ,Weinmarketing” abgegeben
hatte. Die Osterreich Wein Marketing GmbH setzte von 17 Empfehlungen des Vor-
berichts zehn um und sieben teilweise um. Anknlpfend an den Vorbericht sprach
der RH zwolf Empfehlungen aus.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Bundesministerium fiir Nachhaltigkeit und Tourismus

Osterreich Wein Marketing GmbH

4

10

11

12

169

Die Finanzierung der Osterreich Wein Marketing GmbH aus &ffentlichen Mitteln sollte
transparenter gestaltet werden und es ware auf eine Vereinfachung bzw. Anpassung des zugesagt
Weingesetzes 2009 und der Art. 15a B-VG—Vereinbarung an die Praxis hinzuwirken. (TZ 3)

Im Falle der Zuweisung von nationalen Fordermitteln sollten Ziele fir deren Verwendung

vorgegeben werden. (TZ 4) offen

Die Uberlegungen betreffend eine umfassende zentrale Sammlung der Férderungsdaten im
Bereich Weinmarketing sollten vertieft und MalRnahmen zur Umsetzung getroffen werden.
(TZ 6)

offen

Die Jahresberichte sollten kiinftig um Informationen zur Finanzierung und um Budgetzahlen

erganzt werden. (TZ 9) umgesetzt

Uber die Aufteilung der Kosten der Weintaufe zwischen der Osterreich Wein Marketing GmbH
und dem Osterreichischen Weinbauverband sollte eine schriftliche Vereinbarung abgeschlossen
werden. (TZ 10)

umgesetzt

Sowohl die Zufriedenheit der teilnehmenden Winzerinnen und Winzer als auch die der
Besucherinnen und Besucher der SALON-Tournee sollte in regelmaRigen Abstanden schriftlich
abgefragt werden. (TZ 13)

umgesetzt

Ergdnzend zur Evaluierung des Nutzens der VieVinum und des Weingipfels sollten auch eine
Analyse der einzelnen Kostenpositionen der beiden Veranstaltungen durchgefihrt sowie Infor-
mationen Uber die Kosten regelmaRig dem Aufsichtsrat vorgelegt werden. (TZ 14)

umgesetzt

Ergianzend zu den Bereichen Social Media sollten auch weiterfiihrende Uberlegungen zur

Moglichkeit der Evaluierung der Schaltungen in den Printmedien angestellt werden. (TZ 16) umgesetzt

Bei Kooperationen mit Radio und TV sollten schriftliche Vertrage unter Festlegung der gegensei-
tigen Rechte und Pflichten abgeschlossen und bei Vertragsabschluss sichergestellt werden, dass
die Grundlagen fiir eine nachvollziehbare Uberpriifung des Kostenanteils der Osterreich Wein
Marketing GmbH im Verhaltnis zu den Gesamtproduktionskosten (z.B. Kostenaufstellungen) zur
Verfligung stehen. (TZ 17)

offen

Es ware sicherzustellen, dass kiinftig alle Beschaffungen gemafR Bundesvergabegesetz 2006

durchgefihrt werden. (TZ 20) umgesetzt

Bei wesentlichen Konzeptéanderungen ware das Vergabeverfahren zu widerrufen und ein neuer-
liches Beschaffungsverfahren unter Zugrundelegung des aktuellen Auftragswerts einzuleiten.
(T2 20)

zugesagt

Die Berichterstattung an die Lander zum Nachweis der Durchfiihrung der regional bezogenen

MarketingmaRnahmen sollte vereinheitlicht werden. (TZ 21) umgesetzt
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Fazit

Wihrend die Osterreich Wein Marketing GmbH die an sie gerichteten Empfehlun-
gen des RH grol3teils umsetzte, blieb die Umsetzung der an das Bundesministerium
fir Nachhaltigkeit und Tourismus gerichteten Empfehlungen Gberwiegend offen.

Das Ministerium sagte zwar zu, die Empfehlung des RH zur transparenteren Gestal-
tung der Finanzierung der Osterreich Wein Marketing GmbH aus 6ffentlichen Mit-
teln und zur Vereinfachung bzw. Anpassung des Weingesetzes 2009 und der
Art. 15a B-VG—Vereinbarung umzusetzen. Offen blieben jedoch die Umsetzung ei-
ner umfassenden Forderdatenbank und die Vorgabe von Verwendungszielen bei der
Zuweisung von nationalen Fordermitteln.

Die Osterreich Wein Marketing GmbH sagte zu, Vergabeverfahren bei wesentlichen
Konzeptanderungen zu widerrufen und neu einzuleiten.

Offen blieb jedoch, bei Vertragen tber Kooperationen mit Radio und TV sicherzu-
stellen, dass Grundlagen fiir eine nachvollziehbare Uberpriifung des Kostenanteils
der Osterreich Wein Marketing GmbH im Verhiltnis zu den Gesamtproduktions-
kosten (z.B. Kostenaufstellungen) zur Verfigung stehen, weil der Kooperationspart-
ner die Gesamtproduktionskosten nicht bekanntgab.
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Ausgewahlte Steuerungsbereiche in der
Krankenversicherung; Follow—up—Uberprifung

Bund 2018/64

Der RH Uberpriifte im Februar und Méarz 2018 beim Bundesministerium fir Arbeit,
Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz, beim Hauptverband der sterreichi-
schen Sozialversicherungstrager, bei der Steiermarkischen Gebietskrankenkasse und
der Wiener Gebietskrankenkasse die Umsetzung ausgewahlter Empfehlungen, die
er im Zuge einer vorangegangenen Gebarungslberprifung zum Thema ,Ausge-
wahlte Steuerungsbereiche in der Krankenversicherung” abgegeben hatte. Das
Ministerium setzte von sieben Empfehlungen vier um, eine teilweise und zwei nicht
um. Der Hauptverband setzte von zwolf Empfehlungen sieben um, drei teilweise
und zwei nicht um. Die Steiermarkische Gebietskrankenkasse setzte von neun Emp-
fehlungen sechs um und drei teilweise um. Die Wiener Gebietskrankenkasse setzte
von acht Empfehlungen finf um und drei teilweise um. Anknipfend an den Vorbe-
richt sprach der RH sieben Empfehlungen aus.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Bundesministerium fiir Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz

Die bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen fir Ausschreibungen im Heilmittelbereich im
1 Sinne des Art. 14 Abs. 3 der Vereinbarung gemaR Art. 15a B-VG Zielsteuerung—Gesundheit zugesagt
waren zeitnah zu schaffen. (TZ 7)

Es waren Weisungen zur Erlassung der Richtlinie nach § 347 Abs. 5 ASVG (Uber die
2 medizinischen und statistischen Parameter bei der Priifung der Einhaltung des Okonomie- k.A.
gebots) zu erteilen. (TZ 12)

Nach Sicherstellung der Transparenz tGber die Einkaufspreise waren konkrete monetare Ziele fir

die sektorentibergreifende Kooperation im Heilmittelbereich festzulegen. (TZ 18) 2ugesagt
Hauptverband der 6sterreichischen Sozialversicherungstrager
Die Ursachenanalyse zur Entwicklung der Preise und Mengen im Heilmittelbereich im Hinblick
3 zugesagt

auf die Steuerung und die Festlegung von MalRnahmen wdre weiter zu verbessern. (TZ 2)

Es wéare weiter ein besonderer Schwerpunkt auf den Bereich hochpreisiger Heilmittel und der
4 Heilmittel aulRerhalb des Erstattungskodex zu legen und dort waren weitere Mallnahmen zu zugesagt
setzen. (TZ9)

Die Verantwortung flr die gemaR BIG Benchmarking realisierbaren Einsparpotenziale durch die
Verwendung glinstiger Heilmittel ware zwischen den Krankenversicherungstragern und dem
Hauptverband der 6sterreichischen Sozialversicherungstrager klar zuzuordnen; dazu wéaren
konkrete Ziele zu setzen und deren Umsetzung regelmaRig zu Gberprifen. (TZ 10)

zugesagt

Es ware Klarheit dartber zu schaffen, welche MalRnahmen nach der Beschlusslage im Haupt-
verband der 6sterreichischen Sozialversicherungstrager umzusetzen waren (z.B. hinsichtlich der
6 noch offenen Punkte der Heilmittelstrategie 2009); diese waren vollstandig in der Balanced umgesetzt
Scorecard zu erfassen; die Entscheidungstrager waren Uber den Umsetzungsstand umfassend zu
informieren. (TZ 11)

Nach Sicherstellung der Transparenz tUber die Einkaufspreise waren konkrete monetare Ziele fir

die sektoreniibergreifende Kooperation im Heilmittelbereich festzulegen. (TZ 18) zugesagt
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SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Steiermarkische Gebietskrankenkasse

Die Ursachenanalyse zur Entwicklung der Preise und Mengen im Heilmittelbereich im Hinblick

auf die Steuerung und die Festlegung von MalRnahmen wdre weiter zu verbessern. (TZ 2) 2ugesagt

Es ware weiter ein besonderer Schwerpunkt auf den Bereich hochpreisiger Heilmittel und der
4 Heilmittel aulRerhalb des Erstattungskodex zu legen und dort waren weitere Mallnahmen zu zugesagt
setzen. (TZ9)

Die Verantwortung flr die gemaR BIG Benchmarking realisierbaren Einsparpotenziale durch die
Verwendung glinstiger Heilmittel ware zwischen den Krankenversicherungstragern und dem
Hauptverband der 6sterreichischen Sozialversicherungstrager klar zuzuordnen; dazu wéaren
onkrete Ziele zu setzen und deren Umsetzung regelmafig zu Uberprifen. (TZ 10)

zugesagt

Es ware Klarheit dartber zu schaffen, welche MalRnahmen nach der Beschlusslage im Haupt-
verband der 6sterreichischen Sozialversicherungstrager umzusetzen waren (z.B. hinsichtlich der
6 noch offenen Punkte der Heilmittelstrategie 2009); diese waren vollstandig in der Balanced umgesetzt
Scorecard zu erfassen; die Entscheidungstrager waren Uber den Umsetzungsstand umfassend zu
informieren. (TZ 11)

Nach Sicherstellung der Transparenz tUber die Einkaufspreise waren konkrete monetare Ziele fir

/ die sektoreniibergreifende Kooperation im Heilmittelbereich festzulegen. (TZ 18) 2ugesagt
Wiener Gebietskrankenkasse
3 Die Ursachenanalyse zur Entwicklung der Preise und Mengen im Heilmittelbereich im Hinblick umgesetzt
auf die Steuerung und die Festlegung von MalRnahmen ware weiter zu verbessern. (TZ 2) &

Es ware weiter ein besonderer Schwerpunkt auf den Bereich hochpreisiger Heilmittel und der
4 Heilmittel auRerhalb des Erstattungskodex zu legen und dort waren weitere Malnahmen zu umgesetzt
setzen. (TZ9)

Die Verantwortung fir die gemaR BIG Benchmarking realisierbaren Einsparpotenziale durch die
Verwendung ginstiger Heilmittel ware zwischen den Krankenversicherungstragern und dem
Hauptverband der 6sterreichischen Sozialversicherungstrager klar zuzuordnen; dazu wéaren
konkrete Ziele zu setzen und deren Umsetzung regelmaRig zu Uberprifen. (TZ 10)

zugesagt

Es ware Klarheit dartiber zu schaffen, welche MaRnahmen nach der Beschlusslage im Haupt-
verband der 6sterreichischen Sozialversicherungstrager umzusetzen waren (z.B. hinsichtlich der
6 noch offenen Punkte der Heilmittelstrategie 2009); diese waren vollsténdig in der Balanced umgesetzt
Scorecard zu erfassen; die Entscheidungstrager waren tber den Umsetzungsstand umfassend zu
informieren. (TZ 11)

Nach Sicherstellung der Transparenz Uber die Einkaufspreise waren konkrete monetare Ziele fiir

die sektorentibergreifende Kooperation im Heilmittelbereich festzulegen. (TZ 18) 2ugesagt

Fazit

Das Bundesministerium fur Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz,
der Hauptverband der dsterreichischen Sozialversicherungstrager, die Steiermarki-
sche Gebietskrankenkasse und die Wiener Gebietskrankenkasse arbeiten laufend an
einem 6konomischen Einsatz von Heilmitteln. Durch die Umsetzung der Empfehlun-
gen des RH konnten dabei — wie bereits nach dem Vorbericht des RH — Teilerfolge
erzielt werden. Aufgrund der medizinischen Entwicklungen ist jedoch eine standige
Beobachtung des Marktes und der Einsatz entsprechender 6konomischer Malinah-
men weiterhin erforderlich.
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Rolle des Bundes in der osterreichischen
Krankenanstaltenplanung; Follow—up—Uberprifung

Bund 2018/65

Der RH Uberprufte im Janner und Februar 2018 beim Bundesministerium fir Arbeit,
Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz die Umsetzung von Empfehlungen,
die er bei einer vorangegangenen Gebarungslberprifung zum Thema ,Rolle des
Bundes in der dsterreichischen Krankenanstaltenplanung” abgegeben hatte. Von elf
Empfehlungen setzte das Ministerium zwei um, drei teilweise und sechs nicht um.
Anknipfend an den Vorbericht sprach der RH neun Empfehlungen aus.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Bundesministerium fiir Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz

Im Sinne der empfohlenen Konzentration der Aufgaben—, Ausgaben— und Finanzierungs-
1 verantwortung waren konkrete Schritte zu setzen, damit eine gesamthafte und bundeslander-
Ubergreifende Krankenanstaltenplanung in der Bundesverfassung sichergestellt wird. (TZ 4)

offen

Es ware darauf hinwirken, dass die Versorgungsmatrix des Osterreichischen Strukturplans
2 Gesundheit die Salden der inlandischen Gastpatientenstrome auch auf der Ebene der
Versorgungsregion ausweist. (TZ 5)

offen

Es ware auf die Erstellung einer adaptierten und um den fachrichtungsspezifischen Betten-
bedarf auf Ebene der Versorgungsregion erganzten Fassung der Planungsgrundlagenmatrix
hinzuwirken und dabei waren die Gastpatientenstrome zwischen den Versorgungsregionen zu
berlcksichtigen. (TZ 6, TZ 10)

offen

Ein Standard zur Ermittlung des fachrichtungsspezifischen Bettenbedarfs ware zu erarbeiten

und im geplanten ,0SG-Methodenband“ nachvollziehbar darzustellen. (TZ 8) offen

Es ware ein Monitoring einzurichten, das eine Beurteilung der Angemessenheit von

Versorgungsangeboten und Leistungsdichte auf Ebene der Versorgungsregion ermaoglicht. (TZ 9) 2ugesagt

Im Rahmen des Monitorings des Osterreichischen Strukturplans Gesundheit (0SG) wére auch

die Priifung der Konformitit der Detailplanungen mit dem OSG sicherzustellen. (TZ 10) offen

Der Bundes—Zielsteuerungskommission ware ein wirksamer und unmittelbar auf den Bereich

der Gesundheitsplanung bezogener Sanktionsmechanismus vorzuschlagen. (TZ 11) offen

Es ware beim Beschluss von Regionalen Strukturplanen Gesundheit kiinftig sicherzustellen, dass
8 die Lander die Versorgung von Gastpatientinnen und —patienten darin tatsachlich transparent
beriicksichtigen. (TZ 12)

offen

Gemeinsam mit den Landern ware in der kiinftigen Vereinbarung gemaR Art. 15a B-VG Uber die
Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens ein auf der tatsdchlichen Inanspruch-
nahme beruhender finanzieller Ausgleich fir die Versorgung inlandischer Gastpatientinnen und
—patienten vorzusehen. (TZ 12)

zugesagt
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Fazit

Das Bundesministerium fur Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz
setzte keine der Empfehlungen des RH um und sagte bei zwei der neun Empfehlun-
gen eine Umsetzung zu.

Damit war die Krankenanstaltenplanung weiterhin nur in einem aufwendigen Pro-
zess moglich. Fir die Vorbereitung einer gesamthaften und bundesléanderibergrei-
fenden Krankenanstaltenplanung in der Bundesverfassung sei laut Ansicht des Mi-
nisteriums das Bundesministerium fur Verfassung, Reformen, Deregulierung und
Justiz zustandig. Dieses habe Gesprache mit den Landern aufgenommen und zur
Beratung von offenen Themen, wie dem Kompetenztatbestand , Heil- und Pflegean-
stalten” eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die bis Ende 2019 Ergebnisse liefern sollte.

Die Problemfelder bei der Planung bestanden weiterhin; so war etwa die BerUck-
sichtigung von inlandischen Gastpatientinnen und —patienten, die gemaR Reform-
vereinbarung 2017 ein Schwerpunkt der zuklnftigen Regionalen Strukturplane Ge-
sundheit sein sollte, noch offen. Zudem galten die Lander die Gastpatientinnen und
—patienten noch immer nicht finanziell nach der tatsachlichen Inanspruchnahme
der Versorgungsstrukturen ab. Damit bestanden weiterhin keine Kostenwahrheit
und kein Anreiz fir die Lander, ihre Planungen besser aufeinander abzustimmen.

Der Osterreichische Strukturplan Gesundheit 2017 und die Verordnung zum Oster-
reichischen Strukturplan Gesundheit 2018 enthielten Vorgaben Uber Mindestinhalte
zu vergleichbaren Informationen Gber das vorhandene und geplante Leistungsange-
bot sowie die Leistungsdichte auf Ebene der Versorgungsregion und Uber eine ein-
heitliche Darstellung in den Regionalen Strukturplanen Gesundheit. Nach Vorliegen
aller aktualisierten Regionalen Strukturplane Gesundheit soll ein Monitoring auf
Ebene der Versorgungsregionen moglich werden.
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Ticket—Vertriebssystem der OBB—Personenverkehr AG
Bund 2018/66

Der RH iiberpriifte von Marz bis September 2017 die Osterreichische Bundesbah-
nen—Holding AG und die OBB—Personenverkehr AG hinsichtlich des Ticket-Ver-
triebssystems der OBB—Personenverkehr AG (OBB-Ticketshop), mit dem Ziel, eine
Beurteilung folgender Themen vornehmen zu kénnen:

e Strategie und Vertriebskanale von Fahrkarten (Tickets), Projektziele, Projektzeitrah-
men, Kostenentwicklung, Funktionalitdt und Bedienlogik sowie Cyber Security und
Ausfallsicherheit bezogen jeweils auf den OBB-Ticketshop,

e Barrierefreiheit und Diversitat,

e Fahrgastrickmeldungen,

¢ Schnittstellen zu den Verkehrsverblnden und zu intermodalen Mobilitatsangeboten.

Die Priifungshandlungen erfolgten tiberwiegend bei der OBB—Personenverkehr AG,
bei der OBB—Holding AG und beim Bundesministerium fiir Verkehr, Innovation und
Technologie. Daneben holte der RH Auskiinfte bei der OBB—Business Competence
Center GmbH, beim Land Tirol, beim Verkehrsverbund Karnten, beim Verkehrsver-
bund Ostregion, beim Verkehrsverbund Tirol, beim Verkehrsverbund Vorarlberg, bei
der Agentur fir Passagier— und Fahrgastrechte sowie bei der Kammer fir Arbeiter
und Angestellte fir Wien ein. Der Bericht enthielt 27 Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Bundesministerium fir Verkehr, Innovation und Technologie

175

Bei den Arbeitsgruppen zu Tariffragen ware nachdricklich auf die Umsetzung einer
einheitlichen Tarifsystematik und Vertriebslandschaft fiir den éffentlichen Verkehr in Osterreich
hinzuwirken. Diesbeziigliche Regelungen konnten etwa in die bis zum Jahr 2019 abzuschlieen-
den neuen Verkehrsdienstevertrage einflielen. Dabei wéare auf die technische Umsetzbarkeit zu
achten, um erhéhte Umsetzungskosten in den Vertriebssystemen der 6ffentlichen Mobilitats-
anbieter aufgrund komplexer Regelungen hintanzuhalten. (TZ 3)

zugesagt

In Zusammenarbeit mit Anbietern ffentlicher Verkehrsdienste — wie insbesondere der OBB—

Personenverkehr AG, den Verkehrsunternehmen der Stadte sowie den Verkehrsverbiinden —

wiére mittelfristig auf eine Vereinfachung der Tarifstrukturen im 6ffentlichen Verkehr Osterreichs

hinzuwirken. Eine wirksame Entflechtung der komplexen Tarifstrukturen wirde auch die zugesagt
Bedienung des OBB-Ticketshops erleichtern und die Transparenz der Ticketpreise im Interesse

der Fahrgaste erhohen. Zugleich kénnten die Kosten fir Entwicklung, Tests und Wartung des

OBB-Ticketshops gesenkt werden. (TZ 15)

Gemeinsam mit Anbietern &ffentlicher Verkehrsdienste — wie insbesondere mit der OBB—
Personenverkehr AG, den Verkehrsunternehmen der Stadte sowie den Verkehrsverbiinden —
ware auf eine Straffung der angebotenen ErmaRigungen hinzuwirken und es wéren stattdessen
einfache und Ubersichtliche Tarife zu entwickeln. (TZ 20)

zugesagt

Es wére bei Bedarf der Eigentiimer des OBB-Ticketshops zu &ndern, um allfillige Bedenken
beziiglich der Neutralitat des OBB-Ticketshops als dsterreichweite Vertriebsplattform fiir offen
offentliche Mobilitdtsangebote auszuraumen. (TZ 25)
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SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Es ware zu Uberpriifen, ob und wie der OBB-Ticketshop gemeinsam mit den Verkehrsverbiinden
und den Verkehrsunternehmen der Stadte zu einer einheitlichen, diskriminierungsfreien
Vertriebsplattform fir alle 6ffentlichen Mobilitdtsangebote in Osterreich weiterentwickelt wer-
den kann. (TZ 3)

zugesagt

Im Sinne eines effizienten Mitteleinsatzes waren der OBB-Ticketshop und die ,wegfinder“—App
als Basis fir eine gemeinsame Vertriebsplattform oder jeweils als individuelle Vertriebsplattform
fur andere 6ffentliche Mobilitatsanbieter (Verkehrsverbiinde und stadtische Verkehrsunterneh-
6 men) nutzbar zu machen. Dabei ware eine — fir die jeweiligen Anforderungen optimierte — zugesagt
Benutzeroberflache bereitzustellen, um fir die Fahrgaste Osterreichweit eine dhnliche Bedien-
logik zu gewahrleisten. Die Gestaltung der Benutzeroberflache ware zentral in einer
Arbeitsgruppe zu definieren, um die Benutzerfiihrung einheitlich weiterzuentwickeln. (TZ 25)

OBB-Personenverkehr Aktiengesellschaft

Es wére zu Uberpriifen, ob und wie der OBB-Ticketshop gemeinsam mit den Verkehrsverbiinden
und den Verkehrsunternehmen der Stadte zu einer einheitlichen, diskriminierungsfreien Ver-
triebsplattform fiir alle 6ffentlichen Mobilitatsangebote in Osterreich weiterentwickelt werden
kann. (TZ 3)

Im Sinne eines effizienten Mitteleinsatzes wiren der OBB-Ticketshop und die ,wegfinder“—App
als Basis fir eine gemeinsame Vertriebsplattform oder jeweils als individuelle Vertriebsplattform
fur andere 6ffentliche Mobilitdtsanbieter (Verkehrsverbiinde und stadtische Verkehrsunterneh-
6 men) nutzbar zu machen. Dabei ware eine — fr die jeweiligen Anforderungen optimierte — zugesagt
Benutzeroberflache bereitzustellen, um fur die Fahrgaste Osterreichweit eine ahnliche Bedienlo-
gik zu gewahrleisten. Die Gestaltung der Benutzeroberflache ware zentral in einer Arbeitsgruppe
zu definieren, um die Benutzerfiihrung einheitlich weiterzuentwickeln. (TZ 25)

zugesagt

Die kundenorientierten Anséatze der ,Vertriebsstrategie neu” waren umsichtig und konsequent
umzusetzen. Vor der Implementierung neuer technischer Systeme waren Kosten—Nutzen—
Analysen durchzufiihren, Fragen des Datenschutzes zu kldren und gegebenenfalls
entsprechende Pilotphasen vorzuschalten. (TZ 4)

umgesetzt

Die Effizienz und die Wirtschaftlichkeit des Ticketvertriebs waren zu starken, ohne dabei die
10  Bedurfnisse der Fahrgaste und der Besteller von Verkehrsdienstleistungen hintanzustellen. zugesagt
(TZ5)

Der OBB-Ticketshop ware auch anderen 6ffentlichen Mobilititsanbietern (z.B. Verkehrsverbiin-

11 den, stadtischen Verkehrsunternehmen) als Vertriebssystem anzubieten. (TZ 5, TZ 8)

zugesagt
Die im Verlauf des Projekts ,Ticketshop (2.0)“ hinzugekommenen und bei Projektbeginn noch
nicht vorhergesehenen Anforderungen waren zusammenfassend zu dokumentieren, um fir

12 zukinftige Projekte verbesserte Planungsgrundlagen zu gewinnen. Die im OBB-Ticketshop noch
fehlenden EURIS—Funktionalitaten waren ehestmaoglich zu implementieren, um das Altsys-
tem EURIS auRer Betrieb nehmen zu kénnen. (TZ 6)

umgesetzt

Auch in Zukunft ware, bei absehbar umfangreichen und komplexen Projekten — unter Beachtung
von Kosten—Nutzen—Gesichtspunkten — auf eine Evaluierung durch unabhéangige Fachleute
zuzugreifen, um rechtzeitig ein unabhéangiges Bild der Lage und der Risiken als Basis fir
SteuerungsmaRnahmen zu gewinnen. (TZ 7)

13 umgesetzt

Nach Abschluss des Projekts ,Ticketshop (2.0)“ ware ein Vergleich der Ist—Daten mit den in der
14 Wirtschaftlichkeitsberechnung getroffenen Annahmen vorzunehmen, um Gber eine breitere
Informationsbasis furr zukinftige Wirtschaftlichkeitsberechnungen zu verfiigen. (TZ 9)

umgesetzt

Der fiir den OBB-Ticketshop bis Ende 2018 bendtigte Personalstand ware realistisch zu planen

= und allenfalls ware die dem Aufsichtsrat Ende 2016 vorgelegte Planung zu aktualisieren. (TZ 10)

zugesagt
Bekannte und/oder neue UnregelmaRigkeiten im bargeldlosen Zahlungsverkehr waren —in
enger Kooperation mit dem beauftragten Zahlungsdienstleistungsunternehmen — sorgfaltig und

16  kontinuierlich zu analysieren, um im Bedarfsfall ehestmoglich geeignete GegenmaRRnahmen ein-
leiten zu kdnnen. Dabei sollte das hochstmaogliche Sicherheitsniveau sichergestellt werden,
ohne dass der Bedienungskomfort der Systeme zu stark beeintrachtigt wird. (TZ 12)

umgesetzt

176

www.parlament.gv.at



SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

177

111-78 der Beilagen XXV 1. GP - Bericht - 02 Nachfrageverfahren im Jahr 2019

Die Einrichtung des bereits durch den Vorstand der OBB—Holding AG genehmigten CERT
(Computer Emergency Response Team) ware zu unterstitzen und bei zukinftigen Vergaben von
IT-Systemen (insbesondere jenen flr den Ticketvertrieb) sicherzustellen, dass den Lieferanten
die Aktualisierung der kommerziellen Betriebssysteme im Rahmen der Wartung vertraglich
Uberbunden wird, um die durchgangige Betriebssicherheit zu gewahrleisten. (TZ 13)

Die Offline—Fahigkeit des Ticketvertriebs als Rickfallebene bei lokalen Stérungen und flachen-
deckenden Ausfallen ware wie geplant umzusetzen. Dariber hinaus ware das Offline—Gerat fir
die Ticketschalter zeitnah zu entwickeln und ein entsprechender Roll—out zu planen. (TZ 14)

Die vertriebskanalspezifischen Usability—Tests waren —in wirtschaftlich angemessener Weise —
fortzusetzen und Rickmeldungen der Fahrgéste bzw. festgestellte Optimierungserfordernisse in
der Bedienerfuhrung bei der Weiterentwicklung und Wartung der angebotenen Vertriebs-
applikationen zu beriicksichtigen. Uberdies waren die aus der hohen Tarifkomplexitét
erwachsenden Probleme bei der Bedienung des OBB-Ticketshops gesondert zu erfassen und an
das Ministerium zu Gbermitteln. (TZ 16)

Es ware zu priifen, ob und wie die Bedienlogik des OBB-Ticketshops unter Berticksichtigung der
in den Usability—Tests bzw. aus Fahrgastriickmeldungen gewonnenen Erkenntnisse —in
wirtschaftlich angemessener Weise — weiter optimiert werden kann. (TZ 17)

Im Zusammenwirken mit dem Ministerium, den Verkehrsverbliinden und den stadtischen Ver-
kehrsunternehmen waére Effekten der Tarifkonkurrenz entgegenzuwirken, indem — etwa in den
Verkehrsdienstevertragen — entsprechende Ubereinkiinfte verankert werden. Die Fahrgéste
waren besser Uber die Konsequenzen von Voreinstellungen im Hinblick auf Routenwahl und
Preisfindung sowie Uber systematische Folgewirkungen ihrer Eingaben zu informieren. (TZ 18)

Auf Tickets, die Teilstrecken der Kernzone Wien beinhalten, wéare eine klare Information zur
Nutzbarkeit im Netz der Wiener Linien vorzusehen. Ebenso waren in den Vertriebskanalen
Online und Mobiltelefon Inhaberinnen und Inhaber von Zeitkarten der Wiener Linien darauf
hinzuweisen, dass sie den Ticketpreis bei Angabe ihrer Zeitkarte als ,,ErmaRigung” reduzieren
koénnen. (TZ 19)

Bis zur Straffung der im OBB-Ticketshop angebotenen ErmaRigungen waren besonders haufig
genutzte Erméaligungen — wie bspw. das Top—Jugend—Ticket des Verkehrsverbunds Ostregion —
jedenfalls in den OBB-Ticketshop zu integrieren. Bereits bezahlte Stadtverkehr=Tickets wéren in
der Bedienmaske aussagekraftiger anzufiihren. (TZ 20)

Die im Laufe des flachendeckenden Roll-outs der Ticketautomaten mit neuer Bedienoberflache
einlangenden Fahrgastrickmeldungen waren dazu zu verwenden, die Funktionalitdt der Ticket-
automaten zu verbessern und — unter Beriicksichtigung von Kosten—Nutzen—Uberlegungen —
um noch fehlende oder zusatzliche Funktionalitaten zu erweitern (z.B. Ausweitung der Schnell-
auswahl besonders hdufig nachgefragter Tickets in Form ,regionaler Favoriten). Die zur Zeit der
Gebarungsuberprifung fehlende Online—Anbindung ware spatestens dann herzustellen, wenn
die in Verwendung stehenden Ticketautomaten das Ende ihres Lebenszyklus (voraussichtlich
2021/2022) erreicht haben. (TZ 21)

Bei den neuen Zugbegleiter—Geraten waren die auf Grundlage der bisherigen Erfahrungen der
Zugbegleiterinnen und —begleiter festgestellten Problemfelder — je nach technischer Machbar-
keit und unter Zugrundelegung von Kosten—Nutzen—Uberlegungen — zu bereinigen. Die not-
wendigen Nachbesserungen oder Erweiterungen des Funktionsumfangs zu Tarif— und Produkt-
angeboten waren ehestmoglich umzusetzen. (TZ 22)

Die Auswertungsstruktur der Fahrgastriickmeldungen ware langerfristig unverdndert zu
belassen, um vergleichbare Analyseergebnisse zur Optimierung des OBB-Ticketshops zu
gewinnen. (TZ 23)

Die Informationen Uber bereits verfligbare bzw. geplante Unterstitzungen fir Reisende mit
eingeschrankten korperlichen und/oder kognitiven Fahigkeiten waren — in wirtschaftlich
angemessener Weise — zu verbessern. (TZ 24)
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SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Osterreichische Bundesbahnen—Holding Aktiengesellschaft

178

Es ware strategisch festzulegen, ob und in welchem Umfang eine Integration der
wegfinder“—App in den OBB-Ticketshop erfolgen soll. (TZ 26)

Es wire bei Bedarf der Eigentiimer des OBB-Ticketshops zu &ndern, um allfllige Bedenken
beziiglich der Neutralitat des OBB-Ticketshops als dsterreichweite Vertriebsplattform fiir offen
offentliche Mobilitdtsangebote auszurdumen. (TZ 25)

umgesetzt

Die Entwicklung des Marktumfelds der ,wegfinder“—App ware zu beobachten, um rechtzeitig
strategische Weichenstellungen (Integration neuer Mobilitatspartner, Eingehen strategischer umgesetzt
Partnerschaften etc.) fir die iMobility GmbH vornehmen zu kénnen. (TZ 26)

Fazit

Das Bundesministerium fiir Verkehr, Innovation und Technologie, die Osterreichische
Bundesbahnen—Holding AG sowie die OBB—Personenverkehr AG setzten den iberwie-
genden Teil der Empfehlungen um bzw. sagten deren Umsetzung zu.

An der Umsetzung betreffend die zentralen Empfehlungen zum OBB-Ticketshop und
den Ticketstrukturen werde im Rahmen eines gemeinsamen Projekts ,OV 2022“ mit
Landern, Verbiinden und offentlichen Verkehrsunternehmen (OBB—Personenver-
kehr AG und stadtische Verkehrsunternehmen) gearbeitet. Das Ministerium betonte
jedoch, dass die Zustandigkeit des Bundes hinsichtlich Tarifgestaltung gemaR Offentli-
chem Personennah— und Regionalverkehrsgesetz 1999 grundsatzlich stark einge-
schrankt sei. Ungeachtet dessen wiirden aus der Branche konstruktive Losungen ent-
wickelt werden, um Komplexitaten abzubauen und das Gesamtsystem schrittweise,
langerfristig und in einer flr die Reisenden und die betroffenen Unternehmen wirt-
schaftlich darstellbaren Weise zu verbessern. Als Beispiel nannte das Ministerium
etwa die Entwicklung einer Tiroler Vertriebslésung auf Basis des OBB-Ticketshops,
welche im Sinne der RH-Empfehlungen in einem &sterreichweiten Ansatz auch fir
weitere Verbiinde und Verkehrsunternehmen nutzbar gemacht werden kénnte.

Nach Angaben der OBB—Personenverkehr AG seien im Bereich Vertrieb eine gemein-
same Vision und darauf aufbauend Pramissen und fachliche Ableitungen einer ge-
meinsamen Vertriebsinfrastruktur erarbeitet worden, die einer wettbewerbs— und
vergaberechtlichen Grundsatzprifung unterzogen wirden. Im Bereich Tarifstrukturen
wirden auf Basis der erarbeiteten Grundsatzanforderungen an einem 6sterreichwei-
ten Tarifmodell und unter Heranziehung europaischer Benchmarks potenzielle Mo-
delle konzipiert werden. Der strategische Weg zur digitalen Vermarktung werde kon-
sequent und umsichtig weitergefihrt. Zugleich wirden in regelmaRigen Abstanden
Usability—Tests durchgefiihrt, um Optimierungspotenziale in der Bedienung des OBB—
Ticketshops zu identifizieren.
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Nach wie vor offen war die Umsetzung der zentralen Empfehlungen an das Ministe-
rium und an die Osterreichische Bundesbahnen—Holding AG betreffend eine allfillige
Anderung der Eigentiimerstruktur des OBB-Ticketshops, wenngleich im Rahmen
eines Projekts zur Neukonzeption des Osterreichischen OV-Tarif— und Vertriebssys-
tems Anfang 2018 ein Projekt zur Evaluierung moglicher Szenarien betreffend die
Eigentlimerstruktur des OBB-Ticketshops mitbetrachtet wurde. Ebenso offen war die
Frage einer Online—Anbindung der OBB-Ticketautomaten, die im Rahmen eines Pro-
jekts ,Ticketautomat Neu” und auf Basis der Anforderungen der Verkehrsverbiinde
und des Ministeriums evaluiert werde.
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Nachfrage 2019: Bund/Lander

Standorte der allgemein bildenden Pflichtschulen in Tirol
und Vorarlberg

Bund 2018/1
Tirol 2018/1
Vorarlberg 2018/1

Der RH Uberprifte von Oktober bis November 2016 beim jeweiligen Amt der Lan-
desregierung sowie im vormals zustdndigen Bundesministerium flr Bildung die
Standortstruktur der allgemein bildenden Pflichtschulen in den Landern Tirol und
Vorarlberg, mit dem Ziel, die bundes— und landesgesetzlichen Regelungen im
Zusammenhang mit der Festlegung von Schulstandorten und Schulsprengeln sowie
die Entwicklung der Schulstandortstruktur und die dafiir maRgeblichen Parameter
(insbesondere Schilerinnen— und Schiileranzahl) im Zeitablauf darzustellen und zu
beurteilen. Ein weiteres wesentliches Ziel war die Beurteilung durchgefiihrter bzw.
geplanter MalRnahmen in Bezug auf die Schulstandortstruktur sowie der diesen
zugrunde liegenden Konzepte im Hinblick auf Einsparungen und Synergiepotenziale.
Der Bericht enthielt 20 Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Bundesministerium fir Bildung, Wissenschaft und Forschung

Die Moglichkeit der gemeinsamen Nutzung von Schulraum wére systematisch zu erfassen und

1 verstarkt —insbesondere im Zusammenhang mit der Errichtung bzw. Sanierung von Schul- umeesetzt
gebauden sowie bei der Entwicklung von Schulstandortkonzepten — zu berticksichtigen, um Syn- &
ergieeffekte zu erzielen. (TZ 20)

) Das System der Festlegung von Schulsprengeln wére einer Evaluierung zu unterziehen und dabei offen
ware die Burgerfreundlichkeit in den Vordergrund zu stellen. (TZ 10)

Land Tirol

Die Moglichkeit der gemeinsamen Nutzung von Schulraum ware systematisch zu erfassen und

1 verstarkt —insbesondere im Zusammenhang mit der Errichtung bzw. Sanierung von Schul- offen
gebauden sowie bei der Entwicklung von Schulstandortkonzepten — zu bericksichtigen, um Syn-
ergieeffekte zu erzielen. (TZ 20)

3 Mittel fir Schulbauzwecke waren nur dann zur Verfiigung zu stellen, wenn der Schulstandort umgesetzt
nicht wegen zu geringer Schulerzahlen in Frage zu stellen ist. (TZ 7) g

4 Die Moglichkeit der Einrichtung weiterer gemeinsamer Schulsprengel ware zu prifen. (TZ 11) . offen
Alle Moglichkeiten fur den Besuch einer sprengelfremden Schule waren auszuschépfen, um eine

5 grolltmogliche Liberalisierung herbeizufiihren. Weiters sollte die Abwicklung normiert und eine offen
Vorgehensweise zur Losung strittiger Falle bei Ablehnung von Antragen auf sprengelfremden
Schulbesuch festgelegt werden. (TZ 12)
Alle mit dem Schulrechtspaket 2016 bundesgesetzlich geschaffenen Moglichkeiten zur

6 Flexibilisierung von Schulsprengeln sowie zur Offnung fiir sprengelfremden Schulbesuch waren offen
im Rahmen der legistischen Zustandigkeit des Landes umzusetzen. (TZ 14)
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SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

7

10

11

12

13

14

Die Standortstruktur im Bereich der 6ffentlichen allgemein bildenden Pflichtschulen ware zu
optimieren. (TZ 16, TZ 17, TZ 25)

Bei der Optimierung der Standortstruktur der 6ffentlichen allgemein bildenden Pflichtschulen
ware besonderes Augenmerk auf den Bereich der Volksschulen zu legen. (TZ 17, TZ 18)

Bei den Errichtungsvoraussetzungen o6ffentlicher allgemein bildender Pflichtschulen ware eine

(einzige) erforderliche Schilermindestzahl pro Schulart festzulegen. Dabei ware ein ausgewoge-

nes Verhaltnis zwischen den padagogischen Anforderungen und dem erforderlichen Einsatz
offentlicher Mittel zu beriicksichtigen. (TZ 5)

Die gesetzlichen Voraussetzungen fir die Auflassung einer 6ffentlichen allgemein bildenden
Pflichtschule waren zu vereinheitlichen und die Verpflichtung zur Schulauflassung bei
Unterschreiten einer festzulegenden Schillermindestzahl wéare zu normieren. (TZ 8)

Bei jenen offentlichen allgemein bildenden Pflichtschulen, welche die grundsatzlich fur ihre
Errichtung erforderliche Schilermindestzahl nicht erreichten, ware zu prifen, ob die landes-
gesetzlich festgelegten Ausnahmen flr den Weiterbestand vorliegen. Im Falle des Nicht-
vorliegens waren diese Schulen aufzulassen. (TZ 9)

Soweit moglich waren Berechtigungssprengel fir Neue Mittelschulen einzurichten. (TZ 11)

Antrage auf sprengelfremden Schulbesuch waren lickenlos zu erfassen, um tber
Entscheidungsgrundlagen fur eine Flexibilisierung der Schulsprengel zu verfugen. (TZ 13)

Das im Entwurf vorliegende , Entwicklungskonzept Kleinschulen ware um den Bereich der
Neuen Mittelschulen, Polytechnischen Schulen und Sonderschulen zu erganzen. In dieses

Konzept sollten die Entwicklung der Schilerzahlen, der Bedarf an ganztagigen Schulformen, die

notwendigen Investitionen in Schulgebdude sowie die Moglichkeit der schulartentbergreifen-
den Nutzung von Schulraum einflieRen. Nach Festlegung eines Zeitrahmens fir die Umsetzung
sollte die Beschlussfassung umgehend erfolgen. (TZ 21)

Land Vorarlberg

15

16
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Die Moglichkeit der gemeinsamen Nutzung von Schulraum ware systematisch zu erfassen und
verstarkt — insbesondere im Zusammenhang mit der Errichtung bzw. Sanierung von Schul-

gebauden sowie bei der Entwicklung von Schulstandortkonzepten — zu bericksichtigen, um Syn-

ergieeffekte zu erzielen. (TZ 20)

Mittel fir Schulbauzwecke waren nur dann zur Verfligung zu stellen, wenn der Schulstandort
nicht wegen zu geringer Schulerzahlen in Frage zu stellen ist. (TZ 7)

Die Moglichkeit der Einrichtung weiterer gemeinsamer Schulsprengel ware zu prifen. (TZ 11)

Alle Moglichkeiten fur den Besuch einer sprengelfremden Schule waren auszuschépfen, um eine
groRtmogliche Liberalisierung herbeizufihren. Weiters sollte die Abwicklung normiert und eine

Vorgehensweise zur Losung strittiger Falle bei Ablehnung von Antragen auf sprengelfremden
Schulbesuch festgelegt werden. (TZ 12)

Alle mit dem Schulrechtspaket 2016 bundesgesetzlich geschaffenen Maoglichkeiten zur
Flexibilisierung von Schulsprengeln sowie zur Offnung fiir sprengelfremden Schulbesuch wéren
im Rahmen der legistischen Zustdndigkeit des Landes umzusetzen. (TZ 14)

Die Standortstruktur im Bereich der 6ffentlichen allgemein bildenden Pflichtschulen ware zu
optimieren. (TZ 16, T2 17, TZ 25)

Bei der Optimierung der Standortstruktur der offentlichen allgemein bildenden Pflichtschulen
waére besonderes Augenmerk auf den Bereich der Volksschulen zu legen. (TZ 17, TZ 18)

Bei den Errichtungsvoraussetzungen 6ffentlicher allgemein bildender Pflichtschulen ware die
erforderliche Schilermindestzahl fir Volksschulen eindeutig festzulegen. Dabei wére ein

ausgewogenes Verhaltnis zwischen den padagogischen Anforderungen und dem erforderlichen

Einsatz offentlicher Mittel zu bertcksichtigen. (TZ 5)

Die Voraussetzungen fir die Auflassung der offentlichen allgemein bildenden Pflichtschulen
waren dahingehend festzulegen, dass beim Unterschreiten einer festzulegenden Schiler-
mindestzahl die betreffenden Schulen verpflichtend aufzulassen sind. (TZ 8)
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SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Bei jenen offentlichen allgemein bildenden Pflichtschulen, welche die grundsatzlich fur ihre
Errichtung erforderliche Schiilermindestzahl nicht erreichten, ware zu prifen, ob die landes-

17  gesetzlich festgelegten Voraussetzungen fir das Unterschreiten dieser Mindestzahl im Hinblick
auf verbesserte Verkehrsverhaltnisse noch gegeben sind. Im Falle des Nichtvorliegens waren
diese Schulen aufzulassen. (TZ 9)

offen

Sowohl die sprengelfremden Schilerinnen und Schiler als auch die Zahl der Antrége auf
18  sprengelfremden Schulbesuch waren statistisch zu erfassen, um tber Entscheidungsgrundlagen
flr eine Flexibilisierung der Schulsprengel zu verfugen. (TZ 13)

offen

Ein nachhaltiges Standortkonzept ware auszuarbeiten, das — abhangig von den Schilerzahlen —
die Auflassung kleiner Schulen vorsieht. In dieses Konzept sollten die Entwicklung der
Schiilerzahlen, der Bedarf an ganztagigen Schulformen, die notwendigen Investitionen in
Schulgebdude sowie die Moglichkeit der schulartenibergreifenden Nutzung von Schulraum
einflieBen. Nach Festlegung eines Zeitrahmens fiir die Umsetzung sollte die Beschlussfassung
umgehend erfolgen. (TZ 22)

19 offen

Es ware sich ein Uberblick iber den tatsichlichen VZA-Verbrauch je Schule zu verschaffen und

20 dieser zu Steuerungszwecken einzusetzen. (TZ 25)

offen
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Fazit

Im Rahmen der Gebarungstberprifung richtete der RH zwei zentrale Empfehlungen
an das Bundesministerium fur Bildung, Wissenschaft und Forschung. Die Empfeh-
lung, die Moglichkeit der gemeinsamen Nutzung von Schulraum verstarkt bei der
Errichtung bzw. Sanierung von Schulgebduden sowie bei der Entwicklung von Schul-
standortkonzepten zu beriicksichtigen und so Synergieeffekte zu erzielen, setzten
das Ministerium und das Land Vorarlberg um. Das Land Tirol beabsichtigte die Ein-
richtung von Schulclustern zur gemeinsamen Nutzung von Schulraum, sodass ent-
sprechende Effekte erst in den kommenden Jahren schrittweise erzielt werden kon-
nen und die Umsetzung der Empfehlung des RH hier vorerst offen blieb. Die zweite
Empfehlung an das Ministerium, das System der Festlegung von Schulsprengeln zu
evaluieren und dabei die Blrgerfreundlichkeit in den Vordergrund zu stellen, setzte
das Ministerium nicht um und verwies auf den Vollzugsbereich der Lander.

Im Land Tirol blieb die Mehrzahl der Empfehlungen des RH offen oder zugesagt. Das
Land Tirol hatte zwar mit der Novellierung des Tiroler Schulorganisationsgesetzes im
Juli 2019 einen Schritt in Richtung Optimierung der Schulstandortstruktur gesetzt;
jedoch waren Bestimmungen enthalten, welche die Errichtungsvoraussetzungen flr
Volksschulen und Neue Mittelschulen aber auch die Auflassungsvoraussetzungen
fir Volksschulen relativierten. Es wurde nicht mitgeteilt, ob die neuen Bestimmun-
gen zu Auflassungen von Pflichtschulen fihren werden. Weiters unterblieb die Um-
setzung fast aller Empfehlungen betreffend die weitergehende Flexibilisierung der
Schulsprengel. Einzig die Empfehlung, Berechtigungssprengel fir Neue Mittelschu-
len einzurichten, hatte das Land Tirol umgesetzt, worauf es bereits in seiner Stel-
lungnahme zur Gebarungsiberprifung verwiesen hatte (Aufnahmepflicht in Neuen
Mittelschulen, die als Sonderform unter besonderer Bericksichtigung der musi-
schen oder sportlichen Ausbildung geflihrt werden). Das Land Vorarlberg hatte, wie
oben bereits angefihrt, die Empfehlung betreffend gemeinsame Nutzung von Schul-
raum umgesetzt (Neubau der Volksschule Hohenems—Schwefel und gleichzeitige
raumliche Zusammenfihrung mit der Sonderschule Hohenems; Neubau der Volks-
schule Bregenz—Schendlingen und gleichzeitige raumliche Zusammenfihrung mit
der Mittelschule Vorkloster). Es war auch der Empfehlung betreffend die Errichtung
weiterer gemeinsamer Schulsprengel nachgekommen, indem gemeinsame Sprengel
in Lustenau, Hard und Rankweil eingerichtet worden waren. Der Grol3teil der Emp-
fehlungen des RH, die vor allem die Optimierung der Schulstandortstruktur betra-
fen, wurde jedoch nicht umgesetzt, weil das Arbeitsprogramm der Landesregierung
den Erhalt der Kleinschulen als ausdrickliches Ziel definierte.
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Tagesbetreuung von Schilerinnen und Schilern

Bund 2018/2
Salzburg 2018/2
Wien 2018/1

Der RH Uberprifte von Februar bis Juni 2016 das vormals zustéandige Bundesminis-
terium flr Bildung, den vormals zustdndigen Landesschulrat flr Salzburg und den
vormals zustéandigen Stadtschulrat fir Wien sowie das Land Salzburg und die Stadt
Wien mit dem Ziel, die unterschiedlichen Zustandigkeiten flr die schulische und
auBerschulische Betreuung von Schiilerinnen und Schiilern, die Entwicklung der
Anzahl der am Nachmittag betreuten Schilerinnen und Schiler im Zeitablauf, die
organisatorischen Aspekte der Tagesbetreuung (GruppengroRen, Offnungszeiten,
Ferienbetreuung) und die gesellschaftlichen und padagogischen Aspekte sowie die
Qualitat der schulischen Tagesbetreuung zu beurteilen. Darlber hinaus Uberprifte
der RH die baulichen und infrastrukturellen Gegebenheiten an den Schulstandorten
hinsichtlich deren Eignung zur Tagesbetreuung, das eingesetzte Personal, die finan-
zielle Entwicklung sowie die mit Tagesbetreuung von Schilerinnen und Schilern
verbundenen Finanzierungsstrome unter Berlcksichtigung der Art. 15a B-VG—
Vereinbarungen Gber den Ausbau der ganztdgigen Schulformen. Der Bericht enthielt
65 Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Bundesministerium fir Bildung, Wissenschaft und Forschung

Die Kompetenzzersplitterung im Bereich der schulischen Tagesbetreuung ware bei einer

1 umfassenden Bildungsreform der dsterreichischen Schulverwaltung I6sungsorientiert und im offen
Sinne einer gesamthaften Betrachtung einzubringen. (TZ 3, TZ 4, TZ 42, TZ 48)

Der Ausbau der schulischen Tagesbetreuung ware im Hinblick auf die Zielerreichung weiter zu

2 forcieren. Dabei ware vom BMBWF besonderes Augenmerk auf die AHS—-Unterstufen und vom zugesagt
Land Salzburg auf die Haupt— bzw. Neuen Mittelschulen zu legen. (TZ 10, TZ 11, TZ 21)

Im Zuge der Weiterentwicklung der schulischen Tagesbetreuung ware auf eine Vereinheitlichung

3 zumindest der Betreuungsbeitrage fur die schulische Tagesbetreuung, aber auch zwischen schuli- offen
scher und auRerschulischer Tagesbetreuung hinzuwirken. Dabei waren auch die ErmaRigungen
einzubeziehen (T2 17,72 18)

Die Ergebnisse der Evaluierung der Art. 15a B-VG—Vereinbarung waren bei der Weiter-

4 entwicklung und beim weiteren Ausbau der schulischen Tagesbetreuung unter Beachtung von umgesetzt
Kosten—Nutzen—Aspekten zu berlcksichtigen. (TZ 41)

5 Die Schulleitungen waren verstarkt durch die Schulbehérden bei der Einflihrung der schulischen umaesetzt
Tagesbetreuung zu unterstitzen. (TZ 41) g
Fiir eine nachhaltige Finanzierung der ganztigigen Schulformen waren Uberlegungen anzu-

6 stellen. Im Sinne der Transparenz ware eine Einbeziehung der schulischen Tagesbetreuung in sugesagt
kinftige Finanzausgleichsverhandlungen unter Beachtung der Verringerung der Komplexitat der gesag
Transferbeziehungen zwischen den Gebietskorperschaften anzudenken. (TZ 42)
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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Die Datengrundlagen (Auszahlungen, Kosten etc.) fur die einzelnen Betreuungsformen waren zu
erheben bzw. die Voraussetzungen fur deren Erhebung zu schaffen. Darauf aufbauend ware ein
Vergleich der einzelnen Betreuungsformen durchzufiihren, um tber wirtschaftliche Entschei-
dungsgrundlagen fir die Weiterentwicklung der Tagesbetreuung von Schiilerinnen und Schilern
zu verflgen. (TZ 47)

Im Zuge der Weiterentwicklung der schulischen Tagesbetreuung ware v.a. auf die Schilerinnen
und Schiler aus benachteiligten Gruppen zu fokussieren. (TZ 51)

Eine klare und eindeutige gesetzliche Regelung fiir die Zeit zwischen Vormittags— und Nachmit-
tagsunterricht ware anzustreben. (TZ 2, TZ 26)

Gegebenenfalls wire bei Einfiihrung der Cluster auf eine Anderung des Pflichtschulerhaltungs—
Grundsatzgesetzes dahingehend hinzuwirken, dass innerhalb eines Clusters kein sprengelfrem-
der Schulbesuch vorliegt, um damit das Angebot von schulischer Tagesbetreuung innerhalb des
Clusters zu erleichtern und den Erziehungsberechtigten die Wahl zwischen verschiedenen
Tagesformen zu ermaglichen. (TZ 6)

Nach Alter differenzierte Betreuungsquoten waren zu Steuerungszwecken einzusetzen und
gegebenenfalls waren gezielte MaRnahmen zu treffen, um die Betreuungsquote der Schilerin-
nen und Schiler der Sekundarstufe | in der schulischen Tagesbetreuung zu erhéhen. (TZ 11)

Die Wechselwirkungen zwischen Mittagsbetreuung und schulischer Tagesbetreuung an AHS—
Unterstufen waren zu analysieren und gegebenenfalls waren Malknahmen zur Starkung der
schulischen Tagesbetreuung abzuleiten. (TZ 12)

Die tatsachlichen GruppengrofRen an den AHS—Unterstufen sowie an den allgemein bildenden
Pflichtschulen wéren zu erheben und gegebenenfalls waren organisatorische MalRnahmen zu
setzen, um damit eine qualitatsvolle schulische Tagesbetreuung zu erméglichen. (TZ 13)

Im Zuge der Weiterentwicklung der schulischen Tagesbetreuung waren Losungsmoglichkeiten
fir die Ferienbetreuung auszuarbeiten und gegebenenfalls wire auf eine Anderung der gesetzli-
chen Regelungen hinzuwirken, um eine wesentliche Schwachstelle der schulischen Tagesbetreu-
ung zu beseitigen. (TZ 16)

Auf eine Alternativsanktion (z.B. Schulwechsel erst am Ende des Schuljahres) ware hinzuwirken,
wenn die Beitrage fur die schulische Tagesbetreuung in der verschrankten Form drei Monate
lang nicht bezahlt wurden, um zumindest die sozialen Folgen fir die Schilerin bzw. den Schiler
abzumildern. (TZ 18)

Der Infrastrukturausbau fir die schulische Tagesbetreuung an den AHS—Unterstufen wére
fortzusetzen und die Zielvorgabe fiir den Ausbau der schulischen Tagesbetreuung auch im
Schulentwicklungsprogramm ab 2019 vorzusehen. Diese Zielvorgabe ware zu konkretisieren und
messbare Indikatoren waren daftr festzulegen. (TZ 19)

Auf eine Anderung der Regelungen zu den individuellen Lernzeiten fiir Lehrpersonen im alten
Lehrpersonendienstrecht ware dahingehend hinzuwirken (z.B. Wegfall des Erfordernisses der
Zustimmung), dass ausreichend Lernzeiten gewdhrleistet sind. (TZ 24)

Das Modell ,,Betreuungsteil plus” ware mittelfristig kostensenkend bzw. kostenneutral an das
neue Lehrpersonendienstrecht anzupassen (z.B. Einsatz von Freizeitpddagoginnen bzw.
—padagogen und Erzieherinnen bzw. Erziehern flr die Lernhilfe anstelle von Lehrpersonen).
(TZ 26)

Eine vereinfachte und transparente Zuteilung von Planstellen fir die schulische Tagesbetreuung
an den allgemein bildenden Pflichtschulen wéare im Zuge des nachsten Finanzausgleichs anzu-
streben. (TZ 27)

Angesichts der Qualitatsverbesserung, der finanziellen Vorteile und des mit dem neuen Lehr-
personendienstrecht nicht mehr méglichen Einsatzes von Lehrpersonen im Freizeitteil waren die
Verhandlungen mit dem BKA Gber Planstellen fir Freizeitpadagoginnen bzw.—padagogen an
AHS—-Unterstufen voranzutreiben und kinftig Freizeitpadagoginnen bzw.—padagogen im
Freizeitteil zu beschaftigen. (TZ 26, TZ 28)

Die Aufgaben des Schulerhalters (Bund) hinsichtlich der schulischen Tagesbetreuung an Bundes-
schulen wéren zu prazisieren, schriftlich festzulegen (z.B. mittels Erlass) und diese auch
wahrzunehmen. (TZ 28)
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SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Das Angebot an Hochschullehrgdngen fir Freizeitpadagogik ware bedarfsorientiert auszurich-
22 ten, um ausreichend qualifiziertes Personal fir die schulische Tagesbetreuung zur Verfligung zu umgesetzt
haben. (TZ 30)

Es ware zu evaluieren, ob die Ressourcen aus dem zweckgebundenen Zuschlag fir eine
qualitatsvolle integrative Betreuung von Kindern mit sonderpadagogischem Foérderbedarf in den

23 Lernzeiten ausreichen. Gegebenenfalls ware eine erhohte Ressourcenzuweisung fiir die Lern- offen
zeiten der Schilerinnen und Schiler mit sonderpadagogischem Forderbedarf zu berticksichti-
gen. (TZ 32)
Bei Abschluss zukinftiger Art. 15a B-VG—Vereinbarungen sollte sich das BMBWF das Recht

24 vorbehalten, Zahlungen nur dann zu leisten, wenn dafiir ein Bedarf gegeben ist bzw. bereit- umgesetzt

gestellte Mittel verbraucht sind. (TZ 34, TZ 44)

Die jahrlichen Berichte gemal der Art. 15a B-VG—Vereinbarung waren von den Landern
25  einzufordern, um Gber aussagekraftige Daten fir die Steuerung des weiteren Ausbaus der zugesagt
schulischen Tagesbetreuung zu verfiigen. (TZ 35)

Die Bedarfsmeldungen waren bei zukinftigen Art. 15a B-VG—Vereinbarungen als Planungs-

2 . )
6 instrument einzusetzen und zur Steuerung zu verwenden. (TZ 35) 2ugesagt
Die Bestimmungen zur Bestandssicherheit (Inbetriebnahme der Standorte, Bemessung der
Gruppenanzahl) in der zweiten Art. 15a B-VG—Vereinbarung in den Bundesrichtlinien wéren zu
27 umgesetzt

prazisieren, und es ware klarzustellen, ausschlielich Mittel der Zweckzuschusse fur bis 2019 in
Betrieb genommene Gruppen zu verwenden. (TZ 36)

Bei zukiinftigen Zweckzuschissen fir den Ausbau der schulischen Tagesbetreuung waren
28  messbare Zielwerte fir die Qualitatsaspekte vorzugeben, um die Wirksamkeit der Zuschisse umgesetzt
evaluieren zu konnen. (TZ 36)

Um die einheitliche Auslegung der Art. 15a B-VG—Vereinbarung und der Bundesrichtlinien zu
29  gewabhrleisten, waren die Auslegung und Prazisierung der Abrechnungsvorschriften regelmallig zugesagt
mit den Landern abzustimmen. (TZ 38)

Die Uberpriifung der Abrechnungen und Stichprobenpriifungen der Art. 15a B-VG-Verein-

30 barungen waére zeitnah durchzufihren. (TZ 39)

zugesagt
Die quantitative Entwicklung der Anzahl der Schilerinnen und Schiler in der Tagesbetreuung an
Privatschulen mit Offentlichkeitsrecht wire zu beobachten. Bei stagnierenden Zahlen wére eine

31  Anderung der zweiten Art. 15a B-VG-Vereinbarung dahingehend in die Wege zu leiten, dass nur
fiir den Ausbau der Gruppenanzahl in den Privatschulen mit Offentlichkeitsrecht eine Anschubfi-
nanzierung geleistet werden sollte. (TZ 40)

offen

Eine einheitliche Verrechnung der Betreuungsbeitrage unter Bertcksichtigung der erforder-

lichen Ressourcen ware an den AHS—Unterstufen festzulegen. (TZ 43) offen

32
Bei der Zuteilung der Sachmittel an die AHS ware ein Budget fir die Tagesbetreuung zu

berlcksichtigen. (TZ 43) offen

33
Es ware zu priifen, ob und in welcher qualitativen Auspragung padagogische Konzepte in den
Schulen vorliegen und wie diese umgesetzt werden. Erforderlichenfalls wéaren entsprechende
Malnahmen im Rahmen der Qualitatsinitiative Schulqualitat Allgemeinbildung zu setzen, um
eine qualitativ hochwertige schulische Tagesbetreuung zu gewéhrleisten. (TZ 49)

34 umgesetzt

Bei der Festlegung der Zielwerte fiir die GlobalbudgetmaRnahme , Ausbau schulische Tages-
betreuung” wére die Mittagsbetreuung an den AHS—Unterstufen nicht einzurechnen. AuBerdem

35  ware eine geeignete MessgroRe , Anzahl der Platze” (fur Kapazitat) oder ,Anzahl der betreuten
Schilerinnen und Schiler” entsprechend der Zielsetzung des Bildungsministeriums zu
verwenden. (TZ 51)

offen

Der Wirkungszusammenhang zwischen schulischer Tagesbetreuung und Erhéhung des Bildungs-
niveaus bzw. die Sozialisierungs— und Integrationsprozesse von Migrantinnen und Migranten
waren nachhaltig zu untersuchen. Dafiir wéren die erforderlichen Datengrundlagen zu schaffen
(z.B. im Rahmen der Bildungsstandardiberprifung oder durch Adaptierung der Bildungsdoku-
mentationsverordnung). Aufbauend auf die Untersuchungsergebnisse waren gegebenenfalls die
MaRknahmen zur Erreichung der Wirkungsziele zu adaptieren. (TZ 12, TZ 51)

36 offen

186

www.parlament.gv.at



111-78 der Beilagen XXV 1. GP - Bericht - 02 Nachfrageverfahren im Jahr 2019

189 von 332

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

37

Auf eine Flexibilisierung des sprengelfremden Schulbesuchs fiir die schulische Tagesbetreuung

ware im Pflichtschulerhaltungs—Grundsatzgesetz hinzuwirken. (TZ 6)

38

Die vorzeitige Beanspruchung von Bundesmitteln aus den Art. 15a B-VG—Vereinbarungen ware

ehestmoglich zu klaren. (TZ 34)

3

[\e)

59

Im Rahmen der Qualitatsarbeit der allgemein bildenden hoheren Schulen ware verstarkt die
60  schulische Tagesbetreuung zu forcieren und systematische Evaluationen der schulischen
Tagesbetreuung waren durchzufihren. (TZ 50)

Bildungsdirektion fiir Salzburg (vormals Landesschulrat)

59

Im Rahmen der Qualitatsarbeit der allgemein bildenden hoheren Schulen ware verstarkt die
60  schulische Tagesbetreuung zu forcieren und systematische Evaluationen der schulischen
Tagesbetreuung waren durchzufihren. (TZ 50)

Die Erziehungsberechtigten der Schiilerinnen und Schiler an allgemein bildenden héheren
61  Schulen—Unterstufen waren verstarkt Uber die Moglichkeit der ErmaRigung des Betreuungs-
beitrags zu informieren. (TZ 18)

63

In den Wiener Richtlinien zur Art. 15a B-VG-Vereinbarung wéren die Offnungszeiten der
Schulen mit Tagesbetreuung anzupassen (bei Bedarf bis 18.00 Uhr). (TZ 37)

Die Offnungszeiten der schulischen Tagesbetreuung waren zu erfassen und fiir die Einhaltung
der gesetzlichen Anwesenheitspflicht ware zu sorgen. (TZ 15)

Die Offnungszeiten der schulischen Tagesbetreuung waren zu erfassen und fiir die Einhaltung
der gesetzlichen Anwesenheitspflicht ware zu sorgen. (TZ 15)

Die Aktivitaten flr eine ausreichende bauliche Infrastruktur fir die schulische Tagesbetreuung
waren fortzusetzen. (TZ 20)

Bei den allgemein bildenden Pflichtschulen in Wien und bei den AHS—-Unterstufen in Salzburg

64

und Wien wéren eine Gesamtuibersicht, Evaluierung und Kontrolle der padagogischen Konzepte

durch die zustandigen Stellen sicherzustellen, um eine qualitdtsvolle schulische Tagesbetreuung
zu gewahrleisten und transparent zu machen. (TZ 49)

Land Salzburg

Die Kompetenzzersplitterung im Bereich der schulischen Tagesbetreuung ware bei einer
1 umfassenden Bildungsreform der Osterreichischen Schulverwaltung I6sungsorientiert und im
Sinne einer gesamthaften Betrachtung einzubringen. (TZ 3, TZ 4, TZ 42, TZ 48)

Der Ausbau der schulischen Tagesbetreuung ware im Hinblick auf die Zielerreichung weiter zu
2 forcieren. Dabei ware vom BMBWF besonderes Augenmerk auf die AHS—Unterstufen und vom
Land Salzburg auf die Haupt— bzw. Neuen Mittelschulen zu legen. (T2 10, TZ 11, TZ 21)

Im Zuge der Weiterentwicklung der schulischen Tagesbetreuung ware auf eine Vereinheitlichung
zumindest der Betreuungsbeitrage fur die schulische Tagesbetreuung, aber auch zwischen
schulischer und aulerschulischer Tagesbetreuung hinzuwirken. Dabei waren auch die
ErmaRigungen einzubeziehen (TZ 17, TZ 18)

Die Ergebnisse der Evaluierung der Art. 15a B-VG—Vereinbarung waren bei der Weiterentwick-
4 lung und beim weiteren Ausbau der schulischen Tagesbetreuung unter Beachtung von Kosten—
Nutzen—Aspekten zu bericksichtigen. (TZ 41)

Fiir eine nachhaltige Finanzierung der ganztagigen Schulformen waren Uberlegungen anzu-
stellen. Im Sinne der Transparenz ware eine Einbeziehung der schulischen Tagesbetreuung in
kinftige Finanzausgleichsverhandlungen unter Beachtung der Verringerung der Komplexitat der
Transferbeziehungen zwischen den Gebietskorperschaften anzudenken. (TZ 42)

Die Datengrundlagen (Auszahlungen, Kosten etc.) fur die einzelnen Betreuungsformen waren zu
erheben bzw. die Voraussetzungen fir deren Erhebung zu schaffen. Darauf aufbauend ware ein

7 Vergleich der einzelnen Betreuungsformen durchzufihren, um tber wirtschaftliche Ent-
scheidungsgrundlagen fiur die Weiterentwicklung der Tagesbetreuung von Schilerinnen und
Schilern zu verflgen. (TZ 47)

187

Die Schulleitungen waren verstarkt durch die Schulbehérden bei der Einfihrung der schulischen
Tagesbetreuung zu unterstitzen. (TZ 41)

www.parlament.gv.at

offen

zugesagt

offen

offen

umgesetzt

umgesetzt

offen

umgesetzt

umgesetzt

zugesagt

offen

zugesagt

offen

offen

umgesetzt

offen

offen



190 von 332 111-78 der Beilagen XXV 1. GP - Bericht - 02 Nachfrageverfahren im Jahr 2019

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Im Zuge der Weiterentwicklung der schulischen Tagesbetreuung ware v.a. auf die Schilerinnen

und Schiler aus benachteiligten Gruppen zu fokussieren. (TZ 51) offen

Auf eine Flexibilisierung des sprengelfremden Schulbesuchs fir die schulische Tagesbetreuung

ware im Pflichtschulerhaltungs—Grundsatzgesetz hinzuwirken. (TZ 6) offen

37
Das Planungsinstrument zur Planung der Kinderbetreuung ware rasch fertigzustellen, damit es
von den Gemeinden und vom Land selbst zur Optimierung der Planungen u.a. im Bereich der
Tagesbetreuung von Schilerinnen und Schilern verwendet werden kann, um damit ein bedarfs-
gerechtes Angebot unter Beachtung eines effizienten Mitteleinsatzes sicherzustellen. (TZ 9)

40 umgesetzt

41  Bei Bedarf wiren gegebenenfalls langere Offnungszeiten der Horte zu erméglichen. (TZ 15) zugesagt

Der Bedarf an Ferienbetreuung fiir Schilerinnen und Schiler wéare zu erheben und gegebenen-

42 falls waren zusatzliche Angebote zu ermdglichen. (TZ 16)

umgesetzt

Die Schaffung einer ausreichenden Infrastruktur zur schulischen Tagesbetreuung ware als

4 Schwerpunkt in den kiinftigen Schulbauprogrammen des Landes Salzburg fortzusetzen. (TZ 21)

w

umgesetzt

Die Qualifikation des eingesetzten Freizeitpersonals ware zu erheben und gegebenenfalls waren

a4 zusatzliche Qualifikationsmalnahmen zu initiieren. (TZ 30)

zugesagt
Die Zweckzuschisse gemald Art. 15a B-VG—Vereinbarung waren mittels systematischer Stich-

45 probenkontrollen zu Uberprifen. (TZ 37)

umgesetzt
Auf eine gleichméRigere Verteilung der Zweckzuschiisse gemaf Art. 15a B-VG—Vereinbarung an

46 alle Schulen wére zu achten. (TZ 40)

umgesetzt
Die Zielvorgaben flr die Tagesbetreuung von Schillerinnen und Schilern waren zu konkretisie-

ren und dafiir messbare Indikatoren festzulegen. (TZ 7) offen

55
Eine Ubersicht (iber die (privaten) Horttarife ware zu schaffen und diese wéren als Service-

>6 leistung gegentber den Birgerinnen und Blrgern zu veroffentlichen. (TZ 17)

umgesetzt

Auf eine vereinbarungs— und richtlinienkonforme Abrechnung ware zu achten und zu Unrecht

ausbezahlte Zweckzuschisse waren zurickzufordern. (TZ 38) umgesetzt

Die Leistungsangebote nach der zweiten Art. 15a B-VG—Vereinbarung waren in das Transpa-
renzportal nachzutragen. Weiters waren die Richtlinien betreffend die Privatschulen mit

58  Offentlichkeitsrecht insofern zu ergénzen, als dass Privatschulen mit Offentlichkeitsrecht
samtliche bereits erhaltenen Forderungen der offentlichen Hand der letzten finf Jahre bei
Antragstellung bekanntzugeben haben, um allféllige Doppelférderungen auszuschlieRen. (TZ 40)

umgesetzt

Bildungsdirektion fiir Wien (vormals Stadtschulrat)

Die Offnungszeiten der schulischen Tagesbetreuung waren zu erfassen und fir die Einhaltung

>9 der gesetzlichen Anwesenheitspflicht ware zu sorgen. (TZ 15)

umgesetzt
Im Rahmen der Qualitatsarbeit der allgemein bildenden héheren Schulen wére verstarkt die

60  schulische Tagesbetreuung zu forcieren und systematische Evaluationen der schulischen
Tagesbetreuung waren durchzufihren. (TZ 50)

umgesetzt

Eine systematische Evaluation der schulischen Tagesbetreuung an den allgemein bildenden
62  Pflichtschulen in Wien ware durchzufihren, um die Qualitat der schulischen Tagesbetreuung
weiterzuentwickeln. (TZ 50)

umgesetzt

Die Aktivitaten fur eine ausreichende bauliche Infrastruktur fur die schulische Tagesbetreuung

63 waren fortzusetzen. (TZ 20)

umgesetzt

Bei den allgemein bildenden Pflichtschulen in Wien und bei den AHS—Unterstufen in Salzburg
und Wien waren eine Gesamtubersicht, Evaluierung und Kontrolle der pddagogischen Konzepte
durch die zustdandigen Stellen sicherzustellen, um eine qualitatsvolle schulische Tagesbetreuung
zu gewahrleisten und transparent zu machen. (TZ 49)

64 umgesetzt

Angesichts der Qualitatsverbesserung und der finanziellen Vorteilhaftigkeit waren kiinftig
65  anstelle von Lehrpersonen Freizeitpadagoginnen und —padagogen im Freizeitteil zu beschafti-
gen. (T2 27,72 29)

offen

188
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Stadt Wien

38

39

47

48

49

50

51

52

53

189

Die Kompetenzzersplitterung im Bereich der schulischen Tagesbetreuung ware bei einer
umfassenden Bildungsreform der dsterreichischen Schulverwaltung I6sungsorientiert und im
Sinne einer gesamthaften Betrachtung einzubringen. (TZ 3, TZ 4, TZ 42, TZ 48)

Der Ausbau der schulischen Tagesbetreuung ware im Hinblick auf die Zielerreichung weiter zu
forcieren. Dabei ware vom BMBWF besonderes Augenmerk auf die AHS—-Unterstufen und vom
Land Salzburg auf die Haupt— bzw. Neuen Mittelschulen zu legen. (TZ 10, TZ 11, TZ 21)

Im Zuge der Weiterentwicklung der schulischen Tagesbetreuung wére auf eine Vereinheitlichung
zumindest der Betreuungsbeitrage fir die schulische Tagesbetreuung, aber auch zwischen
schulischer und aulerschulischer Tagesbetreuung hinzuwirken. Dabei wéren auch die ErmaRigun-
gen einzubeziehen (TZ 17, TZ 18)

Die Ergebnisse der Evaluierung der Art. 15a B-VG—Vereinbarung waren bei der Weiter-
entwicklung und beim weiteren Ausbau der schulischen Tagesbetreuung unter Beachtung von
Kosten—Nutzen—Aspekten zu berilcksichtigen. (TZ 41)

Die Schulleitungen waren verstarkt durch die Schulbehérden bei der Einflihrung der schulischen
Tagesbetreuung zu unterstitzen. (TZ 41)

Fiir eine nachhaltige Finanzierung der ganztagigen Schulformen wéren Uberlegungen anzu-
stellen. Im Sinne der Transparenz ware eine Einbeziehung der schulischen Tagesbetreuung in
kinftige Finanzausgleichsverhandlungen unter Beachtung der Verringerung der Komplexitat der
Transferbeziehungen zwischen den Gebietskérperschaften anzudenken. (TZ 42)

Die Datengrundlagen (Auszahlungen, Kosten etc.) fur die einzelnen Betreuungsformen waren zu
erheben bzw. die Voraussetzungen fur deren Erhebung zu schaffen. Darauf aufbauend ware ein
Vergleich der einzelnen Betreuungsformen durchzufihren, um tber wirtschaftliche Ent-
scheidungsgrundlagen fir die Weiterentwicklung der Tagesbetreuung von Schilerinnen und
Schilern zu verflgen. (TZ 47)

Im Zuge der Weiterentwicklung der schulischen Tagesbetreuung ware v.a. auf die Schilerinnen
und Schiler aus benachteiligten Gruppen zu fokussieren. (TZ 51)

Die vorzeitige Beanspruchung von Bundesmitteln aus den Art. 15a B-VG—Vereinbarungen ware
ehestmoglich zu klaren. (TZ 34)

In den Wiener Richtlinien zur Art. 15a B-VG-Vereinbarung wéren die Offnungszeiten der
Schulen mit Tagesbetreuung anzupassen (bei Bedarf bis 18.00 Uhr). (TZ 37)

Vor dem Hintergrund, dass tendenziell Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Gruppen
seltener die Angebote der schulischen Tagesbetreuung wahrnahmen, waren die Priorisierungs-
kriterien zur Aufnahme in die schulische Tagesbetreuung neu zu gestalten. (TZ 5)

Ein Uberblick iber die Offnungszeiten der privaten Horte wére zu schaffen und diese wéren als
Serviceleistung gegenliber den Birgerinnen und Blrgern zu verdffentlichen. (TZ 15)

Der Ausbau der Raumlichkeiten zur schulischen Tagesbetreuung ware an den allgemein
bildenden Pflichtschulen weiter fortzufiihren. Bei Schulneubauten waren Raumlichkeiten fur die
schulische Tagesbetreuung verpflichtend vorzusehen. (TZ 22)

Die Personalbedarfsmeldungen der Schulen und das durch den Verein Wiener Kinder— und
Jugendbetreuung tatsachlich eingesetzte Freizeitpersonal waren zumindest stichprobenweise zu
kontrollieren, um einen effizienten Einsatz des Freizeitpersonals zu gewahrleisten. (TZ 29)

Auf eine Anderung der Betriebsvereinbarung des Vereins Wiener Kinder— und Jugendbetreuung
ware derart hinzuwirken, dass sie auch eine Ferienbetreuung durch die Bediensteten des
Vereins ermoglicht. In weiterer Folge wére die Ferienbetreuung an den Verein Wiener Kinder—
und Jugendbetreuung zu Ubertragen, um die Kontinuitat der Betreuung auch wahrend der
Ferienzeiten zu gewahrleisten. (TZ 31)

Eine andere, von der MA 56 unabhéangige Organisationseinheit ware flr die Abwicklung der
Zweckzuschisse einzubinden und die Genehmigung durch die Schulerhalter ware von der
Genehmigung und Kontrolle der Zweckzuschusse durch das Land zu trennen. (TZ 37)

Bedarfserhebungen zu den Offnungszeiten der schulischen Tagesbetreuung waren durch-
zufiihren und gegebenenfalls ware das Angebot bis 18.00 Uhr auszuweiten. (TZ 37)
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Die Unterstufen der privaten allgemein bildenden héheren Schulen mit Offentlichkeitsrecht in
54 Wien waren ehestmoglich in die Verteilung der Mittel aus der zweiten Art. 15a B-VG—Vereinba-
rung einzubeziehen. (TZ 40)

umgesetzt

Die Zielvorgaben fur die Tagesbetreuung von Schiilerinnen und Schillern waren zu konkretisie-

ren und dafiir messbare Indikatoren festzulegen. (TZ 7) offen

55
Eine Ubersicht (iber die (privaten) Horttarife ware zu schaffen und diese wéren als Service-

leistung gegeniiber den Biirgerinnen und Blrgern zu veroffentlichen. (TZ 17) offen

56
Auf eine vereinbarungs— und richtlinienkonforme Abrechnung ware zu achten und zu Unrecht

ausbezahlte Zweckzuschisse waren zurlckzufordern. (TZ 38) offen

57
Die Leistungsangebote nach der zweiten Art. 15a B-VG—Vereinbarung wdren in das Transpa-
renzportal nachzutragen. Weiters waren die Richtlinien betreffend die Privatschulen mit Offent-

58 lichkeitsrecht insofern zu ergénzen, als dass Privatschulen mit Offentlichkeitsrecht samtliche
bereits erhaltenen Forderungen der 6ffentlichen Hand der letzten fiinf Jahre bei Antragstellung
bekanntzugeben haben, um allfdllige Doppelférderungen auszuschlieRen. (TZ 40)

umgesetzt

Angesichts der Qualitatsverbesserung und der finanziellen Vorteilhaftigkeit waren kinftig
65  anstelle von Lehrpersonen Freizeitpadagoginnen und —padagogen im Freizeitteil zu
beschaftigen. (TZ 27, TZ 29)

offen

Fazit

Das Bundesministerium fir Bildung, Wissenschaft und Forschung setzte knapp mehr
als die Halfte der Empfehlungen um oder sagte deren Umsetzung zu. Ein dhnliches
Bild zeigte sich in den Landern Salzburg und Wien. Nahezu allen Empfehlungen ge-
folgt sind die Bildungsdirektionen fir Salzburg und fir Wien.

Das Ministerium kam der Empfehlung nach, sich bei Abschluss zuklnftiger
Art. 15a B-VG—Vereinbarungen das Recht vorzubehalten, Zahlungen nur dann zu
leisten, wenn dafilr ein Bedarf gegeben ist bzw. bereitgestellte Mittel verbraucht
sind. Laut Bildungsinvestitionsgesetz erfolgt die Mittelbereitstellung erst nach vor-
heriger bedarfsgerechter Anforderung unter BerUcksichtigung bereits ausgezahlter
und nicht verbrauchter Mittel und der Ausbauplédne.

Ebenfalls umgesetzt hat das Ministerium die Empfehlung, im Zuge der Weiterent-
wicklung der schulischen Tagesbetreuung v.a. auf die Schilerinnen und Schiiler aus
benachteiligten Gruppen zu fokussieren. Offen blieb die Umsetzung dieser Empfeh-
lung hingegen in Wien und Salzburg. Wien verwies diesbezlglich darauf, dass an
ganztagigen Schulformen jene Erziehungsberechtigten mit Betreuungsbedarf priori-
tar behandelt werden mussten, die erwerbstatig sind oder in einem Ausbildungsver-
haltnis stehen.

Der Empfehlung zur Weiterentwicklung der schulischen Tagesbetreuung fir die
Ferienbetreuung kam das Ministerium insofern nach, als dass das Bildungsinvestiti-
onsgesetz fur allgemeinbildende Pflichtschulen die Gewahrung von Zweckzuschis-
sen fur die auRerschulische Betreuung an ganztagigen Schulformen in den Ferien

190
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und an einzelnen flr schulfrei erklarten Tagen vorsah. Ungelost blieb die Ferienbe-
treuung an den AHS—Unterstufen.

Keine Anderungen gab es hinsichtlich der vom RH kritisierten Kompetenzzersplitte-
rung im Bereich der schulischen Tagesbetreuung. Sowohl das Ministerium als auch
das Land Salzburg und die Stadt Wien hoben in diesem Zusammenhang die Zustan-
digkeit des Bundesverfassungsgesetzgebers hervor. Gleichzeitig verwies das Land
Salzburg auf den groRen dadurch verursachten Abstimmungs— und Dokumentati-
onsbedarf.

Umgesetzt hat das Ministerium schliefRlich die Empfehlung, bei zuklnftigen Zweck-
zuschtssen fur den Ausbau der schulischen Tagesbetreuung messbare Zielwerte fir
die Qualitatsaspekte vorzugeben, um die Wirksamkeit der Zuschisse evaluieren zu
konnen. Laut Stellungnahme priife die Schulaufsicht die padagogischen Konzepte
der Schulen anhand der in den Betreuungsplanen verankerten Qualitatskriterien
und ordne sie in Form eines Ampelsystems einer Entwicklungsstufe zu. Das Ergebnis
werde im sogenannten , Qualitdtsdatenblatt” der Schule verzeichnet.
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Stadt Salzburg — Meldeverpflichtung gemaf
Parteiengesetz 2012

Bund 2018/9
Salzburg 2018/3

Der RH Uberprifte von November bis Dezember 2016 die Meldeverpflichtungen
gemaR Parteiengesetz 2012 bei der Stadt Salzburg mit dem Ziel, zu beurteilen, ob
die von der Stadt Salzburg fur die Jahre 2013 und 2014 an den RH Ubermittelten
Meldungen Uber die mit den Beteiligungsunternehmen abgeschlossenen Rechtsge-
schafte vollstdndig und richtig waren. Zuséatzlich Uberprifte der RH allfillige
Schwachstellen bei der Ablauforganisation und der Erfillung der Meldepflicht. Der
Bericht enthielt drei Empfehlungen.

Umsetzungsgrad

Im Sinne der vom Gesetz intendierten Steigerung der Transparenz sowie im Sinne einer Ilicken-

losen, korrekten und konsistenten Meldung der Rechtsgeschafte ware eine Regierungsvorlage
zur Prézisierung des PartG hinsichtlich des unbestimmten Gesetzesbegriffs ,,im Berichtszeitraum

offen

des Rechenschaftsberichts abgeschlossene Rechtsgeschéafte” auszuarbeiten. (TZ 4)

Im Rahmen einer Regierungsvorlage fur die Novellierung des PartG waren eindeutige Identifika-
3 tionsmerkmale fur Beteiligungsunternehmen im Rechenschaftsbericht einer Partei bei dessen offen
Bekanntgabe an den RH verpflichtend vorzusehen. (TZ 5)

Stadt Salzburg

Fir die Identifikation von Geschaftspartnern als Beteiligungsunternehmen nach dem PartG
1 wadren alle zur Verfugung stehenden Informationen, insbesondere Firmenbuchnummern oder umgesetzt
UID-Nummern, heranzuziehen. (TZ 5)

192

Fazit

Die entsprechenden Empfehlungen des RH an das Bundeskanzleramt — eine Novel-
lierung des Parteiengesetzes 2012 auszuarbeiten — in der eine eindeutige Festle-
gung getroffen wird, welche , abgeschlossenen Rechtsgeschafte” eines Berichtszeit-
raums die an den RH zu richtenden Meldungen enthalten sollen und ein eindeutiges
Identifikationsmerkmal fir Beteiligungsunternehmen im Rechenschaftsbericht bei
dessen Bekanntgabe an den RH verpflichtend vorzusehen, blieben offen.

Die Stadt Salzburg teilte dem RH mit, dass sie seine Empfehlung — fur die Identifika-
tion von Geschaftspartnern als Beteiligungsunternehmen nach dem Parteien-
gesetz 2012 alle zur Verfiigung stehenden Informationen, insbesondere Firmen-
buchnummern oder UID-Nummern heranzuziehen — umgesetzt habe.
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Land Oberosterreich — Meldeverpflichtung gemafl
Parteiengesetz 2012

Bund 2018/10
Oberdsterreich 2018/1

Der RH Uberprifte von November bis Dezember 2016 die Meldeverpflichtungen
gemaR Parteiengesetz 2012 beim Land Oberdsterreich mit dem Ziel, zu beurteilen,
ob die vom Land Oberdsterreich fir die Jahre 2013 und 2014 an den RH Ubermittel-
ten Meldungen Uber die mit den Beteiligungsunternehmen abgeschlossenen
Rechtsgeschéfte vollstdndig und richtig waren; zusatzlich Uberprifte der RH allfallige
Schwachstellen bei der Ablauforganisation und der Erfillung der Meldepflicht. Der
Bericht enthielt neun Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Bundeskanzleramt

Land Oberésterreich

1

193

Im Sinne der vom Gesetz intendierten Steigerung der Transparenz sowie im Sinne einer llcken-
losen, korrekten und konsistenten Meldung der Rechtsgeschafte ware eine Regierungsvorlage
zur Prazisierung des PartG hinsichtlich des unbestimmten Gesetzesbegriffs ,,im Berichtszeitraum
des Rechenschaftsberichts abgeschlossene Rechtsgeschéafte” auszuarbeiten. (TZ 4)

offen

Im Rahmen einer Regierungsvorlage fur die Novellierung des PartG waren eindeutige Identifika-
tionsmerkmale fur Beteiligungsunternehmen im Rechenschaftsbericht einer Partei bei dessen
Bekanntgabe an den RH verpflichtend vorzusehen. (TZ 8)

offen

Es waren Kriterien festzulegen, die eine vollstandige, lickenlose, korrekte und auch tber meh-

rere Perioden konsistente Meldung nach dem PartG gewahrleisten. (TZ 3) umgesetzt

Es wadre durch organisatorische MalRnahmen sicherzustellen, dass alle fur die konkrete Datener-
hebung sowie zur Meldung an den RH zustandigen Organisationseinheiten Gber samtliche dies-
beziglich erforderlichen Informationen verfiigen. (TZ 3)

umgesetzt

Im Rahmen der empfohlenen Festlegung der Abfrage—Kriterien wéren einheitliche Parameter
fur die Erhebung der in einem Berichtszeitraum abgeschlossenen Rechtsgeschafte zu
bestimmen, insbesondere fiir eine eindeutige und gleichbleibende Zuordnung der Rechts-
geschafte zu einem Berichtszeitraum, sowie durch organisatorische MaRnahmen sicherzu-
stellen, dass diese innerhalb eines Berichtszeitraums sowie fir alle kiinftigen Berichtszeitraume
kongruent zur Anwendung kommen. (TZ 4)

umgesetzt

Bei der Erhebung der abgeschlossenen Rechtsgeschéfte waren alle Buchungskreise fir die nach
der Meldeverpflichtung gemaR PartG relevanten Organisationseinheiten des Landes Oberoster-
reich einzubeziehen, soweit fir diese keine eigene Meldeverpflichtung besteht. Die maR-
geblichen Buchungskreise (Organisationseinheiten) waren in den vom Land Oberdsterreich
festzulegenden Abfrage—Kriterien zu definieren. (TZ 5)

umgesetzt

Im Rahmen der empfohlenen Festlegung der Abfrage—Kriterien ware sicherzustellen, dass die
fur die einzelnen Beteiligungsunternehmen zu meldenden Gesamtbetréage sich aus addierten
Absolutbetragen und nicht aus saldierten Kreditoren— und Debitorenbuchungsgeschéaften
zusammensetzen. (TZ 6)

umgesetzt

Bei der Erstellung der Abfrage—Kriterien ware insbesondere sicherzustellen, dass alle relevanten
Debitorenposten, alle relevanten Buchungsarten sowie alle relevanten Rechtsgeschafte in
Nebenbiichern erfasst werden. (TZ 7)

umgesetzt
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Fir die Identifikation von Geschéftspartnern als Beteiligungsunternehmen nach dem PartG
wadren alle zur Verfligung stehenden Informationen, insbesondere Firmenbuchnummern oder
UID-Nummern, heranzuziehen. Dies ware in den zu erstellenden Abfrage—Kriterien festzulegen.
(TZ 8)

umgesetzt

Fazit

Die Empfehlungen des RH an das Bundeskanzleramt, eine Novellierung des Partei-
engesetzes 2012 auszuarbeiten, in der eine eindeutige Festlegung getroffen wird,
welche ,abgeschlossenen Rechtsgeschafte” eines Berichtszeitraums die an den RH
zu richtenden Meldungen enthalten sollen sowie ein eindeutiges Identifikations-
merkmal flr Beteiligungsunternehmen im Rechenschaftsbericht bei dessen Be-
kanntgabe an den RH verpflichtend vorzusehen, blieben offen.

Das Land Oberdosterreich teilte dem RH mit, dass es die sieben Empfehlungen umge-
setzt habe. Unter anderem wurde festgelegt, welche Organisationseinheit fir die
operative Abwicklung der Meldungen Uber das RH—Kundenportal zustandig ist, wie
sich der buchhaltungsinterne Ablauf vor Auswertung der Daten gestaltet und welche
standardisierten Auswertungsroutinen zur Anwendung kommen. Das Erfordernis,
nicht zu saldieren, sondern zu addieren, wurde mittels interner Festlegungen sicher-
gestellt.
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Forderung der 24-Stunden—Betreuung in Oberdsterreich
und Wien

Bund 2018/21
Oberdsterreich 2018/2
Wien 2018/5

Der RH Uberprifte von Oktober 2016 bis Marz 2017 das vormals zustandige Bundes-
ministerium fir Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, das Sozialministerium-
service, das Land Oberdsterreich, den Fonds Soziales Wien, die Sozialversicherungs-
anstalt der Bauern und die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft
mit dem Ziel, die Finanzierung der 24-Stunden—Betreuung, die Forderabwicklung,
die Qualitatssicherung, sozialversicherungsrechtliche Aspekte sowie Planung und
Prognosen der zukilnftigen Entwicklung zu beurteilen. Der Bericht enthielt
27 Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Bundesministerium fir Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz

Flr ein abgestimmtes Auftreten zwischen Ministerium und der Landesstelle Oberosterreich des
1 Sozialministeriumservice als nachgeordneter Dienststelle gegenliber dem Land Oberdsterreich umgesetzt
ware — insbesondere bei offenen Rechtsstreitigkeiten — zu sorgen. (TZ 5)

Wie bereits im Bericht des RH zu ,,Fonds und Stiftungen des Bundes” (Reihe Bund 2017/14,
TZ 39) festgehalten, waren die Vor— und Nachteile einer Integration der Zahlungsflisse des

Fonds zur Unterstitzung von Menschen mit Behinderung in den Bundeshaushalt zu prifen. offen
(T27)
Um ein angemessenes Verhaltnis zwischen Forderaufwand und Verwaltungsaufwand sicherzu-

3 stellen, wére eine jahrliche, standardisierte Evaluierung der Verwaltungskosten der Forderung 2ugesagt

der 24-Stunden—Betreuung unter Einbeziehung der Qualitatssicherungskosten durchzufiihren;
diese Kosten waren transparent darzustellen. (TZ 8, TZ 22)

Die Forderung der 24-Stunden—Betreuung ware — wie gesetzlich vorgesehen — nur bei tatsach-
licher Erfillung eines der Qualifikationskriterien fir Betreuungskrafte zu gewahren. Von der
Ausbezahlung von Vorschussleistungen aus Mitteln, die der Forderung der 24-Stunden—
4 Betreuung gemaR § 21b BPGG gewidmet waren, ware mangels rechtlicher Grundlage abzuse- zugesagt
hen. Gegebenenfalls ware — nach Abwagung der Notwendigkeit einer solchen Vorschussleistung
gegenlber dem Erfordernis einer Qualifikation der Betreuungskrafte — auf eine entsprechende
Anderung der rechtlichen Besimmungen hinzuwirken. (TZ 10)

Eine Klarstellung ware hinsichtlich des Zuspruchs der Férderung in Fallen, in denen zwei Forder-
antrage von unterschiedlichen Antragstellerinnen bzw. Antragstellern fur eine Betreuungskraft
5 far denselben Monat Gbermittelt wurden, vorzunehmen; weiters ware eine entsprechende umgesetzt
Informationsweitergabe an betreuungsbeddrftige Personen bzw. ihre Angehorige sicherzu-
stellen. (TZ 11)

Nach Abwagung von Kosten—Nutzen—Aspekten ware eine fiir die Sicherstellung des ordnungs-
gemaRen Vollzugs der 24-Stunden—Betreuung geeignete IT-Applikation technisch umzusetzen
und in Betrieb zu nehmen; dabei ware die Moglichkeit eines automatisierten, regelmaRigen
Datenabgleichs — insbesondere mit der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft

e —sicherzustellen, Gber den die Fordervoraussetzungen (wie bspw. der Versicherungsstatus der umgesetzt
Betreuungskrafte) kontrolliert werden kénnen. Zudem ware sicherzustellen, dass keine histori-
schen Daten, die fur den ordnungsgemafien Vollzug der Leistung benotigt werden, geldscht
werden. (TZ 13, TZ 14, TZ 25, TZ 26)
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Die Landesstellen des Sozialministeriumservice sollten jahrlich in ausreichendem Ausmaf

Stichproben der Forderfalle der 24-Stunden—Betreuung durchfihren. (TZ 14, TZ 26) umgesetzt

Die hohe Zahl an Erlassen des Ministeriums zum Foérdervollzug der 24—Stunden—Betreuung ware
8 im Hinblick auf deren Ubersichtlichkeit zu sichten und dem Sozialministeriumservice in aktuali-
sierter Form zur Verflgung zu stellen. (TZ 15)

umgesetzt

Unter Beachtung von Kosten—Nutzen—Aspekten sollte den Antragstellerinnen und Antragstellern
9 ein zeitgemaRes, elektronisches und sicheres Einbringen der Unterlagen ermdglicht werden.
(TZ 16)

zugesagt

Im Sinne einer Verwaltungsvereinfachung ware zu evaluieren, welche Unterlagen von der
Fordernehmerin bzw. dem Fordernehmer fir die Bearbeitung des Ansuchens tatsachlich
bereitzustellen sind und welche ohnehin vom Sozialministeriumservice im Rahmen der Antrags-
bearbeitung erhoben werden. (TZ 16)

10 umgesetzt

Das bestehende Qualitatssicherungssystem fiir die geforderte 24-Stunden—Betreuung ware
11 auszuweiten und verpflichtende Hausbesuche durch diplomierte Pflegefachkrafte unabhangig
von der Qualifikationsart der Betreuungskraft wéren vorzusehen. (TZ 19, TZ 20)

umgesetzt

Die Vereinbarung bezlglich der Kontrollbesuche bei Versorgungsmangeln in Fallen geférderter

12 24-Stunden—Betreuung ware bundesweit umzusetzen. (TZ 21)

umgesetzt
Soweit die Forderungen in Fallen, bei denen Versorgungsmangel festgestellt wurden, nach wie

13 vor gewahrt werden, wéren die ausstandigen Kontrollbesuche moglichst rasch nachzuholen.
(T2 21)

umgesetzt

Zukunftig ware die inhaltliche Richtigkeit der von der Sozialversicherungsanstalt der Bauern aus-
14 gestellten Rechnung in Abstimmung mit den Landesstellen des Sozialministeriumservice zu
Uberprifen. (TZ 22)

umgesetzt

Um die Transparenz fiir betreuungsbedurftige Personen und Angehorige in Hinblick auf das
Angebot von Vermittlungsagenturen von 24-Stunden—Betreuung zu erhéhen, wéren in Zusam-
15  menarbeit mit den zustandigen Stellen jene Vermittlungsagenturen hervorzuheben, die sich zur zugesagt
Einhaltung bestimmter Qualitdtsstandards und weiterer Kriterien, wie bspw. beziglich der
Vertragsgestaltung, verpflichten. Dies konnte bspw. in Form eines Gltesiegels erfolgen. (TZ 23)

Sowohl bei der Budgetierung der Férderung der 24-Stunden—Betreuung als auch bei den ver-
offentlichten Angaben zur Wirkungsorientierung waren einheitliche Prognosewerte heran-

16  zuziehen und es ware flr eine moglichst korrekte und der Budgetwahrheit entsprechende
Budgetierung bzw. Festlegung von Zielwerten im Rahmen der Angaben zur Wirkungs-
orientierung zu sorgen. (TZ 28)

umgesetzt

Die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Planung fiir den Bereich der Férderung der
17  24-Stunden—Betreuung ware sicherzustellen, insbesondere ware die Herleitung, Berechnung
und Begriindung der Planwerte umfassend zu dokumentieren. (TZ 28)

umgesetzt

Hinsichtlich der langfristigen Entwicklung der 24—Stunden—Betreuung waren Analysen und

18 Prognosen anzustellen. (TZ 28)

umgesetzt

Im Einvernehmen mit den Landern ware die ZweckmaRigkeit des Richtversorgungsgrads in
seiner derzeitigen Ausgestaltung zu Uberprifen; weiters ware im Einvernehmen mit den
19  Landern eine mittelfristige, abgestimmte und regional differenzierte Versorgungsplanung sowie zugesagt
eine Gesamtstrategie fur die Pflege mit allen Angeboten (24-Stunden—Betreuung, mobile
Leistungen, stationare Leistungen) zu entwickeln. (TZ 30)

Im Sinne der Vollstandigkeit der Datenlage und der Verbesserung der Planungsgrundlagen wére
20  zuveranlassen, dass auch Daten zur 24-Stunden—Betreuung auf geeignete Weise in die Pflege- zugesagt
dienstleistungsdatenbank einflieRen. (TZ 31)

Es waren regelmaRige inhaltliche Evaluierungen der Férderung der 24-Stunden—Betreuung
21  unter Beachtung der Aspekte der Nachhaltigkeit, Verwaltungsokonomie und Qualitatssicherung umgesetzt
der 24-Stunden—Betreuung durchzufiihren. (TZ 32)

Hinsichtlich der anteiligen Finanzierung der Forderung der 24-Stunden—Betreuung ware Rechts-
22 sicherheit zu schaffen und in Abhdngigkeit davon eine Bereinigung der offenen Forderungen zugesagt
herbeizufihren. (TZ 5)
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Es ware darauf hinzuwirken, dass die Art. 15a—Vereinbarung tber die Forderung der 24-Stunden—

23 Betreuung an die verdnderten Rahmenbedingungen angepasst wird. (TZ 6)

zugesagt
Es ware darauf hinzuwirken, dass Verlangerungen der Art. 15a—Vereinbarung tber die

24 Forderung der 24-Stunden—Betreuung rechtzeitig und zeitnah erfolgen. (TZ 6)

zugesagt
Auf einen Austausch zwischen Bund und allen Landern hinsichtlich ihrer Prognosen zur Entwick-

25  lung der 24-Stunden—Betreuung ware hinzuwirken, um eine bessere Basis flr eine Osterreich-
weite Planung der 24—-Stunden—Betreuung zu erzielen. (TZ 29)

umgesetzt

Gemeinsam mit den Ubrigen Landern ware regelmaRig zu evaluieren, ob das bestehende
Fordermodell der 24—Stunden—Betreuung auch den veranderten Rahmenbedingungen aus-
reichend Rechnung trdgt oder ob eine Neuausrichtung der Forderstrategie (bspw. in Hinblick auf
die Qualitat der Betreuung) bzw. eine generelle Neugestaltung zur langfristigen Sicherstellung
einer legalen, leistbaren und qualitativ hochwertigen Betreuungsmaoglichkeit zu Hause not-
wendig ist. (TZ 33)

26 offen

Es ware daflr zu sorgen, dass Falle von aus nachtraglicher Sicht zu Unrecht bezogenen
27  Forderungen aufgrund rickwirkender Ruhendstellung von Gewerbe bzw. Vollversicherung
bereits vor deren Entstehung verhindert werden. (TZ 25)

offen

Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft

Es ware daflr zu sorgen, dass Falle von aus nachtraglicher Sicht zu Unrecht bezogenen
27  Forderungen aufgrund riickwirkender Ruhendstellung von Gewerbe bzw. Vollversicherung
bereits vor deren Entstehung verhindert werden. (TZ 25)

offen

Land Oberosterreich

Hinsichtlich der anteiligen Finanzierung der Forderung der 24-Stunden—Betreuung ware
22  Rechtssicherheit zu schaffen und in Abhangigkeit davon eine Bereinigung der offenen Forderun- zugesagt
gen herbeizufiihren. (TZ 5)

Es ware darauf hinzuwirken, dass die Art. 15a B-VG—Vereinbarung tber die Férderung der

23 24-Stunden—Betreuung an die veranderten Rahmenbedingungen angepasst wird. (TZ 6) zugesagt

2 Es ware darauf hinzuwirken, dass Verlangerungen der Art. 15a B-VG—Vereinbarung tber die Jugesagt
Forderung der 24-Stunden—Betreuung rechtzeitig und zeitnah erfolgen. (TZ 6) gesag
Auf einen Austausch zwischen Bund und allen Landern hinsichtlich ihrer Prognosen zur Entwick-

25  lung der 24-Stunden—Betreuung ware hinzuwirken, um eine bessere Basis flr eine Osterreich- umgesetzt
weite Planung der 24-Stunden—Betreuung zu erzielen. (TZ 29)
Gemeinsam mit den Ubrigen Landern ware regelmaRig zu evaluieren, ob das bestehende
Fordermodell der 24—Stunden—Betreuung auch den veranderten Rahmenbedingungen aus-

2% reichend Rechnung trdgt oder ob eine Neuausrichtung der Férderstrategie (bspw. in Hinblick auf offen
die Qualitat der Betreuung) bzw. eine generelle Neugestaltung zur langfristigen Sicherstellung
einer legalen, leistbaren und qualitativ hochwertigen Betreuungsmaglichkeit zu Hause notwen-
digist. (TZ 33)

Stadt Wien

)3 Es ware darauf hinzuwirken, dass die Art. 15a B-VG—Vereinbarung Uber die Forderung der sJugesagt
24-Stunden—Betreuung an die veranderten Rahmenbedingungen angepasst wird. (TZ 6) gesag
Es ware darauf hinzuwirken, dass Verlangerungen der Art. 15a B-VG—Vereinbarung Uber die

24 zugesagt

Forderung der 24-Stunden—Betreuung rechtzeitig und zeitnah erfolgen. (TZ 6)

Auf einen Austausch zwischen Bund und allen Landern hinsichtlich ihrer Prognosen zur Entwick-
25  lung der 24-Stunden—Betreuung ware hinzuwirken, um eine bessere Basis flr eine Osterreich- umgesetzt
weite Planung der 24-Stunden—Betreuung zu erzielen. (TZ 29)

Gemeinsam mit den Ubrigen Landern ware regelmaRig zu evaluieren, ob das bestehende
Fordermodell der 24—-Stunden—Betreuung auch den veranderten Rahmenbedingungen aus-
reichend Rechnung trdgt oder ob eine Neuausrichtung der Férderstrategie (bspw. in Hinblick auf

ge die Qualitat der Betreuung) bzw. eine generelle Neugestaltung zur langfristigen Sicherstellung offen
einer legalen, leistbaren und qualitativ hochwertigen Betreuungsmoglichkeit zu Hause notwen-
dig ist. (TZ 33)
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Fazit

Die Ruckmeldungen zum Umsetzungsstand der Empfehlungen lassen sich im We-
sentlichen wie folgt zusammenfassen:

Auf Basis der Empfehlungen des RH wurde im Jahr 2018 mit der Schaffung des
Osterreichischen Qualitdtszertifikates flr Vermittlungsagenturen in der 24-Stun-
den—Betreuung (OQZ 24) ein wesentlicher Schritt in Richtung nachhaltiger Sicher-
stellung hochwertiger Betreuung gesetzt.

Eine Erhohung der Kundenfreundlichkeit und eine Verwaltungsvereinfachung erfolg-
ten durch die Produktivsetzung einer Fachapplikation in der 24—Stunden—Betreuung.
Lediglich drei der 27 Empfehlungen waren als ,nicht umgesetzt” zu bewerten. Die
entsprechenden legistischen Vorarbeiten waren zwar zum Teil abgeschlossen, die
Novellen jedoch jeweils ausstehend.

Die Thematik der — aus nachtraglicher Sicht — zu Unrecht bezogenen Forderungen
(aufgrund ruckwirkender Ruhendstellung von Gewerbe bzw. Vollversicherung) war
ebenfalls nicht geldst. Zwar hatte das Bundesministerium fir Arbeit, Soziales, Ge-
sundheit und Konsumentenschutz eine Adaption der Vorgaben gegentber der Voll-
zugsbehorde vorgenommen, eine Losung der Problematik durch eine entspre-
chende Anderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes erfolgte allerdings
nicht.
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Nationale Anti—Doping Agentur Austria GmbH

Bund 2018/30
Burgenland 2018/1
Karnten 2018/1
Niederosterreich 2018/3
Oberosterreich 2018/6
Salzburg 2018/4
Steiermark 2018/1

Tirol 2018/2

Vorarlberg 2018/3

Wien 2018/7

Der RH Uberprifte von November bis Dezember 2016 die Nationale Anti—Doping
Agentur Austria GmbH und das vormals zustéandige Bundesministerium fir Landes-
verteidigung und Sport hinsichtlich der Schnittstellen zur Nationalen Anti—-Doping
Agentur Austria GmbH. Ziele der Gebarungsiiberprifung waren die Beurteilung der
Organisation der Nationalen Anti—-Doping Agentur Austria GmbH, ihrer Aufgabener-
flllung und ihrer wirtschaftlichen Lage sowie die Beurteilung der Wahrnehmung der
Eigentimerrechte und Ausibung der Férdergeberfunktion durch das Ministerium.
Der Bericht enthielt 21 Empfehlungen.

Bundesministerium fir 6ffentlichen Dienst und Sport

1

10

199

Die in der Geschéaftsordnung des Kuratoriums festgelegten vierteljahrlichen Intervalle fir die

. . .. . umgesetzt
Sitzungen des Kuratoriums waren einzuhalten. (TZ 5)
Fir die Indexierung der Gesellschafterbeitragszahlungen wére in Zukunft der von der Statistik umgesetzt
Austria veroffentlichte aktuelle Verbraucherpreisindex heranzuziehen. (TZ 18) g
Die Bezugnahme im Syndikatsvertrag auf die ,,ordentliche Volkszahlung” ware zu streichen und
die Finanzierungsbestimmungen waren im Sinne einer Anpassung der Gesellschafterbeitrage umgesetzt
der Lander an die aktuelle Bevolkerungsverteilung neu zu formulieren. (TZ 19)
Die Ethikkommission ware verstarkt im Bereich der Dopingpravention und Information einzu-
binden, um die vom Gesetzgeber beabsichtigte Unterstiitzung der Nationalen Anti-Doping umgesetzt
Agentur Austria GmbH durch die Kommission sicherzustellen. (TZ 7)
(Umlauf-)Beschlise waren ordnungsgemal durchzufihren und fir Dritte nachvollziehbar zu

! zugesagt

dokumentieren. (TZ 4)
Eine schriftliche Vereinbarung mit dem Geschaftsfiihrer Giber die dienstliche und private
Nutzung des Dienstwagens mit klaren Regelungen hinsichtlich der Kostentragung bei Privat- umgesetzt
nutzung und im Schadensfall ware abzuschlieRen. (TZ 6)
In der Organisationsstruktur des Ministeriums wdre eine organisatorische Trennung der umgesetzt
Eigentiimer— und Fordergeberfunktion sicherzustellen. (TZ 20) &
Die vierteljahrlichen Beteiligungscontrolling—Berichte der Nationalen Anti—-Doping Agentur Aust- umgesetzt
ria GmbH waren einzufordern. (TZ 20) g
Fordervertrage waren vor Beginn des Vertragszeitraums abzuschlieRen. (TZ 21) k.A.
Forderungen waren nur bei Vorliegen der vertraglich festgelegten Voraussetzungen auszubezah- KA

len. (TZ 21)
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Ein automationsunterstitztes Abrechnungs— und Ruckforderungsverfahren fir Férderungen

1 waére zu implementieren. (TZ 22) KA.

12 Abrechnungsunterlagen zu Férderungen waren zeitnah einzufordern. (TZ 22) k.A.

13 Vorgelegte Abrechnungsunterlagen zu Forderungen waren zeitnah zu prifen. (TZ 22) k.A.
Festgestellte Rickstande im Zusammenhang mit Férderungen wéren zeitnah zurtickzufordern.

14 k.A.
(T2 22)

Nationale Anti—Doping Agentur Austria GmbH
Die Ethikkommission ware verstarkt im Bereich der Dopingpravention und Information einzubin-

4 den, um die vom Gesetzgeber beabsichtigte Unterstiitzung der Nationalen Anti—-Doping Agentur umgesetzt
Austria GmbH durch die Kommission sicherzustellen. (TZ 7)

15  Eine ordnungsgemale Ablage der Umlaufbeschlisse ware sicherzustellen. (TZ 4) zugesagt
Im Sinne der gleichen Reprdsentation von Frauen und Mannern ware bei den Kommissionen mit

16  einem geringen Anteil an weiblichen Mitgliedern auf eine Anhebung des Frauenanteils hinzu- umgesetzt
wirken. (TZ 7)

Die Webseite der Nationalen Anti—-Doping Agentur Austria GmbH ware um Informationen fur

17  Bewerberinnen und Bewerber flr die Dopingkontrolle und —pravention zu erweitern, um umgesetzt
dadurch die Transparenz und Qualitat des Recruitingprozesses zu optimieren. (TZ 10)

18 Die vierteljdhrlichen Beteiligungscontrolling—Berichte waren, gemaR der Beteiligungs— und umgesetzt
Finanzcontrolling—Verordnung, auch an das Ministerium zu Gbermitteln. (TZ 20) &
Vertraglich vereinbarten Abrechnungspflichten gegentber dem Ministerium ware fristgerecht

19 k.A.
nachzukommen. (TZ 21)

20 Das Qualitatsmanagementsystem ware um Vorgaben flr eine vollstdndige zentrale Vertrags- sugesagt
dokumentation zu erganzen. (TZ 23) gesag

2 Eine schriftliche Richtlinie zur Handkasse ware zu erlassen, die u.a. Zustandigkeiten und die umgesetzt
sichere Aufbewahrung regelt. (TZ 23) g

Land Burgenland
Die in der Geschaftsordnung des Kuratoriums festgelegten vierteljahrlichen Intervalle fur die
1 ; ) - ; umgesetzt
Sitzungen des Kuratoriums wéren einzuhalten. (TZ 5)
) Far die Indexierung der Gesellschafterbeitragszahlungen wére in Zukunft der von der Statistik umgesetzt
Austria veroffentlichte aktuelle Verbraucherpreisindex heranzuziehen. (TZ 18) &
Die Bezugnahme im Syndikatsvertrag auf die ,,ordentliche Volkszahlung” wére zu streichen und
3 die Finanzierungsbestimmungen waren im Sinne einer Anpassung der Gesellschafterbeitrage umgesetzt
der Lander an die aktuelle Bevolkerungsverteilung neu zu formulieren. (TZ 19)
Land Karnten

Die in der Geschaftsordnung des Kuratoriums festgelegten vierteljdhrlichen Intervalle fir die

1 ; ) N ; umgesetzt
Sitzungen des Kuratoriums wéren einzuhalten. (TZ 5)

) Fur die Indexierung der Gesellschafterbeitragszahlungen ware in Zukunft der von der Statistik Umeesetzt
Austria veroffentlichte aktuelle Verbraucherpreisindex heranzuziehen. (TZ 18) &
Die Bezugnahme im Syndikatsvertrag auf die ,,ordentliche Volkszahlung” ware zu streichen und
3 die Finanzierungsbestimmungen waren im Sinne einer Anpassung der Gesellschafterbeitrage umgesetzt
der Lander an die aktuelle Bevolkerungsverteilung neu zu formulieren. (TZ 19)

Land Niederdsterreich

Die in der Geschaftsordnung des Kuratoriums festgelegten vierteljahrlichen Intervalle fir die

1 ; ) N ; umgesetzt
Sitzungen des Kuratoriums waren einzuhalten. (TZ 5)

) Fir die Indexierung der Gesellschafterbeitragszahlungen wére in Zukunft der von der Statistik umgesetzt
Austria veroffentlichte aktuelle Verbraucherpreisindex heranzuziehen. (TZ 18) &
Die Bezugnahme im Syndikatsvertrag auf die ,,ordentliche Volkszahlung” wére zu streichen und

3 die Finanzierungsbestimmungen wéaren im Sinne einer Anpassung der Gesellschafterbeitrage umgesetzt
der Lander an die aktuelle Bevolkerungsverteilung neu zu formulieren. (TZ 19)
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Land Oberosterreich

Die in der Geschéaftsordnung des Kuratoriums festgelegten vierteljahrlichen Intervalle fir die
1 ; ) N ; umgesetzt
Sitzungen des Kuratoriums waren einzuhalten. (TZ 5)
) Fir die Indexierung der Gesellschafterbeitragszahlungen ware in Zukunft der von der Statistik umgesetzt
Austria veroffentlichte aktuelle Verbraucherpreisindex heranzuziehen. (TZ 18) &
Die Bezugnahme im Syndikatsvertrag auf die ,,ordentliche Volkszahlung” ware zu streichen und
3 die Finanzierungsbestimmungen wéren im Sinne einer Anpassung der Gesellschafterbeitrage umgesetzt
der Lander an die aktuelle Bevolkerungsverteilung neu zu formulieren. (TZ 19)
Land Salzburg
Die in der Geschaftsordnung des Kuratoriums festgelegten vierteljdhrlichen Intervalle fir die
1 ; ) N ) umgesetzt
Sitzungen des Kuratoriums waren einzuhalten. (TZ 5)
) Fir die Indexierung der Gesellschafterbeitragszahlungen wére in Zukunft der von der Statistik umgesetzt
Austria veroffentlichte aktuelle Verbraucherpreisindex heranzuziehen. (TZ 18) &
Die Bezugnahme im Syndikatsvertrag auf die ,,ordentliche Volkszahlung” wére zu streichen und
3 die Finanzierungsbestimmungen waren im Sinne einer Anpassung der Gesellschafterbeitrage umgesetzt
der Lander an die aktuelle Bevolkerungsverteilung neu zu formulieren. (TZ 19)
Land Steiermark
Die in der Geschaftsordnung des Kuratoriums festgelegten vierteljdhrlichen Intervalle fiir die
1 ; ) N ) umgesetzt
Sitzungen des Kuratoriums wéren einzuhalten. (TZ 5)
) Far die Indexierung der Gesellschafterbeitragszahlungen wére in Zukunft der von der Statistik umeesetzt
Austria veroffentlichte aktuelle Verbraucherpreisindex heranzuziehen. (TZ 18) &
Die Bezugnahme im Syndikatsvertrag auf die ,,ordentliche Volkszahlung” wére zu streichen und
3 die Finanzierungsbestimmungen waren im Sinne einer Anpassung der Gesellschafterbeitrage umgesetzt
der Lander an die aktuelle Bevolkerungsverteilung neu zu formulieren. (TZ 19)
Land Tirol
Die in der Geschaftsordnung des Kuratoriums festgelegten vierteljdhrlichen Intervalle fiir die
1 ; ) N ; umgesetzt
Sitzungen des Kuratoriums waren einzuhalten. (TZ 5)
) Fur die Indexierung der Gesellschafterbeitragszahlungen wére in Zukunft der von der Statistik umgesetzt
Austria veroffentlichte aktuelle Verbraucherpreisindex heranzuziehen. (TZ 18) &
Die Bezugnahme im Syndikatsvertrag auf die ,,ordentliche Volkszahlung” wére zu streichen und
3 die Finanzierungsbestimmungen waren im Sinne einer Anpassung der Gesellschafterbeitrage umgesetzt
der Lander an die aktuelle Bevolkerungsverteilung neu zu formulieren. (TZ 19)
Land Vorarlberg
Die in der Geschaftsordnung des Kuratoriums festgelegten vierteljahrlichen Intervalle fur die
1 ; ) N ; umgesetzt
Sitzungen des Kuratoriums waren einzuhalten. (TZ 5)
) Fir die Indexierung der Gesellschafterbeitragszahlungen wére in Zukunft der von der Statistik umgesetzt
Austria veroffentlichte aktuelle Verbraucherpreisindex heranzuziehen. (TZ 18) g
Die Bezugnahme im Syndikatsvertrag auf die ,,ordentliche Volkszahlung” wére zu streichen und
3 die Finanzierungsbestimmungen waren im Sinne einer Anpassung der Gesellschafterbeitrage umgesetzt
der Léander an die aktuelle Bevdlkerungsverteilung neu zu formulieren. (TZ 19)
Stadt Wien
Die in der Geschaftsordnung des Kuratoriums festgelegten vierteljdhrlichen Intervalle fir die
1 ) ) N ) umgesetzt
Sitzungen des Kuratoriums wéren einzuhalten. (TZ 5)
) Far die Indexierung der Gesellschafterbeitragszahlungen wére in Zukunft der von der Statistik Umeesetzt
Austria veroffentlichte aktuelle Verbraucherpreisindex heranzuziehen. (TZ 18) &
Die Bezugnahme im Syndikatsvertrag auf die ,,ordentliche Volkszdhlung” ware zu streichen und
3 die Finanzierungsbestimmungen waren im Sinne einer Anpassung der Gesellschafterbeitrage umgesetzt
der Lander an die aktuelle Bevolkerungsverteilung neu zu formulieren. (TZ 19)
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Fazit

Die Empfehlungen an das Bundesministerium fiir 6ffentlichen Dienst und Sport so-
wie an alle neun Bundeslander als Miteigentimer, insbesondere betreffend die An-
passung der Gesellschafterbeitrage an den aktuellen Verbraucherpreisindex sowie
die aktuelle Bevolkerungsverteilung, wurden umgesetzt.

Ebenso wurde die Mehrzahl der weiteren Empfehlungen an das Ministerium und die
Nationale Anti-Doping Agentur Austria GmbH im Sinne der Effizienz und Transpa-
renz (z.B. starkere Einbindung der Ethikkommission, Dienstwagennutzung, Verof-
fentlichung von offenen Stellen) umgesetzt.

Jene Empfehlungen des RH, die sich auf Madngel im Forderverhaltnis zwischen Minis-
terium und Nationale Anti-Doping Agentur Austria GmbH und insbesondere auf die
Rickstande bei der Forderabrechnung bezogen, waren aufgrund der mittlerweile
gednderten Rechtslage nicht mehr anwendbar. Die zum Zeitpunkt der Prifung im
Bundes—Sportfordersgesetz 2013 vorgesehene Forderung flr die Nationale Anti—
Doping Agentur Austria GmbH wurde zwischenzeitig durch eine gesetzliche Ver-
pflichtung des Bundes zur Leistung eines Zuschusses an die Nationale Anti—-Doping
Agentur Austria GmbH ersetzt (Zuschuss zur Deckung ihrer Administrativkosten und
Wahrnehmung der Aufgaben in Hohe von 2 Mio. EUR jahrlich). Nach Auskunft des
Ministeriums erfolge daher keine Férderabrechnung im eigentlichen Sinn mehr.
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Qualitatssicherung der Gemeindehaushaltsdaten

Bund 2018/31
Burgenland 2018/2
Karnten 2018/2
Niederosterreich 2018/4
Oberosterreich 2018/7
Salzburg 2018/5
Steiermark 2018/2

Tirol 2018/3

Vorarlberg 2018/4

Der RH Uberprifte von September 2016 bis Janner 2017 beim Bundesministerium
fUr Finanzen, bei der Statistik Austria und bei sémtlichen Landern mit Ausnahme von
Wien die Qualitatssicherung der Gemeindehaushaltsdaten im Rahmen der Geba-
rungsstatistikverordnung 2014, mit dem Ziel, den Erhebungsprozess der Gemeinde-
haushaltsdaten durch die Statistik Austria und die durch die Lander vorgenomme-
nen QualitdtssicherungsmaRBnahmen im Zusammenhang mit der Ubermittlung

dieser Daten zu beurteilen. Der Bericht enthielt 37 Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung

Bundesanstalt Statistik Osterreich

Die erforderlichen Priifschritte fur die Gemeinde— und Landesebene sollten im Einzelnen festgelegt
4 und mit den Begriffen und Abgrenzungen der unterschiedlichen QualitdtssicherungsmaRnahmen in
der Gebarungsstatistik—-VO 2014 abgestimmt werden. (TZ 8)

Die den Landern und Gemeinden empfohlene und die eigene Plausibilitatsprifung waren aufeinander
5 abzustimmen, der zugrunde liegende Leitfaden ware erforderlichenfalls zu aktualisieren und
Anderungen des Leitfadens waren auch aktiv zu kommunizieren. (TZ 23)

Klnftig sollten keine automatischen Korrekturen der gemeldeten Daten ohne Riicksprache mit den
6 Gemeinden vorgenommen werden, wenn mehrere Dateneingaben moglich sind und die automati-
sche Korrektur nicht zwingend die richtige darstellt. (TZ 23)

Nach Abschluss der Plausibilitatsprifung sollten den Landern kinftig die Detailinformationen zu den
gepriften Fehlercodes und den festgestellten Fehlern bei der Prifung der formellen Richtigkeit auto-

7 matisch zur Verfligung gestellt werden. Dabei waren die fehlerhaften Datensatze bzw. die Bezeich-
nung der jeweiligen Gemeinde und des fehlerhaften Datensatzes samt Fehlercodes zu Gbermitteln.
(TZ 24)

Nach Prifung der jeweiligen Quartalsdaten sollte den Landern zeitnah ein Feedback zu festgestellten
formalen Fehlern Gbermittelt werden. (TZ 24)

Ein Standard fur erforderliche Prifroutinen ware gemeinsam festzulegen und dieser exakt zu

8 spezifizieren, um eine einheitliche Umsetzung der Plausibilitatsprifung sicherzustellen. (TZ 17)

Der Leitfaden fiir die Plausibilitatsprifung der Gemeindehaushaltsdaten sollte erweitert werden und
15  gemeinsam eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Priifroutinen zur einheitlichen Qualitats-
sicherung verfolgt werden. (TZ 21)

Bundesministerium fir Finanzen

In der Gebarungsstatistik—VO 2014 sollten die von den Landern und den Gemeinden jeweils durchzu-
1 fuhrenden Qualitatssicherungsmallnahmen der Gemeindehaushaltsdaten inhaltlich klar beschrieben
werden. (TZ5)
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Ein Umsetzungsvorschlag fiir die Integration samtlicher im OStP 2012 (fiir das Osterreichische
2 Koordinationskomitee) erforderlichen Gemeindedaten in die laufende Gemeindehaushaltsdaten— umgesetzt
Erhebung sollte von der Statistik Austria eingeholt werden. (TZ 30)

Im Falle einer Weiterfiihrung des bestehenden Erhebungsvorgangs sollten die Erhebungsformulare
fir Gemeinden adaptiert bzw. erweitert werden, um eine klare und transparente Erhebung sicher-
zustellen (z.B. durchgehende Trennung von ,Kernhaushaltsdaten” und Daten der auRerbudgetéren
Einheiten). Zudem sollten unvollstdndig erhobene Daten (z.B. fehlende aulRerbudgetére Einheiten)
auch dementsprechend gekennzeichnet werden. Dadurch soll vermieden werden, dass
unterschiedliche Daten aggregiert und falsch ausgewiesen werden. (TZ 31)

zugesagt

Im jeweiligen Wirkungsbereich wéren die Voraussetzungen fir ein einheitliches Register von aktiven
Gemeindeverbdnden unter Berlcksichtigung der bereits vorhandenen Datenbestande (veroffentlich-
ter Datenbestand des RH nach dem Medienkooperations— und —forderungs—Transparenzgesetz,
MedKF-TG) zu schaffen, um eine vollstandige Erfassung zu erméglichen. (TZ 28)

zugesagt

Die Voraussetzungen fiir eine Integration der zusatzlichen Datenanforderungen des Stabilitatspakts in

10 die Gebarungsstatistikerhebung waren zu schaffen. (TZ 30)

umgesetzt
Die zusatzliche Erhebung laut OStP 2012 sollte vorranging mit jener der Gebarungsstatistikerhebung

11 zusammengefihrt und deren Ablauf—und Kontrollprozesse fir eine Verbesserung der Datenqualitat
genutzt werden. (TZ 31)

umgesetzt

Im jeweiligen Wirkungsbereich ware auf rechtliche Rahmenbedingungen hinzuwirken, die den
12  Gemeindeaufsichten eine umfassende Beurteilung der finanziellen Situation der Gemeinden
einschlieRlich ihrer aulRerbudgetdren Einheiten ermoglicht. (TZ 27, TZ 35)

zugesagt

Die in der Gebarungsstatistik—VO 2014 festgelegten Erhebungswege bei auRerbudgetaren Einheiten
13 und Gemeindeverbanden sollten so optimiert werden, dass fir die Gemeindeaufsichten eine
verbesserte Grundlage fir die Steuerung durch Kennzahlen gegeben ist. (TZ 35)

umgesetzt

Land Burgenland

Im jeweiligen Wirkungsbereich waren die Voraussetzungen fir ein einheitliches Register von aktiven
Gemeindeverbdnden unter Berlcksichtigung der bereits vorhandenen Datenbestande (veroffentlich-
ter Datenbestand des RH nach dem Medienkooperations— und —forderungs—Transparenzgesetz,
MedKF-TG) zu schaffen, um eine vollstandige Erfassung zu ermoglichen. (TZ 28)

offen

Die Voraussetzungen fiir eine Integration der zusatzlichen Datenanforderungen des Stabilitatspakts in

&0 die Gebarungsstatistikerhebung waren zu schaffen. (TZ 30)

umgesetzt
Die zuséatzliche Erhebung laut OStP 2012 sollte vorranging mit jener der Gebarungsstatistikerhebung

11 zusammengefihrt und deren Ablauf—und Kontrollprozesse fir eine Verbesserung der Datenqualitat
genutzt werden. (TZ 31)

umgesetzt

Im jeweiligen Wirkungsbereich ware auf rechtliche Rahmenbedingungen hinzuwirken, die den
12 Gemeindeaufsichten eine umfassende Beurteilung der finanziellen Situation der Gemeinden
einschlieBlich ihrer auRerbudgetaren Einheiten ermoglicht. (TZ 27, TZ 35)

offen

Die in der Gebarungsstatistik—VO 2014 festgelegten Erhebungswege bei auRerbudgetaren Einheiten
13 und Gemeindeverbanden sollten so optimiert werden, dass fur die Gemeindeaufsichten eine verbes-
serte Grundlage fur die Steuerung durch Kennzahlen gegeben ist. (TZ 35)

umgesetzt

Ein Standard fur erforderliche Prifroutinen ware gemeinsam festzulegen und dieser exakt zu

14 spezifizieren, um eine einheitliche Umsetzung der Plausibilitatsprifung sicherzustellen. (TZ 17)

umgesetzt
Der Leitfaden fir die Plausibilitdtsprifung der Gemeindehaushaltsdaten sollte erweitert werden und

15  gemeinsam eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Prifroutinen zur einheitlichen Qualitats-
sicherung verfolgt werden. (TZ 21)

umgesetzt

Die Lander als Gemeindeaufsichtsbehorden sollten darauf hinwirken, dass in den kommunalen
16 Haushaltsverrechnungssystemen nur solche Eingaben moglich sind, die im Einklang mit dem vorge-
gebenen Satzaufbau der Datenschnittstelle und dem jeweils aktuellen Kontenplan stehen. (TZ 10)

offen

Auf eine vollstandige Ubermittlung aller erforderlichen Satzarten durch die Gemeinden sollte

7 hingewirkt werden. (TZ 19)

umgesetzt
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

Auf Basis des Feedbacks der Statistik Austria sollten kontinuierlich gezielte Verbesserungen in den
Datenkontrollsystemen vorgenommen und dabei gegebenenfalls auch die nétigen Detailinformatio-
nen eingeholt werden. (TZ 20)

Zur Verbesserung der Datenqualitat ware als Mindeststandard die empfohlene Plausibilitatsprifung
der Statistik Austria umzusetzen. (TZ 21)

Die inhaltliche Plausibilitdtsprifung ware bereits auf Landesebene vorzusehen, um dadurch die Nach-
erhebung und daraus resultierende divergierende Datenbestande auf Ebene der Gemeinden, Lander
und der Statistik Austria zu vermeiden. (TZ 25)

Die vorhandenen technischen Maoglichkeiten zur Datenplausibilisierung vor Weiterleitung an die
Statistik Austria waren zu nutzen. (TZ 18)

Detailinformationen sollten kiinftig aktiv bei der Statistik Austria eingeholt werden, wenn die Gbermit-
telten Feedbacks zu festgestellten Fehlern keine ausreichend detaillierte Grundlage zur Verbesserung
der eigenen Prifroutinen bieten. (TZ 24)

Den Gemeinden sollte eine testweise Ubermittlung der Haushaltsdaten und zumindest eine Kontrolle
der formellen Richtigkeit vor der Beschlussfassung des Rechnungsabschlusses durch den Gemeinderat
ermoglicht werden. (TZ 13)

Im Zuge der Testprifung ware bereits eine Kontrolle der inhaltlichen Richtigkeit der Gemeinde-
haushaltsdaten vorzusehen, um durch diese Uberpriifung eine Fehlerkorrektur noch im laufenden
Jahr sicherzustellen. (TZ 13)

Der vorgesehene Bericht Gber die durchgeflhrte Plausibilitatsprifung sollte kinftig erstellt und an die
Statistik Austria Gbermittelt werden. (TZ 15)

Die Termine fir die Datentbermittlung der Gemeinden sollten so gesetzt werden, dass ausreichend
Zeit fur die Plausibilitatsprifung zur Verfligung steht und eine allfallige Fehlerbehebung durch die
Gemeinden noch termingerecht erfolgen kann. (TZ 11)

Land Karnten

10

11

12

13

14

15

16

17

205

Im jeweiligen Wirkungsbereich waren die Voraussetzungen fiir ein einheitliches Register von aktiven
Gemeindeverbanden unter Berlcksichtigung der bereits vorhandenen Datenbestdnde (veroffentlich-
ter Datenbestand des RH nach dem Medienkooperations— und —férderungs—Transparenzgesetz,
MedKF-TG) zu schaffen, um eine vollstandige Erfassung zu erméglichen. (TZ 28)

Die Voraussetzungen fir eine Integration der zusatzlichen Datenanforderungen des Stabilitatspakts in
die Gebarungsstatistikerhebung waren zu schaffen. (TZ 30)

Die zusatzliche Erhebung laut OStP 2012 sollte vorranging mit jener der Gebarungsstatistikerhebung
zusammengefihrt und deren Ablauf— und Kontrollprozesse fiir eine Verbesserung der Datenqualitat
genutzt werden. (TZ 31)

Im jeweiligen Wirkungsbereich ware auf rechtliche Rahmenbedingungen hinzuwirken, die den
Gemeindeaufsichten eine umfassende Beurteilung der finanziellen Situation der Gemeinden
einschlieRlich ihrer auRerbudgetéren Einheiten ermoglicht. (TZ 27, TZ 35)

Die in der Gebarungsstatistik—VO 2014 festgelegten Erhebungswege bei auRerbudgetaren Einheiten
und Gemeindeverbanden sollten so optimiert werden, dass fur die Gemeindeaufsichten eine ver-
besserte Grundlage fur die Steuerung durch Kennzahlen gegeben ist. (TZ 35)

Ein Standard fur erforderliche Prifroutinen ware gemeinsam festzulegen und dieser exakt zu
spezifizieren, um eine einheitliche Umsetzung der Plausibilitatsprifung sicherzustellen. (TZ 17)

Der Leitfaden fiir die Plausibilitatsprifung der Gemeindehaushaltsdaten sollte erweitert werden und
gemeinsam eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Prifroutinen zur einheitlichen Qualitats-
sicherung verfolgt werden. (TZ 21)

Die Lander als Gemeindeaufsichtsbehdrden sollten darauf hinwirken, dass in den kommunalen
Haushaltsverrechnungssystemen nur solche Eingaben moglich sind, die im Einklang mit dem vorge-
gebenen Satzaufbau der Datenschnittstelle und dem jeweils aktuellen Kontenplan stehen. (TZ 10)

Auf eine vollstindige Ubermittlung aller erforderlichen Satzarten durch die Gemeinden sollte
hingewirkt werden. (TZ 19)
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Auf Basis des Feedbacks der Statistik Austria sollten kontinuierlich gezielte Verbesserungen in den
18  Datenkontrollsystemen vorgenommen und dabei gegebenenfalls auch die nétigen Detailinformatio- zugesagt
nen eingeholt werden. (TZ 20)

Zur Verbesserung der Datenqualitat ware als Mindeststandard die empfohlene Plausibilitdtsprifung

&) der Statistik Austria umzusetzen. (TZ 21)

offen
Die inhaltliche Plausibilitdtsprifung ware bereits auf Landesebene vorzusehen, um dadurch die

20  Nacherhebung und daraus resultierende divergierende Datenbestdnde auf Ebene der Gemeinden,
Lander und der Statistik Austria zu vermeiden. (TZ 25)

umgesetzt

Detailinformationen sollten kiinftig aktiv bei der Statistik Austria eingeholt werden, wenn die Gbermit-
22 telten Feedbacks zu festgestellten Fehlern keine ausreichend detaillierte Grundlage zur Verbesserung
der eigenen Prifroutinen bieten. (TZ 24)

umgesetzt

Den Gemeinden sollte eine testweise Ubermittlung der Haushaltsdaten und zumindest eine Kontrolle
23 der formellen Richtigkeit vor der Beschlussfassung des Rechnungsabschlusses durch den Gemeinderat
ermoglicht werden. (TZ 13)

umgesetzt

Im Zuge der Testpriifung ware bereits eine Kontrolle der inhaltlichen Richtigkeit der Gemeindehaus-
24 haltsdaten vorzusehen, um durch diese Uberpriifung eine Fehlerkorrektur noch im laufenden Jahr
sicherzustellen. (TZ 13)

offen

Der vorgesehene Bericht Gber die durchgefiihrte Plausibilitatsprifung sollte kiinftig erstellt und an die

2 Statistik Austria Gbermittelt werden. (TZ 15)

umgesetzt
Die Termine flr die Datentubermittlung der Gemeinden sollten so gesetzt werden, dass ausreichend

26  Zeit fur die Plausibilitatsprifung zur Verfligung steht und eine allfallige Fehlerbehebung durch die
Gemeinden noch termingerecht erfolgen kann. (TZ 11)

offen

Auf eine verpflichtende Vorlage der beschlossenen Rechnungsabschliisse durch die Gemeinden an

27 das Land waére in den gesetzlichen Rahmenbedingungen hinzuwirken. (TZ 12)

zugesagt
Die Moglichkeit, bei der Datenlieferung zum 4. Quartal bereits samtliche Satzarten abzuverlangen und

28  die dabei gewonnenen Informationen friihzeitig fur die Qualitatssicherung der Jahresabschlussdaten zugesagt
zu verwenden, sollte Uberdacht werden. (TZ 14)

Auch im Hinblick auf die Nacherhebungserfordernisse wéaren inhaltliche Prifroutinen zu implementie-
29  ren und diese tatsachlich zur Verbesserung der Datenqualitat vor Weiterleitung an die Statistik Austria zugesagt
zu nutzen. (TZ 18)

Land NiederGsterreich

Im jeweiligen Wirkungsbereich waren die Voraussetzungen fir ein einheitliches Register von aktiven
Gemeindeverbdnden unter Berlcksichtigung der bereits vorhandenen Datenbestande (veroffentlich-
ter Datenbestand des RH nach dem Medienkooperations— und —férderungs—Transparenzgesetz,
MedKF-TG) zu schaffen, um eine vollstandige Erfassung zu ermoglichen. (TZ 28)

offen

Die Voraussetzungen fir eine Integration der zuséatzlichen Datenanforderungen des Stabilitatspakts in

oY die Gebarungsstatistikerhebung waren zu schaffen. (TZ 30)

umgesetzt
Die zusatzliche Erhebung laut OStP 2012 sollte vorranging mit jener der Gebarungsstatistikerhebung

11  zusammengefihrt und deren Ablauf— und Kontrollprozesse fiir eine Verbesserung der Datenqualitat
genutzt werden. (TZ 31)

umgesetzt

Im jeweiligen Wirkungsbereich ware auf rechtliche Rahmenbedingungen hinzuwirken, die den
12  Gemeindeaufsichten eine umfassende Beurteilung der finanziellen Situation der Gemeinden
einschlieBlich ihrer aulRerbudgetdren Einheiten ermoglicht. (TZ 27, TZ 35)

offen

Die in der Gebarungsstatistik—VO 2014 festgelegten Erhebungswege bei auRerbudgetaren Einheiten
13 und Gemeindeverbanden sollten so optimiert werden, dass fur die Gemeindeaufsichten eine ver-
besserte Grundlage fur die Steuerung durch Kennzahlen gegeben ist. (TZ 35)

umgesetzt

Ein Standard fur erforderliche Prifroutinen ware gemeinsam festzulegen und dieser exakt zu

14 spezifizieren, um eine einheitliche Umsetzung der Plausibilitatsprifung sicherzustellen. (TZ 17)

umgesetzt
Der Leitfaden fiir die Plausibilitatsprifung der Gemeindehaushaltsdaten sollte erweitert werden und

15  gemeinsam eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Priifroutinen zur einheitlichen Qualitats-
sicherung verfolgt werden. (TZ 21)

umgesetzt
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16

17

18

19

20

22

23

24

25

28

30

33

Die Lander als Gemeindeaufsichtsbehorden sollten darauf hinwirken, dass in den kommunalen
Haushaltsverrechnungssystemen nur solche Eingaben méglich sind, die im Einklang mit dem vorge-
gebenen Satzaufbau der Datenschnittstelle und dem jeweils aktuellen Kontenplan stehen. (TZ 10)

Auf eine vollstandige Ubermittlung aller erforderlichen Satzarten durch die Gemeinden sollte hinge-
wirkt werden. (TZ 19)

Auf Basis des Feedbacks der Statistik Austria sollten kontinuierlich gezielte Verbesserungen in den
Datenkontrollsystemen vorgenommen und dabei gegebenenfalls auch die notigen Detailinformatio-
nen eingeholt werden. (TZ 20)

Zur Verbesserung der Datenqualitat ware als Mindeststandard die empfohlene Plausibilitatsprifung
der Statistik Austria umzusetzen. (TZ 21)

Die inhaltliche Plausibilitatsprifung ware bereits auf Landesebene vorzusehen, um dadurch die
Nacherhebung und daraus resultierende divergierende Datenbestande auf Ebene der Gemeinden,
Lander und der Statistik Austria zu vermeiden. (TZ 25)

Detailinformationen sollten kiinftig aktiv bei der Statistik Austria eingeholt werden, wenn die Gbermit-

telten Feedbacks zu festgestellten Fehlern keine ausreichend detaillierte Grundlage zur Verbesserung
der eigenen Prifroutinen bieten. (TZ 24)

Den Gemeinden sollte eine testweise Ubermittlung der Haushaltsdaten und zumindest eine Kontrolle

der formellen Richtigkeit vor der Beschlussfassung des Rechnungsabschlusses durch den Gemeinderat

ermoglicht werden. (TZ 13)

Im Zuge der Testprifung ware bereits eine Kontrolle der inhaltlichen Richtigkeit der Gemeinde-
haushaltsdaten vorzusehen, um durch diese Uberpriifung eine Fehlerkorrektur noch im laufenden
Jahr sicherzustellen. (TZ 13)

Der vorgesehene Bericht Uber die durchgeflhrte Plausibilitatsprifung sollte kiinftig erstellt und an die

Statistik Austria Gbermittelt werden. (TZ 15)

Die Moglichkeit, bei der Datenlieferung zum 4. Quartal bereits samtliche Satzarten abzuverlangen und

die dabei gewonnenen Informationen friihzeitig fur die Qualitatssicherung der Jahresabschlussdaten
zu verwenden, sollte Gberdacht werden. (TZ 14)

Die vorhandenen Moglichkeiten zur Datenplausibilisierung sollten tatsachlich zur Verbesserung der
Datenqualitat vor Weiterleitung an die Statistik Austria genutzt werden. (TZ 18)

Die eigenen Prufroutinen waren unter Berlcksichtigung der empfohlenen Prifroutinen der Statistik
Austria zu Uberarbeiten. (TZ 17)

Land Oberostereich

10

11

12

13

14

207

Im jeweiligen Wirkungsbereich wéren die Voraussetzungen fir ein einheitliches Register von aktiven
Gemeindeverbanden unter Berlcksichtigung der bereits vorhandenen Datenbestdnde (veroffentlich-
ter Datenbestand des RH nach dem Medienkooperations— und —férderungs—Transparenzgesetz,
MedKF-TG) zu schaffen, um eine vollstandige Erfassung zu ermoglichen. (TZ 28)

Die Voraussetzungen fiir eine Integration der zusatzlichen Datenanforderungen des Stabilitatspakts in
die Gebarungsstatistikerhebung waren zu schaffen. (TZ 30)

Die zusatzliche Erhebung laut OStP 2012 sollte vorranging mit jener der Gebarungsstatistikerhebung
zusammengefihrt und deren Ablauf- und Kontrollprozesse fiir eine Verbesserung der Datenqualitat
genutzt werden. (TZ 31)

Im jeweiligen Wirkungsbereich ware auf rechtliche Rahmenbedingungen hinzuwirken, die den
Gemeindeaufsichten eine umfassende Beurteilung der finanziellen Situation der Gemeinden
einschlieRlich ihrer auRerbudgetdren Einheiten ermoglicht. (TZ 27, TZ 35)

Die in der Gebarungsstatistik—VO 2014 festgelegten Erhebungswege bei aulRerbudgetéren Einheiten
und Gemeindeverbanden sollten so optimiert werden, dass fir die Gemeindeaufsichten eine
verbesserte Grundlage fir die Steuerung durch Kennzahlen gegeben ist. (TZ 35)

Ein Standard fur erforderliche Prifroutinen ware gemeinsam festzulegen und dieser exakt zu
spezifizieren, um eine einheitliche Umsetzung der Plausibilitatsprifung sicherzustellen. (TZ 17)
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Der Leitfaden fir die Plausibilitatsprifung der Gemeindehaushaltsdaten sollte erweitert werden und
15  gemeinsam eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Prifroutinen zur einheitlichen Qualitats- umgesetzt
sicherung verfolgt werden. (TZ 21)

Die Lander als Gemeindeaufsichtsbehorden sollten darauf hinwirken, dass in den kommunalen
16 Haushaltsverrechnungssystemen nur solche Eingaben moglich sind, die im Einklang mit dem vorgege- umgesetzt
benen Satzaufbau der Datenschnittstelle und dem jeweils aktuellen Kontenplan stehen. (TZ 10)

Auf eine vollstandige Ubermittlung aller erforderlichen Satzarten durch die Gemeinden sollte hinge-

v wirkt werden. (TZ 19)

zugesagt
Auf Basis des Feedbacks der Statistik Austria sollten kontinuierlich gezielte Verbesserungen in den

18  Datenkontrollsystemen vorgenommen und dabei gegebenenfalls auch die notigen Detailinformatio- zugesagt
nen eingeholt werden. (TZ 20)

Zur Verbesserung der Datenqualitat ware als Mindeststandard die empfohlene Plausibilitdtsprifung

) der Statistik Austria umzusetzen. (TZ 21)

zugesagt
Die inhaltliche Plausibilitatsprifung ware bereits auf Landesebene vorzusehen, um dadurch die

20  Nacherhebung und daraus resultierende divergierende Datenbestdnde auf Ebene der Gemeinden,
Lander und der Statistik Austria zu vermeiden. (TZ 25)

umgesetzt

Detailinformationen sollten kiinftig aktiv bei der Statistik Austria eingeholt werden, wenn die Gber-
22 mittelten Feedbacks zu festgestellten Fehlern keine ausreichend detaillierte Grundlage zur Verbesse-
rung der eigenen Prifroutinen bieten. (TZ 24)

umgesetzt

Den Gemeinden sollte eine testweise Ubermittlung der Haushaltsdaten und zumindest eine Kontrolle
23 der formellen Richtigkeit vor der Beschlussfassung des Rechnungsabschlusses durch den Gemeinderat
ermoglicht werden. (TZ 13)

zugesagt

Im Zuge der Testprifung ware bereits eine Kontrolle der inhaltlichen Richtigkeit der Gemeinde-
24 haushaltsdaten vorzusehen, um durch diese Uberpriifung eine Fehlerkorrektur noch im laufenden
Jahr sicherzustellen. (TZ 13)

umgesetzt

Der vorgesehene Bericht Uber die durchgeflihrte Plausibilitatsprifung sollte kiinftig erstellt und an die

25 Statistik Austria Gbermittelt werden. (TZ 15)

zugesagt
Die Moglichkeit, bei der Datenlieferung zum 4. Quartal bereits samtliche Satzarten abzuverlangen und

28  die dabei gewonnenen Informationen friihzeitig fur die Qualitatssicherung der Jahresabschlussdaten
zu verwenden, sollte Uberdacht werden. (TZ 14)

umgesetzt

Die vorhandenen Moglichkeiten zur Datenplausibilisierung sollten tatsachlich zur Verbesserung der
31  Datenqualitat vor Weiterleitung an die Statistik Austria und zur Prifung der Rechnungsabschlisse der
Gemeinden genutzt werden. (TZ 18)

zugesagt

Auf eine verpflichtende Vorlage der beschlossenen Rechnungsabschlisse durch die Stadte mit

eigenem Statut an das Land ware in den gesetzlichen Rahmenbedingungen hinzuwirken. (TZ 12) offen

32

Land Salzburg

Im jeweiligen Wirkungsbereich waren die Voraussetzungen fir ein einheitliches Register von aktiven
Gemeindeverbdnden unter Berlcksichtigung der bereits vorhandenen Datenbestande (veroffentlich-
ter Datenbestand des RH nach dem Medienkooperations— und —forderungs—Transparenzgesetz,
MedKF-TG) zu schaffen, um eine vollstandige Erfassung zu ermoglichen. (TZ 28)

zugesagt

Die Voraussetzungen fiir eine Integration der zusatzlichen Datenanforderungen des Stabilitatspakts in

a0 die Gebarungsstatistikerhebung waren zu schaffen. (TZ 30)

umgesetzt
Die zusatzliche Erhebung laut OStP 2012 sollte vorranging mit jener der Gebarungsstatistikerhebung

11 zusammengefihrt und deren Ablauf—und Kontrollprozesse fir eine Verbesserung der Datenqualitat
genutzt werden. (TZ 31)

umgesetzt

Im jeweiligen Wirkungsbereich ware auf rechtliche Rahmenbedingungen hinzuwirken, die den
12  Gemeindeaufsichten eine umfassende Beurteilung der finanziellen Situation der Gemeinden
einschlieRlich ihrer aulRerbudgetdren Einheiten ermoglicht. (TZ 27, TZ 35)

offen

Die in der Gebarungsstatistik—VO 2014 festgelegten Erhebungswege bei auBerbudgetaren Einheiten
13 und Gemeindeverbanden sollten so optimiert werden, dass fur die Gemeindeaufsichten eine
verbesserte Grundlage fir die Steuerung durch Kennzahlen gegeben ist. (TZ 35)

umgesetzt
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Ein Standard fur erforderliche Prifroutinen ware gemeinsam festzulegen und dieser exakt zu umgesetzt
spezifizieren, um eine einheitliche Umsetzung der Plausibilitatsprifung sicherzustellen. (TZ 17) &

Der Leitfaden fiir die Plausibilitatsprifung der Gemeindehaushaltsdaten sollte erweitert werden und
15  gemeinsam eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Priifroutinen zur einheitlichen Qualitats- umgesetzt
sicherung verfolgt werden. (TZ 21)

Die Lander als Gemeindeaufsichtsbehorden sollten darauf hinwirken, dass in den kommunalen
16  Haushaltsverrechnungssystemen nur solche Eingaben mdglich sind, die im Einklang mit dem vorgege- offen
benen Satzaufbau der Datenschnittstelle und dem jeweils aktuellen Kontenplan stehen. (TZ 10)

Auf eine vollstindige Ubermittlung aller erforderlichen Satzarten durch die Gemeinden sollte

v hingewirkt werden. (TZ 19)

zugesagt
Auf Basis des Feedbacks der Statistik Austria sollten kontinuierlich gezielte Verbesserungen in den

18  Datenkontrollsystemen vorgenommen und dabei gegebenenfalls auch die nétigen Detailinformatio- zugesagt
nen eingeholt werden. (TZ 20)

Zur Verbesserung der Datenqualitat ware als Mindeststandard die empfohlene Plausibilitdtsprifung

19 der Statistik Austria umzusetzen. (TZ 21)

zugesagt
Die inhaltliche Plausibilitatsprifung ware bereits auf Landesebene vorzusehen, um dadurch die

20  Nacherhebung und daraus resultierende divergierende Datenbestéande auf Ebene der Gemeinden, zugesagt
Lander und der Statistik Austria zu vermeiden. (TZ 25)

Detailinformationen sollten kiinftig aktiv bei der Statistik Austria eingeholt werden, wenn die Gber-
22 mittelten Feedbacks zu festgestellten Fehlern keine ausreichend detaillierte Grundlage zur Verbesse- umgesetzt
rung der eigenen Prifroutinen bieten. (TZ 24)

Den Gemeinden sollte eine testweise Ubermittlung der Haushaltsdaten und zumindest eine Kontrolle
23 der formellen Richtigkeit vor der Beschlussfassung des Rechnungsabschlusses durch den Gemeinderat zugesagt
ermoglicht werden. (TZ 13)

Im Zuge der Testpriifung ware bereits eine Kontrolle der inhaltlichen Richtigkeit der Gemeindehaus-
24 haltsdaten vorzusehen, um durch diese Uberpriifung eine Fehlerkorrektur noch im laufenden Jahr zugesagt
sicherzustellen. (TZ 13)

offen

% Der vorgesehene Bericht Uiber die durchgefiihrte Plausibilitdtsprifung sollte kiinftig erstellt und an die I

Statistik Austria Ubermittelt werden. (TZ 15)

Die Termine fur die Datenubermittlung der Gemeinden sollten so gesetzt werden, dass ausreichend
26 Zeit fur die Plausibilitatsprifung zur Verflgung steht und eine allfallige Fehlerbehebung durch die umgesetzt
Gemeinden noch termingerecht erfolgen kann. (TZ 11)

Die Mdglichkeit, bei der Datenlieferung zum 4. Quartal bereits samtliche Satzarten abzuverlangen und
28  die dabei gewonnenen Informationen friihzeitig fur die Qualitatssicherung der Jahresabschlussdaten zugesagt
zu verwenden, sollte Uberdacht werden. (TZ 14)

Auch im Hinblick auf die Nacherhebungserfordernisse wéaren inhaltliche Prifroutinen zu implementie-
29  ren und diese tatsachlich zur Verbesserung der Datenqualitdt vor Weiterleitung an die Statistik Austria zugesagt
zu nutzen. (TZ 18)

3 Auf eine verpflichtende Vorlage der beschlossenen Rechnungsabschlisse durch die Stadte mit offen
eigenem Statut an das Land ware in den gesetzlichen Rahmenbedingungen hinzuwirken. (TZ 12)

33 Die eigenen Priifroutinen waren unter Beriicksichtigung der empfohlenen Priifroutinen der Statistik Zugesast
Austria zu Uberarbeiten. (TZ 17) gesag

34 Zur Ubermittlung der Gemeindehaushaltsdaten sollte auf eine Portallésung samt implementierter Jugesagt
Plausibilitatsprifung umgestiegen werden. (TZ 10) gesag
In Bezug auf die landesgesetzlichen Fristen fir die Beschlussfassung und Vorlage der Rechnungs-
abschliisse von Gemeinden wére auf eine Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen hinzu-

35  wirken, um den Gemeindeaufsichten die Erfullung der ihnen nach der Gebarungsstatistik—VO 2014 zugesagt
obliegenden Aufgaben — zur Erzielung eines qualitativ hochwertigen Datenbestands — zu ermdoglichen.
(Tz12)

36 Die noch zu implementierenden Priifroutinen sollten zur Prifung der Rechnungsabschliisse der Jugesagt
Gemeinden verwendet werden. (TZ 18) gesag
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Land Steiermark

Im jeweiligen Wirkungsbereich waren die Voraussetzungen fir ein einheitliches Register von aktiven
Gemeindeverbdnden unter Berlcksichtigung der bereits vorhandenen Datenbestande (veroffentlich-
ter Datenbestand des RH nach dem Medienkooperations— und —forderungs—Transparenzgesetz,
MedKF-TG) zu schaffen, um eine vollstandige Erfassung zu ermoglichen. (TZ 28)

zugesagt

Die Voraussetzungen fir eine Integration der zusatzlichen Datenanforderungen des Stabilitatspakts in

10 die Gebarungsstatistikerhebung waren zu schaffen. (TZ 30)

umgesetzt
Die zusitzliche Erhebung laut OStP 2012 sollte vorranging mit jener der Gebarungsstatistikerhebung

11 zusammengefihrt und deren Ablauf— und Kontrollprozesse fir eine Verbesserung der Datenqualitat
genutzt werden. (TZ 31)

umgesetzt

Im jeweiligen Wirkungsbereich ware auf rechtliche Rahmenbedingungen hinzuwirken, die den
12  Gemeindeaufsichten eine umfassende Beurteilung der finanziellen Situation der Gemeinden ein-
schliellich ihrer auRerbudgetaren Einheiten ermaglicht. (TZ 27, TZ 35)

zugesagt

Die in der Gebarungsstatistik—VO 2014 festgelegten Erhebungswege bei aulRerbudgetéren Einheiten
13 und Gemeindeverbanden sollten so optimiert werden, dass fur die Gemeindeaufsichten eine
verbesserte Grundlage fir die Steuerung durch Kennzahlen gegeben ist. (TZ 35)

umgesetzt

Ein Standard fur erforderliche Prifroutinen ware gemeinsam festzulegen und dieser exakt zu spezifi-

L8 zieren, um eine einheitliche Umsetzung der Plausibilitatsprifung sicherzustellen. (TZ 17)

umgesetzt

Der Leitfaden fiir die Plausibilitatsprifung der Gemeindehaushaltsdaten sollte erweitert werden und
15  gemeinsam eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Priifroutinen zur einheitlichen Qualitatssiche-
rung verfolgt werden. (TZ 21)

umgesetzt

Die Lander als Gemeindeaufsichtsbehorden sollten darauf hinwirken, dass in den kommunalen
16  Haushaltsverrechnungssystemen nur solche Eingaben mdglich sind, die im Einklang mit dem vorge- zugesagt
gebenen Satzaufbau der Datenschnittstelle und dem jeweils aktuellen Kontenplan stehen. (TZ 10)

Auf eine vollstandige Ubermittlung aller erforderlichen Satzarten durch die Gemeinden sollte hinge-

v wirkt werden. (TZ 19)

zugesagt
Auf Basis des Feedbacks der Statistik Austria sollten kontinuierlich gezielte Verbesserungen in den

18  Datenkontrollsystemen vorgenommen und dabei gegebenenfalls auch die nétigen Detailinformatio- umgesetzt
nen eingeholt werden. (TZ 20)

Zur Verbesserung der Datenqualitat ware als Mindeststandard die empfohlene Plausibilitatsprifung

s der Statistik Austria umzusetzen. (TZ 21)

umgesetzt

Die inhaltliche Plausibilitatsprifung ware bereits auf Landesebene vorzusehen, um dadurch die
20  Nacherhebung und daraus resultierende divergierende Datenbestéande auf Ebene der Gemeinden, umgesetzt
Lander und der Statistik Austria zu vermeiden. (TZ 25)

Der vorgesehene Bericht Uber die durchgeflihrte Plausibilitatsprifung sollte kiinftig erstellt und an die

25 Statistik Austria Gbermittelt werden. (TZ 15) zugesagt

3 Auf eine verpflichtende Vorlage der beschlossenen Rechnungsabschlisse durch die Stadte mit igenem Jugesagt
Statut an das Land wdre in den gesetzlichen Rahmenbedingungen hinzuwirken. (TZ 12) gesag

37 Durch einen Erfahrungsaustausch sollten die vorhandenen Systeme und Prozesse zur Haushalts- umgesetzt
datenprifung weiterentwickelt werden. (TZ 18) g

Land Tirol

Im jeweiligen Wirkungsbereich wéren die Voraussetzungen fir ein einheitliches Register von aktiven

9 Gemeindeverbdnden unter Berlcksichtigung der bereits vorhandenen Datenbestande (veroffentlich- Jugesagt
ter Datenbestand des RH nach dem Medienkooperations— und —férderungs—Transparenzgesetz, gesag
MedKF-TG) zu schaffen, um eine vollstandige Erfassung zu ermoglichen. (TZ 28)

10 Die Voraussetzungen fiir eine Integration der zusatzlichen Datenanforderungen des Stabilitatspakts in Umeesetzt
die Gebarungsstatistikerhebung waren zu schaffen. (TZ 30) &

Die zusatzliche Erhebung laut OStP 2012 sollte vorranging mit jener der Gebarungsstatistikerhebung
11 zusammengefihrt und deren Ablauf— und Kontrollprozesse fir eine Verbesserung der Datenqualitat umgesetzt
genutzt werden. (TZ 31)
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Im jeweiligen Wirkungsbereich ware auf rechtliche Rahmenbedingungen hinzuwirken, die den
12  Gemeindeaufsichten eine umfassende Beurteilung der finanziellen Situation der Gemeinden
einschlieRlich ihrer auRerbudgetéren Einheiten ermoglicht. (TZ 27, TZ 35)

offen

Die in der Gebarungsstatistik—VO 2014 festgelegten Erhebungswege bei auRerbudgetdren Einheiten
13 und Gemeindeverbanden sollten so optimiert werden, dass fir die Gemeindeaufsichten eine
verbesserte Grundlage fur die Steuerung durch Kennzahlen gegeben ist. (TZ 35)

umgesetzt

Ein Standard fur erforderliche Prifroutinen ware gemeinsam festzulegen und dieser exakt zu spezifi-

14 zieren, um eine einheitliche Umsetzung der Plausibilitdtsprifung sicherzustellen. (TZ 17)

umgesetzt

Der Leitfaden fiir die Plausibilitatsprifung der Gemeindehaushaltsdaten sollte erweitert werden und
15  gemeinsam eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Priifroutinen zur einheitlichen Qualitats-
sicherung verfolgt werden. (TZ 21)

umgesetzt

Die Lander als Gemeindeaufsichtsbehorden sollten darauf hinwirken, dass in den kommunalen
16  Haushaltsverrechnungssystemen nur solche Eingaben moglich sind, die im Einklang mit dem vorge-
gebenen Satzaufbau der Datenschnittstelle und dem jeweils aktuellen Kontenplan stehen. (TZ 10)

zugesagt

Auf eine vollstindige Ubermittlung aller erforderlichen Satzarten durch die Gemeinden sollte

v hingewirkt werden. (TZ 19)

umgesetzt
Auf Basis des Feedbacks der Statistik Austria sollten kontinuierlich gezielte Verbesserungen in den

18  Datenkontrollsystemen vorgenommen und dabei gegebenenfalls auch die nétigen Detailinformatio-
nen eingeholt werden. (TZ 20)

umgesetzt

Zur Verbesserung der Datenqualitat ware als Mindeststandard die empfohlene Plausibilitdtsprifung

&) der Statistik Austria umzusetzen. (TZ 21)

umgesetzt
Die inhaltliche Plausibilitatsprifung ware bereits auf Landesebene vorzusehen, um dadurch die

20  Nacherhebung und daraus resultierende divergierende Datenbestdnde auf Ebene der Gemeinden,
Lander und der Statistik Austria zu vermeiden. (TZ 25)

umgesetzt

Auf eine verpflichtende Vorlage der beschlossenen Rechnungsabschlisse durch die Stadte mit

eigenem Statut an das Land ware in den gesetzlichen Rahmenbedingungen hinzuwirken. (TZ 12) offen

Durch einen Erfahrungsaustausch sollten die vorhandenen Systeme und Prozesse zur Haushalts-

37 datenprifung weiterentwickelt werden. (TZ 18)

umgesetzt

Land Vorarlberg

Im jeweiligen Wirkungsbereich wéren die Voraussetzungen fir ein einheitliches Register von aktiven
Gemeindeverbanden unter Berlcksichtigung der bereits vorhandenen Datenbesténde (veroffentlich-
ter Datenbestand des RH nach dem Medienkooperations— und —férderungs—Transparenzgesetz,
MedKF-TG) zu schaffen, um eine vollstandige Erfassung zu ermoglichen. (TZ 28)

zugesagt

Die Voraussetzungen fiir eine Integration der zusatzlichen Datenanforderungen des Stabilitatspakts in

10 die Gebarungsstatistikerhebung waren zu schaffen. (TZ 30)

umgesetzt

Die zusatzliche Erhebung laut OStP 2012 sollte vorranging mit jener der Gebarungsstatistikerhebung
11 zusammengefihrt und deren Ablauf— und Kontrollprozesse flr eine Verbesserung der Datenqualitat
genutzt werden. (TZ 31)

umgesetzt

Im jeweiligen Wirkungsbereich ware auf rechtliche Rahmenbedingungen hinzuwirken, die den
12 Gemeindeaufsichten eine umfassende Beurteilung der finanziellen Situation der Gemeinden
einschlieRlich ihrer auRerbudgetdren Einheiten ermoglicht. (TZ 27, TZ 35)

umgesetzt

Die in der Gebarungsstatistik—VO 2014 festgelegten Erhebungswege bei aulRerbudgetdren Einheiten
13 und Gemeindeverbanden sollten so optimiert werden, dass fur die Gemeindeaufsichten eine
verbesserte Grundlage fir die Steuerung durch Kennzahlen gegeben ist. (TZ 35)

umgesetzt

Ein Standard fur erforderliche Prifroutinen ware gemeinsam festzulegen und dieser exakt zu

4 spezifizieren, um eine einheitliche Umsetzung der Plausibilitatsprifung sicherzustellen. (TZ 17)

umgesetzt
Der Leitfaden fir die Plausibilitatsprifung der Gemeindehaushaltsdaten sollte erweitert werden und

15  gemeinsam eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Prifroutinen zur einheitlichen Qualitats-
sicherung verfolgt werden. (TZ 21)

umgesetzt
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16

17

18

19

20

23

24

25

26

29

34

35

36
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Die Lander als Gemeindeaufsichtsbehorden sollten darauf hinwirken, dass in den kommunalen
Haushaltsverrechnungssystemen nur solche Eingaben moglich sind, die im Einklang mit dem vorge-
gebenen Satzaufbau der Datenschnittstelle und dem jeweils aktuellen Kontenplan stehen. (TZ 10)

Auf eine vollstandige Ubermittlung aller erforderlichen Satzarten durch die Gemeinden sollte hinge-
wirkt werden. (TZ 19)

Auf Basis des Feedbacks der Statistik Austria sollten kontinuierlich gezielte Verbesserungen in den
Datenkontrollsystemen vorgenommen und dabei gegebenenfalls auch die notigen Detailinformatio-
nen eingeholt werden. (TZ 20)

Zur Verbesserung der Datenqualitdt wére als Mindeststandard die empfohlene Plausibilitatsprifung
der Statistik Austria umzusetzen. (TZ 21)

Die inhaltliche Plausibilitatsprifung ware bereits auf Landesebene vorzusehen, um dadurch die
Nacherhebung und daraus resultierende divergierende Datenbestande auf Ebene der Gemeinden,
Lander und der Statistik Austria zu vermeiden. (TZ 25)

Den Gemeinden sollte eine testweise Ubermittlung der Haushaltsdaten und zumindest eine Kontrolle

der formellen Richtigkeit vor der Beschlussfassung des Rechnungsabschlusses durch den Gemeinderat

ermoglicht werden. (TZ 13)

Im Zuge der Testprifung ware bereits eine Kontrolle der inhaltlichen Richtigkeit der Gemeindehaus-
haltsdaten vorzusehen, um durch diese Uberpriifung eine Fehlerkorrektur noch im laufenden Jahr
sicherzustellen. (TZ 13)

Der vorgesehene Bericht tGber die durchgeflihrte Plausibilitatsprifung sollte kiinftig erstellt und an die

Statistik Austria Gbermittelt werden. (TZ 15)

Die Termine fur die Datentbermittlung der Gemeinden sollten so gesetzt werden, dass ausreichend
Zeit fur die Plausibilitatsprifung zur Verfligung steht und eine allféllige Fehlerbehebung durch die
Gemeinden noch termingerecht erfolgen kann. (TZ 11)

Auch im Hinblick auf die Nacherhebungserfordernisse waren inhaltliche Prifroutinen zu implementie-
ren und diese tatsachlich zur Verbesserung der Datenqualitat vor Weiterleitung an die Statistik Austria

zu nutzen. (TZ 18)

Zur Ubermittlung der Gemeindehaushaltsdaten sollte auf eine Portallésung samt implementierter
Plausibilitatsprifung umgestiegen werden. (TZ 10)

In Bezug auf die landesgesetzlichen Fristen fur die Beschlussfassung und Vorlage der Rechnungs-
abschlisse von Gemeinden ware auf eine Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen hinzu-
wirken, um den Gemeindeaufsichten die Erfullung der ihnen nach der Gebarungsstatistik-VO 2014

obliegenden Aufgaben — zur Erzielung eines qualitativ hochwertigen Datenbestands — zu ermoglichen.

(T2 12)

Die noch zu implementierenden Priifroutinen sollten zur Prifung der Rechnungsabschliisse der
Gemeinden verwendet werden. (TZ 18)
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Fazit

Der RH richtete insgesamt 37 Empfehlungen an den Bund (Bundesministerium fur
Finanzen und Statistik Austria) und die Lander mit Ausnahme von Wien. Sofern fir
die Umsetzung ein gemeinsames Vorgehen von Bund, Landern und Gemeinden er-
forderlich war, waren die Empfehlungen an samtliche Berichtsadressaten gerichtet.

Mit der im Hinblick auf die Ausrollung der Voranschlags— und Rechnungsabschluss-
verordnung 2015 und der damit erforderlichen Anpassung der Datenschnittstelle
far die Erhebung der Gemeindedaten wurden mehrere Empfehlungen umgesetzt:

So wurde die Erhebung der Daten zur mittelfristigen Finanzplanung im Rahmen des
Osterreichischen Stabilitdtspakts 2012 in die neugestaltete Datenschnittstelle integ-
riert, sodass flir die Gemeinden kein gesonderter Erhebungsweg mehr erforderlich
ist. Weiters soll fir die Lander klinftig auch die Auswertung der Daten der aulRerbud-
getdren Einheiten moglich sein. Die Statisitik Austria wird kinftig eine Unterneh-
mensregister—Kennziffer als Identifikationsmerkmal fir Gemeindeverbande verwen-
den, die eine vollstdndige Erfassung von Gemeindeverbanden im Erganzungsregister
sicherstellen kénnte.

Flr die neue Datenschnittstelle wurde aulerdem in einer Arbeitsgruppe mit Vertre-
tern der Lander, der Statistik Austria, der Interessenvertretungen und der Soft-
wareanbieter der Gemeinden eine bundeseinheitliche Standardprifung und lander-
interne Zusatzprifungen entwickelt, sodass einheitliche Vorgaben fir die
Qualitatssicherung bestehen.

Die Statistik Austria Uberarbeitete zudem den Leitfaden fur die Plausibilitatsprifung
sowie das Handbuch und setzte auch die vom RH empfohlenen Feedbacks und
Rickmeldungen an die Lander um, wodurch eine Verbesserung der Qualitat der
durchzufthrenden Prifungen erwartet werden kann.

Die weiteren Empfehlungen an die Lander hinsichtlich der Verbesserung der durch-
zuflhrenden Plausibilitatsprifungen, deren Vereinheitlichung und der Weiterent-
wicklung der Qualitdtssicherung wurden mehrheitlich umgesetzt oder zugesagt.
Dies gelang, indem sich Burgenland, Niederosterreich und Oberosterreich durch
Ubernahme der Priifsoftware ,GemFin“ den Priifroutinen und der Portallésung des
Landes Steiermark anschlossen. Die Lander Salzburg und Vorarlberg kiindigten ihrer-
seits eine Kooperation mit dem Land Tirol an. Die Qualitatssicherungsprozesse der
Lander Steiermark und Tirol hatte der RH als best practice Beispiele qualifiziert.

Im Land Karnten blieben Empfehlungen zum Prozess der Qualitatssicherung und der

Verbesserung der durchgefiihrten Plausibilitatsprifung offen, wodurch vor allem
der von der Statistik Austria vorgegebene Mindeststandard nicht erflllt wird.
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Haushaltsergebnisse 2016 gemaR Osterreichischem

Stabilitatspakt 2012 — Gutachten

Bund 2018/45
Burgenland 2018/3
Karnten 2018/4
Niederosterreich 2018/5
Oberésterreich 2018/8
Salzburg 2018/6
Steiermark 2018/4

Tirol 2018/5

Vorarlberg 2018/7

Wien 2018/10

Der RH Uberprifte von Oktober 2017 bis Janner 2018 im Bundesministerium fir
Finanzen, bei den Landern und der Statistik Austria die Haushaltsergebnisse gemaR
Osterreichischem Stabilitatspakt 2012 mit dem Ziel, die Berechnung der Haushalts-
ergebnisse durch die Statistik Austria und das Vorliegen von Sachverhalten, die
allenfalls Sanktionen gemaR dem Osterreichischen Stabilititspakt 2012 nach sich
ziehen kénnten, zu beurteilen. Der Bericht enthielt 27 Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung

Bundesanstalt , Statistik Osterreich”

21

22

23

24

25

26

27

214

Um die Beurteilung der Sanktionsrelevanz korrekt vornehmen zu kénnen, ware kinftig keine

Regelgrenze fir den Maastricht—Saldo von Sozialversicherungstragern in dem Bericht gemaR

Art. 18 Osterreichischer Stabilitatspakt 2012 darzustellen und die Ausgaben zur Stabilisierung
des Finanzmarktes waren den richtigen Gebietskdrperschaften zuzuordnen. (TZ 6)

Zur Beurteilung sanktionsrelevanter Sachverhalte sollten alle geltenden Bestimmungen heran-
gezogen werden. Dies wére auch in dem Bericht gemaR Art. 18 Osterreichischer Stabilitdtspakt
2012 schriftlich zu dokumentieren. (TZ 6)

Der Wert fir diskretionére laufende Einnahmen ware fir alle im Bericht bericksichtigten Jahre
von der Frihjahrsprognose der Europdischen Kommission zu Gbernehmen und der aktuelle
Stand der verwendeten Datenquellen ware vollstandig zu dokumentieren. (TZ 10)

Das Fehlen eines Konzepts zur Aufteilung des soggenannten ,Freezewertes” ware im Bericht
gemalk Art. 18 Osterreichischer Stabilitdtspakt 2012 zu dokumentieren. (TZ 10)

In der Beurteilung der ordnungsgemaRen Schuldenquotenanpassung waren zuklnftig alle
Ausnahmebestimmungen des Art. 10 Osterreichischer Stabilitatspakt 2012 zu beriicksichtigen.
(Tz11)

Abweichungen vom vorgesehenen Berichterstellungsprozess, die Zeitpunkte der Daten-
verfligbarkeit sowie weitere Besonderheiten der Datenbereitstellung waren zu dokumentieren
und transparent im Bericht darzustellen. (TZ 15)

Informationen zu den bericksichtigten Einmaleinnahmen und —ausgaben waren in dem Bericht
gemaR Art. 18 Osterreichischer Stabilitdtspakt 2012 zu dokumentieren. (TZ 21)
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Bundesministerium fir Finanzen

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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Die Regelungen des Osterreichischen Stabilitdtspakts 2012 wéren auf den gesamten Sektor
Staat (insbesondere auch die Sozialversicherungstrager) auszudehnen. (TZ 4)

Es sollten Moglichkeiten fiir eine engere Abstimmung zwischen Stabilitdtsprogramm und
Osterreichischem Stabilitatspakt gepriift werden. (TZ 4)

Bei kiinftigen Novellen des Osterreichischen Stabilititspakts waren klare Regelungen hinsichtlich
der Berticksichtigung von Ausnahmetatbestanden festzulegen. (TZ 6)

Bei zukiinftigen Novellen des Art. 10 Osterreichischer Stabilitatspakt 2012 wéren Regelungen
zur Schuldenquotenanpassung vorzusehen, die mit jenen auf EU-Ebene kompatibel sind und
eine gleichmaRige Anpassung fir alle Gebietskdrperschaften vorsehen. (TZ 11)

Im Osterreichischen Stabilitatspakt wére kiinftig eine Regelung fiir jene Fille vorzusehen, in
denen kein Einvernehmen zwischen den Vertragsparteien hergestellt werden kann, damit die im
Osterreichischen Stabilitatspakt vorgesehenen Aufgaben der Haushaltskoordinierung ohne
Unterbrechung wahrgenommen werden kénnen. (TZ 12)

Das im Osterreichischen Stabilitatspakt 2012 vorgesehene Schlichtungsgremium wiére
unverzlglich einzurichten und es ware eine Geschéaftsordnung fir das Schlichtungsgremium zu
erlassen. (TZ 13)

Der Berichterstellungsprozess ware grundsétzlich zu evaluieren. Allfallige Stellungnahmen der
Vertragsparteien sollten abschliefend geprift werden, woflr der Statistik Austria ein ange-
messener Zeitraum zur Verfigung stehen sollte. (TZ 15)

Die Beurteilung der Sanktionsrelevanz ware institutionell und inhaltlich so zu regeln, dass die
beauftragte Einrichtung diese selbststandig und unabhangig durchfiihren kann. (TZ 17)

Es ware eine klare Regelung hinsichtlich der institutionellen Aufgabenverteilung fir
Datenerhebungen zu treffen. (TZ 18)

Das Osterreichische Koordinationskomitee sollte klare Regelungen zur Ermittlung der
Einmalmalknahmen festlegen. (TZ 21)

Im Stabilitatsrechner ware fur den Maastricht—Saldo keine Regelgrenze fiir die von der
Berechnung ausgenommenen Sozialversicherungstrager vorzusehen, um eine falschliche
Darstellung im Bericht der Statistik Austria zu vermeiden. (TZ 6)

Die Berechnung der Regelgrenzen fiir die Fiskalregel Ausgabenwachstum waére zeitgerecht mit
dem Osterreichischen Koordinationskomitee abzustimmen. (TZ 10)

Die Berechnung der Regelgrenzen ware transparent (z.B. durch Hinterlegung von Formeln) zu
dokumentieren. (TZ 10)

Es ware ein Konzept zur Aufteilung des sogenannten ,Freezewertes” zu entwickeln und dieses
im Osterreichischen Koordinationskomitee abzustimmen. (TZ 10)

Samtliche fir die Berechnung der Haushaltsergebnisse erforderlichen Daten wéren vollstandig
und nachvollziehbar der Statistik Austria und allen Vertragsparteien zur Verfligung zu stellen.
(TZ 15)

Es ware eine webbasierte Bereitstellung des Stabilitatsrechners (z.B. im Wege eines Web—
Portals) sicherzustellen, die gewahrleistet, dass alle Anwenderinnen und Anwender die gleiche
Version verwenden. Eine Dokumentation der einzelnen Versionen des Stabilitatsrechners ware
anzulegen, damit die Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen unmittelbar klar
ersichtlich sind. (TZ 16)

Im Falle einer Uberarbeitung des Stabilitdtsrechners wére sicherzustellen, dass wesentliche
Anliegen der Anwenderinnen und Anwender — insbesondere jene der Statistik Austria —im
Rahmen der Erstellung des Berichts gemaR Osterreichischem Stabilitdtspakt 2012 Beriicksichti-
gung finden. (TZ 16)

Samtliche fur die Berechnung der Fiskalregeln erforderlichen Daten waren fristgerecht im
Stabilitatsrechner abzubilden, sodass keine zusatzlichen Datenanforderungen aulerhalb des
Stabilitatsrechners notwendig sind. (TZ 16)
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In Hinkunft waren zusatzliche Informationen, wie die Aufteilung von Zusatzkosten fur
Fluchtlinge, zeitgerecht an die Statistik Austria und an die Lander und Gemeinden zu tGbermit-
teln. Mit den Vertragsparteien abzustimmende Vorschlage waren nicht als Tischvorlage in die
entsprechenden Gremien einzubringen, sondern vorab an die Sitzungsteilnehmerinnen und
—teilnehmer auszusenden, sodass diese zeitgerecht die Unterlagen prifen kdnnen und eine
Abstimmung rascher erreicht werden kann. (TZ 19)

19 umgesetzt

Einmalmalknahmen waren in Hinkunft korrekt und vollstandig an die Statistik Austria zu

20 Ubermitteln. (TZ 21)

umgesetzt

Land Burgenland

Die Regelungen des Osterreichischen Stabilitdtspakts 2012 waren auf den gesamten Sektor

! Staat (insbesondere auch die Sozialversicherungstrager) auszudehnen. (TZ 4)

offen
Es sollten Moglichkeiten fiir eine engere Abstimmung zwischen Stabilitatsprogramm und

Osterreichischem Stabilitatspakt gepriift werden. (TZ 4) offen

Bei kiinftigen Novellen des Osterreichischen Stabilitatspakts wéren klare Regelungen hinsichtlich

der Berlicksichtigung von Ausnahmetatbestanden festzulegen. (TZ 6) offen

Bei zukiinftigen Novellen des Art. 10 Osterreichischer Stabilitdtspakt 2012 waren Regelungen
4 zur Schuldenquotenanpassung vorzusehen, die mit jenen auf EU-Ebene kompatibel sind und
eine gleichmaRige Anpassung fir alle Gebietskérperschaften vorsehen. (TZ 11)

offen

Im Osterreichischen Stabilititspakt ware kiinftig eine Regelung fiir jene Félle vorzusehen, in
denen kein Einvernehmen zwischen den Vertragsparteien hergestellt werden kann, damit die im
Osterreichischen Stabilititspakt vorgesehenen Aufgaben der Haushaltskoordinierung ohne
Unterbrechung wahrgenommen werden kénnen. (TZ 12)

offen

Das im Osterreichischen Stabilititspakt 2012 vorgesehene Schlichtungsgremium wére
6 unverzlglich einzurichten und es ware eine Geschaftsordnung fiir das Schlichtungsgremium zu
erlassen. (TZ 13)

umgesetzt

Der Berichterstellungsprozess ware grundsatzlich zu evaluieren. Allfllige Stellungnahmen der
7 Vertragsparteien sollten abschlieRend geprift werden, wofir der Statistik Austria ein ange-
messener Zeitraum zur Verfugung stehen sollte. (TZ 15)

umgesetzt

Die Beurteilung der Sanktionsrelevanz ware institutionell und inhaltlich so zu regeln, dass die

beauftragte Einrichtung diese selbststandig und unabhéngig durchfiihren kann. (TZ 17) offen

Es ware eine klare Regelung hinsichtlich der institutionellen Aufgabenverteilung fir

Datenerhebungen zu treffen. (TZ 18) umgesetzt

Das Osterreichische Koordinationskomitee sollte klare Regelungen zur Ermittlung der

10 Einmalmalknahmen festlegen. (TZ 21)

umgesetzt

Land Karnten

Die Regelungen des Osterreichischen Stabilitdtspakts 2012 wéren auf den gesamten Sektor

Staat (insbesondere auch die Sozialversicherungstrager) auszudehnen. (TZ 4) offen

Es sollten Moglichkeiten fiir eine engere Abstimmung zwischen Stabilitdtsprogramm und

Osterreichischem Stabilitatspakt gepriift werden. (TZ 4) offen

Bei kiinftigen Novellen des Osterreichischen Stabilititspakts waren klare Regelungen hinsichtlich

der Berticksichtigung von Ausnahmetatbestanden festzulegen. (TZ 6) offen

Bei zukiinftigen Novellen des Art. 10 Osterreichischer Stabilitatspakt 2012 wéren Regelungen
4 zur Schuldenguotenanpassung vorzusehen, die mit jenen auf EU-Ebene kompatibel sind und
eine gleichmaRige Anpassung fir alle Gebietskdrperschaften vorsehen. (TZ 11)

offen

Im Osterreichischen Stabilitatspakt wére kiinftig eine Regelung fiir jene Fille vorzusehen, in
denen kein Einvernehmen zwischen den Vertragsparteien hergestellt werden kann, damit die im
Osterreichischen Stabilitatspakt vorgesehenen Aufgaben der Haushaltskoordinierung ohne
Unterbrechung wahrgenommen werden kénnen. (TZ 12)

offen

Das im Osterreichischen Stabilitatspakt 2012 vorgesehene Schlichtungsgremium wiére
6 unverzlglich einzurichten und es wére eine Geschéaftsordnung fir das Schlichtungsgremium zu
erlassen. (TZ 13)

umgesetzt
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Der Berichterstellungsprozess ware grundsatzlich zu evaluieren. Allfdllige Stellungnahmen der
Vertragsparteien sollten abschlieRend geprift werden, woflr der Statistik Austria ein angemes-
sener Zeitraum zur Verfligung stehen sollte. (TZ 15)

Die Beurteilung der Sanktionsrelevanz ware institutionell und inhaltlich so zu regeln, dass die
beauftragte Einrichtung diese selbststandig und unabhéngig durchfiihren kann. (TZ 17)

Es ware eine klare Regelung hinsichtlich der institutionellen Aufgabenverteilung fir
Datenerhebungen zu treffen. (TZ 18)

Das Osterreichische Koordinationskomitee sollte klare Regelungen zur Ermittlung der
Einmalmalknahmen festlegen. (TZ 21)

Land Niederosterreich

10

Die Regelungen des Osterreichischen Stabilitdtspakts 2012 wéren auf den gesamten Sektor
Staat (insbesondere auch die Sozialversicherungstrager) auszudehnen. (TZ 4)

Es sollten Moglichkeiten fiir eine engere Abstimmung zwischen Stabilitdtsprogramm und
Osterreichischem Stabilitatspakt gepriift werden. (TZ 4)

Bei kiinftigen Novellen des Osterreichischen Stabilititspakts waren klare Regelungen hinsichtlich
der Berticksichtigung von Ausnahmetatbestanden festzulegen. (TZ 6)

Bei zukiinftigen Novellen des Art. 10 Osterreichischer Stabilitdtspakt 2012 wéren Regelungen
zur Schuldenquotenanpassung vorzusehen, die mit jenen auf EU-Ebene kompatibel sind und
eine gleichmaRige Anpassung fir alle Gebietskdrperschaften vorsehen. (TZ 11)

Im Osterreichischen Stabilitatspakt wére kiinftig eine Regelung fiir jene Fille vorzusehen, in
denen kein Einvernehmen zwischen den Vertragsparteien hergestellt werden kann, damit die im
Osterreichischen Stabilitatspakt vorgesehenen Aufgaben der Haushaltskoordinierung ohne
Unterbrechung wahrgenommen werden kénnen. (TZ 12)

Das im Osterreichischen Stabilitatspakt 2012 vorgesehene Schlichtungsgremium wiére
unverzlglich einzurichten und es ware eine Geschéaftsordnung fir das Schlichtungsgremium zu
erlassen. (TZ 13)

Der Berichterstellungsprozess ware grundsétzlich zu evaluieren. Allfallige Stellungnahmen der
Vertragsparteien sollten abschliefend gepruft werden, wofir der Statistik Austria ein
angemessener Zeitraum zur Verfligung stehen sollte. (TZ 15)

Die Beurteilung der Sanktionsrelevanz ware institutionell und inhaltlich so zu regeln, dass die
beauftragte Einrichtung diese selbststandig und unabhangig durchfiihren kann. (TZ 17)

Es ware eine klare Regelung hinsichtlich der institutionellen Aufgabenverteilung fir
Datenerhebungen zu treffen. (TZ 18)

Das Osterreichische Koordinationskomitee sollte klare Regelungen zur Ermittlung der
Einmalmalknahmen festlegen. (TZ 21)

Land OberGsterreich

1
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Die Regelungen des Osterreichischen Stabilitdtspakts 2012 wéren auf den gesamten Sektor
Staat (insbesondere auch die Sozialversicherungstrager) auszudehnen. (TZ 4)

Es sollten Moglichkeiten fir eine engere Abstimmung zwischen Stabilitdtsprogramm und
Osterreichischem Stabilitatspakt gepriift werden. (TZ 4)

Bei kiinftigen Novellen des Osterreichischen Stabilititspakts wéren klare Regelungen hinsichtlich
der Beriicksichtigung von Ausnahmetatbestanden festzulegen. (TZ 6)

Bei zukiinftigen Novellen des Art. 10 Osterreichischer Stabilitatspakt 2012 wéren Regelungen
zur Schuldenquotenanpassung vorzusehen, die mit jenen auf EU-Ebene kompatibel sind und
eine gleichmaRige Anpassung fir alle Gebietskérperschaften vorsehen. (TZ 11)

Im Osterreichischen Stabilitatspakt wére kiinftig eine Regelung fiir jene Félle vorzusehen, in
denen kein Einvernehmen zwischen den Vertragsparteien hergestellt werden kann, damit die im
Osterreichischen Stabilititspakt vorgesehenen Aufgaben der Haushaltskoordinierung ohne
Unterbrechung wahrgenommen werden kénnen. (TZ 12)
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Das im Osterreichischen Stabilititspakt 2012 vorgesehene Schlichtungsgremium wére
6 unverzlglich einzurichten und es ware eine Geschaftsordnung fir das Schlichtungsgremium zu
erlassen. (TZ 13)

umgesetzt

Der Berichterstellungsprozess ware grundsatzlich zu evaluieren. Allfdllige Stellungnahmen der
7 Vertragsparteien sollten abschlieRend geprift werden, wofir der Statistik Austria ein
angemessener Zeitraum zur Verfligung stehen sollte. (TZ 15)

umgesetzt

Die Beurteilung der Sanktionsrelevanz ware institutionell und inhaltlich so zu regeln, dass die

beauftragte Einrichtung diese selbststandig und unabhéngig durchfiihren kann. (TZ 17) offen

Es ware eine klare Regelung hinsichtlich der institutionellen Aufgabenverteilung fir
Datenerhebungen zu treffen. (TZ 18)

\e)

umgesetzt

Das Osterreichische Koordinationskomitee sollte klare Regelungen zur Ermittlung der

10 Einmalmalknahmen festlegen. (TZ 21)

umgesetzt

Land Salzburg

Die Regelungen des Osterreichischen Stabilitdtspakts 2012 wéren auf den gesamten Sektor

! Staat (insbesondere auch die Sozialversicherungstrager) auszudehnen. (TZ 4)

offen
Es sollten Moglichkeiten fiir eine engere Abstimmung zwischen Stabilitdtsprogramm und

Osterreichischem Stabilitatspakt gepriift werden. (TZ 4) offen

Bei kiinftigen Novellen des Osterreichischen Stabilititspakts waren klare Regelungen hinsichtlich

der Beriicksichtigung von Ausnahmetatbestanden festzulegen. (TZ 6) offen

Bei zukiinftigen Novellen des Art. 10 Osterreichischer Stabilitatspakt 2012 wéren Regelungen
4 zur Schuldenquotenanpassung vorzusehen, die mit jenen auf EU-Ebene kompatibel sind und
eine gleichmaRige Anpassung fir alle Gebietskdrperschaften vorsehen. (TZ 11)

offen

Im Osterreichischen Stabilitatspakt wére kiinftig eine Regelung fiir jene Félle vorzusehen, in
denen kein Einvernehmen zwischen den Vertragsparteien hergestellt werden kann, damit die im
Osterreichischen Stabilitatspakt vorgesehenen Aufgaben der Haushaltskoordinierung ohne
Unterbrechung wahrgenommen werden kénnen. (TZ 12)

offen

Das im Osterreichischen Stabilititspakt 2012 vorgesehene Schlichtungsgremium ware
6 unverzlglich einzurichten und es ware eine Geschéaftsordnung fir das Schlichtungsgremium zu
erlassen. (TZ 13)

umgesetzt

Der Berichterstellungsprozess ware grundséatzlich zu evaluieren. Allfallige Stellungnahmen der
7 Vertragsparteien sollten abschlieRend geprift werden, woflr der Statistik Austria ein
angemessener Zeitraum zur Verfligung stehen sollte. (TZ 15)

umgesetzt

Die Beurteilung der Sanktionsrelevanz ware institutionell und inhaltlich so zu regeln, dass die

beauftragte Einrichtung diese selbststandig und unabhangig durchfiihren kann. (TZ 17) offen

Es ware eine klare Regelung hinsichtlich der institutionellen Aufgabenverteilung fir

Datenerhebungen zu treffen. (TZ 18) umgesetzt

Das Osterreichische Koordinationskomitee sollte klare Regelungen zur Ermittlung der

Einmalmalknahmen festlegen. (TZ 21) umgesetzt

Land Steiermark

Die Regelungen des Osterreichischen Stabilitdtspakts 2012 waren auf den gesamten Sektor

Staat (insbesondere auch die Sozialversicherungstrager) auszudehnen. (TZ 4) offen

Es sollten Moglichkeiten fir eine engere Abstimmung zwischen Stabilitatsprogramm und

Osterreichischem Stabilitatspakt gepriift werden. (TZ 4) offen

Bei kiinftigen Novellen des Osterreichischen Stabilitidtspakts wéren klare Regelungen hinsichtlich

der Beriicksichtigung von Ausnahmetatbestédnden festzulegen. (TZ 6) offen

Bei zukiinftigen Novellen des Art. 10 Osterreichischer Stabilitdtspakt 2012 wéren Regelungen
4 zur Schuldenquotenanpassung vorzusehen, die mit jenen auf EU-Ebene kompatibel sind und
eine gleichmaRige Anpassung fiir alle Gebietskérperschaften vorsehen. (TZ 11)

offen
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Im Osterreichischen Stabilititspakt ware kiinftig eine Regelung fiir jene Félle vorzusehen, in
denen kein Einvernehmen zwischen den Vertragsparteien hergestellt werden kann, damit die im
Osterreichischen Stabilititspakt vorgesehenen Aufgaben der Haushaltskoordinierung ohne
Unterbrechung wahrgenommen werden kénnen. (TZ 12)

Das im Osterreichischen Stabilititspakt 2012 vorgesehene Schlichtungsgremium ware
unverzlglich einzurichten und es ware eine Geschéaftsordnung fir das Schlichtungsgremium zu
erlassen. (TZ 13)

Der Berichterstellungsprozess ware grundsatzlich zu evaluieren. Allfallige Stellungnahmen der
Vertragsparteien sollten abschlieRend geprift werden, wofir der Statistik Austria ein angemes-
sener Zeitraum zur Verfligung stehen sollte. (TZ 15)

Die Beurteilung der Sanktionsrelevanz ware institutionell und inhaltlich so zu regeln, dass die
beauftragte Einrichtung diese selbststandig und unabhangig durchfiihren kann. (TZ 17)

Es ware eine klare Regelung hinsichtlich der institutionellen Aufgabenverteilung fur
Datenerhebungen zu treffen. (TZ 18)

Das Osterreichische Koordinationskomitee sollte klare Regelungen zur Ermittlung der
Einmalmalknahmen festlegen. (TZ 21)

Land Tirol

Die Regelungen des Osterreichischen Stabilitdtspakts 2012 waren auf den gesamten Sektor
Staat (insbesondere auch die Sozialversicherungstrager) auszudehnen. (TZ 4)

Es sollten Moglichkeiten fiir eine engere Abstimmung zwischen Stabilitdtsprogramm und
Osterreichischem Stabilitdtspakt gepriift werden. (TZ 4)

Bei kiinftigen Novellen des Osterreichischen Stabilititspakts waren klare Regelungen hinsichtlich
der Berlicksichtigung von Ausnahmetatbestanden festzulegen. (TZ 6)

Bei zukinftigen Novellen des Art. 10 Osterreichischer Stabilitdtspakt 2012 wéren Regelungen
zur Schuldenquotenanpassung vorzusehen, die mit jenen auf EU-Ebene kompatibel sind und
eine gleichmaRige Anpassung fir alle Gebietskérperschaften vorsehen. (TZ 11)

Im Osterreichischen Stabilitatspakt wére kiinftig eine Regelung fiir jene Félle vorzusehen, in
denen kein Einvernehmen zwischen den Vertragsparteien hergestellt werden kann, damit die im
Osterreichischen Stabilititspakt vorgesehenen Aufgaben der Haushaltskoordinierung ohne
Unterbrechung wahrgenommen werden kénnen. (TZ 12)

Das im Osterreichischen Stabilititspakt 2012 vorgesehene Schlichtungsgremium wére
unverzlglich einzurichten und es ware eine Geschaftsordnung fir das Schlichtungsgremium zu
erlassen. (TZ 13)

Der Berichterstellungsprozess ware grundsatzlich zu evaluieren. Allféllige Stellungnahmen der
Vertragsparteien sollten abschliefend gepruft werden, wofir der Statistik Austria ein
angemessener Zeitraum zur Verfligung stehen sollte. (TZ 15)

Die Beurteilung der Sanktionsrelevanz ware institutionell und inhaltlich so zu regeln, dass die
beauftragte Einrichtung diese selbststandig und unabhangig durchfiihren kann. (TZ 17)

Es ware eine klare Regelung hinsichtlich der institutionellen Aufgabenverteilung fir
Datenerhebungen zu treffen. (TZ 18)

Das Osterreichische Koordinationskomitee sollte klare Regelungen zur Ermittlung der
Einmalmalknahmen festlegen. (TZ 21)

Land Vorarlberg

1
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Die Regelungen des Osterreichischen Stabilitdtspakts 2012 waren auf den gesamten Sektor
Staat (insbesondere auch die Sozialversicherungstrager) auszudehnen. (TZ 4)

Es sollten Moglichkeiten fiir eine engere Abstimmung zwischen Stabilitatsprogramm und
Osterreichischem Stabilititspakt geprift werden. (TZ 4)

Bei kiinftigen Novellen des Osterreichischen Stabilitatspakts wéren klare Regelungen hinsichtlich
der Berlicksichtigung von Ausnahmetatbestanden festzulegen. (TZ 6)

www.parlament.gv.at

Umsetzungsgrad

offen

umgesetzt

umgesetzt

offen

umgesetzt

umgesetzt

offen

offen

offen

offen

offen

umgesetzt

umgesetzt

offen

umgesetzt

umgesetzt

offen

offen

offen
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Bei zukiinftigen Novellen des Art. 10 Osterreichischer Stabilitdtspakt 2012 waren Regelungen
4 zur Schuldenquotenanpassung vorzusehen, die mit jenen auf EU-Ebene kompatibel sind und
eine gleichmaRige Anpassung fir alle Gebietskérperschaften vorsehen. (TZ 11)

offen

Im Osterreichischen Stabilititspakt ware kiinftig eine Regelung fiir jene Félle vorzusehen, in
denen kein Einvernehmen zwischen den Vertragsparteien hergestellt werden kann, damit die im
Osterreichischen Stabilititspakt vorgesehenen Aufgaben der Haushaltskoordinierung ohne
Unterbrechung wahrgenommen werden kénnen. (TZ 12)

offen

Das im Osterreichischen Stabilititspakt 2012 vorgesehene Schlichtungsgremium ware
6 unverzlglich einzurichten und es ware eine Geschaftsordnung fiir das Schlichtungsgremium zu
erlassen. (TZ 13)

umgesetzt

Der Berichterstellungsprozess ware grundsatzlich zu evaluieren. Allfallige Stellungnahmen der
7 Vertragsparteien sollten abschlieRend geprift werden, wofir der Statistik Austria ein
angemessener Zeitraum zur Verfligung stehen sollte. (TZ 15)

umgesetzt

Die Beurteilung der Sanktionsrelevanz ware institutionell und inhaltlich so zu regeln, dass die

beauftragte Einrichtung diese selbststandig und unabhéngig durchfiihren kann. (TZ 17) offen

Es ware eine klare Regelung hinsichtlich der institutionellen Aufgabenverteilung fur

Datenerhebungen zu treffen. (TZ 18) umgesetzt

Das Osterreichische Koordinationskomitee sollte klare Regelungen zur Ermittlung der
Einmalmalknahmen festlegen. (TZ 21)

Stadt Wien

10 umgesetzt

Die Regelungen des Osterreichischen Stabilitdtspakts 2012 waren auf den gesamten Sektor

Staat (insbesondere auch die Sozialversicherungstrager) auszudehnen. (TZ 4) offen

Es sollten Moglichkeiten fiir eine engere Abstimmung zwischen Stabilitdtsprogramm und

Osterreichischem Stabilititspakt gepriift werden. (TZ 4) offen

Bei kiinftigen Novellen des Osterreichischen Stabilititspakts waren klare Regelungen hinsichtlich

der Berlicksichtigung von Ausnahmetatbestanden festzulegen. (TZ 6) offen

Bei zukiinftigen Novellen des Art. 10 Osterreichischer Stabilitdtspakt 2012 wéren Regelungen
4 zur Schuldenquotenanpassung vorzusehen, die mit jenen auf EU-Ebene kompatibel sind und
eine gleichmaRige Anpassung fir alle Gebietskorperschaften vorsehen. (TZ 11)

offen

Im Osterreichischen Stabilitatspakt wére kiinftig eine Regelung fiir jene Fille vorzusehen, in
denen kein Einvernehmen zwischen den Vertragsparteien hergestellt werden kann, damit die im
Osterreichischen Stabilitatspakt vorgesehenen Aufgaben der Haushaltskoordinierung ohne
Unterbrechung wahrgenommen werden kénnen. (TZ 12)

offen

Das im Osterreichischen Stabilitidtspakt 2012 vorgesehene Schlichtungsgremium wére
6 unverzlglich einzurichten und es wére eine Geschéaftsordnung fir das Schlichtungsgremium zu
erlassen. (TZ 13)

umgesetzt

Der Berichterstellungsprozess ware grundsatzlich zu evaluieren. Allféllige Stellungnahmen der
7 Vertragsparteien sollten abschlieRend geprift werden, woflr der Statistik Austria ein
angemessener Zeitraum zur Verfligung stehen sollte. (TZ 15)

umgesetzt

Die Beurteilung der Sanktionsrelevanz ware institutionell und inhaltlich so zu regeln, dass die

beauftragte Einrichtung diese selbststdandig und unabhangig durchfiihren kann. (TZ 17) offen

Es ware eine klare Regelung hinsichtlich der institutionellen Aufgabenverteilung fir

Datenerhebungen zu treffen. (TZ 18) umgesetzt

Das Osterreichische Koordinationskomitee sollte klare Regelungen zur Ermittlung der

10 Einmalmalknahmen festlegen. (TZ 21)

umgesetzt
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Fazit

Der RH richtete an den Bund (Bundesministerium fir Finanzen und Statistik Austria)
und die Lander insgesamt 27 Empfehlungen. Diese Empfehlungen waren teilweise
an den Bund alleine gerichtet oder betrafen jeweils Bund und Lander, wenn fir die
Umsetzung eine gemeinsame Vorgangsweise samtlicher Vertragspartner des Oster-
reichischen Stabilitatspaktes 2012 erforderlich war.

Die Empfehlungen an den Bund wurden mehrheitlich (19) umgesetzt, bei zwei wei-
teren Empfehlungen wurde die Umsetzung zugesagt. Die Umsetzung von sechs
Empfehlungen blieb offen. Fur die Umsetzung der offenen Empfehlungen waren
legistische Schritte im Hinblick auf eine Anderung des Osterreichischen Stabilitéts-
paktes 2012 erforderlich. Durch die offen gebliebene Umsetzung umfassen die
Regelungen des Osterreichischen Stabilitatspaktes 2012 nach wie vor nicht den ge-
samten Sektor Staat (insbesondere nicht die Sozialversicherungstrager). Auch be-
stehen keine klaren Regelungen zur Anwendung von Ausnahmetatbestdnden und
zur Schuldenquotenanpassung oder fir den Fall, dass kein Einvernehmen zwischen
den Vertragsparteien hergestellt werden kann.

Andererseits liegen — durch die Umsetzung von Empfehlungen — nunmehr Regelun-
gen zum Prozess der Datenerhebung und zur Berechnung der Regelgrenzen vor.
Weiters wurden MaRRnahmen zur Verbesserung des Berichterstellungsprozesses ge-
setzt, sodass samtliche fir die Berechnung der Haushaltsergebnisse erforderliche
Daten vom Ministerium vollstandig und nachvollziehbar der Statistik Austria und
allen Vertragsparteien zur Verfligung gestellt werden. Die webbasierte Bereitstel-
lung des Stabilitdtsrechners sagte das Ministerium zu.
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IT-Betreuung an Schulen

Bund 2018/47
Burgenland 2018/4
Karnten 2018/5
Niederosterreich 2018/6
Oberésterreich 2018/9
Salzburg 2018/7
Steiermark 2018/5

Tirol 2018/5

Vorarlberg 2018/8

Wien 2018/11

Der RH Uberprifte von November 2016 bis Marz 2017 das vormals zustdndige Bun-
desministerium fur Bildung, alle vormals zustédndigen Landesschulrdte und den vor-
mals zustandigen Stadtschulrat fir Wien sowie alle Amter der Landesregierungen
und den Magistrat der Stadt Wien mit dem Schwerpunkt der Betreuung der im
Unterricht verwendeten IT-Ausstattung durch Bundes— und Landeslehrpersonen an
offentlichen Schulen. Ziel der Gebarungsiberprifung war die Beurteilung folgender
Themen:

¢ rechtliche Grundlagen sowie Organisation und Qualitat

e Ausmald der eingesetzten Lehrpersonal—-Ressourcen und sonstigen Ressourcen

e ZweckmaRigkeit der vorhandenen Modelle und sich daraus ergebende Einsparungs—
bzw. Umschichtungspotenziale sowie

e digitale Kompetenzen der Schilerinnen und Schiler.

Der Bericht enthielt 42 Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Bundesministerium fur Bildung, Wissenschaft und Forschung

In Abstimmung mit den Gemeinden einschlieRlich der Stadt Wien ware ein IT-Modell fur die
Schulen — mit Schwerpunkt auf den allgemein bildenden Pflichtschulen — als Serviceleistung flr
die Schulerhalter (i.d.R. Gemeinden) zu entwickeln. Dieses sollte zentrale IT-Standards fir
1 Schulen, zentrale Services und eine Standardisierung der Ablaufe (z.B. Beschaffung, Méngel- zugesagt
behebung) gewahrleisten und die Lehrpersonen von technischen und administrativen Agenden
der IT-Betreuung entlasten. Im Modell waren die Zustandigkeiten und die
Finanzierungsverantwortung konsequent miteinander zu verkntpfen. (TZ 6, TZ 21, TZ 27)

Eine koordinierte Vorgangsweise fur die Anschaffung der Standardsoftware ware zu prifen, um umgesetzt
damit Kostenvorteile zu lukrieren. (TZ 25) g

Eine Evaluierung der IT-Betreuung NEU an Bundesschulen ware durchzuftihren; dabei ware
auch der Ressourceneinsatz der Lehrpersonen und der Systembetreuung zu beriicksichtigen
3 und gegebenenfalls waren Nachjustierungen vorzunehmen. Insbesondere wére dafir eine zugesagt
Befragung aller Stakeholder zur ZweckmaRigkeit der IT-Ausstattung und IT-Betreuung durch-
zufiihren. (TZ 3,72 27,72 29)
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4

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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Da zwei Regelungen fur die padagogisch—fachliche IT-Betreuung durch Bundeslehrpersonen
nebeneinander bestanden, wéare auf eine Bereinigung des Rechtsbestands hinzuwirken und ein
entsprechender Gesetzesvorschlag auszuarbeiten. (TZ 7)

Auf eine gesetzliche Klarstellung ware hinzuwirken, in welchem Ausmaf die Unterrichts-
verpflichtung fir Lehrpersonen an allgemein bildenden Pflichtschulen zum Zweck der
padagogisch—fachlichen IT-Betreuung reduziert werden kann, und ein entsprechender
Gesetzesanderungsentwurf ware zu erarbeiten. Insbesondere waren Obergrenzen und Kriterien
fir die Reduktion sowie Qualifikationserfordernisse in Bezug auf eine padagogisch—digitale
Schulentwicklung aufzunehmen. (TZ 8, TZ 30)

Die zustandigen Dienstbehdrden waren zu informieren, wie die IT-Abschlagstunden in tatséch-
lich zu erbringende Stunden bei Lehrpersonen der allgemein bildenden und berufsbildenden
Pflichtschulen umzurechnen sind. (TZ 10)

Auf eine flr alle Lehrpersonen giltige klare Abgrenzung zwischen padagogisch—fachlicher und
technischer IT-Betreuung ware hinzuwirken. (TZ 13, TZ 19, TZ 28)

Im Wege der Landesschulrate bzw. des Stadtschulrats fir Wien ware dafiir zu sorgen, dass die
Bundesschulen keine Vertrage mit Bundeslehrpersonen zu Leistungen der Hardware— und
Systembetreuung (2. Saule) abschlieen. Fir die Leistungen des IT-System— und —Sicherheits-
managements (3. Sdule) ware ein den Vorgaben des Erlasses aus dem Jahr 2014 entsprechen-
der Mustervertrag auszuarbeiten, wobei insbesondere auf die Einhaltung steuer— und sozial-
versicherungsrechtlicher Vorgaben zu achten ware. Weiters ware das Rundschreiben aus dem
Jahr 1999 formell auRRer Kraft zu setzen. (TZ 14, TZ 18)

Im Wege der Landesschulrate bzw. des Stadtschulrats fir Wien ware dafiir zu sorgen, dass die
Bundesschulen Vertrage mit IT-Systembetreuerinnen und —betreuern vereinbaren, die
Uberschneidungen mit der Dienstzeit ausschlieRen. (TZ 18)

Fir eine ordnungsgemaRe und vollstdndige Anlagenbuchhaltung der Bundesschulen wére zu
sorgen, damit insbesondere die Auswirkungen der IT-Ausstattung auf die finanziellen Daten und
Darstellungen im Bundesrechnungsabschluss abgebildet sind. (TZ 21)

Die Empfehlung des Ministeriums zur Basis—IT—Infrastruktur ware unter Einbindung der
Stakeholder weiter zu entwickeln; dabei wéaren die Zielsetzungen der Breitbandstrategie 2020
des Bundesministeriums fur Verkehr, Innovation und Technologie und der Digitalisierungs-
strategie , Schule 4.0 zu berlcksichtigen. Darauf aufbauend ware die IT-Ausstattung an den
Bundesschulen weiter zu standardisieren. (TZ 22, TZ 23)

Die (Spezial-)Softwareanschaffungen der Bundesschulen wéaren ndher zu analysieren und
gegebenenfalls ware die zentrale Beschaffung durch das Bundesministerium fir Bildung,
Wissenschaft und Forschung auszuweiten, um weitere Kostenvorteile zu erzielen. (TZ 25)

Die Refundierung der Besoldungskosten von gesetzlich nicht gedeckten IT-Kustodiaten (Karnten
und Salzburg) sowie der Bildschirmzulagen (Kdrnten) ware zu prifen, um weitere
Kostentberwalzungen hintanzuhalten. (TZ 28)

Die notwendigen MaRnahmen fir die Einhaltung der Weiterbildungsverpflichtungen der
IT-Kustodinnen und —Kustoden an den Bundesschulen waren zu setzen. (TZ 30)

Die wichtigsten Prozesse der IT-Betreuung (z.B. Beschaffung, Stérungsmanagement) an Bundes-
schulen wéren zu standardisieren. (TZ 31)

Fir die Weiterentwicklung von digi.komp ware auch das européaische Rahmenwerk DigComp zu
berlcksichtigen. (TZ 33)

Auf die Forderung der padagogisch—didaktischen Kenntnisse der Lehrpersonen im digitalen
Bereich ware verstarkt zu fokussieren. Dafiir wére auf die Aufnahme der digitalen Kompetenz als
verpflichtende Kompetenz in die Curricula der Lehramtsstudien hinzuwirken. Die Fort—und
Weiterbildung der Lehrpersonen in digitaler Kompetenz wére weiter zu priorisieren. (TZ 34)

Hinsichtlich einer fundierten Einschatzung zur Situation der digitalen Kompetenz an Osterreichs
Schulen wére, unter Beachtung von Kosten—Nutzen—Aspekten, die Moglichkeit einer Teilnahme
Osterreichs an der International Computer and Information Literacy Study noch einmal zu
evaluieren. (TZ 34)
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Die verschiedenen Programme waren hinsichtlich digitalem Kompetenzzuwachs bei den

= Schilerinnen und Schilern zu evaluieren. (TZ 35) 2ugesagt
2 Vorbehaltlich der Evaluierungsergebnisse ware auf den weiteren Ausbau von ,eEducation umgesetzt
Austria” hinzuwirken. (TZ 35) g

Verpflichtende Zeitaufzeichnungen hinsichtlich der IT-Betreuungsleistung durch Lehrpersonen
33 wadren anzuordnen, um die Grundlage fir eine bedarfsgerechte Bemessung des Zeitkontingents k.A.
fur die padagogisch—fachliche IT-Betreuung zu erhalten. (TZ 11)

Auf eine geschlechtergerechte Zuteilung der Ressourcen fir die IT-Betreuung wére nach

34 Malgabe der individuellen Interessenlagen und Kompetenzen zu achten. (TZ 16)

zugesagt
Bei der Ressourcenzuteilung ware darauf zu achten, dass das Ausmal der Tatigkeiten je

37  Bundeslehrperson in der IT-Betreuung nicht Gber eine halbe Unterrichtsverpflichtung hinaus- umgesetzt
geht, um den Bezug zur Unterrichtspraxis zu gewahrleisten. (TZ 17)

Der aktuelle Stand der Internet—Anbindung der Schulen ware zu erheben, um rechtzeitig
MaRknahmen zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie ,Schule 4.0“ zu veranlassen. Zudem
waren auch die Vertrage zu den Internet—Anbindungen zu analysieren und eine Strategie fur

38 ) o L ) . umgesetzt
eine optimierte und kostenglinstige Internet—Anbindung der Schulstandorte zu entwickeln. g
Dabei wéren Kooperationen (z.B. zwischen Bundesschulen, interkommunale Zusammenarbeit
der Gemeinden) zur Lukrierung von Kostenvorteilen zu bevorzugen. (TZ 23)

42  Die Personalzuweisungen an Vereine waren zu beenden. (TZ 16) . offen

Bildungsdirektion fuir Burgenland (vormals Landesschulrat)

Verpflichtende Zeitaufzeichnungen hinsichtlich der IT-Betreuungsleistung durch Lehrpersonen
33 wadren anzuordnen, um die Grundlage fir eine bedarfsgerechte Bemessung des Zeitkontingents zugesagt
fur die padagogisch—fachliche IT-Betreuung zu erhalten. (TZ 11)

Auf eine geschlechtergerechte Zuteilung der Ressourcen fiir die IT-Betreuung ware nach

34 Malgabe der individuellen Interessenlagen und Kompetenzen zu achten. (TZ 16)

zugesagt
Aufbauend auf einer klaren Abgrenzung zwischen padagogisch—fachlicher und technischer IT—
Betreuung ware in einzelnen Landern eine Aufgabenbeschreibung fir die Lehrpersonen in der
IT-Betreuung fir die Pflichtschulen nach dem Vorbild der Bundesschulen zu implementieren.
(TZ13,7219)

35 umgesetzt

Bei der Ressourcenzuteilung ware darauf zu achten, dass das AusmaR der Tatigkeiten je
Landeslehrperson in der IT-Betreuung der allgemein bildenden Pflichtschulen nicht Uber eine
halbe Unterrichtsverpflichtung hinausgeht, um den Bezug zur Unterrichtspraxis zu gewahr-
leisten. (TZ 17)

36 umgesetzt

Bei der Ressourcenzuteilung ware darauf zu achten, dass das AusmaR der Tatigkeiten je
37  Bundeslehrperson in der IT-Betreuung nicht Gber eine halbe Unterrichtsverpflichtung hinaus-
geht, um den Bezug zur Unterrichtspraxis zu gewahrleisten. (TZ 17)

umgesetzt

Der aktuelle Stand der Internet—Anbindung der Schulen wére zu erheben, um rechtzeitig
Malnahmen zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie ,Schule 4.0 zu veranlassen. Zudem
waren auch die Vertrage zu den Internet—Anbindungen zu analysieren und eine Strategie fir
eine optimierte und kostenglinstige Internet—Anbindung der Schulstandorte zu entwickeln.
Dabei waren Kooperationen (z.B. zwischen Bundesschulen, interkommunale Zusammenarbeit
der Gemeinden) zur Lukrierung von Kostenvorteilen zu bevorzugen. (TZ 23)

38 umgesetzt

Die Vertretungsregeln der IT-Systembetreuung waren nachzujustieren, etwa fixe Vertretungs-
39  regeln oder —wenn die regionalen Gegebenheiten dies zulassen — die Einrichtung einer Pool-
I6sung am jeweiligen Landesschulrat bzw. Stadtschulrat fir Wien vorzusehen. (TZ 18)

umgesetzt

Mit geeigneten PersonalentwicklungsmaBnahmen ware der hohen Fluktuationsrate bei den

40 IT-Systembetreuerinnen und —betreuern entgegenzuwirken. (TZ 18)

k.A.
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Land Burgenland

21

22

23

24

32

In Abstimmung mit den Gemeinden einschlieflich der Stadt Wien wére ein IT-Modell fur die
Schulen — mit Schwerpunkt auf den allgemein bildenden Pflichtschulen — als Serviceleistung fur
die Schulerhalter (i.d.R. Gemeinden) zu entwickeln. Dieses sollte zentrale IT-Standards fir Schu-
len, zentrale Services und eine Standardisierung der Abldufe (z.B. Beschaffung, Mangel-
behebung) gewahrleisten und die Lehrpersonen von technischen und administrativen Agenden
der IT-Betreuung entlasten. Im Modell waren die Zustandigkeiten und die
Finanzierungsverantwortung konsequent miteinander zu verkntpfen. (TZ 6, TZ 21, TZ 27)

Eine koordinierte Vorgangsweise fir die Anschaffung der Standardsoftware ware zu priifen, um
damit Kostenvorteile zu lukrieren. (TZ 25)

Der Einsatz von technischem Verwaltungspersonal anstelle von Lehrpersonen bei der
Gebietsbetreuung in technischen Belangen und Verwaltungsanwendungen ware zu prifen.
(T24,T212,T217,7227)

Die IT-Betreuung in technischen Belangen und bei Verwaltungsanwendungen wdre bei den
berufsbildenden Pflichtschulen von technischem Verwaltungspersonal anstelle von Lehr-
personen durchfthren zu lassen. (TZ 5, TZ 27)

Systematische Befragungen aller Betroffenen inkl. der Schulerhalter waren durchzufiihren, um
einen gesamthaften Uberblick (iber die ZweckmaRigkeit der IT-Ausstattung und IT-Betreuung
sowie Uber mogliche Verbesserungspotenziale zu erhalten. (TZ 29)

Eine verstarkte Zusammenarbeit bei der IT-Betreuung der berufsbildenden Pflichtschulen ware
anzustreben. (TZ 5, TZ 31)

Fir eine ordnungsgemale und vollstandige Anlagenbuchhaltung bei den berufsbildenden
Pflichtschulen wére zu sorgen, damit insbesondere die Auswirkungen der IT-Ausstattung auf die
finanziellen Daten und Darstellungen im Haushalt des jeweiligen Landes abgebildet sind. (TZ 21)

Bildungsdirektion fur Karnten (vormals Landesschulrat)

37

38

39

40

Bei der Ressourcenzuteilung ware darauf zu achten, dass das AusmaR der Tatigkeiten je
Bundeslehrperson in der IT-Betreuung nicht Gber eine halbe Unterrichtsverpflichtung hinaus-
geht, um den Bezug zur Unterrichtspraxis zu gewéhrleisten. (TZ 17)

Der aktuelle Stand der Internet—Anbindung der Schulen wére zu erheben, um rechtzeitig
MaRnahmen zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie ,Schule 4.0“ zu veranlassen. Zudem
waren auch die Vertrdge zu den Internet—Anbindungen zu analysieren und eine Strategie fir
eine optimierte und kostenglinstige Internet—Anbindung der Schulstandorte zu entwickeln.
Dabei waren Kooperationen (z.B. zwischen Bundesschulen, interkommunale Zusammenarbeit
der Gemeinden) zur Lukrierung von Kostenvorteilen zu bevorzugen. (TZ 23)

Die Vertretungsregeln der IT-Systembetreuung waren nachzujustieren, etwa fixe Vertretungs-
regeln oder —wenn die regionalen Gegebenheiten dies zulassen — die Einrichtung einer Pool-
[6sung am jeweiligen Landesschulrat bzw. Stadtschulrat fir Wien vorzusehen. (TZ 18)

Mit geeigneten PersonalentwicklungsmaBnahmen ware der hohen Fluktuationsrate bei den
IT-Systembetreuerinnen und —betreuern entgegenzuwirken. (TZ 18)

Land Karntnen

21

225

In Abstimmung mit den Gemeinden einschlieRlich der Stadt Wien wére ein IT-Modell fir die
Schulen — mit Schwerpunkt auf den allgemein bildenden Pflichtschulen — als Serviceleistung fur
die Schulerhalter (i.d.R. Gemeinden) zu entwickeln. Dieses sollte zentrale IT-Standards fir Schu-
len, zentrale Services und eine Standardisierung der Abldufe (z.B. Beschaffung, Mangel-
behebung) gewahrleisten und die Lehrpersonen von technischen und administrativen Agenden
der IT-Betreuung entlasten. Im Modell waren die Zustandigkeiten und die
Finanzierungsverantwortung konsequent miteinander zu verkntpfen. (TZ 6, TZ 21, TZ 27)

Eine koordinierte Vorgangsweise flr die Anschaffung der Standardsoftware ware zu prifen, um
damit Kostenvorteile zu lukrieren. (TZ 25)

Der Einsatz von technischem Verwaltungspersonal anstelle von Lehrpersonen bei der Gebiets-
betreuung in technischen Belangen und Verwaltungsanwendungen ware zu prifen. (TZ 4, TZ 12,
T2 17,72 27)
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Die IT-Betreuung in technischen Belangen und bei Verwaltungsanwendungen wdre bei den
22 berufsbildenden Pflichtschulen von technischem Verwaltungspersonal anstelle von Lehr- offen
personen durchfthren zu lassen. (TZ 5, TZ 27)

Systematische Befragungen aller Betroffenen inkl. der Schulerhalter waren durchzufiihren, um
23 einen gesamthaften Uberblick tiber die ZweckmiRigkeit der IT-Ausstattung und IT-Betreuung offen
sowie Uber mogliche Verbesserungspotenziale zu erhalten. (TZ 29)

25  Von der Auszahlung der Erschwerniszulage fur Bildschirmarbeit ware abzusehen. (TZ 15) . umgesetzt

Bei Festlegung der IT-Kustodiatsstunden fir die berufsbildenden Pflichtschulen wéren die
29  gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten, damit die Lehrpersonen fir den Unterricht zur zugesagt
Verfugung stehen. (TZ 16, TZ 27)

Zusatzleistungen fir die IT-Betreuung, die Landeslehrpersonen aufRerhalb ihrer Dienstzeit

30 erbringen, waren mittels Werkvertragen oder freien Dienstvertragen abzugelten. (TZ 15)

zugesagt
Verpflichtende Zeitaufzeichnungen hinsichtlich der IT-Betreuungsleistung durch Lehrpersonen

33 waren anzuordnen, um die Grundlage fir eine bedarfsgerechte Bemessung des Zeitkontingents offen
fur die padagogisch—fachliche IT-Betreuung zu erhalten. (T2 11)

Auf eine geschlechtergerechte Zuteilung der Ressourcen fiir die IT-Betreuung ware nach

34 MaRgabe der individuellen Interessenlagen und Kompetenzen zu achten. (TZ 16)

k.A.
Aufbauend auf einer klaren Abgrenzung zwischen padagogisch—fachlicher und technischer
IT-Betreuung ware in einzelnen Landern eine Aufgabenbeschreibung fur die Lehrpersonen in
der IT-Betreuung fir die Pflichtschulen nach dem Vorbild der Bundesschulen zu implementie-
ren. (TZ 13, TZ 19)

35 offen

Bei der Ressourcenzuteilung ware darauf zu achten, dass das AusmaR der Tatigkeiten je Landes-
lehrperson in der IT-Betreuung der allgemein bildenden Pflichtschulen nicht tber eine halbe
Unterrichtsverpflichtung hinausgeht, um den Bezug zur Unterrichtspraxis zu gewahrleisten.

(T2 17)

36 zugesagt

Bildungsdirektion fuir Niederdsterreich (vormals Landesschulrat)

Verpflichtende Zeitaufzeichnungen hinsichtlich der IT-Betreuungsleistung durch Lehrpersonen
33 waéren anzuordnen, um die Grundlage flr eine bedarfsgerechte Bemessung des Zeitkontingents zugesagt
flr die padagogisch—fachliche IT-Betreuung zu erhalten. (TZ 11)

34

Auf eine geschlechtergerechte Zuteilung der Ressourcen fir die IT-Betreuung ware nach I offen

Malgabe der individuellen Interessenlagen und Kompetenzen zu achten. (TZ 16)

Aufbauend auf einer klaren Abgrenzung zwischen padagogisch—fachlicher und technischer
IT-Betreuung ware in einzelnen Landern eine Aufgabenbeschreibung fir die Lehrpersonen in
der IT-Betreuung fur die Pflichtschulen nach dem Vorbild der Bundesschulen zu implementie-
ren. (TZ 13, TZ 19)

35 umgesetzt

Bei der Ressourcenzuteilung ware darauf zu achten, dass das Ausmald der Tatigkeiten je Landes-
lehrperson in der IT-Betreuung der allgemein bildenden Pflichtschulen nicht tber eine halbe
Unterrichtsverpflichtung hinausgeht, um den Bezug zur Unterrichtspraxis zu gewahrleisten.

(T2 17)

36 zugesagt

Bei der Ressourcenzuteilung ware darauf zu achten, dass das AusmaR der Tatigkeiten je
37  Bundeslehrperson in der IT-Betreuung nicht tGber eine halbe Unterrichtsverpflichtung offen
hinausgeht, um den Bezug zur Unterrichtspraxis zu gewahrleisten. (TZ 17)

Der aktuelle Stand der Internet—Anbindung der Schulen ware zu erheben, um rechtzeitig
MaRnahmen zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie ,Schule 4.0“ zu veranlassen. Zudem
waren auch die Vertrage zu den Internet—Anbindungen zu analysieren und eine Strategie fur
eine optimierte und kostenglinstige Internet—Anbindung der Schulstandorte zu entwickeln.
Dabei wéren Kooperationen (z.B. zwischen Bundesschulen, interkommunale Zusammenarbeit
der Gemeinden) zur Lukrierung von Kostenvorteilen zu bevorzugen. (TZ 23)

38 zugesagt

Die Vertretungsregeln der IT-Systembetreuung waren nachzujustieren, etwa fixe Vertretungs-
39  regeln oder —wenn die regionalen Gegebenheiten dies zulassen — die Einrichtung einer Pool- offen
I6sung am jeweiligen Landesschulrat bzw. Stadtschulrat fir Wien vorzusehen. (TZ 18)
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Mit geeigneten PersonalentwicklungsmaRnahmen wére der hohen Fluktuationsrate bei den I

40 umgesetzt

IT-Systembetreuerinnen und —betreuern entgegenzuwirken. (TZ 18)
Land Niederdsterreich

In Abstimmung mit den Gemeinden einschlieRlich der Stadt Wien ware ein IT-Modell fur die
Schulen — mit Schwerpunkt auf den allgemein bildenden Pflichtschulen — als Serviceleistung fur
die Schulerhalter (i.d.R. Gemeinden) zu entwickeln. Dieses sollte zentrale IT-Standards fir Schu-
1 len, zentrale Services und eine Standardisierung der Abldufe (z.B. Beschaffung, Mangel- zugesagt
behebung) gewdhrleisten und die Lehrpersonen von technischen und administrativen Agenden
der IT-Betreuung entlasten. Im Modell waren die Zustandigkeiten und die
Finanzierungsverantwortung konsequent miteinander zu verknupfen. (TZ 6, TZ 21, TZ 27)

) Eine koordinierte Vorgangsweise fir die Anschaffung der Standardsoftware ware zu priifen, um umgesetzt
damit Kostenvorteile zu lukrieren. (TZ 25) g
Der Einsatz von technischem Verwaltungspersonal anstelle von Lehrpersonen bei der Gebiets-

21  betreuung in technischen Belangen und Verwaltungsanwendungen waére zu prifen. (TZ4,TZ 12, zugesagt

T217,7227)

Die IT-Betreuung in technischen Belangen und bei Verwaltungsanwendungen ware bei den
22 berufsbildenden Pflichtschulen von technischem Verwaltungspersonal anstelle von Lehr- zugesagt
personen durchfthren zu lassen. (TZ 5, TZ 27)

Systematische Befragungen aller Betroffenen inkl. der Schulerhalter waren durchzufiihren, um
23 einen gesamthaften Uberblick (iber die Zweckm3Rigkeit der IT-Ausstattung und IT-Betreuung
sowie Uber mogliche Verbesserungspotenziale zu erhalten. (TZ 29)

umgesetzt

Bildungsdirektion fiir Oberdsterreich (vormals Landesschulrat)

Verpflichtende Zeitaufzeichnungen hinsichtlich der IT-Betreuungsleistung durch Lehrpersonen
33 waren anzuordnen, um die Grundlage fir eine bedarfsgerechte Bemessung des Zeitkontingents
fur die padagogisch—fachliche IT-Betreuung zu erhalten. (TZ 11)

umgesetzt

Auf eine geschlechtergerechte Zuteilung der Ressourcen fir die IT-Betreuung ware nach Malk-

34 gabe der individuellen Interessenlagen und Kompetenzen zu achten. (TZ 16)

umgesetzt
Aufbauend auf einer klaren Abgrenzung zwischen padagogisch—fachlicher und technischer IT—
Betreuung ware in einzelnen Landern eine Aufgabenbeschreibung fir die Lehrpersonen in der
|IT-Betreuung fur die Pflichtschulen nach dem Vorbild der Bundesschulen zu implementieren.
(TZ 13,72 19)

35 offen

Bei der Ressourcenzuteilung ware darauf zu achten, dass das AusmaR der Tatigkeiten je Landes-
lehrperson in der IT-Betreuung der allgemein bildenden Pflichtschulen nicht tGber eine halbe
Unterrichtsverpflichtung hinausgeht, um den Bezug zur Unterrichtspraxis zu gewahrleisten.
(T217)

36 umgesetzt

Bei der Ressourcenzuteilung ware darauf zu achten, dass das Ausmal der Tatigkeiten je Bundes-
37  lehrperson in der IT-Betreuung nicht Gber eine halbe Unterrichtsverpflichtung hinausgeht, um
den Bezug zur Unterrichtspraxis zu gewahrleisten. (TZ 17)

umgesetzt

Der aktuelle Stand der Internet—Anbindung der Schulen ware zu erheben, um rechtzeitig
MaRnahmen zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie ,Schule 4.0“ zu veranlassen. Zudem
waren auch die Vertrage zu den Internet—Anbindungen zu analysieren und eine Strategie fur
eine optimierte und kostenglinstige Internet—Anbindung der Schulstandorte zu entwickeln.
Dabei waren Kooperationen (z.B. zwischen Bundesschulen, interkommunale Zusammenarbeit
der Gemeinden) zur Lukrierung von Kostenvorteilen zu bevorzugen. (TZ 23)

38 zugesagt

Die Vertretungsregeln der IT-Systembetreuung waren nachzujustieren, etwa fixe Vertretungs-
39  regeln oder —wenn die regionalen Gegebenheiten dies zulassen — die Einrichtung einer Pool- offen
I6sung am jeweiligen Landesschulrat bzw. Stadtschulrat fir Wien vorzusehen. (TZ 18)

Mit geeigneten PersonalentwicklungsmaRnahmen ware der hohen Fluktuationsrate bei den

40 IT-Systembetreuerinnen und —betreuern entgegenzuwirken. (TZ 18)

zugesagt

227

www.parlament.gv.at



230von 332 111-78 der Beilagen XXV 1. GP - Bericht - 02 Nachfrageverfahren im Jahr 2019

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Land Oberosterreich

In Abstimmung mit den Gemeinden einschlieRlich der Stadt Wien wére ein IT-Modell fir die
Schulen — mit Schwerpunkt auf den allgemein bildenden Pflichtschulen — als Serviceleistung fur
die Schulerhalter (i.d.R. Gemeinden) zu entwickeln. Dieses sollte — zentrale IT-Standards fur

1 Schulen, zentrale Services und eine Standardisierung der Ablaufe (z.B. Beschaffung, Méngel- offen
behebung) gewahrleisten und — die Lehrpersonen von technischen und administrativen
Agenden der IT-Betreuung entlasten. Im Modell waren die Zustdndigkeiten und die
Finanzierungsverantwortung konsequent miteinander zu verknupfen. (TZ 6, TZ 21, TZ 27)

Eine koordinierte Vorgangsweise fir die Anschaffung der Standardsoftware ware zu priifen, um

damit Kostenvorteile zu lukrieren. (TZ 25) umgesetzt

Die IT-Betreuung in technischen Belangen und bei Verwaltungsanwendungen wére bei den
22 berufsbildenden Pflichtschulen von technischem Verwaltungspersonal anstelle von Lehr- offen
personen durchfthren zu lassen. (TZ 5, TZ 27)

Systematische Befragungen aller Betroffenen inkl. der Schulerhalter waren durchzufiihren, um
23 einen gesamthaften Uberblick tiber die ZweckmiRigkeit der IT-Ausstattung und IT-Betreuung zugesagt
sowie Uber mogliche Verbesserungspotenziale zu erhalten. (TZ 29)

Zusatzleistungen fir die IT-Betreuung, die Landeslehrpersonen aufRerhalb ihrer Dienstzeit

30 erbringen, waren mittels Werkvertréagen oder freien Dienstvertrdgen abzugelten. (TZ 15)

zugesagt
Die Standardisierung der wichtigsten Prozesse der IT-Betreuung (z.B. Beschaffung, Stérungs-

31 management) an berufsbildenden Pflichtschulen ware in die Wege zu leiten. (TZ 31)

umgesetzt

Bildungsdirektion fur Salzburg (vormals Landesschulrat)

Bei der Ressourcenzuteilung ware darauf zu achten, dass das AusmaR der Tatigkeiten je
37  Bundeslehrperson in der IT-Betreuung nicht Gber eine halbe Unterrichtsverpflichtung hinaus-
geht, um den Bezug zur Unterrichtspraxis zu gewahrleisten. (TZ 17)

umgesetzt

Der aktuelle Stand der Internet—Anbindung der Schulen wére zu erheben, um rechtzeitig
Malnahmen zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie ,Schule 4.0“ zu veranlassen. Zudem
wadren auch die Vertrage zu den Internet—Anbindungen zu analysieren und eine Strategie fir
eine optimierte und kostenglinstige Internet—Anbindung der Schulstandorte zu entwickeln.
Dabei waren Kooperationen (z.B. zwischen Bundesschulen, interkommunale Zusammenarbeit
der Gemeinden) zur Lukrierung von Kostenvorteilen zu bevorzugen. (TZ 23)

38 offen

Die Vertretungsregeln der IT-Systembetreuung waren nachzujustieren, etwa fixe Vertretungs-
39  regeln oder —wenn die regionalen Gegebenheiten dies zulassen — die Einrichtung einer Pool-
I6sung am jeweiligen Landesschulrat bzw. Stadtschulrat fir Wien vorzusehen. (TZ 18)

offen

Mit geeigneten PersonalentwicklungsmaRnahmen ware der hohen Fluktuationsrate bei den

40 IT-Systembetreuerinnen und —betreuern entgegenzuwirken. (TZ 18)

k.A.

Land Salzburg

In Abstimmung mit den Gemeinden einschlieflich der Stadt Wien wére ein IT-Modell fur die
Schulen — mit Schwerpunkt auf den allgemein bildenden Pflichtschulen — als Serviceleistung fur
die Schulerhalter (i.d.R. Gemeinden) zu entwickeln. Dieses sollte zentrale IT-Standards fir Schu-
1 len, zentrale Services und eine Standardisierung der Abldufe (z.B. Beschaffung, Mangel-
behebung) gewahrleisten und die Lehrpersonen von technischen und administrativen Agenden
der IT-Betreuung entlasten. Im Modell waren die Zustandigkeiten und die
Finanzierungsverantwortung konsequent miteinander zu verkntpfen. (TZ 6, TZ 21, TZ 27)

offen

Eine koordinierte Vorgangsweise fur die Anschaffung der Standardsoftware ware zu prifen, um

damit Kostenvorteile zu lukrieren. (TZ 25) umgesetzt

Der Einsatz von technischem Verwaltungspersonal anstelle von Lehrpersonen bei der Gebiets-
21 betreuung in technischen Belangen und Verwaltungsanwendungen ware zu prifen. (TZ4, T2 12,
TZ217,7TZ227)

offen

Die IT-Betreuung in technischen Belangen und bei Verwaltungsanwendungen wére bei den
22 berufsbildenden Pflichtschulen von technischem Verwaltungspersonal anstelle von Lehr- zugesagt
personen durchfthren zu lassen. (TZ 5, TZ 27)
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Systematische Befragungen aller Betroffenen inkl. der Schulerhalter waren durchzufiihren, um
23 einen gesamthaften Uberblick tiber die ZweckmiRigkeit der IT-Ausstattung und IT-Betreuung
sowie Uber mogliche Verbesserungspotenziale zu erhalten. (TZ 29)

offen

Bei Festlegung der IT-Kustodiatsstunden fir die berufsbildenden Pflichtschulen waren die
29  gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten, damit die Lehrpersonen fur den Unterricht zur
Verfugung stehen. (TZ 16, TZ 27)

zugesagt

Zusatzleistungen fir die IT-Betreuung, die Landeslehrpersonen auRerhalb ihrer Dienstzeit

30 erbringen, waren mittels Werkvertragen oder freien Dienstvertrdgen abzugelten. (TZ 15)

umgesetzt
Die Standardisierung der wichtigsten Prozesse der IT-Betreuung (z.B. Beschaffung, Stérungs-

31 management) an berufsbildenden Pflichtschulen ware in die Wege zu leiten. (TZ 31)

umgesetzt
Verpflichtende Zeitaufzeichnungen hinsichtlich der IT-Betreuungsleistung durch Lehrpersonen

33 waren anzuordnen, um die Grundlage fir eine bedarfsgerechte Bemessung des Zeitkontingents
flr die padagogisch—fachliche IT-Betreuung zu erhalten. (TZ 11)

offen

Auf eine geschlechtergerechte Zuteilung der Ressourcen fir die IT-Betreuung wéare nach

34 Malgabe der individuellen Interessenlagen und Kompetenzen zu achten. (TZ 16)

umgesetzt

Aufbauend auf einer klaren Abgrenzung zwischen padagogisch—fachlicher und technischer
IT-Betreuung ware in einzelnen Landern eine Aufgabenbeschreibung fir die Lehrpersonen in
der IT-Betreuung fir die Pflichtschulen nach dem Vorbild der Bundesschulen zu implementie-
ren. (TZ 13, TZ 19)

35 zugesagt

Bei der Ressourcenzuteilung ware darauf zu achten, dass das Ausmal der Tatigkeiten je
Landeslehrperson in der IT-Betreuung der allgemein bildenden Pflichtschulen nicht Gber eine
halbe Unterrichtsverpflichtung hinausgeht, um den Bezug zur Unterrichtspraxis zu gewahr-
leisten. (TZ 17)

36 zugesagt
Bildungsdirektion fuir Steiermark (vormals Landesschulrat)

Verpflichtende Zeitaufzeichnungen hinsichtlich der IT-Betreuungsleistung durch Lehrpersonen
33 wadren anzuordnen, um die Grundlage fir eine bedarfsgerechte Bemessung des Zeitkontingents offen
fur die padagogisch—fachliche IT-Betreuung zu erhalten. (TZ 11)

Auf eine geschlechtergerechte Zuteilung der Ressourcen fir die IT-Betreuung wére nach

34 Malgabe der individuellen Interessenlagen und Kompetenzen zu achten. (TZ 16) zugesagt
Aufbauend auf einer klaren Abgrenzung zwischen padagogisch—fachlicher und technischer
35 IT-Betreuung ware in einzelnen Landern eine Aufgabenbeschreibung fur die Lehrpersonen in 2ugesagt

der IT-Betreuung fur die Pflichtschulen nach dem Vorbild der Bundesschulen zu implementie-
ren. (TZ 13, TZ 19)

Bei der Ressourcenzuteilung ware darauf zu achten, dass das AusmaR der Tatigkeiten je
37  Bundeslehrperson in der IT-Betreuung nicht tGber eine halbe Unterrichtsverpflichtung hinaus- umgesetzt
geht, um den Bezug zur Unterrichtspraxis zu gewahrleisten. (TZ 17)

Der aktuelle Stand der Internet—Anbindung der Schulen wére zu erheben, um rechtzeitig
MaRnahmen zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie ,Schule 4.0“ zu veranlassen. Zudem
waren auch die Vertrage zu den Internet—Anbindungen zu analysieren und eine Strategie fur
eine optimierte und kostenglinstige Internet—Anbindung der Schulstandorte zu entwickeln.
Dabei wéren Kooperationen (z.B. zwischen Bundesschulen, interkommunale Zusammenarbeit
der Gemeinden) zur Lukrierung von Kostenvorteilen zu bevorzugen. (TZ 23)

38 zugesagt

Die Vertretungsregeln der IT-Systembetreuung waren nachzujustieren, etwa fixe Vertretungs-
39  regeln oder —wenn die regionalen Gegebenheiten dies zulassen — die Einrichtung einer Pool- umgesetzt
I6sung am jeweiligen Landesschulrat bzw. Stadtschulrat fir Wien vorzusehen. (TZ 18)

40

Mit geeigneten PersonalentwicklungsmaRnahmen wére der hohen Fluktuationsrate bei den
umgesetzt

IT-Systembetreuerinnen und —betreuern entgegenzuwirken. (TZ 18)

229
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Land Steiermark

In Abstimmung mit den Gemeinden einschlieRlich der Stadt Wien wére ein IT-Modell fir die
Schulen — mit Schwerpunkt auf den allgemein bildenden Pflichtschulen — als Serviceleistung fur
die Schulerhalter (i.d.R. Gemeinden) zu entwickeln. Dieses sollte zentrale IT-Standards fir Schu-

1 len, zentrale Services und eine Standardisierung der Abldufe (z.B. Beschaffung, Mangelbehe-
bung) gewahrleisten und die Lehrpersonen von technischen und administrativen Agenden der
IT-Betreuung entlasten. Im Modell waren die Zustandigkeiten und die Finanzierungsverantwor-
tung konsequent miteinander zu verknipfen. (TZ 6, TZ 21, TZ 27)

offen

Eine koordinierte Vorgangsweise fir die Anschaffung der Standardsoftware ware zu priifen, um

damit Kostenvorteile zu lukrieren. (TZ 25) offen

Die IT-Betreuung in technischen Belangen und bei Verwaltungsanwendungen wére bei den
22 berufsbildenden Pflichtschulen von technischem Verwaltungspersonal anstelle von Lehr-
personen durchfthren zu lassen. (TZ 5, TZ 27)

umgesetzt

Systematische Befragungen aller Betroffenen inkl. der Schulerhalter waren durchzufiihren, um
23 einen gesamthaften Uberblick tiber die ZweckmiRigkeit der IT-Ausstattung und IT-Betreuung
sowie Uber mogliche Verbesserungspotenziale zu erhalten. (TZ 29)

offen

Die strategische externe IT-Betreuung fir die berufsbildenden Pflichtschulen ware ins Amt der

26 Landesregierung zu verlagern und dafuir wére eine Planstelle bereitzustellen. (TZ 20)

umgesetzt
Fur eine ordnungsgemaRe und vollstdndige Anlagenbuchhaltung bei den berufsbildenden

32 Pflichtschulen ware zu sorgen, damit insbesondere die Auswirkungen der IT-Ausstattung auf die
finanziellen Daten und Darstellungen im Haushalt des jeweiligen Landes abgebildet sind. (TZ 21)

umgesetzt

Bildungsdirektion fur Tirol (vormals Landesschulrat)

Bei der Ressourcenzuteilung ware darauf zu achten, dass das AusmaR der Tatigkeiten je
37  Bundeslehrperson in der IT-Betreuung nicht tUber eine halbe Unterrichtsverpflichtung hinaus-
geht, um den Bezug zur Unterrichtspraxis zu gewahrleisten. (TZ 17)

umgesetzt

Der aktuelle Stand der Internet—Anbindung der Schulen wére zu erheben, um rechtzeitig
MaRnahmen zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie ,Schule 4.0“ zu veranlassen. Zudem
waren auch die Vertrage zu den Internet—Anbindungen zu analysieren und eine Strategie fur
eine optimierte und kostengtinstige Internet—Anbindung der Schulstandorte zu entwickeln.
Dabei wdren Kooperationen (z.B. zwischen Bundesschulen, interkommunale Zusammenarbeit
der Gemeinden) zur Lukrierung von Kostenvorteilen zu bevorzugen. (TZ 23)

38 zugesagt

Die Vertretungsregeln der IT-Systembetreuung waren nachzujustieren, etwa fixe Vertretungs-
39  regeln oder —wenn die regionalen Gegebenheiten dies zulassen — die Einrichtung einer Pool-
I6sung am jeweiligen Landesschulrat bzw. Stadtschulrat fiir Wien vorzusehen. (TZ 18)

offen

Mit geeigneten PersonalentwicklungsmaBBnahmen ware der hohen Fluktuationsrate bei den

40 IT-Systembetreuerinnen und —betreuern entgegenzuwirken. (TZ 18)

zugesagt

42  Die Personalzuweisungen an Vereine waren zu beenden. (TZ 16) offen

Land Tirol

In Abstimmung mit den Gemeinden einschlieRlich der Stadt Wien ware ein IT-Modell fur die
Schulen — mit Schwerpunkt auf den allgemein bildenden Pflichtschulen — als Serviceleistung fur
die Schulerhalter (i.d.R. Gemeinden) zu entwickeln. Dieses sollte zentrale IT-Standards fir Schu-
1 len, zentrale Services und eine Standardisierung der Abldufe (z.B. Beschaffung, Mangel-
behebung) gewéhrleisten und die Lehrpersonen von technischen und administrativen Agenden
der IT-Betreuung entlasten. Im Modell waren die Zustandigkeiten und die
Finanzierungsverantwortung konsequent miteinander zu verknupfen. (TZ 6, TZ 21, TZ 27)

offen

Eine koordinierte Vorgangsweise fir die Anschaffung der Standardsoftware ware zu priifen, um

damit Kostenvorteile zu lukrieren. (TZ 25) umgesetzt

Der Einsatz von technischem Verwaltungspersonal anstelle von Lehrpersonen bei der Gebiets-
21 betreuung in technischen Belangen und Verwaltungsanwendungen ware zu prifen. (TZ4,TZ 12,
T217,7227)

offen

230
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22

23

31

32

33

34

35

36

42

Die IT-Betreuung in technischen Belangen und bei Verwaltungsanwendungen wdre bei den
berufsbildenden Pflichtschulen von technischem Verwaltungspersonal anstelle von
Lehrpersonen durchfiihren zu lassen. (TZ 5, TZ 27)

Systematische Befragungen aller Betroffenen inkl. der Schulerhalter waren durchzufiihren, um
einen gesamthaften Uberblick tiber die ZweckmaRigkeit der IT-Ausstattung und IT-Betreuung
sowie Uber mogliche Verbesserungspotenziale zu erhalten. (TZ 29)

Die Standardisierung der wichtigsten Prozesse der [T-Betreuung (z.B. Beschaffung, Stérungs-
management) an berufsbildenden Pflichtschulen wére in die Wege zu leiten. (TZ 31)

Fir eine ordnungsgemale und vollstandige Anlagenbuchhaltung bei den berufsbildenden
Pflichtschulen wdre zu sorgen, damit insbesondere die Auswirkungen der IT-Ausstattung auf die
finanziellen Daten und Darstellungen im Haushalt des jeweiligen Landes abgebildet sind. (TZ 21)

Verpflichtende Zeitaufzeichnungen hinsichtlich der IT-Betreuungsleistung durch Lehrpersonen
waren anzuordnen, um die Grundlage fiir eine bedarfsgerechte Bemessung des Zeitkontingents
flr die padagogisch—fachliche IT-Betreuung zu erhalten. (TZ 11)

Auf eine geschlechtergerechte Zuteilung der Ressourcen fiir die IT-Betreuung ware nach
Malgabe der individuellen Interessenlagen und Kompetenzen zu achten. (TZ 16)

Aufbauend auf einer klaren Abgrenzung zwischen padagogisch—fachlicher und technischer
IT-Betreuung ware in einzelnen Landern eine Aufgabenbeschreibung fir die Lehrpersonen in
der IT-Betreuung fir die Pflichtschulen nach dem Vorbild der Bundesschulen zu implementie-
ren. (TZ 13, TZ 19)

Bei der Ressourcenzuteilung ware darauf zu achten, dass das Ausmal’ der Tatigkeiten je Landes-
lehrperson in der IT-Betreuung der allgemein bildenden Pflichtschulen nicht Uber eine halbe
Unterrichtsverpflichtung hinausgeht, um den Bezug zur Unterrichtspraxis zu gewahrleisten.

(T2 17)

Die Personalzuweisungen an Vereine wéaren zu beenden. (TZ 16)

Bildungsdirektion fiir Vorarlberg (vormals Landesschulrat)

37

38

39

40

41

Bei der Ressourcenzuteilung ware darauf zu achten, dass das Ausmal der Tatigkeiten je Bundes-
lehrperson in der IT-Betreuung nicht tber eine halbe Unterrichtsverpflichtung hinausgeht, um
den Bezug zur Unterrichtspraxis zu gewahrleisten. (TZ 17)

Der aktuelle Stand der Internet—Anbindung der Schulen ware zu erheben, um rechtzeitig
MaRnahmen zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie ,Schule 4.0“ zu veranlassen. Zudem
waren auch die Vertrage zu den Internet—Anbindungen zu analysieren und eine Strategie fur
eine optimierte und kostenglinstige Internet—Anbindung der Schulstandorte zu entwickeln.
Dabei waren Kooperationen (z.B. zwischen Bundesschulen, interkommunale Zusammenarbeit
der Gemeinden) zur Lukrierung von Kostenvorteilen zu bevorzugen. (TZ 23)

Die Vertretungsregeln der IT-Systembetreuung waren nachzujustieren, etwa fixe Vertretungs-
regeln oder — wenn die regionalen Gegebenheiten dies zulassen — die Einrichtung einer Pool-
I6sung am jeweiligen Landesschulrat bzw. Stadtschulrat fir Wien vorzusehen. (TZ 18)

Mit geeigneten PersonalentwicklungsmaRnahmen ware der hohen Fluktuationsrate bei den
IT-Systembetreuerinnen und —betreuern entgegenzuwirken. (TZ 18)

Die allgemein bildenden héheren Bundesschulen in Vorarlberg wéaren anzuweisen, Hardware-
beschaffungen grundsétzlich Uber die Bundesbeschaffung GmbH durchzufihren bzw.
gegebenenfalls die erforderlichen Meldungen an die Bundesbeschaffung GmbH zu erstatten.
(TZ 24)

Land Vorarlberg

231

In Abstimmung mit den Gemeinden einschlieBlich der Stadt Wien ware ein IT-Modell fur die
Schulen — mit Schwerpunkt auf den allgemein bildenden Pflichtschulen — als Serviceleistung fur
die Schulerhalter (i.d.R. Gemeinden) zu entwickeln. Dieses sollte — zentrale IT-Standards flr
Schulen, zentrale Services und eine Standardisierung der Ablaufe (z.B. Beschaffung, Mangel-
behebung) gewéhrleisten und — die Lehrpersonen von technischen und administrativen
Agenden der IT-Betreuung entlasten. Im Modell wéren die Zustandigkeiten und die
Finanzierungsverantwortung konsequent miteinander zu verknupfen. (TZ 6, TZ 21, TZ 27)
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Eine koordinierte Vorgangsweise fur die Anschaffung der Standardsoftware ware zu prifen, um

2 damit Kostenvorteile zu lukrieren. (TZ 25)

umgesetzt
Der Einsatz von technischem Verwaltungspersonal anstelle von Lehrpersonen bei der Gebiets-

21  betreuung in technischen Belangen und Verwaltungsanwendungen ware zu priifen. (TZ4, T2 12,
T217,TZ27)

Die IT-Betreuung in technischen Belangen und bei Verwaltungsanwendungen ware bei den
22 berufsbildenden Pflichtschulen von technischem Verwaltungspersonal anstelle von
Lehrpersonen durchfihren zu lassen. (TZ 5, TZ 27)

offen

umgesetzt

Systematische Befragungen aller Betroffenen inkl. der Schulerhalter waren durchzufiihren, um
23 einen gesamthaften Uberblick (iber die ZweckmaRigkeit der IT-Ausstattung und IT-Betreuung
sowie Uber mogliche Verbesserungspotenziale zu erhalten. (TZ 29)

offen

27  Von den Forderungen fur IT-Ausstattung an Bundesschulen ware abzusehen. (TZ 26) offen

RegelmaRige Bestandsaufnahmen der PC an den berufsbildenden Pflichtschulen waren durch-

28 zufthren. (TZ 21)

umgesetzt
Zusatzleistungen fir die IT-Betreuung, die Landeslehrpersonen auRerhalb ihrer Dienstzeit

30 erbringen, waren mittels Werkvertragen oder freien Dienstvertrdgen abzugelten. (TZ 15)

umgesetzt
Verpflichtende Zeitaufzeichnungen hinsichtlich der IT-Betreuungsleistung durch Lehrpersonen

33 wadren anzuordnen, um die Grundlage fiir eine bedarfsgerechte Bemessung des Zeitkontingents
flr die padagogisch—fachliche IT-Betreuung zu erhalten. (TZ 11)

offen

Auf eine geschlechtergerechte Zuteilung der Ressourcen fir die IT-Betreuung ware nach

Malgabe der individuellen Interessenlagen und Kompetenzen zu achten. (TZ 16) offen

34
Aufbauend auf einer klaren Abgrenzung zwischen padagogisch—fachlicher und technischer
IT-Betreuung ware in einzelnen Landern eine Aufgabenbeschreibung fir die Lehrpersonen in
der IT-Betreuung fur die Pflichtschulen nach dem Vorbild der Bundesschulen zu implementie-
ren. (TZ 13, TZ 19)

35 umgesetzt

Bei der Ressourcenzuteilung ware darauf zu achten, dass das Ausmal der Tatigkeiten je
Landeslehrperson in der IT-Betreuung der allgemein bildenden Pflichtschulen nicht tber eine
halbe Unterrichtsverpflichtung hinausgeht, um den Bezug zur Unterrichtspraxis zu
gewdhrleisten. (TZ 17)

36 zugesagt

Bildungsdirektion fur Wien (vormals Stadtschulrat)

Verpflichtende Zeitaufzeichnungen hinsichtlich der IT-Betreuungsleistung durch Lehrpersonen
33 waren anzuordnen, um die Grundlage fir eine bedarfsgerechte Bemessung des Zeitkontingents zugesagt
fur die padagogisch—fachliche IT-Betreuung zu erhalten. (TZ 11)

Auf eine geschlechtergerechte Zuteilung der Ressourcen fiir die IT-Betreuung ware nach

34 Malgabe der individuellen Interessenlagen und Kompetenzen zu achten. (TZ 16)

umgesetzt
Aufbauend auf einer klaren Abgrenzung zwischen padagogisch—fachlicher und technischer
IT-Betreuung ware in einzelnen Landern eine Aufgabenbeschreibung fur die Lehrpersonen in
der IT-Betreuung fur die Pflichtschulen nach dem Vorbild der Bundesschulen zu implementie-
ren. (TZ 13,TZ 19)

Bei der Ressourcenzuteilung ware darauf zu achten, dass das AusmaR der Tatigkeiten je
37  Bundeslehrperson in der IT-Betreuung nicht Gber eine halbe Unterrichtsverpflichtung
hinausgeht, um den Bezug zur Unterrichtspraxis zu gewahrleisten. (TZ 17)

35 umgesetzt

umgesetzt

Der aktuelle Stand der Internet—Anbindung der Schulen wére zu erheben, um rechtzeitig
MaRnahmen zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie ,Schule 4.0“ zu veranlassen. Zudem
waren auch die Vertrage zu den Internet—Anbindungen zu analysieren und eine Strategie fir
eine optimierte und kostenglinstige Internet—Anbindung der Schulstandorte zu entwickeln.
Dabei wéren Kooperationen (z.B. zwischen Bundesschulen, interkommunale Zusammenarbeit
der Gemeinden) zur Lukrierung von Kostenvorteilen zu bevorzugen. (TZ 23)

38 umgesetzt

Die Vertretungsregeln der IT-Systembetreuung waren nachzujustieren, etwa fixe Vertretungs-
39  regeln oder —wenn die regionalen Gegebenheiten dies zulassen — die Einrichtung einer Pool-
I6sung am jeweiligen Landesschulrat bzw. Stadtschulrat fir Wien vorzusehen. (TZ 18)

offen

232
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Mit geeigneten PersonalentwicklungsmaRnahmen ware der hohen Fluktuationsrate bei den offen
IT-Systembetreuerinnen und —betreuern entgegenzuwirken. (TZ 18)

40

Stadt Wien
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In Abstimmung mit den Gemeinden einschlieRlich der Stadt Wien ware ein IT-Modell fur die
Schulen — mit Schwerpunkt auf den allgemein bildenden Pflichtschulen — als Serviceleistung flr
die Schulerhalter (i.d.R. Gemeinden) zu entwickeln. Dieses sollte zentrale IT-Standards fir Schu-
1 len, zentrale Services und eine Standardisierung der Abldufe (z.B. Beschaffung, Mangel- zugesagt
behebung) gewéhrleisten und die Lehrpersonen von technischen und administrativen Agenden
der IT-Betreuung entlasten. Im Modell waren die Zustandigkeiten und die
Finanzierungsverantwortung konsequent miteinander zu verknlpfen. (TZ 6, TZ 21, TZ 27)

Der Einsatz von technischem Verwaltungspersonal anstelle von Lehrpersonen bei der
21  Gebietsbetreuung in technischen Belangen und Verwaltungsanwendungen ware zu prifen.
(Tz4,7212,7217,7227)

Die IT-Betreuung in technischen Belangen und bei Verwaltungsanwendungen ware bei den
22 berufsbildenden Pflichtschulen von technischem Verwaltungspersonal anstelle von
Lehrpersonen durchfihren zu lassen. (TZ 5, TZ 27)

Systematische Befragungen aller Betroffenen inkl. der Schulerhalter waren durchzufiihren, um
23 einen gesamthaften Uberblick (iber die ZweckmaRigkeit der IT-Ausstattung und IT-Betreuung
sowie Uber mogliche Verbesserungspotenziale zu erhalten. (TZ 29)

233

Eine koordinierte Vorgangsweise fir die Anschaffung der Standardsoftware ware zu priifen, um
damit Kostenvorteile zu lukrieren. (TZ 25)

umgesetzt

umgesetzt

umgesetzt

offen

Fazit

Das Bundesministerium fir Bildung, Wissenschaft und Forschung sagte die Umset-
zung des GrolSteils der Empfehlungen, die der RH im Rahmen seiner osterreichwei-
ten GebarungsUberprifung zum Thema ,,IT-Betreuung an Schulen” ausgesprochen
hatte, zu oder setzte sie um. Bei den Bildungsdirektionen ergab der Umsetzungs-
stand ein ahnliches Bild, weil der GrofRteil der Empfehlungen entweder zugesagt
oder umgesetzt wurde. Eine Ausnahme stellte die Bildungsdirektion fur Salzburg
dar, bei der von vier Empfehlungen zwei offen blieben und zu einer keine Stellung-
nahme abgegeben wurde. Bei den Pflichtschulen setzten die Bundeslander Nieder-
Osterreich, Oberosterreich, Salzburg und Wien den Gberwiegenden Teil der Empfeh-
lungen um bzw. sagten deren Umsetzung zu, wohingegen im Burgenland, in Karnten
und in Tirol ein Grol3teil der Empfehlungen offen blieb. In der Steiermark und Vorarl-
berg hielten sich die umgesetzten und zugesagten Empfehlungen die Waage mit den
offenen.

Die Umsetzung der zentralen Empfehlung, ein IT-Modell mit zentralen IT-Standards,
zentralen Services und standardisierten Abldufen fir die Schulen — mit Schwerpunkt
auf die allgemein bildenden Pflichtschulen — zu entwickeln, sagte das Ministerium zu.
Es fUhrte dazu aus, dass ein gemeinsam mit den Schulerhaltern (Gemeindebund,
Stadtebund) entwickeltes IT-Modell vorliege. Eine Weiterentwicklung dieses Modells
unter Bedachtnahme auf die Verantwortlichkeiten der Schulerhalter sei angedacht.
Bei den Bundeslandern war diese Empfehlung allerdings mehrheitlich als offen zu
qualifizieren, sei es wegen mangelnder Zustandigkeit, fehlender Umsetzungsmaglich-
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keiten gegenliber den Gemeinden als Schulerhalter oder weil das bestehende IT—
Modell fur Schulen sich als qualitativ bestes und auch kostengiinstigstes Modell er-
wiesen habe.

Das Ministerium sagte auch die Umsetzung der zentralen Empfehlung, verstarkt auf
die Forderung der padagogisch—didaktischen Kenntnisse der Lehrpersonen im digita-
len Bereich zu fokussieren, zu. Es wies darauf hin, dass das strategische Konzept zur
Digitalen Bildung (Masterplan) einen Fokus auf die Digitale Fachdidaktik und die Digi-
talen Kompetenzen der Padagoginnen und Padagogen in der Aus—, Fort—und Weiter-
bildung lege.

Im Bereich der Fort—und Weiterbildung habe es ein modulares Ausbildungsangebot
geschaffen und innovative Fortbildungsformate wiirden forciert. Den Paddagogischen
Hochschulen habe es empfohlen, mindestens 6 ECTS—Punkte an digitaler Grundbil-
dung jedenfalls in den Ausbildungscurricula vorzusehen.

Die Umsetzung der Empfehlung, auf eine fiir alle Lehrpersonen glltige klare Abgren-
zung zwischen pddagogisch—fachlicher und technischer IT-Betreuung hinzuwirken,
sagte das Ministerium zu. In einem ersten Schritt werde das Modell der ,,IT-Betreu-
ung NEU“ fir die Bundesschulen evaluiert. Darauf aufbauend sollen weitere Schritte
gesetzt werden. Eine den zentralen Empfehlungen entsprechende Aufgabenbe-
schreibung liege fir die Pflichtschulen im Burgenland, in Niederdsterreich, Wien
und Vorarlberg vor, fur die Pflichtschulen in Salzburg und der Steiermark war diese
Empfehlung als zugesagt zu werten; offen blieb sie fir Karnten, Oberdsterreich und
Tirol.

Die zentrale Empfehlung, den aktuellen Stand der Internet—Anbindung der Schulen

zu erheben, um rechtzeitig Mallnahmen zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie
zu veranlassen, setzte das Ministerium im Sommer 2018 um.
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Psychiatrische Versorgung in Krankenanstalten in Karnten
und Tirol

Bund 2018/57
Karnten 2018/7
Tirol 2018/7

Der RH Uberprifte von Janner bis Marz 2017 die psychiatrische Versorgung in Kran-
kenanstalten in Karnten und Tirol; in Karnten im Klinikum Klagenfurt am Wérthersee
und im Landeskrankenhaus Villach, deren Rechtstragerin die Landeskrankenanstal-
ten—Betriebsgesellschaft — KABEG war; in Tirol im Landeskrankenhaus — Universi-
tatskliniken Innsbruck und im Landeskrankenhaus Hall in Tirol, die zur Tirol Klini-
ken GmbH gehorten. Ziele der Gebarungstberprifung waren die Analyse der
strategischen Planungen und Vorgaben fir die psychiatrische Versorgung in Karnten
und Tirol, die Darstellung der Versorgungslandschaft fir psychisch kranke Menschen
in diesen beiden Landern, die Beurteilung der aufbau— und ablauforganisatorischen
sowie der personellen Rahmenbedingungen in den Uberpriften psychiatrischen
Organisationseinheiten der vier Krankenanstalten und deren externe Zusammenar-
beit. Die Gebarungsiberprifung umfasste sowohl die Erwachsenenpsychiatrie als
auch die Kinder— und Jugendpsychiatrie. Der Bericht enthielt 32 Empfehlungen.

Bundesministerium fiir Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz

235

Die Eignung der im Rahmen der Studie zur psychischen Gesundheit in Osterreich erhobenen
Daten fur die weiteren Planungen und MaRBnahmen im Bereich der Versorgung psychisch
kranker Menschen ware zu prifen und, falls erforderlich, waren erganzende Untersuchungen
durchfihren zu lassen, um eine bedarfsgerechte Versorgung in diesem Bereich sicherstellen zu

konnen. (TZ 3)

Auf Basis der Ergebnisse der Ermittiung des kiinftigen Bedarfs an (auch kinder— und
jugend)psychiatrischen Facharztinnen und —arzten waren gemeinsam mit den Krankenanstalten-
tragern dementsprechende (Ausbildungs)MalRnahmen zu setzen bzw. auf solche hinzuwirken,
um den facharztlichen Nachwuchs im Bereich der Psychiatrie fur Kinder und Jugendliche sowie
fir Erwachsene zu fordern und langfristig eine qualitatsvolle sowie bedarfsgerechte Versorgung
psychisch kranker Menschen sicherzustellen. (TZ 39)

Vor dem Hintergrund, dass die Anzahl der Psychiatriebetten in Osterreich im OECD-Vergleich
bzw. im Vergleich zu Deutschland und der Schweiz geringer war, ware die Thematik Psychiatrie-
betten in Osterreich einer grundsatzlichen gesamthaften Evaluierung zu unterziehen. (TZ 10)

Eine Klarstellung des Begriffs systemisiertes Bett gegeniber den Landern ware vorzunehmen; so
ware etwa zu erldutern, ob die bescheidméaRige Genehmigung eines Organisationsplans oder
einer Anstaltsordnung als Systemisierung von Betten gewertet werden kann. Dies, um etwa fir
bundesweite Planungen bzw. Planungsvorgaben oder Vergleiche Uber valide Daten zu verfligen.

(Tz12)

Es ware auf eine Klarstellung hinzuwirken, in welcher Weise die im Modell der Leistungs-
orientierten Krankenanstaltenfinanzierung beim therapeutischen Personal der nunmehrigen
Abteilungsgruppe 01 angefihrten Berufsgruppen (alle oder abhéngig vom Leistungsangebot
und vom Patientenbedarf) zur Verfligung zu stellen waren. (TZ 24)

offen

offen

umgesetzt

umgesetzt

umgesetzt
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Im Hinblick auf die offensichtlichen Interpretationsunterschiede bei der Berechnung des
multiprofessionellen Teams in Kinder— und Jugendpsychiatrien nach dem Modell der Leistungs-
orientierten Krankenanstaltenfinanzierung ware auf eine Klarstellung dieser verbindlichen
Vorgaben des Modells hinzuwirken, um einheitliche (Qualitdts)Standards sicherzustellen. (TZ 27)

umgesetzt

Es ware zu prifen, ob — unter strikter Gewahrleistung des Datenschutzes und moglichst unter
Nutzung der bereits bestehenden Erfassungssysteme — dsterreichweit eine einheitliche
Dokumentation sowohl der Unterbringungen als auch der weitergehenden Beschrankungen
sichergestellt werden kann, um die Transparenz in diesem sensiblen Bereich erhéhen und
Freiheitsbeschrankungen bzw. ZwangsmafRnahmen Osterreichweit vergleichen und analysieren
zu kénnen. (TZ 28)

Der klnftige Bedarf an (auch kinder— und jugend)psychiatrischen Facharztinnen und —arzten
wadre zu ermitteln. (TZ 39)

umgesetzt

8 zugesagt

Klinikum Klagenfurt am Wérthersee

Klare Vorgaben bzw. Prozesse fur die Organisation von Nachbetreuungspldtzen waren zu
28 (a) entwickeln, um eine integrierte Versorgungskette fir die Patientinnen und Patienten zu gewahr- zugesagt
leisten. (TZ 35)

Gemeinsam mit den Landern waren Moglichkeiten fur einen vollstdndigen transparenten (auto-
28 (b) mationsunterstiitzten) Uberblick iber das psychiatrische bzw. psychosoziale Angebot bzw. freie zugesagt
Platze auRerhalb der Krankenanstalt zu prifen. (TZ 35)

Auf eine vollstdndige Meldung der Nebenbeschaftigungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
28 (c) ware hinzuwirken, um Unvereinbarkeiten zu vermeiden und die Zulassigkeit der Nebenbeschaf- umgesetzt
tigungen sicherzustellen. (TZ 35)

Angesichts der Anderungen im Osterreichischen Strukturplan Gesundheit 2017 waren die
Rahmenbedingungen der psychiatrischen Organisationseinheiten in Hinblick auf die Vorgaben

29 des Osterreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 zu evaluieren und erforderlichenfalls zugesagt
entsprechend anzupassen. (TZ 6)
30 Die Ursachen fir die Gber— bzw. unterdurchschnittlichen Verweildauern waren zu ermitteln und Jugesast
auf Basis der Ergebnisse entsprechende MaRnahmen zu setzen. (TZ 20) gesag
Karntner Gesundheitsfonds
Eine Zuordnung der psychiatrischen Stationen bzw. Abteilungen zur nunmehrigen
19 (a) Abteilungsgruppe 01 ware dergestalt vorzunehmen, dass sie nicht individuell auf die Schwere offen

der Erkrankung der Patientin bzw. des Patienten, sondern auf die (Mindest—)Personal-
ausstattung der Station abstellt, auf der sich diese bzw. dieser Uberwiegend aufhalt. (TZ 24)

Weiters ware auf die Einhaltung der im Modell der Leistungsorientierten Krankenanstalten-
finanzierung verbindlich vorgesehenen Voraussetzungen fiir die Einstufung in die nunmehrige
19 (b) Abteilungsgruppe 01 zu achten und diese in regelmaRigen Zeitabstanden nachweislich zu tber- k.A.
prifen; dies insbesondere auch vor dem Hintergrund der Neueinstufung aufgrund des Modells
der Leistungsorientierten Krankenanstaltenfinanzierung 2017. (TZ 24)

Auch im Sinne der Qualitdtssicherung ware die Einhaltung der Vorgaben und Empfehlungen des
20  Systems der Leistungsorientierten Krankenanstaltenfinanzierung durch die Abteilung fir Kinder— umgesetzt
und Jugendpsychiatrie regelméRig nachweislich zu Gberprifen. (TZ 27)

Land Karnten

Die Eignung der im Rahmen der Studie zur psychischen Gesundheit in Osterreich erhobenen
Daten fir die weiteren Planungen und MalRnahmen im Bereich der Versorgung psychisch
1 kranker Menschen ware zu prifen und, falls erforderlich, waren erganzende Untersuchungen zugesagt
durchfiihren zu lassen, um eine bedarfsgerechte Versorgung in diesem Bereich sicherstellen zu
kénnen. (TZ 3)

Auf Basis der Ergebnisse der Ermittlung des kiinftigen Bedarfs an (auch kinder—und
jugend)psychiatrischen Facharztinnen und —drzten waren gemeinsam mit den Krankenanstalten-
tragern dementsprechende (Ausbildungs)MalRnahmen zu setzen bzw. auf solche hinzuwirken,

2 um den fachérztlichen Nachwuchs im Bereich der Psychiatrie fir Kinder und Jugendliche sowie umgesetzt
flr Erwachsene zu férdern und langfristig eine qualitatsvolle sowie bedarfsgerechte Versorgung
psychisch kranker Menschen sicherzustellen. (TZ 39)
236
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10

11

12

13

Die Ergebnisse der Krankenanstalten hinsichtlich der Ursachen fir die Gber— bzw. unter-
durchschnittlichen Verweildauern waren gemeinsam mit dem Zielsteuerungspartner auch in
Zusammenhang mit der Planung des psychiatrischen und psychosozialen Versorgungsangebots
auBerhalb der Krankenanstalten zu beriicksichtigen, um eine Versorgung am Best Point of
Service sicherzustellen und nicht erforderliche, vergleichsweise teurere Krankenhausaufenthalte
zu vermeiden. (TZ 20)

Es waren gemeinsam mit der Landeskrankenanstalten—Betriebsgesellschaft — KABEG bzw. der
Tirol Kliniken GmbH die Ursachen fir den starken Anstieg an Unterbringungsféllen bei Kindern
und Jugendlichen zu ermitteln; dies, um gegebenenfalls konkrete psychiatrische bzw. psycho-
soziale Versorgungsdefizite aulRerhalb der Krankenanstalten identifizieren zu kénnen, deren
Behebung Unterbringungen von Kindern und Jugendlichen bereits im Vorfeld verhindern bzw.
reduzieren konnte. Dariiber hinaus waren solche Informationen auch fur die Planung der
Unterbringungskapazitaten wesentlich. (TZ 31)

Es ware auf die Definition von Zielen und bedarfsgerechten Mallnahmen samt entsprechenden
Indikatoren fiir die gesamthafte Verbesserung der Versorgung psychisch kranker Menschen im
neuen Landes—Zielsteuerungslbereinkommen hinzuwirken; dies auch in Umsetzung der Fest-
legungen des neuen Zielsteuerungsvertrags des Bundes. (TZ 8)

Im Zuge der geplanten Einrichtung der Psychiatriekoordination wére auch auf eine klare
Definition der Aufgaben und Zustandigkeiten hinzuwirken. (TZ 8)

Auf die Uberarbeitung des Regionalen Strukturplans Gesundheit Karnten 2020 in Abstimmung
mit dem neuen Osterreichischen Strukturplan Gesundheit 2017 wére hinzuwirken und auf Basis
der in der Folge verbindlich gemachten Krankenanstaltenplanung ware eine Systemisierung der
Betten (und Zuordnung der Betten zu den Bereichen Psychiatrie und Psychosomatik) vorzu-
nehmen. (TZ 11)

Landeskrankenanstalten—Betriebsgesellschaft — KABEG

23

24 (a)

24 (b)

27

28 (a)

28 (b)

28 (c)

29
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Im Hinblick auf die Vorgaben des Osterreichischen Strukturplans Gesundheit wéren in
Abstimmung mit dem Bundesministerium fiir Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumenten-
schutz Konsiliar— und Liaisondienste fur psychisch kranke Menschen auf- bzw. auszubauen.
(TZ 15)

Es ware durch geeignete und zeitnahe MaRnahmen sicherzustellen, dass das Landeskranken-

haus Villach die im Regionalen Strukturplan Gesundheit Karnten 2020 vorgesehene psychiatri-
sche Vollversorgung der Versorgungsregion Karnten West und eine hohe Behandlungsqualitat
gewdhrleisten kann. (TZ 18, TZ 37)

Dabei ware nach Méglichkeit die Abteilung fiir Psychiatrie des Landeskrankenhauses Villach in
einem Gebaude raumlich zusammenzufihren, um bspw. Ineffizienzen (etwa beim
Personaleinsatz) zu vermeiden. (TZ 18, TZ 37)

Es waren spezielle, auf die Anforderungen der Psychiatrien abgestimmte Vorgaben und Prozess-
darstellungen fir das Entlassungsmanagement zu entwickeln, allen involvierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfiigung zu stellen sowie deren Einhaltung regelmaRig
zu evaluieren. (TZ 33)

Klare Vorgaben bzw. Prozesse fiur die Organisation von Nachbetreuungspldtzen waren zu
entwickeln, um eine integrierte Versorgungskette fiir die Patientinnen und Patienten zu gewahr-
leisten. (TZ 35)

Gemeinsam mit den Landern waren Moglichkeiten fur einen vollstandigen transparenten (auto-
mationsunterstitzten) Uberblick Giber das psychiatrische bzw. psychosoziale Angebot bzw. freie
Platze auRerhalb der Krankenanstalt zu prifen. (TZ 35)

Auf eine vollstandige Meldung der Nebenbeschaftigungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ware hinzuwirken, um Unvereinbarkeiten zu vermeiden und die Zuldssigkeit der Nebenbeschaf-
tigungen sicherzustellen. (TZ 35)

Angesichts der Anderungen im Osterreichischen Strukturplan Gesundheit 2017 waren die
Rahmenbedingungen der psychiatrischen Organisationseinheiten in Hinblick auf die Vorgaben
des Osterreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 zu evaluieren und erforderlichenfalls
entsprechend anzupassen. (TZ 6)

www.parlament.gv.at

zugesagt
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umgesetzt

umgesetzt
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umgesetzt

zugesagt
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30 Die Ursachen fir die Gber— bzw. unterdurchschnittlichen Verweildauern waren zu ermitteln und Jugesast
auf Basis der Ergebnisse entsprechende MaRnahmen zu setzen. (TZ 20) gesag

Durch Vorortbesichtigungen von Nachbetreuungseinrichtungen ware eine umfassende sowie I

32 L L . . umgesetzt
aktuelle Beratung der psychiatrischen Patientinnen und Patienten sicherzustellen. (TZ 34) &
Landeskrankenhaus Villach
Es waren spezielle, auf die Anforderungen der Psychiatrien abgestimmte Vorgaben und Prozess-
darstellungen fur das Entlassungsmanagement zu entwickeln, allen involvierten
27 umgesetzt

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfigung zu stellen sowie deren Einhaltung regelmaRig
zu evaluieren. (TZ 33)

Klare Vorgaben bzw. Prozesse fur die Organisation von Nachbetreuungspldtzen waren zu
28 (a) entwickeln, um eine integrierte Versorgungskette fir die Patientinnen und Patienten zu gewahr- zugesagt
leisten. (TZ 35)

Gemeinsam mit den Landern waren Moglichkeiten fur einen vollstandigen transparenten (auto-
28 (b) mationsunterstiitzten) Uberblick iber das psychiatrische bzw. psychosoziale Angebot bzw. freie zugesagt
Platze auRerhalb der Krankenanstalt zu prifen. (TZ 35)

Auf eine vollstdndige Meldung der Nebenbeschaftigungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
28 (c) ware hinzuwirken, um Unvereinbarkeiten zu vermeiden und die Zulassigkeit der Nebenbeschaf- umgesetzt
tigungen sicherzustellen. (TZ 35)

Angesichts der Anderungen im Osterreichischen Strukturplan Gesundheit 2017 waren die
Rahmenbedingungen der psychiatrischen Organisationseinheiten in Hinblick auf die Vorgaben
des Osterreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 zu evaluieren und erforderlichenfalls
entsprechend anzupassen. (TZ 6)

29 zugesagt

30 Die Ursachen fir die Gber— bzw. unterdurchschnittlichen Verweildauern waren zu ermitteln und Jugesast
auf Basis der Ergebnisse entsprechende MaRnahmen zu setzen. (TZ 20) gesag

32

Durch Vorortbesichtigungen von Nachbetreuungseinrichtungen ware eine umfassende sowie I umgesetzt

aktuelle Beratung der psychiatrischen Patientinnen und Patienten sicherzustellen. (TZ 34)
Land Tirol

Die Eignung der im Rahmen der Studie zur psychischen Gesundheit in Osterreich erhobenen
Daten fir die weiteren Planungen und MalRnahmen im Bereich der Versorgung psychisch kran-
1 ker Menschen ware zu prifen und, falls erforderlich, waren erganzende Untersuchungen durch- zugesagt
fihren zu lassen, um eine bedarfsgerechte Versorgung in diesem Bereich sicherstellen zu kon-
nen. (TZ 3)

Auf Basis der Ergebnisse der Ermittlung des kiinftigen Bedarfs an (auch kinder— und jugend)psy-
chiatrischen Facharztinnen und —arzten waren gemeinsam mit den Krankenanstaltentragern
dementsprechende (Ausbildungs)MaRnahmen zu setzen bzw. auf solche hinzuwirken, um den
facharztlichen Nachwuchs im Bereich der Psychiatrie fir Kinder und Jugendliche sowie fir
Erwachsene zu férdern und langfristig eine qualitdtsvolle sowie bedarfsgerechte Versorgung
psychisch kranker Menschen sicherzustellen. (TZ 39)

zugesagt

Die Ergebnisse der Krankenanstalten hinsichtlich der Ursachen fir die iber— bzw. unterdurch-
schnittlichen Verweildauern waren gemeinsam mit dem Zielsteuerungspartner auch in Zusam-
menhang mit der Planung des psychiatrischen und psychosozialen Versorgungsangebots auller-
halb der Krankenanstalten zu beriicksichtigen, um eine Versorgung am Best Point of Service
sicherzustellen und nicht erforderliche, vergleichsweise teurere Krankenhausaufenthalte zu ver-
meiden. (TZ 20)

zugesagt

Es waren gemeinsam mit der Landeskrankenanstalten—Betriebsgesellschaft — KABEG bzw. der
Tirol Kliniken GmbH die Ursachen fir den starken Anstieg an Unterbringungsféllen bei Kindern
und Jugendlichen zu ermitteln; dies, um gegebenenfalls konkrete psychiatrische bzw. psychoso-
10  ziale Versorgungsdefizite auRerhalb der Krankenanstalten identifizieren zu kénnen, deren Behe- umgesetzt
bung Unterbringungen von Kindern und Jugendlichen bereits im Vorfeld verhindern bzw. redu-
zieren kdnnte. Dariiber hinaus waren solche Informationen auch fir die Planung der
Unterbringungskapazitaten wesentlich. (TZ 31)
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14 (a)

14 (b)

14 (c)

14 (d)

15

16 (a)

16 (b)

17

18

Die bereits im Landes—Zielsteuerungsvertrag 2013 — 2016 geplanten Konzepte waren gemein-
sam mit dem Zielsteuerungspartner zu erstellen und entsprechende MafRnahmen im neuen
Landes—Zielsteuerungsiibereinkommen wieder vorzusehen bzw. zu spezifizieren. (TZ 8, TZ 13,
TZ 18)

Die Konzepte sollten in Abstimmung mit dem Osterreichischen Strukturplan Gesundheit 2017
konkrete MalRnahmen definieren sowie einen realistischen Zeitplan und ein aussagekraftiges
Finanzierungskonzept enthalten. (TZ 8, TZ 13, T2 18)

AuBerdem wéren regelmalige gesamthafte Evaluierungen der Umsetzung und der Zweck-
maRigkeit der getroffenen MalRnahmen insbesondere im Hinblick auf den bestehenden Bedarf
durchzufiihren, um gegebenenfalls notwendige Adaptierungen vornehmen zu kénnen. (TZ 8,
TZ13,TZ 18)

Der neue Zielsteuerungsvertrag des Bundes ware zu berlcksichtigen. (TZ 8, T2 13, TZ 18)

Auf eine Aktualisierung und Konkretisierung der Definition der Aufgaben und Zustandigkeiten
der nunmehrigen Psychiatrie— und Suchtkoordination wére hinzuwirken. (TZ 8)

Es wére ehestens auf die Erstellung eines neuen Regionalen Strukturplans Gesundheit fir den
stationdren Bereich in Abstimmung mit dem Osterreichischen Strukturplan Gesundheit 2017
hinzuwirken. (T2 9, TZ 12)

Auf Basis der in der Folge verbindlich gemachten Krankenanstaltenplanung wére eine der ver-
bindlichen Planung entsprechende Systemisierung der Betten bzw. eine Zuordnung der Betten
zu den Bereichen Psychiatrie und Psychosomatik vorzunehmen. (TZ 9, TZ 12)

Die fir die Kinder— und Jugendpsychiatrie geplante Bettenzahl wére zu evaluieren und dies nach
Inbetriebnahme der neuen Abteilung im Landeskrankenhaus Hall regelmaRig zu wiederholen;
dies in Abstimmung mit dem neuen Osterreichischen Strukturplan Gesundheit 2017 und dem
geplanten Ausbau bzw. der Verbesserung des Angebots auerhalb der Krankenanstalten, um
eine addquate Versorgung von psychisch kranken Kindern und Jugendlichen sicherzustellen.

(TZ 13)

Im Hinblick auf die Auslastung der Forensik im Landeskrankenhaus Hall von zuletzt 111,5 %
waren unter Berlcksichtigung des Patientenwohls Lésungen zur Senkung der Auslastung bzw.
zur Entlastung des Personals zu suchen, um eine hohe Behandlungsqualitat gewahrleisten zu
konnen. (TZ 18)

Landeskrankenhaus Hall in Tirol

27

28 (a)

28 (b)

28 (c)

29

30
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Es waren spezielle, auf die Anforderungen der Psychiatrien abgestimmte Vorgaben und Prozess-
darstellungen fir das Entlassungsmanagement zu entwickeln, allen involvierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verflgung zu stellen sowie deren Einhaltung regelmaRig
zu evaluieren. (TZ 33)

Klare Vorgaben bzw. Prozesse fur die Organisation von Nachbetreuungspldtzen waren zu
entwickeln, um eine integrierte Versorgungskette fiir die Patientinnen und Patienten zu gewahr-
leisten. (TZ 35)

Gemeinsam mit den Landern waren Maglichkeiten fur einen vollstandigen transparenten (auto-
mationsunterstitzten) Uberblick (iber das psychiatrische bzw. psychosoziale Angebot bzw. freie
Platze auRerhalb der Krankenanstalt zu prifen. (TZ 35)

Auf eine vollsténdige Meldung der Nebenbeschaftigungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

ware hinzuwirken, um Unvereinbarkeiten zu vermeiden und die Zulassigkeit der Nebenbeschaf-
tigungen sicherzustellen. (TZ 35)

Angesichts der Anderungen im Osterreichischen Strukturplan Gesundheit 2017 wiren die
Rahmenbedingungen der psychiatrischen Organisationseinheiten in Hinblick auf die Vorgaben
des Osterreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 zu evaluieren und erforderlichenfalls
entsprechend anzupassen. (TZ 6)

Die Ursachen fur die Gber— bzw. unterdurchschnittlichen Verweildauern wéren zu ermitteln und
auf Basis der Ergebnisse entsprechende MaRnahmen zu setzen. (TZ 20)
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umgesetzt

umgesetzt

umgesetzt

umgesetzt
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umgesetzt
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offen

zugesagt

zugesagt

umgesetzt

zugesagt

zugesagt
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Es ware ein regelmaRiger Informationsaustausch mit anderen Versorgungsbereichen fir umgesetzt
psychisch Kranke zu institutionalisieren. (TZ 34) g

Landeskrankenhaus — Universitatskliniken Innsbruck
Es waren spezielle, auf die Anforderungen der Psychiatrien abgestimmte Vorgaben und Prozess-

27 darstellungen fur das Entlassungsmanagement zu entwickeln, allen involvierten offen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfligung zu stellen sowie deren Einhaltung regelmaRig
zu evaluieren. (TZ 33)

Klare Vorgaben bzw. Prozesse fir die Organisation von Nachbetreuungsplatzen waren zu
28 (a) entwickeln, um eine integrierte Versorgungskette fir die Patientinnen und Patienten zu gewahr- zugesagt
leisten. (TZ 35)

Gemeinsam mit den Landern waren Moglichkeiten fur einen vollstandigen transparenten (auto-
28 (b) mationsunterstiitzten) Uberblick iber das psychiatrische bzw. psychosoziale Angebot bzw. freie zugesagt
Platze auRerhalb der Krankenanstalt zu prifen. (TZ 35)

Auf eine vollsténdige Meldung der Nebenbeschaftigungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
28 (c) ware hinzuwirken, um Unvereinbarkeiten zu vermeiden und die Zulassigkeit der Nebenbeschaf- umgesetzt
tigungen sicherzustellen. (TZ 35)

Angesichts der Anderungen im Osterreichischen Strukturplan Gesundheit 2017 wiren die
Rahmenbedingungen der psychiatrischen Organisationseinheiten in Hinblick auf die Vorgaben
des Osterreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 zu evaluieren und erforderlichenfalls
entsprechend anzupassen. (TZ 6)

29 zugesagt

30 Die Ursachen fir die Gber— bzw. unterdurchschnittlichen Verweildauern waren zu ermitteln und Jugesagt
auf Basis der Ergebnisse entsprechende MaRnahmen zu setzen. (TZ 20) gesag

31 Es ware ein regelmaRiger Informationsaustausch mit anderen Versorgungsbereichen fir umgesetzt
psychisch Kranke zu institutionalisieren. (TZ 34) g
Tirol Kliniken GmbH
Im Hinblick auf die Auslastung der Forensik im Landeskrankenhaus Hall von zuletzt 111,5 %
18 waren unter Bericksichtigung des Patientenwohls Losungen zur Senkung der Auslastung bzw. Zugesagt

zur Entlastung des Personals zu suchen, um eine hohe Behandlungsqualitat gewahrleisten zu
kénnen. (TZ 18)

Auch im Sinne der Qualitdtssicherung ware die Einhaltung der Vorgaben und Empfehlungen des
Systems der Leistungsorientierten Krankenanstaltenfinanzierung fur die Kinder— und Jugend-
22 psychiatrie sicherzustellen und regelmafig nachweislich zu Gberprifen. Dies auch vor dem zugesagt
Hintergrund, dass in der neuen Abteilung im Landeskrankenhaus Hall mehr Betten als bisher
vorgehalten werden. (TZ 27)

Im Hinblick auf die Vorgaben des Osterreichischen Strukturplans Gesundheit wéren in
Abstimmung mit dem Bundesministerium fir Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumenten-
schutz Konsiliar—und Liaisondienste fiir psychisch kranke Menschen auf—bzw. auszubauen.
(TZ 15)

23 zugesagt

(a) Gemeinsam mit der Medizinischen Universitat Innsbruck wére zu prifen, ob nicht eine
weniger kleinteilige Organisation des Departments fir Psychiatrie, Psychotherapie und Psycho-
somatik im Landeskrankenhaus Innsbruck eine bessere Kooperation bzw. einen zweckmaRigeren
Ressourceneinsatz ermoglichen wiirde. (b) Jedenfalls waren aber geeignete MalRnahmen zu
treffen, um die bestehenden Abgrenzungsprobleme bzw. Kompetenziberschneidungen zu
vermeiden sowie die bestehende Wartezeitenproblematik zu l6sen. (TZ 16, TZ 18)

25 zugesagt

Es waren — vor dem Hintergrund der vergleichsweise hohen Kosten des Therapie— und Gesund-
heitszentrums Mutters — rasch (organisatorische) MaRhahmen zu entwickeln und umzusetzen,
um eine qualitatsvolle Versorgung, aber gleichzeitig auch einen wirtschaftlicheren Betrieb
sicherzustellen. (TZ 18)

26 zugesagt

Es waren spezielle, auf die Anforderungen der Psychiatrien abgestimmte Vorgaben und Prozess-
darstellungen fur das Entlassungsmanagement zu entwickeln, allen involvierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfigung zu stellen sowie deren Einhaltung regelmaRig
zu evaluieren. (TZ 33)

27 offen

240
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SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

28 (a)

28 (b)

28 (c)

29

30

31

Klare Vorgaben bzw. Prozesse fur die Organisation von Nachbetreuungspldtzen waren zu
entwickeln, um eine integrierte Versorgungskette fir die Patientinnen und Patienten zu gewahr- zugesagt
leisten. (TZ 35)

Gemeinsam mit den Landern waren Mdglichkeiten fur einen vollstandigen transparenten (auto-
mationsunterstitzten) Uberblick Giber das psychiatrische bzw. psychosoziale Angebot bzw. freie zugesagt
Platze auRerhalb der Krankenanstalt zu prifen. (TZ 35)

Auf eine vollstdndige Meldung der Nebenbeschaftigungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ware hinzuwirken, um Unvereinbarkeiten zu vermeiden und die Zuldssigkeit der Nebenbeschaf- umgesetzt
tigungen sicherzustellen. (TZ 35)

Angesichts der Anderungen im Osterreichischen Strukturplan Gesundheit 2017 waren die
Rahmenbedingungen der psychiatrischen Organisationseinheiten in Hinblick auf die Vorgaben
des Osterreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 zu evaluieren und erforderlichenfalls
entsprechend anzupassen. (TZ 6)

zugesagt

Die Ursachen fir die Gber— bzw. unterdurchschnittlichen Verweildauern waren zu ermitteln und Jugesast
auf Basis der Ergebnisse entsprechende MaRnahmen zu setzen. (TZ 20) gesag
Es ware ein regelmaRiger Informationsaustausch mit anderen Versorgungsbereichen fir

umgesetzt

psychisch Kranke zu institutionalisieren. (TZ 34)

Tiroler Gesundheitsfonds

21 (a)

21 (b)

21 (c)

22

241

Mit dem Bundesministerium flr Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz ware zu
kldren, ob bzw. unter welchen Voraussetzungen die Anerkennung von arztlichen Leistungen als
Leistungen des therapeutischen Personals im Sinne der Kriterien der Leistungsorientierten Kran-
kenanstaltenfinanzierung und die Anerkennung von personellen Unterstiitzungsleistungen
durch andere Stationen bzw. eine gesamthafte Berechnung dem Modell der Leistungsorientier-
ten Krankenanstaltenfinanzierung entsprachen. (TZ 25)

zugesagt

Fur den Fall, dass arztliche Leistungen als Leistungen von Therapeutinnen und Therapeuten im
Sinne der Kriterien der Leistungsorientierten Krankenanstaltenfinanzierung anerkannt werden
konnen, waren Nachweise zu fordern, mit welcher Qualifikation und in welchem Umfang die
Arztinnen und Arzte tatsichlich psychotherapeutisch tatig waren. (TZ 25)

k.A.

Auf die Einhaltung der im Modell der Leistungsorientierten Krankenanstaltenfinanzierung ver-

bindlich vorgesehenen Voraussetzungen fur die Einstufung in die nunmehrige Abteilungsgruppe

01 ware zu achten und diese in regelméliigen Zeitabstdnden nachweislich zu Gberprifen; dies zugesagt
insbesondere auch vor dem Hintergrund der Neueinstufung aufgrund des Modells der Leis-

tungsorientierten Krankenanstaltenfinanzierung 2017. (TZ 25)

Auch im Sinne der Qualitatssicherung ware die Einhaltung der Vorgaben und Empfehlungen des

Systems der Leistungsorientierten Krankenanstaltenfinanzierung fiir die Kinder— und Jugend-

psychiatrie sicherzustellen und regelmaRig nachweislich zu Gberprifen. Dies auch vor dem zugesagt
Hintergrund, dass in der neuen Abteilung im Landeskrankenhaus Hall mehr Betten als bisher

vorgehalten werden. (TZ 27)

Fazit

Das Bundesministerium fur Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz,
die Lander Kdrnten und Tirol sowie die Uberpriften Krankenanstalten bzw. deren
Trager setzten die Uberwiegende Anzahl der Empfehlungen des RH um oder sagten
deren Umsetzung zu. Damit kann wesentlich zur Verbesserung der Versorgung psy-
chisch kranker Menschen beigetragen werden.

Hinsichtlich der unzureichenden Datenlage Uber den psychischen Gesundheitszu-

stand der dsterreichischen Bevolkerung war die angekindigte Studie der Medizini-
schen Universitat Wien noch nicht publiziert. Somit war die empfohlene Priifung der
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Eignung dieser Daten fur die Planungen und Malknahmen in diesem Bereich noch
nicht moglich, obwohl eine gesicherte und aktuelle Datenlage daftr von wesentli-
cher Bedeutung war. Die im Rahmen einer Novelle des Bundesgesetzes Uber Kran-
kenanstalten und Kuranstalten (KAKuG—Novelle 2018) erfolgten Malnahmen fir
eine Osterreichweit einheitliche Dokumentation von Unterbringungen kénnen die
Transparenz und die Datenlage in diesem sensiblen Bereich verbessern.

Die Klarstellungen des Ministeriums zu personellen Vorgaben im Rahmen der Leis-
tungsorientierten Krankenanstaltenfinanzierung fir psychiatrische Abteilungen und
Uberpriifungen der Einhaltung der Vorgaben der Leistungsorientierten Krankenan-
staltenfinanzierung durch die beiden Gesundheitsfonds kdnnen auch zur Qualitats-
sicherung beitragen. Hinsichtlich einer eindeutigen Zuordnung der psychiatrischen
Stationen bzw. Abteilungen zur Abteilungsgruppe 01 verwies der Karntner Gesund-
heitsfonds erneut auf den Beschluss der Gesundheitsplattform vom Juni 2017; dies-
bezlglich entgegnete der RH bereits in seiner Stellungnahme, dass durch die ,Ver-
mischung” von Psychiatrie— und Psychosomatikbetten mit jeweils unterschiedlichen
Personalanforderungen eine abteilungsbezogene Abrechnung im Sinne des Leis-
tungsorientierten Krankenanstaltenfinanzierungs—Modells nicht gewahrleistet war.

Hinsichtlich der Gber— bzw. unterdurchschnittlichen Verweildauern in den psychiat-
rischen Abteilungen verwiesen die Landeskrankenanstalten—Betriebsgesellschaft —
KABEG bzw. das Klinikum Klagenfurt am Worthersee und das Landeskrankenhaus
Villach auf ein regelméRiges Controlling sowie auf das unzureichende Bettenkontin-
gent im Landeskrankenhaus Villach; der in Bau befindliche Neubau am Landeskran-
kenhaus Villach werde die Situation erheblich verbessern. Im Hinblick auf die nied-
rige Auslastung und die hohen Kosten des Therapie— und Gesundheitszentrums
Mutters plante die Tirol Kliniken GmbH eine Auflésung dieses Standorts und die In-
tegration in bestehende psychiatrische Einrichtungen. Ein institutionalisierter Infor-
mationsaustausch mit anderen Versorgungseinrichtungen flr psychisch kranke
Menschen kann zu einer Optimierung des Entlassungsmanagements beitragen.
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Wartezeiten auf ausgewahlte Therapien und Eingriffe in
Krankenanstalten

Bund 2018/58
Niederosterreich 2018/9
Vorarlberg 2018/9

Der RH Uberprifte von Mai bis Oktober 2017 die Wartezeiten auf strahlentherapeu-
tische (radioonkologische) Behandlungen mit Linearbeschleunigern im Universitats-
klinikum Krems und im Landesklinikum Wiener Neustadt (Rechtstragerin NO Lan-
deskliniken—Holding) sowie im Landeskrankenhaus Feldkirch (Rechtstrégerin
Vorarlberger Krankenhaus—Betriebsgesellschaft mit beschrankter Haftung). Im Lan-
desklinikum Wiener Neustadt und im Landeskrankenhaus Feldkirch Gberprifte der
RH weiters die Wartezeiten auf elektive Operationen. Ziele der Gebarungsiberpri-
fung waren eine Analyse und ein Vergleich der Wartezeiten auf strahlentherapeuti-
sche Behandlungen in den Uberpriften Krankenanstalten, das Aufzeigen moglicher
MaRnahmen zur Verkirzung dieser Wartezeiten sowie die Darstellung und verglei-
chende Beurteilung der Umsetzung des im Bundesgesetz Gber Krankenanstalten
und Kuranstalten (KAKuG) vorgesehenen transparenten Wartezeitenregimes. Der
Bericht enthielt 18 Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Bundesministerium fiir Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz

Land NiederGsterreich

243

Die Anzahl der geplanten Strahlentherapiegeréte (Linearbeschleuniger) ware im GroRRgerateplan
zum OSG entsprechend zu erhéhen, um den im 0SG 2017 vorgesehenen Einwohnerrichtwert zugesagt
von 130.000 bis 150.000 Einwohnerinnen und Einwohnern pro Geréat einzuhalten. (TZ 3)

Auf eine konsistente und klare Neuregelung im OSG fiir den Mindestbedarf an Facharztinnen

und Fachérzten fiir Strahlentherapie—Radioonkologie (einschlieRlich Arztinnen und Arzten in
Ausbildung) an Abteilungen/Instituten fur Strahlentherapie—Radioonkologie wére hinzuwirken.

(TZ9)

offen

Die Anzahl der geplanten Strahlentherapiegerate (Linearbeschleuniger) ware im GroRgerateplan
zum OSG entsprechend zu erhdhen, um den im OSG 2017 vorgesehenen Einwohnerrichtwert zugesagt
von 130.000 bis 150.000 Einwohnerinnen und Einwohnern pro Gerat einzuhalten. (TZ 3)

Auf die geplante vollstandige Umsetzung des spitalsambulanten Bepunktungsmodells
,LKF ambulant” wéare hinzuwirken, um eine Osterreichweit harmonisierte und leistungsgerechte umgesetzt
Abrechnung von strahlentherapeutischen Leistungen zu gewahrleisten. (TZ 10)

In den Ausfiihrungsbestimmungen zu § 5a KAKUG wére eine Ausdehnung des transparenten

Wartelistenregimes auf andere Sonderfacher zu prifen. (TZ 16, TZ 21, TZ 25) zugesagt
Im Hinblick auf die zeitgerechte Umsetzung der strahlentherapeutischen Vorgaben des
0SG 2017 (Planungshorizont: 2020) wire auf eine ehestmégliche Standortentscheidung der in umgesetzt

Niederosterreich zusatzlich vorgesehenen drei Linearbeschleuniger hinzuwirken. (TZ 3, TZ 4,

T2 15)
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Die Wartezeiten auf Strahlentherapie am Universitatsklinikum Krems wdren durch Kapazitats-
erhéhungen (insbesondere Verbesserung der Personalausstattung fir den bereits erfolgten
1,25-Schichtbetrieb an den Linearbeschleunigern, Einrichtung der im OSG 2017 fiir
Niederdsterreich vorgesehenen zuséatzlichen drei Linearbeschleuniger) zu reduzieren. (TZ 12)

umgesetzt

Auch am Landesklinikum Wiener Neustadt waren die Wartezeiten auf Strahlentherapie durch
Kapazitdtserhohungen (insbesondere Umsetzung der angestrebten Ausdehnung der Betriebs-
zeiten, Einrichtung der im OSG 2017 fur Niederdsterreich vorgesehenen zusitzlichen Linear-
beschleuniger) zu reduzieren. (TZ 13)

umgesetzt

Der zuséatzliche Personalbedarf fir den angestrebten (Landesklinikum Wiener Neustadt) bzw.
bereits umgesetzten (Universitatsklinikum Krems) 1,25— Schichtbetrieb der Linearbeschleuniger
ware zu evaluieren und die dafir erforderlichen personellen MaRnahmen waren zu setzen.

(T2 15)

Im Hinblick auf die vom OSG 2017 vorgesehenen zusitzlichen Linearbeschleuniger in Niederds-
9 terreich ware die Bereitstellung des dafir erforderlichen Personals rechtzeitig einzuleiten.
(TZ 15)

Im Falle einer tUber den 1,25-Schichtbetrieb hinausgehenden Patientenbetriebszeit waren die
10  daraus resultierenden Probleme (u.a. erhéhter Verschleis, Ausfallskonzepte, Anforderungen des
Strahlenschutzes, erhéhte Anforderungen an Personal) zu beriicksichtigen. (TZ 15)

umgesetzt

umgesetzt

umgesetzt

Es waren Kriterien fur den Ablauf und die Organisation des Wartelistenregimes vorzusehen.
(TZ 16)

NO Landeskliniken—Holding

13 zugesagt

Im Hinblick auf die zeitgerechte Umsetzung der strahlentherapeutischen Vorgaben des

0SG 2017 (Planungshorizont: 2020) wire auf eine ehestmégliche Standortentscheidung der in
Niederosterreich zusatzlich vorgesehenen drei Linearbeschleuniger hinzuwirken. (TZ 3, TZ 4,
TZ 15)

Die Wartezeiten auf Strahlentherapie am Universitatsklinikum Krems waren durch Kapazitats-
erhéhungen (insbesondere Verbesserung der Personalausstattung fir den bereits erfolgten
1,25-Schichtbetrieb an den Linearbeschleunigern, Einrichtung der im OSG 2017 fiir
Niederdsterreich vorgesehenen zuséatzlichen drei Linearbeschleuniger) zu reduzieren. (TZ 12)

umgesetzt

umgesetzt

Auch am Landesklinikum Wiener Neustadt waren die Wartezeiten auf Strahlentherapie durch
Kapazitdtserhohungen (insbesondere Umsetzung der angestrebten Ausdehnung der Betriebs-
zeiten, Einrichtung der im OSG 2017 firr Niederdsterreich vorgesehenen zusatzlichen Linear-
beschleuniger) zu reduzieren. (TZ 13)

umgesetzt

Der zusatzliche Personalbedarf fir den angestrebten (Landesklinikum Wiener Neustadt) bzw.
bereits umgesetzten (Universitatsklinikum Krems) 1,25— Schichtbetrieb der Linearbeschleuniger
ware zu evaluieren und die daflr erforderlichen personellen MaRnahmen wéren zu setzen.

(TZ 15)

umgesetzt

Im Hinblick auf die vom OSG 2017 vorgesehenen zusitzlichen Linearbeschleuniger in
9 Niederosterreich wére die Bereitstellung des dafir erforderlichen Personals rechtzeitig einzulei-
ten. (TZ 15)

umgesetzt

Im Falle einer Uber den 1,25-Schichtbetrieb hinausgehenden Patientenbetriebszeit waren die
10  daraus resultierenden Probleme (u.a. erhéhter Verschleis, Ausfallskonzepte, Anforderungen des
Strahlenschutzes, erhéhte Anforderungen an Personal) zu bertcksichtigen. (TZ 15)

umgesetzt

Der Zugang zu jeweils zehn Betten pro Linearbeschleuniger gemaR den Vorgaben der OSG 2012
11 und 2017 ware am Landesklinikum Wiener Neustadt bzw. am Landeskrankenhaus Feldkirch Jugesagt
bspw. durch die Erlassung entsprechender Organisationsanweisungen verbindlich sicherzu- gesag

stellen. (TZ 6)

Eine bedarfsgerechte und den Vorgaben des 0SG 2017 entsprechende Personalausstattung der

12 Abteilungen/Institute fur Strahlentherapie—Radioonkologie ware sicherzustellen. (TZ 9)

zugesagt
Eine gesetzeskonforme Umsetzung der Veroffentlichung von Wartezeiten fir alle elektiven Ope-

15 rationen ware jedenfalls in den drei Sonderfachern Augenheilkunde und Optometrie, offen
Neurochirurgie sowie Orthopddie und Traumatologie sicherzustellen. (TZ 18)

244
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Ein transparentes Wartelistenregime ware durch entsprechende MaRnahmen sicherzustellen.
Insbesondere waren dabei Beginn und Ende der Wartezeit in den Wartelisten ersichtlich zu zugesagt
machen und die Wartezeiten einheitlich zu berechnen. (TZ 19)

16

Land Vorarlberg

Auf die geplante vollstandige Umsetzung des spitalsambulanten Bepunktungsmodells

3 ,LKF ambulant” ware hinzuwirken, um eine 6sterreichweit harmonisierte und leistungsgerechte umgesetzt
Abrechnung von strahlentherapeutischen Leistungen zu gewahrleisten. (TZ 10)
4 In den Ausfihrungsbestimmungen zu § 5a KAKuG ware eine Ausdehnung des transparenten sugesagt
Wartelistenregimes auf andere Sonderfacher zu prifen. (TZ 16, TZ 21, TZ 25) gesag
14 Es wdre auf eine Klarstellung dahingehend hinzuwirken, dass auch soziale Aspekte bei der Jugesast
Terminvergabe bercksichtigt werden kénnen. (TZ 23) gesag
Vorarlberger Krankenhaus—Betriebsgesellschaft mit beschrankter Haftung
Der Zugang zu jeweils zehn Betten pro Linearbeschleuniger gem3R den Vorgaben der OSG 2012
11 und 2017 ware am Landesklinikum Wiener Neustadt bzw. am Landeskrankenhaus Feldkirch umeesetzt
bspw. durch die Erlassung entsprechender Organisationsanweisungen verbindlich sicherzu- &
stellen. (TZ 6)
12 Eine bedarfsgerechte und den Vorgaben des OSG 2017 entsprechende Personalausstattung der offen
Abteilungen/Institute fir Strahlentherapie—Radioonkologie ware sicherzustellen. (TZ 9)
Die Veroffentlichung von Wartezeiten ware auf weitere haufig durchgefiihrte elektive
17  Operationen in den Abteilungen fir Augenheilkunde, Neurochirurgie und Orthopéadie auszu- offen
dehnen. (TZ 22)
18 Die Ausgestaltung des Wartelistenregimes ware ndher zu konkretisieren, um einen einheitlichen umgesetzt
Vollzug in allen Abteilungen sicherzustellen. (TZ 23) &
Fazit
Das Bundesmininisterium fir Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz
sagte zu, sich um eine weitere Erhohung der Planzahlen fir Strahlentherapiegerate
geméaR den im Osterreichischen Strukturplan Gesundheit vorgesehenen Richtwer-
ten zu bemihen, verwies jedoch auf die bisher fehlende Zustimmung der Lander.
Hingegen war die Empfehlung des RH, auf eine konsistente Neuregelung im Oster-
reichischen Strukturplan Gesundheit fir den Mindestbedarf an Fachéarztinnen und
Fachérzten flr Strahlentherapie—Radioonkologie hinzuwirken, offen.
Das Land Niederdsterreich und die NO Landeskliniken—Holding setzten den GroRteil
der Empfehlungen des RH zur Kapazitdtserhdhung in der Strahlentherapie bereits
um, indem sie eine Standortentscheidung fir klinftige zusatzliche Strahlentherapie-
gerdte trafen und einen Stufenplan zur Abdeckung kinftig erhohter Personalanfor-
derungen erstellten. Weiters realisierten sie langere Betriebszeiten an den Standor-
ten Krems und Wiener Neustadt und rekrutieren das daflr erforderliche Personal.
Diese Malinahmen kénnen zur Verklrzung bzw. Verringerung von Wartezeiten auf
Strahlentherapie fiihren. Die NO Landeskliniken—Holding sagte (iberdies die Umset-
zung von mehreren Empfehlungen des RH betreffend die Sicherstellung eines trans-
parenten Wartelistenregimes fiir elektive Operationen zu und startete ein Projekt
zur einheitlichen Berechnung von Wartezeiten, zur Erarbeitung von Kriterien fur die
Terminvergabe und zur Ausweitung der Veroffentlichung von Wartezeiten. Offen
245

www.parlament.gv.at

247 von 332



248 von 332

246

111-78 der Beilagen XXV 1. GP - Bericht - 02 Nachfrageverfahren im Jahr 2019

blieb die an die NO Landeskliniken—Holding gerichtete Empfehlung, gesetzeskon-
form die Veroffentlichung der Wartezeiten fir samtliche elektive Operationen in den
drei Sonderfachern Augenheilkunde und Optometrie, Neurochirurgie sowie Ortho-
padie und Traumatologie sicherzustellen; daher erfolgte flir bestimmte Operationen
auch weiterhin keine Veroffentlichung von Wartezeiten.

Die Vorarlberger Krankenhaus—Betriebsgesellschaft m.b.H. setzte die Empfehlung
des RH zur Konkretisierung und Vereinheitlichung des Wartezeitenregimes um, in-
dem sie die diesbezlgliche Verfahrensanweisung Uberarbeitete. Das Land Vorarl-
berg bereitete eine Novelle zum Spitalsgesetz vor, die gemall den Empfehlungen des
RH das Wartelistenregime auf bestimmte Operationen in den weiteren Sonder-
fachern Urologie sowie Frauenheilkunde und Geburtshilfe ausweiten und eine Be-
ricksichtigung sozialer Aspekte bei der Terminvergabe sicherstellen soll. Offen blieb
die Empfehlung des RH an die Vorarlberger Krankenhaus—Betriebsgesellschaft
m.b.H, die Veroffentlichung von Wartezeiten auf weitere haufig durchgefihrte elek-
tive Operationen in den Sonderfachern Augenheilkunde, Neurochirurgie und Ortho-
padie auszudehnen. Offen blieb weiters die Empfehlung, eine den Vorgaben des
Osterreichischen Strukturplan Gesundheit entsprechende Personalausstattung der
Abteilung fur Strahlentherapie und Radioonkologie sicherzustellen, sodass eine
Ubereinstimmung mit den Vorgaben des Osterreichischen Strukturplan Gesundheit
weiterhin nicht gewdhrleistet war.
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Offentlicher Gesundheitsdienst in ausgewahlten
Bezirksverwaltungsbehorden in Oberdsterreich

und Salzburg

Bund 2018/59
Oberosterreich 2018/11
Salzburg 2018/8
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Der RH uberpriifte im November und Dezember 2016 den Offentlichen Gesund-

heitsdienst der Bezirkshauptmannschaft Linz—Land, der Bezirkshauptmannschaft

Salzburg—-Umgebung, des Magistrats der Stadt Linz und des Magistrats der Stadt

Salzburg.

Ziel der Gebarungslberprifung war die Beurteilung der rechtlichen Grundlagen,

der Organisation, der Aufgabenwahrnehmung (insbesondere hinsichtlich der Sanita-

ren Aufsicht, des Impfwesens, der Aufgaben nach dem Geschlechtskrankheiten—

und AIDS-Gesetz, des Suchtmittelbereichs und der Tuberkuloseprdvention), der

finanziellen Gebarung sowie der Kontrolle und Aufsicht. Der Bericht enthielt

34 Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung

Bundesministerium fir Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz

35

36

Auf einen raschen Abschluss der bereits begonnenen Neugestaltung der Ausbildung zur
Amtsarztin bzw. zum Amtsarzt ware hinzuwirken. (TZ 7)

Fir eine klare gesetzliche Regelung der Sanitaren Aufsicht ware zu sorgen. (TZ 9)

Land Oberosterreich (Bezirkshauptmannschaft Linz-Land)

5

Fir die nach dem Bemessungsschlissel und den Aufgaben des Sanitdtsdienstes erforderliche

Personalausstattung ware — unter Beriicksichtigung von effizienzsteigernden MaRnahmen sowie

einer Fokussierung auf die Kernaufgaben der amtsarztlichen Tatigkeiten — zu sorgen. (TZ 8)

Gemald der Apothekenbetriebsordnung sollte bei Apothekenbetriebsprifungen die Verhand-
lungsleitung an rechtskundige Personen Ubertragen werden. (TZ 10)

Der IT-Bedarf des Sanitatsdienstes ware zu erheben, die Ausstattung unter Beachtung des
Kosten—Nutzen—Verhaltnisses diesem bereitzustellen und eine unmittelbare elektronische
Protokollierung von Betriebspriifungen anzustreben. (TZ 10)

Es sollte Uiberlegt werden, ob die Untersuchungen bei Personen, die gewerbsmaRig sexuelle
Dienstleistungen erbringen, mit anderen Bezirkshauptmannschaften und der Stadt Linz
gebundelt werden konnten. (TZ 14)

Um die Aussagekraft der Kostenrechnung hinsichtlich des Suchtmittelbereichs weiter zu
verbessern, sollten Fallzahlen erfasst werden. (TZ 16)

Land OberGsterreich

13

14

247

An der Umsetzung der Nationalen Strategie und der Vereinheitlichung des Offentlichen
Gesundheitsdienstes ware zUgig zu arbeiten. (TZ 3)

Die Physikatsausbildung fir die Amtsarztinnen und Amtsarzte ware verpflichtend zu Beginn
ihrer amtsarztlichen Tatigkeit zu absolvieren. (TZ 7)
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Jene Amtsarztinnen und Amtsarzte, welche die erforderliche Physikatsausbildung noch nicht

absolviert haben, sollten diese rasch nachholen. (TZ 7) zugesagt
Die Darstellung der wichtigsten Kennzahlen ware im eigenen Land abzustimmen, um einen

16  Vergleich und gegebenenfalls eine engere Abstimmung der Gesundheitsabteilungen der Stadte offen
und der Bezirkshauptmannschaften zu erméglichen. (TZ 23)

35 Auf einen raschen Abschluss der bereits begonnenen Neugestaltung der Ausbildung zur Jugesagt
Amtsarztin bzw. zum Amtsarzt ware hinzuwirken. (TZ 7) gesag

Stadt Linz
Die Geschaftsverteilung des Magistrats wére an die tatsachliche Aufgabenverteilung des Offent-

17  lichen Gesundheitsdienstes anzupassen und so das mittlerweile umfassende Gesundheits- offen
service abzubilden. (TZ 6)

Betreffend die Sanitdare Aufsicht ware eine engere Zusammenarbeit mit dem Land Ober-

18  osterreich anzustreben, weil dadurch einheitliche Qualitatsstandards gewahrleistet wiirden. umgesetzt
(Tz12)

19 Fur den Bereich der Geschlechtskrankheitenpravention ware ein zeitgeméales IT-unterstitztes umeesetzt
Dokumentationssystem unter Beachtung des Kosten—Nutzen—Verhaltnisses einzufiihren. (TZ 15) &

20  Die Kosten des Suchtmittelbereichs sollten erhoben und analysiert werden. (TZ 16) . umgesetzt

27 An der Umsetzung der Nationalen Strategie und der Vereinheitlichung des Offentlichen offen
Gesundheitsdienstes ware z{gig zu arbeiten. (TZ 3)

)8 Auf die speziellen Gegebenheiten der beiden Stadte abgestimmte Strategien und Zielvorgaben Jugesagt
waren fur den Gesundheitsbereich zu erarbeiten. (TZ 3) gesag
Die im Bereich des Offentlichen Gesundheitsdienstes jedenfalls zu erfillenden Aufgaben sollten

29  identifiziert und bei den sonstigen Aufgaben zwischen den vorhandenen Mitteln, dem Nutzen umgesetzt
und dem gegebenen Bedarf abgewogen werden. (TZ 4)

Der Personalbedarf wére auf Basis einer geeigneten Bemessungsgrundlage unter Berick-

30 sichtigung von effizienzsteigernden MafRRnahmen sowie einer Fokussierung auf Kernaufgaben umgesetzt
der amtsarztlichen Tatigkeiten — sowohl flr das arztliche als auch das nichtarztliche Personal — &
festzustellen. (TZ 8)

31 Die Impfentgelte waren grundsatzlich wirtschaftlich angemessen zu gestalten und es ware nur in sugesagt
begrindeten Fallen davon abzuweichen. (TZ 13) gesag
Die Leistungsangebote im Bereich Tuberkulosepravention waren nach Moglichkeit auf andere

32 Verwaltungssprengel auszuweiten. Dies sollte auf Basis entsprechender Vereinbarungen mit den offen
Landern erfolgen. (TZ 19)

33 Die Tarife fur kostenpflichtige Rontgenuntersuchungen sollten regelmaRig evaluiert und umgesetzt
wirtschaftlich angemessen gestaltet werden. (TZ 19) &

34 Fur den Fall technischer Probleme bzw. Ausfélle des Réntgengerats wéren entsprechende Umeesetzt
Vorsorgemallnahmen zu treffen. (TZ 19) &

Land Salzburg (Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung)
Eine Zusammenfassung der fir die amtsarztliche Tatigkeit bestehenden bundes— und landes-

6 gesetzlichen Bestimmungen sowie der amtsarztlichen Rolle sollte in Anlehnung an den ober- umgesetzt
Osterreichischen Aufgabenkatalog dargestellt werden. (TZ 3)

Der Personalbedarf sollte auf Basis einer geeigneten Bemessungsgrundlage unter Bertck-
4 sichtigung von effizienzsteigernden Malknahmen sowie einer Fokussierung auf Kernaufgaben 2ugesagt

der amtsarztlichen Tatigkeiten — sowohl fir das arztliche als auch das nichtarztliche Personal —
festgestellt werden. (TZ 8)

Die fur die Wahrnehmung der Sanitaren Aufsicht durch die Bezirkshauptmannschaften
8 erforderlichen rechtlichen Grundlagen und Bescheide waren, z.B. mittels einer Datenbank, zur zugesagt
Verfligung zu stellen. (TZ 11)

Es ware zu Uberprifen, ob das oberdsterreichische , Drei—Sdulen—Modell” — angepasst an die
9 Salzburger Gegebenheiten — auch fiir die Uberpriifungen der Salzburger Krankenanstalten offen
geeignet ware. (TZ 11)
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GemadlR der Apothekenbetriebsordnung sollte bei Apothekenbetriebsprifungen die Verhand-

lungsleitung an rechtskundige Personen Ubertragen werden. (TZ 11) zugesagt
Fir die Sanitaren Einschauen ware der Bedarf an der IT-Ausstattung fur den AufRendienst zu

1 erheben, die Ausstattung unter Beachtung des Kosten—Nutzen—Verhaltnisses bereitzustellen, Jugesast
und es waren unmittelbare elektronische Protokollierungen von Betriebsprifungen anzu- gesag
streben. (TZ 11)

1 Die Kosten fir den Suchtmittelbereich sollten in einer eigenen Kostenstelle erfasst werden, um sugesast
die Aussagekraft und Transparenz der Kostenrechnung weiter zu erhéhen. (TZ 16) gesag

Land Salzburg

13 An der Umsetzung der Nationalen Strategie und der Vereinheitlichung des Offentlichen offen
Gesundheitsdienstes ware zUgig zu arbeiten. (TZ 3)

14 Die Physikatsausbildung fur die Amtsarztinnen und Amtsarzte ware verpflichtend zu Beginn KA
ihrer amtsarztlichen Tatigkeit zu absolvieren. (TZ 7) o
Jene Amtsarztinnen und Amtsarzte, welche die erforderliche Physikatsausbildung noch nicht

15 zugesagt

absolviert haben, sollten diese rasch nachholen. (TZ 7)

Die Darstellung der wichtigsten Kennzahlen wére im eigenen Land abzustimmen, um einen
16  Vergleich und gegebenenfalls eine engere Abstimmung der Gesundheitsabteilungen der Stadte offen
und der Bezirkshauptmannschaften zu erméglichen. (TZ 23)

Auf einen raschen Abschluss der bereits begonnenen Neugestaltung der Ausbildung zur

35 Amtséarztin bzw. zum Amtsarzt ware hinzuwirken. (TZ 7) zugesagt
Stadt Salzburg
Der Verwaltungsgliederungs— und Aufgabenverteilungsplan des Magistrats sollte Gberarbeitet

21 zugesagt
werden. (TZ 6)

2 Jene Amtsarztinnen und Amtsarzte, welche die erforderliche Physikatsausbildung noch nicht Jugesast
absolviert hatten, sollten diese rasch nachholen. (TZ 7) gesag

73 GemaR der Apothekenbetriebsordnung sollte bei Apothekenbetriebsprifungen die Umeesetzt
Verhandlungsleitung an rechtskundige Personen Ubertragen werden. (TZ 12) &

24 Die Honorare fur vertrauensdrztliche Untersuchungen waren zu evaluieren und die Gutachtertatig- umgesetzt
keit ware gegebenenfalls in neuen schriftlichen Honorarvereinbarungen zu dokumentieren. (TZ 17) g
Im Bereich der Tuberkulosepradvention sollten die Prozesse vereinfacht und System— bzw.

25 Medienbriche weitgehend vermieden werden sowie auf Grundlage einer Kosten—Nutzen— sugesagt
Bewertung die Implementierung einer elektronischen Schnittstellenldsung zum Austausch von gesag
Rontgenaufnahmen erwogen werden. (TZ 18)

Geeignete Instrumente (bspw. Prozessbeschreibungen) zur Systematisierung der Abldufe der

26 i . . . umgesetzt
Tuberkulosefirsorgestelle waren zu implementieren. (TZ 18)

27 An der Umsetzung der Nationalen Strategie und der Vereinheitlichung des Offentlichen offen
Gesundheitsdienstes ware zlgig zu arbeiten. (TZ 3)

)8 Auf die speziellen Gegebenheiten der beiden Stadte abgestimmte Strategien und Zielvorgaben offen
waren fur den Gesundheitsbereich zu erarbeiten. (TZ 3)

Die im Bereich des Offentlichen Gesundheitsdienstes jedenfalls zu erfillenden Aufgaben sollten

29  identifiziert und bei den sonstigen Aufgaben zwischen den vorhandenen Mitteln, dem Nutzen k.A.
und dem gegebenen Bedarf abgewogen werden. (TZ 4)

Der Personalbedarf wére auf Basis einer geeigneten Bemessungsgrundlage unter Beriick-

30 sichtigung von effizienzsteigernden MalRnahmen sowie einer Fokussierung auf Kernaufgaben umgesetzt
der amtsarztlichen Tatigkeiten — sowohl flr das arztliche als auch das nichtérztliche Personal — &
festzustellen. (TZ 8)

31 Die Impfentgelte waren grundsatzlich wirtschaftlich angemessen zu gestalten und es ware nur in umgesetzt
begrindeten Féllen davon abzuweichen. (TZ 13) &

Die Leistungsangebote im Bereich Tuberkulosepravention waren nach Moglichkeit auf andere

32 Verwaltungssprengel auszuweiten. Dies sollte auf Basis entsprechender Vereinbarungen mit den offen

Landern erfolgen. (TZ 19)
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Die Tarife fur kostenpflichtige Rontgenuntersuchungen sollten regelmaRig evaluiert und umgesetzt
wirtschaftlich angemessen gestaltet werden. (TZ 19) g

Flr den Fall technischer Probleme bzw. Ausfélle des Rontgengerats waren entsprechende Umgesetzt
VorsorgemalRnahmen zu treffen. (TZ 19) &

Fazit

Die Lander Oberdsterreich und Salzburg sowie die Stadte Linz und Salzburg setzten
einen Grofteil der Empfehlungen um oder sagten die Umsetzung zu.

Bund und Lander erarbeiteten im Jahr 2013 die ,Nationale Strategie offentliche
Gesundheit” als Grundlagendokument mit Empfehlungscharakter zur Erhaltung und
Forderung der Gesundheit der ¢sterreichischen Bevolkerung. Da die Auslegung in
den Landern unterschiedlich erfolgte und nationale Vorgaben zur Vereinheitlichung
des Offentlichen Gesundheitsdiensts fehlten, bestanden regionale Unterschiede.

Zwar hatte sich die Landesgesundheitsreferentenkonferenz fir eine einheitliche
Regelung des Offentlichen Gesundheitsdienstes inklusive einer Ausbildungsordnung
per Bundesgesetz ausgesprochen, eine solche war aber nicht vorhanden. Statt-
dessen sollte eine gemeinsame Arbeitsgruppe aus Bund und Landern einen MaR-
nahmenplan zur Weiterentwicklung und Attraktivierung des Offentlichen Gesund-
heitsdienstes erarbeiten und die Nationale Strategie 6ffentliche Gesundheit sowie
die Vereinheitlichung des Offentlichen Gesundheitsdienstes umsetzen.

Die vom RH empfohlene Physikatsausbildung der Amtsarztinnen und Amtsarzte
sollte ab Herbst 2019 im Rahmen des ,,Physikatskurses neu” erfolgen.
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Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie im Bereich
Grundwasser im Weinviertel; Follow—up—-Uberprifung

Bund 2018/63
Niederosterreich 2018/11

Der RH Uberprifte im November 2017 im vormals zustandigen Bundesministerium
fir Land— und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft sowie beim Land
Niederosterreich die Umsetzung ausgewahlter Empfehlungen, die er bei einer vor-
angegangenen Gebarungsiberprifung zum Thema ,Umsetzung der Wasser-
|“ abgegeben hatte. Das
Bundesministerium fir Nachhaltigkeit und Tourismus setzte von neun Empfehlun-

rahmenrichtlinie im Bereich Grundwasser im Weinvierte

gen drei um, vier teilweise und zwei nicht um. Das Land Niederd&sterreich setzte von
sechs Empfehlungen drei um, eine teilweise und zwei nicht um. Anknlpfend an den
Vorbericht sprach der RH sieben Empfehlungen aus.

Bundesministerium fuir Nachhaltigkeit und Tourismus

Vor dem Hintergrund der langsamen Grundwassererneuerung waren wirksame MafRnahmen
besonders rasch zu setzen, um den guten chemischen Zustand des Grundwassers in den zugesagt
voraussichtlichen MaRnahmengebieten bis 2027 zu erreichen. (TZ 4)

Klnftig sollten auch restriktivere MaRnahmen in die Planung des Nationalen Gewasser-

bewirtschaftungsplans einbezogen werden. (TZ 13) zugesagt

Bei kiinftigen Uberarbeitungen des Nationalen Gewasserbewirtschaftungsplans sollten

spezifische MaRnahmen fiir belastete Gebiete starker vorgesehen werden. (TZ 5) zugesagt

Zur Verbesserung der Wirksamkeit des Aktionsprogrammes Nitrat sollte die Aufnahme der in der
Nitratrichtlinie vorgesehenen fakultativen MaRnahmen — wie bspw. die Beibehaltung einer zugesagt
Mindestpflanzenbedeckung oder die Aufstellung von Diingepldnen — erwogen werden. (TZ 8)

Ein Leistungskatalog mit Mindeststandards, der Vorgaben zu den von der Gewdsseraufsicht zu
erbringenden Leistungen im Hinblick auf die Kontrolle des Aktionsprogramms Nitrat enthélt, offen
sollte erarbeitet werden. (TZ 9)

Der in § 12 Qualitatszielverordnung Chemie Grundwasser vorgegebene Rahmen fir die
Anordnung von Malnahmen durch die Landeshauptfrau bzw. den Landeshauptmann sollte offen
evaluiert und gegebenenfalls angepasst werden. (TZ 12)

Land Niederosterreich

251

Vor dem Hintergrund der langsamen Grundwassererneuerung waren wirksame MalRnahmen
besonders rasch zu setzen, um den guten chemischen Zustand des Grundwassers in den voraus- zugesagt
sichtlichen MaRnahmengebieten bis 2027 zu erreichen. (TZ 4)

Kinftig sollten auch restriktivere MaRnahmen in die Planung des Nationalen Gewéasserbewirt-

schaftungsplans einbezogen werden. (TZ 13) zugesagt
Die Standardisierung der Aufzeichnungen der Gewasseraufsichtsorgane sollte fortgesetzt und

o . umgesetzt
landesweit implementiert werden. (TZ 10)
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Fazit

Von insgesamt sieben Empfehlungen an das Bundesministerium fir Nachhaltigkeit
und Tourismus und das Land Niederosterreich setzte das Land eine um, bei vier
weiteren Empfehlungen wurde die Umsetzung zugesagt.

Das Land Niederosterreich setzte die Empfehlung zur Standardisierung und landes-
weiten Implementierung der Aufzeichnungen der Gewasseraufsichtsorgane mittels
eines elektronischen Handbuchs, das laufend aktualisiert und geschult wird, um.
Erganzend dazu erfolgte der Aufbau eines Qualitatsmanagements.

Zugesagt wurde, rasch wirksame MalRnahmen zu setzen, um den guten chemischen
Zustand des Grundwassers in den voraussichtlichen MalRnahmengebieten bis 2027
zu erreichen.

Ebenfalls zugesagt wurde, klinftig auch restriktivere MalRnahmen in die Planung des
Nationalen Gewdsserbewirtschaftungsplans einzubeziehen.

Offen blieb die Empfehlung, denin § 12 Qualitatszielverordnung Chemie Grundwas-
ser vorgegebenen Rahmen flr die Anordnung von Malknahmen durch die Landes-
hauptfrau bzw. den Landeshauptmann zu evaluieren und gegebenenfalls anzupas-
sen.
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Nachfrage 2019: Lander
Stiftung Wasser fir Karnten
Karnten 2018/6

Der RH Uberprifte im Janner 2018 die Stiftung Wasser flr Karnten mit dem Ziel, die
Rahmenbedingungen und die Organisationsstruktur der Stiftung, die Aufgaben-
wahrnehmung im Hinblick auf die Erfillung des Stiftungszwecks, die Finanzierung
und wirtschaftliche Lage sowie die Aufsichtstadtigkeit der Stiftungsbehdérde zu beur-
teilen. Der Bericht enthielt zehn Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Land Karnten

8

10

Der Ubergang samtlicher Rechte und Pflichten aus dem Wasserbezugsvertrag auf die Stiftung I

ware sicherzustellen. (TZ 8) umgesetzt
Fur die Stiftung wére eine eigene Finanzposition im Landeshaushalt einzurichten und die

Stiftung ware zur Wahrnehmung ihrer laufenden finanziellen Verpflichtungen budgetar auszu- zugesagt
statten. (TZ 10)

Die Auslbung der Aufsichtstatigkeiten sollte kiinftig aktiver gestaltet werden. (TZ 11) . umgesetzt

Stiftung Wasser fur Karnten

253

Aufbauend auf den aktuellen Untersuchungsergebnissen zur Trinkwasserversorgung in Karnten
sollte ein MaRnahmenkonzept mit mittel- und langfristigen Aktivitaten und Zielen fir die zugesagt
Stiftung erstellt werden. (TZ 5)

Es sollten verstarkt Vorschlage der Kuratoriumsmitglieder eingefordert und diese bei der

Erstellung des MaRnahmenkonzepts berlcksichtigt werden. (TZ 5) umgesetzt

Malnahmen im Hinblick auf die Erweiterung des Stiftungsvermogens waren zu setzen, um den
als Stiftungszweck formulierten Ausgleich zwischen Uberschuss— und Mangelgebieten innerhalb
des Landes Karnten zu ermoglichen. (TZ 6)

offen

Die Aktivitaten zur Nutzung des vorhandenen Stiftungsvermogens und die Bemihungen zur
Sicherung weiterer Trinkwasserpotenziale und Wasserbenutzungsrechte sollten verstarkt
werden. Dabei ware die MaRnahmenplanung auf den vorliegenden und in Ausarbeitung befind-
lichen Studien zur Trinkwasserversorgung aufzubauen. (TZ 9)

zugesagt

Es sollten Kosten—Nutzen—Berechnungen angestellt werden, ob die forstliche Bewirtschaftung
der Grundstlcke in Eberndorf an den Wasserverband Volkermarkt—Jaunfeld (z.B. im Rahmen
einer Vereinbarung) ausgelagert werden kann, da sich diese gesamthaft innerhalb des Schon-
gebiets fur die Wasserversorgungsanlage des Verbands befinden. (TZ 9)

offen

Die Bemihungen, das Wasser aus dem Brunnen Traundorf entsprechend dem Stiftungszweck

der Trinkwasserversorgung der Karntner Bevolkerung zuzufihren, wéaren zu verstarken. (TZ 9) 2ugesagt

Die Stiftung sollte die finanziellen Verpflichtungen aus dem Wasserbezugsvertrag sowie alle
Ubrigen im Zusammenhang mit der Stiftung anfallenden Kosten ibernehmen, um eine
transparente Darstellung der Gebarung der Stiftung zu erméglichen. (TZ 10)

umgesetzt
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Fazit

Das Land Karnten und die Stiftung Wasser fur Karnten setzten die insgesamt zehn an
sie gerichteten Empfehlungen des RH Uberwiegend um oder sagten deren Umset-
zung zu.

Umgesetzt war die Empfehlung an das Land Karnten, den Ubergang samtlicher
Rechte und Pflichten aus dem Wasserbezugsvertrag auf die Stiftung Wasser fir
Karnten sicherzustellen. Die Zustimmung der beiden Gemeinden Bleiburg und
Feistritz ob Bleiburg zur Ubertragung der Rechte und Pflichten lag mit Juli 2018 vor.
Weiters soll mit dem Jahresabschluss 2019 die Stiftung Wasser flr Karnten in den
Landeshaushalt Gbertragen werden.

Zugesagt wurde, ein MaRnahmenkonzept mit mittel— und langfristigen Aktivitaten
und Zielen flr die Stiftung Wasser fir Karnten zu erstellen.
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Operationelles Programm , Europaische Territoriale
Zusammenarbeit Osterreich—Tschechische
Republik 2007—-2013“; Follow—up—Uberprifung

Niederosterreich 2018/8

Der RH Uberprifte im Oktober und November 2017 beim Land Niederdsterreich die
Umsetzung der Empfehlungen, die er im Zuge einer vorangegangenen Gebarungs-
Uberprifung des Operationellen Programms zum Thema ,,Européische Territoriale
Zusammenarbeit Osterreich—Tschechische Republik 2007-2013“ abgegeben hatte.
Von 15 Empfehlungen setzte das Land Niederosterreich neun um, zwei teilweise und
drei nicht um. Bei einer Empfehlung nahm der RH von der Beurteilung des Umset-
zungsgrads Abstand, da sich der der Empfehlung zugrunde liegende Sachverhalt
zwischenzeitig gedndert hatte. Anknipfend an den Vorbericht sprach der RH sechs
Empfehlungen aus.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad
Land Niederdsterreich

Das Land Niederosterreich sollte gemeinsam mit dem Bundesministerium fir Nachhaltigkeit
und Tourismus und den programmbeteiligten Landern Oberosterreich und Wien auf die

! Ausarbeitung einer INTERREG—Verfahrensrichtlinie hinwirken und darin die Mindeststandards zugesagt
der nationalen INTERREG—Abwicklung festlegen. (TZ 6)
Auf konsistente Bezeichnungen in der Leitlinie und in der Checkliste fir die Qualitatsprifung

2 ) ) . umgesetzt
eines Projektantrags ware zu achten. (TZ 7)

3 Es waren geeignete MalRnahmen zum Ausschluss von Interessenkonflikten bei der Kontrolle von umgesetzt
INTERREG—Projekten zu treffen. (TZ 10) g
Der Grundsatz der Funktionstrennung bei der Vergabe von Forderungen ware strikt zu

4 umgesetzt
beachten. (TZ 12)
Ab einer bestimmten Wertgrenze ware eine Information der Gbergeordneten Dienststelle der

5 Regionalen Koordinierungsstelle bzw. der politischen Verantwortungstragerinnen und —trager umgesetzt
Uber die begutachteten INTERREG—Forderantrdge vorzusehen. (TZ 13)
Die Landesregierung bzw. die politischen Entscheidungstragerinnen und —trager sollten Gber die

6 (a) im Begleitausschuss genehmigten Projekte in der Verantwortung der Finanzkontrolle des Lan- umgesetzt
des, v.a. Uber die Hohe der genehmigten EFRE—Mittel und die damit verbundene Haftung, infor- &
miert werden. (TZ 14)
Die Haftung fur EFRE—Mittel in der Verantwortung der Finanzkontrolle des Landes sollte —in
6 (b) Anlehnung an die Vorgangsweise des Landes Oberdsterreich —auch im Rahmen der jahrlichen offen

Rechnungsabschlisse ausgewiesen werden. (TZ 14)
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Fazit

Das Land Niederosterreich setzte den GroRteil der Empfehlungen des RH um. Seit
Februar 2019 wurden beispielsweise die zustandigen politischen Entscheidungstra-
ger halbjahrlich Gber die im Begleitausschuss genehmigten INTERREG—Projekte, die
in der Verantwortung der Finanzkontrolle des Landes liegen, informiert, wodurch
sich die Transparenz erhdhte. Durch die Zuordnung der First Level Kontrollstelle zur
Abteilung Finanzen, die nicht als Projekttrager fungierte, setzte das Land Nieder-
osterreich die Empfehlung um, MalRnahmen zum Ausschluss von Interessenskonflik-
ten bei der Kontrolle von INTERREG—Projekten zu setzen.

Offen blieb die Empfehlung des RH, die Haftung fiir genehmigte EFRE-Mittel in der
Kontrollverantwortung des Landes auch im Rahmen der jahrlichen Rechnungsab-
schlisse auszuweisen. Dabei verwies das Land auf den duRerst geringen potenziel-
len Anteil am Jahresbudget des Landes, weshalb der Ausweis einer Eventualverbind-
lichkeit weder verhaltnismaRig noch erforderlich sei.
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IKS im Schulden— und Veranlagungsmanagement der
Lander Oberosterreich und Steiermark

Oberosterreich 2018/13
Steiermark 2018/7

Der RH Uberpriifte von Juli bis August 2017 das Interne Kontrollsystem (IKS) im Schul-
den—und Veranlagungsmanagement der Lander Oberdsterreich und Steiermark. Ziel
der Uberpriifung war die vergleichende Beurteilung der Vorgaben zum IKS und des-
sen Ausgestaltung, des Umgangs mit Risiken, der Berlicksichtigung der IKS—Prinzipien
bei internen Vorgaben und Prozessen sowie der internen und externen Kontrolle des
IKS im Schulden—und Veranlagungsmanagement. Der Bericht enthielt 53 Empfehlun-
gen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Land Oberosterreich

257

Bei Erhdhung der Komplexitdt und des Risikogehalts der Finanzgeschafte waren entsprechend
auch die sich aus dem Risikomanagement und aus den IKS—Prinzipien ergebenden zugesagt
Anforderungen an das Schulden— und Veranlagungsmanagement zu erhéhen. (TZ 8)

Vorgaben flr die Erstellung einer sowohl kurzfristigen als auch mittel— bis langfristigen Strategie
(z.B. vier Jahre, jahrlich rollierend) fur das Schulden— und Veranlagungsmanagement waren zu
definieren. Darauf basierend wére ein gesamthaftes Strategiepapier zu erstellen. Dieses sollte
u.a. strategische Uberlegungen zu Art und Umfang der einsetzbaren Finanzinstrumente,
Laufzeiten, Verzinsungen, finanzierenden Institutionen sowie zum Risikomanagement enthalten.
(12 9)

zugesagt

Fir langfristige Geldausleihungen ware eine Risikobeurteilung als Grundlage fir die

Entscheidungstrager vorzusehen. (TZ 11) zugesagt

Fir die finanzmarktspezifischen Risiken sollte verpflichtend ein Risikomanagement im Schulden—
und Veranlagungsmanagement eingefiihrt werden. Dieses sollte die Risikoidentifikation, die
Festlegung von Risikolimits und deren Uberwachung sowie diesbeziigliche Informationspflichten
im Rahmen des Schulden— und Veranlagungsmanagements umfassen. Die Vorgaben sollten ins-
besondere das Management von Kreditrisiken, Marktrisiken und Liquiditatsrisiken, von operatio-
nellen Risiken sowie des Reputationsrisikos vorsehen. (TZ 11)

zugesagt

In Abhdngigkeit von der jeweiligen Risikosituation waren aussagekraftige Risikokennzahlen zu
) zugesagt

erarbeiten. (TZ 11)

Der Einsatz automatisierter Prifungen in den Buchungs— und Zahlungssystemen der I offen

Landesbuchhaltung vor der Ausfiihrung von Anordnungen ware voranzutreiben. (TZ 20)

Die manuellen Prifungen vor der Ausfihrung von Anordnungen waren derart in den Buchungs—
und Zahlungssystemen zu hinterlegen, dass die Anordnungen nur mit einer eigenen Bestatigung
der durchgefiihrten Priifungen — etwa in Form eines entsprechenden Priifvermerks — umgesetzt
werden konnen. (TZ 20)

offen

Es ware unverzlglich sicherzustellen, dass eine Veranderung der aus den Verrechnungssyste-
men fur den elektronischen Zahlungsverkehr generierten zahlungsrelevanten Daten sowie eine zugesagt
manuelle Erfassung von Zahlungsauftragen technisch unmaoglich ist. (TZ 21)

Bis zur Behebung der Mangel in Bezug auf den elektronischen Zahlungsverkehr waren die
KontrollmaRnahmen zu verstarken, um so das Risiko von Manipulationen in diesem Bereich umgesetzt
erheblich zu verringern. (TZ 21)
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Die Evaluierung des Prozessmanagements im Schulden— und Veranlagungsmanagement wdre
10  zlgig voranzutreiben. Das Ziel sollten abgestimmte und transparente Sollprozesse und eine umgesetzt
einheitliche Prozessabwicklung sein. (TZ 25)

Die Kernprozesse des Schulden—und Veranlagungsmanagements waren zu definieren, die fest-
11  gelegten Kernprozesse verbindlich vorzugeben und die auf den prozessbezogenen Risiko- zugesagt
analysen basierenden Kontrollschritte in grafischen Prozessbeschreibungen darzustellen. (TZ 25)

Die Prozessbeschreibungen sollten im Sinne der Transparenz auf der jeweiligen internen

12 Informationsplattform publiziert und laufend aktuell gehalten werden. (TZ 25)

zugesagt
Alle fur die Durchfiihrung von Tatigkeiten im Rahmen des Schulden— und Veranlagungs-
managements berechtigten Personen sollten schriftlich den Kreditinstituten bekannt gegeben
werden (vergleichbar mit der Vorgangsweise bei der OeBFA), um die Zustandigkeiten und
Verantwortungen der einzelnen Bediensteten transparent darzulegen. (TZ 29)

13 umgesetzt

Vorgaben flr eine verpflichtende Weiterbildung im Bereich des Schulden— und Veranlagungs-
14 managements waren — unter Bericksichtigung des Risikogehalts und der Komplexitat der von
den Bediensteten jeweils zu bearbeitenden Finanzgeschéafte — zu definieren. (TZ 32)

zugesagt

Der individuelle Weiterbildungsbedarf der Bediensteten im Schulden— und Veranlagungs-

= management sollte regelmaRig fir die jahrliche Weiterbildung festgehalten werden. (TZ 32)

umgesetzt
Die Interne Revision bzw. die Landesbuchhaltung sollte regelmaRig Uberpriifungen des IKS im

16 Bereich des Schulden—und Veranlagungsmanagements durchfihren. (TZ 35)

zugesagt
Die gesamtheitliche Verantwortung fir die Veranlagung der Ricklagen fir die Pensionen der

17  Gemeindebediensteten ware zur Ganze an die Direktion Finanzen zu Ubertragen, um deren
fachspezifisches Know—how umfassend nutzen zu kénnen. (TZ 6)

umgesetzt

Die prozessbezogenen Risiken sowie die Steuerungs— und Kontrollmalnahmen sollten in

18 regelmaRigen Abstanden evaluiert werden. (TZ 10)

umgesetzt
Das im November 2016 gestartete Evaluierungsprojekt zum IKS ware zlgig voranzutreiben, um

19  im Schulden—und Veranlagungsmanagement ein einheitlich ausgestaltetes IKS sicherstellen zu
konnen. (TZ 13)

umgesetzt

Zur Sicherstellung der Aktualitat sollten die Inhalte des IKS laufend gewartet sowie die

20 Evaluierungsintervalle kiirzer gestaltet werden. (TZ 13)

umgesetzt
Bei Barvorlagen wéare — entsprechend der Vorgangsweise bei anderen Finanzierungen (z.B.

21 Darlehen) — die Erlassung von Anordnungen vorzusehen. (TZ 17)

umgesetzt
Eine konsequente Trennung von entscheidender, anordnender, verbuchender und zahlender
Funktion ware auf organisatorischer Ebene (z.B. zwischen Abteilungen oder zwischen Organisa-
tionseinheiten innerhalb einer Abteilung) oder — bei einem geringen Komplexitatsgrad und Risi-
kogehalt der Finanzgeschafte — zumindest auf personeller Ebene sicherzustellen. (TZ 17)

22 umgesetzt

Die Prifung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit und die Vorerfassung im Buchungssys-
23 tem wadren von der Erteilung der Anordnung personell zu trennen, sodass zumindest zwei zugesagt
Bedienstete am Anordnungsprozess beteiligt sind. (TZ 19)

Die dokumentierte Einhaltung der internen Vorgabe zum Vier—Augen—Prinzip wére bei telefoni-
schen Finanzierungszusagen — etwa durch die verpflichtende Mitgenehmigung des elektroni-
24 schen Aktes Uber den erfolgten Abschluss durch die zweite Bedienstete bzw. den zweiten zugesagt
Bediensteten oder durch ein von beiden Bediensteten unterfertigtes Telefonprotokoll im Akt —
sicherzustellen. (TZ 19)

In Umsetzung der Ausfiihrungsbestimmungen zur Haushaltsordnung des Landes Oberdsterreich
25  sollten Anordnungen méglichst zeitnah an die Landesbuchhaltung erteilt werden, um die Uber- zugesagt
wachung der termingerechten Zahlungseingange sicherzustellen. (TZ 22)

Ein Konzept fur die Vergabe und Verwaltung der Benutzerberechtigungen fiir das Haushaltsver-
rechnungssystem, das dem Prinzip der minimalen Rechte entspricht, wére ehestmoglich zu

26 erstellen und umzusetzen. Dieses sollte automatisierte bzw. in den Arbeitsablauf integrierte zugesagt
Kontrollen der vergebenen Benutzerberechtigungen und eine automatische Sperre bei Inaktivi-
tat vorsehen sowie die diesbezlglichen Zustandigkeiten regeln. (TZ 23)
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Bei Veranlagungen wire die Uberpriifung der aktuellen Ausniitzung von Veranlagungsobergren-
27  zen—so wie die Entscheidung selbst —im elektronischen Akt zu dokumentieren, um auch die
Ermittlung des richtigen Entscheidungstragers zu gewdhrleisten. (TZ 25)

Zur Erhohung der Transparenz bei der Auswahl der Vertragspartner sollte fiir Anbote von Geld-
28  instituten eine E-Mailadresse in der Direktion Finanzen bzw. der Arbeitsgruppe Vermogensver-
waltung eingerichtet werden, auf die alle zustdndigen Bediensteten Zugriff haben. (TZ 25)

Zur Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs bei Abwesenheit von Bediensteten waren Anga-
ben fir den Vertretungsfall in den Stellenbeschreibungen zu erwagen. Dabei ware festzulegen,
wer fur die Vertretung des Stelleninhabers bei dessen Abwesenheit zustandig ist und welche
Bediensteten der Stelleninhaber bei Abwesenheit zu vertreten hat. (TZ 31)

29

Ein regelmaRiger Risikobericht Gber die bestehenden Risiken aus Finanzgeschaften sollte erstellt
und dem zustandigen Mitglied der Landesregierung zur Kenntnis gebracht werden. Dabei wére
im Sinne des Prinzips der Funktionstrennung eine organisatorische Trennung zwischen dem
Abschluss der Finanzgeschéafte und der Berichterstellung vorzusehen. (TZ 33)

30

31 in ihre Priftatigkeit einbezieht. (TZ 35)

Land Steiermark

Bei Erhohung der Komplexitat und des Risikogehalts der Finanzgeschdafte waren entsprechend
1 auch die sich aus dem Risikomanagement und aus den IKS—Prinzipien ergebenden
Anforderungen an das Schulden— und Veranlagungsmanagement zu erhéhen. (TZ 8)

Vorgaben fir die Erstellung einer sowohl kurzfristigen als auch mittel— bis langfristigen Strategie
(z.B. vier Jahre, jahrlich rollierend) fur das Schulden— und Veranlagungsmanagement waren zu
definieren. Darauf basierend ware ein gesamthaftes Strategiepapier zu erstellen. Dieses sollte
u.a. strategische Uberlegungen zu Art und Umfang der einsetzbaren Finanzinstrumente,
Laufzeiten, Verzinsungen, finanzierenden Institutionen sowie zum Risikomanagement enthalten.

(T2 9)

Entscheidungstrager vorzusehen. (TZ 11)

Far die finanzmarktspezifischen Risiken sollte verpflichtend ein Risikomanagement im Schulden—
und Veranlagungsmanagement eingefiihrt werden. Dieses sollte die Risikoidentifikation, die
Festlegung von Risikolimits und deren Uberwachung sowie diesbeziigliche Informationspflichten
im Rahmen des Schulden— und Veranlagungsmanagements umfassen. Die Vorgaben sollten ins-
besondere das Management von Kreditrisiken, Marktrisiken und Liquiditatsrisiken, von operatio-

Es ware darauf hinzuwirken, dass die Interne Revision die Uberpriifung der Wirksamkeit des IKS

Fir langfristige Geldausleihungen ware eine Risikobeurteilung als Grundlage fur die

nellen Risiken sowie des Reputationsrisikos vorsehen. (TZ 11)

erarbeiten. (TZ 11)

Die manuellen Prifungen vor der Ausfiihrung von Anordnungen waren derart in den Buchungs—
und Zahlungssystemen zu hinterlegen, dass die Anordnungen nur mit einer eigenen Bestatigung
der durchgefiihrten Prifungen — etwa in Form eines entsprechenden Prifvermerks — umgesetzt

werden kénnen. (TZ 20)

Es ware unverziglich sicherzustellen, dass eine Verdnderung der aus den Verrechnungs-
8 systemen flr den elektronischen Zahlungsverkehr generierten zahlungsrelevanten Daten sowie
eine manuelle Erfassung von Zahlungsauftragen technisch unmaoglich ist. (TZ 21)

Bis zur Behebung der Mangel in Bezug auf den elektronischen Zahlungsverkehr wéaren die
9 KontrollmalRnahmen zu verstarken, um so das Risiko von Manipulationen in diesem Bereich

erheblich zu verringern. (TZ 21)

Die Evaluierung des Prozessmanagements im Schulden— und Veranlagungsmanagement ware
10  zlgig voranzutreiben. Das Ziel sollten abgestimmte und transparente Sollprozesse und eine

einheitliche Prozessabwicklung sein. (TZ 25)
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In Abhangigkeit von der jeweiligen Risikosituation waren aussagekraftige Risikokennzahlen zu

Der Einsatz automatisierter Prifungen in den Buchungs— und Zahlungssystemen der
Landesbuchhaltung vor der Ausfiihrung von Anordnungen ware voranzutreiben. (TZ 20)
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Die Kernprozesse des Schulden—und Veranlagungsmanagements waren zu definieren, die fest-
11  gelegten Kernprozesse verbindlich vorzugeben und die auf den prozessbezogenen Risikoanaly-
sen basierenden Kontrollschritte in grafischen Prozessbeschreibungen darzustellen. (TZ 25)

umgesetzt

Die Prozessbeschreibungen sollten im Sinne der Transparenz auf der jeweiligen internen Infor-

12 mationsplattform publiziert und laufend aktuell gehalten werden. (TZ 25)

umgesetzt
Alle fur die Durchfiihrung von Tatigkeiten im Rahmen des Schulden— und Veranlagungsmanage-
ments berechtigten Personen sollten schriftlich den Kreditinstituten bekannt gegeben werden
(vergleichbar mit der Vorgangsweise bei der OeBFA), um die Zustandigkeiten und Verantwortun-
gen der einzelnen Bediensteten transparent darzulegen. (TZ 29)

13 umgesetzt

Vorgaben flr eine verpflichtende Weiterbildung im Bereich des Schulden— und Veranlagungs-
14  managements waren — unter Berlcksichtigung des Risikogehalts und der Komplexitat der von
den Bediensteten jeweils zu bearbeitenden Finanzgeschéfte — zu definieren. (TZ 32)

umgesetzt

Der individuelle Weiterbildungsbedarf der Bediensteten im Schulden— und Veranlagungsma-

= nagement sollte regelmaRig fur die jahrliche Weiterbildung festgehalten werden. (TZ 32)

umgesetzt
Die Interne Revision bzw. die Landesbuchhaltung sollte regelmaRig Uberpriifungen des IKS im

16 Bereich des Schulden— und Veranlagungsmanagements durchfihren. (TZ 35)

zugesagt
Zur Sicherstellung einer einheitlichen Vorgangsweise bei der Durchfiihrung von Finanzgeschaf-

32 tensollten alle fir das Schuldenmanagement giiltigen Bestimmungen sowie Regelungen zum
Prozessablauf in einem Regelwerk transparent zusammengefasst werden. (TZ 6)

umgesetzt

Flr etwaige Neuveranlagungen sollten eine Veranlagungsrichtlinie sowie Regelungen fiir den

3 diesbezliglichen Prozessablauf ausgearbeitet werden. (TZ 6)

umgesetzt
Unter Beriicksichtigung des vorliegenden Leitfadens fur den Aufbau eines ,zweckmaRigen IKS
unter BerUcksichtigung von Ansdtzen des Risikomanagements” sollten fur das Schulden— und
Veranlagungsmanagement Vorgaben zur Risikoidentifikation und —bewertung ausgearbeitet
werden. Dabei waren die Risiken der Geschaftsprozesse im Rahmen einer Risikoanalyse zu iden-
tifizieren, deren mogliches Schadensausmall zu bewerten und angemessene Maflhahmen zur
Minimierung dieser Risiken im Rahmen des IKS festzulegen. Die Risikoanalyse ware in regelmaRi-
gen Abstanden durchzufihren, um auf etwaige Verdanderungen rechtzeitig mit entsprechenden
MalRnahmen reagieren zu kénnen. (TZ 10)

34 umgesetzt

Veranlagungsobergrenzen sowie Regelungen zur Auswahl moglicher Geschaftspartner sollten

35 beispielsweise in der Veranlagungsrichtlinie festgelegt werden. (TZ 11)

umgesetzt
Fur den gesamten Bereich des Schulden— und Veranlagungsmanagements sollte die Einrichtung

36 eines IKS verpflichtend vorgesehen werden. (TZ 12)

umgesetzt
Im Sinne der Transparenz und Risikominimierung waren ein umfassendes IKS fir das Schulden—

37  und Veranlagungsmanagement aufzubauen, die bestehenden Dokumentationen darin einflie-
Ren zu lassen und regelmaRige Evaluierungen vorzusehen. (TZ 13)

umgesetzt

Bei kiinftigen Organisationséanderungen sollten die notwendigen Abstimmungen und Malinah-
men zeitgerecht getroffen werden, um damit entsprechend den Vorgaben eine laufende War-
tung des Organisationshandbuchs und dessen Aktualitdt zu gewahrleisten. Zudem sollte das

38  Organisationshandbuch der Abteilung 4 Finanzen rasch an die seit Februar 2017 giltige Organi-
sationsstruktur angepasst werden, um den Vorgaben des Leitfadens zum Organisationshand-
buch zu entsprechen und die Aktualitat des Organisationshandbuchs gewdhrleisten zu kénnen.
(TZ 13)

umgesetzt

Das Organisationshandbuch der Abteilung 4 Finanzen wére entsprechend den Vorgaben des
39  Leitfadens zum Organisationshandbuch der dafir zustédndigen Abteilung 1 Organisation und
Informationstechnik jahrlich zur Genehmigung vorzulegen. (TZ 13)

umgesetzt

40  Die Vorgaben im Handbuch des Liquiditatsmanagements sollten aktualisiert werden. (TZ 13) umgesetzt

In den Vorgaben fiir das Schulden— und Veranlagungsmanagement ware bei der Entscheidung
41  Uber den Abschluss von langfristigen Finanzgeschéften die verpflichtende Anwendung des Vier—
Augen—Prinzips vorzusehen. (TZ 18)

umgesetzt
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Im elektronischen Aktensystem waren Standardprozesse flr wiederkehrende Abldufe bei
Finanzgeschaften anzuwenden und die Schaffung einer Schnittstelle zum Buchungssystem zu
Uberprifen, um die Moglichkeiten fur Fehler und Manipulationen zu verringern und den Einsatz
automatischer Kontrollen in den IT-Systemen zu erleichtern. (TZ 20)

umgesetzt

Die Anordnungen sollten entsprechend der Verordnung tber Organisation und Aufgaben der
Haushaltsfihrung (StOAH-VO) umgehend bzw. unverziglich nach dem Feststehen des zugrunde
liegenden Sachverhalts erteilt werden, um so zu einer ordnungsgemaRen und fristgerechten
Abwicklung und Verrechnung der Finanzgeschafte beizutragen. (TZ 22)

43 umgesetzt

Vorgaben betreffend die Unvereinbarkeit der Benutzerberechtigung fir die Pflege der
44 Geschaftspartnerstammdaten und der Zeichnungsberechtigung fiir Uberweisungen wéren fest-
zulegen und ehestmoglich umzusetzen. (TZ 24)

umgesetzt

Es ware zu Gberprifen, inwieweit Bedienstete im elektronischen Aktensystem auch bei anderen
45 Finanzgeschéften falsch zu Organisationseinheiten zugeordnet waren und die Ursachen waren
zu beheben. (TZ 25)

umgesetzt

Unter Einhaltung der Vorgaben zur risikoaversen Finanzgebarung sollte das Eingehen von nicht

46 abgesicherten Fremdwahrungspositionen in Zukunft ausgeschlossen werden. (TZ 26)

umgesetzt

Die Zustandigkeit fur die Er6ffnung von Sparbiichern, Konten im Rahmen von Veranlagungen
47  und Wertpapierdepots sollte im IKS verbindlich verankert und auch den beteiligten Kreditinstitu- zugesagt
ten gegentber kommuniziert werden. (TZ 28)

Im Sinne der Transparenz sollten die Verantwortungsbereiche der Bediensteten der Abteilung 4
48  Finanzen in Abstimmung mit dem Leistungskatalog in einer Ubersicht dargestellt werden. zugesagt
(TZ 30)

Im Rahmen des IKS waren neben den Verantwortungen auch die Vertretungszustandigkeiten

49 der Bediensteten fiir die einzelnen Prozesse in einer Ubersicht darzustellen. (TZ 31)

zugesagt

Die Aufzeichnungen im Organisationshandbuch der Abteilung 4 Finanzen betreffend Ver-
50  tretungsbefugnisse sollten im Hinblick auf die Ubereinstimmung mit den Stellenbeschreibungen zugesagt
Uberarbeitet werden, um damit die Aktualitat der Unterlagen gewahrleisten zu kénnen. (TZ 31)

51

Der Risikobericht ware laufend weiterzuentwickeln und an die jeweils bestehenden Risiken
umgesetzt
anzupassen. (TZ 33)

Vor der Ubermittlung der Berichtsdaten an den externen Berater wire eine Kontrolle durch eine
52  zweite Person vornehmen zu lassen und dies zu dokumentieren. Allenfalls wére die Einrichtung k.A.
einer Datenschnittstelle zur elektronischen Ubermittlung der Daten zu iiberlegen. (TZ 33)

Der Quartalsbericht zum Risikomanagement des Landes Steiermark ware dem zustandigen
53 umgesetzt

Mitglied der Landesregierung nachweislich zur Kenntnis zu bringen. (TZ 33)

Fazit

Das Land Oberosterreich setzte 13 der insgesamt 31 Empfehlungen des RH bereits
um und sagte die weitere Umsetzung von 15 Empfehlungen zu. Das Land Steiermark
setzte mit 29 der 38 Empfehlungen einen Grofsteil der Empfehlungen des RH um
und sagte weiters die Umsetzung von sieben Empfehlungen zu.

Die Umsetzung der Empfehlung des RH bewirkte im Land Steiermark, dass fir den
gesamten Bereich des Schulden—und Veranlagungsmanagements verpflichtend ein
IKS vorzusehen ist. Durch eine Anderung der Geschéaftsordnung obliegt die Einrich-
tung von internen Kontroll— und Risikomanagementsystemen seither der Abtei-
lungsleiterin bzw. dem Abteilungsleiter.
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Das Land Oberosterreich sagte die Umsetzung der Empfehlung zu, einen regelmafi-
gen Risikobericht Uber die bestehenden Risiken aus Finanzgeschaften zu erstellen
und dem zustdandigen Mitglied der Landesregierung zur Kenntnis zu bringen. Kiinftig
soll alle 14 Tage im Rahmen der Vorlage des Geldbestandsnachweises dem Landes-
finanzreferenten ein Risikobericht vorgelegt werden. Die Empfehlung, im Sinne des
Prinzips der Funktionstrennung eine organisatorische Trennung zwischen dem Ab-
schluss der Finanzgeschafte und der Berichterstellung vorzusehen, setzte das Land
Oberosterreich um, indem der Risikobericht kinftig im Wege des elektronischen
Aktes von der Leitung der Direktion Finanzen und der Arbeitsgruppe Budget— und
Haushaltsmanagement mitgezeichnet wird. Damit ware eine regelmafige und voll-
standige Information Uber die bestehenden Risiken im Finanzbereich an die zustan-
digen Entscheidungstrager sichergestellt.

Das Land Oberosterreich sagte zu, fur die finanzmarktspezifischen Risiken verpflich-
tend ein Risikomanagement im Schulden—und Veranlagungsmanagement einzufih-
ren. Das Land Steiermark setzte diese Empfehlung bereits um und definierte in der
Strategischen Planung 2019-2022 bzw. 2020-2023 u.a. Risikokennzahlen. Dadurch
wird ein verbessertes Management der finanzmarktspezifischen Risiken ermaoglicht.

Das Land Oberosterreich sagte weiters zu, unverziglich sicherzustellen, dass eine
Verdanderung der aus den Verrechnungssystemen fir den elektronischen Zahlungs-
verkehr generierten zahlungsrelevanten Daten sowie eine manuelle Erfassung von
Zahlungsauftragen technisch unmaoglich ist. Das Land Steiermark setzte diese Emp-
fehlung bereits um. Seit Dezember 2017 ist ein neues IT-System, welches eine Ge-
nehmigung und Zeichnung der Zahlungsanweisungen durch die berechtigten Perso-
nen direkt aus dem Haushaltsverrechnungssystem ermoglicht und eine unzulassige
Anderung der an die Bank Ubermittelten Daten ausschlielt, erfolgreich im Einsatz.
Durch die SchlieBung dieser Sicherheitslicke konnten die Risiken im elektronischen
Zahlungsverkehr vermindert werden.

Das Land Oberosterreich sagte zu, die Kernprozesse des Schulden— und Veranla-
gungsmanagements zu definieren, die festgelegten Kernprozesse verbindlich vorzu-
geben und die auf den prozessbezogenen Risikoanalysen basierenden Kontroll-
schritte in grafischen Prozessbeschreibungen darzustellen. Das Land Steiermark gab
an, diese Empfehlung bereits umgesetzt zu haben. Das Land Steiermark definierte
und aktualisierte die Kernprozesse fir das Finanzmanagement, gab Kontrollschritte
vor und erstellte Prozessbeschreibungen in grafischer Form. Dadurch war die Trans-
parenz und Nachvollziehbarkeit des IKS im Schulden— und Veranlagungsmanage-
ment gewahrleistet.
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Bioenergie Kufstein GmbH
Tirol 2018/4

Der RH Uberprifte von Februar bis Marz 2017 die Gebarung der Bioenergie
Kufstein GmbH mit dem Ziel, insbesondere die Entwicklung der wirtschaftlichen
Lage der Gesellschaft, die Wirtschaftlichkeit der Investitionen sowie die Auswirkun-
gen der Okostromférderung auf die strategische Ausrichtung des Unternehmens
und entsprechende Anpassungsschritte des Managements zu beurteilen. Der
Bericht enthielt drei Empfehlungen.

Umsetzungsgrad

Bioenergie Kufstein GmbH

Bei Prognoserechnungen waren geeignete Kennzahlen fir den Nachweis der Wirtschaftlichkeit

1 eines Projekts heranzuziehen; auch kurzfristig erkennbare Veranderungen der Rahmenbedin- umgesetzt
gungen sollten zeitnah in die Kalkulationsunterlagen einflieRen. (TZ 5)
Die Geschaftsfihrung sollte kiinftig vor wichtigen Entscheidungen der Generalversammlung alle
) Handlungsoptionen —im Vorhinein, mit aktuellen Zahlen und unter Beachtung der méglichen umgesetzt
Rahmenbedingungen — aufbereitet vorlegen, um dem Gremium einen fundierten Vergleich aller &
Optionen zu ermoglichen. (TZ 9)
In Zukunft sollten zumindest bei groReren Investitionen potenzielle Einsparungsmaoglichkeiten,
3 wie sie durch eine Wettbewerbssituation (etwa bei einer Ausschreibung) entstehen konnen, umgesetzt
genutzt werden. (TZ 10)
Fazit
Die Bioenergie Kufstein GmbH setzte die drei an sie gerichteten Empfehlungen um.
Durch Sensitivitatsanalysen konnen Fehleinschatzungen aufgrund gednderter Rah-
menbedingungen bei Wirtschaftlichkeitsrechnungen weitgehend vermieden wer-
den.
Die umfassende Information der Generalversammlung bei Investitionsvorhaben
Uber samtliche angedachte Handlungsalternativen sollten diesem Gremium einen
fundierten Vergleich aller Optionen ermaglichen.
Durch das Vorliegen einer Wettbewerbssituation bei groReren Investitionen kdnnen
Einsparungsmoglichkeiten wahrgenommen werden.
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Tiroler Patientenvertretung und Tiroler
Patientenentschadigungsfonds

Tirol 2018/8

Der RH Uberprufte im November 2017 die beim Land Tirol eingerichtete Tiroler Pati-
entenvertretung und den Tiroler Patientenentschadigungsfonds. Ziel der Geba-
rungstberprifung war die Beurteilung der rechtlichen Grundlagen, der Ziele, Aufga-
ben und der Organisation. Der Bericht enthielt sechs Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad
Land Tirol

Es ware gemeinsam mit dem Bund und den anderen Lindern auf eine Uberarbeitung der
Patientencharta und eine zeitgemalRe Erweiterung der Aufgaben der Patientenvertretungen
1 hinzuwirken. Im Hinblick auf bundesweit einheitliche Patientenrechte und Zustandigkeiten sollte zugesagt
dies im Rahmen einer einzigen Vereinbarung gemal Art. 15a B-VG zwischen Bund und den Lan-
dern erfolgen. (TZ 2)

Die Wahrung von Patientenrechten gegentiber dem niedergelassenen Bereich ware als Aufgabe

der Tiroler Patientenvertretung festzulegen. (TZ 2, TZ 5) offen

Im Hinblick auf den relativ hohen Vermogensstand des Tiroler Patientenentschadigungsfonds
ware auf eine bundesweite Evaluierung der Liquiditat der Patientenentschadigungsfonds,
gegebenenfalls auf eine Neufestlegung des Patientenentschadigungsbeitrags sowie auf eine
einheitliche Regelung der Entschadigungshochstausmale hinzuwirken. (TZ 9)

offen

Tiroler Patientenentschadigungsfonds

Die zur Zeit der Gebarungslberprifung bestandene Verfahrensdauer bis zur Behandlung durch

die Entschadigungskommission ware durch eine hohere Sitzungsfrequenz zu verkirzen. (TZ 8) umgesetzt

Die Anzahl der Sitzungen ware zukinftig nach der Anzahl der Antrage auf Entschadigungsleis-

tungen zu bemessen. (TZ 8) umgesetzt

6 Eine gesetzeskonforme Uberweisung samtlicher Kostenbeitrage wére sicherzustellen. (TZ 10) offen
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Fazit

Von den sechs Empfehlungen des RH setzten der Tiroler Patientenentschadigungs-
fonds und das Land Tirol drei Empfehlungen um bzw. sagten dies zu. Drei Empfeh-
lungen waren offen.

Die empfohlene Uberarbeitung der Patientencharta und eine Vereinheitlichung der
Zustandigkeiten der Patientenvertretungen in allen Landern regte die Tiroler Patien-
tenvertretung zwar bereits mehrfach an, eine Umsetzung unterblieb bisher. Die
Tiroler Landesregierung stand jedoch einer Kompetenzerweiterung der Patienten-
vertretung positiv gegentiber und der Tiroler Landtag war zur Zeit der Nachfrage mit
der Thematik befasst. In diesem Sinne war auch eine Erweiterung der Zustandigkeit
der Tiroler Patientenvertretung auf den niedergelassenen Bereich noch offen. Der
Tiroler Patientenentschadigungsfonds tagte grundsatzlich monatlich und bearbei-
tete pro Sitzung zehn Entscheidungsfalle. Damit reduzierte sich fir Betroffene die
Wartezeit auf eine Entscheidung von sechs auf vier Monate.
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Nachfrage 2019: Gemeinden
Julius Gluck=Stiftung fir Eisenbahnbedienstete
Wien 2018/2

Der RH Uberprifte im November 2016 die Julius Gluck—Stiftung fir Eisenbahnbe-
dienstete mit dem Ziel, die Erfillung des Stiftungszwecks, die Hohe des Stiftungsver-
mogens, die ordnungsgemale Erhaltung der Stiftungssubstanz sowie die zweckma-
Rige Verwendung der Stiftungsertrage der Julius Gluck=Stiftung zu beurteilen. Der
Bericht enthielt vier Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Julius Gliick=Stiftung fir Eisenbahnbedienstete

Das jahrliche Honorar an die Geschéftsflihrung ware nicht mehr auszuzahlen oder die Stiftungs-
satzung ware unter Berlcksichtigung des seit 1. Janner 2016 in Kraft getretenen neuen Bundes—
Stiftungs— und Fondsgesetzes 2015 — insbesondere gemaR § 7 Abs. 1 Z16 und § 7 Abs. 275
Bundes—Stiftungs— und Fondsgesetz 2015 — dahingehend zu dndern, dass die Geschéftsfiihrung
einen ihrer Tatigkeit angemessenen Anspruch auf Entschadigung hat und die Entschadigung mit
den Ertragen der Stiftung in Einklang steht. (TZ 2)

umgesetzt

Das Stiftungsvermogen ware nach dem Verkehrswert zu bemessen. Weiters wéaren die jahrlichen
2 Rechnungsabschlisse ruckwirkend fir die Jahre 2012 bis 2016 durch eine Abschlusspriferin zugesagt
bzw. einen Abschlussprufer prifen zu lassen. (TZ 3)

Die dem Eigentlimer zuzurechnenden Einnahmen und Ausgaben des Mietshauses sowie die sich
daraus ergebenden wesentlichen Vermaogenspositionen, auch wenn sie treuhandisch durch die
Hausverwaltung gefihrt werden, wéren in den Rechnungsabschluss der Julius Glick-Stiftung

. aufzunehmen. Hierzu wére mit der BIG eine geeignete Darstellung der Einnahmen und umgesetzt
Ausgaben bzw. Vermogenspositionen aus der Bewirtschaftung der Immobilie zu vereinbaren.
(TZ6)
Ein Finanzplan ware aufzustellen, der die laufenden Einnahmen und Ausgaben sowie mittel-
4 fristig zur Instandhaltung der Stiftungsimmobilie benotigte Mittel bertcksichtigt, um so die offen
regelmaRig zur Erfullung des Stiftungszwecks zur Verfligung stehenden Betrage zu ermitteln.
(12 8)
Fazit
Umgesetzt wurde die zentrale Empfehlung, in die Rechnungsabschliisse alle die der
Stiftung zuzurechnenden Einnahmen und Ausgaben sowie Vermogenspositionen
aufzunehmen. Somit war eine verbesserte Abbildung der tatsachlichen Vermogens-
verhéltnisse gegeben. Eine Bewertung des Immobilienvermogens erfolgte nunmehr
zum Versicherungswert; dieser war aber noch durch eine Abschlussprifung zu be-
statigen. Die Stiftungssatzung wurde entsprechend der Empfehlung des RH gedn-
dert. Den vom RH empfohlenen Finanzplan erstellte die Julius Glick—Stiftung bisher
nicht.
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WIPARK Garagen GmbH
Wien 2018/3

Der RH Uberprifte von September 2016 bis Janner 2017 die WIPARK Garagen GmbH
mit dem Ziel, die Unternehmensziele, die wirtschaftliche Lage und Entwicklung, den
Umfang der Investitionstatigkeit, die Gestaltung der Managervertrage und der Com-
pliance Richtlinien, das Interne Kontrollsystem sowie die Malknahmen zur Erhebung
und Steigerung der Kundenzufriedenheit zu beurteilen. Der Bericht enthielt
20 Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad
WIPARK Garagen GmbH

Gemeinsam mit den Wiener Stadtwerken ware auf die Kontinuitat der verwendeten Kennzahlen
1 zu achten, um die Unternehmensentwicklung langfristig beurteilen zu kdnnen, wobei moglichst
einfach zu ermittelnde und aussagekréftige Kennzahlen heranzuziehen wéren. (TZ 4, T2 17)

umgesetzt

Bei zukiinftigen Investitionen ware jedenfalls auf die weitere Entwicklung der Verschuldung zu

achten. (TZ5) umgesetzt

Die Angaben zur Stellplatzanzahl in den Garagen waren auf der Homepage zur Information der

Kundinnen und Kunden regelmaRig zu aktualisieren. (TZ 7) umeesetzt

Die fur die Friedhofe herangezogenen , Friedhofsaquivalente” waren zu tberprifen und im
4 Sinne einer moglichst hohen Transparenz bei der Darstellung der Stellplatzanzahlen gesondert
auszuweisen. (TZ 7)

umgesetzt

Betriebsflihrungsvertrage waren stets schriftlich und vor der Leistungserbringung abzuschlie-

Ren. (TZ9) umgesetzt

Dem Aufsichtsrat waren zum Beschluss von Investitionen vollstandige Entscheidungsgrundlagen
6 vorzulegen und allféllige Abweichungen von der Konzernrichtlinie schriftlich zu begrinden.
(TZ 10)

umgesetzt

7 Wirtschaftlichkeitsrechnungen wéren auf die maximale Vertragslaufzeit auszulegen. (TZ 10) umgesetzt

Es ware fur eine vollstandige Dokumentation der vergebenen Pflichtstellplatze — auch riickwir-
kend fir bereits langer bestehende Vereinbarungen — zu sorgen. Pflichtstellplatze waren nur
unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen und samtlicher Bedingungen fur Forderungen
und Investitionszuschisse zu vergeben. (TZ 12)

offen

ErmaRigte Tarife flr Beschéftigte von Unternehmen oder 6ffentlichen Stellen wéren verstarkt an
9 eine Mindestzahl an gemieteten Stellplatzen zu binden. Weiters waren nachvollziehbare Krite-
rien flr die Vergabe von Sondertarifen zu definieren und einzuhalten. (TZ 14)

umgesetzt

In Zukunft waren bei den Bestellungen und Wiederbestellungen der geschaftsfuhrenden Lei-
tungsorgane die Vorgaben des Stellenbesetzungsgesetzes hinsichtlich der Veroffentlichungs-
pflicht der Ausschreibungen von Managern einzuhalten und es wéaren diese Funktionen 6ffent-
lich auszuschreiben. Es waren auch die Namen der geschaftsfliihrenden Leitungsorgane sowie
jener Personen, die an der Entscheidung Uber die Besetzung mitwirkten, entsprechend den Vor-
gaben des Stellenbesetzungsgesetzes zu veroffentlichen. (TZ 15)

10 umgesetzt

Die Geschaftsfuhrervertrage waren im Einklang mit den Standards der Vertragsschablonenver-

1 ordnung des Bundes auszugestalten. (TZ 16)

offen
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SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Die Zielvereinbarungen waren, wie in den Geschaftsfihrervertrdgen vorgesehen, jahrlich im
Vorhinein abzuschlieRen. Dabei ware auch auf einen besonderen, Gber die normalerweise zu
erwartende Leistung hinausgehenden Erfolg abzustellen. Die Ziele sollten hinsichtlich Zielinhalt,
12 Zielausmald und Messgrofie so genau beschrieben sein, dass eine Beurteilung der Ziele zweifels- umgesetzt
frei durchgefihrt werden kann. Weiters wéren, wie bereits im Jahr 2015 begonnen, die Zielvor-
gaben um mittel— bis langfristige Unternehmensziele zu erweitern, um eine nachhaltige Siche-
rung und Entwicklung des Unternehmens zu gewahrleisten. (TZ 17)

Die Beurteilung der Zielerreichung ware aufgrund der mit den geschaftsfihrenden Leitungsor-
ganen vereinbarten Ziele durchzufihren. Zusatzvereinbarungen zu den Zielen wéaren in der Ziel-
vereinbarung schriftlich festzulegen. Bei einer Nichterreichung der vereinbarten Ziele wéren die
Zielerreichungspramien entsprechend der vorgesehenen Gewichtung zu reduzieren. (TZ 17)

13 zugesagt

Die BezugsgrolRen bei den jeweiligen Kennzahlen in den Zielvereinbarungen der geschaftsfih-

14 renden Leitungsorgane waren eindeutig zu definieren. (TZ 17)

umgesetzt
Die Zielerreichungspramien der geschaftsfihrenden Leitungsorgane waren erst nach Feststel-

lung der Zielerreichung auszubezahlen. (TZ 18) offen

15
Die vertraglich mit den Managern vereinbarten Gesamtjahresbezlige waren nicht zuletzt auf-
grund der feststehenden Laufzeit und der Hohe grundsatzlich als Fixbetrage Uber die gesamte

16 Vertragslaufzeit zu behandeln und nicht jahrlich automatisch anzupassen. Wertanpassungen
waren allenfalls auf der Grundlage von Beschlissen der zustandigen Organe des Unternehmens
und anhand der Anpassungsfaktoren des Bezligebegrenzungsgesetzes vorzunehmen. (TZ 19)

offen

Neben der Berlcksichtigung von Auftragserweiterungen im Bestellworkflow waren auch Vor-
17 kehrungen hinsichtlich der Einhaltung der Genehmigungen bei Uberschreitung der Auftrags-
werte zu treffen. (TZ 21)

umgesetzt

Die Unterschriftenliste der Zeichnungsberechtigten ware auf dem aktuellen Stand zu halten.
(T 21)

Es waren die jahrlich vorgesehene Risikoanalyse zur Identifizierung und Bewertung von Compli-
ance—Risiken sowie die zur Beurteilung der Wirksamkeit des Compliance Management Systems

19  vorgesehenen Prifungen durchzufiihren. Weiters wére die Teilnahme der Beschaftigten an den
Compliance—Schulungen durchgangig zu dokumentieren und der Lernerfolg statistisch zu erfas-
sen. (TZ 22)

18 umgesetzt

umgesetzt

Die nunmehr neu Uberarbeitete und am 2. November 2016 in Kraft getretene Konzernrichtlinie
20 ,Code of Conduct” ware allen Beschaftigten nachweislich zur Kenntnis zu bringen. Dies gilt auch
far neu eintretende Beschaftigte. (TZ 23)

umgesetzt
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Fazit

Die WIPARK Garagen GmbH setzte drei der vier zentralen Empfehlungen des RH um.
Umgesetzt wurden die Empfehlungen, bei den Bestellungen und Wiederbestellun-
gen der geschaftsfiihrenden Leitungsorgane die Vorgaben des Stellenbesetzungsge-
setzes hinsichtlich der Veroffentlichungspflicht der Ausschreibung von Managern
einzuhalten, die Funktionen 6ffentlich auszuschreiben sowie die Zielvereinbarungen
jahrlich im Vorhinein abzuschlieRen. Weiters setzte die WIPARK Garagen GmbH die
Empfehlung um, nachvollziehbare Kriterien fir die Vergabe von Sondertarifen zu
definieren und einzuhalten. Durch die umgesetzten Empfehlungen konnten einer-
seits die Organisation und Aufgabenerfillung und andererseits die Transparenz ver-
bessert werden. Weiters kdnnten auch Einnahmen erhéht worden sein.

Zugesagt wurde die Umsetzung der vierten zentralen Empfehlung, die Beurteilung
der Zielerreichung aufgrund der mit den geschéftsfihrenden Leitungsorganen ver-
einbarten Ziele durchzufiihren sowie bei Nichterreichung der vereinbarten Ziele die
Zielerreichungspramien entsprechend der vorgesehenen Gewichtung zu reduzie-
ren. Dadurch konnten sich die Steuerungsmoglichkeiten verbessern und allenfalls
Mehrkosten vermieden werden.
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SE Nr. | Empfehlung
Stadt Wien

Die Funktionstrennung des Direktors von Wiener Wohnen in Direktor und in Bereichsleiter fir
47  Sonderaufgaben ware auf ihre objektive Rechtfertigung und auf die Transparenz des Einsatzes
offentlicher Mittel zu hinterfragen und anzupassen. (TZ 45)

Bei zukinftigen Ausschreibungen von hoherwertigen Funktionen sollte die Aufnahme des
Kriteriums ,mehrjahrige aufrechte Tatigkeit als Bediensteter bei der Stadt Wien” — schriftlich

48  und nachweisbar — Gberdacht werden, um einen erweiterten Bewerberkreis zu ermoglichen
und um sicherstellen zu kénnen, die fur das jeweilige Anforderungsprofil bestgeeigneten
Kandidatinnen und Kandidaten zu finden. (TZ 45)

Es sollten gemeinsam Moglichkeiten geschaffen werden, damit Wiener Wohnen das geforderte
53  Leistungsspektrum mit internen Ressourcen abdecken und das Schnittstellenmanagement mit
den Tochterunternehmen zweckmaRiger gestalten kann. (TZ 9)

Auf eine Straffung, Reduzierung und Vereinfachung der fir den Vergabebereich geltenden
Erldsse und Vorschriften mit Augenmerk auf praktikable Anwendbarkeit ware hinzuwirken, diese
in der Folge auch regelmaRig auf ihre Aktualitdt zu evaluieren und an gesetzliche oder organisa-
torische Anderungen anzupassen. (TZ 31)

54

Im Sinne einer best practice-Umsetzung waren die Bezlige des Direktors von Wiener Wohnen
bzw. der Geschéftsfihrung der Haus— und AuRenbetreuung nach den Vorgaben der OECD bzw.
des Osterreichischen Corporate Governance Kodex zu veréffentlichen, um Vergleichbarkeit und
hohere Transparenz zu gewdhrleisten. (TZ 50)

55
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Ausgewahlte Themen betreffend Stadt Wien —
Wiener Wohnen und Wiener Wohnen Haus— und
Aulenbetreuung GmbH

Wien 2018/4

Der RH Uberprifte von Oktober 2015 bis August 2016 die Unternehmung Stadt
Wien — Wiener Wohnen und die 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Wien, die
Wiener Wohnen Haus— und AuRenbetreuung GmbH mit dem Ziel, Wiener Wohnen
und die Haus— und AulBenbetreuung u.a. hinsichtlich der wirtschaftlichen Lage, der
Auftragsvergaben und der Besetzung der geschaftsfiihrenden Organe sowie deren
Vertrage zu beurteilen. Zusatzliche Ziele bei Wiener Wohnen waren u.a. die Beurtei-
lung der Neustrukturierung im Koordinationsbereich Immobilienmanagement, der
Organisation sowie der Strategie flr die Sanierungs— und Instandhaltungsarbeiten
der Wohnhausanlagen sowie des Leerwohnungsmanagements. Weiters Uberprifte
der RH das Schnittstellenmanagement zwischen Wiener Wohnen und den Tochter-
gesellschaften Haus— und AuBenbetreuung bzw. Stadt Wien — Wiener Wohnen Kun-
denservice GmbH. Der Bericht enthielt 55 Empfehlungen.

Umsetzungsgrad

umgesetzt

umgesetzt

offen

zugesagt

umgesetzt

www.parlament.gv.at


https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Stadt_Wien_Wiener_Wohnen.pdf
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Stadt_Wien_Wiener_Wohnen.pdf
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Stadt_Wien_Wiener_Wohnen.pdf

111-78 der Beilagen XXV 1. GP - Bericht - 02 Nachfrageverfahren im Jahr 2019 273 von 332

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Unternehmung Stadt Wien — Wiener Wohnen

10

11

12

13

14

15

271

Um die Akzeptanz der neuen Strukturen bei Wiener Wohnen nachhaltig zu verankern,
— sollte mittels klarer Ziel— und Zeitvorgaben sichergestellt werden, dass die Flihrungskrafte
sichtbar die Veranderungen vorleben,

— sollte die mit Anfang 2016 implementierte Neuorganisation ausreichend dem Personal
kommuniziert sowie

umgesetzt

—sollten die bisherigen Informationsveranstaltungen evaluiert und verbessert werden. (TZ 4)

Die Schnittstellen mit der Haus— und AuRenbetreuung sollten laufend analysiert und weiter-
entwickelt werden, um Reibungsverluste zu minimieren, Ablaufe zu straffen und effizienter zu
gestalten. (TZ 7)

umgesetzt

Die Dienstanweisung 2011/08 und der Dienstleistungsvertrag mit der Kundenservice betreffend
die Rechnungskontrolle waren derart abzuandern, dass die ordnungsgemafe Kontrolle der
Leistungen der Haus— und AuRenbetreuung durch eine Uberpriifung — im Sinne eines Vier—
Augen—Prinzips — seitens Wiener Wohnen gewahrleistet und damit die vertragskonforme,
qualitativ einwandfreie Leistungserbringung gegeniber den Mieterinnen und Mietern
sichergestellt wird. (TZ 8)

offen

Es ware eine Schnittstellenanalyse mit der Kundenservice durchzufiihren, diese Analyse
regelmaRig zu evaluieren und das betroffene Personal diesbeziglich mit festgelegten
standardisierten Workflows zu sensibilisieren. (TZ 9)

umgesetzt

Es sollten Kompetenzen in der Unternehmung aufgebaut werden, damit mittelfristig Personal
von Wiener Wohnen die Bauherrnaufgaben durch Mitarbeit bei der Technischen Projektleitung,
der Projektsteuerung, der geschaftlichen und technischen Oberleitung und der Abrechnungs-
kontrolle wahrnehmen kann. (TZ 9)

umgesetzt

Die Neustrukturierung der Unternehmung ware mit Fokus auf ausgabenseitige Einsparungs-
potenziale und Optimierung der Einnahmenseite voranzutreiben, um den seit Jahren
kumulierten Bilanzverlusten langfristig und nachhaltig entgegenzuwirken und die wirtschaftliche
Lage entscheidend und dauerhaft zu verbessern. (TZ 11)

umgesetzt

Der Erlauterungsteil des Wirtschaftsplans ware mit Begriindungen der Soll-Ist—Abweichungen

auf alle Bereiche der Berichterstattung zu erweitern. (TZ 12) umgesetzt

Es sollten erforderliche Schritte gesetzt werden, um weitere Fehlentwicklungen im Bereich der
Instandhaltungen und bei den Investitionen zu vermeiden bzw. vorhandenen Fehlentwicklungen
entgegenzuwirken. (TZ 16)

umgesetzt

Die entwickelten Strategien und Produkte waren in Bezug auf die Instandhaltungsarbeiten zligig

umzusetzen. (TZ 17) umgesetzt

Die Zustandserhebungen sollten intensiviert werden, um bereits vor 2019 eine vollstandige

Prioritdtenreihung als Basis fur die Auswahl der Sanierungsobjekte zu erhalten. (TZ 19) offen

Das interne Regelwerk in Zusammenhang mit der neuen Organisationsstruktur und den neuen
Verfahrensablaufen sollte evaluiert und alle damit verbundenen schriftlichen Dokumente sollten
sorgfaltig miteinander abgestimmt werden, um Widerspriiche und Mehrdeutigkeiten zu
unterbinden. (TZ 20)

umgesetzt

Die ehemals gebrauchlichen Vorschriften waren ausdriicklich fir unglltig zu erklaren und durch

die neuen zu ersetzen. (TZ 20) umgesetzt

Es sollten eindeutige Festlegungen im internen Regelwerk, insbesondere Berichts— und
Kontrollpflichten, fur die einzelnen Prozessschritte im Zuge der Abwicklung der Sanierungs-
projekte getroffen und schriftlich festgehalten werden. (TZ 20)

umgesetzt

Das Personal ware Uber die mit dem Projektmanagement neu eingefiihrten Verfahrensabldufe
nachweislich zu informieren und zur Einhaltung des diesbezlglichen internen Regelwerks zu
verpflichten. (TZ 20)

umgesetzt

Flr Sanierungen ware ein nachvollziehbares und liickenloses System der Dokumentation des
Bauablaufes vor Ort zu entwickeln und das Personal dahingehend (z.B. mit Schulungen) zu
sensibilisieren. (TZ 22)

umgesetzt

www.parlament.gv.at



274 von 332 111-78 der Beilagen XXV 1. GP - Bericht - 02 Nachfrageverfahren im Jahr 2019

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Bei der Gebrechensbehebung sowie der Aufkategorisierung und der Brauchbarmachung von
Leerwohnungen sollte Wiener Wohnen wéhrend der Bauausfiihrung verstarkt vor Ort prasent
sein und die Priiftatigkeit im Sinne einer Ortlichen Bauaufsicht durchfiihren. Dazu sollte das Per-
sonal in Bezug auf Form, Haufigkeit und Intensitat der Uberpriifungen, die Dokumentations—
und Berichtspflichten sowie die Kontrolle der Abrechnungen und der Regieleistungen detailliert
(bspw. durch Schulungen) unterwiesen werden. (TZ 23)

16 umgesetzt

Der monetéare Schaden aus den Fehlverrechnungen in den Bereichen Leerwohnungsmanage-
ment und Gebrechensbehebung — vor dem Hintergrund der gesetzlichen Verjdhrungsfristen —
ware unverzuglich festzustellen, um mogliche Fehlverrechnungen mit den Auftragnehmern
ruckverrechnen zu kénnen. (TZ 23)

17 offen

Die Abnahmeprotokolle sollten generell Gberarbeitet und nach klar nachvollziehbaren,
18  eindeutigen Kriterien gestaltet werden. Die erforderliche Vorgehensweise sollte mittels
Leitfaden dem Personal zugdnglich gemacht werden. (TZ 23)

umgesetzt

Ausfiihrliche Dokumentations—, Berichts— und Meldepflichten der Ortlichen Bauaufsicht bei
Gebrechens—und Leerwohnungsmanagement waren in die Verfahrensanweisungen aufzu-
nehmen, beim neuen Projekt zu bericksichtigen und auch der Kundenservice fir ein unter-
nehmensibergreifendes, einheitliches Vorgehen vorzuschreiben. (TZ 23)

19 umgesetzt

Das System der Rechnungskontrolle durch die Kundenservice sollte regelmaRig evaluiert und bei
20  Bedarf zeitnah angepasst werden, um eventuellen weiteren Fehlentwicklungen und systemati-
schen Fehlern zeitnah entgegenwirken zu kénnen. (TZ 24)

umgesetzt

Fir die Abwicklung von Sanierungsprojekten ware ein standardisiertes Projektcontrolling als
21 Instrument zur Steuerung und Uberwachung der Kosten (iber die gesamte Bauzeit einzurichten.
(TZ 26)

umgesetzt

Wegen der Qualitdatsmangel in den Leistungsverzeichnissen der Gewerke Baumeister und Maler-
22 arbeiten des Uberpriften Sanierungsprojekts sollten entsprechende Rickforderungen gegen-
Uber dem externen Baumanager gepruft werden. (TZ 28)

umgesetzt

Bei Sanierungsprojekten wére die Qualitdtssicherung bei der Planung und der Uberfiihrung der
23 Planung in das Leistungsverzeichnis zu verbessern, um Umreihungen der Bieter und damit
verbundene finanzielle Nachteile fir den Bauherrn zu vermeiden. (TZ 28)

umgesetzt

Die Protokollierung von Baubesprechungen sollte liickenlos von der Ortlichen Bauaufsicht
24 durchgefihrt, den Teilnehmenden nachweislich die Inhalte zur Kenntnis gebracht und von ihnen
die Richtigkeit der Inhalte bestétigt werden. (TZ 29)

umgesetzt

Die Dokumentation des Bauablaufs ware zu verbessern; Begehungen, Abstimmungen, Tages-
25  geschehen und gemeinsam mit dem Auftragnehmer festgehaltene Aufmafie waren schriftlich
festzuhalten. (TZ 29)

umgesetzt

Es sollte ehestmoglich ein realistischer Fertigstellungs— und Inbetriebnahmetermin fir das
geplante elektronische Datenbanksystem zur Verwaltung der Plane, Bescheide, Plan—, Befund—
und Gebaudedaten festgelegt werden. Darin sollten samtliche relevante Daten aller Wohnhaus-
anlagen und sonstigen Immobilien von Wiener Wohnen eingepflegt, laufend aktualisiert, gewar-
tet und zur wirtschaftlichen Abwicklung der Instandhaltungs— und Sanierungsprojekte
herangezogen werden. (TZ 30)

26 zugesagt

Die abgelaufenen Rahmenvertrage waren so rasch wie moglich entsprechend den Vorgaben des

27 Bundesvergabegesetzes neu auszuschreiben. (TZ 32)

zugesagt
Ein Controlling fir die Rahmenvertrage sollte eingerichtet werden, um die erforderliche

28  Gesamtsicht Uber die Leistungsabrufe zu erlangen sowie Erkenntnisse flr den Abschluss zukinf- umgesetzt
tiger Rahmenvertrage generieren zu konnen. (TZ 33)

Ausschreibungen waren so zu gestalten, dass Vergabe— und Verfahrensbestimmungen den
rechtlichen Vorgaben entsprechen. Zudem sollten strategische Uberlegungen vor der

29 Ausschreibung erfolgen, um daraus resultierende Anderungen im Zuge des Vergabeverfahrens umgesetzt
zu vermeiden. (TZ 34)
Das Know—how fir die Durchfihrung von Vergabeverfahren sollte verstarkt bzw. aufgebaut wer-
den, weil dies zu den Grundaufgaben eines 6ffentlichen Auftraggebers zahlt. Auf externe Bera-

30 ) ) ; . . . A umgesetzt
tungsleistungen sollte in so geringem Umfang wie méglich und allenfalls zur Losung von Spezial-
fragen zurlickgegriffen werden. (TZ 34)
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Bei Direktvergaben wdren — unter Berlcksichtigung der Transaktionskosten — ab gesondert fest-
zusetzenden Wertgrenzen zur Beurteilung der Preisangemessenheit verpflichtend zumindest
drei Angebote einzuholen. (TZ 35)

Im Sinne der Aussagekraft der angestrebten Produktkostenrechnung waren die Bauservice—
Leistungen den einzelnen Leistungsbereichen zuzuordnen. (TZ 41)

Das Verbesserungspotenzial bei der Umsetzung der Erhaltungsarbeiten sollte genutzt werden,
um die Zeitspanne vom Schlichtungsstellenantrag bis zum geplanten Baubeginn zu reduzieren
und um rascher mit der Bauausfihrung beginnen zu kénnen. (TZ 42)

Die Verbuchung der Haftungsriicklasse ware klinftig zum Auszahlungszeitpunkt vorzunehmen,
um in der Hauptmietzinsabrechnung die Einnahmen und Ausgaben der jeweiligen Kalenderjahre
korrekt abzubilden. (TZ 43)

Interne KontrollmaRnahmen sollten sicherstellen, dass die Hauptmietzinsabrechnungen sachlich
richtig erfolgen, um ungerechtfertigte Belastungen der Mieterinnen und Mieter aus Fehlver-
rechnungen generell zu vermeiden. (TZ 43)

Die bei der Sanierung Simmeringer HauptstraRe 106—108 erfolgten Fehlverrechnungen
bezlglich der Haftungsricklasse (rd. 30.000 EUR) und des tberhoht zugebuchten Betrags (rd.
3.900 EUR) waéren riickgdngig zu machen und die Hauptmietzinsabrechnung richtigzustellen.
(TZ 43)

Im Sinne einer best practice-Umsetzung sollten Vertrage der geschéaftsfiihrenden Organe von
Tochterunternehmen im Einklang mit den Standards der Vertragsschablonenverordnung des
Bundes ausgestaltet werden, um die Vergleichbarkeit und die héhere Transparenz zu gewdahr-
leisten sowie die Wirtschaftlichkeit des Mitteleinsatzes zu verbessern. (TZ 47)

Im Zuge der Neubestellung der Geschéftsfiihrung sollte nur noch eine Geschéftsfihrerin oder
ein Geschéftsfihrer eingesetzt und das Vier—Augen—Prinzip bspw. durch eine Prokura gewahr-
leistet werden. (TZ 48)

Die Zielsetzungen fur die variablen Bezugsbestandteile der Geschaftsfihrung der Haus— und
AulRenbetreuung waren insbesondere vor dem Hintergrund der Hohe der Jahresbezlige
hinsichtlich deren Eignung als Anreizsystem fir die nachhaltige wirtschaftliche und organisatori-
sche Weiterentwicklung der Haus— und AuRenbetreuung zu evaluieren. Hinkinftig sollten die
variablen Bezugsbestandteile jedenfalls

—in einem angemessenen Verhaltnis zur Gesamthohe der Vergltungen stehen,

— an Faktoren geknUpft sein, die das reale Wachstum und die reale Wertschopfung fir das
Unternehmen abbilden und

— an langfristige Ziele und Leistungen der Haus— und AuRenbetreuung ankniipfen. (TZ 49)

Die Zielvereinbarungen waren nur dann als umgesetzt zu qualifizieren, wenn dies auch
tatsachlich der Fall war. (TZ 49)

Die Voraussetzungen fir die Aufnahme der operativen Tatigkeit des Antikorruptionsbeauftrag-
ten waren ehestens zu schaffen, das Compliance—Konzept sollte umgesetzt und dieses
regelmaRig evaluiert und bei Bedarf angepasst werden. (TZ 59)

Die Unternehmensstruktur und die Aufgabenabgrenzungen waren unter Einbeziehung der
Kundenservice zu evaluieren, um allfdllige Doppelgleisigkeiten, insbesondere bei den internen
Leistungen, zu bereinigen und Synergien zur Kostenreduzierung zu nutzen. (TZ 6)

Die wechselseitigen Leistungsvertrage sollten vor der Leistungserbringung abgeschlossen
werden, um Rechtsunsicherheiten etwa bei der Abrechnung von Leistungen auszuschlieRen und
die Erfullung der erforderlichen Leistungsqualitat sicherzustellen. (TZ 7)

Die Zielvereinbarungen fir die variablen Gehaltsbestandteile der Geschaftsfihrung der Haus—
und AulRenbetreuung waren bereits im Jahr vor der Leistungserbringung festzulegen. (TZ 49)

Mittelfristig waren die beiden Internen Revisionen von Wiener Wohnen und der Haus— und
Aulenbetreuung zusammenzufithren und bei Wiener Wohnen anzusiedeln, um ihre Unab-
hangigkeit und Unbefangenheit sicherzustellen und die Effizienz der Verwaltung sowie die
Steuerungsmaoglichkeiten zu verbessern. (TZ 60)
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Es sollten gemeinsam Moglichkeiten geschaffen werden, damit Wiener Wohnen das geforderte
53  Leistungsspektrum mit internen Ressourcen abdecken und das Schnittstellenmanagement mit offen
den Tochterunternehmen zweckmaRiger gestalten kann. (TZ 9)

Auf eine Straffung, Reduzierung und Vereinfachung der fir den Vergabebereich geltenden
Erlasse und Vorschriften mit Augenmerk auf praktikable Anwendbarkeit ware hinzuwirken, diese
in der Folge auch regelmaRig auf ihre Aktualitat zu evaluieren und an gesetzliche oder organisa-
torische Anderungen anzupassen. (TZ 31)

54 zugesagt

Wiener Wohnen Haus— & AuBenbetreuung GmbH

Die formalisierte Offnung der Angebote gemiR Bundesvergabegesetz wire einzuhalten, um die
42 OrdnungsmadRigkeit und Transparenz des Vergabeverfahrens sowie die Gleichbehandlung aller
Bieter im Verfahren sicherzustellen. (TZ 39)

umgesetzt

Bei der Vergabe von Leistungen sollten die vorgegebenen Zuschlagsfristen eingehalten werden,

43 um eine unglnstige juristische Position gegeniiber Bietern zu vermeiden. (TZ 39)

umgesetzt
Die gesetzlichen Veroffentlichungspflichten bei der Ausschreibung von Geschaftsfiihrungs-

a4 funktionen waren einzuhalten. (TZ 46)

umgesetzt
Die Zahlung an die Geschaftsfihrerin und den Geschéftsfihrer von insgesamt rd. 16.500 EUR fir
das Erreichen des Ziels ,Umsetzung der Kundenzufriedenheitserhebung bei Mitarbeiterinnen
45  von Wiener Wohnen” sollte erst nach Genehmigung durch die Gesellschafterin fur das Jahr
2015 ausbezahlt und die Zahlung fir 2014 mangels Zielerreichung zurtickgefordert werden.
(TZ 49)

umgesetzt

Als kurzfristige organisatorische MaRnahme zur Korruptionspravention sollten ein Anti-
korruptionsbeauftragter eingesetzt sowie in der Folge gemeinsam mit Wiener Wohnen
MalRnahmen ergriffen werden, um den Antikorruptionsbeauftragten von Wiener Wohnen auch
fr die Haus— und AuRenbetreuung einzusetzen. (TZ 59)

46 umgesetzt

Die Unternehmensstruktur und die Aufgabenabgrenzungen waren unter Einbeziehung der
49  Kundenservice zu evaluieren, um allfallige Doppelgleisigkeiten, insbesondere bei den internen
Leistungen, zu bereinigen und Synergien zur Kostenreduzierung zu nutzen. (TZ 6)

umgesetzt

Die wechselseitigen Leistungsvertrage sollten vor der Leistungserbringung abgeschlossen
50 werden, um Rechtsunsicherheiten etwa bei der Abrechnung von Leistungen auszuschlieRen und zugesagt
die Erfullung der erforderlichen Leistungsqualitat sicherzustellen. (TZ 7)

Die Zielvereinbarungen fir die variablen Gehaltsbestandteile der Geschéftsfiihrung der Haus—

°1 und AuRenbetreuung waren bereits im Jahr vor der Leistungserbringung festzulegen. (TZ 49)

zugesagt
Mittelfristig waren die beiden Internen Revisionen von Wiener Wohnen und der Haus— und
AuRenbetreuung zusammenzufihren und bei Wiener Wohnen anzusiedeln, um ihre
Unabhéangigkeit und Unbefangenheit sicherzustellen und die Effizienz der Verwaltung sowie die
Steuerungsmoglichkeiten zu verbessern. (TZ 60)

52 offen

Im Sinne einer best practice-Umsetzung waren die Bezlige des Direktors von Wiener Wohnen
bzw. der Geschéftsfihrung der Haus— und AuRenbetreuung nach den Vorgaben der OECD bzw.
des Osterreichischen Corporate Governance Kodex zu verdffentlichen, um Vergleichbarkeit und
héhere Transparenz zu gewahrleisten. (TZ 50)

55 umgesetzt
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Fazit

Die Stadt Wien — Wiener Wohnen und die Wiener Wohnen Haus— & AulRenbetreu-
ung GmbH setzten den Uberwiegenden Teil der Empfehlungen des RH um. Sechs
Empfehlungen blieben bei der Stadt Wien — Wiener Wohnen offen. Bei der Wiener
Wohnen Haus— & AuBenbetreuung GmbH blieb eine Empfehlung offen. Die Stadt
Wien setzte drei Empfehlungen um, sagte die Umsetzung einer Empfehlung zu und
lie eine offen.

Die Stadt Wien — Wiener Wohnen setzte den GroRteil der Empfehlungen um, indem
sie z.B. die Akzeptanz der neuen Strukturen mit Informations— und SchulungsmafR-
nahmen verbesserte, die Schnittstellen mit der Wiener Wohnen Haus— & AulRenbe-
treuung GmbH analysierte und weiterentwickelte und nur mehr eine Geschaftsfih-
rerin anstatt zwei einsetzte. Offen blieben z.B.,, monetdre Schaden aus
Fehlverrechnungen in den Bereichen Leerwohnungsmanagement und Gebrechens-
behebung fur Rickverrechnungen mit den Auftragnehmern unverziglich festzustel-
len und die Ausgestaltung der Vertrage der geschaftsfihrenden Organe von Tochter-
unternehmen gemaR den Standards der Vertragsschablonenverordnung des
Bundes.

Die Wiener Wohnen Haus— & AulRenbetreuung GmbH setzte u.a. die Empfehlung
betreffend die Evaluierung der Unternehmensstruktur und der Aufgabenabgren-
zung sowie die Veroffentlichung der Bezlige der Geschaftsfiihrung um. Die zugesag-
ten Empfehlungen betrafen die Vergabe von Leistungen und die Zielvereinbarungen
fir variable Gehaltsbestandteile der Geschaftsfihrung. Offen blieb die Empfehlung
beziglich der Zusammenlegung der Internen Revisionen.

Die Stadt Wien setzte Empfehlungen hinsichtlich der Ausschreibungen héherwerti-

ger Funktionen und der Veroffentlichung der Bezlige des Direktors um. Offen blieb
die Empfehlung beziiglich der Leistungsabdeckung mit internen Ressourcen.
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Stadt Wien — Projekt Neubau Krankenhaus Nord
Wien 2018/6

Der RH Uberprifte von April 2016 bis Mai 2017 auf Verlangen von Gemeinderaten
der Stadt Wien vom Janner 2016 gemaR § 73a Wiener Stadtverfassung die Unter-
nehmung Wiener Krankenanstaltenverbund und die Stadt Wien hinsichtlich der
Planung, Errichtung und Finanzierung des Krankenhauses Nord. Ziel der Gebarungs-
Uberprifung war die Beurteilung der Auswahl des Umsetzungsmodells, der Pro-
gramm-— bzw. Projektorganisation, der Wahrnehmung der Bauherrnfunktion, des
Umgangs mit Projektstérungen und der Kosten—und Terminentwicklung. Zusatzliche
Themenbereiche waren die Beurteilung der Finanzierung und des Liquiditats-
managements bei der Umsetzung des Krankenhauses Nord. Der Bericht enthielt
55 Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad
Stadt Wien

Die Stadt Wien sollte darauf hinwirken, dass sich das Aufsichtsgremium kinftig — den
diesbezlglichen rechtlichen Vorgaben entsprechend — mit den geplanten Investitionsvorhaben
des Wiener Krankenanstaltenverbunds eingehend befasst, damit dieses neben der jeweils
zustandigen Stadtratin bzw. dem entsprechenden Stadtrat auch den zur Genehmigung
verpflichteten Gemeindeorganen aussagekraftige und sachlich fundierte Empfehlungen
unterbreiten kann. (TZ 7)

46 zugesagt

Es waren der Prozess der Bescheiderstellung der Magistratsabteilungen 45 und 58 zu evaluieren
und die Qualitat so zu verbessern, dass Antragsteller kein Risiko eines verlorenen Aufwands
47  haben. Dabei sollten alle erforderlichen Sachverhalte vor der Erstellung von Bescheiden gepruft offen
und alle relevanten Informations— und Entscheidungstrager, wie die Wiener Gewdsser
Management GmbH, miteinbezogen werden. (TZ 36)

Flr das Hauptkonto des Wiener Krankenanstaltenverbunds sollte ein aktives Liquiditats-
management betrieben und eine rollierende Finanzplanung durchgefihrt werden, um die

48 vorhandenen liquiden Mittel optimal auszunutzen, Finanzierungskosten zu reduzieren und 2ugesagt
Transparenz Uber die Ein—und Auszahlungen am Hauptkonto zu schaffen. (TZ 39)
Es wére zu evaluieren, wie der Wiener Krankenanstaltenverbund mit mehr Eigenstandigkeit

49  hinsichtlich seines Finanzwesens und Liquiditatsmanagements ausgestattet werden kdnnte. zugesagt
(T2 39)
Flr Investitionsprojekte sollten —schon im Rahmen der Planung (vor Projektstart bzw.

50 zugesagt

—umsetzung) — umfassende Finanzierungskonzepte erstellt werden. (TZ 40)

Die schriftliche Dokumentation ware bei wesentlichen Investitions— und Finanzierungs-
51  entscheidungen bei kiinftigen GrolRbauvorhaben zu verbessern, um Transparenz und zugesagt
Nachvollziehbarkeit zu gewahrleisten. (TZ 40)

Bei zuklnftigen Investitionsprojekten sollten die Darlehen fiir den Finanzmittelbedarf ausge-

>2 schrieben werden, um aus dem Wettbewerb das wirtschaftlichste Angebot zu erhalten. (TZ 41)

zugesagt

Fiir eine Entscheidungsfindung auf Basis wirtschaftlicher Uberlegungen und umfangreicher
53  Vergleichsrechnungen, ausgehend von einem vollstandigen Finanzierungskonzept samt Ver- zugesagt
gleichsangeboten, ware zu sorgen. (TZ 41)

Es ware auf den Liquiditatsstatus Bedacht zu nehmen und Zuschisse waren nur bei tat-
54  sachlichem Bedarf zu leisten, um so 6ffentliche Mittel sparsam und wirtschaftlich einzusetzen. zugesagt
(TZ 43)
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Es sollten MalRnahmen gesetzt werden, um hinklnftig GroRprojekte im Einflussbereich der
Stadt Wien effizient und wirtschaftlich abwickeln zu kdnnen. Dazu zéhlen

— eine starkere Kooperation des Wiener Krankenanstaltenverbunds mit der Stadt Wien (z.B.
Blindelung von vorhandenem Fachwissen), um Synergien zu nutzen und das Fachwissen zu
konzentrieren, sowie

— die Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen, um den Personalbedarf des Wiener
Krankenanstaltenverbunds hinsichtlich Anzahl, Erfahrung und Qualifikation decken zu kénnen.
(TZ 6)

Wiener Krankenanstaltenverbund

277

Vor Entscheidungen kinftiger Leistungsbeauftragungen in Form von Public—Private—Partner-
ship—Modellen waren deren Kosten mit den Kosten einer Eigenerrichtung (Uber den Lebens-
zyklus betrachtet) zu vergleichen und Uberlegungen zur Risikolbertragung an den bzw. Risiko-
teilung mit dem privaten Partner anzustellen. Ferner sollte das Fir und Wider bei PPP—Projekten
sorgfaltig und nachvollziehbar analysiert werden, wobei nach Ansicht des RH die Vorteile fur die
offentliche Hand faktenbasiert und klar belegt sein sollten. (TZ 3)

Bei kiinftigen Grundstickskaufen waren hinsichtlich der Kaufpreishohe nicht nur externe
Stellungnahmen der Stadt Wien und allfallige Gutachten heranzuziehen, sondern es waren auch
eigene Uberlegungen zu AusgangsgroRen und Ergebnissen zum Kaufpreis von Grundstiicken
anzustellen und zu dokumentieren. (TZ 5)

In Hinkunft ware ausreichend internes Know—how, insbesondere in technischer, bauwirtschaftli-
cher und rechtlicher Hinsicht, fir die Wahrnehmung der Interessen des Wiener
Krankenanstaltenverbunds zur Abwicklung von Bauvorhaben sicherzustellen, um wesentliche
Baumanagement—Leistungen (Projektleitung und Projektsteuerung) selbst wahrnehmen zu kén-
nen. (TZ 6)

Da in den einzelnen Landern laufend Krankenhauser errichtet, umgebaut, erweitert und saniert
werden, sollte landeribergreifend ein intensiver bauspezifischer Erfahrungs— und Informations-
austausch der Krankenhaus— und Pflegehauserrichter und —betreiber hinsichtlich (GroR—)
Projektabwicklung forciert werden, um aus Erfahrungen und Problemen bei der Abwicklung von
Projekten Fachwissen fir kiinftige Projekte zu generieren. Auch hier ware es zweckmaRig,
Ressourcen und Fachwissen im Krankenhausbau zu biindeln und (z.B. lander— bzw. institutions-
Ubergreifend bspw. in Form von Projektgesellschaften) bedarfsgerecht einzusetzen. (TZ 6)

Vertrdge aullerhalb der normalen Geschéftstatigkeit des Wiener Krankenanstaltenverbunds und
geplante Investitionen waren — entsprechend dem Statut des Wiener Krankenanstaltenverbunds
—von den zustandigen Gemeindeorganen vor Abschluss der Vertrage bzw. der Ausschreibung
von Leistungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Umsetzung der Investitionen ste-
hen, genehmigen zu lassen. (TZ 7)

Hinklnftig sollten — speziell bei der Ausflihrung von GroRprojekten — beim Festlegen einer
geeigneten Projektorganisation auch alternative Moglichkeiten — wie eine Projektgesellschaft
mit Beteiligung leistungsfahiger Dritter mit ausreichender Bauerfahrung als offentlicher Bauherr
und geeignetem Baufachwissen — geprift werden. (TZ 9)

Die festgestellten Mangel im Internen Kontrollsystem waren fir die Realisierung des Kranken-
hauses Nord umgehend zu beseitigen; das so verbesserte Interne Kontrollsystem wére regel-
maRig zu evaluieren und insbesondere beim wesentlichen Prozess der Prifung von Mehrkosten-
forderungen ware den Prif— und Kontrollpflichten nachzukommen. (TZ 10)

Unter Beriicksichtigung der Transaktionskosten sollte bei Direktvergaben zur Beurteilung der
Preisangemessenheit verpflichtend eine nach gesondert festzusetzenden Wertgrenzen
differenzierte Anzahl an Vergleichsofferten eingeholt und nur in begrindeten und
dokumentierten Fallen davon abgewichen werden. (TZ 11)

Es sollte auf eine ausschreibungsreife Planung geachtet werden, flr Entscheidungen tber
Vergabestrategien sollten die eigenen Projekterfahrungen genitzt sowie geeignete qualitative
und quantitative Risikobewertungen erstellt werden. Beratungsleistungen von Externen sollten
dabei auf ein unumgangliches MindestmaR beschrankt werden. (TZ 12)

www.parlament.gv.at
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umgesetzt

zugesagt

279 von 332



280 von 332 111-78 der Beilagen XXV 1. GP - Bericht - 02 Nachfrageverfahren im Jahr 2019

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Flr die Vergabe von nicht prioritaren Dienstleistungen, insbesonders bei regelmaRig bendtigten
Leistungen (wie Rechtsberatungsleistungen), waren Rahmenvereinbarungen oder —vertrage
einzusetzen, damit die Leistungen dem Wettbewerb unterliegen und ressourcenschonende Leis-
tungsabrufe moglich sind. (TZ 14)

umgesetzt

Hinklnftig sollten zweckmaRige Vergitungsregelungen als Anreizmotivation zur Kosten-
einhaltung oder —unterschreitung (z.B. Bonus—Malus—Regelungen) in die Vertrage mit jenen
11 Konsulenten aufgenommen werden, die mit der Planung, Steuerung und Kontrolle der
Bauabwicklung beauftragt sind und deren Honorar sich ohne derartige Vergitungsregelungen
proportional mit Mehrkostenforderungen anderer Auftragnehmer erhéhen wiirde. (TZ 15)

umgesetzt

Die Anwesenheit von Eigenpersonal bei Angebotsoffnungen ware sicherzustellen, um das Vier—

12 Augen—Prinzip im Sinne der Korruptionspravention zu wahren. (TZ 21)

umgesetzt
Um die Unterlagen zum Nachweis der Erfillung der Bescheidauflagen zu vervollstandigen, sollte
die Leistungserbringung der Ortlichen Bauaufsicht in diesem Zusammenhang regelmaRig

13 Uberprift und nachdricklich eingefordert werden, um Verzégerungen bei der Fertigstellungsan-
zeige und den BenUtzungsbewilligungen zu vermeiden bzw. bei Nichterfillung die Moglichkeit
einer Ersatzvornahme zu priifen und bei Bedarf durchzufihren. (TZ 23)

umgesetzt

Das Qualitatssicherungssystem zur Planung und Bauausfiihrung der statisch—konstruktiven
Malnahmen sollte hinsichtlich Beauftragungslicken oder moglicher Interessenskonflikte der
Auftragnehmer analysiert und verbessert werden, um kiinftig eine héhere Qualitat der Planung
und Ausfiihrung sicherzustellen. (TZ 24)

14 zugesagt

Wegen der Qualitdatsmangel bei der Durchfiihrung der Bewehrungsabnahmen und der Rohbau-
beschau wiren entsprechende Riickforderungsanspriiche gegeniiber der Ortlichen Bauaufsicht
15  und dem statisch—konstruktiven Planer zu prifen. Dabei waren auch die Kosten fiir Gutachten
und gerichtliche Auseinandersetzungen, das Risiko der Durchsetzbarkeit von Schadenersatzan-
spriichen bei Gericht sowie die Einbringlichkeit der Forderungen zu bertcksichtigen. (TZ 24)

umgesetzt

Durch eine unabhéangige Expertin oder einen unabhangigen Experten ware feststellen zu lassen,
ob aus den mangelhaften Vorgehensweisen der Ortlichen Bauaufsicht und des statisch—konst-

16  ruktiven Planers — wie reduzierte Bewehrungsabnahmen, Fehlen von Bewehrungsabnahmen in
tragenden Bauteilen — weitere Risiken bestehen, die zu Bauwerksschaden fiihren konnten, und
wie diese zu beheben waren. (TZ 24)

umgesetzt

Fir kiinftige Bauvorhaben waren bei der Planung der Projektorganisation mogliche
Konfliktherde von vornherein zu minimieren und Schnittstellen klar zu regeln. Der Umfang des
Versicherungsschutzes fiir Fehl—und Schlechtleistungen der Auftragnehmer ware zu evaluieren
und auf Basis der Evaluierung waren geeignete VersicherungsmaRnahmen zu setzen, weil die
bei der Errichtung des Krankenhauses Nord entstandenen Mehrkosten voraussichtlich nur
teilweise durch Versicherungen gedeckt sein werden. (TZ 25)

1

~

zugesagt

Bei kiinftigen Bauvorhaben sollte im Falle mangelhafter Leistungserbringung von Auftrag-
nehmern auch die Option eines Riicktritts vom Vertrag oder einer Bauunterbrechung detaillier-
18  ter untersucht werden. Die Vertrage mit den Auftragnehmern waren nach Mdglichkeit so zu umgesetzt
gestalten, dass die Tragung der aus einer Bauunterbrechung erwachsenden Kosten klar geregelt
und im Vergabeverfahren dem Wettbewerb unterworfen ist. (TZ 26)

Aus Versaumnissen der mit der Prifung der Mehrkostenforderungen befassten Auftragnehmer
erwachsene zusatzliche Bauzinsen waren von diesen zuriickzufordern. Dazu ware auch fir eine
lickenlose Dokumentation des Bearbeitungsprozesses (insbesondere der Bearbeitungszeiten)
zu sorgen. (TZ 27)

19 zugesagt

Da die Bauzinsen im Regelfall Gber dem Finanzierungszinssatz des Wiener Krankenanstalten-
verbunds (1,23 % p.a. bis 1,52 % p.a.) lagen, sollten fur unstrittige Teile von Mehrkosten-
forderungen unprajudizielle Akontozahlungen geleistet werden, um so die Anspriche auf
zusatzliche Bauzinsen zu vermindern. (TZ 27)

20 umgesetzt

Uber den restlichen Projektzeitraum sollte die Qualititssicherung verbessert werden. Das sollte
einerseits durch Uberwachen und nachdriickliches Einfordern der beauftragten Leistungen von
den mit der Qualitatssicherung Befassten und andererseits durch verstarkte eigene Wahr-
nehmung der Qualitatssicherung durch Personal des Wiener Krankenanstaltenverbunds
(regelmaRige Qualitatskontrollen durch Fachpersonal der kiinftigen Technischen Direktion des
Krankenhauses Nord) geschehen. (TZ 29)

21 umgesetzt
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Die auftragsgemaRe Ausarbeitung und Ubermittlung der vom Wiener Krankenanstaltenverbund
beauftragten Gutachten waren entsprechend zu prifen und erforderlichenfalls waren die
22 Gutachten einzufordern sowie flr eine ordnungsgemafRe Dokumentation der Gutachten und all- umgesetzt
falliger damit im Zusammenhang stehender Veranlassungen, Protokolle und Schriftstticke zu sor-
gen. (TZ 30)

Wesentliche Empfehlungen bei der Angebotsprifung sollten mit der entsprechenden Sorgfalt

23 gewdrdigt und auf dieser Grundlage gegebenenfalls auch umgesetzt werden. (TZ 32)

zugesagt
Kinftig ware fir eine hohere Zielgenauigkeit bei den Ausschreibungen zu sorgen, um einen

24 hoheren Deckungsgrad der Ausschreibungs— mit den Abrechnungsmengen herbeizufiihren, und zugesagt
die Abrechnungsentwicklung ware konsequent zu verfolgen. (TZ 33)

Wegen der Qualitatsmangel im Leistungsverzeichnis des Gewerks ,5200 Rohbau—-Baumeister”
25  sollten entsprechende Rickforderungsanspriiche gegeniiber dem Planer geprift und zugesagt
gegebenenfalls geltend gemacht werden. (TZ 33)

Bei der Bereinigung der Abrechnung ware die Bauherrnrolle proaktiv und nachdricklich
auszuiben und auch die Verantwortung der Auftragnehmer fir Mehrkosten durch festgestellte
26 Mangel einzufordern. Dabei wéaren jedoch auch die Kosten fir Gutachten und gerichtliche Aus- zugesagt
einandersetzungen, das Risiko der Durchsetzbarkeit von Schadenersatzanspriichen bei Gericht
sowie die Einbringlichkeit der Forderungen zu bericksichtigen. (TZ 33)

Es sollte die effiziente Kostenverfolgung zur Steuerung der Auftrags— bzw. Abrechnungs-
entwicklung von Bauvorhaben samt regelméaRigen Soll—/Ist—Vergleichen — auch zwischen den
27  mit dem Hauptauftrag beauftragten und den abgerechneten Mengen — systematisch und umgesetzt
vollstdndig sichergestellt werden, um die Aufgaben als Bauherr effektiv und effizient wahr-
nehmen zu kdnnen. (TZ 34)

Die rechtlichen Mdglichkeiten vor dem Hintergrund des Fehlens einer férmlichen Beauftragung
28  der Eventualposition ,Bauzaun Bestand 2,0 m warten” waren zu prifen und das finanzielle zugesagt
Korrekturpotenzial ware auszuschopfen. (TZ 35)

Die Aufnahme von Eventualpositionen in Leistungsverzeichnisse sollte kinftig restriktiv
behandelt und nur im unbedingt erforderlichen AusmaR durchgefiihrt werden. Auch nach der
Ausschreibung sollten diese Positionen im Zuge des Vergabeverfahrens und der Bauabwicklung
29  speziell Uberwacht werden. Wesentliche Leistungen, wie jene zur Wahrung der Baustellen- zugesagt
sicherheit, sollten nicht als Eventualpositionen ausgeschrieben werden, um das wirtschaftlich
beste Angebot aus dem Wettbewerb der Bieter zu erhalten und Raum fiir Spekulationen
bestmoglich zu unterbinden. (TZ 35)

Es ware zu prifen, worauf die urspriingliche Nichtbertcksichtigung der nahegelegenen Altlast
bei der Genehmigung der zuldssigen Entnahmemenge zurlckzufiihren war, und gegebenenfalls
der entstandene Schaden bei den Planern, die das Einreichprojekt fir die Grundwassernutzung

30  erstellten, zuriickzufordern. Dabei waren auf Basis einer Kosten—Nutzen—Analyse u.a. die Kosten umgesetzt
fir Gutachten und gerichtliche Auseinandersetzungen, das Risiko der Durchsetzbarkeit von
Schadenersatzanspriichen bei Gericht sowie die Einbringlichkeit der Forderungen zu
beriicksichtigen. (TZ 36)

Bei zukiinftigen Programmen ware schon beim Programmstart eine programmbezogene, von

31 den Ubrigen Geschaften getrennte Buchfiihrung sicherzustellen. (TZ 39) zugesagt
Die Zahlungsbedingungen sollten wirtschaftlich, zweckmaRig und einheitlich geregelt (z.B.

3 Zahlung innerhalb von 30 Tagen mit 3 % Skonto oder nach 45 Tagen netto) und die Rechnungs- Jugesast
betrage zeitgerecht sowie grundsatzlich unter Ausnutzung des Skontos beglichen werden. gesag
(TZ 46)

33 Die fir die Umsetzung der klinischen und der nicht—klinischen Betriebsorganisation erforderli- umeesetzt
chen Dokumente waren fristgerecht zu verfassen. (TZ 49) &

Die bestehenden Probleme bzw. hohen Risiken bei der Umsetzung von betriebs-
34  organisatorischen MalRnahmen waren weiterhin konsequent zu identifizieren, aufzuzeichnen umgesetzt
und rechtzeitig einer betriebsorganisatorisch zweckmaRigen Losung zuzufiihren. (TZ 49)
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Um eine bestmogliche Aufgabenerfillung und einen effizienten Mitteleinsatz sicherzustellen,
sollte ehestens eine KAV—weite Sourcingstrategie als Entscheidungsgrundlage fir die Erbringung
einzelner Facility—Management—Leistungen durch Eigenpersonal oder externe Auftragnehmer
entwickelt werden. (TZ 51)

zugesagt

Die Sourcingentscheidungen fir das Krankenhaus Nord waren auf Basis valider Entscheidungs-
grundlagen regelmaRig nachvollziehbar zu evaluieren, um erforderlichenfalls rechtzeitig Gegen-
malnahmen einleiten zu kdnnen und weitere Verzégerungen sowie wirtschaftliche und
organisatorische Nachteile zu vermeiden. (TZ 51)

3 offen

[e)]

Bei kiinftigen Projekten waren Sourcingentscheidungen grundsatzlich erst auf Basis umfassen-
der und aussagekraftiger Grundlagen zur Beurteilung von ZweckmaRigkeit, Patientensicherheit,
Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit sowie unter Einbeziehung des gesamten Vorstands und
der Aufsichtsorgane zu treffen. (TZ 51)

3

~

zugesagt

Mit den fir die Bewilligung zustandigen Behorden, insbesondere der MA 40 (gemeinsam mit
der MA 59), ware das Einvernehmen Uber die weitere rechtskonforme Vorgangsweise hinsicht-
lich der Speisenversorgung herbeizufiihren, um die Inbetriebnahme des Krankenhauses Nord
nicht zu gefdhrden bzw. weiter zu verzogern. (TZ 53)

3

[e]

umgesetzt

Fir die Speisenversorgung samtlicher Hauser des Wiener Krankenanstaltenverbunds sollte ehes-
39  tenseine zweckmaRige, wirtschaftliche, nachhaltige sowie patientensichere Entscheidung umgesetzt
getroffen und diese zlgig umgesetzt werden. (TZ 53)

Allenfalls notwendige (z.B. bauliche) Anderungen auf Basis des in Uberarbeitung befindlichen
40  Regionalen Strukturplans Gesundheit bzw. der zu erlassenden Verordnung waren unter zugesagt
Berlcksichtigung eines effizienten Mitteleinsatzes vorzunehmen. (TZ 54)

Fir den Fall, dass der Medizinische Masterplan —auch nur teilweise — umgesetzt wird, sollte auf
die Ubereinstimmung mit den kiinftigen Regionalen Strukturpldnen Gesundheit und eine pati-
entensichere Versorgung geachtet werden. Dabei sollte der Wiener Krankenanstaltenverbund
die Mittel effizient einsetzen und die baulichen Veranderungen maoglichst gering halten. (TZ 56)

41 zugesagt

Um eine effiziente Aufgabenerfiillung sicherzustellen, waren im Rahmen der Umsetzung der
Master—Betriebsorganisation die im Krankenhaus Nord bereits vorhandenen Ressourcen (z.B.
Apotheken— und Wirtschaftswarenlager) nach Méglichkeit einer breiteren Nutzung auch durch
andere Hauser des Wiener Krankenanstaltenverbunds zuzuftihren. (TZ 57)

42 zugesagt

Infolge der Beendigung des Projekts Shared Service Center Betrieb sollte die Master—Betriebs-

43 organisation an die Neuorganisation des nicht—klinischen Bereichs angepasst werden. (TZ 57)

zugesagt
Klnftig sollte jede Beteiligung des Wiener Krankenanstaltenverbunds (unabhangig von Art und
Ausmal’) dem zustandigen Gemeinderatsausschuss unter Beilage aussagekraftiger Unterlagen,

44 die neben der Rechtskonformitat auch die Risiken der Beteiligung (insbesondere Haftungen) offen
aufzeigen, — und nach erfolgter Beschlussfassung durch das Aufsichtsgremium — zur Genehmi-
gung vorgelegt werden. (TZ 58)

Es waren die Vergabe— und die Wettbewerbsrechtskonformitat der Mitgliedschaft bei der
deutschen Dienstleistungs— und Einkaufsgemeinschaft bzw. deren Tatigwerden fir den Wiener
Krankenanstaltenverbund — im Sinne der unionsrechtlichen Vorgaben — umgehend zu priifen
bzw. qualifiziert prifen zu lassen. (TZ 58)

45 offen

Es sollten MaRnahmen gesetzt werden, um hinkinftig GroRprojekte im Einflussbereich der
Stadt Wien effizient und wirtschaftlich abwickeln zu konnen. Dazu zéhlen

— eine starkere Kooperation des Wiener Krankenanstaltenverbunds mit der Stadt Wien (z.B.
Biindelung von vorhandenem Fachwissen), um Synergien zu nutzen und das Fachwissen zu

55 : .
konzentrieren, sowie

zugesagt
— die Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen, um den Personalbedarf des Wiener

Krankenanstaltenverbunds hinsichtlich Anzahl, Erfahrung und Qualifikation decken zu kénnen.
(TZ6)
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Fazit

Der Wiener Krankenanstaltenverbund sagte die Umsetzung des Uberwiegenden
Teils der Empfehlungen des RH zu bzw. setzte die Empfehlungen um. Flinf Empfeh-
lungen blieben offen.

Die umgesetzten bzw. zugesagten zentralen Empfehlungen betrafen u.a. die Sicher-
stellung von internem Know—how, insbesondere in technischer, bauwirtschaftlicher
und rechtlicher Hinsicht, die Wahrnehmung der Interessen des Wiener Krankenan-
staltenverbunds zur Abwicklung von Bauvorhaben, die Auswahl von Projektorgani-
sationen, Mdngel im Internen Kontrollsystem, eine ausschreibungsreife Planung und
die Abrechnung. Weitere zugesagte Empfehlungen betrafen die getrennte Buchfih-
rung, Zahlungsbedingungen und die Sourcingstrategie bzw. —entscheidungen.

Der Wiener Krankenanstaltenverbund setzte bereits Mallnahmen bei Vergltungs-
regelungen flr Anreizmodelle zur Kosteneinhaltung oder —unterschreitung, der
Uberprifung der Leistungen der Ortlichen Bauaufsicht, der Option eines
Vertragsrickstritts oder Bauunterbrechung und fiir Akontozahlungen.

Offen blieben die Empfehlungen hinsichtlich eines landertbergreifenden bauspezi-
fischen Erfahrungs— und Informationsaustausches der Krankenhaus— und
Pflegehauserrichter und —betreiber, Sourcing—Entscheidungen, Genehmigungen
durch den Gemeinderatsausschuss und der Mitgliedschaft bei der deutschen Dienst-
leistungs— und Einkaufsgemeinschaft.

Die Stadt Wien sagte mit Ausnahme einer offenen Empfehlung die Umsetzung aller
Empfehlungen zu. Diese betrafen u.a. das Liquiditditsmanagement, die Befassung
des Aufsichtsgremiums bzgl. der geplanten Investitionsvorhaben des Wiener Kran-
kenanstaltenverbunds, die Ausschreibung von Darlehen, Finanzierungskonzepte
und deren Dokumentation sowie die zentrale Empfehlung, die Kooperation zwischen
der Stadt Wien und dem Wiener Krankenanstaltenverbund zu stérken. Offen blieb
die Empfehlung, den Prozess der Bescheiderstellung der Magistratsabteilungen 45
und 58 zu evaluieren.
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Wiener Schulsanierungspaket 2008 bis 2017
Wien 2018/8

Der RH Uberprifte von September 2016 bis Janner 2017 die Stadt Wien hinsichtlich
der Abwicklung des Wiener Schulsanierungspakets 2008 bis 2017. Ziel der Uberprii-
fung war es, die Umsetzung und die Organisation des Programms Wiener Schulsa-
nierungspaket 2008 bis 2017 und das Zusammenwirken der Magistratsabteilun-
gen 19 — Architektur und Stadtgestaltung, 34 — Bau— und Gebaudemanagement und
56 — Wiener Schulen sowie die Wahrnehmung der Bauherrnaufgaben bei ausge-
wahlten Sanierungsprojekten des Wiener Schulsanierungspakets u.a. hinsichtlich
Auftragsvergaben, Behordenverfahren sowie Kosten— und Terminentwicklungen zu
beurteilen. Der Bericht enthielt 25 Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Stadt Wien

10

11

282

Bevor Kosten entstehen, ware dafir zu sorgen, dass die Beschlisse inkl. der Kostenschatzungen
verbindlich getroffen und die Projekte gesamthaft und zligig umgesetzt werden, um kiinftig den umgesetzt
verlorenen Aufwand bei der Projektrealisierung zu minimieren. (TZ 2)

Im Hinblick auf die eingeschrankte Mitwirkungsmoglichkeit der Wiener Gemeindebezirke beim
Wiener Schulsanierungspaket und deren budgetare Situation wéaren die Zustandigkeiten bzw. zugesagt
Aufgabenwahrnehmung zu evaluieren. (TZ 5)

Die Sitzungen von Entscheidungsgremien waren llickenlos zu dokumentieren, damit Ent-
scheidungen nachvollziehbar werden. Weiters ware z.B. mit To—Do—-Listen die Abarbeitung von zugesagt
offenen Punkten sicherzustellen. (TZ 6)

Es waren die Art, der Umfang und das Mindestmal? des Berichtswesens im Projekthandbuch zu I
umgesetzt

definieren, um ein aussagekraftiges Berichtswesen zu gewahrleisten. (TZ 7)

Bei Bauprojekten ware der Ablauf der ausgefiihrten Arbeiten im eigenen Interesse (z.B. Regress-
forderungen, Verschriftlichung von Abmachungen) genauer zu dokumentieren (z.B. anhand von zugesagt
Besprechungsprotokollen, Aktenvermerken, einer Fotodokumentation). (TZ 7)

Baubesprechungen waren zur Dokumentation und besseren Nachvollziehbarkeit ausnahmslos

zu protokollieren und darin waren gegebenenfalls Aufgaben mit Terminen festzulegen. (TZ 7) 2ugesagt

Die Vorgaben fir das Verwenden eines Baubuchs wéren detaillierter festzulegen. Das Baubuch
ware zumindest zur Dokumentation vertragsrelevanter Tatsachen und Ereignisse sowie offen
Anordnungen des Auftraggebers zu verwenden. (TZ 7)

Es waren Bautagesberichte des Auftragnehmers durch beide Parteien sichtbar abzuzeichnen,

um spatere Unstimmigkeiten Uber Quantitat und Qualitat der Arbeiten zu vermeiden. (TZ 7) 2ugesagt

Ubernahmeprotokolle wéren ausnahmslos von allen Vertreterinnen und Vertretern der Auftrag-

nehmer— und Auftraggeberseite zu unterfertigen. (TZ 7) zugesagt

Die Aufgaben der involvierten Magistratsabteilungen — z.B. Berichtswesen an den Planungsauf-
traggeber — waren im Projekthandbuch sachgerecht zu definieren und das Projekt anhand die- zugesagt
ser Festlegungen zu dokumentieren. (TZ 8)

Die Projekthandblcher waren nicht als statisches Produkt zu sehen, sondern speziell bei
mehrjahrigen Projekten waren die Regelwerke zur Abwicklung von Projekten bzw. Programmen
regelmaRig an sich andernde Gegebenheiten anzupassen und dadurch die Grundlage von
Entscheidungen transparent auszuweisen. (TZ 9)

umgesetzt
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Im Hinblick auf den Beschluss des Gemeinderats vom Oktober 2016, das Schulsanierungspaket
12 zuverldangern, ware eine Aktualisierung des rund zehn Jahre alten Leistungskatalogs vorzu- umgesetzt
nehmen. (TZ 11)

Die in den Richtlinien geforderten Fluchtwegsbreiten waren einzuhalten sowie bauliche
MaRnahmen zu setzen, um den Forderungen des Brandschutzkonzepts sowie den Richtlinien

13 grundsatzlich zu entsprechen, um so eine rasche und sichere Entfluchtung von Personen zu 2ugesagt
ermoglichen. (TZ 12)
Studien und Planungen wéren erst in Auftrag zu geben, wenn grundsatzlich die Finanzierung der

14 . ) umgesetzt
Leistungen gegeben ist. (TZ 13)
MaRnahmen zur Umsetzung der Barrierefreiheit waren konsequent und zielgerichtet durch-

15  zuflhren, weil sich die Umsetzung kleiner Teilbereiche von Malknahmen betreffend das Wiener umgesetzt
Antidiskriminierungsgesetz als nicht zielfihrend herausstellte. (TZ 13)
Es waren die vorgesehenen und definierten Prozessabldufe eines Programms einzuhalten.

16 umgesetzt
(TZ 15)
Die erforderlichen behérdlichen Genehmigungen waren rechtzeitig einzuholen und erst nach

17  deren Vorliegen wéare mit der Bautatigkeit zu beginnen. Fertigstellungsanzeigen waren nach zugesagt
Beendigung des Projekts vorzulegen. (TZ 16)

18 Die Erstellung von Raumkonzepten ware — sofern moglich —in Eigenplanung zu erbringen. umgesetzt
(TZ 18)

19 Planungsleistungen waren erst zu beauftragen und durchfiihren zu lassen, wenn die Projektziele umgesetzt
und der Umfang sowie die Umstdnde der Leistungen ausreichend genau vereinbart sind. (TZ 18) &
Es waren — soweit moglich — fur die Abrechnung von Planungsleistungen Pauschalen zu

20 ) umgesetzt
vereinbaren. (TZ 18)

21  Eswadre kinftig eine Gewichtung der Zuschlagskriterien anzufiihren. (TZ 18) . umgesetzt
2 Klnftig waren — entsprechend der internen Vergaberichtlinie — Vergleichsangebote einzuholen, umgesetzt
um den Wettbewerb im Vergabeverfahren sicherzustellen. (TZ 19) &

23 Das Datum und die Uhrzeit der Angebotsabgabe waren lickenlos zu dokumentieren. (TZ 19) . umgesetzt

Die Abrechnungssummen des Soll-Ist—Vergleichs waren mit jenen der Buchungen abzugleichen
24 und bei Feststellung von Differenzen waren diese unmittelbar aufzuklaren, weil nur so Soll—Ist— zugesagt
Vergleiche ihren vollen Nutzen entfalten kbnnen. (TZ 21)

25 Zusatzauftrage waren ehestmaoglich zu prifen und zu beauftragen. (TZ 21) zugesagt
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Fazit

Die Stadt Wien sagte die Umsetzung des Uberwiegenden Teils der Empfehlungen
des RH zu bzw. setzte dessen Empfehlungen um. Lediglich eine Empfehlung blieb
offen.

Die umgesetzten bzw. zugesagten Empfehlungen betrafen u.a. die rechtzeitige bud-
getare Beschlussfassung, die Evaluierung der Zustandigkeiten bzw. der Aufgaben-
wahrnehmung beim Wiener Schulsanierungspaket und die Fortschreibung des
Programmhandbuchs. Hinsichtlich der Dokumentation sagte die Stadt Wien Verbes-
serungen bei der Protokollierung von Baubesprechungen und der Unterfertigung
von Bautagesberichten und Ubernahmeprotokollen zu. Zugesagte Empfehlungen
betrafen MaRnahmen zur Umsetzung der Barrierefreiheit und der Einhaltung der
Brandschutzbestimmungen. Die Empfehlungen, Studien nach Maligabe der perso-
nellen Ressourcen in Eigenplanung durchzufiihren sowie die internen Vergabericht-
linien einzuhalten, setzte die Stadt Wien um und teilte dem RH erganzend mit, dass
sie sich von der Einfihrung der elektronischen Vergabe eine Verbesserung der Do-
kumentation der Vergabeverfahren verspreche. Schulungen im Umgang mit Zusatz-
auftragen rundeten die von der Stadt Wien gesetzten Malknahmen zur Verbesse-
rung der Abwicklung des Wiener Schulsanierungspakets ab.

Offen blieb lediglich die Empfehlung, die Vorgaben zur Verwendung eines Baubuchs
detaillierter festzulegen.
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Wohnfonds Wien
Wien 2018/9

Der RH Uberprifte von November 2016 bis Februar 2017 den Wohnfonds Wien —
Fonds fir Wohnbau und Stadterneuerung mit dem Ziel, die Organisation, die finan-
zielle und wirtschaftliche Lage, die Aufgabenwahrnehmung, das Personalwesen
sowie CompliancemaRnahmen zu beurteilen. Der Bericht enthielt
41 Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Stadt Wien
1 Das Eigentum des Wohnfonds Wien wére im Rechnungsabschluss der Stadt Wien entsprechend umgesetzt
den Vorgaben der Wiener Stadtverfassung auszuweisen. (TZ 2) g
) Der vom Wohnfonds Wien der Stadt Wien zur Verfligung gestellte Mitarbeiter ware direkt bei umgesetzt
der Stadt Wien anzustellen. (TZ 15) &
Wohnfonds Wien — Fonds fiir Wohnbau und Stadterneuerung
3 In der Satzung ware festzulegen, welche Falle der Dringlichkeit das Présidium zu Beschlissen im umgesetzt
Kompetenzbereich des Kuratoriums oder des Beirats ermachtigen. (TZ 3) &
4 Prasidiumsbeschlisse im Kompetenzbereich des Kuratoriums oder des Beirats waren nur im umgesetzt
Falle nachvollziehbarer Dringlichkeit zu fassen. (TZ 3) g
5 Beschlisse des Prasidiums waren im Rahmen von Sitzungen zu fassen, oder — falls dies als not- Umeesetzt
wendig erachtet wird — Umlaufbeschlisse in Ausnahmefallen in der Satzung vorzusehen. (TZ 4) &
6 In der Satzung ware ein Organ mit effektiven Aufsichtsbefugnissen vorzusehen. (TZ 5) . umgesetzt

Eine mehrjahrige Planung zur Konkretisierung und Operationalisierung der Gibergeordneten
7 strategischen Ziele wdre zu erarbeiten, mit Indikatoren zu unterlegen und regelmaRig zu aktuali- zugesagt
sieren. (TZ 6)

8 Im Beirat ware Uber samtliche im Kuratorium erérterten Angelegenheiten zu berichten. (TZ 7) offen

9 Die Bestellung der Geschéftsfiihrung ware kiinftig 6ffentlich auszuschreiben. (TZ 8, TZ 9) umgesetzt

Bei Bestellung der Geschaftsfiihrung waren die Geschaftsfihrungsvertrage anhand der Vertrags-
10  schablonenverordnung des Bundes zu gestalten, sofern bis dahin keine Regelungen durch das
Land Wien getroffen wurden. (TZ 10)

offen

Bei kiinftiger Bestellung der Geschaftsfihrung ware die Hohe der Geschaftsfiihrerbeziige zu
begriinden. Dabei ware auch zu bertcksichtigen, inwiefern der Wohnfonds Wien hauptsachlich

11 gemeinwirtschaftliche Aufgaben wahrnimmt, inwiefern er im nationalen oder internationalen
Wettbewerb am Markt tatig ist, welchen wirtschaftlichen Risiken er ausgesetzt ist und welches
Mal an Verantwortung fur das Unternehmen dem Leitungsorgan obliegt. (TZ 10)

umgesetzt

Der Rechenschaftsbericht und der Jahresabschluss des Wohnfonds Wien waren im Internet der

12 Offentlichkeit im Sinne der Transparenz zuginglich zu machen. (TZ 11)

umgesetzt
Bei der Erstellung des Rechenschaftsberichts sollte der Wohnfonds Wien sich an den Vorgaben

13 des Bundes Public Corporate Governance Kodex orientieren. (TZ 11)

umgesetzt
Der Schwerpunkt der Offentlichkeitsarbeit wére auf Kunden bzw. Kooperationspartner zu legen,
14 um diese sachlich und zweckmaRig Uber die Tatigkeit des Wohnfonds Wien zu informieren.
(T2 12)

zugesagt

Medienkooperationspartner wiren im Vorhinein zu definieren und die entsprechenden Uberle-
15  gungen hinsichtlich Zielgruppe, deren sachlichen Informationsbedarf und Zielerreichung zu
dokumentieren. (TZ 13)

umgesetzt

285

www.parlament.gv.at


https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Wohnfonds_Wien.pdf

288 von 332 111-78 der Beilagen XXV 1. GP - Bericht - 02 Nachfrageverfahren im Jahr 2019

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Auf einen ausgeglichenen Anteil von Frauen und Mannern in den Organen des Wohnfonds Wien

16 ware weiterhin hinzuwirken. (TZ 16) zugesagt

17 Bei einer allenfalls weiteren Befragung der Bediensteten ware das Thema Compliance noch ein- Jugesat
mal aufzugreifen, um den Wirkungsgrad getroffener MaRnahmen zu Uberprifen. (TZ 17) gesag
MaRnahmen zu einer hdheren Verbindlichkeit der Compliance—Richtlinien — etwa durch einen

18 . L . . umgesetzt
Hinweis im Dienstvertrag — waren zu setzen. (TZ 19)
Richtlinien fir regelkonformes Verhalten fir die Mitglieder von Prasidium, Kuratorium und Bei-

19 zugesagt

rat waren zu erarbeiten und anzuwenden. (TZ 19)

Entscheidungen beeinflussende Befangenheitsgriinde von Bediensteten, insbesondere personli-
20  che Naheverhiltnisse zwischen ihnen und Kunden des Wohnfonds Wien, waren zu erheben, um zugesagt
Interessenkonflikte zu vermeiden. (TZ 19)

Personal— oder Aufgabenrotation ware als Instrument der Korruptionspravention einzusetzen.
21 offen
(T2 19)
22 Eineinterne Revisionsstelle ware einzurichten. (TZ 20) zugesagt
Es ware zu evaluieren, ob der aus dem Jahr 2005 stammende hochstzuldssige Verkaufspreis von
73 235 EUR/m? Nutzflache, der den Erwerb von Liegenschaften auf preisglinstige Lagen ein- umgesetzt
schrankte, noch dem Ziel einer sozialen Durchmischung im sozialen Wohnbau entspricht. &
(TZ 25)
Zuklnftige Gewinne waren vorrangig zum Erwerb von Liegenschaften fur den sozialen Wohnbau
24 umgesetzt
zu verwenden. (TZ 27)
25 Zur nachhaltigen Sicherung vorhandener Flachen flr den sozialen Wohnbau waren vermehrt Jugesagt
Baurechte zu vergeben. (TZ 29) gesag
Von Regelungen Uber die Tragung der Immobilienertragsteuer in Nebenabreden ware abzuse-
26 umgesetzt
hen. (TZ 32)
27  InKaufvertrage waren keine tatsachenwidrigen Erklarungen aufzunehmen. (TZ 32) . umgesetzt
Eine vertragliche Befristung des Risikos der Verkauferin oder des Verkaufers fur die Entsorgung
28  eventuell auf der angekauften Liegenschaft vorhandenen kontaminierten Materials ware auf umgesetzt
einen moglichen Baubeginn auf der kaufgegenstédndlichen Liegenschaft abzustimmen. (TZ 33)
Bei Ablehnung der Gewahrleistung durch die Liegenschaftsverkaufer, insbesondere fur die Kon-
29  taminationsfreiheit, ware eine entsprechende Reduktion des Kaufpreises anzustreben oder vom umgesetzt
Ankauf Uberhaupt abzusehen. (TZ 33)
Von der Heranziehung von Maklern beim Ankauf von Liegenschaften ware grundsatzlich abzuse-
30 umgesetzt
hen. (TZ 35)
31 Der Umgang mit Vertragsverhaltnissen mit bzw. Leistungen an ehemalige Mitarbeiterinnen und Jugesagt
Mitarbeiter in den Compliance—Bestimmungen wére zu prazisieren. (TZ 35) gesag
Den mit der Stadt Wien abgeschlossenen Liegenschaftsgeschaften waren nachvollziehbare
32 - zugesagt
Bewertungsansatze zugrunde zu legen. (TZ 37)
In Tauschvertragen Uber Liegenschaften waren auch die Grundlagen fir die Wertermittlung auf-
33 zunehmen und eine Nachbesserungsvereinbarung fir den Fall vorzusehen, dass sich diese umgesetzt
Grundlagen nachtraglich erheblich dndern sollten. (TZ 38)
34 Von ermaRigten Baurechtszinsen in der Bauphase wdre Abstand zu nehmen, weil damit mehr offen
Mittel fir den sozialen Wohnbau lukriert werden kénnen. (TZ 39)
In Zusammenarbeit mit der Stadt Wien waren Vorschlage zur Beschleunigung der Umwid-
35  mungs—, Planungs—und Verwertungsverfahren der im Jahr 2010 dotierten Liegenschaften zu umgesetzt
erarbeiten, um schneller kostengiinstigen Wohnraum zur Verfigung stellen zu konnen. (TZ 40)
Es wéaren nicht nur die fixen Grundkosten, sondern auch die mindestens zu erreichende Netto-
36 nutzflache in den Ausschreibungsbedingungen zum Bautragerwettbewerb vorzugeben, damit umgesetzt
diese bei den Juryentscheidungen entsprechend bericksichtigt werden konnen. (TZ 41)
37 Im Rahmen von Bautrdgerwettbewerben waren samtliche Entscheidungen der Jury im Protokoll umgesetzt
der Sitzung transparent mit Quorum darzustellen. (TZ 41) &
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38

39

40

41
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Entscheidungen der Jury fur ein Projekt, das mit einem héheren Finanzierungsaufwand fir die
zukinftigen Nutzerinnen und Nutzer verbunden ist, waren im Protokoll nachvollziehbar, geson-
dert und begriindet darzustellen. (TZ 41)

Bautragerwettbewerbe waren nur durchzufiihren, wenn die Eigentumsverhaltnisse der gegen-
standlichen Liegenschaft geklart sind. (TZ 42)

Fir Liegenschaften, die die Stadt Wien zum Zweck des sozialen Wohnbaus dotierte, ware auf
einen neuerlichen Beschluss im Gemeinderat hinzuwirken, wenn diese nicht dem Zweck ent-
sprechend verwertet werden konnen. (TZ 43)

Um die Transparenz und Unabhangigkeit der Jury zu gewahrleisten, ware bei einem zweistufigen
Verfahren die erste Phase anonym durchzuftihren und sicherzustellen, dass die Jurymitglieder
keine Kenntnis vom Verfasser der eingereichten Projekte haben. (TZ 44)

umgesetzt

umgesetzt

umgesetzt

offen

Fazit

Der Wohnfonds Wien — Fonds fir Wohnbau und Stadterneuerung setzte den Grol3-
teil der Empfehlungen des RH um oder sagte deren Umsetzung zu. Mit der Umset-
zung der Empfehlungen verbesserte er seine Organisation und trug damit zu einem
wirksameren Einsatz von Wohnbaufordermitteln bei.

Insbesondere schrieb der Wohnfonds Wien — Fonds fir Wohnbau und Stadterneue-
rung die Bestellung des neuen Geschaftsfiihrers im Jahr 2018 6ffentlich aus. Der mit
dem neuen Geschéftsfihrer abgeschlossene Vertrag wich allerdings von der Ver-
tragsschablonenverordnung des Bundes ab. Aulerdem setzte er MalRnahmen im
Bereich Compliance und Korruptionspravention.

Weiters teilte der Wohnfonds Wien — Fonds fiir Wohnbau und Stadterneuerung mit,
zukinftig verstarkt Baurechte z.B. auf Dotationsflachen zu vergeben. Dabei werde
eine jahrliche Quote von mindestens 10 % (unter Berlicksichtigung von Liquiditats-
erfordernissen) der verwerteten Flachen angestrebt. Mit der Vergabe einer hoheren
Anzahl an Baurechten ware der Wohnfonds Wien — Fonds fir Wohnbau und Stadt-
erneuerung in der Lage, die vorhandenen Flachen nachhaltig fir den sozialen Wohn-
bau zu sichern.

Der Empfehlung des RH, die mindestens zu erreichende Nettonutzflache in den Aus-
schreibungsbedingungen zum Bautrdgerwettbewerb vorzugeben, folgte der Wohn-
fonds Wien — Fonds fiir Wohnbau und Stadterneuerung insofern, als er den Leitfa-
den fur die Jury der Bautrdgerwettbewerbe ergdnzte und eine vergleichende
Darstellung der Nettonutzflachen der einzelnen Projekte in den Vorprifberichten
veranlasste. Im vom RH gepriften Anlassfall hatte die Reduktion der Nettonutzfla-
che zu hoheren finanziellen Belastungen der Mieterinnen und Mieter gefiihrt.
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Landeshauptstadt Klagenfurt am Worthersee
Karnten 2018/3

Der RH Uberprifte von November 2016 bis Janner 2017 die Landeshauptstadt Kla-
genfurt am Worthersee mit dem Ziel, die finanzielle Lage, die MaRnahmen zur Haus-
haltskonsolidierung, das Personalwesen, die mit Ausgliederungen bzw. Beteiligun-
gen allenfalls verbundenen Risiken sowie die Férderungen und Subventionen zu
beurteilen. Der Bericht enthielt 52 Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Stadt Klagenfurt am Wérthersee

1 Der Haushalt der Landeshauptstadt Klagenfurt ware nachhaltig zu fihren. (TZ 2) . umgesetzt
) Klnftig ware die Innenfinanzierung des auerordentlichen Haushalts vorrangig Gber umgesetzt
Zuweisungen aus dem ordentlichen Haushalt anzustreben. (TZ 3) &

Die in den Gebiihrenhaushalten erzielten Uberschiisse waren innerhalb von bis zu zehn Jahren
3 im inneren Zusammenhang mit diesen und nicht dauerhaft fiir Zwecke auerhalb der Geblh- zugesagt
renhaushalte zu verwenden. (TZ 4)
Darlehensaufnahmen wéren einzeln im Gemeinderat zu beschlieRen und dabei ware besonders
4 auf die aktuellen Marktverhaltnisse und die Struktur des bereits bestehenden Schulden- umgesetzt
portfolios der Landeshauptstadt zu achten. (TZ 5)
Bei der Heranziehung von externen Beratern ware auf die Vermeidung von moglichen
5 Interessenkonflikten zu achten und dies auch bei der Auswahl von Anbietern und Vertragspart- umgesetzt
nern selbst organisatorisch sicherzustellen. (TZ 6)
6 Die Risiken von Derivativgeschaften waren besonders zu berlcksichtigen und diese waren nur zu umgesetzt
Absicherungszwecken abzuschlieRen. (TZ 6) &
7 Der Gemeinderat sollte kiinftig in fur die Landeshauptstadt wesentlichen Finanzbelangen keine umgesetzt
pauschalen Erméachtigungen abgeben, ohne dabei seine Kontrollfunktion sicherzustellen. (TZ 6) &
3 Die Rentabilitat und die Chancen— und Risikoabwagungen einer unveranderten Weiterfihrung Umeesetzt
der Veranlagung des Sondervermogens waren kritisch zu Uberprifen. (TZ 7) &
Die Reformpléne waren dem aus den vorliegenden mittelfristigen Prognosedaten ersichtlichen
9 vermehrten Konsolidierungsbedarf anzupassen, die Umsetzung dieser adaptierten Reform- Umeesetzt
mafRnahmen ehebaldig und konsequent einzuleiten und die daraus erzielten Ergebnisbeitrage &
durch laufende und regelmaRige Erfolgskontrollen sicherzustellen. (TZ 9)
Die personal—und besoldungsrechtlichen Vorschriften der Landeshauptstadt Klagenfurt waren
zusammenzufassen und auf eine strukturierte gesetzliche Grundlage zu stellen bzw. flr neu ein-
10 tretende Bedienstete waren jedenfalls bereits bewdhrte Gesetze, wie z.B. die Angestelltenge- offen
setzgebung oder das Karntner Gemeindemitarbeiterinnengesetz und das Gemeindevertragsbe-
dienstetengesetz zur Anwendung zu bringen. (TZ 10)
11  Ein Bewertungsplan als Grundlage fir den jahrlichen Stellenplan ware festzusetzen. (TZ 11) zugesagt
Die Basis fuir den im Oktober 2015 beschlossenen Reformplan ware klarzustellen und der Plan
12 zugesagt
konsequent umzusetzen. (TZ 11)
Die laut Objektivierungsrichtlinien vorgesehenen Objektivierungen waren auch nachweislich
13 umgesetzt
vorzunehmen. (TZ 12)
Von Vorschlagen der Objektivierungskommission abweichende Entscheidungen waren sachlich
14 - umgesetzt
zu begrinden. (TZ 12)
Die Wirksamkeit der Objektivierungsrichtlinien wéare zu verbessern, um eine Umgehung der
15 . ; umgesetzt
Bestimmungen zu verhindern. (TZ 12)
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AulRerordentliche besoldungsrechtliche PersonalmaRnahmen waren restriktiv zu gewahren und umgesetzt
auf besonders begrindete Falle zu beschranken. (TZ 13) &
Anstelle von dauerhaft ausgabenwirksamen Vorriickungen waren Einmalzahlungen vorzu-
offen
nehmen. (TZ 13)
Das in Geltung befindliche Zulagensystem ware durch ein in sich geschlossenes, konsistentes
offen
Zulagensystem zu ersetzen. (TZ 14)
Es wadren keine von den Grundsatzbeschllssen abweichenden Einzelfallbeschlisse zu fassen
N - offen
sowie keine beschlusswidrigen Zulagen auszuzahlen. (TZ 14)
Es waren keine Personalvertreterzulagen mehr zu gewahren. (TZ 15) . offen
Die Anzahl der Nebengebiihren wére zu reduzieren und diese waren im Interesse der besseren
Unterscheidbarkeit im Vergleich zu besoldungsrechtlich definierten Zulagen ausnahmslos als offen
Nebengebihren zu bezeichnen. (TZ 16)
Im Rahmen einer Uberarbeitung des Nebengebiihrenwesens waren in der Nebengebiihren- umgesetzt
ordnung auch deren Anspruchsvoraussetzungen festzulegen. (TZ 16) g
Die Auszahlung von Abschlagszahlungen als Ausgleich fiir die wahrend eines Urlaubs und
etwaiger Krankenstdande nicht fortgezahlten einzelverrechneten Nebengebihren und nicht offen
erbrachten Uberstunden ware einzustellen. (TZ 16)
Fir die Bediensteten der Landeshauptstadt Klagenfurt sollte eine sachlich nachvollziehbare Staf- offen
felung der Bezlige angestrebt werden. (TZ 17)
Sonderrechte waren restriktiv zu handhaben und nur bei hinreichender sachlicher umgesetzt
Differenzierung zuzugestehen. (TZ 18) &
Die aufgrund der Mehrleistungszulage zu erbringenden Mehrdienstleistungen wéren zu offen
quantifizieren und bei der Gleitzeitabrechnung zu beriicksichtigen. (TZ 19)
Das Ausmal? der Erholungsurlaube ware jenem des Bundes anzugleichen. (TZ 20) . offen
Die Auszahlung von Treuepramien wére einzustellen bzw. auf wenige Einzelfélle zu beschranken.
offen
(T2 21)
Es wadren einheitliche, vollstandige und systematisch aktualisierte Personalakten zu fihren.
umgesetzt
(TZ 23)
Es ware ein fundierter Stadtsenatsbeschluss tGber die Merkmale fir die Beurteilung der Leistung
von Bediensteten herbeizufiihren, um zukinftig Gber eine addquate Entscheidungsgrundlage umgesetzt
fur allféllige PersonalmaRnahmen zu verflgen. (TZ 24)
Der Abschluss von Kettenvertragen und von als Dienstvertrage anzusehenden Werkvertragen
- umgesetzt
ware zu unterlassen. (TZ 25)
Im Sinne einer umfassenden Befassung mit Frauengleichbehandlungs— und —férderungsthemen
ware die Bereitstellung der fur die Aufgabenstellung benotigten Datenbasis sicherzustellen. umgesetzt
(TZ 26)
Auf eine Erhohung des Frauenanteils in Fihrungsfunktionen wére hinzuwirken. (TZ 26) . umgesetzt
Die angesichts der erforderlichen Konsolidierungsanstrengungen gefassten Personal- Umeesetzt
mafRnahmen waren mit dem gebotenen Nachdruck umzusetzen. (TZ 27) &
Die Ausgaben der Landeshauptstadt fur ihre Beteiligungen waren kritisch zu hinterfragen und es umgesetzt
ware auf Kostenreduktionen hinzuwirken. (TZ 29) &
Es ware darauf hinzuwirken, dass die Verbindlichkeiten in den von der Landeshauptstadt umgesetzt
beherrschten Unternehmen rasch reduziert werden. (TZ 30) &
Die Jahresabschlisse der Beteiligungsunternehmen waren zumindest dem Gemeinderat
vorzulegen. AuRRerdem waren die indirekten Beteiligungen ebenfalls in den jahrlichen offen
Beteiligungsbericht aufzunehmen. (TZ 31)
Die von den Stadtwerken erbrachten Verkehrsdienstleistungen waren zu evaluieren oder einem 2ugesagt

Drittanbietervergleich zu unterziehen, um eine Kostensenkung zu erreichen. (TZ 33)
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Die Leistungsnachweise fiir die verrechneten Verkehrsdienstleistungen waren von den Stadt-
werken fur den Zeitraum 2011 bis 2015 nachzufordern und eine Beurteilung der rechnerischen

39 und sachlichen Richtigkeit der Abrechnung nachzuholen und allenfalls Riickforderungen zu KA.
stellen. (TZ 34)

40 Die gemal Verkehrsdienstleistungsvertrag vorgesehenen Schlussrechnungen der Stadtwerke umgesetzt
waren kinftig zeitnah einzufordern und jahrlich zu prifen. (TZ 34) &

" Es waren ausschlieRlich zahlungswirksame Aufwendungen der Stadtwerke aus der Ubernahme KA
von vormals stadtischen Bediensteten auszugleichen. (TZ 34) o
Von den Stadtwerken waren samtliche Kalkulationsgrundlagen sowie Daten, Zahlen, Dokumente

42 und sonstige Nachweise einzufordern, die flr die Beurteilung der Einhaltung des Verkehrs- umgesetzt
dienstleistungsvertrags erforderlich sind. (TZ 34)
Im Interesse der Transparenz bei der Verwendung von Steuermitteln im Zusammenhang mit den

43 Stadtwerken waren alternative Gesellschaftsformen zu prifen, wenn begriindete Eigentimerin- umgesetzt
teressen mit der bisher gewahlten Rechtsform nicht durchsetzbar sein sollten. (TZ 35)

44 Die Immobilien der Immo KG waren ins Eigentum der Landeshauptstadt zurlckzufiihren, sobald Jugesagt
die steuerlichen Nachteile durch die Ubertragung wegfallen. (TZ 36) gesag

45 Derivatgeschafte waren erst nach Vorliegen einer profunden Erstanalyse — so wie dies die umgesetzt
Richtlinien zum Debtmanagement der Immo KG vorsehen — zu erwégen. (TZ 36) g
Die Wiedereingliederung der IVK KG und IVK GmbH in den Stadthaushalt ware zu erwagen.

46 umgesetzt
(T2 37)

47 Es ware darauf hinzuwirken, dass die im Gesellschaftsvertrag der Stadttheater Klagenfurt OG umgesetzt
vorgesehenen mehrjdhrigen Finanzierungsrichtlinien umgehend abgeschlossen werden. (TZ 38) &

Es ware detailliert festzulegen, in welcher Form und von welchem Organ die Zusage oder
48  Absage der Forderung erfolgen soll und welche Unterlagen im Hinblick auf die Prifung der k.A.
ordnungsgemaRen Verwendung der Férderungen vorzulegen sind. (TZ 39)

Bei den Subventionen ware die Abrechnungskontrolle von einer anderen Einheit durchfiihren zu

lassen als von jener, welche die Vergabe der Férderung abgewickelt hat. (TZ 39) KA.

49

Die Verwendung der Forderungen fir die Triathlonveranstaltung ,,Ironman” wére exakt zu
50  prifen und die Abrechnungen waren in regelmafigen Abstanden von einem Wirtschaftsprifer k.A.
kontrollieren zu lassen. (TZ 42)

Bei der Triathlonveranstaltung ,Ironman” ware auf die Vertragseinhaltung des Subventions-

51  nehmers zu bestehen und im Falle einer Nichteinhaltung wéaren die Fordermittel rickzufordern. umgesetzt
(Tz42)

) Beim Abschluss von Sponsoringvertragen waren ein konkreter Leistungskatalog mit dem KA
Sponsornehmer zu vereinbaren und die Kontrolle der Mittel sicherzustellen. (TZ 43) o
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Fazit

Die Stadt Klagenfurt am Worthersee setzte etwas mehr als die Halfte der Empfeh-
lungen des RH um und sagte in finf Fallen die Umsetzung zu; 18 Empfehlungen
blieben offen oder unbeantwortet.

Insbesondere im Bereich Haushaltsfiihrung und finanzielle Lage setzte die Stadt Kla-
genfurt am Worthersee einen Grofteil der Empfehlungen des RH um. Sie teilte u.a.
mit, dass der im Jahr 2015 eingeleitete Reformprozess fortgesetzt wurde und der
Schuldenstand von 84,37 Mio. EUR (2015) auf 53,91 Mio. EUR reduziert werden
konnte. Darlber hinaus war es der Stadt Klagenfurt am Worthersee gelungen,
Finanzierungsbeitrage des ordentlichen Haushalts fiir den aulRerordentlichen Haus-
halt bereit zu stellen.

Im Bereich Personal blieben vor allem jene Empfehlungen offen, deren Umsetzung
konkrete Auswirkungen auf die Hohe der Entlohnung der stadtischen Bediensteten
hatten oder nach arbeitsrechtlichen Gesichtspunkten zu beurteilen waren.

DarUber hinaus teilte die Stadt Klagenfurt am Worthersee mit, dass sich der Schul-
denstand der stadtischen Beteiligungen von 2015 auf 2017 um rd. 23,6 Mio. EUR
reduziert hatte.

Im Bereich der Subventionen und Forderungen teilte die Stadt Klagenfurt am
Worthersee mit, dass sich Verbesserungen infolge einer organisatorischen Umstruk-
turierung hinsichtlich der Uberpriifung von Férderzuschissen ergeben hatten, wo-
durch die Empfehlungen des RH kiinftig standardisiert umgesetzt werden kdnnten.
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Stadtgemeinde Klosterneuburg und Sportstatten
Klosterneuburg GmbH

Niederdsterreich 2018/1

Der RH Uberprifte von Februar bis April 2017 die Stadtgemeinde Klosterneuburg
und die in ihrem Mehrheitseigentum stehende Sportstatten Klosterneuburg GmbH
mit dem Ziel, die Sanierung des Sport— und Freizeitzentrums Happyland, die wirt-
schaftliche Lage, die Organisation und die Leistungsbereiche der Sportstatten GmbH
sowie die finanzielle Lage der Stadtgemeinde Klosterneuburg zu beurteilen. Der
Bericht enthielt 63 Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Sportstatten Klosterneuburg GmbH

1 Bei kiinftigen Bauvorhaben wire eine ordnungsgemaRe Aufgabenerfiillung der Ortlichen umgesetzt
Bauaufsicht sicherzustellen. (TZ 6) &

) Nicht oder nur rudimentar erbrachte Vertragsleistungen des Generalplaners fiir die Ortliche Jugesagt
Bauaufsicht waren bei seiner Entgeltbemessung zu berlcksichtigen. (TZ 6, TZ 30) gesag

3 Bei kiinftigen Bauvorhaben waren eine wirkungsvolle Begleitende Kontrolle einzurichten und die umgesetzt
lickenlose Dokumentation ihrer Tatigkeit sicherzustellen. (TZ 8) g

4 Bei kiinftigen Bauvorhaben ware auf geeignete Grundlagen fir Entscheidungen zu achten, umgesetst
insbesondere auf baureife Projekte sowie verbindliche Baukosten und Leistungen. (TZ 9) &
Bei kiinftigen Bauvorhaben waren abgeschlossene Planungen, dokumentierte und vollstandige

5 Entscheidungsfindungen und planungskonform ausgefiihrte Projekte sowie realistische umgesetzt
Kostenschatzungen sicherzustellen. (TZ 10, TZ 11)
Im Bereich des Gymnastikraums waren zur Vermeidung von Folgeschaden BaumaRnahmen zu

6 ; zugesagt
ergreifen. (TZ 10)

7 Bei kiinftigen Bauvorhaben waren eine wirksame Kostensteuerung und —iberwachung zu instal- umgesetzt
lieren und nicht termingerecht Gbermittelte Informationen unverziglich einzufordern. (TZ 13) g
Bei kiinftigen Bauvorhaben waren die Wirtschaftlichkeit von thermischen Sanierungen zu

8 beurteilen, die Ergebnisse transparent und zeitnah den Entscheidungstragern zu kommunizieren zugesagt
und der Entscheidung zugrunde zu legen. (TZ 18)

9 Insbesondere der Haupteingang des Happyland wére barrierefrei zu gestalten und bei kiinftigen umgesetzt
Bauvorhaben wére die Barrierefreiheit sicherzustellen. (TZ 20) &
Eine zeitnahe und wirkungsvolle Kostenverfolgung und eine widmungsgemaRe Mittelverwen-

10 . ) umgesetzt
dung waren sicherzustellen. (TZ 21)

11 Bei kiinftigen Bauvorhaben ware die gesetzeskonforme Wahl der Vergabeverfahren durch eine umgesetzt
sorgfaltige Vergabeplanung sicherzustellen. (TZ 23) &
Die Regelungen des Bundesvergabegesetzes zu Direktvergaben und das Verbot von Umgehungs-

12 handlungen waéren strikt einzuhalten und dies ware durch interne Vorgaben sicherzustellen. zugesagt
(TZ 24)
Eine interne Richtlinie fur Beschaffungen unter 100.000 EUR ware zu erarbeiten; darin wére

13 eine nach Wertgrenzen differenzierte Verpflichtung zur Einholung von Vergleichsangeboten zugesagt
festzulegen. (TZ 25)

14 Eigenstdndige Leistungen waren nicht als Zusatzauftrage zu vergeben und damit dem Wett- Jugesagt
bewerb zu entziehen. (TZ 25) gesag
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Bei kiinftigen Vergaben waren besonderes Augenmerk auf die Qualitatssicherung der Planung
zu legen, Ausschreibungen erst bei entsprechender Planungsreife inklusive sicherer Kenntnis der
Winsche der Auftraggeber zu beginnen und die Planung konsistent in die Leistungs-
verzeichnisse Uberzufihren. (TZ 26)

Bauprojekte sollten einem strukturierten Ablauf folgen, bei dem die Erkundung des Baube-
stands und die behérdlichen Bewilligungsverfahren der Ausschreibung vorgelagert sind. (TZ 26)

Klnftig waren alle Vergabevorgange lickenlos zu dokumentieren. (TZ 28)

Es ware daflr zu sorgen, dass die Generalversammlung jedenfalls jene Angelegenheiten ent-
scheidet, die die Vermogens—, Finanz—, Ertrags— und Risikolage des Unternehmens grundlegend
andern. (TZ 38)

Ein vertragskonformer Zustand betreffend die Nebenbeschéftigungen des Geschéftsfihrers
ware ehestens herzustellen. (TZ 42)

Allfallige Rickforderungen aus den Entgeltiiberzahlungen an den Geschéftsfihrer waren zu pri-
fen. (TZ 42)

Auf eine ordnungsgemafe Aufgabenerfillung des Beirats ware hinzuwirken oder stattdessen die
Einrichtung eines Aufsichtsrats zu priifen. (TZ 43)

Im Falle von Ausfihrungsméangeln waren die Rechnungen an den Generalplaner zur
nochmaligen Priifung zu retournieren sowie vermutete Méangel zeitnah abzuklaren und die
Ergebnisse sowie die weitere Vorgangsweise zu dokumentieren. (TZ 12)

Mangel waren ehestmoglich zu beheben und die offenen Arbeiten abzuschliefen, um weitere
Beeintrachtigungen des Betriebs hintanzuhalten und dadurch ein entsprechendes Erscheinungs-
bild der Sport— und Freizeitanlage zu gewahrleisten. (TZ 14)

Die bestehenden Korrosionsschaden waren ehestmoglich zu beheben und bei kiinftigen
Bauvorhaben ware vermehrtes Augenmerk auf die Planung und auf die Verwendung von quali-
tativ geeigneten Materialien zu legen. (TZ 15)

Die Mangel bei den Liftungsanlagen waren ehestmoglich zu beheben und bei kiinftigen
Bauvorhaben ware vermehrtes Augenmerk auf die Qualitat der Planung und Ausfiihrung zu
legen. (TZ 16)

Die Warmepumpen waren ehestmaoglich in Betrieb zu nehmen und die damit verbundenen
Einsparungspotenziale zu evaluieren. (TZ 17)

Geeignete Messsysteme flr den Energieverbrauch waren aufzubauen und der Energieverbrauch
im Sinne einer Kostenrechnung den einzelnen Bereichen (Bad, Mehrzweckhalle, Tennis, FuRball
etc.) zuzuordnen. (TZ 17)

Abwarmenutzung der Kalteanlage fur das Bad ware zu prifen und dabei die energetisch und
wirtschaftlich bestmogliche Losung umzusetzen. (TZ 19)

Alle Unterlagen der Rechnungsprifung waren nachzufordern und bei kiinftigen Projekten ware
auf ein professionelles, vom laufenden Betrieb getrenntes Kostenmanagement zu achten.
(T2 21)

Die termingerechte Zahlung von Rechnungen ware sicherzustellen, um Skontoabzlge lukrieren
zu koénnen. (TZ 22)

Bei kiinftigen Ausschreibungen waren die Vorbemerkungen —im Einklang mit dem Bundes-
vergabegesetz — prazise und frei von Widerspriichen zu formulieren. (TZ 27)

Bei kiinftigen Vergabeverfahren ware das Verhandlungsverbot strikt einzuhalten. (TZ 29)

Die Beniitzungsvoraussetzungen fir das Happyland gemaR den Baubewilligungsbescheiden
waren umgehend zu schaffen. (TZ 30)

Die Brandschutzauflagen gemaR Baubewilligungsbescheid waren umgehend zu erfillen. (TZ 31)

Eine Kostenrechnung ware einzufihren. (TZ 33)
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SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Der Betrieb, die Auslastung und die Wirtschaftlichkeit des Happyland waren auf Basis der
geplanten Steuerungs— und Controllinginstrumente laufend zu analysieren und die Ergebnisse

= bei den Entscheidungen Uber Ausrichtung, Leistungsumfang und Ressourceneinsatz zu berick- 2ugesagt
sichtigen. (TZ 33)

49 Die Planrechnungen fur die Festlegung der Zahlungen der Stadtgemeinde waren zeitgerecht umgesetzt
vorzulegen. (TZ 34)
Mit Unterstitzung der Stadtgemeinde ware ein moglichst kostengilinstiger Kontokorrentkredit

50 . umgesetzt
zu vereinbaren. (TZ 35)

51  Der Kreditrahmen fir den Kontokorrentkredit ware einzuhalten. (TZ 35) . umgesetzt

52 Eine verbindliche Kassenordnung wdre zu erlassen; es waren nur ein Kassensystem anzuwenden Jugesast
und die Ablaufe gemaR IKS—Grundsatzen zu Uberarbeiten. (TZ 36) gesag

53 Leistungskenndaten waren umfassend und systematisch zu erheben und im Rahmen des Umeesetzt
geplanten , IKS—Reporting—Tools“ zu verwenden. (TZ 37) &
Die im Gesellschaftsvertrag vorgesehene Mindestanzahl von einer Generalversammlung pro

54 . ; umgesetzt
Jahr ware einzuhalten. (TZ 39)

55 Der Jahresabschluss, die Verwendung des Bilanzergebnisses sowie die Entlastung des Geschafts- umgesetzt
fihrers waren rechtzeitig innerhalb der gesetzlichen Fristen zu beschlieRen. (TZ 39) &
Die Befugnisse des Geschaftsfiihrers waren im Anstellungsvertrag der Art und Hohe nach zu

56  konkretisieren und insbesondere jene MaRnahmen zu definieren, die der Entscheidung der umgesetzt
Generalversammlung vorbehalten sind. (TZ 40)
Der Beirat ware regelmaRig und systematisch zu informieren; das beinhaltet u.a. die auf langere

57 und vergleichbare Zeitrdume angelegte Information Uber betriebswirtschaftliche Kennzahlen umgesetzt
inklusive Soll-Ist—Vergleichen anhand von Vorschaurechnungen und eine zeitgerechte Voraus- &
Ubermittlung wesentlicher Informationen. (TZ 41)

Die Urkunden, die fir den Eigentumserwerb an den vor 2012 errichteten Bauwerken erforder-
58 lich sind, waren bei Gericht zu hinterlegen. Zuvor ware eine Loschung der pfandrechtlichen zugesagt
Belastungen des Superadifikats zu veranlassen. (TZ 44)

Fir die aufgezeigten Bestandverhéltnisse waren ehestens schriftliche Vertrage abzuschlieRen.

> (1745)

zugesagt
Die vorgeschriebenen Bestandzinse waren vertragsgemaR zu indexieren, die noch nicht

60  verjahrten Indexierungen der Bestandzinse zu verrechnen und in Zukunft moéglichst einheitliche zugesagt
Indexvereinbarungen vorzusehen. (TZ 45)

Die aufgezeigten Vertragsmangel waren zu beheben und es wére ehestens eine systematische

61 Vertragsverwaltung zu installieren. (TZ 45)

zugesagt

62  Die aufgezeigten Erlospotenziale waren kiinftig zu heben. (TZ 46) zugesagt

In Vertragen mit externen Betreibern waren die Rechte und Pflichten ausgewogen zu gestalten
63  und es ware auf eine Minimierung des damit fir die Sportstatten Klosterneuburg GmbH umgesetzt
verbundenen Risikos zu achten. (TZ 46)

Stadtgemeinde Klosterneuburg

1 Bei kiinftigen Bauvorhaben wére eine ordnungsgemaRe Aufgabenerfiillung der Ortlichen umgesetzt
Bauaufsicht sicherzustellen. (TZ 6) g

) Nicht oder nur rudimentér erbrachte Vertragsleistungen des Generalplaners fir die Ortliche Jugesagt
Bauaufsicht waren bei seiner Entgeltbemessung zu berlcksichtigen. (TZ 6, TZ 30) gesag

3 Bei kiinftigen Bauvorhaben waren eine wirkungsvolle Begleitende Kontrolle einzurichten und die umgesetzt
lickenlose Dokumentation ihrer Tatigkeit sicherzustellen. (TZ 8) &
Bei kiinftigen Bauvorhaben ware auf geeignete Grundlagen flr Entscheidungen zu achten,

4 zugesagt

insbesondere auf baureife Projekte sowie verbindliche Baukosten und Leistungen. (TZ 9)

Bei kiinftigen Bauvorhaben waren abgeschlossene Planungen, dokumentierte und vollstandige
5 Entscheidungsfindungen und planungskonform ausgeflihrte Projekte sowie realistische zugesagt
Kostenschatzungen sicherzustellen. (TZ 10, TZ 11)
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Im Bereich des Gymnastikraums waren zur Vermeidung von Folgeschaden BaumaRnahmen zu

ergreifen. (TZ 10) zugesagt
Bei kiinftigen Bauvorhaben waren eine wirksame Kostensteuerung und —iberwachung zu instal- Umeesetzt
lieren und nicht termingerecht Gbermittelte Informationen unverziglich einzufordern. (TZ 13) &
Bei kiinftigen Bauvorhaben waren die Wirtschaftlichkeit von thermischen Sanierungen zu
beurteilen, die Ergebnisse transparent und zeitnah den Entscheidungstragern zu kommunizieren umgesetzt
und der Entscheidung zugrunde zu legen. (TZ 18)
Insbesondere der Haupteingang des Happyland ware barrierefrei zu gestalten und bei kiinftigen umgesetzt
Bauvorhaben ware die Barrierefreiheit sicherzustellen. (TZ 20) g
Eine zeitnahe und wirkungsvolle Kostenverfolgung und eine widmungsgemafe Mittel-

N ) umgesetzt
verwendung waren sicherzustellen. (TZ 21)
Bei kiinftigen Bauvorhaben ware die gesetzeskonforme Wahl der Vergabeverfahren durch eine Umeesetzt
sorgfaltige Vergabeplanung sicherzustellen. (TZ 23) &
Die Regelungen des Bundesvergabegesetzes zu Direktvergaben und das Verbot von Umgehungs-
handlungen waren strikt einzuhalten und dies ware durch interne Vorgaben sicherzustellen. umgesetzt
(TZ 24)
Eine interne Richtlinie fur Beschaffungen unter 100.000 EUR wdre zu erarbeiten; darin ware
eine nach Wertgrenzen differenzierte Verpflichtung zur Einholung von Vergleichsangeboten zugesagt
festzulegen. (TZ 25)
Eigenstdndige Leistungen waren nicht als Zusatzauftrage zu vergeben und damit dem Wett-

A umgesetzt
bewerb zu entziehen. (TZ 25)
Bei kiinftigen Vergaben waren besonderes Augenmerk auf die Qualitatssicherung der Planung
zu legen, Ausschreibungen erst bei entsprechender Planungsreife inklusive sicherer Kenntnis der Jugesagt
Winsche der Auftraggeber zu beginnen und die Planung konsistent in die Leistungs- gesag
verzeichnisse tUberzufihren. (TZ 26)
Bauprojekte sollten einem strukturierten Ablauf folgen, bei dem die Erkundung des Baube- Jugesast
stands und die behdrdlichen Bewilligungsverfahren der Ausschreibung vorgelagert sind. (TZ 26) gesag
Klnftig waren alle Vergabevorgange lickenlos zu dokumentieren. (TZ 28) . umgesetzt
Es ware daflr zu sorgen, dass die Generalversammlung jedenfalls jene Angelegenheiten
entscheidet, die die Vermogens—, Finanz—, Ertrags— und Risikolage des Unternehmens grundle- umgesetzt
gend andern. (TZ 38)
Ein vertragskonformer Zustand betreffend die Nebenbeschaftigungen des Geschaftsfihrers

“ k.A.
ware ehestens herzustellen. (TZ 42)
Allfallige Rickforderungen aus den Entgeltiiberzahlungen an den Geschéftsfihrer waren zu pri-
umgesetzt

fen. (TZ 42)
Auf eine ordnungsgemaRe Aufgabenerfillung des Beirats ware hinzuwirken oder stattdessen die T
Einrichtung eines Aufsichtsrats zu priifen. (TZ 43) gesag
Einmalige oder kurzfristig erbrachte aulRerordentliche Leistungen von Bediensteten waren
gegebenenfalls durch einmalige Belohnungen und nicht durch auRerordentliche Vorriickungen umgesetzt
abzugelten. (TZ 8)
Die fur die Sportstatten Klosterneuburg GmbH erforderlichen Finanzmittel wéaren zukinftig auf
Basis der vereinbarten Planrechnungen festzulegen und Jahresfehlbetrdge zeitnah und abhéngig umgesetzt
vom Liquiditatsbedarf der Gesellschaft auszugleichen. (TZ 34)
Der Sportstatten Klosterneuburg GmbH waren Strategie und Ziele vorzugeben; diese waren Zugesagt

durch einen regelmaRigen Evaluierungsprozess zu steuern. (TZ 38)

Im Gesellschaftsvertrag der Sportstatten Klosterneuburg GmbH wéare dem Kontrollamt der
Stadtgemeinde Klosterneuburg eine Prifkompetenz fir die Sportstatten Klosterneuburg GmbH zugesagt
einzurdumen. (TZ 43)

Die Ausgeglichenheit der Haushalte ware auch zukinftig Gber einen mehrjahrigen Zeitraum

sicherzustellen. (TZ 47, TZ 48) zugesagt
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27

28

29

30

31

32

33

296

Die fir allgemeine Zwecke verausgabten Gebihrentberschiisse waren gemaf der Judikatur des

Die auf die Gebuhrenhaushalte entfallenden anteiligen Ausgaben anderer Verwaltungsbereiche
der Stadtgemeinde waren in den Gebihrenhaushalten im Wege der innerbetrieblichen Verrech- umgesetzt
nung zu berlcksichtigen. (TZ 50)

VfGH im inneren Zusammenhang des jeweiligen Geblhrenhaushalts zu verwenden. (TZ 50) zugesagt
Schulden waren moglichst restriktiv aufzunehmen. (TZ 51) zugesagt
Darlehensaufnahmen in den Geblhrenhaushalten bei gleichzeitigen Entnahmen aus dem Jugesast
Gebuhrenhaushalt wéren zu vermeiden. (TZ 51) gesag
Bis zur Umsetzung der VRV 2015 wdren in den Leasingnachweisen auch die Summe der Leasing- Umeesetzt
zahlungen sowie die Kaufleasingverpflichtungen darzustellen. (TZ 52) &

Bei den Finanzplanungen wére vermehrt auf geringere, jedenfalls nicht steigende Schulden- Jugesagt
aufnahmen Bedacht zu nehmen. (TZ 55) gesag
Die notwendigen Voraussetzungen fir korrekte Datenexporte der Rechenwerke der umgesetzt
Stadtgemeinde und die darauf aufbauenden Gebarungsanalysen waren zu schaffen. (TZ 56) &

Fazit

Die Sportstatten Klosterneuburg GmbH setzte einen GroRteil der Empfehlungen um
bzw. sagte die Umsetzung zu. Diese betrafen Bauvorhaben, Vergabe von Auftragen, den
Abschluss von Vertragen, Aufgabenerfillung der Gesellschaftsorgane sowie Analysen
im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit und die Steigerung von Erléspotenzialen.

Ebenso setzte die Stadtgemeinde Klosterneuburg einen grofien Teil der Empfehlun-
gen um. Die zugesagte Umsetzung der Empfehlungen betraf auch hier die Bauvor-
haben, interne Beschaffungsrichtlinien, Ausweitung der Priifkompetenzen des Kon-
trollamtes sowie Haushaltsproblematiken wie bspw. Schulden und
Darlehensaufnahmen.
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Polytechnische— und Hauptschule Bruck an der
Leitha GmbH & Co KG

Niederdsterreich 2018/2

Der RH Uberprifte von Mai bis Juni 2017 die Polytechnische— und Hauptschule
Bruck an der Leitha GmbH & Co KG mit dem Ziel, die ZweckmaRigkeit der fir die
Ausgliederung gewahlten Rechtskonstruktion, die Ordnungsmaligkeit des
Geschaftsmodells sowie die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft zu beurteilen.
Der Bericht enthielt sieben Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Mittelschulgemeinde Bruck an der Leitha

4

Bei zukiinftigen Bauprojekten waren umfassende Kostenplanungen durchzufiihren, um eine

wirtschaftliche Abwicklung und Finanzierung der Bauprojekte zu gewahrleisten. (TZ 5) zugesagt

Klnftig ware die Entwicklung der Schilerzahlen zu Gberwachen; gréRere Sanierungen und
Neubauvorhaben von Schulgebduden waren nur dann durchzufiihren, wenn der Schulstandort
nicht wegen zu geringer Schilerzahl in Frage zu stellen ist, bzw. es wéren solche Projekte
dementsprechend zu dimensionieren. (TZ 5)

zugesagt

Die Raumlichkeiten der Neuen Mittelschule | und der Polytechnischen Schule, wie z.B. Klassen—,

. « « o umgesetzt
Gruppen—und Seminarrdume, waren gegenseitig zu nutzen. (TZ 5) &

Zur Vermeidung allfalliger kiinftiger Meinungsverschiedenheiten im Mietvertrag waren
—die pro Schulverband vermieteten Quadratmeter festzulegen,

— der Anteil jedes Schulverbands an der Grundmiete (unter Bertcksichtigung der Sacheinlage) offen
zu konkretisieren sowie

— das Mietentgelt bei erheblichen Veranderungen anzupassen. (TZ 6)

Polytechnische Schulgemeinde Bruck an der Leitha

Zur Gewdbhrleistung einer durchgéangigen Einhaltung des Vier—Augen—Prinzips ware die
konsequente Beiziehung des Obmann—Stellvertreters bei allen mit der GmbH & Co KG abzu-
schlieRenden Vertragen vorzusehen, um im Sinne eines effizienten Internen Kontrollsystems
Interessenkonflikte zu unterbinden. (TZ 4)

zugesagt

Bei zukiinftigen Bauprojekten waren umfassende Kostenplanungen durchzufiihren, um eine

wirtschaftliche Abwicklung und Finanzierung der Bauprojekte zu gewahrleisten. (TZ 5) 2ugesagt

Klnftig ware die Entwicklung der Schiilerzahlen zu Gberwachen; groRere Sanierungen und
Neubauvorhaben von Schulgebauden waren nur dann durchzufiihren, wenn der Schulstandort
nicht wegen zu geringer Schilerzahl in Frage zu stellen ist, bzw. es wéren solche Projekte
dementsprechend zu dimensionieren. (TZ 5)

zugesagt

Die Rdumlichkeiten der Neuen Mittelschule | und der Polytechnischen Schule, wie z.B. Klassen—,

Gruppen—und Seminarraume, waren gegenseitig zu nutzen. (TZ 5) umgesetzt

Zur Vermeidung allfalliger kiinftiger Meinungsverschiedenheiten im Mietvertrag waren
—die pro Schulverband vermieteten Quadratmeter festzulegen,

—der Anteil jedes Schulverbands an der Grundmiete (unter Bericksichtigung der Sacheinlage) offen
zu konkretisieren sowie

— das Mietentgelt bei erheblichen Veranderungen anzupassen. (TZ 6)

Polytechnische— und Hauptschule Bruck an der Leitha GmbH und Co KG

297

Es ware eine zumindest einfache und mit geringen Mitteln realisierbare Mittelfristplanung
umgesetzt

einzurichten. (TZ 7)
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SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Es ware klnftig auf die Einhaltung der Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes 2018 zu

achten. (TZ 8) zugesagt
Zur Vermeidung allfalliger kiinftiger Meinungsverschiedenheiten im Mietvertrag waren
— die pro Schulverband vermieteten Quadratmeter festzulegen,

7 —der Anteil jedes Schulverbands an der Grundmiete (unter Beriicksichtigung der Sacheinlage) offen

zu konkretisieren sowie
— das Mietentgelt bei erheblichen Verdnderungen anzupassen. (TZ 6)

Fazit

Die Polytechnische— und Hauptschule Bruck an der Leitha GmbH & Co KG sowie die
Schulverbdnde Polytechnische Schulgemeinde Bruck an der Leitha und Mittelschul-
gemeinde Bruck an der Leitha sagten die Umsetzung des GrolSteils der Empfehlun-
gen, die der RH abgegeben hatte, zu. Dies betraf etwa die Empfehlung, dass bei zu-
kiinftigen Bauprojekten eine umfassende Kostenplanung durchgeftihrt werden soll,
um eine wirtschaftliche Abwicklung und Finanzierung der Bauprojekte zu gewahr-
leisten.

Die beiden Schulverbande beobachteten nun laufend die Entwicklung der Schuler-
zahlen. Sie sagten zudem zu, dass in Zukunft die Schileranzahl bei groReren Sanie-
rungen oder Neubauvorhaben mitbertcksichtigt werden soll und solche Projekte
dementsprechend dimensioniert und angepasst werden sollen.

Die zentrale Empfehlung des RH zur gegenseitigen Nutzung der Raumlichkeiten un-
ter Beachtung der Stundenpléne und freien Ressourcen (z.B. Turnsaal, Sportanlage,
Seminarraume etc.) setzten die beiden Schulverbande um.

Allein die Empfehlung des RH, wonach zur Vermeidung allfalliger kinftiger Mei-
nungsverschiedenheiten im Mietvertrag die pro Schulverband vermieteten Quadrat-
meter festzulegen waren und der Anteil jedes Schulverbands an der Grundmiete
(unter Bericksichtigung der Sacheinlage) zu konkretisieren ware, blieb offen. Es
wurden lediglich die Mieten Uber die Ergdnzungen zum Mietvertrag angepasst.
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Stadt Wiener Neustadt und Wiener
Neustadt Holding GmbH; Follow—up—Uberpriifung

Niederdsterreich 2018/7

Der RH Uberprifte im November 2017 bei der Stadt Wiener Neustadt und der
Wiener Neustadt Holding GmbH die Umsetzung von Empfehlungen, die er bei seiner
vorangegangenen Gebarungsiberprifung zum Thema ,Stadt Wiener Neustadt und
Wiener Neustadt Holding GmbH* abgegeben hatte. Von 30 Empfehlungen wurden
23 umgesetzt, vier teilweise und drei nicht umgesetzt. Anknipfend an den Vorbe-
richt sprach der RH finf Empfehlungen aus.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Stadt Wiener Neustadt

Die Konsolidierungsbemiihungen waren weiter fortzusetzen, um das Haushaltsgleichgewicht

nachhaltig aufrechtzuerhalten. (TZ 2) umgesetzt

2 Es waren keine auBerordentlichen Vorriickungen mehr zu gewdhren. (TZ 18) offen

Eine plausible, transparente und nachvollziehbare Herleitung des Haftungsprovisionszinssatzes

wadre vorzunehmen. (TZ 24) offen

Mit der Wiener Neustadter Stadtwerke und Kommunal Service GmbH wére die Einhebung einer

Haftungsprovision zu vereinbaren. (TZ 24) umgesetzt

Im Interesse der Gebihrenzahlerinnen und —zahler ware die Gebihrenhohe fiir die Wasser-
versorgung, Abwasser— und Millbeseitigung an den zur Sicherstellung der langfristigen
Leistungserbringung unbedingt erforderlichen Kosten zu bemessen. Allfillige Uberschiisse
sollten einer zweckgebundenen Ricklage zugefuhrt werden. (TZ 25)

Wiener Neustadt Holding GmbH

offen

Die Geschaftsfuhrung der Wiener Neustadter Stadtwerke und Kommunal Service GmbH ware

) AP : ) umgesetzt
anzuweisen, ausschliellich die Interessen ihrer Gesellschaft wahrzunehmen. (TZ 25) &
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Fazit

Entsprechend der Empfehlung des RH setzte die Stadt Wiener Neustadt die Konso-
lidierung der finanziellen Lage zur Aufrechterhaltung eines nachhaltigen Haushalts-
gleichgewichts fort, erzielte im ordentlichen Haushalt 2018 einen Uberschuss von
1,92 Mio. EUR und erwartete gemiR Voranschlag 2019 einen Uberschuss von
0,28 Mio. EUR. Zudem schloss die Stadt Wiener Neustadt mit der Wiener Neustad-
ter Stadtwerke und Kommunal Service GmbH eine Vereinbarung Gber die zu leis-
tende Haftungsprovision ab und kam damit der Empfehlung des RH nach.

Offen blieb die vom RH empfohlene Beendigung der Gewahrung aulRerordentlicher
Vorrickungen fur Angestellte der Stadt Wiener Neustadt, ferner die Bemessung der
Geblhrenhohe fur die Wasserversorgung, Abwasser— und Millbeseitigung an den
zur langfristigen Leistungserbringung unbedingt erforderlichen Kosten, wobei der
RH die Erhéhung der Ricklagen im Zeitraum 2013 bis 2016 um 18,00 Mio. EUR an-
erkannte.

Zudem stufte der RH seine Empfehlung zur plausiblen, transparenten und nachvoll-
ziehbaren Herleitung des Haftungsprovisionszinssatzes als offen ein.

Die Umsetzung der an die Wiener Neustadt Holding GmbH gerichteten Empfehlung

des RH, die Wiener Neustadter Stadtwerke und Kommunal Service GmbH anzuwei-
sen, ihre Gesellschaftsinteressen wahrzunehmen, liegt vor.
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Stadt Wels; Follow—up—-Uberprifung
Oberdsterreich 2018/3

Der RH Uberprifte von Juli bis August 2017 die Umsetzung von Empfehlungen bei
der Stadt Wels, die er bei einer vorangegangenen Gebarungsiberprifung zum
Thema ,Stadt Wels” abgegeben hatte. Von 17 Empfehlungen setzte die Stadt Wels
13 um, zwei teilweise und zwei nicht um. Ankntpfend an den Vorbericht sprach der
RH sechs Empfehlungen aus.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Stadt Wels
Die bereits eingeleitete Haushaltskonsolidierung ware fortzufihren und der Haushalt kinftig
1 nachhaltig ausgeglichen zu fihren; die finanzielle Lage wéare nachhaltig zu verbessern und es umgesetzt
ware der bis 2015 gestiegenen Verschuldung entgegenzuwirken. (TZ22,TZ3,TZ 4,726, TZ 8)
2 Der eingeleitete Schuldenabbau ware weiter fortzufiihren. (TZ 5) . umgesetzt
Die geplante Schuldenreduktion und der langfristig angestrebte schuldenfreie Haushalt waren in
3 den kinftigen Voranschlagen und mittelfristigen Finanzpldnen vorzusehen und in ihrer kiinftigen umgesetzt
Haushaltsfihrung umzusetzen. (TZ 9)
In den Beschlussprotokollen tber kiinftige Gesellschafterzuschisse fiir das Science Center
4 Welios ware auf den Zusammenhang zwischen Zuschussgewdhrung und Zielerreichung umgesetzt
hinzuweisen. (TZ 14)
5 Die Stadt Wels sollte sich weiterhin um eine Mitfinanzierung der Welios Betriebs—GmbH durch umeesetzt
das Land Oberosterreich und Sponsoren bemuhen. (TZ 15) &
Um regelmafige Kontrollen aller Abldufe und Zustéandigkeiten im Bereich der Kassensicherheit
6 des Science Center Welios sowie eine Dokumentation dieser Kontrollen auch zukinftig Umeesetzt
sicherzustellen, ware darauf hinzuwirken, diese Kontrollen und ihre Dokumentation in der g
Kassenordnung des Science Center Welios festzulegen. (TZ 18)
Fazit
Entsprechend den Empfehlungen des RH setzte die Stadt Wels die Konsolidierung
der finanziellen Lage fort, indem sie Subventionsausgaben verminderte, Personal-
ausgaben nicht erhohte sowie eine restriktive Budgetierung im Sachausgabenbe-
reich durchfihrte.
Die Empfehlungen zum Science Center Welios und zur Welios Betriebs—GmbH setzte
die Stadt Wels ebenso um, indem sie sich weiterhin um eine Mitfinanzierung des
Science Center Welios durch das Land Oberdsterreich und Sponsoren bemihte.
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IKT Linz Infrastruktur GmbH
Oberdsterreich 2018/4

Der RH Uberprifte von April bis Juni 2017 die IKT Linz Infrastruktur GmbH mit dem
Ziel, die Organisation, den Zweck und die Aufgaben, die wirtschaftliche Situation und
die Malinahmen zur Informationssicherheit zu beurteilen. Der Bericht enthielt 25
Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad
IKT Linz Infrastruktur GmbH

Uber den aktuellen Status der strategischen Zielerreichung und der Umsetzung der ent-
1 sprechenden MaRnahmen ware mindestens einmal pro Jahr im Beirat in strukturierter Form zu
berichten. (TZ 4)

umgesetzt

ZukUnftig waren Leistungen, fir die das vergaberechtliche In—House—Privileg bzw. ein sonstiger
2 vergaberechtlicher Ausnahmetatbestand nicht in Betracht kommt, unter Beachtung der
vergaberechtlichen Bestimmungen zu beauftragen. (TZ 7)

zugesagt

Im Sinne der Rechtssicherheit waren befristete Vertrage, auf deren Grundlage der Gesellschafts-

zweck verwirklicht wird, bei Bedarf auch ausdricklich zu verlangern. (TZ 8) umgesetzt

Die Service Levels der Produkte waren entsprechend den Anforderungen der Dienstleistungs-

vereinbarungen zigig auszubauen. (TZ 8) 2ugesagt

Das Kennzahlensystem ware mit aussagekraftigen Kennzahlen (bspw. zu den Betriebs— und

Ausfallszeiten einzelner Produkte oder Anwendungen) auszubauen. (TZ 9) umgesetzt

Die Produkt— und Preiskalkulationen waren auf Basis einer zuverladssigen und vollstandigen
6 Kostenrechnung durchzufiihren, um eine nachvollziehbare Grundlage fir Preisfestsetzungen zur
Verfugung stellen zu kdnnen. (TZ 10)

umgesetzt

Auf eine Reduktion des Anteils an Fremdkapital bzw. auf eine weitere Starkung des Eigenkapitals

wadre hinzuwirken. (TZ 11) zugesagt

Dem Beirat und der Generalversammlung ware der Investitionsplan in einer Detailtiefe vorzu-
8 legen, welche die Nachvollziehbarkeit der konkreten Investitionsplanung und damit auch eine
wirksame Steuerung ermoglicht. (TZ 13)

umgesetzt

Die Weiterentwicklung der Kosten— und Leistungsrechnung ware voranzutreiben und diese in

der bestehenden Finanzsystem—Software angemessen zu implementieren. (TZ 14) umgesetzt

Die mit der geringen Eigenkapitalquote verbundenen Risiken und die weiteren operativen
Unternehmensrisiken (z.B. Risiken im Bereich des Finanzmanagements) waren im Risiko-

10  management vollstandig zu erfassen sowie die im Risikoprofil erfassten globalen Unter-
nehmensrisiken waren vertieft darzustellen und mit entsprechenden MaRnahmen auszustatten.
(TZ 15)

umgesetzt

11  Das Interne Kontrollsystem im Finanzmanagement ware zlgig fertigzustellen. (TZ 16) umgesetzt

Die Vorgaben des Berechtigungskonzepts zur Ausgestaltung von Berechtigungen und Namen
waren einzuhalten. AuRerdem waren zur Sicherstellung der Rollen— bzw. Funktionstrennung die
Kontroll- und Freigabeschritte im jeweiligen Buchungsprozess in der Finanzsystem—Software
angemessen abzubilden. (TZ 17)

12 zugesagt

Die zeitlich unbefristeten und unbeschrankten Systemberechtigungen in der produktiven
Finanzsystem—Software waren umgehend zu sanieren, derartige Berechtigungen nur fur
spezifische Problemstellungen und jedenfalls zeitlich begrenzt zu vergeben sowie eine
entsprechende nachvollziehbare Dokumentation dariber zu fihren. (TZ 17)

13 umgesetzt

Das Vorgehen bei Beschaffungen tiber 100.000 EUR ware in der Beschaffungsrichtlinie zu
14 ergénzen. Die Wertgrenzen fir Beschaffungen wéren in der Finanzsystem—Software angemessen
abzubilden. (TZ 18)

umgesetzt
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
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Die Bestatigung der sachlichen Richtigkeit von Rechnungen ware unter Angabe der Funktion mit
Unterschrift der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters durchzufthren. (TZ 19)

Der Prozess zur Freigabe und Verbuchung von Rechnungen durch unterschiedliche
Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter ware in der Finanzsystem—Software angemessen abzubilden.
(T2 19)

Die Regelung zur Freigabe von Bankiberweisungen wére abzudndern, um eine organisatorisch
angemessene Funktionstrennung sicherzustellen und das Missbrauchspotenzial bzw. —risiko zu
reduzieren. (TZ 20)

Die im Zuge der Uberpriifung des Kontrollsystems in den IT-Prozessen anhand des Standards
nach ISAE 3402 festgestellten Mangel (unter anderem im Anderungsmanagementprozess, bei
der Nachvollziehbarkeit von Anderungen und deren Abnahmen, im Managen von Problemen
oder im Prozess zur Service— bzw. Stérungsannahme) waren zu beseitigen und die Umsetzung
der dritten Etappe fir die drei noch ausstehenden Prozesse (Service Levels mit der Linz AG, Kon-
tinuitdtsmanagement, Projekt— und Programmmanagement) ware zlgig voranzutreiben. (TZ 21)

Auch beim Beschluss des Wirtschafts— und Investitionsplans ware die Eigentiimervertretung von
einer zum Geschaftsfihrer der Gesellschaft unterschiedlichen Person wahrzunehmen, um so
Interessenkonflikte moglichst auszuschlieRen. (TZ 22)

In die Geschéftsfihrervertrage ware eine Bestimmung aufzunehmen, nach der Beteiligungen
der Geschéftsfiihrer an anderen Unternehmungen der Zustimmung der Generalversammlung
bedurfen. (TZ 22)

Auf die Moglichkeit der Aufnahme von eigenem Personal nach allgemeinem Arbeitsrecht —
unter Bedachtnahme auf ihre Kosten und Nutzen und insbesondere als einzige Form der
Personalneuaufnahme (gegeniber der Zuteilung von Magistratsbediensteten Gber die Stadt
Linz) — ware hinzuwirken. (TZ 23)

Ein strukturiertes Ausbildungskonzept im Sinne der aktuellen unternehmenseigenen Strategie
ware rasch auszuarbeiten und umzusetzen. (TZ 24)

Das Thema Korruptionspravention wére in der Strategie zu verankern und auch die internen
Prozesse waren regelmaRig einer Risikoanalyse zu unterziehen, um korruptionsgeféahrdete Auf-
gabenbereiche und Entscheidungsprozesse zu identifizieren. (TZ 25)

Die Festlegung der Geringflgigkeitsgrenze von 70 EUR fir Vorteilsannahmen ware aus der
Richtlinie ,Korruption und Interessenskollision” zu streichen. (TZ 25)

Die sicherheitskritischen MaRnahmen, wie die Kontrolle von privilegierten Benutzerkonten oder
der Schutz der Infrastruktur, waren durch die Implementierung des neuen Netzwerksicherheits-
konzepts so rasch wie moglich umzusetzen. (TZ 26)
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Fazit

Gemal Mitteilung setzte die IKT Linz Infrastruktur GmbH alle Empfehlungen des RH
um bzw. sagte deren Umsetzung zu.

Die Produkt—und Preiskalkulation erfolgt nunmehr auf Basis einer zuverlassigen und
vollstandigen Kostenrechnung. Damit stand eine nachvollziehbare Grundlage fir die
Preisfestsetzung durch die Generalversammlung zur Verfligung.

Im Zuge des Ausbaus des IKS wurde ein internes Handbuch fir Prifungshandlungen
erstellt und werden die Prifungshandlungen der Geschéftsfihrung dokumentiert
und somit nachvollziehbar gemacht.

Durch die nunmehr verstarkte Aufnahme von eigenem Personal nach allgemeinem
Arbeitsrecht — unter Bedachtnahme auf Kosten und Nutzen (gegenUber der Zutei-
lung von Magistratsbediensteten Uber die Stadt Linz) — waren mit Ende Juni 2019
bereits 42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Eigenpersonal bei der IKT Linz Infra-
struktur GmbH angestellt. Dies sollte zu einer entsprechenden Aufwandsreduktion
bei gleichzeitiger erhohter Flexibilitat (im Vergleich zu zugewiesenem Magistratsper-
sonal) beitragen.
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GLV — GruberstralSe Linz Verwertungsgesellschaft mbH
Oberdsterreich 2018/5

Der RH Uberprifte im Mai 2017 die GLV — GruberstralRe Linz Verwertungsgesell-
schaft mbH. Er fihrte zu diesem Zweck Erhebungen bei der GLV — Gruberstralle Linz
Verwertungsgesellschaft mbH selbst sowie bei der LINZ AG flr Energie, Telekommu-
nikation, Verkehr und Kommunale Dienste, der MANAGEMENTSERVICE LINZ GmbH
und der LINZ SERVICE GmbH fur Infrastruktur und Kommunale Dienste durch, mit
dem Ziel, die Organisation, die Aufgabenwahrnehmung, die wirtschaftliche und
finanzielle Lage sowie die Haushaltsfihrung der GLV — GruberstralRe Linz Verwer-
tungsgesellschaft mbH zu beurteilen. Der Bericht enthielt 14 Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

LINZ AG fiir Energie, Telekommunikation, Verkehr und Kommunale Dienste

Vor der Vergabe von Auftragen ware die Anwendung des Vergaberechts auf samtliche Rechts-
1 verhaltnisse der Beteiligungen der LINZ AG fir Energie, Telekommunikation, Verkehr und Kom- umgesetzt
munale Dienste innerhalb einer Auftragskette zu prifen. (TZ 5)

Durch die Anderung der internen Richtlinien der LINZ AG fir Energie, Telekommunikation, Ver-
kehr und Kommunale Dienste ware sicherzustellen, dass samtliche von ihr beherrschten Unter-

2 nehmen bei nicht dem Vergaberecht unterliegenden Auftragen — unter Berlcksichtigung des zugesagt
Auftragswerts — Vergleichsangebote einholen. (TZ 5)
Bei den von der LINZ AG fir Energie, Telekommunikation, Verkehr und Kommunale Dienste

3 beherrschten Unternehmen waren die gemaf Gesellschaftsvertragen vorgesehenen Beschlisse 2ugesagt

der jahrlichen betrieblichen Gesamtplane und der sich Gber ein halbes Jahr erstreckenden Wirt-
schafts— und Investitionsplane sicherzustellen. (TZ 6)

Die Einhaltung der vorgesehenen Sitzungsintervalle von Organen der von der LINZ AG fiir Ener-
4 gie, Telekommunikation, Verkehr und Kommunale Dienste beherrschten Unternehmen wére zugesagt
sicherzustellen. (TZ 7)

Die Vereinbarung mit dem Geschéftsfihrer der GruberstraRe GmbH Uber die fixe Zuerkennung
5 eines variablen Gehaltsteils ware bis zur allfalligen Wiederaufnahme der Geschéftstatigkeit der umgesetzt
GruberstraRe GmbH formal zu widerrufen. (TZ 8)

Die Zustandigkeit der Internen Revision der LINZ AG fiir Energie, Telekommunikation, Verkehr
6 und Kommunale Dienste fiir von ihr beherrschte Unternehmen wére wie jene fur in ihrem umgesetzt
Alleineigentum stehende Unternehmen festzulegen. (TZ 19)

Bei einem allfélligen Gerichtsverfahren Gber das Bestehen eines Honoraranspruchs des privaten
7 Gesellschafters der GruberstraRe GmbH ware die Notwendigkeit einer Rickstellung fur ein all- k.A.
falliges Erfolgshonorar neu zu bewerten. (TZ 15)

LINZ SERVICE GmbH fur Infrastruktur und Kommunale Dienste

Bei einem allfélligen Gerichtsverfahren Gber das Bestehen eines Honoraranspruchs des privaten
7 Gesellschafters der Gruberstrale GmbH ware die Notwendigkeit einer Riickstellung fir ein all- k.A.
falliges Erfolgshonorar neu zu bewerten. (TZ 15)

3 Vor der Vergabe von Auftragen ware die Anwendung des Vergaberechts zu prifen und es zutref- umgesetzt
fendenfalls anzuwenden. (TZ 5, TZ 9) g
Bei Liegenschaftsverkaufen waren Interessenkonflikte bei Beratern vor ihrer Beauftragung aus-

9 A umgesetzt
zuschlieRen. (TZ 11)
Die Mietzinse flr nicht betriebsnotwendige und marktgangige Immobilien wéren vorrangig am

10 Marktwert zu orientieren. (TZ 13) umgesetzt
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SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Mit den in die Entwicklung von Liegenschaften der LINZ SERVICE GmbH fir Infrastruktur und
Kommunale Dienste eingebundenen Unternehmen waren schriftliche Vertrage abzuschlieRen
und darin auch auf Verpflichtungen zur Aufzeichnung von Leistungen, Haftungsfragen und die
Vertretung bei Rechtsstreitigkeiten einzugehen. (TZ 16)

MANAGEMENTSERVICE LINZ GmbH

11 zugesagt

Vor der Vergabe von Auftragen ware die Anwendung des Vergaberechts zu prifen und es zutref-

E fendenfalls anzuwenden. (TZ 5, TZ 9)

umgesetzt
Vor Griindung einer Gesellschaft mit einem privaten Unternehmen waren im Rahmen eines

12 Auswahlverfahrens die Eignung mehrerer Unternehmen zu prifen und die Auswahlgriinde zu
dokumentieren. (TZ 4)

umgesetzt

Unter Betrachtung von Kosten—Nutzen—Aspekten ware eine Auflésung der GruberstraRe GmbH

13 nach Abschluss des Schiedsverfahrens zu prifen. (TZ 4)

umgesetzt

Bei Honorarvereinbarungen auf Grundlage des Immobilienwerts waren die Inflation und die

14 Preisentwicklung am Immobilienmarkt zu bericksichtigen. (TZ 9)

umgesetzt

Fazit

Sowohl die LINZ AG fir Energie, Telekommunikation, Verkehr und Kommunale
Dienste als auch die MANAGEMENTSERVICE LINZ GmbH und die LINZ SERVICE GmbH
far Infrastruktur und Kommunale Dienste setzten samtliche Empfehlungen des RH
um bzw. sagten die Umsetzung zu.

Die Empfehlungen des RH zielten insbesondere bei der Vergabe von Auftragen darauf
ab, die wirtschaftlich beste Losung unter Ausschopfung des Marktpotenzials sicher-
zustellen. Durch die nahezu vollstandige Umsetzung der diesbeziglichen Empfehlun-
gen verbesserten die LINZ AG fir Energie, Telekommunikation, Verkehr und Kommu-
nale Dienste, die MANAGEMENTSERVICE LINZ GmbH und die LINZ SERVICE GmbH fir
Infrastruktur und Kommunale Dienste die Rahmenbedingungen zur Gewahrleistung
von Transparenz und Wettbewerb bei Vergaben. Eine Richtlinie der LINZ AG fur Ener-
gie, Telekommunikation, Verkehr und Kommunale Dienste, die sicherstellen sollte,
dass samtliche von ihr beherrschten Unternehmen bei nicht dem Vergaberecht un-
terliegenden Auftragen Vergleichsangebote einholen, sollte bis Ende 2019 (berarbei-
tet sein.

Die MANAGEMENTSERVICE LINZ GmbH folgte zudem der Empfehlung, vor Grin-
dung einer Gesellschaft mit einem privaten Unternehmen im Rahmen eines Aus-
wahlverfahrens die Eignung mehrerer Unternehmen zu prifen und die Auswahl-
griinde zu dokumentieren.

Die LINZ AG fir Energie, Telekommunikation, Verkehr und Kommunale Dienste wei-
tete auf Empfehlung des RH die Zustandigkeit ihrer Internen Revision auf von ihr
beherrschte Unternehmen aus und schuf damit Voraussetzungen fir eine vertiefte
Kontrolle.
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Ordnungsdienst der Stadt Linz GmbH
Oberdsterreich 2018/10

Der RH Uberpriifte im November 2017 die Ordnungsdienst der Stadt Linz GmbH mit
dem Ziel, insbesondere die rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen,
die Aufgabenerfiillung, den Personaleinsatz sowie die wirtschaftliche Lage und
Finanzierung der Gesellschaft darzustellen und zu beurteilen. Der Bericht enthielt
neun Empfehlungen.

Ordnungsdienst der Stadt Linz GmbH

1

Stadt Linz

7

307

Die Aufgabenverteilung innerhalb der Geschéftsfihrung sollte in einem schriftlichen Geschafts-

verteilungsplan — mit einer klaren Beschreibung der Zustandigkeiten — festgelegt werden. (TZ 5) umgesetzt

Im Sinne der Gleichstellungsziele der Stadt Linz sollten zielgerichtete MaRRnahmen zur weiteren

Steigerung des Frauenanteils gesetzt werden. (TZ 16) umgesetzt

Vertrage Uber Dauerleistungen, wie bspw. die Fihrung der Buchhaltung und die Erstellung des
Jahresabschlusses, waren grundsatzlich schriftlich abzuschlieRen bzw. entsprechend zu
dokumentieren. (TZ 24)

umgesetzt

Die Zuschlage fir Uber— bzw. Mehrstunden sowie die Feiertagsvergiitungen waren im
Rechnungsabschluss richtig darzustellen. Dazu ware vom Magistrat Linz einzufordern, dass die
monatliche Lohnabrechnung entsprechend differenziert erstellt wird. (TZ 27)

umgesetzt

Die Ausgaben flr das von der Stadt Linz beigestellte Personal wéren nicht beim Sozialaufwand,

) : umgesetzt
sondern beim Personalaufwand auszuweisen. (TZ 27) &

Es ware eine genauere, systematische Analyse der vorhandenen Risiken vorzunehmen und dem
Beteiligungsmanagement der Stadt Linz der geforderte Bericht hinsichtlich IKS und Risiko-
management zeitgerecht vorzulegen. (TZ 28)

umgesetzt

Die Bezlige von Geschaftsfiihrern sollten grundsatzlich als Fixbetrage Gber die gesamte Vertrags-

laufzeit vereinbart und nicht jahrlich automatisch angepasst werden. (TZ 6) offen

Die Landespolizeidirektion Oberdsterreich ware auf die — wegen der fehlenden gesetzlichen
Grundlage bestehende — Nichtigkeit der Vereinbarung tber die Aufteilung der Strafgeld-
einnahmen aus den vom Ordnungsdienst wahrgenommenen VerstélRen in gebihrenfreien Kurz-
parkzonen hinzuweisen. (TZ 11)

umgesetzt

Kinftig waren von der Landespolizeidirektion Oberdsterreich die Strafgeldeinnahmen aus den
vom Ordnungsdienst wahrgenommenen VerstéRen in gebihrenfreien Kurzparkzonen auf
GemeindestralRen in voller Hohe einzufordern. Weiters ware zu prifen, inwieweit die von der
Landespolizeidirektion Oberdsterreich seit 2015 einbehaltenen, der Stadt Linz zustehenden
Anteile an den Strafgeldeinnahmen, riickgefordert werden kénnen. (TZ 11)

umgesetzt
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Fazit

Die Ordnungsdienst der Stadt Linz GmbH und die Stadt Linz setzten mit einer Aus-
nahme alle Empfehlungen des RH um.

Im Zuge der Jahresabschlussprifung 2018 legte die Ordnungsdienst Linz GmbH dem
Beteiligungsmanagement der Stadt Linz erstmals einen auf Basis einer systemati-
schen Risikoanalyse erstellten Bericht hinsichtlich des Internen Kontrollsystems und
Risikomanagements vor.

Die Stadt Linz wies die Landespolizeidirektion Oberdsterreich im Janner 2019 schrift-
lich auf die Nichtigkeit der Vereinbarung Uber die Aufteilung der Strafgeldeinnah-
men aus den vom Ordnungsdienst wahrgenommenen VerstofRen in geblhrenfreien
Kurzparkzonen hin. Die Landespolizeidirektion sagte verbindlich zu, die in diesem
Zusammenhang erzielten Einnahmen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben zu
100 % an den Magistrat der Stadt Linz zu Uberweisen.

Nicht umgesetzt hat die Stadt Linz die Empfehlung, Bezlige der Geschaftsfihrung
grundsatzlich als Fixbetrage Uber die gesamte Vertragslaufzeit zu vereinbaren. Die
Vertrdge wirden jedoch keine automatischen Bezugserhéhungen etwa im Sinne von
Vorrickungen, sondern lediglich Wertanpassungsklauseln enthalten.
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Parkraummanagement Stadt Salzburg
Salzburg 2018/1

Der RH Uberprifte von September bis November 2016 das Parkraummanagement
der Stadt Salzburg mit dem Ziel, die MaRnahmen zum Parkraummanagement, deren
Uberwachung, die Planungen zur Erweiterung des Parkraummanagements, die Ein-
nahmen— und Ausgabenentwicklung und die Mittelverwendung zu beurteilen. Der
Bericht enthielt 24 Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Stadt Salzburg

10

11

309

In technische Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Parkraummanagement ware eine
Organisationseinheit mit technischem Aufgabengebiet — in der Stadt Salzburg die MA 6 — einzu-
binden. Andernfalls ware durch Anderung der Geschéftseinteilung der Verantwortungsbereich
fur Beschaffungen in technischen Belangen sachgerecht anzupassen und diesbezlglich waren
allfallige Schnittstellen zwischen Organisationseinheiten des Magistrats der Stadt Salzburg zu
regeln. (TZ 5)

umgesetzt

Die Prozessdokumentation fir das IKS des Strafamts ware um regelmaRige magistratsseitige
Kontrollen der Tatigkeit der Uberwachungsorgane vor Ort sowie um systematische Analysen
dieser Tatigkeit zu ergidnzen und der Uberwachungsprozess wire zu implementieren. (TZ 6)

umgesetzt

Bei der Erstellung eines Raumlichen Entwicklungskonzepts waren moglichst quantifizierbare

bzw. messbare Maknahmen zur Uberpriifung der Zielerreichung festzulegen. (TZ 8) zugesagt

Eine Uberpriifung und Modifikation des Raumlichen Entwicklungskonzepts ware in die Wege zu

leiten. (TZ 8) umgesetzt

Durch Halte— und Parkverbote ausgewiesene Bewohnerstellflachen fir Anrainerinnen und
Anrainer sollten lediglich bei verkehrlicher Notwendigkeit auf Basis begriindeter Interessenab-
wagungen eingerichtet werden. Diesbeziglich waren Auslastungskennzahlen zu definieren und
vor der Erlassung der entsprechenden Verordnungen Untersuchungen zur Auslastung der
betroffenen Gebiete vorzunehmen. (TZ 9)

umgesetzt

Bei der Bewilligung von Ausnahmen fir die FuRgdngerzone betreffend Kfz—Zufahrten auRerhalb

der Ladezeiten sollte restriktiv vorgegangen werden. (TZ 10) offen

Der Ladevorgang an den Stromtankstellen sollte unter Angabe einer maximalen Dauer in Stun-
den zeitlich begrenzt werden. Zudem waren vermehrt offentlich zugdngliche, private Flachen an
Stelle von Kurzparkzonen fir die Situierung der Ladestationen in Erwagung zu ziehen. (TZ 11)

umgesetzt

In den entsprechenden Gesellschaftsorganen der Betreiber von Stromtankstellen bzw. Carsha-
ring—Unternehmen wire auf eine Anderung der Vorgehensweise bei der Nutzung von 6ffentli-
chen Verkehrsflachen hinzuwirken. Es ware sicherzustellen, dass Stromtankstellen auf offentli-
chem Grund von allen Elektrofahrzeugen benutzt werden kénnen. (TZ 11)

umgesetzt

Es waren die Halte— und Parkverbote ,ausgenommen Elektrofahrzeuge fir die Dauer des Lade-
vorganges an den Stromtankstellen” entsprechend den Bestimmungen der StralRenverkehrsord-
nung 1960 auf ihre Erforderlichkeit durch die MA 5 zu Gberprifen. Dabei ware u.a. die tatsachli-
che Auslastung durch den Betreiber der Stromtankstelle nachzuweisen. (TZ 11)

umgesetzt

Der Daten— und Informationsaustausch zu den Park & Ride—Anlagen sollte mit den Umlandge-

meinden und den Betreibern des &ffentlichen Verkehrs intensiviert werden. (TZ 13) offen

Die geplante Erweiterung der Kurzparkzonen auf mehr als das Doppelte der Stellplatze ware mit
aktuellen und umfassenden Untersuchungen abzusichern und in ihrer Wirkung zu messen.
(TZ 14)

umgesetzt
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SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Bei Errichtung von Garagen sollte eine stringente, nachvollziehbare und in der Umsetzung
12 sichergestellte Anzahl an zu reduzierenden Stellpldtzen an der Oberflache festgelegt und mit
dem Land Salzburg diesbezlglich eine Einigung hergestellt werden. (TZ 15)

offen

Spatestens bei einer raumlichen Erweiterung des Parkraummanagements sollte die Uberwa-
chung der Delikte gemaR StraRenverkehrsordnung 1960 durch die Uberwachungsunternehmen
unter Berticksichtigung der erforderlichen Uberwachungsorgane durch entsprechende Ver-
schriftlichung abgesichert werden. (TZ 16)

13 umgesetzt

Die Uberwachungsorgane sollten bereits im Rahmen der theoretischen Ausbildung auf die
Authentizitat von Ausnahmegenehmigungsnachweisen eingeschult werden. Ein kompletter Satz
von Musterausnahmegenehmigungsnachweisen sollte bereits im Schulungsordner enthalten
sein. (T2 17)

14 umgesetzt

Die Tatigkeit der Parkraum—Uberwachungsorgane wire zu evaluieren, um einen méglichst
hohen und gleichmiRigen Uberwachungserfolg sicherzustellen. Dafiir sollten erforderlichenfalls
auch unternehmensinterne Evaluierungen der Uberwachungsunternehmen angefordert wer-
den. (TZ 18)

Es sollte sichergestellt werden, dass moglichst alle Uberwachungsorgane sowohl die Kurzparkzo-
16 nendelikte als auch die Delikte gemaR StraRenverkehrsordnung 1960 zu kontrollieren und zu
sanktionieren imstande sind. (TZ 18)

15 umgesetzt

umgesetzt

Die Uberwachungsunternehmen waren dazu anzuhalten, eine korrekte Zuordnung der Delikte
gemaR StralRenverkehrsordnung 1960 zu den Rayons, in denen sie begangen wurden, sicherzu-
stellen, um allfallige Delikthdufungsstellen feststellen und gegebenenfalls gegensteuern zu kén-
nen. (TZ 18)

Es sollte — sofern eine Vollstreckung nicht moglich ist —von einer Stornierung der Strafgeldfor-
derungen betreffend Kraftfahrzeuge mit auslandischem Kennzeichen abgesehen und im Wieder-
holungsfall sollten technische Wegfahrsperren eingesetzt werden, um die Entrichtung der Straf-
gelder vor Ort sicherzustellen. (TZ 20)

17 offen

18 umgesetzt

Die verflgten Einstellungen der Verwaltungsstrafverfahren nach dem Salzburger Parkgebihren-
19  gesetz und nach der StraRenverkehrsordnung 1960 wéren berichtsmaRig zu erfassen und auszu-
werten, um einen entsprechenden Uberblick bzw. Steuerungsméglichkeiten zu erlangen. (TZ 20)

umgesetzt

Die Verwaltungsabgaben fiir die Erteilung von Ausnahmebewilligungen gemal Stralenverkehrs-
ordnung 1960 sollten so angepasst werden, dass zumindest eine Kostendeckung fir den inter-
nen Verwaltungsaufwand gegeben ist. Vor dem Hintergrund der Gebihren—und Einnahmenent-
wicklung und des Ziels des REK 2007, wonach beim Stellplatzmanagement fiskalische
Steuerungsinstrumente zu bericksichtigen sind, sollte die Einfiihrung der Parkgebihr in pau-
schalierter Form gemald Salzburger Parkgebihrengesetz geprift werden. (TZ 22)

20 offen

Der Vorwegabzug gemal § 100 Abs. 9 StralRenverkehrsordnung 1960 bei der Aufteilung der
Strafgelder sollte in Hinkunft geltend gemacht werden. Insbesondere auch in Anbetracht der
21  steigenden Anzahl der Delikte gemaR StraRenverkehrsordnung 1960 sollte dafir der tatsachli- zugesagt
che Mehraufwand aufgrund der Riickiibertragung der Strafvollzugszustéandigkeit fur den ruhen-
den Verkehr auf die Stadt Salzburg erhoben und zugrunde gelegt werden. (TZ 23)

Es sollte das Verhaltnis der StraRenldnge von Landes— gegenlber jener der GemeindestralRen
22 dokumentiert werden, um eine gesetzeskonforme Aufteilung der Strafgelder zu gewahrleisten. zugesagt
(TZ 23)

Die Einnahmen und Ausgaben der Parkraumbewirtschaftung waren anhand einer vollstandigen
23 kostenrechnerischen Darstellung zu ermitteln und als Berechnungsgrundlage fir die Zweckbin- offen
dung zugunsten des offentlichen Verkehrs heranzuziehen. (TZ 24)

Eine Anderung des Gesellschaftsvertrags der Salzburger Parkgaragen Gesellschaft m.b.H. sollte
dahingehend vorgesehen werden, dass — sofern keine groReren Neubauprojekte mehr geplant
sind — auch eine entsprechende Gewinnausschittung an die Gesellschafter vorgenommen wer-
den kann. (TZ 26)

24 offen
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Fazit

Die Stadt Salzburg setzte den groten Teil der Empfehlungen des RH um bzw. sagte
deren Umsetzung zu.

Umgesetzt wurden u.a. die Empfehlungen, die Prozessdokumentation fir das In-
terne Kontrollsystem des Strafamts um regelmalige magistratsseitige Kontrollen der
Tatigkeit der Uberwachungsorgane vor Ort sowie um systematische Analysen dieser
Tatigkeit zu erganzen und den Uberwachungsprozess zu implementieren, den Lade-
vorgang an den Stromtankstellen unter Angabe einer maximalen Dauer in Stunden
zeitlich zu begrenzen und die geplante Erweiterung der Kurzparkzonen auf mehr als
das Doppelte der Stellplatze mit aktuellen und umfassenden Untersuchungen abzu-
sichern und in ihrer Wirkung zu messen.

Offen blieb die Umsetzung von drei Empfehlungen im kaufmannischen bzw. gesell-
schaftsrechtlichen Bereich.

Zugesagt wurde u.a. die Empfehlung, bei der Erstellung eines Raumlichen Entwick-
lungskonzepts moglichst quantifizierbare bzw. messbare MaRnahmen zur Uberpri-
fung der Zielerreichung festzulegen.

Durch die Umsetzung der Empfehlungen bzw. deren Zusage konnten die Wirksam-

keit des Parkraummanagements gesteigert sowie die Organisation und Aufgabener-
fillung verbessert werden.

www.parlament.gv.at

313 von 332



314 von 332 111-78 der Beilagen XXV 1. GP - Bericht - 02 Nachfrageverfahren im Jahr 2019

Abfallwirtschaftsverband Liezen
Steiermark 2018/3

Der RH Uberprifte im Mérz und April 2017 den Abfallwirtschaftsverband Liezen mit
dem Ziel, die Organisation, die rechtlichen Grundlagen und die wirtschaftliche Lage
des Verbands sowie seine Aufgabenerfiillung zu beurteilen. Der Bericht enthielt
13 Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Abfallwirtschaftsverband Liezen

Der Verband sollte sowohl die Praxis der Aufgabenwahrnehmung seiner Organe als auch die
1 Satzung auf ihre ZweckmaRigkeit hin Gberprifen und dem Ergebnis entsprechend
harmonisieren. (TZ 3)

umgesetzt

Die vom Verbandsvorstand beschlossenen auRerordentlichen Bezugserhéhungen waren der
2 Verbandsversammlung vorzulegen und derartige Vorhaben kinftig der Verbandsversammlung
zur Beschlussfassung zukommen zu lassen. (TZ 3, T2 4, TZ5)

umgesetzt

Der Abfallwirtschaftsverband Liezen sollte einen mittelfristigen Finanzplan einschlieflich einer
Investitions— und Projektplanung erstellen. Sollte sich daraus zeigen, dass keine Notwendigkeit

3 von wesentlichen Investitionen besteht, ware eine Verringerung des Einnahmenuberschusses
anzustreben. Dies kdnnte im Sinne einer finanziellen Entlastung der Mitgliedsgemeinden, z.B.
durch eine Senkung der Abfallbehandlungspreise, erfolgen. (TZ 6)

umgesetzt

Der Deponiebetrieb sollte getrennt von den gesetzlich zugeordneten Aufgaben betrachtet

werden und es sollte ein eigener Rechnungskreis eingerichtet werden. (TZ 6) 2ugesagt

Der RH erachtete es als wesentlich, dass der Deponiebetrieb nicht aus dem Siedlungsabfall-
bereich querfinanziert wird. Es sollten daher die zur Finanzierung der Deponieerweiterung
bereitgestellten Mittel an die Mitgliedsgemeinden zurlckflieBen; dies sollte z.B. durch eine Sen-
kung der Abfallbehandlungspreise erfolgen. (TZ 6)

offen

6 reichen Ziele zu definieren und Wege zur Zielerreichung festzulegen sowie die Verbandstatigkeit offen

an den Inhalten und Vorgaben des Regionalen Abfallwirtschaftsplans auszurichten. (TZ 9)

Der Abfallwirtschaftsverband Liezen sollte eine weitgehende Aufgabendelegation der Gemein-
7 den —insbesondere der Abfallsammlung —an den Verband erwirken, um groRere gemeinsame
Ausschreibungen zu ermoglichen (Effekt der Fixkostendegression). (TZ 10)

umgesetzt

Flr die Zeit nach Ablauf des bis Ende 2018 laufenden Leistungsvertrags zur thermischen
8 Verwertung der heizwertreichen Fraktion sollten alle Optionen der Abfallbehandlung gepriift
werden. (TZ 11)

umgesetzt

Um sicherzustellen, dass den Mitgliedsgemeinden bzw. den Gebuhrenzahlern durch die
Behandlung von nicht den Siedlungsabfallen zuzurechnenden Abfallarten keine Kosten
entstehen, wiren detaillierte Kalkulationen anzustellen und die Ubernahmepreise bei Bedarf
anzupassen. (TZ 12)

umgesetzt

Der Personaleinsatz fir Umwelt— und Abfallberatung sollte an die Zielsetzung des Landes-

10 abfallwirtschaftsplans herangefuhrt werden. (TZ 13)

umgesetzt
Der Deponiebetrieb wére in einer Weise zu organisieren, dass die offene Schittflache verringert

11 wird; danach sollte eine Neufestsetzung der behordlich festgelegten Sicherheitsleistung
beantragt werden. (TZ 17)

offen

Vor dem Beschluss der Umsetzung des Baurestmassendeponieprojekts sollten eine Bedarfs-

12 erhebung angestellt und eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durchgefiihrt werden. (TZ 18)

umgesetzt

Im Regionalen Abfallwirtschaftsplan waren —vom Ist—Zustand ausgehend —in allen Geschéftsbe- I
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Land Steiermark

13

313

Aufgrund des bereits grolRen zeitlichen Abstands seit der letzten — 2011 durchgefiihrten —
Untersuchung sollte das Projekt Abfallspiegel fortgefiihrt werden. (TZ 7)
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zugesagt

Fazit

Der Abfallwirtschaftsverband Liezen setzte die insgesamt zwolf an ihn gerichteten
Empfehlungen des RH Uberwiegend um bzw. kiindigte deren Umsetzung an. So wur-
den etwa die Satzungen harmonisiert, ein mittelfristiger Finanzplan einschlieflich
einer Investitions— und Projektplanung erstellt sowie die Abfallsammlung der Mit-
gliedsgemeinden weitgehend an den Verband delegiert.

Als offen stufte der RH die Umsetzung der Empfehlungen an den Verband zum Riick-
fluss der Mittel, die die Gemeinden zur Finanzierung der Deponieerweiterung be-
reitgestellt hatten, zur Erstellung des Abfallwirtschaftsplans und zur Verringerung
der offenen Schuttflache der alten Deponie ein.

Das Land Steiermark sagte zu, die an das Land gerichtete Empfehlung des RH umzu-
im Jahr 2020 — nach Umstellung der Gemein-

|Il

setzen und das Projekt ,Abfallspiege
den auf die Voranschlags— und Rechnungsabschlussverordnung 2015 — fortzufth-
ren.
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III

Dampfschiff ,,Hohentwie
Vorarlberg 2018/2

Der RH Uberprifte im August und September 2017 die Hohentwiel Schifffahrtsge-
sellschaft m.b.H. und deren Tochtergesellschaft Hohentwiel Gastronomiegesell-
schaft m.b.H. mit dem Ziel, die rechtlichen Grundlagen, die Aufgabenerfiillung, die
Organisation und die wirtschaftliche Lage der Gesellschaften sowie die Funktion der
Marktgemeinde Hard als Mehrheitseigentimerin der Hohentwiel Schifffahrtsgesell-
schaft m.b.H. zu beurteilen. Der Bericht enthielt 33 Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

,Hohentwiel” Schifffahrtsgesellschaft m.b.H.

1
2

10

11

12

13

14

15

314

Die Einhaltung des Stellenbesetzungsgesetzes ware sicherzustellen. (TZ 9) . umgesetzt
Die Uberlegungen zur Zusammenlegung der Gesellschaften wiren fortzusetzen. (TZ 15) . umgesetzt
Klnftig waren jedenfalls jene Angelegenheiten, die die Vermogens—, Finanz—, Ertrags— und
Risikolage des Unternehmens grundlegend betreffen, durch die Generalversammlung zu umgesetzt
beschlieRen. (TZ 8)
Im Sinne eines Vier—Augen—Prinzips ware flr den Zahlungsverkehr eine kollektive Zeichnungs- Jugesast
berechtigung vorzusehen. (TZ 10) gesag
Bei in Doppelvertretung geschlossenen Geschaften des Geschéftsfihrers der Hohentwiel
Schifffahrtsgesellschaft m.b.H. ware die Zustimmung des Aufsichtsrats oder der General- umgesetzt
versammlung einzuholen. (TZ 12)
Die Aufbau— und Ablauforganisation ware zu tberarbeiten und Interne Kontrollsysteme waren in umgesetzt
allen Bereichen sicherzustellen. (TZ 13, TZ 16) &
Im Falle des Weiterfihrens des Unternehmensaufbaus mit zwei Gesellschaften sollte der
Leistungsaustausch zwischen den Gesellschaften im Sinne der Kostenwahrheit Itickenlos umgesetzt
verrechnet werden. (TZ 15)
Die Kreditvereinbarung zwischen den beiden Gesellschaften aus 2011 ware schriftlich festzu-

umgesetzt
legen. (TZ 15)

Eine konsolidierte Fassung des Gesellschaftsvertrags inklusive Darstellung der Stammbkapital-
anteile ware anzufertigen. Dabei ware auch zu prifen, ob eine Wiederaufnahme der Befreiung zugesagt
von der Nachschusspflicht dem Willen der Gesellschafter entspricht. (TZ 3)

Im Gesellschaftsvertrag oder in einer zu erlassenden Geschaftsordnung fur die Generalver-
sammlung ware die Teilnahme weiterer, nicht stimmberechtigter Personen vorzusehen; der Vor- zugesagt
sitz der Generalversammlung wére zu wahlen. (TZ 6)

Die Entscheidungen der Generalversammlung und die Beschlisse des Aufsichtsrats waren Umgesetzt
vollstdndig zu protokollieren. (TZ 8, TZ 16) &
Die erforderlichen Zustimmungen des Aufsichtsrats zu MaRnahmen der Geschaftsfiihrung umgesetst
waren einzuholen. (TZ 10, TZ 16) &

Die Betragsgrenzen fur die Zustimmungspflicht des Aufsichtsrats waren im Gesellschaftsvertrag
festzulegen; im Anstellungsvertrag des Geschaftsfihrers waren dessen Befugnisse der Art und zugesagt
der Hohe nach zu regeln. (TZ 10)

Die Firmenbuchmeldepflichten waren kinftig fristgerecht wahrzunehmen. (TZ 10) zugesagt

Zur Vermeidung von In—sich—Geschaften der Hohentwiel Gastronomiegesellschaft m.b.H. sollten
die Gesellschafter der Hohentwiel Schifffahrtsgesellschaft m.b.H. als Generalversammlung der umgesetzt
Hohentwiel Gastronomiegesellschaft m.b.H. festgelegt werden. (TZ 12)
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16

17

18

19

20

21
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Vergutungen an die Geschaftsfiihrung waren jedenfalls vom zustdndigen Organ beschlieRen zu
lassen und schriftlich festzuhalten. (TZ 13)

Der Rechtsgrund der Einmalzahlung aus 2016 an den Geschéftsfiihrer ware zu klaren und
schriftlich festzulegen. (TZ 13)

Urlaubs— und Uberstundenentschidigungen des Geschaftsfithrers wéren im Anstellungsvertrag
abschlieRend zu regeln. (TZ 13)

Die Bemessungsgrundlage fur die Pramie des Geschaftsfihrers ware prazise festzulegen. (TZ 13) . umgesetzt

I umgesetzt

Der Aufsichtsrat sollte auch unterjahrige Prifungen vorsehen und die gesetzliche Mindestanzahl
an Aufsichtsratssitzungen einhalten. (TZ 16)

Die Bemessungsgrundlage fiir die Ermittlung der Pacht an den Eigentimerverein (Verein
,Internationales Bodensee—Schifffahrtsmuseum®) ware klarzustellen. (TZ 17)

Hohentwiel Gastronomiegesellschaft m.b.H.

1
2

22

23

24

25

26

27

28
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Die Einhaltung des Stellenbesetzungsgesetzes ware sicherzustellen. (TZ 9)
Die Uberlegungen zur Zusammenlegung der Gesellschaften wéren fortzusetzen. (TZ 15)

Kinftig waren jedenfalls jene Angelegenheiten, die die Vermégens—, Finanz—, Ertrags— und
Risikolage des Unternehmens grundlegend betreffen, durch die Generalversammlung zu
beschlieRen. (TZ 8)

Im Sinne eines Vier—Augen—Prinzips ware fir den Zahlungsverkehr eine kollektive Zeichnungs-
berechtigung vorzusehen. (TZ 10)

Bei in Doppelvertretung geschlossenen Geschaften des Geschaftsfihrers der Hohentwiel
Schifffahrtsgesellschaft m.b.H. ware die Zustimmung des Aufsichtsrats oder der Generalver-
sammlung einzuholen. (TZ 12)

Die Aufbau— und Ablauforganisation ware zu Gberarbeiten und Interne Kontrollsysteme waren in
allen Bereichen sicherzustellen. (TZ 13, TZ 16)

Im Falle des Weiterfiihrens des Unternehmensaufbaus mit zwei Gesellschaften sollte der
Leistungsaustausch zwischen den Gesellschaften im Sinne der Kostenwahrheit ltickenlos ver-
rechnet werden. (TZ 15)

Die Kreditvereinbarung zwischen den beiden Gesellschaften aus 2011 ware schriftlich festzu-
legen. (TZ 15)

Die Generalversammlung ware zumindest einmal jahrlich einzuberufen; dort waren die
BeschlUsse zur Feststellung des Jahresabschlusses, zur Verwendung des Bilanzergebnisses und
zur Entlastung der Geschéftsfuhrung zu fassen. (TZ 7)

Um gegebenenfalls Beschlisse im Umlaufweg fassen zu konnen, ware die Errichtungserklarung
der Hohentwiel Gastronomiegesellschaft m.b.H. entsprechend anzupassen. (TZ 7)

Mit den Geschaftsfihrern waren schriftliche Anstellungsvertrage analog zur Bundes—Vertrags-
schablonenverordnung abzuschliefen; darin waren die Befugnisse der Geschéftsfihrer der Art
und Héhe nach zu konkretisieren und insbesondere jene MaRnahmen zu definieren, die der Ent-
scheidung der Generalversammlung vorbehalten sind. (TZ 11)

Die Aufgabenverteilung und Zusammenarbeit zwischen den Geschaftsfiihrern waren in den
Anstellungsvertragen oder in einer Geschaftsordnung zu regeln. (TZ 11)

Die Vertragsbeziehung zwischen dem fiir die Gastronomie verantwortlichen Geschaftsfihrer
und der Hohentwiel Gastronomiegesellschaft m.b.H. (Werkvertrag, stille Gesellschaft) ware
schriftlich zu regeln. (TZ 14)

Eine Rlckforderung der vertragswidrigen Mehrzahlungen gegeniiber dem fir die Gastronomie
verantwortlichen Geschaftsfihrer und eine Rickforderung des vertraglich nicht vorgesehenen
Vorschusses an ihn in Hohe von 10.000 EUR waren zu prifen. (TZ 14)

Die Marktublichkeit des fur den Kredit mit der Hohentwiel Schifffahrtsgesellschaft m.b.H.
geltenden Zinssatzes in Hohe von 4 % ware zu prifen; allenfalls wére ein Kreditvertrag zu
glunstigeren Konditionen abzuschlieRen. (TZ 15)
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SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Die Grunde fir die negativen Ergebnisse der Gesellschaft und insbesondere fur die Entwicklung
29  von Erlésen und Aufwendungen waren zu analysieren. Daraus abgeleitet waren MaRnahmen zur k.A.
Ergebnisverbesserung mit dem Ziel eines zumindest kostendeckenden Betriebs zu setzen. (TZ 18)

Marktgemeinde Hard
1 Die Einhaltung des Stellenbesetzungsgesetzes ware sicherzustellen. (TZ 9) . umgesetzt
2 Die Uberlegungen zur Zusammenlegung der Gesellschaften wéren fortzusetzen. (TZ 15) zugesagt

Kinftig ware auch bei der Griindung mittelbarer Beteiligungen ein Beschluss der Gemeinde-
30  vertretung zu erwirken und dieser Beschluss der Aufsichtsbehorde des Landes Vorarlberg zur zugesagt
Genehmigung vorzulegen. (TZ 4)

Der vom Land Vorarlberg fiir seine Beteiligungen erstellte Corporate Governance Kodex 2017
ware sinngemal auch fir die Beteiligungen der Marktgemeinde anzuwenden; dadurch wéaren

31 ordnungsgemale, transparente und nachvollziehbare Abldufe in der Hohentwiel Schifffahrts- zugesagt
gesellschaft m.b.H. und der Hohentwiel Gastronomiegesellschaft m.b.H. sicherzustellen. (TZ 20)
3 Unter BgrUcksichﬁgyng von Ko.sten—Nutzen—Ubefrlej‘gungen)/vére e‘ine Verbesserurjg der Rah- Zugesagt
menbedingungen fir den Betrieb der ,Hohentwiel” (Landkiche, Liegeplatz) zu prifen. (TZ 21)
Im Falle von gemeindeseitigen Investitionen irj_den Standort der ,,Hohentwiel” und ihrer
33 Ga§tronomie soII.te die Marktgemeinde auch Uberlegungen zu ihrem finanziellen E.ngagement Zugesagt
bei der Hohentwiel Schifffahrtsgesellschaft m.b.H. und der Hohentwiel Gastronomie-
gesellschaft m.b.H. (u.a. Gewinnbeteiligung, umsatzabhangige Pacht) anstellen. (TZ 21)
Fazit
Da die Hohentwiel Gastronomiegesellschaft m.b.H. im Oktober 2018 ihren Betrieb
einstellte, bezog der RH diese Gesellschaft nicht mehr in die Nachfrage ein und
stufte daher die bezughabenden Empfehlungen in die Rubrik , kein Anwendungsfall”
ein. lhre Vermdgenswerte wirden derzeit realisiert und zum Schuldenabbau ver-
wendet. Damit ist die wesentliche Empfehlung des RH an die Hohentwiel Schiff-
fahrtsgesellschaft m.b.H. und die Marktgemeinde Hard zu Uberlegungen zur Zusam-
menlegung der Gesellschaften umgesetzt. Im Ubrigen setzten die Hohentwiel
Schifffahrtsgesellschaft m.b.H. und die Marktgemeinde Hard die an sie gerichteten
Empfehlungen Uberwiegend um bzw. sagten deren Umsetzung zu. Dies betraf insbe-
sondere Empfehlungen zur Aufbau— und Ablauforganisation der Hohentwiel Schiff-
fahrtsgesellschaft m.b.H. sowie MalRnahmen im Bereich des Internen Kontrollsys-
tems und der Geschaftsfiihrung.
316
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Kulturhaus Dornbirn GmbH
Vorarlberg 2018/5

Der RH Uberprifte im Juni 2017 die Kulturhaus Dornbirn GmbH mit dem Ziel, die
Aufgabenerfillung, die Zielerreichung, die Finanzierung, das Unternehmensergeb-
nis und die Kontrollorganisation zu beurteilen. Der Bericht enthielt
29 Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Kulturhaus Dornbirn GmbH

10

11

12

13

14

15

317

Verwendungskonzepte und Nutzungsmoglichkeiten fir die wenig ausgelasteten Raumlichkeiten

im Kulturhaus wéren zu erarbeiten. (TZ 6) 2ugesagt

Der Pachtvertrag mit dem Cateringunternehmen ware so anzupassen, dass die Kulturhaus
Dornbirn GmbH von sich aus die Raumlichkeit des Restaurants interessierten Veranstaltern zugesagt
anbieten kann. (TZ 6)

Nach Veranstaltern ware aktiv zu suchen, um die Auslastung aller zur Verfligung stehender
Veranstaltungsraumlichkeiten und das wirtschaftliche Ergebnis der Gesellschaft zu verbessern.
(T27)

offen

Die Akquisition von Veranstaltungen ware als messbares Ziel mit der Geschaftsfiihrung zu

vereinbaren. (TZ 7) offen

Der Nutzen des jahrlichen Werbe— und Marketingbeitrags fur die Stadt Dornbirn und die
Kulturhaus Dornbirn GmbH wére zu erheben, dieser den Kosten gegeniberzustellen und daraus
die Wirtschaftlichkeit, Wirksamkeit und ZweckmaRigkeit der Beitragsleistung zu beurteilen
sowie in weiterer Folge zu entscheiden, ob die bisherige Zusammenarbeit mit dem Unter-
nehmen fortzusetzen ist. (TZ 7)

umgesetzt

Werbe— und MarketingmalRnahmen waren schriftlich zu beauftragen und dabei jedenfalls die
Hohe der Zahlung, der Verwendungszweck, die zu erbringenden Leistungen sowie Leistungs-
nachweise zu vereinbaren. (TZ 7)

umgesetzt

Die Preisgestaltung gegenlber den Kunden auRerhalb des Bezirks Dornbirn ware kritisch zu

hinterfragen. (TZ 8) zugesagt

In Rechnung gestellte Preise waren nachvollziehbar, auf die Vorgaben der Eigentimerin gestitzt,

zu gestalten. (TZ 8) zugesagt

Uber mitbetriebene Stellpldtze waren umgehend schriftliche Vereinbarungen zu schlieRen und

darin jedenfalls ein Entgelt fir die Betriebsflihrung zu vereinbaren. (TZ 10) 2ugesagt

Uber die in der Betriebskostenabrechnung weiterzuverrechnenden Aufwendungen wire eine
klare Regelung zu treffen und dabei wéren alle anfallenden Kosten anteilig zu ber(cksichtigen. zugesagt
(Tz11)

Die bisher entstandenen Verluste aus der fehlerhaften Abrechnung der Betriebskosten waren

nachzuverrechnen. (TZ 11) zugesagt

Fir einen vollstandigen Ausweis aller Parkmiinzen im Jahresabschluss ware zu sorgen. (TZ 15) umgesetzt

Es waren mehrjahrige und aussagekréaftige Planungsunterlagen zu erstellen und darauf
basierend in Abstimmung mit der Finanzplanung der Eigentiimerin ein addquates aussage-
kraftiges Berichtswesen, das regelmafig und nachweislich alle Informationspflichten erfillt, ein-
zurichten. (TZ 16)

offen

Die wesentlichen Geschéftsvorgange waren systematisch hinsichtlich ihrer Risikorelevanz zu

. « umgesetzt
analysieren und darauf aufbauend das Interne Kontrollsystem zu erganzen. (TZ 17) g

Fehlende Kontrollschritte waren festzulegen und durchgefiihrte Kontrollen zu dokumentieren.

(T2 17) umgesetzt
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SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Vertrage wdren schriftlich abzuschlieen, um die Rechte und Pflichten der Vertragspartner

16 nachvollziehbar festzuhalten. (TZ 18) umgesetzt

17 Auf Reprasentationsrechnungen wéren immer der betriebliche Anlass sowie die Jugesat
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu vermerken. (TZ 18) gesag

18 Beschllsse waren regelmaRig auf ihre ZeitgemaRheit zu Uberprifen und es ware daflr zu umgesetzt
sorgen, dass malRgebende Unterlagen in der Gesellschaft aufliegen und zuganglich sind. (TZ 18) &

19 Die innere Ordnung des Beirats ware durch die Auswahl der kooptierten Mitglieder durch Jugesast
diesen selbst zu gestalten. (TZ 20) gesag
Vom Beirat ware zur Wahrnehmung seiner Kontrollaufgabe die Vorlage zu erstellender

20 ) offen
Planungsunterlagen zu urgieren. (TZ 21)

21  Genehmigungen durch die zustdndigen Organe waren zu erwirken. (TZ 21) . umgesetzt

)8 Um eine hohere Auslastung zu erzielen, wére etwa durch eine bessere Beschilderung der Jupesast
Bekanntheitsgrad der neuen Garage MarktstraRe zu erhéhen. (TZ 12) gesag
Zeichnungsberechtigungen waren so zu gestalten, dass sie einer effizienten Abwicklung des

29 N ) umgesetzt
Tagesgeschéfts dienen. (TZ 19)

Stadtgemeinde Dornbirn

Eine Strategie zum Betrieb der Kulturhaus Dornbirn GmbH ware schriftlich festzulegen und

22 darauf basierend waren Ziele mit messbaren Zielwerten mit der Gesellschaft zu vereinbaren. offen
(TZ 4)

23 Fur die Preisgestaltung der Kulturhaus Dornbirn GmbH waren klare Vorgaben zu erlassen. (TZ 8) . umgesetzt
Auf Effizienzsteigerungen, erhohtes Erlosbewusstsein und auf eine sparsame Verwaltungs-

24 fuhrung durch das Heben von Kostensenkungspotenzialen der Kulturhaus Dornbirn GmbH wére umgesetzt
hinzuwirken. (TZ 15)
Im Gesellschaftsvertrag wdre die Entscheidungsfindung im Beirat bei Stimmengleichheit zu

25 offen
regeln. (TZ 20)
Die Uberwachung der Kulturhaus Dornbirn GmbH ware einem Aufsichtsrat zu (ibertragen.

26 offen
(T2 21)

27 Ein Beschluss Gber die Hohe des Sitzungsgeldes ware zu fassen, um eine ordnungsgemalRe Jugesagt
Entschadigung der Beiratsmitglieder sicherzustellen. (TZ 22) gesag

)8 Um eine hohere Auslastung zu erzielen, wére etwa durch eine bessere Beschilderung der Jugesagt
Bekanntheitsgrad der neuen Garage MarktstraRe zu erhéhen. (TZ 12) gesag

29 Zeichnungsberechtigungen waren so zu gestalten, dass sie einer effizienten Abwicklung des umgesetzt
Tagesgeschafts dienen. (TZ 19) &
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Fazit

Der RH hatte an die Kulturhaus Dornbirn GmbH 23 Empfehlungen gerichtet, von
denen neun als umgesetzt, zehn als zugesagt und vier als offen zu qualifizieren wa-
ren. Durch die Umsetzung der Empfehlungen konnte die Kulturhaus Dornbirn GmbH
ihre Wirtschaftlichkeit und Effizienz sowie ihr Internes Kontrollsystem und ihre Ab-
lauforganisation verbessern. Offen blieb u.a. die Hebung von weiteren Einnahmepo-
tenzialen durch aktive Veranstaltungsakquise.

Von den acht Empfehlungen, die der RH an die Stadtgemeinde Dornbirn gerichtet
hatte, waren drei als umgesetzt, zwei als zugesagt und drei als offen zu qualifizieren.
Durch die Umsetzung der Empfehlungen verbesserte die Stadtgemeinde Dornbirn
die Wahrnehmung ihrer 6konomischen Steuerungsaufgabe. Es fehlte u.a. jedoch
nach wie vor die Implementierung messbarer Zielverfolgungsmethoden und eines
Aufsichtsrats anstatt eines Beirats.

www.parlament.gv.at

321 von 332



322 von 332

111-78 der Beilagen XXV 1. GP - Bericht - 02 Nachfrageverfahren im Jahr 2019

Ortsmarketing Lustenau GmbH
Vorarlberg 2018/6
Der RH Uberpriifte im Oktober 2017 die Ortsmarketing Lustenau GmbH mit dem

Ziel, Strategie und Ziele, Organisation und Kontrolle, wirtschaftliche Lage sowie die
Aufgabenerfillung zu beurteilen. Der Bericht enthielt 21 Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Marktgemeinde Lustenau

15

16

17

18

19
20

21

Die Kompetenzen und Verantwortlichkeiten der Ortsmarketing GmbH sollten klar festgelegt,
eine durchgdngige Abgrenzung der Gesellschaftsaufgaben zu jenen der Marktgemeinde

Lustenau vorgenommen und damit das Profil der Ortsmarketing GmbH gescharft oder die Orts- umgesetzt
marketing GmbH in den Haushalt der Marktgemeinde Lustenau eingegliedert werden. (TZ 17)
Die Modalitaten fur die Bestellung der Geschéftsfihrung waren klar zu regeln. (TZ 5) . umgesetzt
Der fehlende Gemeindevertretungsbeschluss, eine Gemeindevertreterin bzw. einen Gemeinde-

L N umgesetzt
vertreter in die Generalversammlung zu entsenden, wdre nachzuholen. (TZ 6)
Die Funktionsdauer der Beiratsmitglieder sollte gesellschaftsvertraglich auf die Dauer der Jugesagt
jeweiligen Funktionsperiode des Gemeindevorstands beschrankt werden. (TZ 7) gesag
Die Funktion des Beirats sollte als rein beratendes Organ festgelegt oder, sofern es die Jugesagt
zukUnftige Ausrichtung der Gesellschaft erfordert, ein Aufsichtsrat eingerichtet werden. (TZ 8) gesag
Der Priifungsausschuss ware auch zur Uberpriifung der Ortsmarketing GmbH anzuhalten. (TZ 9) zugesagt
Die Ortsmarketing GmbH ware nachhaltig wirtschaftend auszurichten. (TZ 13) zugesagt

Der Ortsmarketing GmbH sollten die Kosten fir Buchhaltung, Personalverrechnung, EDV—
Betreuung, Rechtsberatung und Online—Auftritt, erforderlichenfalls auch als Pauschale, umgesetzt
verrechnet werden. (TZ 15)

Ortsmarketing Lustenau GmbH

320

Die Kompetenzen und Verantwortlichkeiten der Ortsmarketing GmbH sollten klar festgelegt,
eine durchgadngige Abgrenzung der Gesellschaftsaufgaben zu jenen der Marktgemeinde

Lustenau vorgenommen und damit das Profil der Ortsmarketing GmbH gescharft oder die Orts- umgesetzt
marketing GmbH in den Haushalt der Marktgemeinde Lustenau eingegliedert werden. (TZ 17)

Aus dem Zielsystem sollten Indikatoren zur Messung der Zielerreichung sowie Ausgangs— und

Zielwerte abgeleitet werden, um in weiterer Folge den Zielerreichungsgrad messen zu kdnnen. zugesagt
(TZ 3)

Ein neues Zielsystem im Sinne des Gesellschaftsvertrags ware festzulegen und daran waren die Zugesagt

bereitgestellten finanziellen und personellen Ressourcen zu orientieren. (TZ 3)

Die Umstellung vom Mitgliedsgedanken (Bezahlung fur die Mitgliedschaft) auf das Leistungs-
prinzip (Bezahlung fur Leistungen) ware zu erwagen und die mit dem Umstieg verbundenen umgesetzt
finanziellen Folgen (Leistungsentgelte statt Mitgliedsbeitrage) waren zu prifen. (TZ 3)

Die ,Geschéftsordnung fir die Geschéftsflihrung” sollte Gberarbeitet sowie klar und

abschlieRend geregelt werden. (TZ 5) 2ugesagt
Die verpflichtend vorgesehenen und dartber hinaus zweckmaRigen Mehrjahresplanungen umgesetzt
waren zuklnftig durchzufihren. (TZ 5) &

Der im Beirat vorgesehenen Abdeckung von acht Themenbereichen sollte durch die Bestellung
von acht zum jeweiligen Thema kundigen Fachexpertinnen bzw. Fachexperten entsprochen zugesagt
werden. (TZ 7)

Die laut ,,Geschéaftsordnung fiir den Beirat” erforderliche Mindestanzahl an Beiratssitzungen I

ware einzuhalten. (TZ 7) umgesetzt
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SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

10

11

12

13

14

321

Dem Transparenzgedanken des Stellenbesetzungsgesetzes ware zu entsprechen und darlber
hinaus sollten die erforderlichen offentlichen Ausschreibungen stets zeitgerecht vorgenommen umgesetzt
werden. (TZ 11)
Die Genauigkeit und Vollsténdigkeit der Budgetplanungen waren zu verbessern und mit der umgesetzt
Marktgemeinde Lustenau abzustimmen. (TZ 12) g
Auf die Ubereinstimmung zwischen Buchhaltung und gesellschaftsinterner Projektaufzeichnung

umgesetzt
sollte geachtet werden. (TZ 12)
Ein laufendes Budgetcontrolling wéare zu implementieren, um im Falle von Budgetabweichungen
rechtzeitig steuernd eingreifen und die Budgetfolgen von kurzfristig durchgefiihrten, nicht umgesetzt
budgetierten Projekten beurteilen zu kénnen. (TZ 14)
Grenzwerte sollten festgelegt werden, ab denen zukiinftig Alternativangebote einzuholen

. offen

waren. (TZ 16)

In die Beiratsordnung sollten weitere Befangenheits— und Unvereinbarkeitsregelungen
aufgenommen werden, um allfallige Konflikte zwischen Eigeninteressen der Beiratsmitglieder zugesagt
und den von ihnen wahrzunehmenden Gesellschaftsinteressen zu vermeiden. (TZ 16)

Fazit

Die Marktgemeinde Lustenau und die Ortsmarketing Lustenau GmbH setzten die
Empfehlungen des RH Uberwiegend um bzw. sagten die Umsetzung zu. Die umge-
setzten Empfehlungen bewirkten bspw. klare Regelungen fir die Bestellungen von
Geschéftsfiihrungen, die Verrechnung der von der Stadtgemeinde fir die Ortsmar-
keting Lustenau GmbH erbrachten Leistungen und die Festlegung klarer Kompeten-
zen und Verantwortlichkeiten der Ortsmarketing Lustenau GmbH.

Die Marktgemeinde Lustenau und die Ortsmarketing Lustenau GmbH sagten u.a. zu,
die Funktion des Beirats im Lichte des neuen Strategieprozesses anzupassen, ein
neues Zielsystem und Indikatoren zur Messung der Ziele zu implementieren sowie
die Geschéftsordnung fir die Geschéftsfihrung zu Gberarbeiten.

Offen blieb die Empfehlung im Zusammenhang mit der Vergabe von Leistungen,

womit eine wirtschaftlich zweckméaRige Wettbewerbssituation weiterhin offen blei-
ben wirde.
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Nachfrage 2019: Kammern
Pensionsrecht der Beschaftigten der Arbeiterkammern
Bund 2018/1

Der RH Uberprifte von November 2016 bis Marz 2017 das Pensionsrecht der
Beschaftigten der Kammern fiir Arbeiter und Angestellte Osterreichs mit dem Ziel,
die in Abhangigkeit vom Zeitpunkt des Dienstantritts in einer Arbeiterkammer unter-
schiedlichen Pensionsrechte der Beschaftigten darzustellen und zu beurteilen sowie
sie mit den Reformen des Bundesbeamtenpensionsrechts zu vergleichen. Hinsicht-
lich der Hohe der Pensionsbeitrdge und Pensionssicherungsbeitrage erfolgte auch
ein Vergleich mit den entsprechenden Regelungen der Bediensteten der Sozialversi-
cherungstrager. Der Bericht enthielt zwolf Empfehlungen.

SE Nr. | Empfehlung Umsetzungsgrad

Bundeskammer fiir Arbeiter und Angestellte

322

Es ware darauf hinzuwirken, dass Empfangerinnen und Empfanger von leistungsorientierten
Zusatzpensionsleistungen aus Pensionskassen, die wirtschaftlich Zusatzpensionsleistungen aus
direkten Leistungszusagen des Arbeitgebers entsprechen, auch die Pensionssicherungsbeitrage
gemaR Sonderpensionenbegrenzungsgesetz zu entrichten haben. (TZ 30)

offen

Bei der jahrlich neu festzulegenden Pensionsanpassung waren (sofern im betreffenden Jahr eine
Pensionsanpassung vorgesehen ist) die Prozentsatze fiir eine allfdllige Erhohung auf die
Regelung der Pensionsanpassung im ASVG —im Sinne einer Gesamtpension — zu beschranken.
Sofern im ASVG kein Fixbetrag fur die Pensionsanpassung ab einer bestimmten Pensionshohe
vorgesehen ist, waren jene Gesamtpensionen, die den Wert der Hochstbeitragsgrundlage tber-
schreiten, insgesamt mit einem Fixbetrag zu erhohen. Die Hochstgrenze sollte jener Betrag sein,
der sich aus dem vorgesehenen Prozentsatz bei der Hochstbeitragsgrundlage ergibt. (TZ 20)

offen

Es ware auf eine gesetzliche Regelung fiir die den Dienstbestimmungen 86, 98 und 99 unter-
liegenden Beschaftigten betreffend den an die Arbeiterkammern zu leistenden Pensionsbeitrag
hinzuwirken. Anstelle der bisherigen Regelung sollte der Pensionsbeitrag nunmehr in gleicher
Hohe wie fir die Bediensteten der Sozialversicherungstrager, das sind 1,3 % bis zur Hochst-
beitragsgrundlage, 11,55 % Uber der einfachen und 13 % Uber der doppelten Hochstbeitrags-
grundlage, gesetzlich festgelegt werden. (TZ 28)

offen

Es waren darauf hinzuwirken, Pensionssicherungsbeitrage fiir AK—Pensionsleistungen auch bis
zur Hochstbeitragsgrundlage gesetzlich vorzusehen sowie tiber der Hochstbeitragsgrundlage
anzupassen. Dies sollte bestehende und kiinftige AK—Pensionsleistungen aus direkten Leistungs-
zusagen der Arbeiterkammern (Dienstbestimmungen 86 und 93) sowie aus der leistungsorien-
tierten Pensionskassenvorsorge (Dienstbestimmungen 98 und 99) betreffen. Unter Bertick-
sichtigung der fir die Beschéftigten der Sozialversicherungstrager geltenden Rechtslage
(hinsichtlich Pensionsanspriichen, Pensionshéhe und Beitragen) waren auch die Pensions-
sicherungsbeitrage flr die Beschéftigten der Arbeiterkammern gestaffelt mit 3,3 % fir jenen Teil
der AK—Pensionsleistung bis 50 % der ASVG—Hdochstbeitragsgrundlage sowie 4,5 % fir jenen Teil
Uber 50 % bis 80 % der Hochstbeitragsgrundlage sowie 9 % fur jenen Teil der AK—Pensions-
leistung Uiber 80 % bis 150 % der Hochstbeitragsgrundlage festzulegen. Uber 150 % der Hochst-
beitragsgrundlage sind die bereits geltenden Prozentsatze gemalk Sonderpensionen-
begrenzungsgesetz anzuwenden. (TZ 31)

offen

Es ware darauf hinzuwirken, Lebensgefdhrtinnen und Lebensgefdhrten von der Anspruchsbe-
rechtigung auf Hinterbliebenenpensionen und auf den Begrabniskostenbeitrag auszunehmen,
um eine Gleichstellung mit anderen pensionsrechtlichen Bestimmungen (ASVG) zu erzielen.
(TZ32,7Z33)

offen
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10

11

Es wadre auf eine gesetzliche Regelung zur Angleichung der maximalen Hohe der Begrabnis-
kostenbeitrage (bei Tod im aufrechten Dienstverhaltnis) der Beschaftigten der Arbeiterkammern
der Dienstbestimmungen 86 und 98 an den im Bundesdienstrecht geltenden Richtwert (rd.
3.740 EUR) hinzuwirken. Ergdnzend ware in Bezug auf die Bestattungskosten bei Tod von pensio-
nierten Beschéftigten der Dienstbestimmungen 86 und 98 die Anspruchsvoraussetzung einer
finanziellen Unterdeckung der Verlassenschaft bzw. der wirtschaftlichen Notlage der
Hinterbliebenen festzulegen. (TZ 33)

Es ware ein einheitlich gestaltbarer und bei Bedarf auch einheitlich anderbarer Kollektivvertrag
fur die Beschéftigten der Arbeiterkammern umzusetzen. (TZ 4)

Nach den Dienstordnungen (Dienstbestimmungen 86 und 98) war auch eine Kiindigung durch
die Arbeiterkammer zur notwendigen Verringerung des Personalstandes (bei Uberschreitung
des 50. Lebensjahres und Vorliegen von zehn Dienstjahren in der Arbeiterkammer) als
Pensionsantrittsgrund festgelegt. Im Gegensatz dazu ware die Personaleinsatzplanung im Sinne
einer Erhohung des faktischen Pensionsantrittsalters und der Beschaftigung alterer Dienstneh-
mer zu gestalten. (TZ 12)

Die Arbeiterkammern sollten in den einzelnen Rechnungsabschlissen eine einheitliche
Darstellung der gleichen Sachverhalte (etwa in Bezug auf Pensionssicherungsbeitrage oder ein-
behaltene Pensionsbeitrage) wahlen. (TZ 22)

Die Arbeiterkammern sollten einen versicherungsmathematisch bzw. durch andere geeignete
Verfahren ermittelten Wert der gesamten Leistungsanspriiche und Anwartschaften zum
jeweiligen Stichtag fur direkte Leistungszusagen als Bestandteil ihrer Rechnungsabschlisse
ausweisen. (TZ 22)

Es ware von der Pensionskasse eine detaillierte jahrliche Aufstellung aller in der Pensionskasse
angefallenen und verrechneten Kosten aufgegliedert nach den vertraglich vereinbarten Kosten-
arten einzufordern und diese auf Plausibilitat zu prifen. (TZ 25)

Kammer fiur Arbeiter und Angestellte fiir das Burgenland

7

10

11

Es ware ein einheitlich gestaltbarer und bei Bedarf auch einheitlich anderbarer Kollektivvertrag
fir die Beschaftigten der Arbeiterkammern umzusetzen. (TZ 4)

Nach den Dienstordnungen (Dienstbestimmungen 86 und 98) war auch eine Kiindigung durch
die Arbeiterkammer zur notwendigen Verringerung des Personalstandes (bei Uberschreitung
des 50. Lebensjahres und Vorliegen von zehn Dienstjahren in der Arbeiterkammer) als
Pensionsantrittsgrund festgelegt. Im Gegensatz dazu ware die Personaleinsatzplanung im Sinne
einer Erhohung des faktischen Pensionsantrittsalters und der Beschaftigung alterer Dienstneh-
mer zu gestalten. (TZ 12)

Die Arbeiterkammern sollten in den einzelnen Rechnungsabschlissen eine einheitliche
Darstellung der gleichen Sachverhalte (etwa in Bezug auf Pensionssicherungsbeitrage oder
einbehaltene Pensionsbeitrage) wahlen. (TZ 22)

Die Arbeiterkammern sollten einen versicherungsmathematisch bzw. durch andere geeignete
Verfahren ermittelten Wert der gesamten Leistungsanspriiche und Anwartschaften zum
jeweiligen Stichtag fur direkte Leistungszusagen als Bestandteil ihrer Rechnungsabschlisse
ausweisen. (TZ 22)

Es ware von der Pensionskasse eine detaillierte jahrliche Aufstellung aller in der Pensionskasse
angefallenen und verrechneten Kosten aufgegliedert nach den vertraglich vereinbarten Kosten-
arten einzufordern und diese auf Plausibilitat zu prifen. (TZ 25)

Kammer fur Arbeiter und Angestellte fiir Karnten

7

323

Es ware ein einheitlich gestaltbarer und bei Bedarf auch einheitlich anderbarer Kollektivvertrag
flr die Beschaftigten der Arbeiterkammern umzusetzen. (TZ 4)

Nach den Dienstordnungen (Dienstbestimmungen 86 und 98) war auch eine Kiindigung durch
die Arbeiterkammer zur notwendigen Verringerung des Personalstandes (bei Uberschreitung
des 50. Lebensjahres und Vorliegen von zehn Dienstjahren in der Arbeiterkammer) als
Pensionsantrittsgrund festgelegt. Im Gegensatz dazu ware die Personaleinsatzplanung im Sinne
einer Erhohung des faktischen Pensionsantrittsalters und der Beschaftigung alterer Dienstneh-
mer zu gestalten. (TZ 12)
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Die Arbeiterkammern sollten in den einzelnen Rechnungsabschlissen eine einheitliche
9 Darstellung der gleichen Sachverhalte (etwa in Bezug auf Pensionssicherungsbeitrage oder zugesagt
einbehaltene Pensionsbeitrage) wahlen. (TZ 22)

Die Arbeiterkammern sollten einen versicherungsmathematisch bzw. durch andere geeignete
Verfahren ermittelten Wert der gesamten Leistungsanspriiche und Anwartschaften zum
jeweiligen Stichtag fur direkte Leistungszusagen als Bestandteil ihrer Rechnungsabschlisse
ausweisen. (TZ 22)

10 offen

Es wéare von der Pensionskasse eine detaillierte jahrliche Aufstellung aller in der Pensionskasse
11  angefallenen und verrechneten Kosten aufgegliedert nach den vertraglich vereinbarten Kosten-
arten einzufordern und diese auf Plausibilitat zu prifen. (TZ 25)

umgesetzt

Kammer fir Arbeiter und Angestellte fiir Niederdsterreich

Es ware ein einheitlich gestaltbarer und bei Bedarf auch einheitlich &nderbarer Kollektivvertrag

/ fr die Beschaftigten der Arbeiterkammern umzusetzen. (TZ 4)

zugesagt
Nach den Dienstordnungen (Dienstbestimmungen 86 und 98) war auch eine Kiindigung durch
die Arbeiterkammer zur notwendigen Verringerung des Personalstandes (bei Uberschreitung
des 50. Lebensjahres und Vorliegen von zehn Dienstjahren in der Arbeiterkammer) als
Pensionsantrittsgrund festgelegt. Im Gegensatz dazu ware die Personaleinsatzplanung im Sinne
einer Erhohung des faktischen Pensionsantrittsalters und der Beschéftigung alterer Dienstneh-
mer zu gestalten. (TZ 12)

offen

Die Arbeiterkammern sollten in den einzelnen Rechnungsabschlissen eine einheitliche
9 Darstellung der gleichen Sachverhalte (etwa in Bezug auf Pensionssicherungsbeitrage oder
einbehaltene Pensionsbeitrage) wahlen. (TZ 22)

zugesagt

Die Arbeiterkammern sollten einen versicherungsmathematisch bzw. durch andere geeignete
Verfahren ermittelten Wert der gesamten Leistungsanspriiche und Anwartschaften zum
jeweiligen Stichtag fur direkte Leistungszusagen als Bestandteil ihrer Rechnungsabschlisse
ausweisen. (TZ 22)

10 offen

Es wadre von der Pensionskasse eine detaillierte jahrliche Aufstellung aller in der Pensionskasse
11  angefallenen und verrechneten Kosten aufgegliedert nach den vertraglich vereinbarten Kosten-
arten einzufordern und diese auf Plausibilitat zu prifen. (TZ 25)

umgesetzt

Kammer fir Arbeiter und Angestellte fiir Oberdsterreich

Es ware ein einheitlich gestaltbarer und bei Bedarf auch einheitlich anderbarer Kollektivvertrag

/ fur die Beschaftigten der Arbeiterkammern umzusetzen. (TZ 4)

zugesagt
Nach den Dienstordnungen (Dienstbestimmungen 86 und 98) war auch eine Kiindigung durch
die Arbeiterkammer zur notwendigen Verringerung des Personalstandes (bei Uberschreitung
des 50. Lebensjahres und Vorliegen von zehn Dienstjahren in der Arbeiterkammer) als
Pensionsantrittsgrund festgelegt. Im Gegensatz dazu ware die Personaleinsatzplanung im Sinne
einer Erhohung des faktischen Pensionsantrittsalters und der Beschéftigung alterer Dienstneh-
mer zu gestalten. (TZ 12)

offen

Die Arbeiterkammern sollten in den einzelnen Rechnungsabschlissen eine einheitliche
9 Darstellung der gleichen Sachverhalte (etwa in Bezug auf Pensionssicherungsbeitrage oder
einbehaltene Pensionsbeitrage) wahlen. (TZ 22)

zugesagt

Die Arbeiterkammern sollten einen versicherungsmathematisch bzw. durch andere geeignete
Verfahren ermittelten Wert der gesamten Leistungsanspriiche und Anwartschaften zum
jeweiligen Stichtag fir direkte Leistungszusagen als Bestandteil ihrer Rechnungsabschlisse
ausweisen. (TZ 22)

10 offen

Es ware von der Pensionskasse eine detaillierte jahrliche Aufstellung aller in der Pensionskasse
11  angefallenen und verrechneten Kosten aufgegliedert nach den vertraglich vereinbarten Kosten-
arten einzufordern und diese auf Plausibilitat zu prifen. (TZ 25)

umgesetzt

Kammer fiir Arbeiter und Angestellte fiir Salzburg

Es ware ein einheitlich gestaltbarer und bei Bedarf auch einheitlich anderbarer Kollektivvertrag

fur die Beschaftigten der Arbeiterkammern umzusetzen. (TZ 4) 2ugesagt

324
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10

11

12

Nach den Dienstordnungen (Dienstbestimmungen 86 und 98) war auch eine Kiindigung durch
die Arbeiterkammer zur notwendigen Verringerung des Personalstandes (bei Uberschreitung
des 50. Lebensjahres und Vorliegen von zehn Dienstjahren in der Arbeiterkammer) als Pensions-
antrittsgrund festgelegt. Im Gegensatz dazu wdre die Personaleinsatzplanung im Sinne einer
Erhéhung des faktischen Pensionsantrittsalters und der Beschéftigung alterer Dienstnehmer zu
gestalten. (TZ 12)

Die Arbeiterkammern sollten in den einzelnen Rechnungsabschlissen eine einheitliche
Darstellung der gleichen Sachverhalte (etwa in Bezug auf Pensionssicherungsbeitrage oder
einbehaltene Pensionsbeitrage) wahlen. (TZ 22)

Die Arbeiterkammern sollten einen versicherungsmathematisch bzw. durch andere geeignete
Verfahren ermittelten Wert der gesamten Leistungsanspriiche und Anwartschaften zum
jeweiligen Stichtag fir direkte Leistungszusagen als Bestandteil ihrer Rechnungsabschlisse aus-
weisen. (TZ 22)

Es ware von der Pensionskasse eine detaillierte jahrliche Aufstellung aller in der Pensionskasse
angefallenen und verrechneten Kosten aufgegliedert nach den vertraglich vereinbarten Kosten-
arten einzufordern und diese auf Plausibilitat zu prifen. (TZ 25)

Es ware eine Strategie fur das Erreichen des vollen Deckungserfordernisses betreffend die
leistungsorientierte Pensionskassenvorsorge zu erarbeiten und umzusetzen. (TZ 26)

Kammer fur Arbeiter und Angestellte fiir Steiermark

7

10

11

Es ware ein einheitlich gestaltbarer und bei Bedarf auch einheitlich anderbarer Kollektivvertrag
flr die Beschaftigten der Arbeiterkammern umzusetzen. (TZ 4)

Nach den Dienstordnungen (Dienstbestimmungen 86 und 98) war auch eine Kiindigung durch
die Arbeiterkammer zur notwendigen Verringerung des Personalstandes (bei Uberschreitung
des 50. Lebensjahres und Vorliegen von zehn Dienstjahren in der Arbeiterkammer) als
Pensionsantrittsgrund festgelegt. Im Gegensatz dazu ware die Personaleinsatzplanung im Sinne
einer Erhohung des faktischen Pensionsantrittsalters und der Beschaftigung alterer Dienstneh-
mer zu gestalten. (TZ 12)

Die Arbeiterkammern sollten in den einzelnen Rechnungsabschlissen eine einheitliche
Darstellung der gleichen Sachverhalte (etwa in Bezug auf Pensionssicherungsbeitrage oder
einbehaltene Pensionsbeitrage) wahlen. (TZ 22)

Die Arbeiterkammern sollten einen versicherungsmathematisch bzw. durch andere geeignete
Verfahren ermittelten Wert der gesamten Leistungsanspriiche und Anwartschaften zum
jeweiligen Stichtag fur direkte Leistungszusagen als Bestandteil ihrer Rechnungsabschlisse
ausweisen. (TZ 22)

Es ware von der Pensionskasse eine detaillierte jahrliche Aufstellung aller in der Pensionskasse
angefallenen und verrechneten Kosten aufgegliedert nach den vertraglich vereinbarten Kosten-
arten einzufordern und diese auf Plausibilitat zu prifen. (TZ 25)

Kammer fur Arbeiter und Angestellte fir Tirol

7

10

325

Es ware ein einheitlich gestaltbarer und bei Bedarf auch einheitlich anderbarer Kollektivvertrag
fir die Beschaftigten der Arbeiterkammern umzusetzen. (TZ 4)

Nach den Dienstordnungen (Dienstbestimmungen 86 und 98) war auch eine Kiindigung durch
die Arbeiterkammer zur notwendigen Verringerung des Personalstandes (bei Uberschreitung
des 50. Lebensjahres und Vorliegen von zehn Dienstjahren in der Arbeiterkammer) als
Pensionsantrittsgrund festgelegt. Im Gegensatz dazu ware die Personaleinsatzplanung im Sinne
einer Erhohung des faktischen Pensionsantrittsalters und der Beschaftigung alterer Dienstneh-
mer zu gestalten. (TZ 12)

Die Arbeiterkammern sollten in den einzelnen Rechnungsabschlissen eine einheitliche
Darstellung der gleichen Sachverhalte (etwa in Bezug auf Pensionssicherungsbeitrage oder
einbehaltene Pensionsbeitrage) wahlen. (TZ 22)

Die Arbeiterkammern sollten einen versicherungsmathematisch bzw. durch andere geeignete
Verfahren ermittelten Wert der gesamten Leistungsanspriiche und Anwartschaften zum
jeweiligen Stichtag fur direkte Leistungszusagen als Bestandteil ihrer Rechnungsabschlisse
ausweisen. (TZ 22)
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Es wadre von der Pensionskasse eine detaillierte jahrliche Aufstellung aller in der Pensionskasse
11  angefallenen und verrechneten Kosten aufgegliedert nach den vertraglich vereinbarten Kosten-
arten einzufordern und diese auf Plausibilitat zu prifen. (TZ 25)

umgesetzt

Kammer fir Arbeiter und Angestellte fiir Vorarlberg

Es ware ein einheitlich gestaltbarer und bei Bedarf auch einheitlich anderbarer Kollektivvertrag

/ fur die Beschaftigten der Arbeiterkammern umzusetzen. (TZ 4)

zugesagt
Nach den Dienstordnungen (Dienstbestimmungen 86 und 98) war auch eine Kiindigung durch
die Arbeiterkammer zur notwendigen Verringerung des Personalstandes (bei Uberschreitung
des 50. Lebensjahres und Vorliegen von zehn Dienstjahren in der Arbeiterkammer) als
Pensionsantrittsgrund festgelegt. Im Gegensatz dazu ware die Personaleinsatzplanung im Sinne
einer Erhohung des faktischen Pensionsantrittsalters und der Beschéftigung alterer Dienstneh-
mer zu gestalten. (TZ 12)

offen

Die Arbeiterkammern sollten in den einzelnen Rechnungsabschlissen eine einheitliche
9 Darstellung der gleichen Sachverhalte (etwa in Bezug auf Pensionssicherungsbeitrage oder
einbehaltene Pensionsbeitrage) wahlen. (TZ 22)

zugesagt

Die Arbeiterkammern sollten einen versicherungsmathematisch bzw. durch andere geeignete
Verfahren ermittelten Wert der gesamten Leistungsanspriiche und Anwartschaften zum
jeweiligen Stichtag fir direkte Leistungszusagen als Bestandteil ihnrer Rechnungsabschlisse
ausweisen. (TZ 22)

10 offen

Es ware von der Pensionskasse eine detaillierte jahrliche Aufstellung aller in der Pensionskasse
11  angefallenen und verrechneten Kosten aufgegliedert nach den vertraglich vereinbarten Kosten-
arten einzufordern und diese auf Plausibilitat zu prifen. (TZ 25)

umgesetzt

Kammer fiir Arbeiter und Angestellte fiir Wien

Es ware ein einheitlich gestaltbarer und bei Bedarf auch einheitlich anderbarer Kollektivvertrag

/ fur die Beschaftigten der Arbeiterkammern umzusetzen. (TZ 4)

zugesagt
Nach den Dienstordnungen (Dienstbestimmungen 86 und 98) war auch eine Kiindigung durch
die Arbeiterkammer zur notwendigen Verringerung des Personalstandes (bei Uberschreitung
des 50. Lebensjahres und Vorliegen von zehn Dienstjahren in der Arbeiterkammer) als
Pensionsantrittsgrund festgelegt. Im Gegensatz dazu ware die Personaleinsatzplanung im Sinne
einer Erhohung des faktischen Pensionsantrittsalters und der Beschaftigung alterer Dienstneh-
mer zu gestalten. (TZ 12)

offen

Die Arbeiterkammern sollten in den einzelnen Rechnungsabschlissen eine einheitliche
9 Darstellung der gleichen Sachverhalte (etwa in Bezug auf Pensionssicherungsbeitrage oder
einbehaltene Pensionsbeitrage) wahlen. (TZ 22)

zugesagt

Die Arbeiterkammern sollten einen versicherungsmathematisch bzw. durch andere geeignete
Verfahren ermittelten Wert der gesamten Leistungsanspriiche und Anwartschaften zum
jeweiligen Stichtag fir direkte Leistungszusagen als Bestandteil ihnrer Rechnungsabschlisse
ausweisen. (TZ 22)

10 offen

Es ware von der Pensionskasse eine detaillierte jahrliche Aufstellung aller in der Pensionskasse
11  angefallenen und verrechneten Kosten aufgegliedert nach den vertraglich vereinbarten Kosten-
arten einzufordern und diese auf Plausibilitat zu prifen. (TZ 25)

umgesetzt
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Fazit

GemalR ihrer Mitteilung setzte die Bundesarbeiterkammer keine der sechs aus-
schlielRlich an sie gerichteten Empfehlungen des RH um. Dies begriindete sie damit,
dass sich diese Empfehlungen ausschlieBlich auf Pensionsmodelle der Kammern fir
Arbeiter und Angestellte der Vergangenheit bezégen und sie daher keine Moglich-
keit habe, hier selbst tatig zu werden, sondern dies dem Gesetzgeber vorbehalten
sei (Pensionen gemal Einzeldienstvertragen). Sie wies aber darauf hin, dass sie ge-
setzliche Anderungen im vom RH vorgeschlagenen Sinne gutheiRe.

Durch diese noch nicht erfolgten Gesetzesanderungen kénnen kinftige Einsparun-
gen speziell hinsichtlich der Erhéhung der Pensionsbeitrage fir aktive Beschaftigte
der Arbeiterkammern und der Pensionssicherungsbeitrage fur die Pensionsleistun-
gen der Kammern fir Arbeiter und Angestellte nicht lukriert werden.

Weiters setzten die Bundesarbeiterkammer und die neun Landerarbeiterkammern
eine der funf an sie gerichteten Empfehlungen um. Die Umsetzung von zwei weite-
ren Empfehlungen sagten sie zu. So werde klinftig regelmaRig bei der Pensionskasse
eine detaillierte jahrliche Aufstellung aller in der Pensionskasse angefallenen und
verrechneten Kosten aufgegliedert nach den vertraglich vereinbarten Kostenarten
eingefordert und diese auf Plausibilitat gepruft. Hinsichtlich einer einheitlichen Dar-
stellung gleicher Sachverhalte (etwa in Bezug auf Pensionssicherungsbeitrage oder
einbehaltene Pensionsbeitrdge) in den einzelnen Rechnungsabschlissen, teilten die
Arbeiterkammern mit, dass sie das Ziel einer einheitlichen Darstellungsform der
gleichen Sachverhalte verfolgten. So erfolge die Darstellung der Pensionen und Pen-
sionsrickstellungen in den Rechnungsabschlissen nunmehr nach zwischenzeitig
erfolgter Abstimmung mit den jeweiligen Wirtschaftsprifern einheitlich.

Die Empfehlung ausschlieBlich an die Salzburger Arbeiterkammer betreffend Erar-
beitung und Umsetzung einer Strategie flr das Erreichen des vollen Deckungserfor-
dernisses fur die leistungsorientierte Pensionskassenvorsorge wurde von dieser zu-
gesagt.

www.parlament.gv.at

329 von 332



330 von 332 111-78 der Beilagen XXVII. GP - Bericht - 02 Nachfrageverfahren im Jahr 2019

www.parlament.gv.at



111-78 der Beilagen XXVII. GP - Bericht - 02 Nachfrageverfahren im Jahr 2019 331von 332

www.parlament.gv.at



332 von 332 111-78 der Beilagen XXV 1. GP - Bericht - 02 Nachfrageverfahren im Jahr 2019

| - o
T LS

dir L .

www.parlament.gv.at



Unterzeichner Par | arent sdi rekti on

K OST,
Q&“ Ry

£ .
% @ ) Datum/Zeit-UTC | 2019- 12- 20T10: 00: 36+01: 00
Perlametie ™" || Prufinformation | I nformationen zur Prifung des el ektronischen Siegels und des

SIEGEL

Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

\.

~—

Hinweis Di eses Dokunment wurde el ektronisch besiegelt.




	Abkürzungsverzeichnis
	Prüfungen wirken durch Empfehlungen
	Nachfrage zum Umsetzungsstand der Empfehlungen 2018

	Übersicht Wirkungsgrade pro Bericht
	Nachfrage 2018: Bund
	Finanzielle Berichtigungen im Agrarbereich;
Follow–up–Überprüfung
	Transparenz von Begünstigungen im ­Einkommensteuerrecht; Follow–up–Überprüfung
	Insolvenz–Entgelt–Fonds und ­IEF–­Service GmbH; Follow–up–Überprüfung
	Bundeskriminalamt; Follow–up–Überprüfung
	Gendergesundheit in Österreich;
Follow–up–Überprüfung
	Bundespensionskasse AG – Veranlagungsstrategien und Asset Management
	Wohlfahrtsfonds des Bundesministeriums für Inneres
	Entwicklung ausgewählter Forschungsprogramme 
des Bundes
	VERBUND AG – Anteilstausch (Asset Swap 2013)
	Bundesamt für Wasserwirtschaft
	Gesundheit der Schülerinnen und Schüler: ­Schulärztlicher Dienst und Schulpsychologischer Dienst; ­Follow–­up–Überprüfung	
	Oesterreichische Nationalbank – Gold– und Pensions­reserven, Jubiläumsfonds sowie Sozialleistungen; Follow–up–Überprüfung
	Liegenschaftstransaktionen des BMLVS, der ASFINAG und des Stadtentwicklungsfonds Korneuburg;
Follow–up–Überprüfung
	Struktur österreichischer Vertretungen innerhalb der EU; Follow–up–Überprüfung
	Truppenübungsplatz Allentsteig;
Follow–up–Überprüfung
	Polizeiliche Großeinsätze
	Österreichische Studentenförderungsstiftung; 
Follow–up–Überprüfung	
	Neuaufnahmen, Vergabe und Löschung von Steuer­nummern und Umsatzsteueridentifikations–Nummern; Follow–up–Überprüfung
	Versorgung im Bereich der Zahnmedizin	
	Uni.PR – Verein zur Förderung der Öffentlichkeitsarbeit der österreichischen Universitäten
	Gewährung von Ausgleichszulagen in der ­Pensionsversicherung; Follow–up–Überprüfung
	Pensionsrecht der Bediensteten der ÖBB;
Follow–up–Überprüfung
	Technische Universität Wien – Finanzsituation;
Follow–up–Überprüfung
	Auswirkungen des Kollektivvertrags für ArbeitnehmerInnen der Universitäten; Follow–up–Überprüfung
	Wiener Staatsoper GmbH
	Verkehrsinfrastruktur des Bundes – Strategien, Planung, Finanzierung
	Nachhaltige Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, Umsetzung der Agenda 2030 in Österreich
	Kapitalertragsteuer–Erstattungen nach Dividendenausschüttungen
	Familienbeihilfe – Ziele und Zielerreichung, Kosten und Kontrollsystem
	Qualitätssicherung für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte
	Forschungsförderungsprogramm COMET – „Competence Centers for Excellent Technologies“
	Gartenbauzentrum Schönbrunn
	Gewinnung von Orthofotos auf Ebene des Bundes
	FWF – Internes Kontrollsystem; Follow–up–Überprüfung
	Internes Kontrollsystem bei Direktvergaben;
Follow–up–Überprüfung
	Österreichischer Verkehrssicherheitsfonds; 
Follow–up–Überprüfung
	Bundespräsidentenwahl 2016 (Verschiebung der ­Wiederholung des zweiten Wahlgangs)
	Österreichische Kulturforen
	Österreichische Breitbandstrategie 2020 (Breitbandmilliarde)
	Bundesanstalt für Verkehr
	Schulversuche; Follow–up–Überprüfung		
	Öffentliche Pädagogische Hochschulen;
Follow–up–Überprüfung
	ART for ART Theaterservice GmbH
	ELER: Einrichtung und Betrieb von Clustern und Netzwerken
	Beteiligungen von Universitäten an Unternehmen; ­Medizinische Universität Wien und Universität Linz
	IT–Projekt ZEPTA
	Scanpoint GmbH
	Nationaler Aktionsplan Ernährung
	Albertina
	Weinmarketing; Follow–up–Überprüfung
	Ausgewählte Steuerungsbereiche in der ­Krankenversicherung; Follow–up–Überprüfung
	Rolle des Bundes in der österreichischen ­Krankenanstaltenplanung; Follow–up–Überprüfung
	Ticket–Vertriebssystem der ÖBB–Personenverkehr AG

	Nachfrage 2018: Bund/Länder
	Standorte der allgemein bildenden Pflichtschulen in Tirol und Vorarlberg
	Tagesbetreuung von Schülerinnen und Schülern
	Stadt Salzburg – Meldeverpflichtung gemäß ­Parteiengesetz 2012
	Land Oberösterreich – Meldeverpflichtung gemäß ­Parteiengesetz 2012
	Förderung der 24–Stunden–Betreuung in Oberösterreich und Wien
	Nationale Anti–Doping Agentur Austria GmbH
	Qualitätssicherung der Gemeindehaushaltsdaten
	Haushaltsergebnisse 2016 gemäß Österreichischem ­Stabilitätspakt 2012 – Gutachten
	IT–Betreuung an Schulen
	Psychiatrische Versorgung in Krankenanstalten in Kärnten und Tirol	
	Wartezeiten auf ausgewählte Therapien und Eingriffe in Krankenanstalten
	Öffentlicher Gesundheitsdienst in ausgewählten ­Bezirksverwaltungsbehörden in Oberösterreich 
und Salzburg
	Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie im Bereich Grundwasser im Weinviertel; Follow–up–Überprüfung

	Nachfrage 2018: Länder
	Stiftung Wasser für Kärnten
	Operationelles Programm „Europäische Territoriale Zusammenarbeit Österreich–Tschechische ­Republik 2007–2013“; Follow–up–Überprüfung
	IKS im Schulden– und Veranlagungsmanagement der Länder Oberösterreich und Steiermark	
	Bioenergie Kufstein GmbH
	Tiroler Patientenvertretung und Tiroler Patientenentschädigungsfonds

	Nachfrage 2018: Gemeinden
	Julius Glück–Stiftung für Eisenbahnbedienstete
	WIPARK Garagen GmbH
	Ausgewählte Themen betreffend Stadt Wien – ­
Wiener Wohnen und Wiener Wohnen Haus– und ­Außenbetreuung GmbH
	Stadt Wien – Projekt Neubau Krankenhaus Nord
	Wiener Schulsanierungspaket 2008 bis 2017		
	Wohnfonds Wien
	Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee
	Stadtgemeinde Klosterneuburg und Sportstätten Klosterneuburg GmbH
	Polytechnische– und Hauptschule Bruck an der ­Leitha GmbH & Co KG
	Stadt Wiener Neustadt und Wiener 
Neustadt Holding GmbH; Follow–up–Überprüfung
	Stadt Wels; Follow–up–Überprüfung
	IKT Linz Infrastruktur GmbH
	GLV – Gruberstraße Linz Verwertungsgesellschaft mbH
	Ordnungsdienst der Stadt Linz GmbH
	Parkraummanagement Stadt Salzburg
	Abfallwirtschaftsverband Liezen
	Dampfschiff „Hohentwiel“
	Kulturhaus Dornbirn GmbH
	Ortsmarketing Lustenau GmbH

	Nachfrage 2018: Kammern
	Pensionsrecht der Beschäftigten der Arbeiterkammern


		2019-12-20T10:00:36+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




